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A Räumlicher und rechtlicher Umfang der Planfeststellung, Bestandteile 

und Anlagen des festgestellten Planes 

I. Rechtlicher Umfang der Planfeststellung 

Für den 6-streifigen Ausbau der Bundesautobahn Nr. 61 (BAB 61), Abschnitt B, zwischen 

Mutterstadt und der Landesgrenze Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg (RLP/ BW) wird der 

Plan gemäß § 17 FStrG i.V.m. den §§ 1 - 7 LVwVfG und i.V.m. §§ 72 ff. VwVfG mit den 

Änderungen und Ergänzungen festgestellt, die sich aus den Bestimmungen und Auflagen in 

den Kapiteln B und C dieses Beschlusses, den Deckblattplanunterlagen und den Blaueintra-

gungen in den Unterlagen ergeben. 

II. Räumlicher Umfang der Planfeststellung 

Der Planfeststellungsbereich erstreckt sich auf die Gemarkungen Mutterstadt, Dannstadt, 

Schifferstadt, Böhl, Dudenhofen, Otterstadt, Speyer und Limburgerhof. 

 

Er umfasst den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 im so bezeichneten „Abschnitt B“ zwischen 

Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW von ca. Bau-km 364+800 bis Bau-km 382+074. 

 

Mit eingeschlossen in die Planfeststellung sind insbesondere: 

 die Anpassung der bestehenden Autobahn-Anschlussstelle der Landesstraße Nr. 532 (L 

532) bei Schifferstadt in Höhe von ca. Bau-km 369+700 

 die Anpassung des bestehenden Knotenpunktes mit der Bundesstraße Nr. 9 (B 9) im 

„Kreuz Speyer“ in Höhe von ca. Bau-km 377+900 

 die Anpassung der bestehenden Anschlussstellen der Rastanlagen Dannstadt-Ost und 

Dannstadt-West in Höhe von ca. Bau-km 366+850 und Bau-km 367+850 

 die Anpassung der bestehenden Anschlussstellen der Rastplätze Birkenschlag und 

Nachtweide in Höhe von ca. Bau-km 374+600 und Bau-km 375+500 

 die Anpassung der bestehenden Anschlussstellen der Rastplätze Binshof und Spitzen-

rheinhof in Höhe von ca. Bau-km 379+950 und Bau-km 380+800 

 die Anpassung bestehender höhenungleicher Kreuzungen durch Verbreiterung des 

Kreuzungsbauwerks für die Querung des Floßbaches (BW 6515 509 bei Bau-km 

364+925), der Landesstraße Nr. 532 (BW 6616 552 bei Bau-km 369+715), bestehender 

Bahnstrecken (BW 6616 690 bei Bau-km 369+944 und BW 6616 553 bei Bau-km 

370+167), des Steinbachs (BW 6616 555 bei Bau-km 371+106), der Dudenhofener 

Straße (BW 6616 561 bei Bau-km 375+522), der Landesstraße Nr. 454 (BW 6616 563 

bei Bau-km 376+956), der Kreisstraße Nr. 1 (BW 6616 564 bei Bau-km 377+202), der 

Landesstraße Nr. 534 (BW 6616 568 bei Bau-km 378+818), bestehender Wirtschafts-

wege (BW 6616 569 bei Bau-km 379+263, BW 6616 570 bei Bau-km 379+940), eines 

namenlosen Grabens (BW 6616 571 bei Bau-km 380+617) und der Kreisstraße Nr. 2 

(BW 6616 572 bei Bau-km 380+971) 
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 die Anpassung bestehender höhenungleicher Kreuzungen durch die Herstellung zusätz-

licher Stützmauern unter Beibehaltung des bestehenden Kreuzungsbauwerkes zur Que-

rung vorhandener Wirtschaftswege (BW 6516 551 bei Bau-km 365+021, BW 6516 552 

bei Bau-km 366+733, BW 6616 551 bei Bau-km 368+955, BW 6616 557 bei Bau-km 

371-967, BW 6616 558 bei Bau-km 373+055) der Landesstraße Nr. 454 (BW 6516 553 

bei Bau-km 367+691) und der Kreisstraße Nr. 30 (BW 6616 554 bei Bau-km 370+932) 

 die Verlegung von bestehenden Stützmauern und Zuwegungen der „Hochwasserre-

tention westlich der A 61“ in Höhe von ca. Bau-km 371+741 und Bau-km 374+316 

 die laterale Aufweitung der Gewässerdurchlassbauwerke der Gewässer Rehbach (ca. 

Bau-km 371+741) und Ranschgraben (ca. Bau-km 374+316) im Ausbaubereich der BAB 

61 und Neugestaltung der dadurch entstehenden Böschungen einschließlich der Errich-

tung von ca. 60 m langen Irritationsschutzwänden auf beiden Seiten der BAB 61 in Höhe 

der beiden Gewässerkreuzungen 

 der Neubau einer Wildbrücke über die BAB 61 mit Irritationsschutz und einer nutzbaren 

Breite von ca. 30 m (im Schifferstadter Wald bei ca. Bau-km 374+490) 

 die Errichtung eines Wildkatzenschutzzauns mit Amphibienleiteinrichtung auf ca. 1.600 

m Länge beidseits der BAB 61 als flankierende Maßnahme zur Wildbrücke einschließlich 

der Anlage zusätzlicher Grünwege (Breite 4,0 m) zur Unterhaltung des Zaunes auf ca. 

1.270 m Länge 

 die Erneuerung eines vorhandenen Bahn- und Wirtschaftswege-Unterführungsbauwer-

kes (BW 6616 562) bei ca. Bau-km 376+132 

 die Errichtung von Lärmschutzwänden entsprechend dem planfestgestellten Konzept 

aktiver Lärmschutzmaßnahmen (vgl. auch die Auflagenregelung zum Thema „Verkehrs-

lärm“ in Kapitel C, Abschnitt VI. des Beschlusses) 

 die Verlegung und Anpassung bestehender Wirtschaftswege zur Aufrechterhaltung des 

Wirtschaftswegenetzes 

 die Anpassung und Sicherung vorhandener Versorgungsanlagen, -leitungen und Not-

rufeinrichtungen 

 die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach Maßgabe der festgestell-

ten Planunterlagen entlang der Ausbaustrecke und im Bereich der Ökopoolfläche Lim-

burgerhof 

 die Durchführung entwässerungstechnischer Maßnahmen nach Maßgabe der planfest-

gestellten Planunterlagen 

III. Fragen der Widmung, Einziehung, Umstufung 

Die neu entstehenden Straßenteilflächen im Bereich der Ausbaustrecke der BAB 61 gelten 

gemäß § 2 Abs. 6a FStrG mit der Verkehrsübergabe als Bundesautobahn i.S.v. § 1 Abs. 2 

Nr. 1 FStrG gewidmet. 
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IV. Wasserrechtliche Regelungen 

Die Planfeststellung erfasst im Einvernehmen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Süd als obere Wasserbehörde nach § 68 WHG sowie den Vorschriften des LWG auch die 

nachstehenden der Planfeststellung unterliegenden wasserbaulichen Maßnahmen nach 

Maßgabe der festgestellten Planunterlagen: 

 Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 8.1 bei ca. Bau-km 371+080 mit Einleitung in den 

Steinbach 

 Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 8.2 bei ca. Bau-km 371+120 mit Einleitung in den 

Steinbach 

 Aufweitung eines bestehenden Grabens zum Sickerbecken Nr. 9.1 bei ca. Bau-km 

371+500 mit Überlauf bei Volleinstau in einen weiterführenden Graben 

 Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 9.2 bei ca. Bau-km 371+740 mit Einleitung in den 

Neugraben 

 Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 10.1 bei ca. Bau-km 372+470 mit Einleitung in 

einen bestehenden Entwässerungsgraben 

 Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 10.2 bei ca. Bau-km 372+770 mit Ableitung bei 

Volleinstau breitflächig über den nordwestlichen Beckenrand in das angrenzende Ge-

lände (Wald) 

 Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 18.1 bei ca. Bau-km 379+760 mit Einleitung in 

den Speyerlachsee 

 Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 19.1 bei ca. Bau-km 380+620 mit Einleitung in 

den Franzosengraben 

 

Der Bundesrepublik Deutschland wird gemäß §§ 8, 9, 10, 12, 13 und 19 WHG i.V.m. den 

Vorschriften des LWG im Einvernehmen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

die unbefristete Erlaubnis erteilt, anfallendes Niederschlagswasser der Straßenflächen nach 

Maßgabe der festgestellten Planunterlagen mittels eines im Mittelstreifen der BAB 61 verleg-

ten Kanals bei ca. Bau-km 372+459 (Rechtswert 53018, Hochwert 70200) in einen beste-

henden Entwässerungsgraben (Krummlachgraben) und bei ca. Bau-km 380+640 (Rechts-

wert 60773, Hochwert 68348) in den Franzosengraben einzuleiten. 

 

Die Planfeststellung konzentriert des Weiteren im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde die erforderliche Genehmigung nach § 36 WHG i.V.m. § 31 LWG zur Anpassung der 

nachfolgenden bestehenden Kreuzungsbauwerke im Bereich der genannten Kreuzungen 

von oberirdischen Gewässern mit der BAB 61 nach Maßgabe der festgestellten Planunterla-

gen: 

 Unterführungsbauwerk des Floßbaches bei ca. Bau-km 364+925 

 Durchlass DN 1000 des Unteren Wiesengrabens bei ca. Bau-km 366+840 

 Unterführungsbauwerk des Steinbaches bei ca. Bau-km 371+106 

 Unterführungsbauwerk des Rehbaches bei ca. Bau-km 371+741 
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 Durchlass DN 1000 des Krummlachgrabens bei ca. Bau-km 372+460 

 Unterführungsbauwerk des Ranschgrabens bei ca. Bau-km 374+316 

 Durchlass DN 800 des Spitzenrheinhofgrabens bei ca. Bau-km 379+904 

 Unterführungsbauwerk des Franzosengrabens bei ca. Bau-km 380+617 

 

Darüber hinaus wird der Bundesrepublik Deutschland nach § 78 WHG i.V.m. § 4 Abs. 2 der 

„Rechtsverordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes des Gewässers 2. 

Ordnung Speyerbach und Gewässers 2. Ordnung Rehbach einschließlich der Nebengewäs-

ser“ vom 07.06.2006 die Ausnahmegenehmigung erteilt, die Straßenbaumaßnahme in den 

Überschwemmungsgebieten der Gewässer Speyerbach und Rehbach einschließlich dem 

Rückhalteraum „Katastrophenretention westlich der A 61“ durchzuführen. Ebenso wird der 

Bundesrepublik Deutschland nach § 78 Abs. 4 WHG die Genehmigung erteilt, die Straßen-

baumaßnahme im gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet „Rhein/ Rheinvorland“ 

durchzuführen. 

V. Feststellungen zur UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens 

Da es sich bei dem vorliegenden Verfahren um den Ausbau einer Bundesfernstraße handelt, 

unterliegt es gemäß § 3 Abs. 1 und § 3e Abs. 1 Nr. 1 des UVPG in der bis zum 28.07.2017 

geltenden Fassung (im Folgenden: UVPG/alt) i.V.m. Nr. 14.3 bis 14.6 der Anlage 1 zu § 3 

UVPG/alt den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

Die Planfeststellungsbehörde stellt fest, dass das Straßenbauvorhaben entsprechend den 

v.g. Bestimmungen uvp-pflichtig ist. Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung wur-

den in die Planfeststellung einbezogen. Sie sind in der zusammenfassenden Darstellung 

nach § 11 UVPG/alt erläutert. 

VI. Ausnahmeerteilung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 

BNatSchG 

Der Bundesrepublik Deutschland werden gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 

BNatSchG folgende Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3 BNatSchG (Zugriffsverbote) und vorsorglich auch § 44 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG 

(Besitzverbote) erteilt: 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage-, bau- und betriebsbedingte Tötung sowie Entnahme, Beschädigung und 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des kleinen Wasserfrosches (Rana 

lessonae) beim Ausbau und Betrieb der BAB 61 erteilt. Höchst vorsorglich wird darüber 

hinaus auch eine Ausnahmegenehmigung vom Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 

2 BNatSchG erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage- und baubedingte Tötung, erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-
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, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Be-

schädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Springfrosches 

(Rana dalmatina) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine bau- und betriebsbedingte Tötung und erhebliche Störung während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten der Wechsel-

kröte (Rana viridis) beim Ausbau und Betrieb der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage- und baubedingte Tötung, erhebliche Störung sowie Entnahme, Beschädi-

gung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse (Lacerta 

agilis) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

Eine Ausnahmegenehmigung wird gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG 

vorsorglich auch für das Fangen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und das Inbesitz- oder 

Ingewahrsamnehmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG) der Zauneidechse im Rahmen 

eventueller Umsiedlungsmaßnahmen (vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Nr. II.2) im 

Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage- und baubedingte Tötung sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie erhebliche Störung der Schlingnatter 

(Coronella austriaca) beim Ausbau und Betrieb der BAB 61 erteilt. 

Eine Ausnahmegenehmigung wird gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG 

vorsorglich auch für das Fangen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und für das Inbesitz- 

oder Ingewahrsamnehmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG) der Schlingnatter im Rahmen 

eventueller Umsiedlungsmaßnahmen (vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Nr. II.2) im 

Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage- und baubedingte Tötung sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Großen Eichenbock/ Heldbock (Cerambix 

cerdo) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. Höchst vorsorglich wird darüber hinaus auch 

eine Ausnahmegenehmigung vom Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Vogelarten der Fließgewässer und der Stillge-

wässer (Stockente und Sumpfrohrsänger) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 
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 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Vogelarten der Hecken und Gebüsche (Buchfink, 

Feldsperling, Gartengrasmücke, Goldammer, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke 

und Nachtigall) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Vogelarten der Offenländereien (Mäusebussard, 

Bachstelze, Goldammer und Stieglitz) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Vogelarten der Wälder (Amsel, Baumpieper, 

Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, Fitis, Gartenbaumläufer, Kleiber, Kohl-

meise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Star, Sumpfmeise, 

Trauerschnäpper, Waldlaubsänger, Weidenmeise, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig 

und Zilpzalp) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Vogelarten der Siedlungen, Grünanlagen und 

Parkanlagen (Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Eichelhäher, Elster, Gimpel, 

Grünling, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, 

Singdrossel, Star und Zilpzalp) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der ungefährdeten Greifvogelart Mäusebussard beim 

Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Spechtarten Grünspecht, Kleinspecht, Mit-

telspecht und Schwarzspecht beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Wendehalses (Jynx torquilla), des Pirols (Oriolus 

oriolus), des Graureihers (Ardaea cinerea), der Saatkrähe (Corvus frugilegus) und des 

Kiebitzes (Vanellus vanellus) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

die erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Ziegenmelkers (Caprimulgus europaeus) beim 

Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird gemäß § 45 Abs. 7 

Satz 1 und Satz 2 BNatSchG eine vorsorgliche Ausnahmegenehmigung für die erheb-

liche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten der Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) beim Ausbau der BAB 61 er-

teilt. 

 Abweichend von dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird gemäß § 45 Abs. 7 

Satz 1 und Satz 2 BNatSchG eine vorsorgliche Ausnahmegenehmigung für die erheb-

liche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten des Grauspechts (Picus canus), des Neuntöters (Lanius collurio) 

und des Waldkauzes (Strix aluco) beim Ausbau und Betrieb der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage- und baubedingte Tötung, erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Be-

schädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Nachtkerzen-

schwärmers (Proserpinus proserpina) und des Wiener Sandlaufkäfers (Cicindela are-

naria viennensis) beim Ausbau der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage-, bau- und betriebsbedingte Tötung, erhebliche Störung während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten sowie Ent-

nahme, Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Fle-

dermausarten Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Bechsteinfledermaus (Myotis 

bechsteini), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus se-

ritinus), Fransenfledermaus (Myotis natteri), Graues Langohr (Plecotus austriacus), 
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Große Bartfledermaus (Myotis brandti), Großes Mausohr (Myotis myotis), Kleine Bart-

fledermaus (Myotis mystacinus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leissleri), Mückenfle-

dermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Myotis nathusii), Wasserfleder-

maus (Myotis daubenthoni) sowie Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) beim Aus-

bau und Betrieb der BAB 61 erteilt. 

 Abweichend von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatSchG werden gemäß 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 BNatSchG vorsorgliche Ausnahmegenehmigungen für 

eine anlage- und baubedingte Tötung, erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten sowie Entnahme, Be-

schädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Haselmaus und 

der europäischen Wildkatze (Felis silvestris) (Muscardinus avellanarius) beim Ausbau 

der BAB 61 erteilt. 

 

Darüber hinaus werden dem Vorhabenträger für den Fall, dass entgegen den der festgestell-

ten Planung zu Grunde liegenden naturschutzfachlichen Bewertungen der Sachverständigen 

des Vorhabenträgers planungs- bzw. baubedingt von der Erfüllung weiterer Artenschutzver-

bote für eine oder mehrere Arten nach § 44 Abs. 1 und 2 BNatSchG auszugehen wäre, vor-

sorglich entsprechende Ausnahmegenehmigungen auch von diesen Verboten gemäß § 45 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 BNatSchG für folgende, in Anhang IV der FFH-Richtlinie 

aufgeführte Arten sowie nach Art. 1 der VS-Richtlinie geschützte Vogelarten erteilt: 

 

Arten gemäß Anhang IV der FFH-RL: 

Kleiner Wasserfrosch, Springfrosch, Wechselkröte, Großer Eichenbock/ Heldbock, Wiener 

Sandlaufkäfer, Abendsegler, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, 

Fransenfledermaus, Graues Langohr, Große Bartfledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bart-

fledermaus, Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfleder-

maus, Zwergfledermaus, Nachtkerzenschwärmer, Europäische Wildkatze, Haselmaus, 

Schlingnatter, Zauneidechse 

 

Arten nach Art. 1 der VS-RL: 

Amsel, Bachstelze, Baumpieper, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Feld-

sperling, Fitis, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gebirgsstelze, Gimpel, Goldammer, 

Graureiher, Grauspecht, Grünfink, Grünspecht, Heckenbraunelle, Kiebitz, Kleiber, Klein-

specht, Kohlmeise, Mäusebussard, Mittelspecht, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Neuntöter, 

Pirol, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Saatkrähe, Schwarzspecht, Singdrossel, Star, 

Stieglitz, Stockente, Sumpfmeise, Sumpfrohrsänger, Trauerschnäpper, Waldkauz, Wald-

laubsänger, Weidenmeise, Wendehals, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Ziegenmelker, 

Zilpzalp 
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VII. Ausnahmeerteilung gem. § 30 Abs. 3 BNatSchG 

Der Bundesrepublik Deutschland wird für das Straßenbauvorhaben gem. § 30 Abs. 3 

BNatSchG im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde eine Ausnahme von den 

Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG erteilt. 

VIII. Genehmigung nach den Rechtsverordnungen über die Landschaftsschutzge-

biete „Rehbach-Speyerbach“, „Pfälzische Rheinauen“ und „Im Kirchengrün“ 

Der Bundesrepublik Deutschland wird gemäß § 4 Abs. 1 der Rechtsverordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet „Rehbach-Speyerbach“ vom 30.11.1981 (LVO LSG „Rehbach-

Speyerbach“), gemäß § 4 Abs. 1 der Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet 

„Pfälzische Rheinauen“ vom 17.11.1989 (LVO LSG „Pfälzische Rheinauen“) und gemäß § 4 

Abs. 1 der Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Im Kirchengrün“ der Stadt 

Speyer vom 23.04.1991 (LVO LSG „Im Kirchengrün“) die Genehmigung erteilt, das gegen-

ständlich planfestgestellte Straßenbauvorhaben einschließlich der notwendigen Folgemaß-

nahmen im Bereich der Landschaftsschutzgebiete „Rehbach-Speyerbach“, „Pfälzische 

Rheinauen“ und „Im Kirchengrün“ durchzuführen. 

IX. Genehmigung zur Umwandlung von Wald nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 LWaldG 

Der Bundesrepublik Deutschland wird im Einvernehmen mit der Zentralstelle der Forstver-

waltung (ZdF) als obere Forstbehörde gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 LWaldG für das gegenständ-

liche Straßenbauvorhaben die Genehmigung zur Umwandlung von Wald im Sinne des § 3 

LWaldG im Umfang von ca. 3,838 ha erteilt. Die konkret berührten Waldflächen ergeben sich 

aus den festgestellten Planunterlagen. 

X. Entscheidung über Anträge im Planfeststellungsverfahren 

Anträge betreffend Inhalt und Umfang der Verfahrensunterlagen, auf Durchführung weiterer 

Ermittlungen und Einholung oder Hinzuziehung zusätzlicher Gutachten sowie gegen die Art 

und Weise der Durchführung des Planfeststellungsverfahrens und insbesondere des Anhö-

rungsverfahrens werden zurückgewiesen, soweit über sie nicht bereits im laufenden Verfah-

ren entschieden wurde oder ihnen in dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss nach 

Maßgabe der nachfolgenden Regelungen nicht entsprochen wird. 

 

Im Übrigen werden die Sachanträge sowie die Einwendungen und Forderungen auf Unter-

lassung des Vorhabens, auf Planänderung und/oder –ergänzung zurückgewiesen, soweit 

ihnen nicht durch Planänderungen, Planergänzungen oder durch Auflagen Rechnung getra-

gen wurde oder soweit sie sich im Laufe des Planfeststellungsverfahrens nicht auf andere 

Weise erledigt haben. 
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XI. Festgestellte Planunterlagen 

Der festgestellte Plan für die straßenbaulichen und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen be-

steht aus den folgenden, mit Feststellungsstempel und Dienstsiegel versehenen Unterlagen: 

1. Erläuterungsbericht, Anlage 1, bestehend aus 69 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

2. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke – Erläuterungsbericht, be-

stehend aus 3 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt am 01.02.2016 

3. Allgemeinverständliche Zusammenfassung nach § 6 UVPG, bestehend aus 19 Seiten, aufgestellt am 

26.01.2007 

4. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke –Deckblatt Ergänzung der 

allgemeinverständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG, bestehend aus 8 Seiten (inkl. Vorblatt), auf-

gestellt am 01.02.2016 

5. Ausbauquerschnitt, Anlage 6 Blatt-Nr. AQ, Maßstab 1:50, aufgestellt am 26.01.2007 

6. Querschnitt Details, Anlage 6 Blatt-Nr. D 1, Maßstab 1:50, aufgestellt am 26.01.2007 

7. Querschnitt Details, Anlage 6 Blatt-Nr. D 2, Maßstab 1:50, aufgestellt am 26.01.2007 

8. Querschnitt Details, Anlage 6 Blatt-Nr. D 3, Maßstab 1:50, aufgestellt am 26.01.2007 

9. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Detailplan (Wildbrücke), Anlage 6 Blatt Nr. 

D 4, Maßstab 1:100/25, aufgestellt am 15.07.2015 

10. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 1, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

11. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 2, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

12. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 3, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

13. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 4, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 

14. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 5, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 

15. Deckblatt Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 6a, Maßstab 1:1.000, geändert im Januar 

2008 

16. Deckblatt Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 7a, Maßstab 1:1.000, geändert im Januar 

2008 

17. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 8, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

18. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Lageplan, Anlage 7 Blatt Nr. L 9a, Maß-

stab 1:1.000, aufgestellt am 16.04.2015, geändert 07/15 

19. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 10, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

20. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Lageplan, Anlage 7 Blatt Nr. L 11a, Maß-

stab 1:1.000, aufgestellt am 16.04.2015, geändert 07/15 

21. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Lageplan, Anlage 7 Blatt Nr. L 12a, Maß-

stab 1:1.000, aufgestellt am 16.04.2015, geändert 07/15 

22. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Lageplan, Anlage 7 Blatt Nr. L 13a, Maß-

stab 1:1.000, aufgestellt am 16.04.2015, geändert 07/15 

23. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Lageplan, Anlage 7 Blatt Nr. L 14a, Maß-

stab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007, geändert 10/15 

24. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 15, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 

25. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 16, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 

26. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 17, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 

27. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 18, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 

28. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 19, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 



Kapitel A, Räumlicher und rechtlicher Umfang der Planfeststellung, Bestandteile und Anlagen des festgestellten Planes 

Seite 11 

29. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 20, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

30. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 21, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

31. Lageplan Ausgleich für Retentionsraumverlust, Anlage 7 Blatt-Nr. L 21.1, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

32. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 1, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

33. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 2, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

34. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 3, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

35. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 4, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

36. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 5, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

37. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 6, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

38. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 7, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

39. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 8, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

40. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 9, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

41. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 10, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

42. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 11, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

43. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 12, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

44. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 13, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

45. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 14, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

46. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 15, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

47. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 16, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

48. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 17, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

49. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 18, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

50. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 19, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

51. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 20, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

52. Höhenplan, Anlage 8 Blatt-Nr. H 21, Maßstab 1:1.000/100, aufgestellt am 26.01.2007 

53. Höhenplan Ausgleich für Retentionsraumverlust, Anlage 8 Blatt-Nr. H 21.1, Maßstab 1:500/100, aufgestellt 

am 26.01.2007 

54. Verzeichnis der Bauwerke, Anlage 10, bestehend aus 57 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

55. Planfeststellung 2. Deckblatt Lärm - Verzeichnis der Bauwerke, Anlage 10, bestehend aus 3 Seiten (inkl. 

Vorblatt), aufgestellt am 01.02.2016 

56. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke –Bauwerksverzeichnis, be-

stehend aus 8 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt am 01.02.2016 

57. Planfeststellung 2. Deckblatt Lärm – Erläuterungsbericht (zur schalltechnischen Berechnung) einschließ-

lich Anhang 1 Verhältnismäßigkeitsbetrachtung, Anlage 1, bestehend aus 23 Seiten (inkl. Vorblatt), auf-

gestellt am 01.02.2016 

58. Planfeststellung 2. Deckblatt Lärm – Schalltechnische Untersuchung, Anlage 11, bestehend aus 154 Sei-

ten (inkl. Vorblatt), aufgestellt am 01.02.2016 

59. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 4, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

01.02.2016 

60. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 5, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

01.02.2016 

61. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 14, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

62. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 15, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

63. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 16, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

64. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11 Blatt Nr. L 16a, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

65. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11 Blatt Nr. L 16b-17b, Maßstab 1:1.000, aufge-

stellt am 01.02.2016 
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66. Planfeststellung 2. Deckblatt – Detailplan (STU), Anlage 11 Blatt Nr. L 16c, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

Februar 2016 

67. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 17, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

68. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11 Blatt Nr. L 17a, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

69. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 18, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

70. Planfeststellung 2. Deckblatt – Lageplan (STU), Anlage 11a Blatt Nr. L 19, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 

71. Fachbeitrag Naturschutz, Anlage 12.1, bestehend aus 189 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

72. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke –Deckblatt Ergänzung der 

Anlage 12.1 – Landschaftspflegerischer Begleitplan -, bestehend aus 27 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt 

am 01.02.2016 

73. Deckblatt – Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme A12 Erweiterung des Ziegenmelkerhabitats (CEF) mit 

Anlage 1 - Deckblatt zum Maßnahmenblatt A12, bestehend aus 5 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt 

11.01.2017 

74. Ersatzmaßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 1/1, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

75. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 1, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

76. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 2, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

77. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 3, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

78. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 4, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

79. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 5, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

80. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 6, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

81. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 7, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

82. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 8, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

83. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 9, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

84. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 10, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

85. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt Nr. 

11a, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007, geändert 07/15 

86. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt Nr. 

12a, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007, geändert 07/15 

87. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt Nr. 

13a, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007, geändert 07/15 

88. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 14, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

89. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 15, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

90. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 16, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

91. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 17, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

92. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 18, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

93. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 19, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

94. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 20, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

95. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 21, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

XII. Anlagen des Planfeststellungsbeschlusses 

Anlagen des Planfeststellungsbeschlusses sind ferner die nachstehend aufgeführten Unter-

lagen: 

1. Übersichtslageplan, Anlage 3 Blatt-Nr. ÜL B, Maßstab 1:25.000, aufgestellt am 26.01.2007 

2. Höhenplan, Anlage 4 Blatt-Nr. ÜH, Maßstab 1:25.000/2.500, aufgestellt am 26.01.2007 

3. Planfeststellung 2. Deckblatt – Übersichtslageplan, Anlage 11 Blatt Nr. Ü 1, Maßstab 1:20.000, aufgestellt 

am 01.02.2016 
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4. Planfeststellung 2. Deckblatt – Übersichtslageplan (Änderung aktiver Lärmschutz Vorher-Nachher), An-

lage 11b Blatt Nr. ÜL, Maßstab 1:2.500, aufgestellt am 01.02.2016 

5. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Übersichtslageplan, Blatt Nr. ÜL 1a, Maß-

stab 1:10.000, aufgestellt am 24.09.2014, geändert 07/15 

6. Bestands- und Konfliktplan, Anlage 12.1.2 Blatt-Nr. Legende, aufgestellt am 26.01.2007 

7. Bestands- und Konfliktplan, Anlage 12.1.2 Blatt-Nr. 1/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

8. Bestands- und Konfliktplan, Anlage 12.1.2 Blatt-Nr. 2/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

9. Bestands- und Konfliktplan, Anlage 12.1.2 Blatt-Nr. 3/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

10. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Übersichtsplan (Bestands- und Konflikt-

plan), Anlage 12.1.2 Blatt Nr. 4a / 6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 16.04.2015, geändert 07/15 

11. Bestands- und Konfliktplan, Anlage 12.1.2 Blatt-Nr. 5/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

12. Bestands- und Konfliktplan, Anlage 12.1.2 Blatt-Nr. 6/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

13. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 1/6, Maßstab 1:5.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 

14. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 2/6, Maßstab 1:5.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 

15. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 3/6, Maßstab 1:5.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 

16. Deckblatt - Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 3a/6, Maß-

stab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007, geändert Januar 2017 

17. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Übersichtsplan (der landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen), Anlage 12.1.3 Blatt Nr. 4a / 6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 16.04.2015, geändert 

07/15 

18. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 5/6, Maßstab 1:5.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 

19. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 6/6, Maßstab 1:5.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 

20. Übersichtslageplan Ausbau A61 E-Maßnahmen, Anlage 12.1.4 Blatt-Nr. 1/1, Maßstab 1:50.000, aufge-

stellt am 26.01.2007 

21. Avifaunistisches Gutachten, Anlage 12.2, bestehend aus 18 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

22. Avifauna, Anlage 12.2 Blatt-Nr. Legende, aufgestellt am 26.01.2007 

23. Avifauna, Anlage 12.2 Blatt-Nr. 1/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

24. Avifauna, Anlage 12.2 Blatt-Nr. 2/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

25. Avifauna, Anlage 12.2 Blatt-Nr. 3/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

26. Avifauna, Anlage 12.2 Blatt-Nr. 4/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

27. Avifauna, Anlage 12.2 Blatt-Nr. 5/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

28. Avifauna, Anlage 12.2 Blatt-Nr. 6/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

29. FFH-Verträglichkeitsprüfung, Anlage 12.3, bestehend aus 99 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

30. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke –Deckblatt Ergänzung der 

Anlage 12.3.1 – FFH-VP für das FFH-Gebiet DE 6616-301 -, bestehend aus 7 Seiten (inkl. Vorblatt), auf-

gestellt am 01.02.2016 

31. Übersichtskarte FFH-Gebiete, Anlage 12.3 Blatt-Nr. 1a, Maßstab 1:50.000, aufgestellt am 26.01.2007 

32. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Karte Bestand/ Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (DE 6616-301), Anlage 12.3.1 Blatt Nr. 2a, Maßstab 1:10.000, aufgestellt am 16.04.2015, 

geändert 07/15 

33. Karte Bestand/ Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (DE 6616-304), Anlage 12.3.2 Blatt-Nr. 2, Maßstab 

1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

34. VSG-Verträglichkeitsprüfung, Anlage 12.4, bestehend aus 62 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

35. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke –Deckblatt Ergänzung der 

Anlage 12.4.2 – VSG-VP für das VSG-Gebiet DE 6616-402 -, bestehend aus 6 Seiten (inkl. Vorblatt), 

aufgestellt am 01.02.2016 
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36. Übersichtskarte Vogelschutzgebiete, Anlage 12.4 Blatt-Nr. 1b, Maßstab 1:50.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

37. Karte Bestand/ Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (DE 6616-401), Anlage 12.4.1 Blatt-Nr. 2, Maßstab 

1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

38. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur – Karte Bestand/ Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (DE 6616-402), Anlage 12.4.2 Blatt Nr. 2a, Maßstab 1:10.000, aufgestellt am 16.04.2015, 

geändert 07/15 

39. Anhang B zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 

42 (1) BNatSchG (einschließlich Anhang 1: Ergebnis der Relevanzprüfung), bestehend aus 171 Seiten, 

aufgestellt Dezember 2010 

40. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke –Deckblatt Ergänzung des 

Anhangs B zum Landschaftspflegerischen Begleitplan – Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 

44 (1) BNatSchG - (einschließlich Anhang 1: Ergebnis der Relevanzprüfung), bestehend aus 33 Seiten 

(inkl. Vorblatt), aufgestellt am 01.02.2016 

41. Wassertechnische Untersuchung, Anlage 13, bestehend aus 71 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

42. Zusammenfassende Darstellung der wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Auswirkungen, beste-

hend aus 40 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt 28.04.2017 

43. Übersichtslageplan (Wassertechnische Untersuchung), Anlage 13 Blatt-Nr. ÜL-E 1, Maßstab 1:10.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 

44. Übersichtslageplan (Wassertechnische Untersuchung), Anlage 13 Blatt-Nr. ÜL-E 2, Maßstab 1:10.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 

45. Querprofile Achse 1 Überschwemmungsgebiet Floßbach u. Nebengewässer, Anlage 13 Blatt-Nr. QP1, 

Maßstab 1:200/200, aufgestellt am 26.01.2007 

46. Querprofile Achse 1 Katastrophenretention westlich der A61, Bereich Rehbach, Anlage 13 Blatt-Nr. QP2, 

Maßstab 1:200/200, aufgestellt am 26.01.2007 

47. Querprofile Achse 1 Katastrophenretention westlich der A61, Bereich Ranschgraben, Anlage 13 Blatt-Nr. 

QP3, Maßstab 1:200/200, aufgestellt am 26.01.2007 

48. Querprofile Achse 1 Retentionsraum Rheinvorland, Anlage 13 Blatt-Nr. QP4, Maßstab 1:200/200, aufge-

stellt am 26.01.2007 

49. Querprofile Achse 1 Retentionsraum Rheinvorland, Anlage 13 Blatt-Nr. QP5, Maßstab 1:200/200, aufge-

stellt am 26.01.2007 

50. Grunderwerbsverzeichnis, Anlage 14.2, bestehend aus 100 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

51. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke –Grunderwerbsverzeich-

nis, bestehend aus 20 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt am 01.02.2016 

52. Charakt. Querprofile, Anlage 15.1 Blatt-Nr. Q1-Q3, Maßstab 1:250, aufgestellt am 26.01.2007 

53. Charakt. Querprofile, Anlage 15.1 Blatt-Nr. Q4-Q6, Maßstab 1:250, aufgestellt am 26.01.2007 

54. Charakt. Querprofile, Anlage 15.1 Blatt-Nr. Q7-Q9, Maßstab 1:250, aufgestellt am 26.01.2007 

55. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 1, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

56. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 2, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

57. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 3, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

58. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 4, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

59. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 5, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

60. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 6, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

61. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 7, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

62. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 8, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

63. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 9, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

64. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 10, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

65. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 11, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

66. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 12, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

67. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 13, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

68. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 14, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

69. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 15, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 



Kapitel A, Räumlicher und rechtlicher Umfang der Planfeststellung, Bestandteile und Anlagen des festgestellten Planes 

Seite 15 

70. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 16, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

71. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 17, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

72. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 18, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

73. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 19, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

74. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 20, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

75. Leitungsplan, Anlage 15.2 Blatt-Nr. 21, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

76. Luftschadstoffgutachten, A 61, Abschnitt B – Ausbau AK Mutterstadt bis Landesgrenze, Ingenieurbüro 

Lohmeyer GmbH & Co. KG, aufgestellt im April 2006 

XIII. Nachrichtliche Anlagen des Planfeststellungsbeschlusses 

Nachrichtliche Anlagen des Planfeststellungsbeschlusses sind ferner die nachstehend auf-

geführten Unterlagen: 

1. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 4, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

2. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 5, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

3. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 6, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

4. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 7, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

5. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 9, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

6. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 11, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

7. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 12, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

8. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 13, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

9. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 14, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

10. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 15, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

11. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 16, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

12. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 17, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

13. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 18, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

14. Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 19, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

15. Schalltechnische Untersuchung, Anlage 11, (einschließlich Anlagen) bestehend aus 93 Seiten, aufgestellt 

am 26.01.2007 

16. Übersichtslageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. Ü 1, Maßstab 1:20.000, aufge-

stellt am 26.01.2007 

17. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 4, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

18. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 5, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

19. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 14, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

20. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 15, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

21. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 16, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

22. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 17, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

23. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 18, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

24. Lageplan (Schalltechnische Untersuchung), Anlage 11 Blatt-Nr. L 19, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 

26.01.2007 

25. Bestands- und Konfliktplan, Anlage 12.1.2 Blatt-Nr. 4/6, Maßstab 1:5.000, aufgestellt am 26.01.2007 

26. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Anlage 12.1.3 Blatt-Nr. 4/6, Maßstab 1:5.000, 

aufgestellt am 26.01.2007 
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27. Karte Bestand/ Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (DE 6616-301), Anlage 12.3.1 Blatt-Nr. 2, Maßstab 

1:10.000, aufgestellt am 26.01.2007 

28. Karte Bestand/ Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (DE 6616-402), Anlage 12.4.2 Blatt-Nr. 2, Maßstab 

1:10.000, aufgestellt am 26.01.2007 

29. Artenschutzgutachten, Anlage 12.5, bestehend aus 136 Seiten, aufgestellt am 26.01.2007 

30. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 11, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

31. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 12, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

32. Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 13, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 

33. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Erläuterungsbericht, Anlage 1, bestehend aus 8 Seiten, auf-

gestellt am 22.08.2012 

34. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Übersichtslageplan, Anlage 3 Blatt-Nr. ÜL B, -ohne Maßstab-

, aufgestellt am 22.08.2012 

35. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 16, 

Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 22.08.2012 

36. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 17, 

Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 22.08.2012 

37. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 18, 

Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 22.08.2012 

38. Deckblatt - Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstigen Anlagen, Seiten 24 und 24a, auf-

gestellt am 22.08.2012 

39. Deckblatt Planfeststellung Lärmberechnung Bereich Speyer, Tabelle Speyer-Nord – Beurteilungspegel 

ohne/mit Lärmschutz, bestehend aus 22 Seiten, aufgestellt am 14.08.2012 

40. Deckblatt Planfeststellung Lärmberechnung Bereich Speyer, Tabelle Speyer-Süd – Beurteilungspegel 

ohne/mit Lärmschutz, bestehend aus 47 Seiten, aufgestellt am 15.08.2012 

41. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan, Anlage 11 Blatt-Nr. L 16, Maßstab 1:1.000, auf-

gestellt am 22.08.2012 

42. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan, Anlage 11 Blatt-Nr. L 17, Maßstab 1:1.000, auf-

gestellt am 22.08.2012 

43. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan, Anlage 11 Blatt-Nr. L 18, Maßstab 1:1.000, auf-

gestellt am 22.08.2012 

44. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan, Anlage 11 Blatt-Nr. L 16a-L 17a, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 22.08.2012 

45. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan, Anlage 11 Blatt-Nr. L 16b, Maßstab 1:1.000, auf-

gestellt am 22.08.2012 

46. Planfeststellung Deckblatt (Bereich Speyer) - Lageplan, Anlage 11 Blatt-Nr. L 17b, Maßstab 1:1.000, auf-

gestellt am 22.08.2012 

47. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur - Erläuterungsbericht (einschließlich An-

hang Maßnahmenverzeichnis), bestehend aus 18 Seiten, aufgestellt am 18.07.2012 

48. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur - Übersichtslageplan, Anlage 3a Blatt-Nr. 1, 

Maßstab 1:10.000, aufgestellt am 18.07.2012 

49. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur - kombiniert Lageplan Maßstab 1:1.000 – 

Grunderwerbsplan Maßstab 1: 1.000 – Schnitt A-A (Prinzipskizze) Maßstab 1:250/50, Anlage 7a Blatt-Nr. 

L 14a, aufgestellt am 18.07.2012 

50. Bauwerksskizze Optimierung Vernetzungsstruktur, BW 6616 562, Schnitt A-A (Prinzipskizze) Maßstab 

1:100/100, aufgestellt am 18.07.2012 

51. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bau-

werke und sonstigen Anlagen, Seiten 8a und 19a, -ohne Datum- 

52. Ergänzung Planfeststellung Optimierung Vernetzungsstruktur Grunderwerbsverzeichnis, Seite 19a, auf-

gestellt am 18.07.2012 

53. Nachrichtlich – Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt-Nr. L 14, Maßstab 1:1.000, aufgestellt 

am 26.01.2007 

54. Nachrichtlich – Grunderwerbsplan, Anlage 14.1 Blatt-Nr. 14, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 26.01.2007 
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55. Nachrichtlich - Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstigen Anlagen, Seiten 8 und 19, -

ohne Datum- 

56. Nachrichtlich - Grunderwerbsverzeichnis, Seite 19, aufgestellt am 26.01.2007 

57. Nachrichtlich - Gutachten „Voraussetzungen für eine optimale Vernetzung von Lebensräumen links und 

rechts der A 61 im Schifferstadter/Speyerer Wald“, ÖKO-LOG Freilandforschung, Juli 2012, bestehend 

aus 60 Seiten 

58. Ergänzung Planfeststellung, Deckblatt zur allgemeinverständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG, 

bestehend aus 9 Seiten, aufgestellt 05.09.2013 

59. Anhang A zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 

19 (3) BNatSchG, bestehend aus 70 Seiten, aufgestellt Dezember 2010 

60. Anhang A zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 

19 (3) BNatSchG – Ergänzende Anlage, bestehend aus 6 Seiten, aufgestellt 18.07.2012 

61. Anhang B zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 

42 (1) BNatSchG – Ergänzende Anlage, bestehend aus 16 Seiten, aufgestellt 18.07.2012 

62. Planfeststellung 2. Deckblatt Lärm – Vorbemerkungen, bestehend aus 8 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt 

am 01.02.2016 

63. Planfeststellung 2. Deckblatt - Lageplan (integrierte Darstellung), Anlage 7 Blatt Nr. L 14, Maßstab 1:1.000, 

aufgestellt am 01.02.2016 

64. Ergänzung Planfeststellung – Optimierung Vernetzungsstruktur mit Wildbrücke – Vorbemerkungen, be-

stehend aus 8 Seiten (inkl. Vorblatt), aufgestellt am 01.02.2016 

XIV. Deckblattplanung 

Soweit die unter den Abschnitten XI. und XII. aufgeführten ursprünglichen Planunterlagen 

gegenteilige Angaben gegenüber den festgestellten Deckblattplanunterlagen enthalten, sind 

diese überholt. Es gelten die Darstellungen in den festgestellten Deckblattplanunterlagen. 
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B Allgemeine Bestimmungen und Auflagen 

 

1. Dieser Planfeststellungsbeschluss regelt rechtsgestaltend alle öffentlich-rechtlichen 

Beziehungen zwischen dem Träger der Straßenbaulast und den durch den Plan Be-

troffenen. 

Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öf-

fentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustim-

mungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. 

Eine Ausnahme stellt die wasserrechtliche Erlaubnis bzw. Bewilligung dar, die nicht der 

Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses unterliegt, sondern als recht-

lich selbständiges Element neben die Planfeststellung tritt, auch wenn diese Entschei-

dung im Rahmen dieser Planfeststellungsentscheidung mit erteilt wird. 

2. Wird mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt 

der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt der Plan außer Kraft, es sei denn, er wird vorher 

von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert. 

3. Eingeschlossen in diese Planfeststellung sind die mit der Baumaßnahme verbundenen 

notwendigen Änderungen, Verlegungen und Wiederanpassungsmaßnahmen an vor-

handenen Straßen und Wegen. 

4. Soweit Wirtschaftswege neu angelegt, verlegt oder geändert werden müssen, richten 

sich ihre Breite und Befestigungsart nach dem vorhandenen Wegenetz in der jeweils 

betroffenen Gemarkung unter Berücksichtigung der Art und Stärke des durch die Stra-

ßenbaumaßnahme bedingten zusätzlichen Verkehrs und der örtlichen Steigungsver-

hältnisse. Sollen darüber hinaus Wege breiter angelegt oder besser befestigt werden, 

so sind die damit verbundenen Mehrkosten von demjenigen zu tragen, der diese Ver-

besserungen fordert. 

Im Übrigen sind die vom Bundesminister für Verkehr am 29.08.2003 - S 28/38.34.00/4 

BM 02 - herausgegebenen "Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege bei Bau-

maßnahmen an Bundesfernstraßen" maßgebend. Diese Grundsätze wurden in Rhein-

land-Pfalz mit Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau vom 01.10.2003, Az.: 8708-10.1-3281/03 auch für den Bereich der Landes- 

und Kreisstraßen verbindlich eingeführt. Des Weiteren wurden mit Schreiben des Mi-

nisteriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz vom 

07.10.2003, Az.: 8604-6-810 die „Ergänzenden Grundsätze für die Gestaltung und Nut-

zung ländlicher Wege“, Stand September 2003, herausgegeben von der Bund-Länder-

Arbeitsgemeinschaft ArgeLandentwicklung, eingeführt. Die beiden v.g. Grundsätze für 

den ländlichen Wegebau sind bei der Planung, Förderung und Ausführung ländlicher 

Wege innerhalb und außerhalb der Ländlichen Bodenordnung, auch als Folgemaßnah-

men beim Bau öffentlicher Straßen, zu beachten. 
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5. Für die Eintragung der wasserrechtlichen Tatbestände in das Wasserbuch sind die ent-

sprechenden Eintragungen in den durch diesen Beschluss festgestellten Unterlagen 

und die Bestimmungen dieses Beschlusses maßgebend. 

Der für das Wasserbuch zuständigen Behörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Süd) ist eine beglaubigte Ausfertigung der festgestellten Unterlagen für die Wasser-

buchakten zur Verfügung zu stellen. 

6. Die notwendigen Auflagen, die sich aus der fachtechnischen Überprüfung der geplan-

ten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ergeben, sind bei der Bauausführung zu be-

rücksichtigen. 

Die Bauausführung erfolgt im Benehmen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Süd. 

7. Änderungen und Verlegungen von Versorgungsleitungen und sonstigen Leitungen so-

wie deren Kostentragung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen bzw. nach 

den zwischen den Beteiligten bestehenden Verträgen. Den Eigentümern der vorge-

nannten Leitungen ist der Baubeginn rechtzeitig mitzuteilen. 

8. Die mit der Straßenbaumaßnahme verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sind 

auf Kosten des Straßenbaulastträgers nach Maßgabe des Fachbeitrages Naturschutz 

sowie der Fachgutachten zu vermeiden, auszugleichen bzw. zu ersetzen. Der Fach-

beitrag Naturschutz ist Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen (vgl. hierzu Kapitel 

A Abschnitt XI. Nrn. 1, 2, 9 bis 30 und 71 bis 74). 

Die planfestgestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nach Maßgabe der in 

den Planunterlagen beschriebenen Regelungen entsprechend ihrer jeweiligen natur-

schutzfachlichen Kompensationsfunktion dauerhaft, d.h. so lange der Eingriff fortwirkt, 

rechtlich zu sichern und zu unterhalten. Evtl. zukünftige Eingriffe in diese Maßnahmen 

stehen dem nicht entgegen, soweit hierbei sichergestellt ist, dass die den Maßnahmen 

zugedachte naturschutzfachliche Funktion weiterhin gewahrt wird. 

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die dafür in Anspruch genommenen Flä-

chen sind in einem Kompensationsverzeichnis zu erfassen. Der Straßenbaulastträger 

hat nach Abschluss der Baumaßnahme der Planfeststellungsbehörde einen Bericht 

bezüglich der vollständigen Umsetzung aller landespflegerischen Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen vorzulegen. 

9. Vorhandene Zufahrten und Zugänge der Anliegergrundstücke sind bei Vorliegen der 

straßengesetzlichen Voraussetzungen der durch die Straßenbaumaßnahme bedingten 

veränderten Situation anzupassen. Die entsprechenden Maßnahmen sind im Beneh-

men mit den Grundstückseigentümern festzulegen. 

Die „Richtlinien für die Benutzung der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes“ 

(Nutzungsrichtlinien) - ARS Nr. 3/2014 vom 04.02.2014, VkBl. Nr. 5/2014, S. 214 sowie 



Kapitel B, Allgemeine Bestimmungen und Auflagen 

Seite 20 

das Schreiben des ISIM vom 28.03.2014, Az.: 48500-379, sind zu beachten. Das ISIM 

hat mit vorgenanntem Schreiben die Nutzungsrichtlinien eingeführt. 

10. Soweit durch Planergänzungen größere Geländeinanspruchnahmen notwendig wer-

den, als es die festgestellten Grunderwerbspläne ausweisen, oder soweit Rechte Drit-

ter in sonstiger Weise über den festgestellten Plan hinaus berührt werden, ist vor Bau-

beginn die Zustimmung der neu oder stärker Betroffenen herbeizuführen. Eine ergän-

zende Entscheidung der Planfeststellungsbehörde bleibt vorbehalten. 

11. Über bürgerlich-rechtliche Ansprüche (Entschädigungsforderungen) kann im Planfest-

stellungsbeschluss nicht entschieden werden, da hier entsprechend den straßenge-

setzlichen Vorschriften nur öffentlich-rechtliche Beziehungen geregelt werden. Die Re-

gelung von Entschädigungsfragen erfolgt gesondert durch die Straßenbaudienststellen 

(oder - falls keine Einigung erzielt werden kann - durch die Enteignungsbehörde). Zu 

der Entschädigungsregelung ist zu bemerken, dass die durch die Baumaßnahme Be-

troffenen für die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke und Gebäude nach den Grunds-

ätzen des Entschädigungsrechts (Landesenteignungsgesetz) entschädigt werden, wo-

bei neben der Grundstücks- und Gebäudeentschädigung unter bestimmten Vorausset-

zungen auch Ersatz für sonstige Vermögensnachteile (wie Wertminderung der Rest-

grundstücke, Verlust von Aufwuchs u.a.) infrage kommt. 

Der Straßenbaulastträger ist verpflichtet, Restflächen - soweit diese nicht mehr in an-

gemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden können - nach den 

Bestimmungen des Entschädigungsrechts zu erwerben. 

12. Soweit an anderen Anlagen ausgleichpflichtige Wertverbesserungen entstehen, sind 

vor Baubeginn die Zustimmungen eventueller Kostenpflichtiger zum Ausgleich der 

Wertverbesserungen herbeizuführen bzw. Kostenvereinbarungen abzuschließen. Eine 

ergänzende Entscheidung der Planfeststellungsbehörde bleibt vorbehalten. 

13. Für den Fall, dass dies nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses aus tatsächli-

chen und / oder rechtlichen Gründen erforderlich werden sollte, behält sich die Plan-

feststellungsbehörde die Erteilung weiterer Auflagen und / oder sonstiger Nebenbe-

stimmungen vor. 
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C Besondere Bestimmungen und Auflagen 

 

Träger der festgestellten Baumaßnahme ist – unbeschadet etwaiger Kostenbeteiligungen 

Dritter - die Bundesrepublik Deutschland / Bundesstraßenverwaltung. 

 

Die Bauausführung obliegt dem Landesbetrieb Mobilität Speyer, St. Guido-Straße 17, 67346 

Speyer. 

 

In Ergänzung der allgemeinen Bestimmungen und Auflagen in Kapitel B Nr. 1 bis 13 dieses 

Beschlusses und ergänzend zu den im Bauwerksverzeichnis getroffenen Regelungen wer-

den der Ausbauunternehmerin (Bundesrepublik Deutschland –Bundesstraßenverwaltung-) 

gemäß § 1 LVwVfG i.V.m. § 74 Abs. 2 VwVfG die nachstehenden Verpflichtungen auferlegt 

und dabei Folgendes bestimmt: 

I. Leitungen 

I.1 Durch die Straßenbaumaßnahme werden Änderungen bzw. Verlegungen an den Ver-

sorgungsleitungen und –anlagen ... 

 

a) des Wasser- und Bodenverbandes, Beregnungsverband Vorderpfalz, Mutterstadt 

b) der Deutschen Telekom AG, T-Com 

c) der Pfalzwerke AG, Ludwigshafen 

d) der Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

e) der RWE Rheinland Westfalen Netz AG, Dortmund 

f) der Creos Deutschland GmbH (vormals: Saar Ferngas Transport GmbH), Saarbrücken 

g) der Thüga Rheinhessen-Pfalz, Schifferstadt 

h) der WINGAS GmbH & Co. KG, Kassel 

i) des Zweckverbandes Wasserversorgung, Pfälzische Mittelrheingruppe, Schifferstadt 

j) der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost 

k) der Verbandsgemeindewerke Dannstadt-Schauernheim 

l) der Stadtwerke Speyer 

... erforderlich. Der Vorhabenträger wird deshalb angewiesen, die genannten Versorgungs-

unternehmen rechtzeitig über den Beginn der Straßenbauarbeiten zu unterrichten. Die Kos-

tentragung für die aus Anlass der Straßenbaumaßnahme notwendig werdenden Leitungsar-

beiten richtet sich in allen Fällen nach den gesetzlichen Bestimmungen bzw. nach den be-

stehenden vertraglichen Vereinbarungen. 

 

Zusatz zu a) Wasser- und Bodenverband, Beregnungsverband Vorderpfalz: 

 

Gemäß dem Hinweis des Wasser- und Bodenverbandes werden unter anderem eine Haupt-

Beregnungsleitung einschließlich Steuerkabel sowie ein Schachtbauwerk von dem Vorhaben 
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berührt und sind bei der Bauausführung zu berücksichtigen. Der Vorhabenträger hat sich im 

Rahmen der Erstellung der Bauausführungsplanung rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Was-

ser- und Bodenverband abzustimmen, um die konkret betroffenen Beregnungsanlagen zu 

erfassen und alle diesbezüglich ggfs. notwendigen Arbeiten bzw. Anpassungsmaßnahmen 

im Zusammenhang mit dem Straßenbauvorhaben zu ermitteln. 

 

Zusatz zu b) Deutsche Telekom AG, T-Com: 

 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen an Telekommunikations-

linien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen jederzeit der ungehinderte Zugang 

zu vorhandenen Telekommunikationslinien möglich ist. Die Bauausführenden haben sich vor 

Baubeginn über die genaue Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tele-

kommunikationslinien der Deutschen Telekom AG zu informieren (Deutschen Telekom AG, 

Projektierung und Baubegleitung, Chemnitzer Str. 2, 67433 Neustadt a.d.W. - Herr Siegfried 

Rundler, Tel. 06321/455385 - oder Internetzugang TAK - Trassenauskunft Kabel -). Die Ka-

belschutzanweisung der Deutschen Telekom AG und das "Merkblatt über Baumstandorte 

und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- 

und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 (hier u.a. Abschnitt 3) sind zu beachten. 

 

Zusatz zu c) Pfalzwerke AG: 

 

Der Vorhabenträger hat sich rechtzeitig vor Baubeginn zur Abstimmung der Baudurchfüh-

rung im Bereich der Versorgungsleitungen, insbesondere zur Durchführung einer Berech-

nung der Abstände der 20-kV-Starkstromfreileitung (Pos. 01 8-00/1 06-00 Leitungsabschnitt 

Mast Nr. 500386 - Mast Nr. 500390) zur Straße und zur geplanten Lärmschutzwand mit der 

Pfalzwerke AG, Netzbau, Anlagenbau + Externe Planungen, Postfach 21 72 46, 67062 Lud-

wigshafen (Frau Schuster, Tel.: 0621/585-2247, Fax: 0621/585-2965, Mail: externe-planun-

gen_kreuzungen@pfalzwerke.de) in Verbindung zu setzen. Baumpflanzungen sollten mög-

lichst außerhalb des Schutzstreifens der Versorgungsleitungen erfolgen. Zwingend erforder-

liche Baumpflanzungen innerhalb des Schutzstreifens sind hinsichtlich Standort und End-

wuchshöhen mit der Pfalzwerke AG abzustimmen. 

 

Aufgrund der Gefahren bei Tätigkeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen ist während 

der gesamten Dauer der Bauarbeiten zwingend darauf zu achten, dass die erforderlichen 

Sicherheitsabstände eingehalten werden. Das „Merkheft für Baufachleute“ (Herausgeber 

VDN, Ausgabe 2006) ist allen mit der Bauausführung beauftragten Personen und Unterneh-

men zur Kenntnis zu geben. 

 

Eine Einweisung in die Örtlichkeit und die während der Durchführung der Straßenbaumaß-

nahme einzuhaltenden Schutzabstände sowie erforderlicher Sicherungsmaßnahmen ist 

rechtzeitig vor Baubeginn zu vereinbaren (Für die 110-kV-Freileitung, Pos. XIII Leitungsab-

schnitt Mast Nr. 1073 – Mast Nr. 1073 mit der Organisationseinheit: Pfalzwerke Netz AG, 

mailto:eberhard_theobalt@pfalzwerke.de
mailto:eberhard_theobalt@pfalzwerke.de
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Netzservices, Netzinstandhaltungsteam Ost, Standort Maxdorf, Voltastraße 1, 67133 

Maxdorf – Tel.: 06237/935227, Fax: 06237/935204, Mail: NIH-Maxdorf@pfalzwerke-netz.de; 

für die 20-kV-Starkstromfreileitung, Pos. 01 8-00/1 06-00, Leitungsabschnitt Mast Nr. 500386 

- Mast Nr. 500390 mit der Organisationseinheit: Pfalzwerke Netz AG, Netzservices, Netzteam 

Vorderpfalz, Standort Maxdorf, Voltastraße 1, 67133 Maxdorf – Tel.: 06237(935211, Fax: 

06237/935253, Mail: NT-MADpfalzwerke-netz.de). Ohne vorherige Einweisung darf mit dem 

Bau nicht begonnen werden. 

 

Zusatz zu d) Vodafone Kabel Deutschland GmbH: 

 

Im Ausbaubereich befinden sich Telekommunikationsanlagen des Versorgungsunterneh-

mens, welche bei der Bauausführung zu schützen und zu sichern sind. Die Anlagen dürfen 

nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden. Sollte eine Umver-

legung der Telekommunikationsanlagen erforderlich sein, ist dies mindestens 3 Monate vor 

Baubeginn mit dem Versorgungsträger (Mail: Planung_NE3_Trier@KabelDeutschland.de) 

abzustimmen. 

 

Zusatz zu e) RWE Rheinland Westfalen Netz AG: 

 

Das Ausbauvorhaben ist im Schutzstreifenbereich der berührten Freileitungen entsprechend 

der vorgelegten Höhenpläne Nrn. H3 und H4, aufgestellt am 26.01.2007, auszuführen. Im 

Schutzstreifenbereich dürfen Anpflanzungen nur mit einer maximalen Endwuchshöhe von 

4,0 m erfolgen. Um die Leitungsmaste herum ist jeweils eine Fläche mit einem Radius von 

25,0 m von jeglicher Bepflanzung freizuhalten. Um Gefährdungen oder Beschädigungen der 

Leitungen durch Gehölze außerhalb der Schutzstreifen bzw. in den Randbereichen zu ver-

hindern, sollten in diesem Bereichen Gehölze nach den Endwuchshöhen gestaffelt zur An-

pflanzung kommen. Sollten Anpflanzungen oder Aufwuchs dennoch eine leitungsgefähr-

dende Höhe erreichen, sind diese vom Straßenbaulastträger zurück zu schneiden. Die Lei-

tungen und Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben und eine Zufahrtmöglichkeit 

für schwere Fahrzeuge ist zu gewährleisten. Alle die Hochspannungsfreileitungen gefähr-

dende Maßnahmen sind untersagt. 

 

Der Beginn der Bauarbeiten ist mindestens 14 Tage vorher der RWE Rhein-Ruhr Netzservice 

GmbH, Operation 110/220/380 kV, Betriebsabteilung Hoheneck, Herrn Lusmeier, Kugelberg 

6, 71642 Ludwigsburg (Tel. 07141/ 502215) anzuzeigen und ein Termin zur Einweisung in 

die Sicherheitsmaßnahmen zu vereinbaren. Ohne Einweisung darf mit den Arbeiten nicht 

begonnen werden. Die Regelungen des Merkheftes für Baufachleute sind zu beachten. Zu 

den Bauteilen der Freileitungen ist immer ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. 

Alle bauausführenden Firmen und Beauftragten sind entsprechend zu unterrichten.  
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Zusatz zu f) Creos Deutschland GmbH: 

 

Im Vorhabenbereich verlaufen Leitungen des Versorgungsträgers (Speyer–Frankenthal DN 

500/100/50, Saumhof–Germersheim DN 200/175/150, Böhl DN 100/80, Dannstadt 100/80). 

Eine Gashochdruckleitung und parallel verlegte Steuerkabel werden tangiert. Die Leitungen 

sind durch einen Schutzstreifen gesichert, welcher jeweils 4,0 m beidseits der Leitungsachse 

misst. Der Vorhabenträger hat im Rahmen des Bauvorhabens den sicheren und störungs-

freien Betrieb der Versorgungsanlagen zu gewährleisten. Im Bereich des Schutzstreifens der 

Leitungen sind Hochbaumaßnahmen nicht zulässig. 

 

Bei Kreuzungen und Parallelführungen von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vom Vorha-

benträger vor Baubeginn eine detaillierte technische Abstimmung mit dem Versorgungsträ-

ger vorzunehmen. Hinsichtlich der Frage des Vorhandenseins von Kreuzungsbereichen mit 

Mantelrohrbauwerken, hat der Vorhabenträger die Betroffenheit im Detail einschließlich 

eventuell erforderlicher Umverlegungsmaßnahmen im Rahmen der Ausführungsplanung mit 

dem Leitungsträger abzustimmen. 

 

Vor Baubeginn ist die tatsächliche Lage und Erddeckung der vorhandenen Leitungen durch 

Suchschlitze festzustellen. Bei Bodenabtrag muss während der Bauphase eine Mindestüber-

deckung der Leitungen von 0,6 m erhalten bleiben. Zur Sicherheit der Gasversorgung und 

um eine Gefährdung auf der Baustelle auszuschließen, dürfen im Schutzstreifenbereich der 

Leitungen Erdarbeiten nur nach vorheriger Einweisung durch einen Beauftragten der Creos 

Deutschland GmbH ausgeführt werden dürfen. Das Befahren bzw. Überqueren des Schutz-

streifenbereiches mit schweren Fahrzeugen ist im Vorfeld mit dem Beauftragten abzustim-

men. 

 

Bei Ausführungsplanung und Bauausführung ist die „Anweisung zum Schutz von Gashoch-

druckleitungen“ der Creos Deutschland GmbH (vormals: Saar Ferngas Transport GmbH) zu 

beachten. 

 

Die Betriebsstelle Frankenthal, Im Spitzenbusch, 67227 Frankenthal (Tel. 06233/ 608-0) ist 

mindestens 3 Werktage vor Baubeginn zur Abstimmung der örtlichen Einweisung in den Lei-

tungsverlauf zu unterrichten. Auf Verlangen des ausführenden Unternehmens oder des Vor-

habenträgers wird die Creos Deutschland GmbH den Leitungsverlauf vor Ort markieren. 

 

Zusatz zu g) Thüga Rheinhessen-Pfalz: 

 

Im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Schifferstadt/ L 532 kreuzt eine Erdgas-Hoch-

druckleitung DN 100 PN 16 in einem Schutzrohr DN 200 die BAB 61. Sollten durch das Aus-

bauvorhaben Umlegungsarbeiten der Leitung erforderlich werden, sind diese vom Vorhaben-

träger rechtzeitig vorher mit dem Leitungsträger abzustimmen. Gemäß den geltenden Tech-



Kapitel C, Besondere Bestimmungen und Auflagen 

Seite 25 

nischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 sowie der DIN 1988 ist bei Baumpflan-

zungen ohne weitere Schutzmaßnahmen zwingend ein seitlicher Mindestabstand von 2,5 m 

zu der Versorgungsleitung einzuhalten. Kann der geforderte Mindestabstand nicht eingehal-

ten werden, sind vorher weitergehende Schutzmaßnahmen mit dem Leitungsträger abzu-

stimmen. 

 

Zusatz zu h) WINGAS GmbH & Co. KG: 

 

Eine Erdgasfernleitung ERM des Versorgungsträgers kreuzt die BAB 61 im Bereich des Aus-

bauvorhabens. Die Erdgashochdruckleitung ERM DN 400/ MOP 84 bar verläuft in der Mitte 

eines dinglich gesicherten Schutzstreifens von 6,0 m Breite und ist kathodisch gegen Korro-

sion geschützt. Die „Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Erdgasdruckleitungen“ der 

WINGAS Transport GmbH sind zu berücksichtigen. Alle notwendigen Sicherheitsmaßnah-

men sind vom Vorhabenträger vor Baubeginn mit dem Leitungsträger abzustimmen. 

 

Zusatz zu i) Zweckverband Wasserversorgung, Pfälzische Mittelrheingruppe: 

 

Im Vorhabenbereich kreuzen drei Trinkwasserverbindungsleitungen die BAB 61 zwischen 

Schifferstadt und Böhl (DN 200 GGG bei ca. Bau-km 369+944), zwischen Schifferstadt und 

Dannstadt-Schauernheim (DN 300 GG bei ca. Bau-km 367+691) sowie zwischen Otterstadt 

und Speyer (DN 250 AZ/GGG bei ca. Bau-km 378+800). Die Leitungen liegen in einer Tiefe 

von ca. 1,50 m und müssen während der Baumaßnahme sowie nach Bauumsetzung unein-

geschränkt nutzbar und zugänglich bleiben. Zur dauerhaften Sicherung der Leitungen sind 

vom Vorhabenträger ggfs. entsprechende Schutzmaßnahmen während der Baumaßnahme 

vorzunehmen. 

 

Zusatz zu j) Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost: 

 

Im Ausbaubereich wurde östlich der BAB 61 in Höhe der Gemeinde Mutterstadt auch eine 

private Entwässerungsdruckleitung der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost verlegt, welche 

in den offen gelegten Planunterlagen nicht enthalten ist. Die Leitung ist vom Vorhabenträger 

in die Ausführungsplanung zu übernehmen und bei der Bauausführung zu berücksichtigen. 

 

Zusatz zu k) Verbandsgemeindewerke Dannstadt-Schauernheim: 

 

Im Vorhabenbereich kreuzen Mittelspannungs- und Niederspannungskabel der Verbandsge-

meindewerke (Eigenbetrieb Strom) die BAB 61, welche bei der Bauausführung zu beachten 

sind. Der genaue Kabelverlauf und die Verlegungstiefe sind vom Vorhabenträger rechtzeitig 

vor Baubeginn in Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim zu er-

mitteln. 
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Zusatz zu l) Stadtwerke Speyer: 

 

Im Vorhabenbereich sind Versorgungsleitungen und Anlagen zur Abwasserentsorgung der 

Stadtwerke Speyer zu finden, deren Lagen in Abstimmung mit den Stadtwerken Speyer im 

Rahmen der Ausführungsplanung zu aktualisieren sind. Bei der Durchführung der geplanten 

Abtragung des Leitdeiches als Retentionsraumausgleich ist vom Vorhabenträger eine Über-

deckung einer vorhandenen Fernwärmeleitung von mindestens 70 cm durchgehend zu ge-

währleisten. Die bestehende Überdeckung ist durch Suchschlitze zu ermitteln. Ein Freilegen 

der Leitungen in Längsrichtung ohne Sicherheitsabstand ist aus statischen Gründen nicht 

zulässig. Alle Arbeiten im unmittelbaren Bereich der Fernwärmeleitung sind rechtzeitig vorher 

mit den Stadtwerken Speyer abzustimmen. Vorhandene Schachtbauwerke der Abwasserbe-

seitigung sind freizuhalten und müssen mit Reinigungsfahrzeugen angefahren werden kön-

nen. Die genaue Lage ist bei der Bauausführung durch Suchschlitze und Handschachtung 

festzustellen. 

 

I.2 Im Bereich des Straßenbauvorhabens verläuft als Kraftstoffversorgungsanlage des 

Bundes die Produktenfernleitung Fürfeld-Bellheim. In dieser Kraftstofffernleitung werden 

brennbare Flüssigkeiten der höchsten Gefahrenklasse für militärische Zwecke transportiert. 

Zu der Fernleitung haben sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Landesbe-

trieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Landau, das Bundesamt für 

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (vormals: Wehrbe-

reichsverwaltung West –Außenstelle Wiesbaden-) und die Fernleitungsbetriebsgesell-

schaft mbH im Verfahren geäußert. 

 

Entsprechend den dortigen Hinweisen hat der Vorhabenträger rechtzeitig vor Beginn der 

Straßenbauarbeiten zur genauen Lagebestimmung durch örtliche Einweisung in den Verlauf 

der Fernleitung und zur Abstimmung der Baumaßnahmen mit der Fernleitungsbetriebsge-

sellschaft mbH, Tanklager Fürfeld (06703/961100) Kontakt aufzunehmen. Die Kostentragung 

für aus Anlass der Straßenbaumaßnahme notwendig werdende Leitungsarbeiten richtet sich 

nach den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen. 

 

Vor Baubeginn hat der Vorhabenträger eine sicherheitstechnische Prüfung des Bauvorha-

bens in Bezug auf die Betriebsstofffernleitung durch den zuständigen Sachverständigen des 

TÜV Pfalz, Anlagen und Betriebstechnik GmbH in Kaiserslautern zu beauftragen und der 

Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH vorzulegen. Die notwendigen Kabelgräben sind 

bauseits zu erstellen. Die Betriebsstofffernleitung ist durch einen 10,0 m breiten Schutzstrei-

fen dinglich gesichert. Im Bereich des Schutzstreifens sollte aus Gründen der Einsicht und 

Trassenkontrolle im Rahmen der geplanten Gestaltungsmaßnahmen von Bepflanzungen ab-

gesehen werden. Das Pflanzen tiefwurzelnder Gewächse ist im Schutzstreifenbereich unter-

sagt. Die nachfolgenden Sicherungsmaßnahmen sind zusätzlich zu beachten: 
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 Bei allen Arbeiten im Schutzbereich sind die „Hinweise für Arbeiten im Bereich der Rohr-

fernleitungen der NATO in der Bundesrepublik Deutschland“, insbesondere die Ziffern 

2.2 – 2.4, 2.10, 2.11 und 2.13, zu beachten. 

 Die Trasse der Fernleitung ist für die Zeit der Baumaßnahme dauerhaft zu kennzeich-

nen. 

 Der Einsatz von dynamischen Verdichtungsverfahren ist im Leitungsbereich nicht ge-

stattet. 

 Das Lagern von Aushub und Baumaterial sowie das Abstellen von Baufahrzeugen sind 

im Schutzstreifenbereich untersagt. 

 Das Überfahren der Fernleitungstrasse ist nur auf befestigten Wegen zulässig. Zusätzli-

che Überfahrten sind vorab mit der Betriebsstelle abzuklären. 

 Vor Baubeginn ist die Nutzung der Wirtschaftswege für den Bauverkehr mit der Betriebs-

stelle abzustimmen. Ggfs. ist die Fernleitung für Überfahrten zu sichern. 

 Die in der einzuholenden Stellungnahme des Sachverständigen TÜV Pfalz genannten 

Maßnahmen zur Leitungssicherung sind einzuhalten. 

 Während der Bauarbeiten ist ab einer Überdeckung von weniger als 1 m die Überfahrt 

über die Fernleitung mit Baggermatratzen o.ä. zu sichern. 

 Ein in Höhe von ca. Bau-km 372+978 bestehender KKS-Pfahl ist vor Beschädigungen 

zu schützen. Ein evtl. notwendiger Abbau bzw. Verlegung ist vorab mit der Betriebsstelle 

abzustimmen. Nach Bauende ist der Pfahl an gleicher Stelle wieder funktionstüchtig zu 

errichten. 

 Die Inanspruchnahme des Schutzstreifens bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustim-

mung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr (vormals: Wehrbereichsverwaltung West). Ohne Zustimmung sind Arbeiten im 

Schutzstreifenbereich nicht gestattet. 

 Die Kreuzungsbedingungen, die Hinweise für Arbeiten im Schutzstreifenbereich sowie 

eine Kopie der v.g. Zustimmung sind vom Bauausführenden an der Baustelle jederzeit 

bereit zu halten. 

II. Naturschutz 

II.1 Naturschutzfachliches Kompensationskonzept (Vermeidungs-, Minderungs-, 

Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) 

In naturschutzfachlicher Hinsicht hat der Vorhabenträger bei der Umsetzung des Straßen-

bauvorhabens die im Fachbeitrag Naturschutz/ Landschaftspflegerischen Begleitplan sowie 

in den naturschutzfachlichen Fachgutachten dargestellten Maßnahmen unter Berücksichti-

gung der Festsetzungen dieses Planfeststellungsbeschlusses auf seine Kosten umzusetzen 

und alle dort beschriebenen Vorgaben zu beachten (vgl. auch Auflagenregelung Nr. 8 in Ka-

pitel B). Die Vermeidungsmaßnahmen V 11 bis V 16, die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

A 12 und die Schutzmaßnahme S 1 dienen hierbei insbesondere auch zur Vermeidung der 

Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG. 

Die Maßnahmen werden im Nachfolgenden zusammenfassend dargestellt: 
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Dabei sind zunächst folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beein-

trächtigungen vorgesehen: 

V 1 - Vermeidung von zusätzlicher Bodenverdichtung und –versiegelung 

Bodenverdichtung und Bodenversiegelung sollen auf die Flächen beschränkt bleiben, die für 

das Ausbauvorhaben sowie die ausgewiesenen Baustraßen und Lagerflächen unbedingt be-

nötigt werden. Auf den verbleibenden Freiflächen ist auf Bodenauftrag und -abtrag zu ver-

zichten. Überschüssige Bodenmassen dürfen dort nicht gelagert werden. 

V 2 - Behandlung der bei Bauarbeiten anfallenden Bodenmaterialien 

Zur Sicherung und zum Schutz des Oberbodens sind ist bei der Baufeldfreimachung der 

Oberbodenabtrag getrennt von anderen Bodenbewegungen durchzuführen. Das Baufeld 

muss so weit vorbereitet werden, dass der Oberboden ohne Verschlechterung der Qualität 

gewonnen werden kann (Beseitigung von Baustoffresten, Verunreinigungen und ungeeigne-

ten Bodenarten). Der Oberboden ist von allen Bau- und Betriebsflächen, außer dem Wurzel-

bereich der zu erhaltenden Bäume, abzutragen. Der Oberboden darf nicht befahren oder 

anderweitig verdichtet werden. Der zur Wiederverwendung vorgesehene Oberboden ist ab-

seits vom Baubetrieb in geordneter Form zu lagern und das Oberbodenlager ist gegen Ver-

nässung, Verunkrautung und sonstige Verunreinigung zu schützen. Bei einer Zwischenlage-

rung von längerer Dauer (mehr als 8 Wochen) wird eine Zwischenbegrünung empfohlen. Es 

ist möglichst wenig standortfremder Boden einzubringen und die DIN 18 915 ist zu beachten. 

V 3 - Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Sachgemäßer Umgang und sichere Lagerung von Schadstoffen, die eine Beeinträchtigung 

des Grund- und Oberflächenwassers sowie des Bodens herbeiführen könnten, sind während 

der gesamten Bauphase zu gewährleisten. Dies gilt in besonderem Maße für die Arbeiten in 

Trinkwasserschutzgebieten. Hier sind die RiStWag zu beachten. Der Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen hat dabei unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen 

in den Trinkwasserschutzgebieten so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grundwassers 

sowie der Oberflächengewässer ausgeschlossen ist. Ferner sind die Baufahrzeuge bei einer 

Unterbrechung der Bautätigkeit von mehr als drei Tagen aus den Trinkwasserschutzgebieten 

und den festgesetzten Überschwemmungsgebieten zu entfernen. 

V 4 - Ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung 

Im Bereich der Durchlassbauwerke von Floßbach, Muldergraben, Rehbach, eines Grabens 

östlich des Rehbachs, Ranschgraben und eines Grabens östlich des Rastplatzes Spitzen-

rheinhof sind Beeinträchtigungen der Fließgewässer durch schonende Bauweise zu vermei-

den. Zum Ausschluss des Risikos bauzeitlicher Gewässerverunreinigungen durch Schweb- 

und Schadstoffeinträge und damit verbundener Beeinträchtigungen der Gewässerzönosen 

ist eine ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung des Baufeldes vorzusehen. Die im 

Baufeld anfallenden Niederschlagswasser sind über Absetzbecken und ggf. Ölabscheider 

vor Einleitung in die Vorfluter zu reinigen. Alternativ ist eine Versickerung der Niederschlags-

wasser möglich, sofern einer solcher Verfahrensweise Belange des Grundwasserschutzes 

nicht entgegenstehen. 
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V 5 - Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 

Überwiegend werden die im Bereich der BAB 61 anfallenden Niederschlagswasser flächig 

über die Dammböschungen versickert. Aufgrund des durch die Fahrbahnverbreiterung be-

dingten vermehrten Oberflächenabflusses ist zum Abfangen der Abflussspitzen die Anlage 

verschiedener Versickerungsbecken vorgesehen. Lediglich innerhalb der Wasserschutzge-

biete erfolgt die Entwässerung des hier im Trassenbereich anfallenden Oberflächenwassers 

aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit des Grundwassers über ein geschlossenes 

System. Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung im Planungsraum können so trotz 

Neuversiegelung vermieden werden. 

V 6 - Rekultivierung von baubedingt in Anspruch genommenen Flächen 

Unmittelbar nach Beendigung der Baumaßnahmen ist auf allen Flächen, die während der 

Bauphase vorübergehend genutzt wurden, der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 

Dies umfasst die Entsiegelung befestigter Zuwegungen und Lagerflächen nach Beendigung 

der Bauarbeiten, die Durchführung einer Tiefenlockerung im Bereich der entsiegelten Flä-

chen sowie der Baustelleneinrichtungsflächen nach Beendigung der Bauarbeiten und die An-

deckung der Flächen mit Oberboden (min. 30 cm stark). 

V 7 - Verminderung der Beeinträchtigung durch betriebsbedingte Lärmimmissionen 

Zur Verminderung der durch das Ausbauvorhaben entstehenden zusätzlichen Lärmimmis-

sion werden im Siedlungsbereich von Speyer aktive Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt. 

Ferner besteht für die im Verlauf des Ausbauabschnitts der BAB 61 gelegenen Wohngebiete 

von Speyer, für Adonisröschenhof, Falkenhof, Kleine Lann, Rinkenberger Forsthaus, Rin-

kenbergerhof, Binsfeld und Spitzenrheinhof eventuell ein Anspruch auf passive Lärmschutz-

maßnahmen. 

V 8 - Vermeidung von Neuversiegelung 

Innerhalb des Waldgebietes von Schifferstädter und Speyerer Stadtwald bzw. Böhler Wald 

bleiben die neu anzulegenden autobahnparallelen Baustraßen unversiegelt. Die bereits be-

stehenden unversiegelten Wirtschaftswege werden nach Beendigung der Baumaßnahme 

wiederhergestellt. Alle Wartungswege der Versickerungsbecken werden als unbefestigte 

Graswege („Grünwege“) angelegt. 

V 9 - Vermeidung der baubedingten Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten 

Innerhalb der FFH- und Vogelschutzgebiete wird auf die Neuanlage von Baustraßen verzich-

tet. In Bereichen der Schutzgebiete, innerhalb derer keine autobahnparallelen Wirtschafts-

wege vorhanden sind, erfolgt der Ausbau der BAB 61 von der Fahrbahn aus. 

V 10 - Vermeidung von Eingriffen in eine Altablagerung durch Erkundung im Zuge der Aus-

führungsplanung 

V 11 - Vermeidung von Baumverlusten, die für den Arterhalt von Großem Eichenbock/ Held-

bock und Großem Goldkäfer von Bedeutung sind 

Innerhalb der folgenden, trassennahen Eingriffszonen ist im Einzelfall zu überprüfen, ob Alt-

bäume, die zum Lebensraum des Großen Eichenbocks/ Heldbocks und Großen Goldkäfers 

gehören, betroffen sind: 
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 das Umfeld des Rehbach-Durchlasses (BW 6616 556) 

 das Umfeld des Versickerungsbeckens Nr. 10.2 

 das Umfeld des Ranschgraben-Durchlasses (BW 6616 560) südlich der BAB 61 

 der an die Autobahnböschung angrenzende Waldbestand südlich der BAB 61 und östlich 

der L 528 bis zur Bahnstrecke (ca. km 375,500 – 376,150) 

 östlich der Bahnstrecke zwischen Bau-km 376+200 bis 377+160 

Die Bäume sind zu kennzeichnen und unter Anwendung der DIN 18 920 sowie der RAS-LP4 

zu schützen. 

V 12 - Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die Avifauna 

Unter Berücksichtigung der Hauptbrutzeiten der innerhalb des Planungsraumes nachgewie-

senen oder potenziell vorkommenden Vogelarten ist die Baufeldräumung zwischen Mitte Ok-

tober und Ende November durchzuführen. Hierdurch kann eine Beschädigung oder Zerstö-

rung von Eiern und eine Tötung von Jungvögeln (Nestlingen) bei allen relevanten Arten weit-

gehend ausgeschlossen werden. 

V 13 - Kontrolle vor dem Einschlag auf besetzte Baumhöhlen; Verschluss unbesetzter Höh-

len 

Für die Spechte sowie die sekundären Baumhöhlenbewohner unter den Vögeln, insbeson-

dere aber für Fledermausarten, die Baumhöhlen als Zwischen- oder als Winterquartier nut-

zen, ist eine frühzeitige Baumhöhlenkontrolle zur Vermeidung von Fällungen besetzter Höh-

lenbäume erforderlich. Der Verschluss unbesetzter Höhlen muss vor der Bildung von Fleder-

maus-Winterschlafgesellschaften (August, September) erfolgen. Die Baumfällungen erfolgen 

dann im Zeitfenster der Maßnahme V 12 - Mitte Oktober bis Ende November. 

V 14 - Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die Haselmaus und 

den Kleinen Wasserfrosch 

Da die Winterruhe der Haselmaus gegen Ende Oktober beginnt, besteht die Möglichkeit, ein 

(schmales) Zeitfenster von rund 2 Wochen für die Baufeldräumung zu nutzen. Daher soll die 

Baufeldräumung möglichst in den von den relevanten Arten potenziell besiedelten Waldrand-

lagen von Mitte bis Ende Oktober erfolgen. Auf diese Weise können die meisten potenziellen 

Individuenverluste vermieden werden. Analog zur Haselmaus kann der Kleine Wasserfrosch 

von einer Baufeldräumung im gleichen Zeitfenster profitieren. 

V 15 - Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die Zauneidechse 

Die Baufeldfreimachung im Bereich der nachgewiesenen und potentiellen Lebensräume der 

Zauneidechse soll in einem Zeitraum stattfinden, in dem weder Gelege zerstört noch in Win-

terruhe befindliche Individuen getötet werden. Dieser Zeitraum liegt zwischen August und 

September, da in dieser Zeit Adulte und Jungtiere mobil sind. 

V 16 – Verbesserung der Vernetzung von Lebensräumen des Schifferstadter Waldes 

16.1 Laterale Aufweitung der bestehenden Durchlässe von Rehbach und Ranschgra-

ben im Anbaubereich - Durch Verbreiterung der Gewässerdurchlässe im Anbaube-

reich der BAB 61 um jeweils 2 x 3 m wird die Durchlässigkeit aufgrund der Bermenaus-
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bildung nicht nur für Gewässer gebundene Tierarten verbessert. Die laterale Aufwei-

tung der Durchlassbauwerke ist grundsätzlich auf beiden Seiten der BAB 61 vorgese-

hen, wird jedoch abhängig von dem Ergebnis der nachstehend in diesem Kapitel unter 

Punkt III.2 dem Vorhabenträger auferlegten Abstimmung ggfs. aufgrund der vorrangi-

gen Belange des Hochwasser- und Katastrophenschutzes nur einseitig (auf der Nord-

ost-Seite der BAB 61) durchgeführt. 

16.2 Irritationsschutzwände - Die als Querungshilfe dienenden Bauwerke (V 16.1, V 16.3) 

werden mit Irritationsschutzwänden ausgestattet, welche Störungen der querenden 

Tierarten durch Fahrzeugbewegungen und -beleuchtung vermeiden sollen. 

16.3 Bau einer Wildbrücke mit einer nutzbaren Breite von 30 m – Im Verlauf eines regio-

nalplanerischen Wanderkorridors der Großsäugerfauna innerhalb des Schifferstadter 

und Speyerer Waldes wird an der BAB 61 eine neue Wildbrücke mit einer begehbaren 

Breite von 30 m errichtet. Die Oberfläche der Wildbrücke besteht aus natürlichem Bo-

densubstrat und bietet mit einer lockeren Gehölzbepflanzung Deckung und Orientie-

rung beim Wechsel zwischen den natürlichen Waldbeständen beidseits der Autobahn. 

Neben den Großsäugern dient die Wildbrücke auch der Vernetzung von Mittel- und 

Kleinsäuger-Lebensräumen sowie von Reptilien und weiteren bodengebundenen 

Kleintierpopulationen. Die aufgeweiteten Brückenrampen und die Leitfunktion eines 

Wildkatzenschutzzaunes sowie von Amphibienleiteinrichtungen (V 16.4) erleichtern 

das Auffinden der Querungshilfe. 

16.4 Wildkatzenschutzzaun und Amphibienleiteinrichtung – Im Bereich zwischen der 

vorhandenen Forstweg-Überführung bei ca. km 373+900 und der K 23 wird durch die 

Errichtung eines für Wildkatzen nicht überkletterbaren Wildschutzzaunes der Gefahr 

risikoreicher Autobahnquerungen dieser Art wirksam entgegengewirkt. Der Zaun be-

sitzt eine Leitfunktion hin zu einer risikofreien Querung für die Wildkatze sowie für an-

dere Großsäuger im Bereich der Wildbrücke (V 16.3). In seiner vollen Länge schließt 

sich bodenbündig am Zaunfuß eine feste Amphibienleiteinrichtung an, welche in die-

sem Sinne eine Leitfunktion für Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien sowie für weitere 

Taxa bietet. 

 

Zusätzlich zu den oben dargestellten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind wäh-

rend der Bauausführung die folgenden Schutzmaßnahmen zu beachten: 

S 1 - Schutz von Gehölzbeständen nach DIN 18 920/ RAS-LP 4 

Während der Bauphase sind die zu erhaltenden Gehölzbestände so zu schützen, dass eine 

Beschädigung ausgeschlossen werden kann. Eine mögliche Gefährdung der Vegetation 

muss durch entsprechende Schutzmaßnahmen auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden. 

Hierzu sind die DIN 18 920 und die RAS-LP4 zu beachten. Fällarbeiten u.Ä. von Hecken oder 

Gebüschen im Außenbereich sind in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten und 

die Sicherung von geschützten Biotopen durch die Errichtung von Schutzzäunen gem. DIN 

18 920 erforderlich. Ferner sind die angrenzenden Wald- und Gehölzbestände außerhalb 

des Baufeldes durch Ausweisung von Bautabuzonen zu schützen. 
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S 2 - Schutz von Einzelgehölzen nach DIN 18 920/ RAS-LP 4 

Während der Bauphase sind die zu erhaltenden Bäume so zu schützen, dass eine Beschä-

digung ausgeschlossen werden kann. Eine mögliche Gefährdung muss durch entsprechende 

Schutzmaßnahmen auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden. Hierzu sind die DIN 18 920 

und die RAS-LP4 zu beachten. 

S 3 - Schutz von Fließgewässern nach RAS-LP 4 

Im Abstand von mindestens 20 m von Fließgewässern sind Flächen zur Lagerung umwelt-

gefährdender Stoffe, die Betankung der Baufahrzeuge u.Ä. nicht zulässig. Hierzu ist die RAS-

LP 4 zu beachten. Notwendige Gewässerquerungen sind gem. RAS-LP 4 durch Überbrü-

ckungen zu realisieren. Verrohrungen und Furten sind zu vermeiden. Gewässerverunreini-

gungen sind bei Arbeiten an den vorhandenen Durchlassbauwerken von Fließgewässern 

durch vorübergehende Einhausungen gem. RAS-LP 4 zu verhindern. Ferner sind die Fließ-

gewässer außerhalb des Baufeldes durch Ausweisung von Bautabuzonen wirksam zu schüt-

zen. 

 

Zur Einbindung der Baumaßnahmen in die Landschaft und der Wiederherstellung des Land-

schaftsbildes dienen die nachfolgenden Gestaltungsmaßnahmen: 

G 1 - Flächige Anpflanzung von Sträuchern 

Auf neuen Böschungen und kleineren Restflächen, welche im Einzelnen in den planfestge-

stellten Planunterlagen bezeichnet bzw. dargestellt sind, werden Strauchbestände durch flä-

chige Anpflanzung neu entwickelt. Mit der Anpflanzung wird der Eingriff in das Landschafts-

bild reduziert. Im Zuge der Entwicklung werden Arten der benachbarten Biotoptypen einwan-

dern und je nach Bodenverhältnissen und Wasserhaushalt zu Artenzusammensetzungen 

führen, wie sie auf den vorhandenen Autobahnböschungen zu finden sind. 

G 2 - Entwicklung von Hochstaudenfluren durch Sukzession  

Die baubedingt in Anspruch genommenen Flächen werden nach Beendigung der Bauarbei-

ten rekultiviert (V 6 Rekultivierung von baubedingt in Anspruch genommenen Flächen) und 

im Anschluss der natürlichen Eigenentwicklung überlassen. Auf einigen neuen Autobahnbö-

schungsflächen, welche im Einzelnen in den planfestgestellten Planunterlagen bezeichnet 

bzw. dargestellt sind, ist ebenfalls keine Ansaat vorzunehmen. Im Zuge der Entwicklung wer-

den Arten der benachbarten Biotoptypen einwandern und je nach Bodenverhältnissen und 

Wasserhaushalt zu Artenzusammensetzungen führen, wie sie vor dem Ausbau zu finden 

sind. 

G 3 - Flächige Anpflanzung von Gehölzen, Entwicklung von Hochstaudenfluren als Stauden-

saum und Unterpflanzung im Bereich des Floßbaches 

Auf einer Fläche südlich des Floßbaches wird ein stufig aufgebautes Gehölz entsprechend 

der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation angepflanzt. Dem Gehölz wird ein mindes-

tens 3 m breiter Hochstaudensaum vorgelagert. Damit werden Brut- und Nahrungshabitate, 

vor allem für viele Vogel-, Säugetier- und Insektenarten, Überwinterungsquartiere für z.B. 

Käfer-, Spinnen- und Schmetterlingsarten, Ansitz- und Singwarten für Vögel, Deckung und 

Schutz vor Witterung und Feinden geschaffen. Zusätzlich bildet das Gehölz ein gliederndes 
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und belebendes Element in der Landschaft, mit dem auch der Eingriff in das Landschaftsbild 

reduziert wird. 

G 4 - Flächige Anpflanzung von Gehölzen, Entwicklung von Hochstaudenfluren als Stauden-

saum und Unterpflanzung an einer Wegeüberführung 

Im Bereich einer Wegeüberführung nördlich des Unteren Wiesengrabens wird eine Strauch-

hecke entsprechend der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation angepflanzt. Der He-

cke wird ein mindestens 3 m breiter Hochstaudensaum vorgelagert. Damit wird ein (Teil-) 

Lebensraum für verschiedene Arten geschaffen (vgl. Ausführungen unter G 3). 

G 5 - Flächige Anpflanzung von Gehölzen, Entwicklung von Hochstaudenfluren als Stauden-

saum und Unterpflanzung im Bereich der Rastanlage Dannstadt 

Auf drei Teilflächen im Bereich der Tank- und Rastanlage Dannstadt werden Gehölze ent-

sprechend der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation angepflanzt. Die Flächen wer-

den mit Straucharten flächig bepflanzt. Auf einer größeren Fläche südöstlich der Tank- und 

Rastanlage sind zusätzlich auch Baumarten aus der Pflanzliste einzubringen. Auf einer gro-

ßen Fläche nordwestlich der Rastanlage werden zusätzlich Einzelbäume angepflanzt. Den 

Gehölzen wird jeweils ein mindestens 3 m breiter Hochstaudensaum vorgelagert. Im Bereich 

der Einzelbäume sind ebenfalls Hochstaudenfluren durch Selbstbegrünung zu entwickeln. 

Damit werden (Teil-)Lebensräume für verschiedene Arten geschaffen (vgl. Ausführungen un-

ter G 3). 

G 6 - Flächige Anpflanzung von Gehölzen, Entwicklung von Hochstaudenfluren als Stauden-

saum und Unterpflanzung am südlichen Ende der Gemarkung Dannstadt-Schauernheim 

Nordwestlich von Schifferstadt werden auf zwei Teilflächen Gehölze entsprechend der heu-

tigen potenziellen natürlichen Vegetation angepflanzt. Auf einer Fläche östlich der BAB 61 

werden eine Strauchhecke und vier Einzelbäume angepflanzt. Eine Fläche westlich der BAB 

61 wird flächig mit Baum- und Straucharten bepflanzt. Den Gehölzen wird jeweils ein min-

destens 3 m breiter Hochstaudensaum vorgelagert. Im Bereich der Einzelbäume sind eben-

falls Hochstaudenfluren durch Selbstbegrünung zu entwickeln. Damit werden (Teil-)Lebens-

räume für verschiedene Arten geschaffen (vgl. Ausführungen unter G 3). 

G 7 - Flächige Anpflanzung von Gehölzen, Entwicklung von Hochstaudenfluren als Stauden-

saum und Unterpflanzung im Bereich des Steinbaches 

Südlich des Steinbachs wird eine Strauchhecke entsprechend der heutigen potenziellen na-

türlichen Vegetation angepflanzt. Der Hecke wird ein mindestens 3 m breiter Hochstauden-

saum vorgelagert. Damit wird ein (Teil-)Lebensraum für verschiedene Arten geschaffen (vgl. 

Ausführungen unter G 3). 

G 8 - Entwicklung von Hochstaudenfluren im Bereich des Rehbachdurchlasses 

Auf zwei Teilflächen beiderseits des Rehbaches südwestlich von Schifferstadt sind Hoch-

staudenfluren durch Sukzession zu entwickeln. Zuvor werden die baubedingt in Anspruch 

genommenen Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten rekultiviert (V 6 - Rekultivierung 

von baubedingt in Anspruch genommenen Flächen). Im Zuge der Entwicklung werden Arten 
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der benachbarten Biotoptypen einwandern und je nach Bodenverhältnissen und Wasser-

haushalt zu Artenzusammensetzungen führen, wie sie vor dem Ausbau zu finden sind. 

G 9 - Entwicklung von Hochstaudenfluren im Bereich des Ranschgrabens  

Am Ranschgraben werden zwei Teilflächen, die baubedingt in Anspruch genommen wurden, 

nach Beendigung der Bauarbeiten rekultiviert (V 6 - Rekultivierung von baubedingt in An-

spruch genommenen Flächen) und im Anschluss der natürlichen Eigenentwicklung überlas-

sen. Im Zuge der Entwicklung werden Arten der benachbarten Biotoptypen einwandern und 

je nach Bodenverhältnissen und Wasserhaushalt zu Artenzusammensetzungen führen, wie 

sie vor dem Ausbau zu finden sind. 

G 10 - Flächige Anpflanzung von Gehölzen, Entwicklung von Hochstaudenfluren als Stau-

densaum und Unterpflanzung östlich von Speyer 

Im Siedlungsbereich Speyer werden auf zwei Teilflächen beidseitig der BAB 61 Gehölze ent-

sprechend der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation angepflanzt. Auf einer Fläche 

nördlich der BAB 61 werden zusätzlich Einzelbäume eingebracht. Die Fläche südlich der 

BAB 61 wird flächig mit Baum- und Straucharten bepflanzt. Den Gehölzen wird jeweils ein 

mindestens 3 m breiter Hochstaudensaum vorgelagert. Im Bereich der Einzelbäume sind 

ebenfalls Hochstaudenfluren durch Selbstbegrünung zu entwickeln. Damit werden (Teil-) Le-

bensräume für verschiedene Arten geschaffen (vgl. Ausführungen unter G 3). 

G 11 - Begrünung der erhöhten und verlängerten Lärmschutzwände im Siedlungsbereich 

Speyer 

Im Siedlungsbereich Speyer werden die neuen Lärmschutzwände durch Anpflanzungen be-

grünt. Mit der Anpflanzung wird der Eingriff in das Landschaftsbild reduziert. 

G 12 - Begrünung der Versickerungsbecken 8.1, 8.2 sowie 9.1 am Steinbach 

G 13 - Begrünung des Versickerungsbeckens 9.2 am Neugraben 

G 14 - Begrünung der Versickerungsbecken 10.1 und 10.2 im Schifferstadter Wald 

G 15 - Begrünung des Versickerungsbeckens 18.1 westlich des Speyerlachsees 

G 16 - Begrünung des Versickerungsbeckens 19.1 östlich des Rastplatzes Spitzenrheinhof 

G 17 - Begrünung der Muldenrigole östlich der K 2 

 

Die Versickerungsbecken mit den Nummern 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 18.1 und 19.1 sind 

als reine Erdbecken anzulegen und mit flachen, kleinräumig wechselnden Böschungsneigun-

gen (d.h. Einbuchtungen und Landzungen) naturnah zu modellieren. Bei einer erforderlichen 

Abdichtung der Erdbecken ist die Dichtungsschicht mit einer ausreichend starken Rekultivie-

rungsschicht anzudecken, die den Schutz vor mechanischer Beanspruchung, Durchwurze-

lung und Austrocknung gewährleistet. Die Begrünung der neuen Versickerungsbecken sowie 

der Muldenrigolen erfolgt durch die Einsaat von Landschaftsrasen. Alternativ können die Be-

reiche, bei denen aus technischer Sicht keine Bedenken vorliegen (z.B. Erosionsgefahr), 

durch Selbstansaat begrünt werden. 
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G 18 – Begrünung des Unterhaltungsweges 

Zur Unterhaltung der Maßnahme V 16 (Wildkatzenschutzzaun und Amphibienleiteinrichtung) 

wird in Abschnitten, in welchen keine autobahnparallelen Forstwege vorhanden sind, ein Un-

terhaltungsweg neu angelegt. Da der Unterhaltungsweg nur wenige Male im Jahr befahren 

werden muss, wird er als Grünweg angelegt und mit einer Saatgutmischung nach Regelsaat-

gutmischung (RSM) eingesät. Die Mahd soll lediglich 1x jährlich im September erfolgen. Der 

Grünweg ist der Ausgleichsmaßnahme A 8 (Waldrandaufbau) unmittelbar vorgelagert und 

kann als integraler Bestandteil des Waldsaumes verstanden werden. 

 

Die nachfolgenden Ausgleichsmaßnahmen wirken im unmittelbaren örtlichen Zusammen-

hang mit der Straßenbaumaßnahme: 

A 1 - Wiederherstellung / Entwicklung von straßenbegleitenden Säumen durch Einsaat der 

Autobahnböschungsflächen mit Landschaftsrasen 

Gegenstand ist die Entwicklung von straßenbegleitenden Säumen auf den neuen Auto-

bahnböschungen in den Bereichen, in denen aus Sicherheitsgründen eine Neupflanzung von 

Gehölzen nicht in Frage kommt, sowie im Bereich der neuen Entwässerungsmulden- und -

gräben. Die Flächen werden durch die Einsaat von Landschaftsrasen auf den neu angeleg-

ten Böschungen und Seitenflächen begrünt. Alternativ können die Bereiche, bei denen aus 

technischer Sicht keine Bedenken vorliegen (z.B. Erosionsgefahr), durch Selbstansaat be-

grünt werden. Im Bereich der südexponierten Böschungen ist kein Oberboden anzudecken, 

um die Entwicklung zu mageren Standorten zu fördern. Im Zuge der Entwicklung werden 

Arten der benachbarten Biotoptypen einwandern und je nach Bodenverhältnissen und Was-

serhaushalt zu standortgerechten Artenzusammensetzungen führen. Mit den Jahren gewin-

nen die Flächen eine zunehmende Bedeutung als (Teil-)Lebensraum für sehr bewegliche 

Tierarten. 

A 2 - Wiederherstellung des baubedingt beeinträchtigten Floßbaches 

Nach Beendigung der Bauarbeiten im Bereich des Floßbachdurchlasses wird der Bach in-

nerhalb des Baufeldes in Lauf, Sohle und Ufer wiederhergestellt. Eine Bepflanzung bzw. An-

saat im Bereich der Bachufer erfolgt nicht. 

A 3 - Wiederherstellung von baubedingt beeinträchtigten Krautbeständen an Fließgewässern 

Im Bereich verschiedener Gewässer, welche im Einzelnen in den planfestgestellten Planun-

terlagen bezeichnet bzw. dargestellt sind, erfolgt eine Wiederherstellung von Krautbeständen 

auf den Uferböschungen durch Selbstansaat. Eine Andeckung von Oberboden erfolgt nicht. 

Im Zuge der Entwicklung werden Arten der benachbarten Biotoptypen einwandern und je 

nach Bodenverhältnissen und Wasserhaushalt zu Artenzusammensetzungen führen, wie sie 

vor dem Ausbau zu finden sind. Mit den Jahren gewinnen die Flächen eine zunehmende 

Bedeutung als (Teil-) Lebensraum für sehr bewegliche Tierarten. 

A 4 - Wiederherstellung des baubedingt beeinträchtigten Steinbaches 

Nach Beendigung der Bauarbeiten im Bereich des Steinbaches wird das Fließgewässer in-

nerhalb des Baufeldes in Lauf, Sohle und Ufer wiederhergestellt. Eine Bepflanzung bzw. An-

saat im Bereich der Ufer erfolgt nicht. 
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A 5 - Wiederherstellung des baubedingt beeinträchtigten Rehbaches 

Nach Beendigung der Bauarbeiten im Bereich des Rehbachdurchlasses wird der Bach in-

nerhalb des Baufeldes in Lauf, Sohle und Ufer wiederhergestellt. Eine Bepflanzung bzw. An-

saat im Bereich der Bachufer erfolgt nicht. Durch diese Maßnahme werden die Eingriffe in 

Fließgewässer kompensiert. 

A 6 - Wiederherstellung des baubedingt beeinträchtigten Ranschgrabens 

Nach Beendigung der Bauarbeiten im Bereich des Ranschgrabendurchlasses wird das Fließ-

gewässer innerhalb des Baufeldes in Lauf, Sohle und Ufer wiederhergestellt. Eine Bepflan-

zung bzw. Ansaat im Bereich der Ufer erfolgt nicht. 

A 7 - Wiederherstellung des baubedingt beeinträchtigten Grabens am Rastplatz Spitzen-

rheinhof 

Nach Beendigung der Bauarbeiten im Bereich des Grabens östlich des Rastplatzes Spitzen-

rheinhof wird das Fließgewässer innerhalb des Baufeldes in Lauf, Sohle und Ufer wiederher-

gestellt. Eine Bepflanzung bzw. Ansaat im Bereich der Ufer erfolgt nicht. 

A 8 - Entwicklung eines mehrstufigen Waldrandes 

Im Bereich verschiedener Waldbestände südwestlich und südlich von Schifferstadt werden 

entlang der BAB 61 in einer Breite von 15 m mehrstufige Waldränder entwickelt. Teilweise 

werden auch auf den neuen Böschungsflächen der BAB 61 sowie im Bereich von Baustraßen 

strukturierte Waldmäntel angepflanzt. Durch die geplante Maßnahme werden mittel- bis lang-

fristig gering strukturierte und relativ artenarme Waldränder zu mehrschichtigen Beständen 

auf einer Länge von ca. 3.400 m entwickelt. Aufgrund ihres höheren Strukturreichtums bieten 

die Zielbestände insbesondere einer erheblich artenreicheren Fauna Lebensraum. 

A 9 - Wiederherstellung von Feldgehölzen 

Im Bereich der Zwischenlagerflächen in den Anschlussstellen Schifferstadt und Speyer wer-

den nach Beendigung der Baumaßnahmen stufig aufgebaute Feldgehölze angepflanzt. Die 

Bepflanzung der Flächen erfolgt mit standorttypischen Baum- und Straucharten. Im Kernbe-

reich sind Bäume I. und II. Ordnung und in den Randbereichen Straucharten zu verwenden. 

In den gehölzfreien Randbereichen ist jeweils ein mindestens 5 m breiter Hochstaudensaum 

durch Sukzession zu entwickeln. 

A 10 - Wiederherstellung von Gebüschen  

Im Bereich der Zwischenlagerfläche der Anschlussstelle Schifferstadt wird nach Beendigung 

der Baumaßnahmen ein großflächiges Gebüsch angepflanzt. Die Bepflanzung der Fläche 

erfolgt mit standorttypischen Straucharten. In den gehölzfreien Randbereichen ist jeweils ein 

mindestens 5 m breiter Hochstaudensaum durch Sukzession zu entwickeln. 

A 11 - Wiederherstellung offener Sandfläche  

Die Wiederherstellung der als offene Sandflächen klassifizierten Sandwege erfolgt mit be-

sonderer Sorgfalt, in dem die eingebrachte Tragschicht entfernt wird und die Flächen bei 

Bedarf gelockert werden. Schottermaterial ohne bindige Bestandteile kann seitlich abgela-

gert werden. 
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A 13.1 – Eichen-Buchenwald 

Durch die Maßnahme V 16 zur Vermeidung von betriebsbedingten Tierkollisionen entstehen 

Verluste von Waldbeständen (hauptsächlich von Misch- und Nadelforsten, in kleinerem Um-

fang von Buchen- und Feuchtwald). Die flächenmäßig größten Waldverluste gehen mit dem 

Bau der Wildbrücke einher. Das Baufeld um die Wildbrücke kann unmittelbar nach Fertig-

stellung wieder aufgeforstet werden. Vorgesehen ist eine Aufforstung anhand der potenziell 

natürlichen Vegetation. An den eher trockeneren, durch Flugsanddünen geprägten Standor-

ten ist ein Eichen-Buchenwald vorgesehen. 

A 13.2 – Buchen-Eichenwald 

Entsprechend der vorstehenden Beschreibung der Maßnahme A 13.1 wird das Baufeld nach 

dem Bau der Wildbrücke (Maßnahme V 16) unmittelbar nach Fertigstellung wieder aufge-

forstet. Vorgesehen ist eine Aufforstung anhand der potenziell natürlichen Vegetation. An 

den eher frischen Standorten ist ein Buchen-Eichenwald vorgesehen. 

A 14 – Bepflanzung der Wildbrücke 

Die Wildbrücke (Maßnahme V 16.3) soll Tierarten ermöglichen, die BAB 61 gefahrlos zu 

überqueren. Dazu sind der Übergang zur Wildbrücke sowie die Brücke selbst so zu gestalten, 

dass natürliche Bodenoberfläche und Vegetation vorherrschen. Die Vegetation muss als Leit-

struktur und Deckung dienen, darf aber nicht zu dicht sein. Es muss auch gehölzfreie Pfade 

geben. Daher ist eine Bepflanzung mit Solitären und Gebüschgruppen mit einem Deckungs-

grad von maximal 2/3 der Brückenoberfläche vorgesehen. 

 

Die folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist bereits vor Beginn der Straßenbau-

arbeiten umzusetzen: 

A 12 - Erweiterung des Ziegenmelkerhabitats (CEF-Maßnahme) 

Bei ca. Bau-km 372 grenzt ein Revier des Ziegenmelkers bis unmittelbar an die BAB 61. Eine 

Zunahme der Verlärmung durch den Verkehr im nördlichen Revierrandbereich kann durch 

Ausweitung und Aufwertung des Habitats im südlichen Bereich kompensiert werden. Hierzu 

wird der Waldbestand entlang bestehender Wege und vorhandener Rückegassen durch die 

Rücknahme randständiger Gehölze soweit aufgelichtet, dass freie Flugschneisen für die Art 

entstehen. Unter Einbeziehung vorhandener Offenflächen werden Flugschneisen in einer 

Gesamtlänge von ca. 630 m geschaffen, die Anschluss an die angrenzenden Alteichenbe-

stände gewähren. Die Wirksamkeit der Maßnahme wird durch regelmäßigen Gehölzrück-

schnitt vor dem Kronenschluss über den Flugschneisen dauerhaft gesichert. Offene Sand-

flächen im Bereich der Schneisen können der bodenbrütenden Art als Nistgelegenheit die-

nen. 

 

Des Weiteren sind zur vollständigen Kompensation der vorhabenbedingten Eingriffe in Natur 

und Landschaft die folgenden naturschutzfachlichen Ersatzmaßnahmen im Bereich der 

Ökopoolflächen Limburgerhof erforderlich: 
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E 1.1 - Extensivierung durch Umwandlung von Acker in Extensivgrünland mit abschirmender 

Gehölzbepflanzung, Röhrichten und Anlage von Schluten 

Entlang der B 9 wird ein gestuftes Gehölz zur Abschirmung der offenen Bereiche gepflanzt. 

Die Breite des Gehölzes soll in Abhängigkeit vom Flächenzuschnitt mindestens 15 m und bis 

zu 40 m betragen. Als vorgelagerter Saum soll ab dem Böschungsfuß des Straßendammes 

der B 9 ein Gebüschstreifen von ca. 5 m Breite in ein Gehölz mit Bäumen 1. und 2. Ordnung 

übergehen. Das Gehölz soll zum Viertelbach hin ebenfalls einen gestuften Aufbau und deut-

liche Buchtungen mit Gebüsch- und Staudensaum von je mindestens 5 bis 7 m Breite auf-

weisen. Innerhalb der Buchten geht Grünland in je nach Bodenwasserhaushalt unterschied-

licher Ausprägung in einen Schilfbestand entlang des Viertelbachs über. In der Tieflage sind 

Schluten (gestreckte Mulden) vorzusehen, die sich je nach jahreszeitlich schwankendem 

Grundwasserstand mit Wasser füllen und als Teilhabitate für Amphibien und Libellen von 

Bedeutung sein werden. 

E 1.2 - Extensivierung durch Umwandlung von Acker in Extensivgrünland 

Die bisherige Ackerfläche wird in extensives Grünland umgewandelt. In den grundwasserna-

hen Bereichen der Grünlandfläche werden einige Blänken ausgehoben. Faunistische Ziel-

gruppe sind in diesem Grünlandbereich wiesenbrütende Vogelarten. Zur Abgrenzung der 

Fläche dient im Westen ein beidseitig gestufter und durch Verwendung von dornigen Sträu-

chern undurchlässiger Gehölzstreifen (Maßnahme E 3). Auf dem leicht geneigten Gelände 

werden sich je nach Bodenwasserhaushalt verschiedene Grünlandgesellschaften ausbilden. 

Im westlichen Drittel ist von einer Standorteignung zur Entwicklung von Grünland mittlerer 

Standorte auszugehen, auf denen sowohl Mahd als auch Weidebewirtschaftung betrieben 

werden kann. Zum Viertelbach hin wird die Grundwasserbeeinflussung zunehmen, so dass 

sich wechselfeuchte sowie feuchte und ggfs. nasse Grünlandausprägungen entwickeln wer-

den. 

E 2 - Extensivierung durch Umwandlung von Acker in eine Sukzessionsfläche mit initialen 

Gehölzpflanzungen und Anlage von Schluten 

Die Maßnahme E 2 soll den Übergang zwischen den nördlich der Anschlussstelle Limbur-

gerhof stockenden Silberweiden-/Bruchweidengehölzen und dem in der Maßnahmenfläche 

E 1.1 zu entwickelnden, kammerartigen Gehölz/Grünland/Schilf-Komplex mit verschiedenen 

tiefen Schluten bilden. Dazu soll die ehemalige Ackerfläche in eine Sukzessionsfläche mit 

initialer Wieseneinsaat und Gehölzpflanzung (1/3 der Fläche) umgewandelt werden. Wahr-

scheinlich werden sich, je nach Grundwasserspiegel, partiell Röhrichte entwickeln. Zur Pflan-

zung sind Baum- und Strauchweidenarten sowie Stieleichensolitäre vorzusehen. Die Suk-

zessionsfläche wird sich zum Lebensraum und Rückzugsraum für verschiedene Insekten-

gruppen, Spinnen, Watvögel, Niederwild u.a. entwickeln. 

E 3 - Pflanzung eines abschirmenden und vernetzenden Gehölzstreifens 

Das Teilgebiet nördlich der L 533 wird durch eine Schutzpflanzung abgegrenzt und soll als 

Nisthabitat für Gebüschbrüter dienen sowie einen Schutz der spezifischen Fauna und Flora 

des Bruchs bieten. Dazu wird ein beidseitig gestufter und mit dornigen Sträuchern bewehrter 
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Gehölzstreifen gepflanzt. Die Breite des Gehölzstreifens variiert je nach Bedarf. Als Über-

gangszone zu den offenen Nutz- und Pflegeflächen des Bruchs soll ein 5 bis 7 m breiter, 

nicht im Jahresrhythmus zu mähender oder zu beweidender Gras- und Staudensaum von 

Nutzungen freigehalten werden. 

 

Hinsichtlich der näheren Einzelheiten der fachlichen Ausgestaltung der vorgenannten Ver-

meidungs-/ Schutz-/ Gestaltungs-/ (vorgezogene) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird 

auf die Darstellungen in den festgestellten Planunterlagen verwiesen. 

II.2 Anpassungen / Ergänzungen des naturschutzfachlichen Kompensationskonzep-

tes 

Aufgrund der Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörden des Rhein-Pfalz-Krei-

ses und der Stadt Speyer sowie der Zentralstelle der Forstverwaltung hat die zuständige 

Straßenbaubehörde für den Vorhabenträger im Rahmen ihrer Erwiderung die nachfolgenden 

Anpassungen und Ergänzungen des naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzeptes zuge-

sagt: 

- Im Bereich des Landschaftsschutzgebietes „Im Kirchengrün“ (ab ca. Bau-km 381+000 

bis Ausbauende) hat der Vorhabenträger zum Schutz des vorhandenen Baumbestandes 

in Ergänzung der Schutzmaßnahme S 1 (Schutz von Gehölzbeständen nach DIN 18 920/ 

RAS-LP4) und der Schutzmaßnahme S 2 (Schutz von Einzelgehölzen nach DIN 18 920/ 

RAS-LP4) die Baustelleneinrichtung und die Anlage von Baustraßen frühzeitig mit der 

Stadt Speyer abzustimmen. 

- Bei der Umsetzung und Unterhaltung der Ausgleichsmaßnahme A 7 (Wiederherstellung 

des baubedingt beeinträchtigten Grabens am Rastplatz Spitzenrheinhof) ist der Pflege- 

und Entwicklungsplan (PEP) „Gewässerentwicklung Grabensystem Stadt Speyer, nörd-

liches Stadtgebiet“ zu beachten. 

- In Ergänzung der Ausgleichsmaßnahme A 11 (Wiederherstellung offener Sandfläche) ist 

das Schottermaterial, welches zur Befestigung der Sandwege zu Baustraßen herange-

zogen wird, nach Beendigung des Bauvorhabens wieder zu entfernen. 

- Vor Ausführung der geplanten Pflanzmaßnahmen der Ausgleichsmaßnahmen A 13.1, A 

13.2 und A 14 ist der Untergrund im Bereich des Baufeldes mittels geeigneter Maßnah-

men aufzulockern, um baubedingte Verdichtungen des Untergrundes zu beheben. 

- Im Zusammenhang mit der Ausgleichsmaßnahme A 14 (Bepflanzung der Wildbrücke) 

sind die Details der Bepflanzung der Wildbrücke mit der unteren Naturschutzbehörde des 

Rhein-Pfalz-Kreises im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen. 

- Weiter ist im Rahmen der Ausführungsplanung der Ausgleichsmaßnahme A 14 (Bepflan-

zung der Wildbrücke) und der Vermeidungsmaßnahme V 16.3 (Bau einer Wildbrücke) 

unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Zweckbestimmung der Wildbrücke als 

Querungshilfe für Tierarten eine geeignete Gestaltung der Zugangsbereiche vorzusehen, 

die eine sachfremde, missbräuchliche Nutzung der Wildbrücke durch unbefugte Perso-

nen weitest möglich unterbindet. 
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- Betreffend die Vermeidungsmaßnahme V 16.3 (Bau einer Wildbrücke) ist ein 5-jähriges 

Monitoring zur Dokumentation der Annahme bzw. Nutzung der Wildbrücke vorzunehmen 

(evtl. Installation einer Wildkamera). 

- Bei der Gestaltungsmaßnahme G 18 (Begrünung des Unterhaltungsweges) ist zur Ein-

saat des Grünweges eine standortgerechte artenreiche Regio-Saatgutmischung zu ver-

wenden. 

 

Entsprechend der Stellungnahmen der Zentralstelle der Forstverwaltung, des Forstamtes 

Bad Dürkheim und der Gemeinde Böhl-Iggelheim sowie gemäß den Erläuterungen in der 

betreffenden Deckblattplanung (vgl. Kapitel A, Abschnitt XI. Nr. 73 und Abschnitt XII. Nr. 16) 

hat der Vorhabenträger die Details der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme A 12 (Erweite-

rung des Ziegenmelkerhabitats) in einem Pflegevertrag mit der zuständigen Forstbehörde zu 

regeln. In dem Pflegevertrag sind die konkrete Ausgestaltung, die dauerhafte Aufrechterhal-

tung/ Unterhaltung und die Kostentragung der CEF-Maßnahme festzulegen. Weiter sind die 

pflegeausführenden Personen bzw. Stellen, der Pflegeturnus und die Pflegekontrolle zu be-

nennen. Zudem ist eine klarstellende Regelung aufzunehmen, wonach bei der Durchführung 

der Ausgleichsmaßnahme die Regeln der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft im Sinne von § 

5 LWaldG, insbesondere das Verbot von Kahlschlägen über 0,5 ha und das Verbot der Ab-

senkung des Bestockungsgrades unter 0,4 zu beachten sind. Sämtliche Maßnahmen sind 

vor der Umsetzung mit dem zuständigen Revierleiter abzustimmen und im Benehmen mit 

dem Waldbesitzer durchzuführen. Das Vorhandensein des Ziegenmelkers ist im Wege eines 

Monitorings regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren. Sollte sich eine Besiedlung 

dieses Habitats durch den Ziegenmelker trotz regelmäßiger artspezifischer Unterhaltungs-

pflege über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren nicht mehr nachweisen lassen, so kann 

der Vorhabenträger in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde und dem Waldbesitzer 

die weiteren Pflegemaßnahmen anpassen, soweit die Obere Naturschutzbehörde ihr Einver-

nehmen hierzu erteilt. 

 

Nach Überprüfung des naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmenkonzeptes des 

Vorhabens durch die Planfeststellungsbehörde, insbesondere im Zusammenhang mit der 

naturfachlichen Bewertung des Straßenbauvorhabens im Rahmen der artenschutzrechtli-

chen Fachbeiträge und der Erkenntnisse einer fachlichen Überprüfung der zugrundeliegen-

den Datenerhebung1 sind folgende Ergänzungen bzw. Anpassung des Maßnahmenkonzep-

tes zu beachten: 

- Die Gestaltungsmaßnahme G 11 (Begrünung der erhöhten und verlängerten Lärm-

schutzwände im Siedlungsbereich Speyer) ist unter Berücksichtigung und Beachtung der 

sich aus einer notwendigen technischen Bauwerksprüfung (§§ 3 und 4 FStrG) ergeben-

den Erfordernisse auszuführen und zu unterhalten. 

                                                      

1 „Überprüfung der artenschutzrechtlichen Fachbeiträge anhand aktueller Artenfinder-Meldungen“ Planungsgesellschaft Um-

welt, Stadt und Verkehr Cochet Consult, Februar 2017 
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- In Ergänzung der Schutzmaßnahme S 1 (Schutz von Gehölzbeständen nach DIN 18 920/ 

RAS-LP 4) sind im Zusammenhang mit der Ausweisung von Bautabuzonen potentielle 

Lebensräume des Springfrosches im Bereich des Ranschgrabens vom Baufeld der ge-

planten Wildbrücke (bei ca. Bau-km 374+490) durch einen fest verankerten Bauzaun mit 

Schutzgeflecht oder Bambus-/ Schilfmatten abzuschirmen. 

- Als zusätzliche Vermeidungsmaßnahme für die störungsempfindliche Art des Waldkau-

zes ist zur Vermeidung von bau- und betriebsbedingten Störungen vor Baubeginn bei ca. 

Bau-km 373 ein vorhandener Nistkasten in Abstimmung mit dem Eigentümer in ausrei-

chendem Abstand zum Baufeld zu versetzen oder ein zusätzlicher Nistkasten in entspre-

chender Entfernung zum Baufeld anzubringen. 

- Als zusätzliche Schutzmaßnahme für den Hirschkäfer ist in Höhe von ca. Bau-km 

381+000 der südlich der Böschung der BAB 61 gelegene Baumbestand mit von der Art 

bevorzugten Eichenbeständen mit größeren Bäumen und Baumstubben durch die Aus-

weisung einer Bautabuzone vor baubedingten Beeinträchtigungen (insbes. bei der An-

passung des bestehenden Unterführungsbauwerkes der K 2 (BW 6616 572)) zu schüt-

zen. 

- In Ergänzung der Vermeidungsmaßnahme V 15 (Beschränkung der Zeiten für die Bau-

feldräumung in Bezug auf die Zauneidechse) ist ein Monitoring für die Arten Schlingnatter 

und Zauneidechse vorzunehmen. Im Rahmen dessen sind rechtzeitig vor Baubeginn ent-

lang der Ausbaustrecke geeignete Referenzabschnitte von Saumstrukturen, die eine be-

sondere Lebensraumeignung für die genannten Arten aufweisen (insbesondere im Be-

reich der Rastplätze und im Vorlandbereich der Rheinbrücke), zu begehen und auf Vor-

kommen der genannten Arten zu untersuchen. Gegebenenfalls sind vor Baubeginn zu-

sätzlich geeignete Vergrämungs- oder Umsiedlungsmaßnahmen durchzuführen. 

- Im Hinblick auf die betreffende fachgutachterliche Bewertung im Rahmen des Fachbei-

trags Artenschutz (vgl. Kapitel A, Abschnitt XII. Nr. 39) ist das Überflugverhalten der Fle-

dermausarten im Teilabschnitt der Ausbaustrecke der BAB 61 zwischen der planfreien 

Kreuzung mit der K 2 bei ca. Bau-km 381+000 und der Rheinbrücke am Ausbauende im 

Vorfeld der Bauausführung vor der Beseitigung der straßenbegleitenden Gehölze noch-

mals fachlich zu eruieren (evtl. durch ergänzende Kartierung). In Abstimmung mit der 

zuständigen Fachgruppe Umwelt/ Landespflege des Landesbetriebes Mobilität ist zu 

überprüfen, ob ergänzende Maßnahmen vorzusehen sind (z.B. in Form von Überflughil-

fen), um im betreffenden Teilabschnitt weiterhin eine relevante Erhöhung einer Kollisi-

onsgefährdung für Fledermäuse in Folge des Ausbauvorhabens ausschließen zu kön-

nen. Eine ergänzende Entscheidung der Planfeststellungsbehörde bleibt insoweit vorbe-

halten. 

II.3 Der Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als obere Na-

turschutzbehörde, obere Wasserbehörde und obere Fischereibehörde folgend, hat der 

Vorhabenträger in naturschutzfachlicher Hinsicht im Zuge der Bauausführung zudem Fol-

gendes zu beachten: 
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- Die Arbeiten zur Umsetzung der naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen sind 

– mit Ausnahme der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme A 12, die bereits vorab umge-

setzt werden muss - umgehend nach Beendigung der Baumaßnahme durchzuführen; 

dies gilt im Besonderen für die Rasenansaaten im Böschungsbereich, die neben ihrer 

ökologischen Funktion auch dem Erosionsschutz dienen. Die Gehölze sind in der auf das 

Bauende folgenden Pflanzperiode auszubringen.  

- Die Pflege der neu anzulegenden Vegetationsflächen ist möglichst extensiv unter Beach-

tung des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG durchzuführen. Die RAS-LP 4 bzw. die DIN 18 920 

- Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen - 

sind während des Baubetriebes in vollem Umfange zu beachten. 

- Der Vorhabenträger hat eine ökologische Baubegleitung einzurichten, die eine natur-

schutzfachlich ordnungsgemäße Vorbereitung und Umsetzung der Baumaßnahme ge-

währleistet. 

- Erdzwischenlager, Mutterbodenmieten sowie sämtliche Baustelleneinrichtungen sind au-

ßerhalb ökologisch wertvoller Flächen anzulegen. Die genaue Lage ist vor Baubeginn mit 

der ökologischen Bauleitung abzustimmen. 

- Im Zusammenhang mit der Vermeidungsmaßnahme V 16.1 (Laterale Aufweitung der be-

stehenden Durchlässe von Rehbach und Ranschgraben) sind im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung mit der oberen Wasserbehörde ergänzende Maßnahmen im Verlauf der 

Durchlassbauwerke der Gewässer Rehbach und Ranschgraben zur Schaffung von Ru-

hezonen als Querungshilfe für Tierarten des Gewässerlebensraumes abzustimmen. Die 

Umsetzung einer solchen Maßnahme muss mit angemessenem technischem Aufwand 

realisierbar sein. Weiter dürfen hierbei keine Abflusshindernisse geschaffen werden, wel-

che ggfs. durch ein Anstauen von Treibgut oder Ähnlichem zu einem Verstopfen der 

Durchlassbauwerke führen können. 

- Seitens der oberen Naturschutzbehörde wurde mit Verweis auf die rechtlichen Vorgaben 

zum Artenschutz bei dem zusätzlich benötigten Baugelände für die ergänzte, natur-

schutzfachliche Vermeidungsmaßnahme V 16 auf potentielle Habitatstrukturen für die 

Haselmaus und von Reptilien (insbesondere der Zauneidechse) hingewiesen. Insofern 

wurden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung des Vorhabens die Haselmaus 

sowie die Reptilien Zauneidechse und Schlingnatter bereits berücksichtigt (vgl. Kapitel A 

Abschnitt XII. Nrn. 39 und 40 sowie Kapitel E Abschnitt VII. Nr. 3 des Planfeststellungs-

beschlusses). Ergänzend hat der Vorhabenträger das Baugelände der Vermeidungs-

maßnahme V 16 ca. 6-9 Monate vor Baubeginn im Zeitraum von März bis Oktober durch 

eine faunistisch versierte Fachkraft (ökologische Baubegleitung) nochmals auf das Vor-

kommen der Haselmaus oder von Reptilien zu untersuchen. Sollte sich hierbei ein Vor-

kommen der genannten Arten bestätigen, ist in Abstimmung mit der oberen Naturschutz-

behörde ein Maßnahmenkonzept zur Regelung ggfs. zusätzlich erforderlicher arten-

schutzfachlicher Anforderungen betreffend die genannten Arten bei der Ausführung des 

Ausbauvorhabens zu erstellen. 
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- Bei der Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme V 16 (Verbesserung der Vernetzung von 

Lebensräumen des Schifferstädter Waldes) sind Rodungsmaßnahmen im Zeitraum vom 

01.10. bis zum 28.02. durchzuführen. Mit den darauffolgenden Erdarbeiten darf nicht in-

nerhalb des Zeitraums 01.03. bis 01.09. begonnen werden. Ein Hineinreichen der Bauzeit 

in den genannten Zeitraum ist bei durchgängiger Bautätigkeit möglich. Über den unmit-

telbaren Arbeitsbereich hinaus ist eine Inanspruchnahme angrenzender Gehölze und Bi-

otopflächen, z.B. durch Befahren, Lagerung von Boden oder Abstellen von Baufahrzeu-

gen, unzulässig. Die Flächen sind durch geeignete Maßnahmen gemäß DIN 18 920 vor 

Beeinträchtigung zu schützen. Zur Sicherstellung der Berücksichtigung der erforderlichen 

naturschutzfachlichen Belange, ist eine im Artenschutz versierte „Umweltbaubegleitung“ 

zu bestellen. Die Arbeitsweise der Umweltbaubegleitung hat sich am DWA-Regelwerk 

„Merkblatt DWA-M 619 – Ökologische Baubegleitung bei Gewässerunterhaltung und –

ausbau“ zu orientieren. Das gesamte Baufeld ist durch die Umweltbaubegleitung auf ar-

tenschutzfachliche Belange hin zu beobachten und zu begleiten (siehe auch vorstehende 

Auflagenregelung zur Einrichtung einer ökologischen Baubegleitung). Entsprechend re-

levante Ereignisse, welche nicht vorhersehbar waren und somit nicht in den hier vorge-

legten Unterlagen berücksichtigt werden konnten, wie das Einwandern von Tieren in das 

Baufeld, sind unverzüglich der oberen Naturschutzbehörde mitzuteilen und mit ihr ent-

sprechend geeignete Schutz- und Kompensationsmaßnahmen (Gegenmaßnahmen) ab-

zustimmen. Eine kontinuierliche Dokumentation der Tätigkeiten des Umweltbaumanage-

ments ist der oberen Naturschutzbehörde in Abhängigkeit vom Baufortschritt, mindestens 

jedoch einmal monatlich, vorzulegen. 

- Betreffend der Vermeidungsmaßnahme V 16.3 (Bau einer Wildbrücke) wurde der Vorha-

benträger vorstehend unter Auflage II.2 zur Durchführung eines 5-jährigen Monitoring 

verpflichtet. Der oberen Naturschutzbehörde ist während dieser Zeit ein jährlicher Bericht 

über die Erkenntnisse dieses Monitoring vorzulegen. 

II.4 Im Zusammenhang mit der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde des 

Rhein-Pfalz-Kreises wird dem Straßenbaulastträger aufgegeben, die konkrete Ausgestal-

tung der Ersatzmaßnahmen im Ökopool Limburgerhof und die Wahl der Saatgutmischung 

für die Begrünung der straßenbegleitenden Flächen bei der Erstellung der Ausführungspla-

nung mit der vorgenannten unteren Naturschutzbehörde nochmals abzustimmen. Soweit 

hiernach Änderungen gegenüber der planfestgestellten, landschaftspflegerischen Begleitpla-

nung (Fachbeitrag Naturschutz) beabsichtigt werden, ist diesbezüglich von der Straßenbau-

behörde das Benehmen mit der oberen Naturschutzbehörde herzustellen. Andernfalls ver-

bleibt es bei den Festlegungen in der mit diesem Beschluss planfestgestellten landschafts-

pflegerischen Begleitplanung (Fachbeitrag Naturschutz). Eine ergänzende Entscheidung der 

Planfeststellungsbehörde bleibt insoweit vorbehalten. 

II.5 Durch die Anlage der Versickerungsbecken Nr. 8.1 und 8.2 werden nach einem Hin-

weis der unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises Kompensationsflächen 

anderer Vorhabenträger teilweise überplant. Zur Vermeidung einer aufwändigen Änderung 
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des Entwässerungskonzeptes des Straßenbauvorhabens hat der Vorhabenträger im Rah-

men der Ausführungsplanung den ggfs. aufgrund der Entwässerungsmaßnahmen vermin-

derten Kompensationsumfang anderer Vorhabenträger durch dessen ersatzweise Auswei-

sung bzw. Verlagerung auf das im Eigentum der Bundesstraßenverwaltung befindliche Flur-

stück 11812 in der Gemarkung Schifferstadt auszugleichen. Die Verlegung des Kompensa-

tionsumfangs ist vom Vorhabenträger im Benehmen mit der zuständigen oberen Natur-

schutzbehörde vorzunehmen. Ist eine ausreichende Ersatzkompensation auf der Alternativ-

fläche nicht möglich, hat der Vorhabenträger diese durch geeignete andere Maßnahmen zu 

erbringen. Eine ergänzende Entscheidung der Planfeststellungsbehörde bleibt insoweit vor-

behalten. 

III. Wasser 

III.1 In Höhe von ca. Bau-km 368+970 bis Bau-km 370+150 grenzt das Ausbauvorhaben 

an das Wasserschutzgebiet Schifferstadt-Mutterstadt (Zone III) an, festgesetzt zugunsten 

des Zweckverbandes für Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe im Staatsan-

zeiger Nr. 14 vom 07.05.2001. Von ca. Bau-km 374+315 bis Bau-km 376+120 wird das Was-

serschutzgebiet Speyer-Nord (Zone II und III) tangiert, festgesetzt zugunsten der Stadt-

werke Speyer im Staatsanzeiger Nr. 9 vom 10.03.1986. 

In Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt a.d.W. als obere Wasserbe-

hörde kann im Bereich der Zone III der beiden Wasserschutzgebiete das anfallende Nieder-

schlagswasser breitflächig über die belebte Bodenzone versickern. Das Niederschlagswas-

ser in der Zone II des Wasserschutzgebietes Schifferstadt-Mutterstadt ist aus dieser Zone 

herauszuleiten und außerhalb der Zone II ebenfalls über die belebte Bodenzone breitflächig 

zur Versickerung zu bringen. 

Bei allen Arbeiten im Bereich des Wasserschutzgebietes sind die „Richtlinien für bautechni-

sche Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten“ (RiStWag), die Wasserschutz-

gebietsverordnungen und das Merkblatt „Arbeiten im Wasserschutzgebiet“ der SGD Süd, 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt a.d.W. zu beach-

ten. Bei vorgesehenen Erkundungs-/ Aufschluss- oder Baugrundbohrungen sind diese an-

schließend wieder so zu verfüllen, dass keine hydraulischen Kurzschlüsse, insbesondere im 

Bereich des bindigen Zwischenhorizontes ZH1, auftreten können. 

Wird das Wasserschutzgebiet Speyer-Nord bei den Bauarbeiten tangiert, sind vorher die 

Stadtwerke Speyer hierüber zu informieren. 

III.2 Entsprechend der Stellungnahmen des Gewässerzweckverbandes Rehbach-Spey-

erbach, der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Neustadt a.d.W. und der unteren Wasserbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises wird von dem 

Ausbauvorhaben die Hochwasserretention der durch Rechtsverordnung festgesetzten Über-

schwemmungsgebiete der Gewässer „Speyerbach und Rehbach einschließlich Nebenge-

wässer“ (sog. „Katastrophenretention westlich der A 61“) berührt. 
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Unter Anderem tangiert hier die naturschutzfachliche Vermeidungsmaßnahme V 16.1 durch 

eine geplante laterale Aufweitung der Zugangsbereiche der bestehenden Durchlassbau-

werke der Gewässer „Rehbach“ (bei ca. Bau-km 371+341) und „Ranschgraben“ (bei ca. Bau-

km 374+316) vorhandene Verschlussvorrichtungen für den Hochwasserfall auf der Südwest-

Seite der BAB 61. Die Durchführbarkeit der im Katastrophenfall notwendigen Verschlussvor-

gänge der „Katastrophenretention westlich der A 61“ ist vom Vorhabenträger jedoch auch 

während und nach Umsetzung des gegenständlichen Ausbauvorhabens zwingend zu ge-

währleisten. Dem Vorhabenträger wird auferlegt, im Rahmen der Ausführungsplanung in Ab-

stimmung mit dem Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach und der oberen Wasser-

behörde (SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neu-

stadt a.d.W.) alternative technische Möglichkeiten zur Gestaltung der Verschlussvorrichtun-

gen an den Durchlassbauwerken zu prüfen, welche ggfs. bei einer aus naturschutzfachlichen 

Gründen erfolgenden lateralen Aufweitung der Zugangsbereiche der Durchlassbauwerke 

weiterhin ein Verschließen der Durchlässe im Hochwasserfall ermöglichen würden. Sollte im 

Rahmen der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Anforderungen des Hochwas-

ser- und Katastrophenschutzes keine andere technisch machbare und im Katastrophenfall 

mit angemessenem Aufwand ausführbare Verschlussvorrichtung gefunden werden, so wird 

von der Planfeststellungsbehörde in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde unter 

Abwägung aller Belange dem Hochwasser- und Katastrophenschutz Vorrang gegenüber 

dem Naturschutz eingeräumt. In diesem Fall hat der Vorhabenträger auf der betreffenden 

Anbauseite der BAB 61 auf die naturschutzfachliche laterale Aufweitung der Durchlassbau-

werke zu verzichten. 

Werden die für den Katastrophenfall vorgesehenen Verschlussvorgänge an den Durchlässen 

der Gewässer Rehbach und Ranschgraben in der bestehenden Form beibehalten, ist es er-

forderlich, ggfs. Wasserbausteine und bindiges Erdmaterial bis an die hierfür errichteten Flü-

gelmauern transportieren zu können. Die Zuwegung zu den Durchlässen muss dann auch 

während der Bauphase gewährleistet sein. 

Im Übrigen wird der Vorhabenträger im Hinblick auf den Rückhalteraum für den Hochwas-

serfall, wie folgt, verpflichtet: 

- Die weiteren Durchlässe an der BAB 61, welche zum Entleeren der Katastrophenre-

tention nach einem Hochwassereinstau dienen und mit wasserbaulichen Schieberstützen 

ausgerüstet sind, müssen bei Bedarf infolge des Ausbauvorhabens versetzt bzw. wieder-

errichtet werden. 

- Falls erforderlich, ist die am nördlichen Ende des Neugrabens befindliche Wehranlage 

am Rehbach im Rahmen des Ausbauvorhabens anzupassen. 

- Bei allen Maßnahmen an den Gräben ist darauf zu achten, dass die Grabengefälle in 

Fließrichtung eingehalten werden. 

- Der sich durch das Straßenbauvorhaben ergebende Retentionsraumverlust im Bereich 

der „Katastrophenretention westlich der A 61“ ist vom Vorhabenträger bei der Erstellung 
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der Bauausführungsplanung zu berücksichtigen und in Abstimmung mit der oberen Was-

serbehörde, soweit erforderlich, an geeigneter Stelle auszugleichen. Seitens der Plan-

feststellungsbehörde wird sich hierzu eine ergänzende Entscheidung vorbehalten. 

III.3 Weiter werden dem Straßenbaulastträger aufgrund der Stellungnahme der SGD Süd, 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt a.d.W. als 

obere Wasserbehörde (im Folgenden kurz als „Regionalstelle WAB“ bezeichnet) die nach-

folgenden Punkte auferlegt: 

- Sollte bei der Ausführung des Vorhabens festgestellt werden, dass Änderungen der ge-

nehmigten Pläne oder weitere wasserwirtschaftliche Maßnahmen erforderlich werden, 

sind diese vorher mit der Regionalstelle WAB abzustimmen. 

- Bei wesentlichen Änderungen bzw. Ergänzungen sind der Regionalstelle WAB Tektur-

pläne einzureichen. 

- Die wasserwirtschaftlichen Anlagen sind zu überwachen und in einem betriebssicheren 

Zustand zu halten. 

- Den Wasserbehörden oder deren Beauftragten ist jederzeit der Zutritt zu den Anlagen zu 

gestatten. 

- Während der Bauzeit ist auf den Baustellen ständig eine Kopie des vorliegenden Plan-

feststellungsbeschlusses mit den zugehörigen Planunterlagen aufzubewahren und die 

Anwesenheit eines Verantwortlichen sicherzustellen. 

- Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass die Entwässerung des angrenzenden Ge-

ländes nicht nachteilig beeinflusst wird. 

- Während der Bauzeit sind Maßnahmen für eine schadlose Ableitung des abfließenden 

Niederschlagswassers, insbesondere auch bei Starkregen, zu treffen. Auch die Durch-

führung der Baumaßnahmen ist darauf abzustimmen. 

- Das Datum des Arbeitsbeginns ist der Regionalstelle WAB mindestens 14 Tage vorher 

anzuzeigen. 

- Der Abschluss der Arbeiten (Fertigstellung) ist innerhalb von 14 Tagen anzuzeigen. 

Gleichzeitig ist die wasserbehördliche Abnahme gemäß § 100 LWG zu beantragen. 

- Alle baulichen Anlagen sind entsprechend den anerkannten Regeln der Technik zu er-

richten. Die DIN-Normen und die zusätzlichen Technischen Vorschriften sind zu beach-

ten. 

- Baustoffe, Bauteile, Bauarten sowie die dazugehörenden sonstigen Ausstattungen sind 

so zu wählen, dass sie sicher den zu erwartenden Beanspruchungen standhalten. Die §§ 

18-26 LBauO gelten entsprechend. 

- Für alle statisch beanspruchten Bauteile ist rechtzeitig vor Baubeginn der jeweilige Prüf-

bericht des Prüfstatikers vorzulegen. 

- Sollten Wasserhaltungen erforderlich sein, so sind diese vor Baubeginn mit der Regio-

nalstelle WAB abzustimmen. Ggfs. ist eine gesonderte Erlaubnis für die vorübergehende 

Entnahme und Ableitung des Grundwassers bei der zuständigen Wasserbehörde zu be-

antragen. 
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- Unter den jeweiligen Versickerungsanlagen (Mulden, Mulden-Rigolen, Versickerungsbe-

cken) muss eine ausreichend ungesättigte, unverletzte Bodenschicht über dem höchsten 

Grundwasserstand vorhanden sein, um das Reinigungsvermögen zu gewährleisten. Da-

her muss der höchste Grundwasserstand mind. 1,0 m unter der jeweiligen Versickerungs-

anlage (Mulden-Beckensohle bzw. Rigolensohle) liegen. 

- Um eine dauerhafte Durchlässigkeit der Bodenoberfläche durch Bodenaktivitäten zu ge-

währleisten, ist die jeweilige Versickerungsanlage, wie vorgesehen, mit Rasen zu begrü-

nen. 

- Alle baulichen Anlagen sind in Anlehnung an die DIN-Normen und an das DWA-Arbeits-

blatt A 138 in der jeweils gültigen Fassung zu bemessen und auszuführen. 

- In die jeweilige Versickerungsanlage (Mulde, Versickerungsbecken, Muldenrigole) darf 

nur nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser aus dem Bereich der BAB 61 

eingeleitet werden. Gelöste und ungelöste Bestandteile dürfen nur soweit enthalten sein, 

dass eine Verschlechterung der Eigenschaften des Grundwassers und der im Planbe-

reich vorhandenen Oberflächengewässer nicht zu besorgen ist. 

- Die Versickerungsanlagen müssen ständig frei und zugänglich sein. Sie sind in ordnungs-

gemäßem Zustand zu erhalten, zu betreiben (Unterhaltung) und daraufhin zu überwa-

chen. 

- Eine Drittschädigung durch die Versickerung (z.B. Nachbargrundstücke) ist auszuschlie-

ßen. 

- Von den einzelnen Versickerungsbecken und Mönchsbauwerken sind der Regionalstelle 

Detailpläne/ Querschnitte (mit Vermassung und Höhenangaben) im Rahmen der Bau-

ausführungsplanung zur Abstimmung vorzulegen. 

- Ggfs. ist zu prüfen, ob östlich des Birkenweges/nördlich der BAB 61 ein 20-jährlicher 

Rückhalt geschaffen werden kann, um eine Drittschädigung bei Starkregenereignissen 

auszuschließen. 

- Im gegenständlichen Planfeststellungsabschnitt sind zwei Direkteinleitungen (Krumm-

lachgraben und Franzosengraben) vorgesehen. Über die zu erneuernde Einleitstelle darf 

nur bei Regenwetter höchstens 30,2 l/s (Bemessungsfall n = 1 bei r 15 n = 1 = 119,4 l/(s 

*ha)) in den Krummlachgraben eingeleitet werden. Über die bestehende Einleitstelle darf 

nur das bei Regenwetter (Bemessungsfall n = 1 bei r 15 n = 1 = 119,4 l/(s *ha)) anfallende 

Niederschlagswasser in den Franzosengraben eingeleitet werden. Die angeschlossene 

Fläche (Direkteinleitung) ist der Regionalstelle WAB zu übermitteln. Von den ehem. zwei 

Einleitstellen am Franzosengraben wird eine Einleitstelle entfernt und das anfallende Nie-

derschlagswasser stattdessen vor Ort (Becken 19.1) versickert, so dass eine Reduzie-

rung der Abflüsse gegeben ist. Von den zwei Einleitstellen am Krummlachgraben wird 

eine Einleitstelle erneuert. Die andere Einleitstelle entfällt und wird durch das Becken 

10.1 kompensiert. 

- In das jeweilige Oberflächengewässer darf nur nicht schädlich verunreinigtes Nieder-

schlagswasser eingeleitet werden; das einzuleitende Wasser muss demzufolge eine sol-

che Beschaffenheit haben, dass die im Gewässer lebenden Organismen durch die Ein-
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leitung nicht geschädigt werden und der Selbstreinigungsprozess im Gewässer nicht ge-

stört wird. Hierbei ist sicherzustellen, dass eine Verschlechterung der Oberflächengewäs-

ser ausgeschlossen ist. 

- Die Entwässerungsanlagen müssen ständig frei und zugänglich sein. Sie sind in ord-

nungsgemäßem Zustand zu erhalten, zu betreiben (Unterhaltung) und daraufhin zu über-

wachen. 

- Die Einleitung in das Gewässer ist so vorzunehmen, dass eine gute Durchmischung des 

zugeführten Niederschlagswassers mit dem Wasser des Gewässers erfolgen kann und 

die natürliche Gewässermorphologie erhalten bleibt. Einengungen des Abflussprofiles, 

Beeinträchtigungen der Gewässersohle sowie der Gewässerunterhaltung sind zu vermei-

den. 

- Im Zuge der Gewässerkreuzungen dürfen keine Einengungen der Abflussquerschnitte 

vorgenommen werden. Im Rahmen der Ausführungsplanung sind der Regionalstelle 

WAB hierzu Detailpläne zur Abstimmung vorzulegen (mit Vermassung - Bestand/Pla-

nung; lichte Weite und lichte Höhe). 

- Bei der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen (Anbau - Fahrstreifen, Verlänge-

rung der Durchlässe etc.) ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die sich im Einsatz be-

findlichen Maschinen und Geräte keine Verschmutzung der Gewässer, des Grundwas-

sers sowie des Bodens verursacht werden (insbes. Wasserschutzgebiete). 

- Bei der hydraulisch erforderlichen Querschnittswahl der Durchlässe ist die erforderliche 

Einbindung in die Sohle von 10-20 cm mit zu berücksichtigen, um die Bildung einer Se-

dimentationsschicht in der Rohrleitung/ Verrohrung und damit die Durchwanderbarkeit für 

Klein-/ Kleinstlebewesen zu gewährleisten. 

- Das Abbruchmaterial im Zuge der Beseitigung oder Erneuerung von Einleitstellen etc. ist 

ordnungsgemäß zu entsorgen. 

- Die vorhandenen Ufergehölze sind zu erhalten. Unvermeidbare Eingriffe in die Gehölz-

bestände sind durch Ersatzpflanzungen auszugleichen. 

III.4 Der Vorhabenträger hat beim Bau und späteren Betrieb der Straße entsprechend dem 

Stand der Technik (§ 4 FStrG) sicherzustellen, dass keine Verschlechterungen des Zustan-

des der im Planbereich vorhandenen Oberflächengewässer und des Grundwassers eintre-

ten. 

IV. Forstliche Belange 

Zwischen der Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) als obere Forstbehörde und der 

zuständigen Straßenbaubehörde, dem Landesbetrieb Mobilität Speyer (Fachgruppe Projekt-

management I Dahn-Bad Bergzabern), als Vertreter des Vorhabenträgers wurde einver-

nehmlich abgestimmt, dass aufgrund des gegenständlichen Straßenbauvorhaben Wald im 

Sinne von § 3 LWaldG im Umfang von ca. 3,838 ha gerodet und in eine andere Bodennut-

zungsart umgewandelt werden soll. Diese Waldinanspruchnahmen könnten nur durch einen 

Verzicht auf das Bauvorhaben vermieden werden. Bei Abwägung aller Belange überwiegt 

allerdings das Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung der Straßenbaumaßnahme 
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gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Walderhaltung sowie den Interessen der be-

rührten Waldbesitzer. Dem Vorhabenträger wird daher im Wege der Konzentrationswirkung 

mit diesem Planfeststellungsbeschluss die Genehmigung zur Waldumwandlung nach § 14 

Abs. 1 Nr. 1 LWaldG erteilt (vgl. Kapitel A Abschnitt IX. des Beschlusses). 

Nach § 14 Abs. 2 LWaldG ist dieser Waldverlust in Form eines waldrechtlichen Ausgleichs 

zu kompensieren. Demgemäß wird der Vorhabenträger hiermit verpflichtet, im Rahmen der 

Ausführungsplanung des Vorhabens einen waldrechtlichen Ausgleich für die Straßenbau-

maßnahme im Verhältnis von 1:1 der umzuwandelnden Waldflächen von ca. 3,838 ha der 

oberen Forstbehörde nachzuweisen. Der Vorhabenträger hat den waldrechtlichen Ausgleich 

originär durch Ersatzaufforstungen im betroffenen Naturraum zu erbringen. 

Sollte der Vorhabenträger trotz ernsthafter Bemühungen bis zum Baubeginn im betroffenen 

Naturraum keine adäquaten Ersatzaufforstungen durchführen oder für den waldrechtlichen 

Ausgleich des Vorhabens sichern können, so hat er dies gegenüber der Planfeststellungs-

behörde förmlich zu erklären. Für diesen Fall wird der Vorhabenträger schon jetzt verpflichtet, 

ersatzweise eine Walderhaltungsabgabe gemäß § 14 Abs. 2 LWaldG i.V.m. den Vorgaben 

der Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes vom 15.12.2000 zu ent-

richten. Die Walderhaltungsabgabe soll die Verluste, die der Allgemeinheit durch eine Wald-

rodung entstehen, finanziell ausgleichen, sofern die Beeinträchtigungen nicht durch eine Er-

satzaufforstung ausgeglichen werden können. Nach Vorliegen der Erklärung, keine adäqua-

ten Ersatzaufforstungen erbringen zu können, wird von der Planfeststellungsbehörde die 

Festsetzung einer Walderhaltungsabgabe durch die obere Forstbehörde veranlasst. Der 

Vollzug des waldrechtlichen Ausgleichs durch Nachweis der Ersatzaufforstungen oder die 

Entrichtung der Walderhaltungsabgabe sind der Planfeststellungsbehörde nach Abschluss 

der Baumaßnahme anzuzeigen. Eine ergänzende Entscheidung der Planfeststellungsbe-

hörde bleibt vorbehalten. 

V. Denkmalschutz 

Hinsichtlich der Belange der archäologischen Denkmalpflege hat der Vorhabenträger gemäß 

der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Ar-

chäologie, Außenstelle Speyer (GKER) folgendes zu beachten: 

- Der GKER ist insbesondere der Beginn der Erdarbeiten für die entlang der Straßentrasse 

geplanten Versickerungsbecken zwingend mindestens 3 Wochen vor Beginn anzuzei-

gen. Allgemein sind grundsätzlich bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen 

(wie Mutterbodenabtrag) sowie der späteren Erdarbeiten die bauausführenden Firmen 

zu verpflichten, mit der GKER rechtzeitig vorher die Terminierung der Arbeiten schriftlich 

abzustimmen, um eine Bauüberwachung zur ermöglichen. 

- Die ausführenden Baufirmen sind bei Ausschreibung und Vergabe eindringlich auf die 

Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zu-

tage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle ist soweit 
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als möglich unverändert zu lassen und eventuelle Fundgegenstände sind sorgfältig ge-

gen Verlust zu sichern. Der Vorhabenträger wird hierdurch nicht von einer gesetzlichen 

Meldepflicht und Haftung gegenüber der GKER entbunden. 

- Sollten tatsächlich archäologische Objekte angetroffen werden, ist der archäologischen 

Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, um evtl. Rettungsgrabungen 

in Absprache mit den ausführenden Firmen entsprechend den Anforderungen der aktu-

ellen archäologischen Forschung durchführen zu können. Im Einzelfall ist mit Bauverzö-

gerungen zu rechnen. 

- Die Meldepflicht gilt insbesondere auch für Maßnahmen zur Vorbereitung der Baumaß-

nahmen (z.B. Mutterbodenabtrag). 

 

Die vorgenannten Punkte sind in die Bauausführungspläne als Auflage zu übernehmen. 

 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte 

Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind zu berücksichtigen und dür-

fen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten historischen Standort 

nicht entfernt werden. Mit Blick auf die Möglichkeit des Auffindens bisher unbekannter Funde 

ist die GKER am weiteren Vorgehen zu beteiligen. 

 

Darüber hinaus wird dem Vorhabenträger aufgegeben, zu den notwendigen archäologischen 

Arbeiten zur Schadensminderung bzw. zum Erhalt der von dem Straßenbauvorhaben be-

rührten, geschützten, archäologischen Kulturdenkmäler beizutragen. Die konkreten Schutz- 

bzw. Erhaltungsmaßnahmen sind vom Vorhabenträger rechtzeitig vor Baubeginn mit der 

Denkmalfachbehörde abzustimmen. Die Kostenbeteiligung des Vorhabenträgers regelt sich 

nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

VI. Verkehrslärm 

Der Vorhabenträger ist beim 6-streifigen Ausbau der BAB 61 im Abschnitt B zwischen Mut-

terstadt und der Landesgrenze RLP/ BW grundsätzlich verpflichtet, nachteilige Auswirkungen 

durch von der ausgebauten Straße ausgehenden Lärmbelastungen auf die benachbarte 

Wohnbebauung zu vermeiden. Dieser Verpflichtung hat er zunächst durch die Wahl der 

Trasse nachzukommen. Wenn trotz der richtigen Wahl der Trasse nachteilige Lärmauswir-

kungen auf benachbarte Wohnbebauung zu erwarten sind, hat er diese durch aktive Lärm-

schutzmaßnahmen auf ein zumutbares Maß zu verringern; erst, wenn danach noch immer 

unzumutbare Lärmauswirkungen auf die benachbarte Wohnbebauung übrigbleiben, ist den 

Eigentümern der betroffenen Häuser passiver Lärmschutz an den zum dauernden Aufenthalt 

bestimmten Wohnräumen zu gewähren. 

 

Die Straßenbaubehörde als Vertreter des Vorhabenträgers hat die von der BAB 61 ausge-

henden Lärmauswirkungen auf die der Straße benachbarte Wohnbebauung in einer Schall-

technischen Untersuchung überprüft. Nach dem Ergebnis der Untersuchung sind unzumut-

bare Lärmauswirkungen auf benachbarte Wohnbebauung zu erwarten. 
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Der Vorhabenträger ist daher zur Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet. Er 

wird nach Maßgabe der festgestellten Pläne, auf deren nähere Einzelheiten hier verwiesen 

wird (siehe Kapitel A Abschnitt XI. Nrn. 63, 67 und 69), aktive Lärmschutzmaßnahmen in 

Form von Lärmschutzwänden in folgendem Umfang durchführen: 

 Lärmschutzwand im Trennstreifen zwischen Hauptfahrbahn und Verteilerfahrbahn im 

Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9) auf der Nordseite der BAB 61 von ca. Bau-km 377+870 

bis Bau-km 378+185 (vom westlichen Ende her aufgestuft auf eine Höhe von zunächst 

4,0 m im Bereich des Brückenbauwerkes über die B 9 und einer anschießenden Auf-

stufung auf eine Höhe von 8 m – Abschnittslänge insgesamt ca. 316 m) 

 Lärmschutzwand Kernabschnitt auf der Nordseite der BAB 61 von ca. Bau-km 378+185 

bis Bau-km 379+030 (westlich beginnend mit 8 m Höhe auf ca. 700 m Länge und an-

schließender Abstufung auf 2 m Höhe und Fortführung auf ca. 147 m Länge bis zur 

abschließenden Abstufung auf 1 m Höhe und 8 m Länge am östlichen Ende) 

 Lärmschutzwand in der Anschlussstellen-Rampe des Kreuzes Speyer (BAB 61/ B 9) 

auf der Nordseite der BAB 61 in Höhe von ca. Bau-km 377+990 bis Bau-km 378+185 

(anknüpfend an den Kernabschnitt und übergehend in die Anschlussstellen-Rampe zur 

B 9 abgestuft von 8 m auf 3 m Höhe mit anschließender Fortführung auf 3 m Höhe und 

abschließender Abstufung – Abschnittslänge insgesamt ca. 153 m) 

 Lärmschutzwand im Trennstreifen zwischen Hauptfahrbahn und Verteilerfahrbahn im 

Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9) auf der Südseite der BAB 61 von ca. Bau-km 377+545 bis 

Bau-km 378+215 (vom westlichen Ende her aufgestuft auf 8 m Höhe mit reduzierter 

Wandhöhe von 4,0 m auf dem Brückenbauwerk über die B 9 – Abschnittslänge insge-

samt ca. 672 m) 

 Lärmschutzwand Kernabschnitt auf der Südseite der BAB 61 von ca. Bau-km 378+215 

bis Bau-km 379+560 (westlich beginnend mit 8 m Höhe auf ca. 1.125 m Länge und 

anschließender Abstufung auf 5 m Höhe mit Fortführung auf ca. 191 m Länge sowie 

weiterer Abstufung am östlichen Ende auf 1 m Höhe und ca. 32 m Länge) 

 Lärmschutzwand in der Anschlussstellen-Rampe des Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9) auf 

der Südseite der BAB 61 in Höhe von ca. Bau-km 377+860 bis Bau-km 378+215 (an-

knüpfend an den Kernabschnitt und übergehend in die Anschlussstellen-Rampe von 

der B 9 abgestuft von 8 m auf 5 m Höhe und Fortführung auf insgesamt ca. 228 m 

Länge sowie abgestuftem Übergang von 16 m Länge in die bestehende Lärmschutz-

wand mit 1,50 m Höhe auf ca. 130 m Länge) 

 

Verschiedene Wohnhäuser entlang der gesamten Baustrecke können mit der Durchführung 

dieser aktiven Lärmschutzmaßnahmen jedoch nicht bzw. nicht vollständig vor unzumutbaren 

Verkehrsgeräuschen geschützt werden, da der dazu erforderliche aktive Lärmschutz aus 

Gründen des Landschafts- bzw. Städtebildes und unter Berücksichtigung der Verhältnismä-

ßigkeit der Lärmschutzkosten dem Straßenbaulastträger nicht aufgegeben werden kann. 

Diesen Wohnhäusern steht daher ergänzend passiver Lärmschutz zu. 
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Es handelt sich im Einzelnen um die Häuser: 

Wohngebäude 

Straße, Hausnummer 

Etagen, Himmelsrichtung 

Adonisröschenhof 1 1. OG, SO 

EG, NO 

1. OG, NO 

Adonisröschenhof 2 EG, NO 

1. OG, NO 

EG, SO 

1. OG, SO 

Falkenhof 1 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, NO 

1. OG, NO 

Falkenhof 2 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, NO 

1. OG, NO 

Kleine Lann 1 EG, NW 

1. OG, NW 

Rinkenberger Forsthaus 1 EG, SO 

1.OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenberger Forsthaus 1 EG, SO 

1.OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenberger Forsthaus 1a EG, SO 

1.OG, SO 

1. OG, SW 

Rinkenberger Forsthaus 1b EG, SW 

1. OG, SW 

EG, SO 

1.OG, SO 

Rinkenberger Forsthaus 1c EG, SW 

1. OG, SW 

EG, SO 

1.OG, SO 
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Rinkenbergerhof - Hubertusweg 2 EG, NO 

1. OG, NO 

EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Hubertusweg 4 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Hubertusweg 6 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Hubertusweg 8 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 1 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 1a EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 2 EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 3 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 5 1. OG, SO 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 5b EG, SO 

1. OG, SO 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 6 1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 7 1. OG, SO 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 7a 1. OG, SO 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 8 EG, SO 

1. OG, SO 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 44 EG, SO 

1. OG, SO 
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Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 46 EG, SO 

1. OG, SO 

Rinkenbergerhof - Rinkenbergerweg 48 EG, SW 

1. OG, SW 

EG, SO 

1. OG, SO 

Speyer-Nord – Birkenweg 18/ Schlehdornweg 4 EG, S 

1. OG, S 

1. OG, W 

Speyer-Nord – Birkenweg 18b 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 18c 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 20 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 20a 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 41 EG, S 

1. OG, S 

1. OG, W 

Speyer-Nord – Birkenweg 45 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 47 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 49 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 51 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 61a / Gemeindezentrum 1. OG, W 

EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 63 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 63a 1. OG, S 

Speyer-Nord – Birkenweg 63b EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Efeuweg 32 1. OG, S 

Speyer-Nord – Efeuweg 34 1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 1-9 1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 14-32 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 29-31 1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 34-52 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 51-53 1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 54-72 EG, S 

1. OG, S 

EG, O 

1. OG, O 

Speyer-Nord – Sanddornweg 73-75 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 95-97 EG, S 

1. OG, S 
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Speyer-Nord – Sanddornweg 117-119 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Sanddornweg 141-143 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 1-3 1. OG, S 

2. OG, S 

2. OG, W 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 5-7 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 6-8 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 9 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 10 EG, S 

1. OG, S 

EG, O 

1. OG, O 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 11 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 12 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 13 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 14 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 15 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 16 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 22 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 24 1. OG, S 

Speyer-Nord – Schlehdornweg 26 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 1 (5) 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 3 (5) EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 4-6 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 8-10 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 12-14 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 13-31 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 16-18 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 20-22 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 24-26 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 28-30 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 32-34 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 33-51 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 53-71 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 73-91 EG, N 

1. OG, N 
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Speyer-Süd – Am Sandhügel 93-111 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 113-131 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 133-151 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 153 1. OG, N 

Speyer-Süd – Am Sandhügel 155 1. OG, N 

Speyer-Süd – Birkenweg 16 1. OG, N 

Speyer-Süd – Finkenweg 25 EG, NW 

1. OG, NW 

Speyer-Süd – Holunderweg 2 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 4 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 6 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 9 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 12 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 13 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 14 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 15 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 16 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 18 1. OG, N 

Speyer-Süd – Holunderweg 20 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 4-4a 1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 5 1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 6 1. OG, O 

EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 7 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 8 EG, N 

1. OG, N 

EG, O 

1. OG, O 

Speyer-Süd – Im Gärtel 9 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 10 1. OG, W 

EG, N 

1. OG, N 

1. OG, O 

Speyer-Süd – Im Gärtel 11 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 12 EG, N 

1. OG, N 
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Speyer-Süd – Im Gärtel 13 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 14 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 15 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 16 EG, N 

1. OG, N 

1. OG, O 

1. OG, W 

Speyer-Süd – Im Gärtel 18 1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 20 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Im Gärtel 22 EG, N 

1. OG, N 

1. OG, O 

Speyer-Süd – Lange Gewann 48-50 1. OG, NO 

Speyer-Süd – Lange Gewann 52-54 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Lange Gewann 56-58 1. OG, NO 

Speyer-Süd – Meisenweg 19-23 2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 22-24 2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 25/ 26/ 27/ 28/ 29 2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 30 1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 31 2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 32 2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 42 1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 43 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 44 2. OG, N 

2. OG, W 

Speyer-Süd – Meisenweg 46 2. OG, W 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 47 1. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 48 2. OG, W 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 50 1. OG, W 

2. OG, W 

EG, N 

1. OG, N 

2. OG, N 
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Speyer-Süd – Meisenweg 51 EG, NW 

1. OG, NW 

2. OG, NW 

1. OG, SW 

2. OG, SW 

Speyer-Süd – Meisenweg 52 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 53 2. OG, W 

EG, N 

1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 54-55 1. OG, N 

2. OG, N 

2. OG, W 

Speyer-Süd – Meisenweg 56-57 1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 58-59 1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 60-61 2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 62-62 2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 64-65 1. OG, W 

2. OG, W 

EG, N 

1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 66-67 1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 68-69 1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Meisenweg 70-71 1. OG, N 

2. OG, N 

1. OG, W 

2. OG, W 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 51/ 52/ 53 2. OG, N 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 51b 2. OG, N 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 60 1. OG, W 

2. OG, W 

1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 61/ 62/ 63/ 64 1. OG, N 

2. OG, N 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 69/ 70/ 71 2. OG, N 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 72/ 73/ 74 2. OG, N 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 81/ 82/ 83/ 84 1. OG, N 

2. OG, N 
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Speyer-Süd – Nachtigallenweg 85/ 86/ 87/ 88 2. OG, N 

Speyer-Süd – Nachtigallenweg 89/ 90/ 91/ 92 2. OG, N 

Speyer-Süd – Pappelweg 31 1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 1 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 3 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 5 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 7 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 9 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 11 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 13 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 15 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 17 EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 19 1. OG, N 

Speyer-Süd – Wacholderweg 21 1. OG, N 

Speyer-Binsfeld – Biersiederstück 1 EG, S 

Speyer-Binsfeld – Biersiederstück 2 EG, SW 

EG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 2 EG, NW 

EG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 3 EG, W 

1. OG, W 

EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 4 EG, SO 

EG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 4a EG, O 

EG, S 

EG, W 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 6 EG, O 

EG, S 

EG, W 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 8 EG, SW 

1. OG, SW 

EG, SO 

1. OG, SO 



Kapitel C, Besondere Bestimmungen und Auflagen 

Seite 60 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 10 EG, SW 

1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 11 EG, SW 

1. OG, SW 

EG, SO 

1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 12 EG, SW 

1. OG, SW 

1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 13 EG, SO 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 14 EG, S 

1. OG, S 

EG, W 

1. OG, W 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 15 EG, SW 

1. OG, SW 

EG, SO 

1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 16 EG, W 

EG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 20 EG, SW 

1. OG, SW 

EG, SO 

1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 22 EG, SW 

1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 23 EG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 24 EG, SW 

1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 25 EG, SW 

1. OG, SW 

1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 26 EG, SW 

1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 27 EG, SW 

EG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 28 EG, SW 

1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 29 1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 30 EG, SW 

EG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 33 1. OG, S 
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Speyer-Binsfeld – Binsfeld 35 1. OG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 37 EG, O 

EG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 39 EG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 41 EG, S 

EG, W 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 43 EG, W 

1. OG, W 

EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 45 EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 47 EG, W 

1. OG, W 

EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 49 1. OG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 51 EG, W 

1. OG, W 

EG, S 

1. OG, S 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 53 1. OG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 55 EG, SW 

1. OG, SW 

1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 59 EG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 63 EG, SW 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 65 1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 67 EG, SW 

1. OG, SW 

1. OG, SO 

Speyer-Binsfeld – Binsfeld 71 EG, SW 

Speyer-Binsfeld – Gaststätte EG, NW 

1. OG, NW 

1. OG, SO 

EG, SW 

1. OG, SW 

Speyer-Spitzenrheinhof 1 EG, NW 

1. OG, NW 

EG, NO 

1. OG, NO 

Speyer-Spitzenrheinhof 1b EG, NW 

1. OG, NW 

EG, NO 

1. OG, NO 



Kapitel C, Besondere Bestimmungen und Auflagen 

Seite 62 

Speyer-Spitzenrheinhof 2 EG, NW 

1. OG, NW 

EG, NO 

1. OG, NO 

Speyer-Spitzenrheinhof 3b EG, W 

1. OG, W 

Speyer-Spitzenrheinhof 5 1. OG, NW 

EG, NO 

1. OG, NO 

Speyer-Spitzenrheinhof 6 EG, NW 

1. OG, NW 

EG, NO 

1. OG, NO 

EG, SO 

1. OG, SO 

Speyer-Spitzenrheinhof 6a EG, NW 

1. OG, NW 

EG, NO 

1. OG, NO 

EG, SO 

1. OG, SO 

Speyer-Spitzenrheinhof 7 EG, NO 

1. OG, NO 

1. OG, NW 

Speyer-Spitzenrheinhof 8 EG, N 

1. OG, N 

EG, O 

1. OG, O 

Speyer-Spitzenrheinhof 9 EG, O 

1. OG, O 

EG, N 

1. OG, N 

Speyer-Spitzenrheinhof 10 EG, NW 

1. OG, NW 

EG, NO 

1. OG, NO 

 

Der Straßenbaulastträger wird dem Grunde nach verpflichtet, den Eigentümern der vorge-

nannten Gebäude die notwendigen Aufwendungen in Geld auszugleichen, welche für die 

erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen den die Immissionsgrenzwerte überschreitenden 

Verkehrslärm aufgewendet werden müssen (sog. „passiver Lärmschutz“). 

 

Es ist jedoch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass passive Lärmschutzmaßnahmen nur 

insoweit durchgeführt werden können, als sich aus der Anwendung der Bestimmungen der 
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Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 (VLärmSchR 97) und aus der 24. Bundesimmissions-

schutzverordnung (24. BImSchV) kein Ausschluss oder keine Einschränkung des Anspru-

ches ergibt. 

 

Ausschlüsse und/oder Einschränkungen können sich hierbei insbesondere aus folgenden 

Gesichtspunkten ergeben: 

- Lärmschutzmaßnahmen sind nur insoweit notwendig, als nicht bereits ein ausreichender 

Lärmschutz vorhanden ist. Dabei sind die einschlägigen bauordnungsrechtlichen Best-

immungen (z.B. Wärmeschutzverordnung und Landesbauordnung in der jeweils gelten-

den Fassung, Auflagen im Bebauungsplan oder in der jeweiligen Baugenehmigung, u.ä.) 

zu berücksichtigen. 

- Lärmschutzmaßnahmen werden nicht erstattet für bauliche Anlagen, die bei Auslegung 

der hier festgestellten Pläne noch nicht genehmigt waren. 

- In baulichen Anlagen werden Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 

Menschen bestimmt sind, geschützt, wenn am Immissionsort der der Raumnutzung ent-

sprechende Tag- bzw. Nacht-Immissionsgrenzwert überschritten ist. Danach wird passi-

ver Lärmschutz für Wohnraum gewährt, soweit der Tagwert überschritten ist; für den 

Schutz von Schlafraum ist hingegen die Überschreitung des Nachtwertes maßgeblich. 

- Der Umfang der Erstattung umfasst bauliche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen 

der zu schützenden baulichen Anlagen, die geeignet sind, die Einwirkungen durch Ver-

kehrslärm in dem erforderlichen Umfang zu mindern. Hierzu gehören auch Lüftungen, 

z.B. für Schlafräume, Kinderzimmer und Räume mit Ofenheizung. Umfassungsbauteile 

sind Fenster, Türen, Wände, Decken und Dächer, die die zu schützenden Räume unmit-

telbar nach außen abschließen, sowie Decken unter nicht ausgebauten Dächern. Zu den 

erstattungsfähigen Aufwendungen gehören bei Fenstern und Türen nur solche in gleicher 

Größe und Ausführung wie die bisher vorhandenen. Außerdem können erforderliche An-

passungsarbeiten (wie z.B. Verputz- und Malerarbeiten) im Fensterbereich erstattet wer-

den. Ein Abzug "Neu für Alt" ist nicht vorzunehmen. 

 

Der sich aus der Anwendung der VLärmSchR 97 und der 24. BImSchV ergebende tatsäch-

liche Umfang der passiven Lärmschutzmaßnahmen wird im Rahmen der Bauausführung 

durch die zuständige Straßenbaubehörde ermittelt. 

 

Soweit intensiv genutztes Wohnumfeld (Balkone, Terrassen, Hausgärten oder sonstiger 

Wohnaußenbereich) bei Überschreitung der Tagesgrenzwerte am maßgeblichen Immission-

sort nicht aktiv geschützt werden kann, hat der Straßenbaulastträger auch dafür einen ange-

messenen Entschädigungsausgleich (Billigkeits- bzw. Enteignungsentschädigung) zu ge-

währen. Die Entschädigungsermittlung erfolgt ebenfalls durch die zuständige Straßenbaube-

hörde im Zuge der Bauabwicklung. 

 

Im Übrigen wird auf die beigefügten schalltechnischen Untersuchungsunterlagen hingewie-

sen. 
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VII. Weitere Auflagen und sonstige Nebenbestimmungen 

1. Der hier gegenständliche Abschnitt B des 6-streifigen Ausbaus der BAB 61 zwischen 

Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW knüpft an seinem Bauanfang bei ca. Bau-

km 364+800 an das Ende des Anschlussabschnittes A für den Bereich vom Autobahn-

kreuz Frankenthal bis zum Autobahnkreuz Mutterstadt an, für den der Plan bereits mit 

Planfeststellungsbeschluss vom 20.12.2014 bestandskräftig festgestellt wurde. An sei-

nem Bauende bei ca. Bau-km 382+074 schließt sich der Abschnitt C bis zum Auto-

bahndreieck Hockenheim an der BAB 6 an. Für diesen Planungsabschnitt wurde noch 

kein Planfeststellungsverfahren durchgeführt; hier steht die Durchführung eines sol-

chen Verfahrens noch aus. Unter Berücksichtigung dieser Situation hat der Vorhaben-

träger durch eine entsprechende bauliche und verkehrstechnische Gestaltung sicher-

zustellen, dass am Bauanfang sowie am Bauende des hier planfestgestellten Ab-

schnitts B eine verkehrstechnisch fachgerechte Ab- und Überleitung des Verkehrs aus 

und in den Abschnitt A sowie aus und in den Straßenbestand im Abschnitt C gewähr-

leistet ist. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass die beiden Abschnitte A und 

B nicht gemeinsam zur baulichen Umsetzung gelangen sollten. 

2. Sofern im weiteren Verfahrensablauf oder bei der Baudurchführung unerwartete Kon-

taminationen des Bodens bekannt werden bzw. auftreten, ist der Landesbetrieb Mobi-

lität Rheinland-Pfalz als zuständige Behörde nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz 

bzw. Landesbodenschutzgesetz zu beteiligen. 

3. Seitens des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr (vormals: Wehrbereichsverwaltung West –Außenstelle Wiesbaden-) 

wurde auf die im Vorhabenbereich befindlichen Militärstraßen 7394 und 765 hingewie-

sen. Die Mindestanforderungen der Richtlinien für das Militärstraßengrundnetz sind in-

soweit bei der Bauausführung des Vorhabens zu beachten. Der Vorhabenträger hat 

Beginn und Fertigstellung des Bauvorhabens dem Landeskommando Hessen, Fach-

bereich Verkehrsinfrastruktur, Moltkering 9, 65189 Wiesbaden (LKdoHEVer-

kInfra@Bundeswehr.org) anzuzeigen. 

4. Hinsichtlich der Berührungspunkte mit Eisenbahnanlagen ist vom Vorhabenträger, ei-

nem Hinweis des Eisenbahn-Bundesamtes folgend, eine sichere Führung des Eisen-

bahnbetriebes bei der Bauausführung und späteren Nutzung der ausgebauten Auto-

bahn jederzeit zu gewährleisten. In dem Zusammenhang wurde die Deutsche Bahn 

AG im Verfahren beteiligt. Im Einzelnen werden die Bahnstrecken 3280 Homburg 

(Saar) Hbf. – Ludwigshafen (Rhein) Hbf. bei ca. Bahn-km 92,53 (ca. Bau-km 370+167), 

3401 Abzweig Böhl-Iggelheim – Mannheimer Hbf. bei ca. Bahn-km 92,45 (ca. Bau-km 

369+944) und 3400 Schifferstadt – Berg (Pfalz) (DB-Grenze) bei ca. Bahn-km 5,03 (ca. 

Bau-km 376+132) berührt. Gemäß den Stellungnahmen der Deutsche Bahn AG, DB 

Immobilien, Region Mitte bzw. der DB Services Immobilien GmbH hat der Vorha-

benträger die folgenden Punkte zu berücksichtigen: 



Kapitel C, Besondere Bestimmungen und Auflagen 

Seite 65 

4.1. Es ist für jeden Kreuzungspunkt der Abschluss einer gesonderten Eisenbahn-

kreuzungsvereinbarung gem. EKrG erforderlich. Die Kreuzungsvereinbarungen 

sind rechtzeitig vor der Durchführung baulicher Maßnahmen zwischen dem Stra-

ßenbaulastträger und der DB Netz AG (DB Netz AG, Regionalbereich Südwest, 

I.NP-SW-A-(G), Schwarzwaldstr. 86, 76137 Karlsruhe) zu schließen. 

4.2. Bei eventuell notwendigen Anpassungen an vorhandenen Bahnanlagen (z.B. 

Oberleitung, Fahrleitungsmaste, DB-Kabel und –Leitungen) kann der Abschluss 

gesonderter Planungsvereinbarungen mit der DB Netz AG erforderlich werden. 

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Vorlaufzeit (für ggfs. notwendige DB-

Zusammenhangsmaßnahmen) sollte die Bauausführungsplanung möglichst 

frühzeitig mit dem Regionalbereich Südwest der DB Netz AG abgestimmt wer-

den. 

4.3. Durch die Straßenbaumaßnahme darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Eisen-

bahnbetriebes nicht gefährdet oder behindert werden. Die Bahnanlagen ein-

schließlich deren Stabilität und im Baubereich befindlicher betriebsnotwendiger 

DB-Kabel und -Leitungen dürfen nicht beeinträchtigt oder beschädigt werden. 

4.4. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist bei eventuell erforderlichen Beleuch-

tungsanlagen (z.B. Wege, Baustellenbeleuchtung) darauf zu achten, dass mög-

liche Blendungen der Triebfahrzeugführer sowie Verfälschungen und Vortäu-

schungen von Signalbildern ausgeschlossen werden. 

4.5. Grundstücke, die im Eigentum der DB AG verbleiben, sind von jeglicher Bepflan-

zung freizuhalten. 

4.6. Bei Änderungen an der derzeitigen Entwässerungssituation dürfen dem Bahnge-

lände keine zusätzlichen Oberflächenwasser oder sonstige Abwasser zugeleitet 

oder die örtliche Entwässerungssituation anderweitig zu Ungunsten der DB AG 

verändert werden. 

4.7. Mit der DB Services Immobilien GmbH ist im Vorfeld die Inanspruchnahme DB-

eigener Grundstücksflächen zu regeln und eine Auskunft über eventuelle in den 

DB-Grundstücken verlaufende Fremdleitungen einzuholen. 

4.8. Alle Arbeiten an Anlagen der Deutschen Bahn AG müssen rechtzeitig vorher mit 

deren Fachabteilungen abgestimmt werden. Infrastrukturmaßnahmen der DB 

Netz AG sind nicht geplant. Die aktuell gültigen Planungsparameter der DB sind 

zu berücksichtigen. Bei der Neuanlage von Wirtschaftswegen oder sonstigen An-

lagen entlang der Bahnstrecke, sind die entsprechenden Abstände einzuhalten. 

Die Bauausführungspläne sind vor Baubeginn von der DB AG aus eisenbahn-

technischer Sicht zu prüfen und freizugeben. Da für Gerüste und temporäre Hilfs-

einrichtungen nach DIN 1005-9 gesonderte Bedingungen gelten, sind die Aus-

führungspläne über die Bauzustände im Bereich der Gleise gesondert zur Prü-

fung und Freigabe vorzulegen. Mit der Netzleitung Neustadt (DB Netz AG, Regi-
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onalnetz, Bahnhofsplatz 14, 67433 Neustadt a.d.W.) ist vor Baubeginn eine Bau-

durchführungsvereinbarung zu schließen und die betrieblichen Bedingungen ein-

schließlich eventuell notwendiger Sicherungsmaßnahmen abzuklären. Bauzu-

stände, die in den Bahnbetrieb eingreifen, sind betrieblich und technisch von der 

DB Netz AG vorher zu genehmigen und freizugeben. Baumaßnahmen mit Aus-

wirkungen auf den Zugverkehr sind rechtzeitig vorher im Betriebsplan anzumel-

den. 

4.9. Die Bauüberwachung hat auch die Belange der DB Netz zu beachten und zu 

vertreten. Gleise dürfen nur von dafür ausgebildeten Personen gesperrt werden. 

Der Bauwart muss die Befähigung zum Bauüberwacher Bahn (BÜB) besitzen. 

Dies ist gegenüber der DB Netz AG nachzuweisen. 

4.10. Im Ausbaubereich befinden sich Kabel, Leitungen und TK-Anlagen der DB Netz 

AG und der DB Kommunikationstechnik GmbH. Die genaue Lage dieser Kabel, 

Leitungen und Anlagen im Bereich des Bahngeländes sind rechtzeitig vorher zu 

erfragen und evtl. notwendige Sicherungs-/Verlegungsmaßnahmen abzustim-

men. Hierfür ist rechtzeitig vorher (mindestens 10 Arbeitstage) mit der DB Kom-

munikationstechnik GmbH eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der 

DB Kommunikationstechnik GmbH abzustimmen (Bearbeitung-Nr. 500793026 - 

DB Kommunikationstechnik GmbH, Netzadministration, Fax: 0681/308-2160, E-

Mail: netzadministration-sw@deutschebahn.com). Die erfolgte Einweisung ist zu 

protokollieren. Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes „Erd-

arbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der Bau-

wirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die Merkblätter und eine Verpflichtungserklä-

rung werden bei der örtlichen Einweisung ausgehändigt. Die Verpflichtungserklä-

rung ist rechtzeitig vorher von der bauausführenden Firma unterzeichnet an die 

DB AG zurückzusenden. 

4.11. Sollte durch das Ausbauvorhaben eine Bahnstromleitung berührt werden, ist die 

DB Energie GmbH im Rahmen der Ausführungsplanung gesondert zu beteiligen. 

4.12. Die Bahnstrecke Germersheim – Schifferstadt wurde im Jahre 2006 elektrifiziert. 

Eine diesbezüglich mit dem Landesbetrieb Straßen und Verkehr, Autobahnamt 

Montabaur vom 21.08.2006 geschlossene Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ist 

zu beachten. Berührungsschutz, Erdungsanlagen, Fahrleitungen und Signale im 

Verlauf der elektrifizierten Bahnstrecke müssen ggfs. angepasst, umgesetzt oder 

neu hergestellt werden. Dies ist im Rahmen der Erstellung der Bauausführungs-

planung im Detail zu überprüfen. 

5. Der Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur ist bei der Erstellung der Bau-

ausführungsplanung, insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung von fernmelde-

technischen Anlagen, erneut zu beteiligen. 

6. Dem Hinweis der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Wasser- und 

Schifffahrtsamt Mannheim folgend, ist vom Vorhabenträger bei der Ausführung des 
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Vorhabens im Bereich der Bundeswasserstraße Rhein sicherzustellen, dass die Si-

cherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs gewährleistet und die Bundeswasser-

straße in einem für die Schifffahrt erforderlichen Zustand erhalten bleibt. 

7. Sollte der Geltungsbereich der Baumaßnahme erweitert oder verlagert werden oder 

der Arbeitsraum die dargestellten Projektgrenzen wesentlich überschreiten, so hat der 

Vorhabenträger die PLEdoc GmbH erneut zu beteiligen. 

8. Entsprechend der Zusage der Straßenbaubehörde (als Vertreter des Vorhabenträgers) 

in ihrer Stellungnahme zu den erhobenen Einwendungen der Gemeinde Mutterstadt, 

der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, der Stadt Schifferstadt, der 

Stadt Speyer und der Landwirtschaftskammer RLP hat der Vorhabenträger dafür 

Sorge zu tragen, dass eine Benutzung der gemeindlichen/ städtischen Wege im Rah-

men der Bauausführung durch die bauausführenden Firmen erst nach Einholung einer 

Erlaubnis von den jeweiligen kommunalen Trägern der Wege erfolgt. Zustand und Di-

mensionierung der Wege sind vor Baubeginn in einer gemeinsamen Begehung zu er-

fassen (Beweissicherung). Weiter sind die Art und Dauer der erforderlichen Wegenut-

zung für die Bauausführung sowie ggfs. vorhabenbedingt erforderlicher temporärer 

Sperrungen der Wege vorher abzustimmen. Eventuelle Schäden an den Wegen auf-

grund der Nutzung im Rahmen der Bauausführung sind durch den jeweiligen Verursa-

cher wieder zu beheben. Der Vorhabenträger ist verpflichtet, nach Fertigstellung des 

Bauvorhabens, falls erforderlich, den gleichwertigen Zustand und die Dimensionierung 

der Wege wie vor Baubeginn wiederherzustellen. Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 

der Wege ist während der Bauausführung, soweit wie möglich, aufrecht zu erhalten. 

9. Gemäß der Zusage der Straßenbaubehörde (als Vertreter des Vorhabenträgers) auf 

die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer RLP hat der Vorhabenträger zu be-

achten, dass bei vorübergehenden Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten 

Bereichen während der Bauausführung nach Abschluss der Bauarbeiten eine Rekulti-

vierung der Flächen zu seinen Lasten erfolgt. Bei erforderlichen Bauwasserhaltungen 

ist ein Aufspülen auf landwirtschaftlich genutzte Flächen zu verhindern und falls unver-

meidbar, frühzeitig mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer und Flächenbewirt-

schafter abzustimmen. Im Falle von notwendigen Änderungen/ Verlegungen von land-

wirtschaftlichen Infrastrukturanlagen oder –leitungen sind diese vorab mit dem zustän-

digen Träger abzustimmen. Die Kostentragung richtet sich nach bestehenden vertrag-

lichen Vereinbarungen oder den gesetzlichen Bestimmungen. Bei geplanten Gehölz-

pflanzungen im Bereich angrenzend verlaufender Wirtschaftswege ist ein geeigneter 

Abstand zur langfristigen Sicherung einer ausreichenden lichten Verkehrsraumbreite 

der Wirtschaftswege einzuhalten. Ohne Anerkennung einer diesbezüglichen Rechts-

pflicht wird sich der Vorhabenträger hierbei im Rahmen des Vertretbaren an den Vor-

gaben des Nachbarrechts Rheinland-Pfalz orientieren. 
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10. Bezugnehmend auf entsprechende Hinweise der Landwirtschaftskammer RLP und 

der Gemeinde Mutterstadt hat der Vorhabenträger im Vorfeld der Bauausführungs-

planung mit der für die Unterhaltung der bestehenden Querungsbauwerke BW 6516 

551 (Bau-km 365+021), BW 6516 552 (Bau-km 366+733) und BW 6616 570 (Bau-km 

379+940) zuständige Stelle das Vorliegen von eventuellen Entwässerungsproblemen 

und die Frage der Notwendigkeit von Bauwerksunterhaltungsmaßnahmen abzustim-

men. Ggfs. erforderliche, gesonderte Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht Gegenstand 

der genehmigten Planung sind, können in die Bauausführung des Ausbauvorhabens 

eingebunden werden, soweit hierdurch keine über das planfestgestellte Ausbauvorha-

ben hinausgehenden Betroffenheiten ausgelöst werden oder einem ggfs. hiermit ver-

bundenen ergänzenden, formellen Regelungsbedarf zuvor gesondert Rechnung getra-

gen wurde. 
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D Beteiligte 

I. Träger öffentlicher Belange 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Rererat Infra I 3, 
Fontainengraben 200, 53123 Bonn (vormals: Wehrbereichsverwaltung West, Außenstelle Wiesbaden) 
- Schreiben vom 27.07.2007, Az. III 5- Az 45-60-00 Reg.Nr 276/B 
- Schreiben vom 15.06.2016, Az. Infra I 3 – 45-60-00/IV-143-16-PFV 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. und Abschnitt VII. Nr. 3. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nr. 1.1. des Beschlusses) 

2. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Morlauterer Straße 21, 67657 Kaiserslautern 
- Schreiben vom 07.12.2007, Az. VV 2012-LPlG105/2007-4006 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

3. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/ Saarbrücken, Untermainkai 23-25, 60329 Frankfurt a.M. 
- Schreiben vom 16.07.2007, Az. 55141-07-1378-b 
- Schreiben vom 23.10.2013, Az. 55140-551pt/110-8240#009 
- Schreiben vom 10.05.2016, Az. 55141-551pt/110-8240#009 VMS-Nr. 256039 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 4. des Beschlusses) 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Kleine Pfaffengasse 
10, 67346 Speyer 
- Schreiben vom 26.07.2007, Az. 775/2007 Dr.sch 
- Schreiben vom 16.06.2009, Az. 503/2009 Dr.Sch 
- Schreiben vom 30.05.2016, Az. E2016/1077 Dr.Sch 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt V. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nr. 1.2. des Beschlusses) 

5. Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Untere Naturschutzbehörde, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen 
- Schreiben vom 27.07.2007, Az. 62/362-09-07 
- Schreiben vom 31.07.2007, Az. 64/661-00 
- Schreiben vom 12.06.2009 (ohne Zeichen) 
- Schreiben vom 12.12.2013, Az. 81/362-09-07 
- Schreiben vom 01.06.2016, Az. 81/362-09-07 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitte II., III. und IV. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nrn. 1.5. und 1.11. des Beschlusses) 

6. Landesamt für Geologie und Bergbau, Geologischer Dienst, Emy-Roeder-Str. 5, 55129 Mainz 
- Schreiben vom 02.07.2007, Az. 3240-0733-07/V1 Dr. Ku, Dr. Kä/pb 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nr. 1.3. des Beschlusses) 

7. Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Landau, Untertorplatz 1, 76829 Landau 
- Schreiben vom 27.07.2007, Az. 500 07 4011-110202-Y/KIMI 
- Schreiben vom 14.06.2016, Az. 500 16 4011-08.07-YB/KIMI 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I.2 des Beschlusses) 

8. Polizeipräsidium Rheinpfalz, Verkehrsdirektion 2, Waldspitzweg 2, 67105 Schifferstadt 
- Schreiben vom 19.07.2007, Az. VD 2 - ASA61  
- Schreiben vom 15.02.2008, Az. VD 2 - ASA61  
- Schreiben vom 10.05.2008, Az. VD 2 - 100  
- Schreiben vom 13.05.2008, Az. VD 2 – 100 
- Schreiben vom 23.05.2008, Az. VD 2 – 100 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nr. 1.4. des Beschlusses) 

9. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Koordinierungsstelle -Referat 41-, Friedrich-Ebert-Str. 14, 
67433 Neustadt a.d.W. 
- Schreiben vom 08.08.2007, Az. 41/435-11  
- Schreiben vom 09.08.2007, Az. 41/435-11 
- E-Mail vom 08.06.2009 (ohne Zeichen) 
- Schreiben vom 16.12.2013, Az. 14-435-11:41 
- Schreiben vom 24.01.2014, Az. 42/553-011 
- E-Mail vom 18.02.2014 (ohne Zeichen) 
- Schreiben vom 17.06.2016, Az. 14-435-11:41 
- E-Mail vom 13.12.2016 (ohne Zeichen) 

(vgl. Auflagenregelungen in Kapitel C Abschnitte II., III. und VI. des Beschlusses) 

10. Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim, C 8, 3, 68159 Mannheim 
- Schreiben vom 20.06.2007, Az. 3-213.2-RHPF/008 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 6. des Beschlusses) 
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11. Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest, Brucknerstr. 2, 55127 Mainz 
- Schreiben vom 29.06.2007; Az. M-213.2/013 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 6. des Beschlusses) 

12. Zentralstelle der Forstverwaltung, Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt a.d.W. 
- Schreiben vom 09.07.2007, Az. 53-4121 
- Schreiben vom 12.06.2009, Az. 4.4-63 13 A61 
- Vortrag im Erörterungstermin vom 17.06.2009 
- E-Mail vom 18.06.2009 
- Schreiben vom 13.12.2013, Az. 4.4-63 13 A61 
- Schreiben vom 20.06.2016, Az. 3.1-6313 
- Schreiben vom 17.03.2017, Az. 3.1-6313 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt II.2 und Abschnitt IV. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nrn. 1.5. und 1.6. des Beschlusses) 

13. Forstamt Bad Dürkheim, Kaiserslauterer Straße 343, 67098 Bad Dürkheim 
- E-Mail vom 20.03.2017 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt II.2 und Abschnitt IV. des Beschlusses)  

14. Gemeinde Böhl-Iggelheim, Am Schwarzweiher 7, 67459 Böhl-Iggelheim 
- Schreiben vom 04.07.2007 
- Schreiben vom 11.09.2007 
- Schreiben vom 20.06.2016 
- Schreiben vom 17.03.2017 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VI. Nr. 1.4.18. sowie Abschnitt VIII. Nr. 1.6. und 1.7. des Beschlusses) 

15. Gemeinde Mutterstadt, Oggersheimer Straße 10, 67112 Mutterstadt 
- Schreiben vom 26.07.2007, Az. 40/Kl/Hi 

(vgl. Auflagenregelungen in Kapitel C Abschnitte I. und VII. Nrn. 8. und 10. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VI. Nr. 1.4.1. sowie Abschnitt VIII. Nrn. 1.9. und 1.10. des Beschlusses) 

16. Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Am Rathausplatz 1, 67125 Dannstadt-Schauernheim 
- Schreiben vom 26.07.2007, Az. FB 2/Bauen und Infrastruktur  
- Schreiben vom 03.08.2007, Az. FB 2/Bauen und Infrastruktur 
- Schreiben vom 24.05.2016, Az. zg/be 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. und VII. Nr. 8. des Beschlusses) 

17. Stadt Schifferstadt, Fachbereich 2, Bauen und Umwelt, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt 
- Schreiben vom 19.07.2007, Az. Ba-m  
- Schreiben vom 25.02.2008, Az. Ba-m 
- Vortrag im Erörterungstermin vom 17.06.2009 
- Schreiben vom 05.12.2013, Az. Ba 
- Schreiben vom 15.06.2016, Az. NW-A 61 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 8. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VI. Nr. 1.4.2. sowie Abschnitt VIII. Nrn. 1.5., 1.6. und 1.8. des Beschlusses) 

18. Stadt Speyer, Maximilianstr. 100, 67346 Speyer 
- Schreiben vom 12.07.2007 
- Vortrag im Erörterungstermin vom 17.06.2009 
- Schreiben vom 12.12.2013 
- Schreiben vom 21.06.2016 
- Schreiben vom 06.07.2016 

(vgl. Auflagenregelungen in Kapitel C Abschnitte I., II., III. und VII. Nr. 8. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VI. und Abschnitt VIII. Nr. 1.6. des Beschlusses) 

19. Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Am Rathausplatz 1, 67125 Dannstadt-Schauernheim 
- Schreiben vom 26.07.2007, Az. FB 2/Bauen und Infrastruktur 
- Schreiben vom 03.08.2007, Az. FB 2/Bauen und Infrastruktur 
- Schreiben vom 24.05.2016, Az. zg/be 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. und VII. Nr. 8. des Beschlusses) 

20. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt, Chemnitzer Str. 3, 67433 Neustadt a.d.W. 
- Schreiben vom 24.07.2007, Az. 14-046.14 
- Schreiben vom 24.06.2009, Az. 14-06.11 
- Vortrag im Erörterungstermin vom 17.06.2009 
- Schreiben vom 21.06.2016, Az. 14-06.11 

(vgl. Auflagenregelungen in Kapitel C Abschnitt VII. Nrn. 8., 9. und 10. des Beschlusses) 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nrn. 1.9. und 1.10. des Beschlusses) 

21. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Camberger Str. 10, 60327 Frankfurt (vormals: DB Services 
Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt) 
- Schreiben vom 24.08.2007, Az. FRI-FFM-I(1). Sa TÖB-FFM-07-2855/Fi 
- Schreiben vom 04.04.2008, Az. FRI-FFM-I(1). Sa TÖB-FFM-08-3524  
- Schreiben vom 10.06.2009, Az. FRI-FFM-I(1). Sa TÖB-FFM-09-4923 
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- Schreiben vom 19.12.2013, Az. FRI-M-L(A) TÖB-FFM-2013-9724 
- Schreiben vom 23.06.2016, Az. FRI-M-L(A) TÖB-FFM-2016-11993 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 4. des Beschlusses) 

22. Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Europaplatz 5 (Kreishaus), 67063 Ludwigshafen 
- Schreiben vom 30.07.2007, Az. 64/Rei 
- Schreiben vom 16.12.2013, Az. 82/Rei 
- Schreiben vom 22.06.2016, Az. GZV 
- Schreiben vom 08.12.2016, Az. GZV 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt III.2 des Beschlusses) 

23. Lokale Agenda 21, Tulpenstr. 10, 67112 Mutterstadt 
- Schreiben vom 24.07.2007, vertreten durch Herbert Diehl, Tulpenstr. 10 in 67112 Mutterstadt 

(siehe Zusatz in Kapitel E Abschnitt VIII. Nr. 1.13. des Beschlusses) 

24. Wasser- und Bodenverband, Beregnungsverband Vorderpfalz, Neustadter Str. 100, 67112 Mutterstadt 
- Schreiben vom 02.08.2007 
- Schreiben vom 29.06.2009 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

25. Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, Bahnhofstr. 1, 67655 Kaiserslautern 
- Schreiben vom 15.06.2007 
- Schreiben vom 03.05.2016 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 4. des Beschlusses) 

26. Beirat der Stadt Speyer für Naturschutz, Beirat der Stadt Speyer für Naturschutz, Vorsitzender Jürgen 
Walter, Johannesstraße 28, 67376 Harthausen 
- Schreiben vom 20.11.2013 

27. Creos Deutschland GmbH (vormals: Saar Ferngas Transport GmbH), Am Halberg 4, 66121 Saarbrücken 
- Schreiben vom 28.06.2007, Az. 2007-0233/DO-wh 
- Schreiben vom 15.06.2016, Az. RO2016-443/ga 
- E-Mail vom 31.01.2017 (ohne Zeichen) 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

28. Deutsche Telekom AG, T-Com, Technische Infrastrukturniederlassung Südwest, Pirmasenser Str. 65, 
67655 Kaiserslautern 
- Schreiben vom 19.06.2007, Az. PTI 12/PB 2/119-07 
- Schreiben vom 17.06.2016, Az. PTI 21-PPB 6, Annegret Kilian; Az. 2016P/7 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

29. Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH, Hohlstr. 12, 55743 Idar-Oberstein 
- Schreiben vom 13.03.2007, Az. TB 6/25/2209a/07 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

30. Pfalzwerke AG, Netzservice Regionalnetz, Kurfürstenstr. 29, 67061 Ludwigshafen 
- Schreiben vom 03.08.2007, Az. S42-2007 
- Schreiben vom 04.07.2016, Az. STR17-2016-356-2000-01 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

31. PLEdoc GmbH, Netzverwaltung, Fremdplanungsbearbeitung, Kallenbergstr. 5, 45141 Essen 
- Schreiben vom 10.07.2007, Az. PB_101909 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 7. des Beschlusses) 

32. RWE Rheinland Westfalen Netz AG (vomals: RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH), Asset-
Service, Hoch-/Höchstspannungsnetz, Freistuhl 7, 44137 Dortmund 
- Schreiben vom 02.07.2007, Az. ERNN-H-LH/4567/Mu/55.621/Lw 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

33. Thüga Rheinhessen-Pfalz, Bahnhofstr. 104, 67105 Schifferstadt 
- Schreiben vom 27.07.2007, Az. wb 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

34. Vodafone Kabel Deutschland GmbH (vormals: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG), 
Zurmaiener Str. 175, 54292 Trier 
- Schreiben vom 15.06.2007, Az. Verteilnetzplanung, Stellungnahme Nr. S1046 
- E-Mail vom 13.05.2009, Az. Planung NE 3, Stellungnahme Nr. S7308 
- E-Mail vom 16.06.2016, Az. S00265241 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 

35. WINGAS GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 160, 34119 Kassel 
- Schreiben vom 31.07.2007, Az. GNT/T-Jak 
- Schreiben vom 16.06.2009, Az. GNT-Jak 

(vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt I. des Beschlusses) 
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36. Zweckverband für Wasserversorgung, Pfälzische Mittelrheingruppe, Am Wasserturm 2, 67105 
Schifferstadt 
- Schreiben vom 10.07.2007 
- Schreiben vom 21.06.2016 

(vgl. Auflagenregelungen in Kapitel C Abschnitte I. und III. des Beschlusses) 

 

II. Anerkannte Vereinigungen 

1. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz, Hindenburgplatz 3, 
55118 Mainz 
- Schreiben vom 30.07.2007, Az. BUND Rhein-Pfalz-Kreis 
- Vortrag im Erörterungstermin vom 17.06.2009 
- Schreiben des BUND Rhein-Pfalz-Kreis vom 06.03.2011 
- Schreiben des BUND Rhein-Pfalz-Kreis vom 11.07.2011 
- Schreiben des BUND Rhein-Pfalz-Kreis vom 17.02.2013 
- Schreiben des BUND Rhein-Pfalz-Kreis vom 08.08.2013 
- Schreiben vom 09.12.2013 

2. Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V., Landesgeschäftsstelle, Osteinstraße 
7-9, 55118 Mainz 
- Schreiben vom 09.12.2013 

3. Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., Fasanerie, 55457 Gensingen 
- Schreiben vom 6.12.2013, Az. V-eb, LJV-Nr. 21/B-631/2013 

4. Naturfreunde Rheinland-Pfalz e.V., Ebertstraße 22, 67063 Ludwigshafen 
- Schreiben vom 10.12.2013 

5. Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Frauenlobstraße 15-19, 
55118 Mainz 
- Schreiben vom 05.12.2013 
- Schreiben vom 09.12.2013 

6. Pollichia Verein für Naturforschung und Landespflege e.V., Bismarckstraße 33, 67433 Neustadt a.d.W. 
- Schreiben vom 09.12.2013 

7. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Geschäftsstelle, 
Kirchenstraße 13, 67823 Obermoschel 
- Schreiben vom 09.12.2013 
- Schreiben vom 11.05.2016, Az. 22.09-207/2016 

 

III. Privatbetroffene 

Im Verfahren haben sich 523 Privatbetroffene geäußert. Aus datenschutzrechtlichen Grün-

den wird hier auf die Angabe von Namen und Anschriften verzichtet. 
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E Begründung 

I. Notwendigkeit des Planfeststellungsverfahrens 

Bundesfernstraßen im Sinne von § 1 FStrG dürfen gemäß § 17 FStrG nur gebaut werden, 

wenn der Plan vorher festgestellt ist. Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des 

Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen im Hinblick auf alle von ihm 

berührten öffentlichen Belange festgestellt, und es werden alle öffentlich-rechtlichen Bezie-

hungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechts-

gestaltend geregelt (§ 75 Abs. 1 VwVfG). Die vorliegende Straßenbaumaßnahme behandelt 

den 6-streifigen Ausbau der BAB 61. Bei dieser Straßenverbindung handelt es sich um eine 

Bundesautobahn im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 1 FStrG, deren Ausbau ein planfeststellungs-

pflichtiges Vorhaben im Sinne von § 17 FStrG darstellt. Der vorliegende Planfeststellungsbe-

schluss umfasst kraft seiner Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1 VwVfG auch alle nach 

anderen Rechtsvorschriften notwendigen Genehmigungen, Befreiungen, etc. mit Ausnahme 

der wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. Bewilligung (siehe Kapitel B, Ziffer 1, 3. Absatz). 

II. Zuständigkeit 

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz in Koblenz ist gemäß 17 FStrG i.V.m. § 22 Abs. 

4 FStrG i.V.m. § 6 Abs. 7 LStrG i.V.m. § 49 Abs. 2 LStrG i.V.m. Art. 1, § 1 des Landesgeset-

zes zur Neuorganisation der Straßen- und Verkehrsverwaltung Rheinland-Pfalz vom 

18.12.2001, GVBl. S. 303, i.V.m. Art. 1, Nr. 1 des Landesgesetzes zur Anpassung von Lan-

desgesetzen an die Umbenennung des Landesbetriebes Straßen und Verkehr in Landesbe-

trieb Mobilität vom 22.12.2008, GVBl. S. 317, i.V.m. der Organisationsverfügung über die 

Umbenennung des Landesbetriebes Straßen und Verkehr (LSV) vom 05.01.2007, veröffent-

licht im Staatsanzeiger vom 15.01.2007, Seite 2, für den Erlass des Planfeststellungsbe-

schlusses zuständig. 

III. Verfahren 

Dem Erlass des vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses ging ein Planfeststellungsver-

fahren voraus, dessen Verlauf sich wie nachfolgend aufgezeigt darstellt. 

1. Antragstellung 

Die Planunterlagen für den 6-streifigen Ausbau der BAB 61, Abschnitt B, zwischen Mutter-

stadt und der Landesgrenze RLP/ BW sind dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz in 

Koblenz vom Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern/ Dahn-Bad Bergzabern (heute: Landes-

betrieb Mobilität Speyer, Projektmanagement Neubau (Dahn-Bad Bergzabern)) als der ge-

mäß § 22 FStrG i.V.m. § 49 Abs. 3 Nr. 1 LStrG zuständigen Straßenbaubehörde mit Schrei-

ben vom 27.04.2007, Az. A61/B,b-s5,1221/07,A I/3 zur Durchführung des Anhörungsverfah-

rens und zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses zugeleitet worden. 
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2. Feststellung der UVP-Pflicht 

Die vorliegende Straßenplanung ist uvp-pflichtig. Das durchgeführte Verfahren genügt den 

verfahrensrechtlichen Anforderungen an die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprü-

fung. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Ausführungen in Kapitel A, Abschnitt V. und 

Kapitel E, Abschnitt VII. Punkt 5. verwiesen. 

3. Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Planfeststellungsverfahren fand eine umfassende Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-

gung statt. Diesbezüglich wird auf die nachfolgende Darstellung verwiesen. 

3.1. Erste Planoffenlage 2007 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgte im Jahre 2007 eine erste Offenlage der 

Planung. Die in Kapitel A Abschnitt XI. bis XIII. genannten Unterlagen haben bei dieser Pla-

noffenlage - mit Ausnahme der Deckblattplanunterlagen (vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 15 

und 16), der Planunterlagen der späteren Deckblattplanungen 2012 (siehe Punkt 3.2.) und 

2016 (siehe Punkt 3.3.), dem Luftschadstoffgutachten (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 76) 

sowie der ergänzenden Unterlage „Zusammenfassende Darstellung der wasserwirtschaftli-

chen und wasserrechtlichen Auswirkungen“ vom 28.04.2017 - in der Zeit vom 18.06.2007 bis 

17.07.2007 bei den Stadtverwaltungen Speyer und Schifferstadt, den Gemeindeverwaltun-

gen Mutterstadt, Böhl-Iggelheim und Limburgerhof sowie bei den Verbandsgemeindeverwal-

tungen Dannstadt-Schauernheim, Dudenhofen und Waldsee zu jedermanns Einsichtnahme 

ausgelegen. Zeit und Ort der Planauslegung sind vorher rechtzeitig und ortsüblich bekannt 

gemacht worden. In der Bekanntmachung waren diejenigen Stellen bezeichnet, bei denen 

Einwendungen schriftlich eingelegt oder mündlich zu Protokoll gegeben werden konnten. 

Einwendungen und Stellungnahmen konnten bis zum Ablauf der Einwendungsfrist am 

31.07.2007 vorgebracht werden. 

 

Diejenigen Grundstückseigentümer, die ihren Wohnsitz nicht in der von der Baumaßnahme 

betroffenen Gemarkung haben (Ausmärker), sind seinerzeit von der Anhörungsbehörde 

rechtzeitig über die Planauslegung unterrichtet worden. 

 

Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben der Anhörungsbehörde vom 

05.06.2007 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 

Einer Stellungnahme der DB Services Immobilien GmbH folgend hat die Straßenbaubehörde 

aufgrund fehlerhafter Plandarstellungen einer bestehenden Kreuzung der BAB 61 mit einer 

Bahnstrecke für den betreffenden Kreuzungsbereich die oben genannten Deckblattplanun-

terlagen zum Lageplan erstellt (vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 15 und 16). Die DB Service 

Immobilien GmbH wurde mit Schreiben der Anhörungsbehörde vom 17.03.2008 hierzu er-

gänzend angehört. Weitere Beteiligungserfordernisse ergaben sich hierdurch nicht. 
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3.2. Zweite Planoffenlage 2013 

Nach Überprüfung der Planung aufgrund der im Rahmen der ersten Planoffenlage eingegan-

genen Einwendungen und geänderter naturfachlicher Erkenntnisse hat die Straßenbaube-

hörde für den Vorhabenträger nachfolgend mit Schreiben vom 22.12.2012 Planänderungen 

im Planfeststellungsverfahren beantragt und der Planfeststellungsbehörde hierzu entspre-

chende Deckblattplanunterlagen vorgelegt (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 39 und Abschnitt 

XIII. Nr. 33 bis 61). Diese Planänderungen der Deckblattplanung 2012 umfassten eine Än-

derung der Schalltechnischen Untersuchung für den Bereich der Gebiete „Speyer-Nord“ und 

„Speyer-Süd“, naturschutzfachliche Vernetzungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vernet-

zung der Lebensräume beidseits der BAB 61 im Schifferstadter und Speyerer Wald sowie 

aktualisierte Unterlagen zur Prüfung artenschutzrechtlicher Belange. 

 

Zu der Deckblattplanung 2012 erfolgte eine weitere Planoffenlage. Die Planunterlagen der 

Deckblattplanung 2012 (sowie die Unterlagen der bereits 2007 offengelegten Ursprungspla-

nung) haben in der Zeit vom 04.11.2013 bis 03.12.2013 bei der Stadtverwaltung Speyer zu 

jedermanns Einsichtnahme ausgelegen. Zeit und Ort der Planauslegung sind auch hier vor-

her rechtzeitig und ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung waren wie-

derum diejenigen Stellen bezeichnet, bei denen Einwendungen schriftlich eingelegt oder 

mündlich zu Protokoll gegeben werden konnten. Einwendungen und Stellungnahmen konn-

ten bis zum Ablauf der Einwendungsfrist am 17.12.2013 vorgebracht werden. 

 

Die Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planänderungen stärker 

oder anders als bisher berührt wurde, hat die Anhörungsbehörde mit Schreiben vom 

16.10.2013 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 

Die nach den geltenden Rechtsvorschriften anerkannten Vereine wurden mit Schreiben der 

Anhörungsbehörde vom 16.10.2013 über das geänderte Straßenbauvorhaben unterrichtet 

und erhielten ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme. 

3.3. Dritte Planoffenlage 2016 

Schließlich fand im Jahre 2016 noch eine weitere, nunmehr dritte Planoffenlage statt. Im 

Nachgang zu der zweiten Planoffenlage im Jahr 2013 hat der Vorhabenträger nach einer 

Neubewertung der naturschutzfachlichen Auswirkungen des Straßenbauvorhabens das na-

turschutzfachliche Kompensationskonzept der Ausbauplanung erneut geändert. Zum ande-

ren hat der Vorhabenträger den wesentlichen Einwendungsschwerpunkt der vorgehenden 

Planoffenlagen - die Lärmauswirkungen des Ausbauvorhabens – nochmals besonders in den 

Blick genommen und unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher allgemeiner und grundsätz-

licher Änderungen der berechnungstechnischen und lärmrechtlichen Anforderungen an die 

Schalltechnische Untersuchung der Lärmauswirkungen von Straßenbauvorhaben eine um-

fassende Überarbeitung und Neufassung der Schalltechnischen Untersuchung nach Maß-

gabe des aktuellen Stands der Technik und der hierzu ergangenen aktuellen Rechtspre-
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chung vorgenommen. Hierzu hat die Straßenbaubehörde für den Vorhabenträger mit Schrei-

ben vom 15.04.2016 die Einbeziehung dieser Planänderungen in das Planfeststellungsver-

fahren beantragt und der Planfeststellungsbehörde die hierzu erstellten Deckblattplanunter-

lagen vorgelegt (vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nrn. 2, 4, 9, 13, 14, 18, 20 bis 28, 55 bis 70, 72 

und 85 bis 87, Abschnitt XII. Nrn. 62 bis 5, 10, 17, 30, 32, 35, 38, 40 und 51 sowie Abschnitt 

XIII. Nr. 62). Mit diesen Planänderungen der Deckblattplanung 2016 wurden die vormaligen 

Schalltechnischen Untersuchungen des Straßenbauvorhabens einschließlich des Lärm-

schutzmaßnahmenkonzeptes, welche Gegenstand der Planoffenlagen 2007 und 2013 wa-

ren, vollständig ersetzt. Des Weiteren wurde in naturschutzfachlicher Hinsicht ein neues Kon-

zept von Vernetzungsmaßnahmen in die Landschaftspflegerische Begleitplanung/ den Fach-

beitrag Naturschutz der Ausbauplanung integriert. Bestandteil dieses Konzepts waren die 

Errichtung einer Wildbrücke und weiterer begleitender Maßnahmen, durch welche eine voll-

ständige Kompensation der Zerschneidungswirkung des Ausbauvorhabens erreicht und zu-

dem die bestehende Trennwirkung der vorhandenen BAB 61 verringert wird. 

 

Die Planunterlagen der Deckblattplanung 2016 einschließlich der Unterlagen der vorherigen 

Planoffenlagen haben dann auf Veranlassung der Anhörungsbehörde in der Zeit vom 

09.05.2016 bis 08.06.2016 bei den Stadtverwaltungen Speyer und Schifferstadt, den Ver-

bandsgemeindeverwaltungen Dannstadt-Schauernheim und Rheinauen sowie der Gemein-

deverwaltungen Böhl-Iggelheim zu jedermanns Einsichtnahme ausgelegen. Zeit und Ort der 

Planauslegung sind auch hier vorher rechtzeitig und ortsüblich bekannt gemacht worden. In 

der Bekanntmachung waren abermals diejenigen Stellen bezeichnet, bei denen Einwendun-

gen schriftlich eingelegt oder mündlich zu Protokoll gegeben werden konnten. Einwendungen 

und Stellungnahmen konnten im Rahmen dieser erneuten Planoffenlage bis zum Ablauf der 

Einwendungsfrist am 22.06.2016 vorgebracht werden. 

 

Die Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planänderungen stärker 

oder anders als bisher berührt wurde, hat die Anhörungsbehörde mit Schreiben vom 

25.04.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 

Die nach den geltenden Rechtsvorschriften anerkannten Vereine wurden mit Schreiben der 

Anhörungsbehörde vom 25.04.2016 über das geänderte Straßenbauvorhaben unterrichtet 

und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. 

4. Erörterungstermin 

Die im Rahmen der ersten Planoffenlage 2007 (vgl. vorher in diesem Kapitel Abschnitt III. 

Punkt 3.1.) erhobenen Einwendungen waren am 17.06.2009 in der Stadthalle Speyer Ge-

genstand einer Erörterung. Über den Erörterungstermin wurden der Vorhabenträger, die Be-

hörden und Träger öffentlicher Belange sowie ein anerkannter Naturschutzverein, die eine 

Stellungnahme abgegeben haben, durch vorherige schriftliche Benachrichtigung unterrich-

tet. Aufgrund der großen Anzahl der von Planbetroffenen erhobenen Einwendungen wurde 

von der in § 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG (in der damaligen Fassung) eröffneten Möglichkeit, auf 
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Einzeleinladungen von Privateinsprechern zu verzichten, Gebrauch gemacht und stattdes-

sen öffentlich zu dem Erörterungstermin eingeladen. Die öffentliche Einladung wurde zeitge-

recht durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz am 11.05.2009 und in den 

örtlichen Tageszeitungen durch Bekanntmachung in der „Rheinpfalz“ (Ausgaben Speyer und 

Ludwigshafen) am 14.05.2009 und der „Speyerer Morgenpost“ am 10.06.2009 bewirkt. Die 

ortsüblichen Bekanntmachungen sind fristgerecht am 08.05.2009 im Bekanntmachungsor-

gan der Verbandsgemeinde Waldsee, am 13.05.2009 im Bekanntmachungsorgan der Stadt 

Speyer, am 14.05.2009 in den Bekanntmachungsorganen der Stadt Schifferstadt, der Ge-

meinde Limburgerhof, der Gemeinde Böhl-Iggelheim, der Gemeinde Mutterstadt und der 

Verbandsgemeinde Dudenhofen sowie am 15.05.2009 im Bekanntmachungsorgan der Ver-

bandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim erfolgt. Die Anhörungsbehörde hat in Ergänzung 

hierzu die Tagesordnung mit den für die Erörterung geplanten Themenpunkten sowie die 

Stellungnahme der Straßenbaudienststelle zum Themenpunkt Immissionen im Internet ver-

öffentlicht, um den Einsprechern eine bessere Vorbereitung auf den Erörterungstermin zu 

ermöglichen. In allen öffentlichen und ortsüblichen Bekanntmachungen waren Hinweise auf 

den entsprechenden Link auf der Homepage des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz 

(LBM RLP) angegeben. Das Ergebnis der Erörterung ergibt sich aus der Niederschrift der 

Anhörungsbehörde vom 23.06.2009; die Niederschrift ist Bestandteil der Verfahrensakte. 

 

In Bezug auf die nachfolgenden Planänderungen hat die Planfeststellungsbehörde im Rah-

men des ihr zustehenden Ermessens gemäß § 17a Nr. 1 Satz 1 FStrG i.V.m. § 73 Abs. 6 

VwVfG auf die Durchführung eines weiteren Erörterungstermins verzichtet. Ein weiterer Er-

örterungstermin war entbehrlich, da nach dem Erörterungstermin vom 17.06.2009 im Rah-

men der weiteren ergänzenden Planoffenlagen zu den nachfolgenden Planänderungen keine 

wesentlich neuen bzw. bisher nicht bekannten Einwendungen geltend gemacht oder Stel-

lungnahmen zu gänzlich neuen Sachverhalten vorgebracht wurden. Nach Einschätzung der 

Planfeststellungsbehörde war somit nicht zu erwarten, dass die Durchführung eines weiteren 

Erörterungstermins neue Anstöße für zusätzliche Überlegungen, einen über das in den Ein-

wendungsschriftsätzen oder Stellungnahmen Geäußerte hinausgehenden Erkenntnisgewinn 

oder bisher nicht bekannte Gesichtspunkte mit Relevanz für den Abwägungsvorgang oder 

die zu treffende Zulassungsentscheidung hätte erbringen können. Ebenso war bei dem kon-

kreten Sachverhalt und dem vorhergehenden Verfahrensverlauf nicht ersichtlich, dass ein 

weiterer Erörterungstermin eine zusätzliche Befriedungsfunktion hinsichtlich der geltend ge-

machten Einwände bewirkt hätte. Alle zu der Planung vorgetragenen Argumente und Ge-

sichtspunkte waren dem Grundsatz nach bereits bekannt und im Wesentlichen schon Ge-

genstand des Erörterungstermins vom 17.06.2009. Für eine hierüber hinausgehende Erörte-

rung bestand hiernach weder eine Notwendigkeit noch ein Bedürfnis. 

5. Zusammenfassende Beurteilung des Anhörungsverfahrens 

Die Planfeststellungsbehörde stellt fest, dass das dem Planfeststellungsbeschluss voraus-

gegangene Anhörungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Sämtliche Planausle-
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gungen bei den Offenlagestellen sind in Einklang mit den verfahrensrechtlichen Bestimmun-

gen erfolgt. Ebenso ist auch die Einladung und Durchführung des Erörterungstermins nicht 

zu beanstanden. Das durchgeführte Verfahren genügt im Übrigen auch den verfahrensrecht-

lichen Anforderungen des UVP-Rechts. 

6. Einwendungen wg. fehlender Bürgerbeteiligung 

Im Anhörungsverfahren wurden Einwendungen hinsichtlich einer vermeintlich fehlenden Bür-

gerbeteiligung bezüglich des Straßenbauvorhabens vorgetragen. Hierzu ist seitens der Plan-

feststellungsbehörde festzustellen, dass durch die zuvor geschilderte Offenlage der Planun-

terlagen und die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen im Anhörungsverfahren nach 

§ 17a FStrG i.V.m. § 73 VwVfG eine uneingeschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit im Rah-

men des Straßenbauvorhabens gewährleistet war. Das Anhörungsverfahren wurde ord-

nungsgemäß unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorgaben durchgeführt. Eine 

Beteiligung der Bürger bzw. der Öffentlichkeit ist im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang 

erfolgt. Das Anhörungsverfahren dient dabei sowohl der Informationsgewinnung der Plan-

feststellungsbehörde durch eine Anreicherung des Abwägungsmaterials in Form eventueller 

weiterer Erkenntnisse über betroffene Belange wie auch dem Schutz der Betroffenen und 

deren Recht auf Information über die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens sowie 

zur Beurteilung einer eventuellen eigenen Betroffenheit. Das solchermaßen ausgestaltete 

Anhörungsverfahren garantierte somit in umfassender Weise auch dem Grundrechtsschutz 

der betroffenen Öffentlichkeit. Die Einwendungen, dem Verfahren liege keine ordnungsge-

mäße Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zugrunde, sind demnach als unbegründet zu-

rückzuweisen. 

IV. Erläuterungen zur Zulässigkeit der festgestellten Planung 

Die Planfeststellungsbehörde stellt mit diesem Planfeststellungsbeschluss die umfassende 

formell-rechtliche und materiell-rechtliche Zulässigkeit der von der zuständigen Straßenbau-

behörde für den Vorhabenträger vorgelegten Straßenplanung für den 6-streifigen Ausbau der 

BAB 61 im Abschnitt B zwischen Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW fest. 

 

Hierzu wird im Folgenden näher ausgeführt: 

1. Fernstraßenausbaugesetz (Bedarfsplan) 

Das planfestgestellte Vorhaben steht mit den Zielen des Bundesfernstraßengesetzes im Ein-

klang und ist erforderlich. Es stimmt mit den Darstellungen des sowohl im Zeitpunkt der Ein-

leitung des Planfeststellungsverfahrens gültigen Bedarfsplans für den Ausbau der Bundes-

fernstraßen als Anlage zum 5. Gesetz zur Änderung des FStrAbG vom 04.10.2004 (BGBl. I 

S. 2574) als auch des aktuell gültigen Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen als Anlage 

zum 6. Gesetz zur Änderung des FStrAbG vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3354) überein. Im 

früheren Bedarfsplan zum FStrAbG 2004 war die Straßenbaumaßnahme als laufendes und 

fest disponiertes Vorhaben im „Vordringlichen Bedarf“ ausgewiesen. Im Bedarfsplan als An-
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lage zum FStrAbG 2016 ist das Vorhaben mit der Dringlichkeitsstufe „Laufend und fest dis-

poniert – Engpassbeseitigung“ eingestuft. Nach § 1 Abs. 2 FStrAbG in der Fassung von 2004 

als auch in der aktuell gültigen Fassung entsprechen die in den Bedarfsplan aufgenommenen 

Bau- und Ausbauvorhaben den Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 FStrG; die Feststellung des 

Bedarfs ist für die Linienbestimmung nach § 16 FStrG, für die Planfeststellung nach § 17 

FStrG und auch im Falle einer gerichtlichen Überprüfung für ein angerufenes Gericht ver-

bindlich. 

 

Beim Bau von Bundesfernstraßen sind die §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 FStrG zu beachten, wonach 

die Bundesfernstraßen öffentliche Straßen sind, die ein zusammenhängendes Verkehrsnetz 

bilden und einem weiträumigen Verkehr dienen müssen. Die hier festgestellte Straßenbau-

maßnahme erfüllt diese Voraussetzungen. Bereits die bestehende BAB 61 besitzt internati-

onale Bedeutung, da sie als Europastraße 31 (E 31) zum Netzwerk der Europastraßen im 

Sinne des „Europäischen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Ver-

kehrs“ vom 15.11.1975 gehört und Bestandteil des Gesamtnetzes des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes gemäß der „EU-Verordnung Nr. 1315/2013 über Leitlinien für die transeuro-

päischen Verkehrsnetze (TEN-V) vom 11.12.2013“ ist. Auf nationaler Ebene stellt sie eine 

großräumige Verbindung zwischen den Verdichtungsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main und 

Rhein-Neckar dar. Die BAB 61 verläuft ab der Grenze zu den Niederlanden in der Nähe von 

Venlo beginnend durch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württem-

berg, wo sie bei Hockenheim an die BAB 6 angebunden ist. Insoweit weist sie schon im 

bestehenden Ausbauzustand einen Netzzusammenhang auf, welcher durch die hier plan-

festgestellte Erweiterung auf sechs Fahrstreifen eine entsprechende Bestätigung und Auf-

wertung erfährt. Der Ausbau führt zu einer Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs auf dem gegenständlichen Straßenteilstück. Damit wird der Vorhabenträger seiner 

Verpflichtung aus § 3 Abs. 1 Satz 2 FStrG gerecht, wonach die Bundesfernstraßen in einem 

dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu erweitern oder in sonstiger 

Weise zu verbessern sind. Vor diesem Hintergrund ist das hier planfestgestellte konkrete 

Ausbauvorhaben im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts „vernünf-

tigerweise geboten“. Einer weiteren Begründung des Verkehrsbedarfs und damit auch der 

Erforderlichkeit der Straßenbaumaßnahme bedarf es daher an sich nicht mehr. Das Vorha-

ben entspricht nach den vorstehenden Ausführungen dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne 

von Art. 14 Abs. 3 GG und ist somit grundsätzlich auch geeignet entgegenstehende öffentli-

che und/ oder private Belange und hier namentlich auch die Inanspruchnahme privaten Ei-

gentums zu rechtfertigen. Gleichwohl bedeutet diese Bedarfsfeststellung jedoch noch nicht, 

dass das Vorhaben aufgrund überwiegender öffentlicher und/ oder privater Belange im Rah-

men der Abwägung nicht doch noch eine Abänderung erfahren könnte oder auf die Realisie-

rung des Vorhabens sogar gänzlich verzichtet werden müsste. 

 

Die im Anhörungsverfahren allgemein gegen die Notwendigkeit und Erforderlichkeit der Bau-

maßnahme vorgebrachten Einwendungen und Bedenken erweisen sich daher unter Hinweis 

auf die gesetzliche Bedarfsfeststellung des Vorhabens als unbegründet. 



Kapitel E, Begründung 

Seite 80 

2. Raumordnung und Landesplanung 

Den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung in Form des Landesentwicklungspro-

gramms und der überregionalen Raumordnungspläne wird das Straßenbauvorhaben ge-

recht. Im aktuellen Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) des Landes Rheinland-Pfalz 

wird bei den Zielen und Grundsätzen im Abschnitt Infrastruktur angeführt, dass im Rahmen 

der Siedlungsentwicklung die Verbindungen zwischen den zentralen Orten und die dafür not-

wendigen Flächen für die funktional gegliederten Netze der Verkehrsträger gesichert werden 

sollen. Von wesentlicher Bedeutung sind hier neben anderem auch die großräumigen Auto-

bahnverbindungen. Dem Ausbau, der Ergänzung und der Verbesserung vorhandener Ver-

kehrsanlagen wird dabei ausdrücklich der Vorrang gegenüber dem Neubau eingeräumt. Die 

Gestaltung der Infrastruktur hat sich am funktionalen Netz des öffentlichen Verkehrs und dem 

funktionalen Straßennetz (funktionales Verkehrsnetz) zu orientieren. Hierbei wird die BAB 61 

im funktionalen Verkehrsnetz des LEP IV als großräumige Straßenverbindung (Kategorie I) 

dargestellt, welche die Zielvorgabe des LEP IV zum Gegenstand haben, einen bedarfsge-

rechten Leistungsaustausch zwischen den Oberzentren und den Verdichtungsräumen sowie 

vergleichbaren Räumen außerhalb der Landesgrenzen zu ermöglichen. In den Begründun-

gen wird hierzu erläuternd ausgeführt, dass die Autobahnen in Rheinland-Pfalz ein leistungs-

fähiges und sicheres Grundnetz bilden müssen. Die hohe Verkehrsbelastung, insbesondere 

der hohe Schwerverkehrsanteil, und die Anforderungen an die Verkehrssicherheit verlangen 

langfristig einen sechsstreifigen Ausbau von hoch belasteten Autobahnstrecken. 

 

Gemäß dem zum Zeitpunkt der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens noch gültigen Re-

gionalen Raumordnungsplans Rheinpfalz 2004 (RROP 2004) zählte zu den Grundsätzen der 

Raumordnung, dass Unterhaltung und Ausbau des regionalen Straßennetzes unabhängig 

von der Straßenbaulast in der Gestalt erfolgen sollen, dass die Straßen ihre Verbindungs- 

und Versorgungsaufgaben im System der „Zentralen Orte“ erfüllen können. Die BAB 61 

wurde im RROP 2004 als „Großräumige Verbindung“ (Kategorie I) dargestellt und hierzu 

ausdrücklich ausgeführt, dass diese zur Erfüllung ihrer Funktion im Netz der großräumigen 

Straßenverbindungen im Abschnitt zwischen der rheinland-pfälzischen Landesgrenze bei 

Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Autobahndreieck Hockenheim in Baden-Württemberg 

(und somit auch im Bereich des vorliegenden Ausbauabschnittes) funktionsgerecht auszu-

bauen ist. Der RROP 2004 ist mit Inkrafttreten des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar 

vom 27.09.2013 (ERRN) außer Kraft getreten. Der ERRN ist seit dem 15.12.2014 für den 

rheinland-pfälzischen Teil des Verbandsgebietes verbindlich. Die vorangeführten, für das 

Ausbauvorhaben relevanten, regionalplanerischen Vorgaben des RROP 2004 gelten nach 

dem ERRN allerdings fort. Die BAB 61 wird unverändert in der Plandarstellung (Karte 3) als 

regionalbedeutsame „Großräumige Straßenverbindung“ (Kategorie I) des „Funktionalen 

Straßennetzes“ der Metropolregion Rhein-Neckar ausgewiesen, welches als Grundsatz des 

ERRN (Ziffer 3.1.2.1) so auszubauen und zu unterhalten ist, dass die Straßen ihre Verbin-

dungs- und Versorgungsaufgaben im System der „Zentralen Orte“ erfüllen. Ebenso wird im 

ERRN (Ziffer 3.1.2.2) auch der funktionsgerechte Ausbau der BAB 61 einschließlich des ge-

genständlichen Ausbauabschnittes weiterhin angeführt. Zudem ist für das Ausbauvorhaben 



Kapitel E, Begründung 

Seite 81 

beachtlich, dass bei den regionalplanerischen Vorgaben des ERRN zur „Regionalen Ge-

samtverkehrskonzeption“ (Ziffer 3.1.1.5) als ein Grundsatz beim Bau von Verkehrsinfrastruk-

tur u.a. die Berücksichtigung des Naturschutzes angeführt und in der Begründung hierzu als 

mögliche Maßnahme zur Reduzierung bestehender Barrieren im Zuge der vorhanden trans-

europäischen Straßenkorridore u.a. auch die Anlage von Grünbrücken, wie sie auch Be-

standteil der hier planfestgestellten Ausbaumaßnahme sind, ausdrücklich genannt wird. 

 

Zur Frage der Notwendigkeit eines Raumordnungsverfahrens ist festzuhalten, dass das Vor-

haben zwar raumbedeutsam und von überörtlicher Bedeutung ist. Da es sich jedoch „nur“ 

um den Ausbau bzw. die Erweiterung einer bereits 4-streifig bestehenden Autobahn handelt 

und keine Änderungen der Trassenführung vorgesehen sind, erfordert das Vorhaben keine 

Entscheidung über die Linienführung im Sinne von § 16 FStrG. In der Folge war deshalb 

nach § 15 Abs. 1 i.V.m. § 23 Abs. 1 ROG i.V.m. § 1 Nr. 8 ROV auch kein Raumordnungsver-

fahren erforderlich. Bereits im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens wurde dem Vorha-

benträger seitens des Ministeriums des Innern und für Sport als der obersten Landespla-

nungsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2002, Az. 44700-A61/3731;01 über das Ministerium 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit Schreiben vom 08.01.2003, Az. 

8702/8708-13.11-A61 sogar ausdrücklich bestätigt, dass für das gegenständliche Straßen-

bauvorhaben keine Notwendigkeit zur Durchführung eines Raumordnungsverfahrens be-

steht und auch keine Abweichungszulassung von den verbindlichen Zielen des Landesent-

wicklungsprogramms erforderlich ist. Seitens der oberen Landesplanungsbehörde wurde die 

Durchführung eines solchen Verfahrens ebenfalls nicht gefordert. Die obere Landespla-

nungsbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat dem Vorhaben aus der 

Sicht von Raumordnung und Landesplanung vielmehr zugestimmt. Ebenso hat der Verband 

Region Rhein-Necker, als zuständige Stelle für die ländergrenzen-übergreifende Zusammen-

arbeit bei der Raumordnung in der Region Rhein-Neckar gemäß dem Staatsvertrag aus dem 

Jahr 2005, seine Zustimmung erteilt und bestätigt, dass das Vorhaben im Einklang mit den 

Zielen der Regionalplanung steht.  

3. Verkehrssituation und Verkehrsentwicklung 

Dem Vorhaben liegt eine umfassende Analyse der bestehenden Verkehrssituation und Prog-

nose der zukünftigen Verkehrsentwicklung zugrunde. Für das Planfeststellungsverfahren 

wurde eine Analyse des vorhandenen Verkehrsaufkommens auf der BAB 61 vorgenommen. 

Nach den Ergebnissen dieser von einem anerkannten Verkehrssachverständigen (Büro Ver-

tec) durchgeführten Verkehrsanalyse, welche in der Verkehrsuntersuchung „Stufenweiser 

Ausbau der BAB 61 auf 3 Fahrstreifen, Planungsdaten 2020 AK Frankenthal bis AD Hocken-

heim“ vom Juni 2003 (im Folgenden: „Verkehrsuntersuchung 2003“) dargestellt sind, wurden 

für die einzelnen Streckenabschnitte der BAB 61 im hier festgestellten Ausbaubereich unter 

Berücksichtigung der bestehenden durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) und 

der Schwerverkehrsanteile (SV) bezogen auf das Analysejahr 2002 folgende Verkehrsbelas-

tungen ermittelt: 
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Verkehrsanalyse 2002 

Autobahnkreuz Mutterstadt - Anschlussstelle Schifferstadt: DTV = 47.617 Kfz/24h 

 SV = 10.768 Fz/24h (~22 %) 

Anschlussstelle Schifferstadt - Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9): DTV = 44.281 Kfz/24h 

 SV = 10.549 Fz/24h (~24 %) 

Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9) - Landesgrenze RLP/BW: DTV = 51.285 Kfz/24h 

 SV = 10.972 Fz/24h (~23 %) 

 

Die DTV entspricht der durchschnittlichen Zahl aller Kraftfahrzeuge über einen Zeitraum von 

24 Stunden auf dem betreffenden Abschnitt des Verkehrswegs, während der SV den hierin 

enthaltenen Anteil von Fahrzeugen des Schwerverkehrs erfasst. Zum Schwerverkehr werden 

hier Lkw mit einem Gewicht von über 3,5 t, Busse, Lastzüge und Sattelfahrzeuge gezählt. 

Die DTV-Werte wurden maßgeblich auf der Grundlage der Vorabauswertung 2002 der Lang-

zeitzählstellen des Landes Rheinland-Pfalz ermittelt. Diese Daten wurden zusätzlich durch 

die Erkenntnisse aus der Straßenverkehrszählung 2000 und der Schleifenauswertungen in 

sämtlichen Rampen der Anschlussstellen und Autobahnknoten in Rheinland-Pfalz von Mai 

2000, insbesondere zur Ermittlung der Schwerverkehrsanteile und der Einzelknotenströme, 

ergänzt. 

 

Die Verkehrsuntersuchung weist aufbauend auf dieser Verkehrsanalyse in einer Prognose-

betrachtung des Weiteren die für das Prognosejahr 2020 zu erwartende zukünftige Verkehrs-

belastung für den gegenständlichen Ausbauabschnitt der BAB 61 aus. Nachfolgend werden 

die hiernach für den jeweiligen Streckenabschnitt prognostizierte durchschnittliche Verkehrs-

stärke (DTV) und der jeweilige Schwerverkehrsanteil (SV) angeführt, welche der planfestge-

stellten Ausbauplanung mit Blick auf das Prognosejahr 2020 zugrunde gelegt wurden: 

Prognose 2020 

Autobahnkreuz Mutterstadt - Anschlussstelle Schifferstadt: DTV = 59.522 Kfz/24h 

 SV = 13.462 Fz/24h (~22 %) 

Anschlussstelle Schifferstadt - Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9): DTV = 55.352 Kfz/24h 

 SV = 13.187 Fz/24h (~24 %) 

Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9) - Landesgrenze RLP/BW: DTV = 64.108 Kfz/24h 

 SV = 13.717 Fz/24h (~23 %) 

 

Im Hinblick auf das hierbei angehaltene methodische Vorgehen ist hierzu erläuternd anzu-

merken, dass die Verkehrsentwicklung hierbei im Ausgang im Wege einer sogenannten 

Trendprognose ermittelt wurde, welche das allgemeine Verkehrswachstum auf der BAB 61 

analysierte und entsprechend prognostizierte. Die Grundlage bildete hierbei die „Prognose 

des Pkw-Bestandes und der Verkehrsentwicklung auf Außerortsstraßen des Landes Rhein-

land-Pfalz“ (Eckzifferprognosen Rheinland-Pfalz), herausgeben vom Landesbetrieb Straßen 

und Verkehr Rheinland-Pfalz (heute: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz), laufende 

Fortschreibung, Stand August 2002. In die Prognose sind mithin die Erkenntnisse über die 
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vergangene Verkehrsentwicklung bis zum Ausgangsjahr 2002 eingeflossen. Die Trendprog-

nose wurde so angelegt, dass die dort gewonnenen Zusammenhänge mit der Verkehrsent-

wicklung der BAB 61 und ihren Nebenstrecken korrelieren. Im Weiteren fand dann auch noch 

ein Abgleich mit der damals gültigen Prognose der Bundesverkehrswegeplanung statt. 

 

Zu beachten ist, dass im Rahmen der Verkehrsuntersuchung die zukünftige allgemeine Ver-

kehrsnachfrage für den großräumigen Streckenabschnitt der BAB 61 vom Autobahnkreuz 

Frankenthal (BAB 61/ BAB 6) bis zum Autobahndreieck Hockenheim (BAB 61/ BAB 6) in 

Baden-Württemberg ermittelt wurde. Die erfolgte Verkehrsprognose bildet mithin die im Prog-

nosejahr 2020 zu erwartende zukünftige Verkehrsnachfrage ab, welche sich auch ohne den 

geplanten 6-streifigen Ausbau der BAB 61 voraussichtlich einstellen wird. In diesem Sinne 

wurde bei der Verkehrsuntersuchung auch nicht zwischen einem Prognose-Planfall und ei-

nem Prognose-Nullfall differenziert. Dies war aus verkehrsplanerischer Sicht auch nicht er-

forderlich, da mit der 6-streifigen Erweiterung der BAB 61 keine verkehrserhöhende Wirkung 

verbunden ist. 

 

Im Planfeststellungsverfahren sind gegen die verkehrsprognostischen Bewertungen des Ver-

kehrsgutachters, deren wesentliche Aussagen in den offengelegten Planunterlagen (z.B. Er-

läuterungsbericht) dargestellt wurden, diverse Einwendungen vorgebracht worden. Zu die-

sen Einwänden hat der zuständige Verkehrsplanungsingenieur der Fachgruppe Verkehrs- 

und Bedarfsplanung des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz im Zusammenwirken mit 

dem Ersteller der Verkehrsuntersuchung 2003, dem Verkehrsgutachterbüro VERTEC, ge-

genüber der Planfeststellungsbehörde Stellung genommen. Die fachlichen Einschätzungen 

dieser Sachverständigen werden von der Planfeststellungsbehörde als nachvollziehbar und 

plausibel beurteilt. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der nachfolgend dargelegten 

Argumentation im Einzelnen an. Danach ist zu diesen Einwendungen im Einzelnen folgendes 

festzuhalten: 

 

So wurde in den Einwendungen bereits moniert, dass die dem Projekt zugrundeliegende 

Verkehrsuntersuchung aus dem Jahre 2003 mit einem Prognosehorizont 2020 veraltet und 

die hierbei ermittelten Verkehrszahlen unterschätzt worden seien. Nach Ansicht der Einwen-

der sei nämlich eine hiervon abweichende deutliche Zunahme der Verkehrsbelastung auf der 

BAB 61, insbesondere des Schwerverkehrs, seit Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

im Jahr 2007 eingetreten. Diese Einschätzung ist jedoch unzutreffend. In Anknüpfung an die 

vorstehende Darlegung zum methodischen Vorgehen bei der Verkehrsuntersuchung ist da-

rauf hinzuweisen, dass bei der Erstellung der Untersuchung im Jahr 2003 ein Verkehrszu-

wachs von rund 25 % ab dem angehaltenen Analysejahr 2002 bis zum Prognosejahr 2020 

prognostiziert wurde, was einer jährlichen Zunahme von ca. 1,25 % entspricht. Tatsächlich 

hat sich aber eine geringere Verkehrsentwicklung eingestellt, als zum damaligen Zeitpunkt 

angenommen. Die Auswertung der Langzeitzählstellen des Landes Rheinland-Pfalz seitens 

der Bundesanstalt für Straßenwesen hat für den Ausbauabschnitt der BAB 61 für das Jahr 

2015 nämlich lediglich folgende Verkehrszahlen ausgewiesen: 
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Autobahnkreuz Mutterstadt - Anschlussstelle Schifferstadt: DTV = 45.113 Kfz/24h 

 SV = 9.647 Fz/24h (~21 %) 

Anschlussstelle Schifferstadt - Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9): DTV = 42.057 Kfz/24h 

 SV = 9.435 Fz/24h (~22 %) 

Kreuz Speyer (BAB 61/ B 9) - Landesgrenze RLP/BW: DTV = 53.676 Kfz/24h 

 SV = 9.762 Fz/24h (~18 %) 

 

Anhand dieser Verkehrszahlen der Dauerzählstellen im Vorhabenbereich lässt sich belegen, 

dass die Verkehrsbelastungen auf der BAB 61 im Jahr 2015 verglichen mit den in der Ver-

kehrsuntersuchung 2003 für das Analysejahr 2002 ermittelten Verkehrszahlen nicht oder nur 

marginal zugenommen haben. Zugleich wird deutlich, dass die im Jahre 2015 festgestellte 

tatsächliche Verkehrsentwicklung noch deutlich hinter der in der Verkehrsuntersuchung 2003 

für das dort angehaltene Prognosejahr 2020 prognostizierten Verkehrsbelastung auf der BAB 

61 zurückgeblieben ist. Dies gilt insbesondere auch für den Schwerverkehr, dessen tatsäch-

liche Entwicklung ebenfalls nicht annährend an die für 2020 prognostizierten Belastungs-

werte auf der BAB 61 heranreicht. Aus alledem ergibt sich, dass die bei der festgestellten 

Planung prognostizierte Verkehrsentwicklung – entgegen den Befürchtungen der Einwender 

- keineswegs unterschätzt, sondern eher überschätzt wurde. 

 

Hinsichtlich der Ursachen für die Abweichung der vorgeschilderten tatsächlichen Verkehrs-

entwicklung und der in der Verkehrsuntersuchung 2003 prognostizierten Verkehrsbelastung 

haben die Fachgruppe Verkehrs- und Bedarfsplanung des Landesbetriebes Mobilität Rhein-

land-Pfalz und der Verkehrssachverständige des Büros VERTEC darauf hingewiesen, dass 

sich ab dem Jahr 2005 eine Reihe von sich überlagernden und ergänzenden Ereignissen 

eingestellt haben, die eine ungestörte Verkehrsentwicklung (wie diese zum Zeitpunkt der Er-

stellung der Verkehrsuntersuchung 2003 auf der Basis allgemeiner Erfahrungswerte an sich 

zu erwarten war) behinderten und bei der Erstellung der Verkehrsprognose nicht hinreichend 

berücksichtigt werden konnten. Zu nennen sind hier beispielsweise der Netzschluss der A 63 

zwischen Mainz und Kaiserslautern im Dezember 2004, die EU-Osterweiterung zum 

01.05.2004, die Einführung der Maut für schwere Lkw über 12t zulässiges Gesamtgewicht, 

die Wirtschafts- und Finanzkrise ab Mitte 2008, die Bemautung der vierstreifigen Bundes-

straßen, Veränderungen der demografischen Entwicklung sowie Kapazitätsmängel und in-

tensives Unfallgeschehen im bestehenden Verkehrsnetz. Die Belastbarkeit der Verkehrs-

prognose der Verkehrsuntersuchung 2003, die eine im Vergleich zur tatsächlichen Verkehrs-

entwicklung höhere Verkehrsbelastung ausweist, wird hierdurch nicht infrage gestellt. 

 

Dieser Bewertung kann auch nicht die Überlegung entgegengehalten werden, dass sich die 

vorstehend dargestellte tatsächliche Verkehrsentwicklung lediglich aufgrund von Kapazitäts-

engpässen auf der BAB 61 und eine hierdurch bedingte schleichende Verdrängung von Ver-

kehren von der BAB 61 auf das nachgeordnete Straßennetz eingestellt habe. Derartige 

Schlussfolgerungen lassen sich anhand der Verkehrsbelastungen des nachgeordneten Stre-

ckennetzes gerade nicht belegen. Wie der Verkehrsingenieur der Fachgruppe Verkehrs- und 
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Bedarfsplanung des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz sowie der Verkehrsgutachter 

des Büros VERTEC überzeugend darstellt haben, fallen die Verkehrszunahmen auf den Stra-

ßen des umliegenden nachgeordneten Straßennetzes geringer aus als die Verkehrsab-

nahme auf der BAB 61. Somit ist auch nicht zu erwarten, dass nach einer 6-streifigen Erwei-

terung der Autobahn und mit der damit einhergehenden Beseitigung von Kapazitätsengpäs-

sen durch Rückverlagerungen von Teilverkehren die in der Verkehrsuntersuchung 2003 für 

das dortige Prognosejahr 2020 ermittelten Prognosewerte noch erreicht oder gar übertroffen 

werden könnten. 

 

Infolgedessen ist es auch sachgerecht und zulässig, die in der Verkehrsuntersuchung 2003 

für das Prognosejahr 2020 ermittelten Verkehrsprognosezahlen auch auf das Jahr 2030 zu 

übertragen. Seitens der Verkehrssachverständigen wurde nachvollziehbar dargelegt, dass 

es sachgerecht ist, auf der Basis der in 2015 festgestellten Verkehrsdaten und der Analyse 

der Verkehrsentwicklung seit 2002 (einschließlich der gewonnenen Erkenntnisse über Ereig-

nisse, welche zur Unterbrechung einer ungestörten Verkehrsentwicklung geführt haben), die 

Ergebnisse der für das Prognosejahr 2020 erstellten Verkehrsprognose ohne Änderung der 

Prognosewerte auf das Prognosejahr 2030 zu transferieren. Nach ihrer fachlichen Bewertung 

erscheint es ausgeschlossen, dass bis zum Jahr 2030 eine stärkere Verkehrszunahme ein-

treten wird, als sie in der Verkehrsuntersuchung 2003 bereits für das Jahr 2020 prognostiziert 

wurde. 

 

Soweit in den Einwendungen darauf verwiesen wurde, dass die mit der jeweiligen Einführung 

der Lkw-Mautpflicht für die BAB 61 (seit 1.1.2005) und später für die B 9 (seit 1.8.2012) und 

die hierdurch bedingten Verkehrsverlagerungen von der einen zur anderen Straßen im Rah-

men der Verkehrsuntersuchung 2003 und demzufolge bei der Ausbauplanung nicht berück-

sichtigt seien, gilt es auch dem zu widersprechen. Zwar wurden bei der Verkehrsuntersu-

chung im Jahr 2003 solche verkehrlichen Entlastungseffekte im Hinblick auf die verkehrs-

technische Dimensionierung der BAB 61 in der Verkehrsprognose nicht ausdrücklich als Re-

chengröße einbezogen. Gleichwohl sind die durch die Einführung einer Lkw-Maut für die BAB 

61 und mögliche hierdurch bedingte Verlagerungseffekte von der BAB 61 auf die B 9 bei der 

Erstellung der Verkehrsuntersuchung beleuchtet worden. Netzberechnungen belegten, dass 

sich derartige mögliche Verlagerungen allenfalls in einer marginalen Größenordnung von 2 

bis 4 % bewegen und dies auch nur temporär, nämlich allein im Anfangszeitraum der Einfüh-

rung der Gebührenpflicht auf der BAB 61 (sog. „Schockeffekte“), einstellen würden. Zudem 

durfte einbezogen werden, dass die Erweiterung der Autobahn von 4 auf 6 Fahrstreifen für 

den Schwerverkehr eine deutliche Attraktivitätssteigerung der BAB 61 darstellt, welche die 

mit einer Mauteinführung einhergehenden verkehrlichen Restriktionen kompensiert hat, so 

dass berechtigterweise davon ausgegangen werden konnte, dass sich die beiden Effekte – 

Verlagerungseffekt und Attraktivitätssteigerung - gegenseitig neutralisieren würden. Mithin 

wurden die mit der Einführung der Lkw-Maut auf der BAB 61 verbundenen eventuellen Ver-

lagerungseffekte, Schockeffekte bei der Einführung, sog. Gegenbewegungen und Rückver-

lagerungseffekte bei der Erstellung der Verkehrsuntersuchung 2003 hinreichend beleuchtet. 
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Im Rahmen einer späteren Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen nach Einfüh-

rung der Maut für schwere Lkw über 12t zulässiges Gesamtgewicht auf den Bundesautob-

ahnen am 01.01.2005 hat sich gezeigt, dass die Mauteinführung auf den Bundesautobahnen 

keine nennenswerten Einflüsse in Bezug auf einen Mautausweichkehr gehabt hat. Es wurde 

deutlich, dass nur rund 4 % der auf den Bundesautobahnen erbrachten Güterverkehrsleis-

tungen einen finanziellen Vorteil vom Ausweichen ins nachgeordnete Streckennetz haben. 

Neben Ausweichverkehren haben sich auch weitere Anpassungsstrategien der Unterneh-

men eingestellt, die insgesamt Auswirkungen auf das Gesamtverkehrsaufkommen hatten. 

Hierzu gehörte u.a. eine Umstellung der Flottenstruktur auf größere Fahrzeugeinheiten ei-

nerseits, aber auch die Umstellung geeigneter Transporte auf kleinere Fahrzeuge und die 

Reduzierung von Leerfahrten. Schließlich war mit der Bemautung der vierspurigen Bundes-

straßen seit dem 01.08.2012 eine weitgehende Rückverlagerung von Lkw-Verkehren von 

den bemauteten Bundesstraßen auf die Bundesautobahnen zu beobachten. Dieser Effekt 

kann auch für die Wechselbeziehung zwischen der BAB 61 und der B 9 angenommen wer-

den, mit der Folge, dass sich spätestens nach diesem Zeitpunkt etwaige wechselseitige Ver-

lagerungseffekte im Vernetzungsbereich der beiden Straßen wieder gegenseitig aufgehoben 

haben dürften. 

 

Soweit hierüberhinaus von Einwenderseite die fehlende Berücksichtigung weiterer Teilas-

pekte bei der Erstellung der Verkehrsuntersuchung moniert wurden, erweist sich dies eben-

falls als unbegründet. So sind die zum Zeitpunkt der Erstellung der Verkehrsuntersuchung 

bekannten Verkehrsveränderungen im Bereich anderer, umgebender Straßen oder verkehr-

lichen Auslandsentwicklungen in die Verkehrsuntersuchung mit eingeflossen. Auch Wirt-

schaftsentwicklungen haben, soweit sie bekannt und einschätzbar waren, in der Verkehrs-

untersuchung ihre Berücksichtigung gefunden. Die Entwicklung im internationalen grenz-

überschreitenden Verkehr ist auf Bundesebene untersucht worden. Die Werte wurden inso-

weit vorgegeben und in der Verkehrsuntersuchung berücksichtigt. Zu Einwendungen mit Ver-

weis auf Aussagen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHT), welcher 

nach einer eigenen Studie einen Zuwachs um 79,5 % beim Güterverkehr bis zum Jahr 2025 

erwarte, sind diese Aussagen nach überzeugender Darlegung des Verkehrssachverständi-

gen des Büros VERTEC und des Verkehrsplanungsingenieurs des LBM RLP auf die BAB 61 

und das gegenständliche Ausbauvorhaben nicht übertragbar. Zum einen differenziert der 

DIHT bei seiner Studie nicht, wo die Verkehre auftreten und welche räumlichen Entfernungen 

jeweils zurückgelegt werden. Zum anderen wird bei der DIHT-Studie lediglich der Güterfern-

verkehr betrachtet, welcher an sich nur den kleinsten Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen 

ausmacht. 

 

Entgegen einem weiteren Einwand brauchten auch die Auswirkungen von Geschwindigkeits-

begrenzungen auf die Verkehrszahlen nicht untersucht zu werden, weil vorliegend durch das 

Herabsetzen der Geschwindigkeiten keine relevanten Änderungen der Verkehrszahlen zu 

erwarten waren. 
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Soweit schließlich in weiteren Einwendungen eine nähere Untersuchung möglicher verkehr-

licher Entlastungswirkungen für die B 9 durch alternative oder zusätzliche Ausbaumaßnah-

men an der BAB 65 gefordert wurde, war eine solche Betrachtung angesichts des vom Ge-

setzgeber für den Ausbau der BAB 61 anerkannten Verkehrsbedarfs nicht geboten. Dement-

sprechend brauchte die Frage eines Ausbaus der Verkehrswege an anderer Stelle des Stra-

ßennetzes nicht beleuchtet zu werden. Derartige Ausbaumaßnahmen waren auch nicht Ver-

fahrensgegenstand und wurden dementsprechend von der gegenständlichen Verkehrsunter-

suchung für den hier in Rede stehenden Ausbau der BAB 61 nicht thematisiert. 

 

Nach alledem erweist sich die dem Vorhaben zugrunde gelegte Verkehrsprognose als sach- 

und fachgerecht. Sie stellt damit eine belastbare Grundlage für die Beurteilung der Projekt-

wirkungen dar. Insgesamt werden die angeführten Verkehrszahlen und Prognosewerte von 

der Planfeststellungsbehörde als hinreichend aktuelle und belastbare Grundlage für die ge-

genständliche Ausbauplanung angesehen. Alle Einwendungen im Verfahren, welche sich mit 

der der Ausbauplanung zugrundeliegenden Verkehrsuntersuchung bzw. den Verkehrszahlen 

oder –prognosewerten befasst haben, insbesondere mit einer mangelnden Belastbarkeit, 

veralteten Datengrundlage, unterschätzten Verkehrsentwicklung bzw. –zunahme oder ver-

nachlässigten verkehrsrelevanten Entwicklungen, stellen sich hiernach als unbegründet dar 

und werden daher unter Bezugnahme auf die vorstehenden Ausführungen zurückgewiesen. 

4. Straßennetz/ Knotenpunkte 

Die BAB 61 ist Bestandteil der europäisch bedeutsamen Rheinachse. Wie einleitend in die-

sem Abschnitt unter dem Punkt 1. „Fernstraßenausbaugesetz (Bedarfsplan)“ bereits darge-

legt, zählt sie auf internationaler Ebene als E 31 zum Europastraßennetz und zum Gesamt-

netz des Transeuropäischen Straßennetzes. Daneben dient sie als großräumige Verbindung 

zwischen den Verdichtungsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar und Karlsruhe 

sowie weiteren Wirtschaftsstandorten des Rheintals. Durch die BAB 61 werden die rheinland-

pfälzischen Oberzentren Koblenz, Mainz und Ludwigshafen sowie auf baden-württembergi-

scher Seite Hockenheim und Karlsruhe unmittelbar miteinander verbunden. Weiter stellt sie 

eine attraktive Nord-Südverbindung sowohl für den weiträumigen und internationalen Wirt-

schaftsverkehr als auch den Regional- und Reiseverkehr dar. 

 

Der gegenständliche Ausbauabschnitt der BAB 61 beginnt ca. 1 km südlich des Autobahn-

kreuzes Mutterstadt unterhalb der Anschlussstelle Mutterstadt/ Dannstadt (L 530) und ver-

läuft in südliche Richtung. Bei ca. Bau-km 367+691 wird die L 454 höhenungleich gekreuzt 

und überführt. Dann folgt in Höhe von ca. Bau-km 369+700 ein Knotenpunkt mit der L 532, 

in Form einer Unterführung der L 532 und deren kreuzungsfreien Anbindung durch die Auto-

bahn-Anschlussstelle Schifferstadt. Im Weiteren werden bei ca. Bau-km die 369+944 die 

Bahnlinie 3401 Abzweig Böhl-Iggelheim – Mannheimer Hbf und bei ca. Bau-km 370+167 die 

Bahnlinie 3280 Homburg (Saar) Hbf – Ludwigshafen (Rhein) Hbf unterführt. Weiter folgt eine 

höhenungleiche Kreuzung in Gestalt der Überführung der K 30 bei ca. Bau-km 370+932. In 
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Höhe von ca. Bau-km 376+132 wird die Bahnlinie 3400 Schifferstadt – Berg (Pfalz) unter-

führt. Dann erfolgen höhenfreie Kreuzungen bei ca. Bau-km 376+956 (Unterführung der L 

454) und bei ca. Bau-km 377+202 (Unterführung der K 1). In Höhe von ca. Bau-km 377+900 

befindet sich der Knotenpunkt mit der B 9 mit einer kreuzungsfreien Anbindung aller Fahrbe-

ziehungen im Kreuz Speyer. Bei ca. Bau-km 378+148 wird die Stadtstraße „Spaldinger 

Straße“ und bei ca. Bau-km 378+372 die Stadtstraße „Birkenweg“ unterführt. Weiter folgt bei 

ca. Bau-km 378+818 die höhenungleiche Kreuzung der Unterführung der L 534. Bei ca. Bau-

km 380+971 wird die K 2 höhenungleich gekreuzt und unterführt. Schließlich endet der Aus-

bauabschnitt bei ca. Bau-km 382+074 an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg auf der 

Rheinbrücke. Alle vorhandenen Kreuzungspunkte werden in der bestehenden Form an die 

Ausbaustrecke wieder angepasst. 

5. Abschnittsbildung 

Der gegenständliche Ausbauabschnitt B der BAB 61 zwischen Mutterstadt und der Landes-

grenze von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bildet den zweiten Teilabschnitt eines 

mehrteiligen Erweiterungsvorhabens der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem Auto-

bahnkreuz Frankenthal und dem Autobahndreieck Hockenheim. Der Anschlussabschnitt A 

beinhaltet den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal 

(BAB 61/ BAB 6) und endet südlich der BAB 61-Anschlussstelle Mutterstadt/ Dannstadt (L 

530) anknüpfend an den gegenständlichen Ausbauabschnitt B. Für den 6-streifigen Ausbau 

im Abschnitt A ist, wie an anderer Stelle dargestellt, bereits bestandskräftiges Baurecht ge-

geben. Von der Planfeststellungsbehörde beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, wel-

che auch für den Erlass dieses Planfeststellungsbeschlusses zuständig war, wurde am 

20.12.2014 der Planfeststellungsbeschluss erlassen, welcher mit Ablauf des 09.03.2015 Be-

standskraft erlangt hat. Der Anschlussabschnitt C umfasst den Streckenabschnitt der BAB 

61 zwischen der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz zu Baden-Württemberg auf der Rhein-

brücke (wiederum unmittelbar anknüpfend an den gegenständlichen Abschnitt B) und dem 

Autobahndreieck Hockenheim (BAB 61/ BAB 6). Die Planung des Ausbauabschnitts C ob-

liegt der Straßenverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Für diesen Abschnitt wurde 

noch kein Baurechtsverfahren durchgeführt. 

 

Diese Aufteilung des Ausbaus der BAB 61 in Abschnitte ist in rechtlicher Hinsicht unbedenk-

lich. Auch wenn der hier gegenständliche Abschnitt B lediglich ein Teilabschnitt eines länder-

übergreifenden Gesamtausbaus der BAB 61 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und 

dem Autobahndreieck Hockenheim (an der BAB 6) darstellt, so besteht gegen die Aufteilung 

des Ausbaus dieser Gesamtstrecke in verschiedene, räumlich aufeinanderfolgende Pla-

nungs- und Bauabschnitte keine rechtlichen Bedenken. Hintergrund einer, wie vorliegend 

erfolgten, Abschnittsbildung ist die Überlegung, dass bei umfangreichen Streckenplanungen 

vielfältige Schwierigkeiten auftreten können, ein Gesamtkonzept häufig nur Abschnittweise 

verwirklicht werden kann. Die Aufteilung in Teilbereiche ist dann erforderlich und sinnvoll, um 

Planungen praktikabel und effektiv gestalten sowie die jeweiligen Verfahren überschaubar 
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halten zu können. Grundsätzlich ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass Straßen in Ab-

schnitten geplant und gebaut werden dürfen. Die Aufspaltung eines Gesamtvorhabens in 

Teilabschnitte ist im Interesse einer praktikablen, effektiv handhabbaren und auch leichter 

überschaubaren Planung ausdrücklich zulässig. 

 

Allerdings muss die Abschnittsbildung stets die Gesamtplanung im Blick behalten. Deshalb 

muss sichergestellt sein, dass die Bildung von Teilabschnitten auch dann noch planerisch 

sinnvoll bleibt, wenn sich die Verwirklichung der in Aussicht genommenen Gesamtplanung 

als nicht realisierbar erweisen sollte. Um dies zu gewährleisten, muss jeder Planungsab-

schnitt insbesondere einen eigenständigen Verkehrswert aufweisen. Das gegenständliche 

Vorhaben zum Ausbau im Abschnitt B stellt eine Straßenbaumaßnahme mit einem solchen 

eigenständigen Verkehrswert dar, welches völlig losgelöst von einer etwaigen Realisierung 

der beiden nördlichen und südlichen Anschlussabschnitte A und C verwirklicht werden kann. 

Das Ausbauvorhaben weist nämlich ungeachtet eines etwaigen Ausbaus dieser Anschluss-

abschnitte eine eigene Verkehrsbedeutung auf. Der geplante 6-streifige Ausbau im Abschnitt 

B verfolgt eine Erhöhung der Verkehrsqualität und des Verkehrsflusses sowie eine hiermit 

einhergehende Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem ca. 17 

km langen Teilabschnitt B. Damit bewirkt das Vorhaben mit Blick auf die zu erwartende all-

gemeine Verkehrszunahme auf der BAB 61 durch eine Kapazitätserweiterung eine gebotene 

Steigerung der Verkehrsqualität auch unabhängig davon, ob im Bereich der Anschlussab-

schnitte der BAB 61 tatsächlich ein weiterer Ausbau erfolgt. Der Ausbauabschnitt ist sowohl 

an seinem Bauanfang als auch an seinem Bauende an die vorhandene Autobahn angebun-

den und würde daher selbst bei einer alleinigen Fahrstreifenerweiterung in diesem Abschnitt 

eine ordnungsgemäße Verkehrsab- bzw. -überleitung auf den noch 4-streifig vorhandenen 

Autobahnbestand ermöglichen. Auf diese Weise wäre eine durchgängige Verkehrsführung 

auch dann gewährleistet, wenn der bereits bestandskräftig planfestgestellte Abschnitt A und/ 

oder auch der Abschnitt C, für den noch überhaupt kein Baurechtsverfahren durchgeführt 

wurde, nicht oder nicht zeitnah ebenfalls 6-streifig ausgebaut würde. Erst recht würde dies 

für den Fall gelten, dass – wovon auszugehen ist – der Abschnitt A zeitgleich mit dem hier 

planfestgestellten Ausbauabschnitt B zu baulichen Umsetzung gelangen würde (Siehe hierzu 

auch die Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 1). In diesem Falle könnte der Ver-

kehr nämlich über die Abschnitte A und B hinweg durchgängig 6-streifig fließen. Damit wird 

mit der hier planfestgestellten Planungskonzeption auch der Gefahr des Entstehens eines 

Planungstorsos wirksam begegnet. Im Übrigen sind mit einer baulichen Umsetzung des Teil-

abschnitts B im Hinblick auf die Gesamtplanung auch keine unüberwindbaren Hindernisse 

erkennbar, die einer Verwirklichung des Gesamtvorhabens in den Abschnitt A und C entge-

genstehen würden. Dies folgt nicht zuletzt auch daraus, dass mit dem hier planfestgestellten 

6-streifigen Ausbau im Teilabschnitt B auch keine verkehrserhöhende Wirkung im Strecken-

zug der BAB 61 im Ausbaubereich einhergeht und daraus resultierend auch keine nachteili-

gen Auswirkungen auf die Anschlussabschnitte mit dem Ausbau des Abschnitts B verbunden 

sind. 
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Zusammenfassend ist somit die Abschnittsbildung rechtmäßig erfolgt. 

6. Straßenquerschnitt 

Das Straßenbauvorhaben ist hinsichtlich seiner Dimensionierung und Ausgestaltung als 

sachgerecht anzusehen. Die Beurteilung orientiert sich dabei am technischen Regelwerk. 

Die Planung wurde noch anhand der Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Querschnitte 

(RAS-Q 96) bemessen. Grundsätzlich wäre nach den RAS-Q 96 der Regelquerschnitt 35,5 

mit einem 3,50 m breiten Mittelstreifen zugrunde zu legen gewesen. Da die bestehende 

Trasse aber bereits einen 4,0 m breiten Mittelstreifen aufweist und eine Erweiterung der Au-

tobahn nach innen nicht sinnvoll gewesen wäre, wurde die Ausbaustrecke unter Beibehal-

tung dieser Mittelstreifenbreite nach dem Sonderquerschnitt SQ 36 mit einer Gesamtbreite 

von 36,0 m dimensioniert. Die innen liegenden Randstreifen erhalten jeweils eine Breite von 

0,75 m. Der linke und der mittlere Fahrstreifen werden 3,50 breit und der rechte Fahrstreifen 

3,75 m breit angelegt. Der äußere Randstreifen wird mit einer Breite von 0,50 m und der 

Standstreifen mit einer Breite von 2,50 m hergestellt. Die Regelbreite der Bankette beträgt 

1,50 m. 

 

Zwischenzeitlich wurden seitens des zuständigen Bundesministeriums (zu diesem Zeitpunkt 

der Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) für alle Planungen für den Neu-

bau, die Erweiterung sowie für den Um- und Ausbau von Autobahnen die „Richtlinien für die 

Anlage von Autobahnen“ (RAA) durch das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 

7/2009 vom 23.06.2009 eingeführt. Der gewählte Ausbauquerschnitt kann hiernach beibe-

halten werden. Der Sonderquerschnitt SQ 36 der RAS-Q 96 entspricht exakt dem Regelquer-

schnitt RQ 36 der RAA, welcher für das gegenständliche Straßenbauvorhaben hiernach als 

einschlägig heranzuziehen wäre. In diesem Sinne wurde für das gegenständliche Straßen-

bauvorhaben der Anwendung des gewählten Ausbauquerschnitts seitens des Bundesminis-

teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit Schreiben vom 18.11.2009, Az. S 

22/72116.11/0/1089127 ausdrücklich zugestimmt. Die Planfeststellungsbehörde erachtet 

diese Vorgehensweise als sachgerecht und zulässig. 

V. Entwässerung/ Gewässerschutz 

Die vorliegende Straßenbaumaßnahme genügt den wasserrechtlichen Anforderungen des 

Europäischen Gemeinschaftsrechts und der hierzu ergangenen bundesrechtlichen Umset-

zungsbestimmungen. 

1. Wasserrechtliche Maßnahmen/ Entwässerungsplanung 

Für den gegenständlichen Streckenabschnitt der BAB 61 wurde in Abstimmung mit der zu-

ständigen oberen Wasserbehörde im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens ein neues Ent-

wässerungskonzept erstellt, welches gegenüber dem Bestand den Umfang direkter Einlei-

tungen in bestehende Vorfluter verringert. Abhängig von der Versickerungsfähigkeit des Bo-

dens, den vorhandenen Platzverhältnissen und weiteren Randbedingungen sind in der Pla-

nung die nachfolgenden Entwässerungsmaßnahmen vorgesehen: 



Kapitel E, Begründung 

Seite 91 

- Muldenversickerung am Böschungsfuß 

- Mulden-Rigolen-Element am Böschungsfuß 

- wasserführende Mulden in Einschnittsbereichen 

- Entwässerungskanal im Mittel- bzw. Trennstreifen 

- Entwässerung über die Böschung breitflächig ins Gelände 

 

Die Mulden und die Rigolen werden je nach Erfordernis und den Platzverhältnissen unter-

schiedlich breit ausgebildet. Zudem werden im Rahmen des Vorhabens zum Ausgleich der 

Wasserführung nach § 28 LWG mehrere Versickerungsbecken angelegt. Zur Lokalisation 

der einzelnen Entwässerungsmaßnahmen in der Örtlichkeit wird auf die Darstellungen in den 

festgestellten Lageplänen (vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nrn. 9. bis 31.) und die Angaben der 

Wassertechnischen Untersuchung in der Anlage des Planfeststellungsbeschlusses (vgl. Ka-

pitel A Abschnitt XII. Nr. 39. bis 44.) hingewiesen. In Ergänzung der gemäß den Planunter-

lagen im Rahmen des Straßenbauvorhabens vorgesehenen wasserwirtschaftlichen und was-

serbautechnischen Maßnahmen wurden dem Vorhabenträger zusätzlich verschiedene sei-

tens der Wasserbehörden geforderte Nebenbestimmungen auferlegt (vgl. Kapitel C Abschnitt 

III. Nr. III.3). Mit den geplanten Entwässerungsmaßnahmen kommt der Vorhabenträger sei-

ner Verpflichtung zur Beseitigung des Niederschlagswassers der Verkehrsanlagen gemäß 

den §§ 54 ff. WHG i.V.m. § 59 Abs. 1 LWG nach. Damit ist zugleich gewährleistet, dass die 

Straßenentwässerung der BAB 61, wie von Einwenderseite gefordert, nach dem gegen-

ständlichen Entwässerungskonzept unabhängig vom Abwassersystem der Stadt Speyer er-

folgt und hier keine direkten Einleitungen von Oberflächenwasser der Autobahn vorgesehen 

sind. 

 

Soweit das Straßenbauvorhaben Maßnahmen beinhaltet, die den Gewässerausbautatbe-

stand im Sinne von § 67 Abs. 2 WHG erfüllen, werden diese ausdrücklich vom Regelungs-

bereich des Planfeststellungsbeschlusses erfasst (vgl. Kapitel A Abschnitt IV. „Wasserrecht-

liche Regelungen“). Die Planfeststellungsbehörde durfte die Gewässerausbaumaßnahmen 

zulässigerweise mit in die vorliegende Planfeststellung einbeziehen, da sie zur Umsetzung 

des Gesamtvorhabens erforderlich waren, sie sich in der Abwägung mit anderen öffentlichen 

und/ oder privaten Belangen als vereinbar erwiesen haben und ihnen auch keine sonstigen 

öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entgegenstehen. 

 

Hinsichtlich zwei geplanter Direkteinleitungen von Niederschlagswasser der Straßenflächen 

in oberirdische Gewässer wird dem Vorhabenträger die Erlaubnis zur Gewässerbenutzung 

im Sinne von § 9 WHG erteilt (vgl. Kapitel A Abschnitt IV. „Wasserrechtliche Regelungen“). 

Die Erlaubnis konnte von der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Ausübung ihres 

pflichtgemäßen Ermessens gemäß § 12 WHG erteilt werden, da mit dem Straßenbauvorha-

ben und den hierbei geplanten Direkteinleitungen nach Maßgabe der dem Vorhabenträger 

erteilten Auflagen und Nebenbestimmungen (siehe Kapitel C Abschnitt III.) keine schädlichen 

Gewässerveränderungen verbunden sind und sonstige öffentlich-rechtlichen Vorschriften der 

Erlaubniserteilung nicht entgegenstehen. 
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Soweit im Bereich von Kreuzungen der BAB 61 mit oberirdischen Gewässern vorhandene 

Kreuzungsbauwerke entsprechend dem beidseitigen Anbau der BAB 61 unter Beibehaltung 

des vorhandenen Abflussprofils verlängert bzw. erweitert werden, ist jeweils von einer we-

sentlichen Veränderung einer Anlage an oder über einem oberirdischen Gewässer auszuge-

hen. Dem Vorhabenträger wird mit diesem Planfeststellungsbeschluss die hierfür notwendige 

Genehmigung im Sinne von § 36 WHG i.V.m. § 31 LWG erteilt (vgl. Kapitel A Abschnitt IV. 

„Wasserrechtliche Regelungen“). Die Genehmigung kann erteilt werden, weil mit den bauli-

chen Maßnahmen im Bereich der Gewässer keine schädlichen Gewässerveränderungen 

verbunden sind sowie die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Um-

ständen nach unvermeidbar ist und gemäß § 31 Abs. 2 LWG keine erheblichen Nachteile, 

Gefahren oder Belästigungen für andere Grundstücke und Anlagen zu erwarten sind, die 

nicht vermieden oder kompensiert werden. 

 

Die im Auswirkungsbereich des Vorhabens nach § 51 WHG ausgewiesenen Wasserschutz-

gebiete Schifferstadt-Mutterstadt und Speyer-Nord werden in Abstimmung mit der Oberen 

Wasserbehörde bei der geplanten Straßenbaumaßnahme im erforderlichen Umfang durch 

die festgestellte Ausbauplanung und die ergänzenden Vorgaben des Planfeststellungsbe-

schlusses (vgl. Auflagenregelungen in Kapitel C Abschnitt III. Nr. III.1) berücksichtigt. Der 

Eingriff in die genannten Wasserschutzgebiete ist unter Berücksichtigung der besonderen 

Anforderungen in Wasserschutzgebieten gemäß § 52 WHG zulässig. 

 

Weiter befinden sich im Vorhabenbereich die Überschwemmungsgebiete „Floßbach und Ne-

bengewässer“, „Speyerbach und Rehbach einschließlich Nebengewässer“ (mit dem Rück-

halteraum „Katastrophenretention westlich A 61“) und „Rhein/ Rheinvorland“. Für das durch 

Rechtsverordnung festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Floßbach und Nebengewässer“ 

ergeben sich durch das Ausbauvorhaben keine Retentionsraumverluste. Im Bereich des ge-

setzlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes „Rhein/ Rheinvorland“ werden vorhaben-

bedingte Retentionsraumverluste von ca. 1.140 m³ unmittelbar durch eine geplante Abtra-

gung des bestehenden Leitdeiches zwischen Deich-km 2,860 und Deich-km 3,000 bis auf 

die Höhe des bestehenden Bermenweges und des wasserseitigen Vorlandes ausgeglichen. 

Im Rückhalteraum „Katastrophenretention westlich A 61“ des durch Rechtsverordnung fest-

gesetzten Überschwemmungsgebietes der Gewässer „Speyerbach und Rehbach einschließ-

lich Nebengewässer“ verursacht das Ausbauvorhaben voraussichtlich einen Retentions-

raumverlust von ca. 1.470 m³, der vom Vorhabenträger ergänzend auszugleichen ist (vgl. 

Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt III. Nr. III.2). Durch die festgestellten Maßnahmen 

und die im vorliegenden Beschluss ergänzend getroffenen Regelungen ist sichergestellt, 

dass der Verwirklichung des Straßenbauvorhabens auch unter dem Aspekt des Eingriffs in 

die genannten Überschwemmungsgebiete keine Belange des Allgemeinwohls entgegenste-

hen, der Hochwasserabfluss bzw. die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden und eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- und Sachschäden zu 

befürchten sind. 
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Mit der oberen Wasserbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wurde un-

ter Berücksichtigung der Regelungen dieses Beschlusses das wasserrechtliche Einverneh-

men zu dem Straßenbauvorhaben hergestellt. 

2. Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Umweltzielen der WRRL und den Bewirt-

schaftungszielen des WHG 

Das Vorhaben steht unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde im vorlie-

genden Planfeststellungsbeschluss getroffenen wasserrechtlichen Regelungen und der vor-

stehenden Ausführungen unter 1. darüber hinaus auch mit den Umweltzielen der EU-Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL) und den entsprechenden Bewirtschaftungszielen des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG) in Einklang.  

2.1. Rechtlicher Rahmen 

Das WHG normiert rechtliche Zielvorgaben für die Bewirtschaftung von Oberflächengewäs-

sern und des Grundwassers. Oberirdische Gewässer sind gemäß § 27 Abs. 1 des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG) so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologi-

schen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und dass ein guter ökologischer und 

ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. Oberirdische Gewässer, die 

nach § 28 WHG als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, sind gemäß § 27 

Abs. 2 WHG so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen Potentials 

und ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein gutes ökologisches Potential und 

ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. § 47 Abs. 1 WHG enthält ent-

sprechende Bewirtschaftungsziele auch für das Grundwasser. Danach ist das Grundwasser 

so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines che-

mischen Zustands vermieden wird, alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender 

Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umge-

kehrt werden und ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder 

erreicht werden, wobei zu einem guten mengenmäßigen Zustand insbesondere ein Gleich-

gewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung gehört. § 31 WHG 

eröffnet Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen für Oberflächengewässer. Hinsichtlich 

zulässiger Ausnahmen von den in § 47 Abs. 1 WHG für das Grundwasser formulierten Be-

wirtschaftungszielen verweist § 47 Abs. 3 WHG auf die entsprechende Anwendung der Aus-

nahmeregelungen für Oberflächengewässer in § 31 Abs. 2 WHG. Die in den §§ 27 und 47 

WHG normierten Verschlechterungsverbote und Verbesserungsgebote wurden zur Umset-

zung von Art. 4 Abs. 1 a) Ziffer i) bis iii), b) Ziffer i) bis iii) der Richtlinie 2000/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-

nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 

S. 1 - Wasserrahmenrichtlinie) - WRRL - in das Wasserhaushaltsgesetz aufgenommen. Die 

in den §§ 31 und 47 WHG eröffneten Ausnahmen gehen auf die entsprechenden Ausnah-

meregelungen in Art. 4 Abs. 6 bis 8 WRRL zurück. Die Bestimmungen in Art. 4 Abs. 6 WRRL 

beschreiben Ausnahmen für eine vorübergehende Verschlechterung des Zustandes von 
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Wasserkörpern. Art. 4 Abs. 7 WRRL eröffnet weitergehende Ausnahmen von den in Art. 4 

Abs. 1 a) und b) WRRL beschriebenen Umweltzielen. 

 

Die im WHG zur Umsetzung von Art. 4 Abs. 1 WRRL normierten Verschlechterungsverbote 

und Verbesserungsgebote sind keine bloßen Zielvorgaben für die Gewässerbewirtschaftung. 

Sie haben verbindlichen Charakter auch für die Zulassung von Vorhaben. Die Genehmigung 

für ein Vorhaben ist danach - vorbehaltlich der Gewährung einer Ausnahme - zu versagen, 

wenn eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers zu erwarten ist 

oder der gute Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial und der gute chemische Zustand 

eines Oberflächenwasserkörpers zum maßgeblichen Zeitpunkt nach WRRL nicht erreicht 

werden können. Gemäß dem in Art. 4 Abs. 1 WRRL und den §§ 27 und 47 WHG normierten 

Prüfmaßstab liegt eine Verschlechterung des Zustandes vor, wenn sich der Zustand 

mindestens einer Qualitätskomponente im Sinn des Anhangs V der WRRL um eine Klasse 

verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der 

Einstufung des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt. Befindet sich die betreffende 

Qualitätskomponente bereits aktuell in der niedrigsten Stufe, dann stellt jede 

Verschlechterung dieser Qualitätskomponente eine „Verschlechterung des Zustands" eines 

Oberflächenwasserkörpers dar (EuGH, Urt. vom 01. Juli 2015 - C-461/13 - 

„Weservertiefung“, juris, Rdnr. 43 ff.; EuGH, Urt. vom  04. Mai 2016 - C-346/14 - „Bau eines 

Wasserkraftwerks an der Schwarzen Sulm in Österreich“, juris, Rdnr. 54 ff.; BVerwG, Urt. 

vom 10. November 2016 – 9 A 18.15 -, Entscheidungsumdruck Rdnr. 94 ff. - „A 20 - 

Elbquerung-NS“ -; Urt. vom 28. April 2016 – 9 A 9/14 - „A 20-Elbquerung-SH“, juris, Rdnr. 

29; Urt. vom 11. August 2016 - 7 A 1.15 - DVBl 2016, 1465 Rn. 160).  

2.2. Die Planung steht mit den Umweltzielen der WRRL bzw. den Bewirtschaftungszie-

len des WHG in Einklang 

Den vorbeschriebenen gemeinschaftsrechtlichen (Art. 4 WRRL) sowie bundeswasserrechtli-

chen (§§ 27 ff. und 47 ff. WHG) Anforderungen an den Wasser- und Gewässerschutz trägt 

die vorliegende Zulassungsentscheidung Rechnung. Die Planung verstößt weder gegen das 

dort normierte Verschlechterungsverbot für Oberflächengewässer und das Grundwasser 

noch läuft sie dem Verbesserungsgebot für diese Gewässer bzw. das Grundwasser zuwider. 

Mit Blick auf die konkrete planerische Ausgestaltung des Straßenbauvorhabens, unter Be-

rücksichtigung der hierbei getroffenen technischen Vorkehrungen sowie unter Beachtung der 

im Einvernehmen mit den zuständigen Wasserfachbehörden im vorliegenden Planfeststel-

lungsbeschluss ergänzend erteilten wassertechnischen Auflagen und Nebenstimmungen 

sind anlage-, bau- und betriebsbedingte schädliche oder nicht ausgleichbare Gewässerver-

änderungen auszuschließen. Projektwirkungen, die sich in rechtserheblicher Weise schäd-

lich auf die in Art. 4 WRRL bzw. §§ 27 und 47 WHG benannten Umweltziele auswirken wür-

den, sind weder in Bezug auf Oberflächengewässerkörper hinsichtlich deren ökologischen 

und chemischen Zustands noch im Hinblick auf den mengenmäßigen oder chemischen Zu-

stand von Grundwasserkörpern zu erwarten.  
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Der Vorhabenträger hat die Auswirkungen seines Vorhabens auf die im Planbereich vorhan-

denen Oberflächengewässer und das Grundwasser hinreichend geprüft. Hierzu kann auf die 

„Zusammenfassende Darstellung der wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Auswir-

kungen“ vom 28.04.2017 (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 42.) sowie auf die sonstigen Plan-

unterlagen verwiesen werden. Dort sind für das Schutzgut Wasser die relevanten Bestands-

daten für die Ermittlung der Umweltauswirkungen dargelegt worden. Die Aufarbeitung der 

Bestandssituation umfasst eine hinreichende Beschreibung der Bestandssituation, eine Be-

standsbewertung, eine Beschreibung der Vorbelastungen und der Wirkfaktoren des Straßen-

bauvorhabens sowie eine Beschreibung der entsprechenden wassertechnischen (Schutz-

)Maßnahmen sowie eine Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens.  

 

Die durch das Vorhaben betroffenen Wasserkörper (Grund- und Oberflächenwasserkörper) 

wurden identifiziert und der Zustand der Oberflächenwasserkörper sowie des Grundwassers 

beschrieben. Diesbezüglich wird auf Punkt 3. „Beschreibung (Feststellung) der im Planbe-

reich des Vorhabens vorhandenen und von diesem berührten Wasserkörper (Grund- und 

Oberflächenwasserkörper)“ und Punkt 4. „Beschreibung des Zustands der betroffenen Ober-

flächenwasserkörper und des Grundwassers“ der vorgenannten „Zusammenfassenden Dar-

stellung der wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Auswirkungen“ Bezug genom-

men. 

 

Zur Identifizierung des Grundwasserkörpers ist zunächst maßgeblich, dass der Planungs-

raum im Bereich der Grundwasserlandschaft „Quartäre und pliozäne Sedimente“ (laut Was-

serwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz) liegt. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Kiese 

und Sande, die oftmals von Auenlehmen überlagert sind. Aufgrund des fehlenden Überlage-

rungsdruckes sind diese Gesteine nicht verfestigt. Sie weisen einen großen nutzbaren Hohl-

raumgehalt auf, welcher Voraussetzung für eine umfangreiche Trinkwassergewinnung ist. 

Die Kiese und Sande bilden einen Porengrundwasserleiter, der aufgrund des großen Filtra-

tions- und Rückhaltevermögens einen guten Schadstofffilter für das Grundwasser darstellt. 

Durch die über weite Strecken verbreiteten Ton- und Schlufflagen besteht häufig eine hyd-

raulische Trennung, so dass regional oder lokal mehrere Grundwasserstockwerke vorhan-

den sind. Die pH-Werte des Grundwassers liegen im neutralen bis schwach alkalischen Be-

reich, wobei oberflächennahes Grundwasser in der Regel höhere Lösungsinhalte mit sich 

führt als tiefer anstehendes. Auch die Nitratbelastung nimmt mit zunehmender Tiefe des an-

stehenden Grundwassers ab. Im Planungsraum herrschen Kalzium-Magnesium-Hydrogen-

karbonat-Wässer vor. Im Norden des Planungsraumes (Frankenthaler Terrasse) beträgt der 

Grundwasserflurabstand > 100 cm, im Bereich des Floßbaches und der Wiesengräben steht 

das Grundwasser 60 bis 100 cm unter Flur an. Die Böhler Lössplatte bis zum Rehbach ist 

durch Grundwasserflurabstände von 200 bis 300 cm gekennzeichnet. Innerhalb des Speyer-

bachschwemmkegels zwischen Rehbach und Speyer betragen die Grundwasserflurab-

stände bis 250 cm, unterliegen jedoch starken Schwankungen. Insbesondere die Bereiche 

der Bäche und Gräben weisen hohe Grundwasserstände (bis 30 cm unter Flur) auf. Der sich 
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östlich von Speyer bis zum Rhein erstreckende Abschnitt ist durch mittlere Grundwasserflu-

rabstände von 200 bis 300 cm, in der Rheinaue von 150 bis 300 cm gekennzeichnet. Der 

Grundwasserstand der Rheinniederung ist eng mit der Höhe des Rheinpegels verknüpft und 

somit starken Schwankungen ausgesetzt. Bei Rheinhochwasser kann das Grundwasser 

durch die Gewässernähe beträchtlich ansteigen. Stellenweise kann Druckwasser an der Ge-

ländeoberfläche austreten. Es existieren im Ausbaubereich zwei Wasserschutzgebiete 

(„Schifferstadt – Mutterstadt“ und „Speyer Nord“), die durch die Planung tangiert werden. 

 

Zur Beschreibung des Zustands des Grundwasserkörpers ist festzuhalten, dass das Grund-

wasser in etwa 2 m unter Gelände ansteht. In der Nähe des Rheines ist der Grundwasser-

stand schwankend und maßgeblich vom Wasserstand des Rheines abhängig. In Teilab-

schnitten kann Grundwasser bis unmittelbar an der Geländeoberfläche anstehen. Die Versi-

ckerungsfähigkeit der Böden ist unterschiedlich ausgeprägt. Im Abschnitt zwischen der L 530 

und der Tank- und Rastanlage Dannstadt sowie zwischen der K 30, Iggelheimer Weg und 

der B 9 ist eine relativ gute Versickerungsfähigkeit zu erwarten. Zwischen der B 9 und dem 

Rhein sind nach dem Öffnen der geringmächtig ausgebildeten feinkörnigen Deckschichten 

in den darunter lagernden Kiesen ebenfalls gute Durchlässigkeiten zu erwarten. Die zwi-

schen der Tank- und Rastanlage Dannstadt und dem Iggelheimer Weg anzutreffenden Lösse 

besitzen weniger gute Entwässerungseigenschaften. Die Kies- und Sandablagerungen des 

Rheins stellen Porengrundwasserleiter hoher Speicherleistung bzw. Reservehaltung dar. Der 

Oberrheingraben bildet in Rheinland-Pfalz für den Grundwasserhaushalt ein Schwerpunkt-

gebiet mit Grundwasserüberschuss. Porengrundwasserleiter weisen aufgrund ihres großen 

Filtrations- und Rückhaltevermögens für Schadstoffe eine hohe Reinigungswirkung für das 

Grundwasser auf. Ein großer Grundwasserflurabstand verzögert den Eintritt von Verschmut-

zungen in das Grundwasser und verbessert somit die Möglichkeiten, Schadstoffe in den 

Deckschichten zu binden oder abzubauen. Ein geringer Grundwasserflurabstand im Bereich 

der Bäche und der Rheinaue zieht eine hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grund-

wassers nach sich. Dem Vorsorgeprinzip folgend wird zur langfristigen Wahrung einer hohen 

Trinkwasserqualität die Verschmutzungsempfindlichkeit innerhalb von Wasserschutzgebie-

ten generell höher eingestuft. Zudem wird sie in Zone II (engere Schutzzone, im Planungs-

raum Wasserschutzgebiet Speyer Nord) höher gewertet als in Zone III (weitere Schutzzone, 

im Planungsraum Wasserschutzgebiete Schifferstadt-Mutterstadt und Speyer Nord). Das 

oberflächennahe Grundwasser des Planungsraumes ist nicht versauert. Der Eintrag versau-

ernd wirkender Luftschadstoffe (u.a. durch die Verbrennung fossiler Energieträger) ist ge-

fährdend im Bereich von Böden und Gesteinen, die nur ein geringes Puffervermögen besit-

zen. Die Grundwasserlandschaft „Quartäre und pliozäne Sedimente“ zeigt ein entsprechend 

hohes Puffervermögen. Im Allgemeinen ist die Grundwasserneubildungsrate innerhalb von 

Grünland- und Ackerflächen höher als in Waldbereichen. Die kiesigen und sandigen Sedi-

mente des Planungsraumes begünstigen die Grundwasserneubildung. In den Siedlungsbe-

reichen ist der Anteil unversiegelter Bodenoberfläche, die der Niederschlagsversickerung zur 

Verfügung steht, relativ gering. Das Niederschlagswasser kann nur sehr begrenzt versickern 
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und wird zum Großteil über die Kanalisation abgeführt. Die Grundwasserneubildung ist ent-

sprechend gering. Die projektbedingten Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung sind 

aufgrund der geringen Neuversiegelung und der Möglichkeit einer trassennahen Versicke-

rung von nachrangiger Bedeutung. Veränderungen der Grundwasserströme durch Anschnei-

den grundwasserführender Schichten sind im Zuge der Maßnahme nicht zu erwarten. Auf-

grund des hohen Rückhaltevermögens und der hohen Filterleistung ist das Risiko des Schad-

stoffeintrags in das Grundwasser relativ gering. Im Bereich der Fließgewässer ist das Risiko 

aufgrund der geringen Grundwasserflurabstände erhöht. Für den Grundwasserkörper sind 

folgende Vorbelastungen zu nennen: Nutzungsbedingte Vorbelastungen aus der intensiven 

Landwirtschaft (Eintrag von Bioziden, organischen und anorganischen Düngemitteln etc.), 

Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch vorhandene Flächenversiegelung, Be-

lastung der Flächen entlang stark befahrener Verkehrswege durch verkehrsbedingte Immis-

sionen (Verunreinigung des Grundwassers durch Schwermetalle, ggf. Streusalz, Reifenab-

rieb etc.) und künstliche Grundwasserabsenkung. 

 

Die Grundwasserlandschaft des gesamten Planungsraums wird mit „Quartäre und pliozäne 

Sedimente“ angeführt. Die Grundwasserneubildungsrate liegt im Planungsraum ab dem Aus-

baubeginn bis zum Rehbach einheitlich zunächst bei 95 mm/a. Ab dem Rehbach bis zum die 

BAB 61 kreuzenden Verlauf der Landesstraße Nr. 454 (L 454) vor Speyer beim Rinkenberger 

Forsthaus wird die Grundwasserneubildungsrate mit 63 mm/a angeführt. Im Weiteren wird 

bis zum Franzosengraben nördlich der BAB 61 eine Grundwasserneubildungsrate von 120 

mm/a und südlich der BAB 61 von 63 mm/a ausgewiesen. Schließlich wird für den Planungs-

raum ab dem Franzosengraben die Grundwasserneubildungsrate beidseits der BAB 61 wie-

der mit 63 mm/a geführt. Die Grundwasserüberdeckung des Planungsraums wird überwie-

gend als „ungünstig“ bewertet. In einem Teilbereich zwischen der L 454 zwischen Dannstadt-

Schauernheim und Schifferstadt und der L 454 bzw. L 532 zwischen Böhl-Iggelheim und 

Schifferstadt erfolgt die Bewertung der Grundwasserüberdeckung mit „mittel“. 

 

Bei der Identifizierung der Oberflächenwasserkörper ist als einziges im Planungsraum ver-

laufendes Gewässer erster Ordnung der Rhein anzuführen. Der den Planungsraum nach 

Osten begrenzende Abschnitt des Rheins ist dem nördlichen Oberrhein zuzuordnen. Die 

hydrologischen Verhältnisse im Rheineinzugsgebiet sind außergewöhnlich günstig, denn mit 

einer mittleren jährlichen Niederschlagshöhe von 900 mm zählt das Rheingebiet zu den nie-

derschlagreichsten Flussgebieten Europas. Der Ausbau des Rheins zur Großschifffahrts-

straße erfolgte ab dem 19. Jahrhundert. Hiermit verbunden sind Laufverkürzung, Zunahme 

der Fließgeschwindigkeit und Sohlenerosion. Des Weiteren gingen Auen und Altwässer ver-

loren. Die Ufer sind mit großen Schüttsteinen fixiert und somit einheitlich anthropogen struk-

turiert. Abschnittsweise findet man Buhnen aus Schüttsteinen (außerhalb des Planungsrau-

mes). Für den Rhein wurde ein gesetzliches Überschwemmungsgebiet festgesetzt, dessen 

westliche Grenze im Planungsraum die Kreisstraße Nr. 2 (K 2) bildet. Ein Rohrdurchlass im 
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Bereich des das Überflutungsgebiet querenden Dammes der BAB 61 verbindet den nördli-

chen mit dem südlichen Überschwemmungsbereich. Mit dem Angelhofer Altrhein steht das 

Überflutungsgebiet des Rheins über einen Vorflutergraben in Verbindung.  

 

Alle übrigen oberirdischen natürlichen und künstlichen Gewässer im Planungsraum (neben 

dem Rhein) werden gemäß ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung als Gewässer dritter Ord-

nung eingestuft. Die im Planungsraum befindlichen Fließgewässer dritter Ordnung lauten 

Floßbach, Rohrgraben, Scheidgraben, Unterer und Mittlerer Wiesengraben, Oberer Wiesen-

graben (oder Etzwiesengraben), Maurergraben, Wieselgraben (oder Schachtelgraben), 

Steinbach (oder Muldengraben), Rehbach, Neugraben, Krummlachgraben, Ranschgraben, 

Kleinlandgraben, Spitzenrheinhofgraben und Franzosengraben. Weiter finden sich innerhalb 

des Planungsraumes als zum Teil naturnah entwickelte Stillgewässer ein Teich südwestlich 

von Mutterstadt, ein Regenrückhaltebecken bei der Tank- und Rastanlage Dannstadt, ein 

Teich nahe der Tank- und Rastanlage Dannstadt, ein Weiher südwestlich von Schifferstadt, 

der Weiher „Mittellache“, der Speyerlachsee, der Gänsedrecksee, ein Stillgewässer nahe 

dem Deutschhof, der Angelhofer Altrhein und ein Stillgewässer an der Rheinbrücke. Weiter 

tangiert der Planungsraum auch Teile der Überschwemmungsgebiete des Floßbaches und 

seiner Nebengewässer sowie des Rheins. Aufgrund der relativen Rheinnähe und der flachen 

Topographie sind die Überschwemmungsgebiete ausgedehnt, das Rheinhochwasser kann 

sich über die Nebengewässer bis tief in das Deichhinterland ausbreiten. Das gesetzlich fest-

gelegte Überschwemmungsgebiet des Floßbaches und seiner Nebengewässer umfasst Flä-

chen westlich der BAB 61. Bei erhöhten Rheinwasserständen wird das Absperren der Reh-

bachschließe bei Neuhofen erforderlich. Hierdurch ergeben sich ein Rückstau im Rehbach 

und ein Aufstau im Polderbereich bei Neuhofen. Aufgrund des bestehenden erweiterten Re-

tentionsbedarfs wird ein zusätzliches Retentionsvolumen aktiviert („Katastrophenretention 

westlich der A 61“). Retentionsräume stellen die Waldflächen am Rehbach, Ranschgraben 

und Kleinlandgraben (Betriebsanweisung für die Hochwasserretention im Rehbach–Speyer-

bach-Gebiet, westlich der A 61) dar. 

 

Bei der Beschreibung des Zustands der Oberflächenwasserkörper ist als ein wesentliches 

Kriterium zur Beurteilung der Vorbelastung der Fließgewässer die jeweilige Gewässergüte 

zu beachten. Weitere Vorbelastungen für die Wasserkörper ergeben sich im Planungsraum 

durch: Die zum Teil naturferne Gewässergestaltung, die bis unmittelbar an die Gewässer 

grenzenden Intensivnutzungen (Eintrag von Düngern und Bioziden), die Freizeitnutzung ei-

niger Stillgewässer, die insbesondere im Bereich der BAB 61 vorhandenen Gewässerzer-

schneidungen/-verrohrungen und die Gewässerbelastungen durch Einleitungen von Oberflä-

chenwasser aus dem Straßenraum. 

 

Zusammenfassend wurden die vorhandenen Oberflächenwasserkörper im Einzelnen mit fol-

gender Zustandsbewertung in die Ausbauplanung eingestellt: 
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Der „Floßbach“ ist im Planungsraum fast durchgehend mit der Gewässerstrukturgüte in der 

Klasse 7 (vollständig verändert) eingestuft. In einem kleinen Teilabschnitt östlich der BAB 61 

erfolgt eine Einstufung in der Klasse 6 (sehr stark verändert). Die Gewässergüte (Stand 

2005) wird als „ausgetrocknet“ klassifiziert und nicht bewertet. Gemäß der Biotoptypenbe-

wertung der Ausbauplanung wird die Biotopwertigkeit für Flora und Fauna als mittel einge-

schätzt. Der Floßbach ist als Schongebiet klassifiziert und in der Biotopkartierung RLP (Ob-

jektnr. 6516-3003) aufgeführt. 

 

Der „Rohrgraben“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) und der Gewäs-

serstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der 

Ausbauplanung ist der Graben als ein stark durch Herbizid- und Nährstoffeintrag belastetes 

Gewässer identifiziert worden, was sich in der nitrophilen Vegetation widerspiegelt; die Ge-

wässergüte wird aufgrund der geringen Biotopausstattung lediglich mit mäßig bewertet. 

 

Der „Teich südwestlich von Mutterstadt“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) 

und der Gewässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypen-

bewertung der Ausbauplanung wird er als Schongebiet bewertet. Aufgrund des hohen Nut-

zungsgrades und des naturferneren Charakters wird von einer mittleren Biotopwertigkeit des 

Gewässers ausgegangen. Der Teich an der Autobahn ist biotopkartiert (Objektnr. 6516-

3002). 

 

Der „Scheidgraben“ ist im Planungsraum durchgehend mit der Gewässerstrukturgüte in der 

Klasse 7 (vollständig verändert) eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird als „ausge-

trocknet“ klassifiziert und nicht bewertet. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der Ausbau-

planung wird er noch als naturnah eingestuft und mit mittel bewertet. Sowohl der Grabenab-

schnitt östlich von Dannstadt (Objektnr. 6516-3003) als auch der Grabenabschnitt westlich 

von Schifferstadt (Objektnr. 6616-1004) sind in der Biotopkartierung RLP als Schongebiet 

aufgenommen. 

 

Der „Untere und mittlere Wiesengraben“ wurden hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) 

und der Gewässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypen-

bewertung der Ausbauplanung wird dem Grabensystem aufgrund der Ausprägung und der 

Strukturvielfalt für den Biotop- und Artenschutz sowie auch als Vernetzungselement im Ge-

wässersystem eine hohe Bedeutung zugemessen. Unterer und mittlerer Wiesengraben sind 

unter der Objektnummer 3011 (TK25: 6516) in der Biotopkartierung RLP als schützenswertes 

Gebiet (Kategorie IIb) aufgeführt. 

 

Der „Obere Wiesengraben“ (oder Etzwiesengraben) ist im Planungsraum westlich der BAB 

61 mit der Gewässerstrukturgüte in der Klasse 7 (vollständig verändert) eingestuft. Östlich 

der BAB 61 ist keine Einstufung erfolgt. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird durchgehend 

nicht bewertet. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird dem Graben 

im Verbund mit dem unteren und mittleren Wiesengraben als Grabensystem aufgrund der 
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Ausprägung und der Strukturvielfalt für den Biotop- und Artenschutz sowie auch als Vernet-

zungselement im Gewässersystem eine hohe Bedeutung zugemessen. Der obere Wiesen-

graben ist unter der Objektnummer 3016 (TK25: 6016) in der Biotopkartierung RLP aufge-

führt und als Schützenswertes Gebiet (Kategorie IIb) eingestuft. 

 

Das „Regenrückhaltebecken bei der Tank- und Rastanlage Dannstadt“ wurde hinsichtlich der 

Gewässergüte (Stand 2005) und der Gewässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. 

Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung zeichnet es sich zumeist durch 

eine hohe Artenvielfalt sowie durch ein hohes Entwicklungspotenzial aus und besitzt eine 

hohe Bedeutung. Es ist unter der Objektnummer 3013 (TK25: 6516) in der Biotopkartierung 

RLP aufgeführt und als Schongebiet (Kategorie III) eingestuft. Die Verlandungsbereiche sind 

gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG pauschal geschützt (Verlandungsbereiche stehender Gewäs-

ser).  

 

Der „Teich nahe der Tank- und Rastanlage Dannstadt“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte 

(Stand 2005) und der Gewässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der 

Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird aufgrund des hohen Nutzungsgrades und 

des naturferneren Charakters von einer mittleren Biotopwertigkeit des Gewässers ausgegan-

gen. Er ist als Schongebiet (Kennung III) in der Biotopkartierung RLP unter der Objektnum-

mer 3014 (TK25: 6516) erfasst.  

 

Der „Maurergraben“ wird im Planungsraum durchgehend mit der Gewässerstrukturgüte in 

der Klasse 7 (vollständig verändert) eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird durch-

gehend nicht bewertet. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird der 

Maurergraben aufgrund der geringen Biotopausstattung mit gering bewertet. 

 

Der „Wieselgraben“ (oder Schachtelgraben) ist im Planungsraum mit der Gewässerstruktur-

güte in der Klasse 6 (sehr stark verändert) eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird 

durchgehend nicht bewertet. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird 

er aufgrund der geringen Biotopausstattung lediglich mit mäßig bewertet. 

 

Der „Steinbach“ (oder Muldergraben) ist im Planungsraum mit der Gewässerstrukturgüte ab-

schnittsweise in der Klasse 6 (sehr stark verändert) oder Klasse 7 (vollständig verändert) 

eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird durchgehend als „kritisch belastet“ bewertet. 

Bei der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird der Steinbach aufgrund der graben-

förmigen Struktur und der hohen Vorbelastung auf der westlichen Seite der BAB 61 mit mäßig 

bewertet. Die bachbegleitende Vegetation des Muldergrabens auf der östlichen Seite der 

BAB 61 bildet einen weitgehend geschlossenen Uferbewuchs. Die Biotopwertigkeit des Ba-

ches für Flora und Fauna wird hier als mittel eingeschätzt.  

 

Der „Rehbach“ wird mit der Gewässerstrukturgüte im Planungsraum südwestlich der BAB 61 

zunächst in der Klasse 3 (mäßig verändert) und im Weiteren bis zur Autobahnquerung in der 
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Klasse 4 (deutlich verändert) eingestuft. Auf der Nordostseite der BAB 61 wird die Einstufung 

zunächst in einem kurzen Abschnitt in Höhe der Einmündung des Neugrabens in der Klasse 

6 (sehr stark verändert) fortgeführt und wechselt dann in die Klasse 5 (stark verändert). 

Schließlich wird er am Rande des Planungsraums nach der Einmündung des Steingrabens 

in die Klasse 7 (vollständig verändert) eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird im 

Planungsraum durchgehend mit „mäßig belastet“ bewertet. Im Rahmen der Biotoptypenbe-

wertung der Ausbauplanung stellt der Rehbach trotz der stark bis übermäßig geschädigten 

Gewässerstrukturgüte einen der wertvolleren Bäche im Planungsraum dar. In seiner Bedeu-

tung für den Biotop- und Artenschutz wird der Rehbach somit als hoch eingeschätzt. Der 

Rehbach ist unter den Objektnummern 1006 und 1013 (TK25 6616) in der Biotopkartierung 

RLP aufgeführt und als Schongebiet (Kategorie III) eingestuft. Abschnittsweise ist der Bach 

gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG pauschal geschützt (naturnahe und unverbaute Bach- und 

Flussabschnitte).  

 

Der „Neugraben“ wird hinsichtlich der Gewässerstrukturgüte im Planungsraum in dem Teil-

abschnitt zwischen Rehbach und der Mündung des Krummlachgraben nicht eingestuft bzw. 

bewertet und im weiteren Verlauf bis kurz vor dem Ranschgraben in der Klasse 7 (vollständig 

verändert) eingestuft. Ein letzter kurzer Teilabschnitt ist in der Klasse 6 (sehr stark verändert) 

eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird durchgehend nicht bewertet. Im Rahmen 

der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird er wegen der gut ausgebildeten graben-

begleitenden Gehölz-, Hochstauden- und Krautsäume noch als naturnah eingestuft und mit 

mittel bewertet. Unter der Objektnr. 1042 der TK25 6616 ist der Neugraben in der Biotopkar-

tierung RLP als Schongebiet eingestuft. 

 

Der „Krummlachgraben“ ist im Planungsraum überwiegend mit der Gewässerstrukturgüte in 

der Klasse 7 (vollständig verändert) eingestuft. Ein Teilabschnitt südwestlich der BAB 61 ist 

in der Klasse 6 (sehr stark verändert) eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird durch-

gehend nicht bewertet. Aufgrund seiner geringen ökologischen Bedeutung wurde er im Rah-

men der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung nicht gesondert erfasst. 

 

Der „Weiher südwestlich von Schifferstadt“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 

2005) und der Gewässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Bio-

toptypenbewertung der Ausbauplanung besitzt eine hohe Bedeutung, da er sich mit einer 

gewissen Naturnähe und extensiver bis fehlender Nutzung zumeist durch eine hohe Arten-

vielfalt sowie durch ein hohes Entwicklungspotenzial auszeichnet. Er ist unter der Objekt-

nummer 1023 (TK25: 6616) in der Biotopkartierung RLP aufgeführt und als Schützenswertes 

Gebiet (Kategorie IIb) eingestuft. Die Schilfröhricht- oder sonstigen Röhrichtbestände, Groß-

seggenriede sowie Verlandungsbereiche stehender Gewässer sind gemäß § 30 Abs. 3 

BNatSchG pauschal geschützt. 

 

Der „Ranschgraben“ wird mit der Gewässerstrukturgüte im Planungsraum südwestlich der 

BAB 61 bis zur Autobahnquerung im Wechsel abschnittsweise in der Klasse 6 (sehr stark 
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verändert) oder der Klasse 7 (vollständig verändert) eingestuft. Auf der Nordostseite der BAB 

61 nach der Einmündung des Neugrabens folgt ein kurzer Abschnitt mit Einstufung in der 

Klasse 5 (stark verändert) und im Weiteren die mehrfach wechselnde Einstufung von Ab-

schnitten in der Klasse 4 (deutlich verändert) und der Klasse 3 (mäßig verändert) bis die 

wechselweise Einstufung am Rande des Planungsraums vor Schifferstadt in die Klasse 5 

(stark verändert) und die Klasse 6 (sehr stark verändert) übergeht. Die Gewässergüte (Stand 

2005) wird im Planungsraum durchgehend mit „mäßig belastet“ bewertet. Im Rahmen der 

Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung erweist er sich aufgrund seiner Ausprägung, der 

Biotopvielfalt und des Artenreichtums von überregionaler Bedeutung (Planung vernetzter Bi-

otopsysteme). Trotz der ungünstigen Beurteilung der Gewässerstruktur wird die Biotopwer-

tigkeit des Baches für Flora und Fauna als hoch eingeschätzt. Die Ranschgrabenniederung 

ist unter den Objektnummern 1027 und 1037 (TK25: 6616) in der Biotopkartierung RLP auf-

geführt und als schützenswertes Gebiet (Kategorie IIb) eingestuft. Teile dieser Flächen sind 

gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG pauschal geschützt (naturnahe und unverbaute Bach- und 

Flussabschnitte).  

 

Der „Weiher Mittellache“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) und der Gewäs-

serstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der 

Ausbauplanung wird aufgrund des hohen Nutzungsgrades und des naturferneren Charakters 

von einer mittleren Biotopwertigkeit des Gewässers ausgegangen. Er ist in der Biotopkartie-

rung RLP (6616-1053) als Schongebiet (Kennung III) bewertet. Die Schilfröhricht- oder sons-

tigen Röhrichtbestände sowie Großseggenriede sind gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG pauschal 

geschützt (Verlandungsbereiche stehender Gewässer).  

 

Der „Kleinlandgraben“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) und der Gewäs-

serstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der 

Ausbauplanung wird er aufgrund der geringen Biotopausstattung lediglich mit gering bewer-

tet. 

 

Der „Speyerlachsee“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) und der Gewäs-

serstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der 

Ausbauplanung wird aufgrund des hohen Nutzungsgrades und des naturferneren Charakters 

von einer mittleren Biotopwertigkeit des Gewässers ausgegangen. Unter der Objektnummer 

2031 (TK25: 6616) ist der Speyerlachsee in der Biotopkartierung RLP als Schongebiet (Ken-

nung III) bewertet. Die Schilfröhrichtbestände sowie Großseggenriede sind gemäß § 30 Abs. 

3 BNatSchG in Teilen pauschal geschützt (Verlandungsbereiche stehender Gewässer).  

 

Der „Gänsedrecksee“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) und der Gewäs-

serstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der 

Ausbauplanung wird aufgrund des hohen Nutzungsgrades und des naturferneren Charakters 

von einer mittleren Biotopwertigkeit des Gewässers ausgegangen. Unter der Objektnummer 

2036 (TK25: 6616) ist der Kiessee in der Biotopkartierung RLP als schützenswertes Gebiet 
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(Kennung IIb) bewertet. Die Schilfröhrichtbestände sowie Großseggenriede, die im Pla-

nungsraum nicht deutlich ausgebildet sind, sind gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG in Teilen pau-

schal geschützt (Verlandungsbereiche stehender Gewässer). 

 

Der „Spitzenrheinhofgraben“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) und der Ge-

wässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung 

der Ausbauplanung wird er aufgrund der geringen Biotopausstattung mit mäßig bewertet. 

 

Der „Franzosengraben“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) nicht bewertet 

und die Gewässerstrukturgüte mit der Klassifizierung „nicht eingestuft“ angeführt. Im Rah-

men der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird er aufgrund der geringen Bio-

topausstattung lediglich mit gering bewertet. 

 

Das „Stillgewässer nahe dem Deutschhof“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 

2005) und der Gewässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Bio-

toptypenbewertung der Ausbauplanung wird aufgrund des hohen Nutzungsgrades und des 

naturferneren Charakters von einer mittleren Biotopwertigkeit des Gewässers ausgegangen. 

Die Biotopkartierung RLP (Objektnr. 6616-4005) weist den östlichen Bereich als Schützens-

wertes Gebiet (IIb) aus. Hier sind die Verlandungsbereiche des stehenden Gewässers in 

Teilen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG geschützt. 

 

Der „Angelhofer Altrhein“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) und der Gewäs-

serstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der 

Ausbauplanung wird von einer hohen Biotopwertigkeit ausgegangen. Er ist im Biotopkataster 

RLP als Schongebiet (Kategorie III) bewertet (Objektnr. 6616-2058). 

 

Das „Stillgewässer an der Rheinbrücke“ wurde hinsichtlich der Gewässergüte (Stand 2005) 

und der Gewässerstrukturgüte nicht bewertet bzw. eingestuft. Im Rahmen der Biotoptypen-

bewertung der Ausbauplanung weist das Gewässer eine hohe Bedeutung auf, da es sich mit 

einer gewissen Naturnähe und extensiver bis fehlender Nutzung zumeist durch eine hohe 

Artenvielfalt sowie durch ein hohes Entwicklungspotenzial auszeichnet. Die Biotopkartierung 

RLP (6616-4007) bewertet das Gewässer zusammen mit dem Flussauenwald als Schonge-

biet (III). Die Röhrichtbestände und Großseggenriede sowie die Auenwälder sind gemäß § 

30 Abs. 3 BNatSchG in Teilen pauschal geschützt (Verlandungsbereiche stehender Gewäs-

ser, Auenwälder).  

 

Der „Rhein“ wird mit der Gewässerstrukturgüte im Planungsraum durchgehend in der Klasse 

6 (sehr stark verändert) eingestuft. Die Gewässergüte (Stand 2005) wird mit „mäßig belastet“ 

bewertet. Im Rahmen der Biotoptypenbewertung der Ausbauplanung wird von einer mittleren 

Biotopwertigkeit ausgegangen. Der Rhein kann infolge des naturfernen Ausbaus nur einen 

Teil der biotoptypischen Lebensraumfunktion erfüllen (Lebensraum für Insekten und Fische) 
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kann. Er bietet vor allem aufgrund seiner Größe noch einer spezifischen Flora und Fauna 

Lebensraum und weist ein hohes Entwicklungspotenzial auf. 

 

Dem Vorhaben liegt auch eine hinreichende Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen 

des Vorhabens auf die im Wirkbereich der Planung vorkommenden Oberflächengewässer 

und das Grundwasser zugrunde. In der o.a. „Zusammenfassenden Darstellung der wasser-

wirtschaftlichen und wasserrechtlichen Auswirkungen“ werden die zu erwartenden bau-, an-

lage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut „Wasser“ de-

tailliert beschrieben und die danach festgestellten vorhabenbedingten Auswirkungen auf das 

Schutzgut „Wasser“ im Hinblick auf die Schädlichkeit und Ausgleichbarkeit bewertet. Be-

trachtet wurden die Belastungen des Grund- oder Oberflächenwassers durch baubedingte 

Auswirkungen, die baubedingten Veränderungen von Grundwasserverhältnissen und Ober-

flächengewässern, die anlagebedingten Veränderungen bzw. Beeinträchtigungen von Ge-

wässern und Gewässerstrukturen, die Gefahr einer Verringerung der Grundwasserneubil-

dung und des Verlustes von Überschwemmungsbereichen, die hydraulischen Belastungen 

von Fließgewässern, die dauerhaften Veränderungen von Grundwasserverhältnissen sowie 

die betriebsbedingte Belastung des Grundwassers und von Oberflächengewässern. Danach 

stellen sich die Projektwirkungen wie folgt dar: 

 

Übergreifend ist zunächst zu beachten, dass es bei der vorliegenden Straßenbaumaßnahme 

nicht um die Beurteilung der Auswirkungen einer neu zu bauenden Straße geht, sondern um 

den Ausbau, sprich die Erweiterung einer bereits 4-streifig vorhandenen Straße um jeweils 

einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf sodann 6 Fahrstreifen, der hinsichtlich seiner Wirkun-

gen mit denen einer Neubaumaßnahme nicht annährend vergleichbar ist. Überdies ist mit 

dem Ausbauvorhaben auch keine projektbedingte Erhöhung bzw. Zunahme der Verkehrsbe-

lastung der BAB 61 verbunden. Stattdessen wird der auch ohne die Baumaßnahme zu er-

wartende Verkehr lediglich auf zwei zusätzliche Fahrstreifen verteilt, sodass eine quantitative 

und qualitative Verschlechterung des anfallenden Straßenoberflächenwassers nicht zu er-

warten ist. Nachteilige oder gar schädliche chemische Belastungen des Niederschlagswas-

sers infolge der ausgebauten Straße und eine ggfs. hieraus resultierende Verschlechterung 

des Zustandes der im Planbereich berührten Oberflächenwasserkörper und des Grundwas-

sers sind danach auszuschließen. 

 

Von den folgenden Auswirkungen des Vorhabens (und seiner Planungsbestandteile) auf den 

betroffenen Grundwasserkörper ist auszugehen: 

Durch anlagebedingte Beeinträchtigungen aufgrund von Flächenversiegelungen, welche die 

Verringerung der Grundwasserneubildungsrate zur Folge haben, können sich Auswirkungen 

auf den Grundwasserkörper ergeben. Durch die Neuversiegelung offener Bodenflächen von 

ca. 10,19 ha durch den Straßenkörper werden die Versickerung von Niederschlagswasser 

sowie die Anreicherung des Grundwasservorrates reduziert und dadurch der Oberflächen-

abfluss erhöht. 
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Im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen an den Querungsbauwerken der BAB 61 

gehen nur in geringem Umfang dauerhafte Auswirkungen auf den Grundwasserkörper ein-

her. Im Bereich des Ausbauabschnittes B der BAB 61 sind insgesamt 30 Querungsbauwerke 

vorhanden. Hierzu zählen neben der Rheinbrücke bzw. -vorlandbrücke diverse Über- und 

Unterführungsbauwerke. Die 20 vorhandenen Unterführungsbauwerke, die den größten An-

teil an den querenden Ingenieurbauwerken stellen, können im Zuge des 6-streifigen Ausbaus 

beiderseits der Fahrbahn angebaut werden. Die Überführungsbauwerke weisen eine lichte 

Weite von 46,0 Metern auf und sind damit in der Lage, die zusätzlichen Fahrstreifen der BAB 

61 ohne Versatz der Widerlager aufzunehmen. Bei einigen der Brücken ist jedoch die Anlage 

von 1,0 bis 1,5 Meter hohen Stützwänden erforderlich. Die Rheinbrücke bzw. Rheinvorland-

brücke wird unter Verzicht auf den bestehenden Standstreifen mit drei durchgängigen Fahr-

streifen pro Richtung versehen. Eine Verbreiterung des Bauwerkes kann so vermieden wer-

den. 

 

Insbesondere im Bereich des Floßbaches und der Wiesengräben, aber auch in der Rhein-

niederung ist mit oberflächennahem Grundwasser zu rechnen. Im Zuge der geplanten Aus-

baumaßnahme ist jedoch keine Beeinträchtigung der Grundwasserverhältnisse, etwa durch 

das Anschneiden oder Umlenken von Grundwasserströmen, zu erwarten. Beeinträchtigun-

gen durch Stauung oder Ableitung von Grundwasserströmen können daher ausgeschlossen 

werden.  

 

Anlagebedingte Auswirkungen ergeben sich durch das Einleiten von Niederschlagswasser 

in den Grundwasserkörper im Zusammenhang mit den im Verlauf des Ausbauabschnittes 

von Mutterstadt bis zur Landesgrenze für die Entwässerung der Fahrbahn beziehungsweise 

für den Ausgleich der Wasserführung nach den §§ 61 und 62 LWG (alte Fassung – jetzt: § 

28 LWG) unter anderem vorgesehenen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen: Entwässerung 

über die Böschung breitflächig ins Gelände, Muldenversickerung am Böschungsfuß, Mulden-

Rigolen-Element am Böschungsfuß, wasserführende Mulden, Kanal im Mittelstreifen bzw. 

Trennstreifen und Versickerungsbecken mit Absetz- und Vorklärbecken. Die Entwässerung 

des Ausbauabschnittes bei landwirtschaftlichen Nutzflächen und Wohnbebauungen erfolgt 

in Dammlagen breitflächig über die Böschungen in die am Dammfuß verlaufenden Versicke-

rungsmulden, bzw. in Mulden - Rigolen -Elemente (abhängig vom vorliegenden kf-Wert des 

Bodens). Ansonsten erfolgt die Entwässerung breitflächig über die Böschung ins Gelände. 

Die Mulden werden je nach Platzverhältnissen in unterschiedlichen Breiten ausgebildet (1,0 

bis 3,0 m). Die Rigolen sind ebenfalls je nach Erfordernis unterschiedlich breit (1,0 bis 3,0 

m). Die Rigolentiefe h variiert zwischen 1,0 und 1,5 m. Die endgültige Lage und Tiefe ist 

später auf das aktuelle Bodengutachten abzustimmen. Sowohl die Versickerungsmulden wie 

auch die Mulden - Rigolen - Elemente sind auf die Niederschlagsabflüsse der bestehenden 

und angebauten Fläche ausgelegt. Es wird weniger direkt in die überlasteten Vorfluter ein-

geleitet, so dass damit eine Entspannung der derzeitigen Situation erreicht wird.  
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Das im Einschnitt anfallende Oberflächenwasser der Fahrbahn und Einschnittsböschungen 

wird in Mulden gefasst und aus dem Einschnitt herausgeleitet. Die Mulden werden mit einer 

Breite b = 2,0 m und einer Tiefe h = 0,3 m ausgebildet. Von Bau-km 367+860 bis zum An-

schluss an das bestehende Entwässerungssystem der Rastanlage Dannstadt werden auf-

grund des unzureichenden Längsgefälles Verrohrungen erforderlich. Ansonsten sind die Mul-

den in der Lage das anfallende Oberflächenwasser aufzunehmen und weiterzuleiten. 

 

Die Längsverrohrung im Mittelstreifen ist aufgrund des Sägezahnprofils erforderlich. Nach 

den Richtlinien für die Anlage von Straßen, RAS, Teil: Entwässerung, RAS-Ew, Ausgabe 

2005 sind Rohrleitungen im Mittelstreifen aus Sicherheitsgründen mit einer Regenhäufigkeit 

von 3 Jahren zu berechnen. Aufgrund des kurzen Fließweges wird eine Dauer von 5 Minuten 

zu Grunde gelegt. Eine ausreichende Kapazität der bestehenden Kanalisation ist daher nicht 

gewährleistet. Das bestehende Kanalnetz wird erneuert. Neben der durch den Anbau be-

dingten erhöhten Wassermenge kommt hinzu, dass zum damaligen Zeitpunkt mit einem ein-

jährigen Regenereignis von 15 Minuten = ca. 90 l / (s ▪ ha) gerechnet wurde. Laut aktuellen 

Regenspendentabellen fallen im Planungsgebiet 119,4 l / (s ▪ ha) an. 

 

Durch den Anbau der BAB 61 erhöht sich der Oberflächenabfluss. Zum Ausgleich der Was-

serführung nach §§ 61, 62 LWG (alte Fassung – jetzt: § 28 LWG) sind daher mehrere Versi-

ckerungsbecken, Versickerungsmulden und Mulden-Rigolen-Elemente vorgesehen. Das Vo-

lumen der Versickerungsbecken 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 18.1 und 19.1 sind nur für den zu-

sätzlichen Fahrbahnanbau berechnet mit einer Jährlichkeit von n = 0,02. Das Oberflächen-

wasser der bestehenden Fahrbahnfläche wird über geplante Mönchbauwerke abgeschlagen 

und mit anschließender Verrohrung in die Vorflut eingeleitet. Das Versickerungsbecken 10.2 

ist für Bestand und Anbau ausgelegt. Es entwässert bei Volleinstau breitflächig über den 

nordwestlichen Beckenrand in das angrenzende Gelände. Im Versickerungsbecken 19.1 

wird die Mehrbelastung des Direkteinlaufes in den Franzosengraben durch Vergrößerung 

des Stauraumes ausgeglichen.  

 

Die Versickerungsmulden sind auf das gesamte anfallende Oberflächenwasser bemessen. 

Sie stehen nur kurzfristig unter Einstau. In diesem Zusammenhang wird die Einstauhöhe 

nach Möglichkeit auf 0,30 m zu begrenzt. Die Sohlebenen der Mulden werden horizontal 

ausgeführt, um eine möglichst gleichmäßige Verteilung des zu versickernden Wassers zu 

erreichen. Große oder lange Mulden werden insbesondere bei vorhandenem Längsgefälle 

durch Erdschwellen unterbrochen. 

 

Entlang der Trasse, bei einem geringeren Durchlässigkeitsbeiwert des Untergrundes von kf 

≤ 5 ▪ 10-6 m/s, sind Mulden-Rigolen-Elemente vorgesehen. Sie sind auf das gesamte anfal-

lende Oberflächenwasser bemessen. Für die Bemessung der Rigolen wie auch der Mulden 

wurde i.d.R. eine Häufigkeit von n = 0,2 zu Grunde gelegt. Zwischen Bau-km 378,160 (L16) 

und Bau-km 378,800 (L17) sind die südlichen Mulden wegen der angrenzenden Bebauung 
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für n = 0,05 ausgelegt. Die Mulden - Rigolen - Elemente sind ohne Überlauf und ohne Dros-

selabfluss gerechnet. Die Mulden werden oberirdisch und breitflächig beschickt. Die Einstau-

höhe wird nach Möglichkeit auf 0,30 m zu begrenzt, damit es nicht zu einer Schädigung der 

Vegetation in der Mulde kommt. Aus gleichem Grund ist für eine 0,10 m mächtige Sohlschicht 

(Oberboden) eine Durchlässigkeit von kf ≤ 1 ▪ 10-6 m/s sicherzustellen, so dass das Wasser 

relativ rasch in die Rigole unter der Mulde versickern kann. Die Rigolenbreiten und –tiefen 

variieren je nach Erfordernis. Die Rigolenbreite variiert zwischen bR = 1,0 m und 2,0 m; die 

Rigolentiefe zwischen h = 1,0 m und 1,5 m. Der Porenanteil der Kiesfüllung wurde mit s = 

0,35 angesetzt. 

 

Die Berechnungen zur Bemessung der Entwässerungsanlagen und der Niederschlagswas-

sermengen, welche dem Grundwasserkörper im Zusammenhang mit dem Straßenbauvorha-

ben im Wege der Versickerung zugeführt werden, sind im Detail der Wassertechnischen Un-

tersuchung (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 41 des Planfeststellungsbeschlusses) unter 

Punkt 3. Berechnungsgrundlagen und Punkt 4. Wassertechnische Berechnungen sowie den 

im Anhang der Wassertechnischen Untersuchung angefügten Berechnungstabellen zu ent-

nehmen. Die Lage der Einleitestellen in Versickerungsbecken werden im Detail in der vorge-

nannten Wassertechnischen Untersuchung unter Punkt 1.8 Einleitungen in Vorfluter aufge-

führt. Die naturschutzfachliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme „V 5 Versickerung 

des anfallenden Niederschlagswassers“ (vgl. die Maßnahmenbeschreibung unter Kapitel C 

Abschnitt II. Punkt II.1 des Planfeststellungsbeschlusses) reduzieren auch mögliche anlage-

bedingte Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkörper. Zusammenfassend ist 

nicht mit erheblichen anlagebedingten Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasser-

körper zu rechnen. 

 

Baubedingte Auswirkungen auf den Grundwasserkörper sind im Bereich der Schutzzonen 

der innerhalb des Planungsraumes ausgewiesenen Wasserschutzgebiete „Schifferstadt – 

Mutterstadt“ und „Speyer Nord“ denkbar, welche unmittelbar an die Autobahn angrenzen und 

baubedingt randlich betroffen sind. Mögliche baubedingte Auswirkungen des Vorhabens auf 

den Grundwasserkörper aufgrund dieser randlichen Beeinträchtigungen der Wasserschutz-

gebiete können durch die Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen „V 3 

Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“, „V 4 Ordnungsgemäße 

bauzeitliche Entwässerung“ und „S 3 Schutz von Fließgewässern nach RAS-LP4“ (vgl. die 

Maßnahmenbeschreibung unter Kapitel C Abschnitt II. Punkt II.1 des Planfeststellungs-

beschlusses) reduziert werden. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf den Grundwasserkörper können sich bei Verkehrsunfäl-

len ergeben. Hier können austretende Betriebsstoffe aus Transportgütern in das 

Grundwasser gelangen. Dadurch kann das Grundwasser nachhaltig durch Anreicherung 

sowie Auswaschungsvorgänge der Schadstoffe über den Boden gefährdet werden. Aufgrund 

der überwiegend hohen Durchlässigkeit der Böden ist das Risiko einer 

Grundwasserverunreinigung relativ hoch. Um im Bereich der im Planungsraum 
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ausgewiesenen Wasserschutzgebiete „Schifferstadt – Mutterstadt“ und „Speyer Nord“ 

Gefährdungen bzw. Auswirkungen durch die Fahrbahnentwässerung zu vermeiden, erfolgt 

diese hier entsprechend der vorstehend beschriebenen Vermeidungsmaßnahme V 5 über 

ein geschlossenes System (Bordstein, Straßenabläufe). 

 

Bei der Betrachtung der möglichen Auswirkungen des Vorhabens (und seiner 

Planungsbestandteile) hinsichtlich der im Planungsraum vorhandenen Oberflächenwasser-

körper sind die naturschutzfachlichen Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen 

„V 3 Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“, „V 4 Ordnungsgemäße bau-

zeitliche Entwässerung“ und „S 3 Schutz von Fließgewässern nach RAS-LP4“ (vgl. die Maß-

nahmenbeschreibung unter Kapitel C Abschnitt II. Punkt II.1 des Planfeststellungsbeschlus-

ses) zu beachten, welche die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf einzelne Oberflä-

chenwasserkörper reduzieren. Im Einzelnen wirkt sich das Vorhaben, wie folgt, auf die vor-

handenen Oberflächenwasserkörper aus: 

 

Das vorhandene Durchlassbauwerk des Oberflächenwasserkörpers des Floßbaches (BW 

6515 509 bei ca. Bau-km 364+925) wird durch beidseitige Verlängerung entsprechend der 

Anbaubreite der BAB 61 um 3,0 m auf eine Gesamtlänge von 41,5 m angepasst. Das beste-

hende Abflussprofil wird nicht verändert. Bei der vorhabenbedingten Anpassung können 

durch schonende Bauweise und ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung baubedingte 

Beeinträchtigungen des Oberflächenwasserkörpers vermieden werden. Aus naturschutz-

fachlicher Sicht werden aufgrund der Eingriffe die Ausgleichsmaßnahmen A 2 (Wiederher-

stellung des baubedingt beeinträchtigten Floßbaches) und A 3 (Wiederherstellung von bau-

bedingt beeinträchtigten Krautbeständen an Fließgewässern) im Bereich des Oberflächen-

wasserkörpers durchgeführt. Die BAB 61 verläuft angrenzend an das Überschwemmungs-

gebiet des Floßbaches und seiner Nebengewässer (von ca. Bau-km 365+040 rechts bis ca. 

Bau-km 366+300 rechts). Durch das Ausbauvorhaben wird kein Retentionsraum in Anspruch 

genommen. Unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen so-

wie der vorstehend beschriebenen Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen ist 

von keinen Auswirkungen des Vorhabens auf den Oberflächenwasserkörper auszugehen, 

die zu einer Verschlechterung des Zustands des Oberflächenwasserkörpers führen oder ei-

ner Verbesserung des Zustandes entgegenstehen könnten. 

 

Der vorhandene Durchlass DN 1000 des Oberflächenwasserkörpers des Unteren Wiesen-

grabens unter der BAB 61 (bei ca. Bau-km 366+840) wird entsprechend der Anbaubreite der 

BAB 61 verlängert. Die Verlängerung der Gewässerdurchlässe steht naturschutzfachlich 

grundsätzlich im Widerspruch zu den in der Planung vernetzter Biotopsysteme Rheinland-

Pfalz aufgeführten prioritären Planungszielen, die eine Entwicklung von durchgängigen Kor-

ridoren vielfältiger, feuchter und wechselfeuchter Grünlandbiotope entlang von Rehbach und 

Seitengewässern sowie eine Optimierung bach- und grabentypischer Lebensräume vorse-

hen. Bei den zu querenden Gewässern ist im Bereich der Durchlässe eine weitere Einschrän-
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kung der bereits beeinträchtigten Gewässerfunktion zu erwarten (veränderte Standortbedin-

gungen/ Licht, Niederschlag). Die Verlängerung vorhandener Durchlässe hat somit als anla-

gebedingte Auswirkung eine gewisse Verstärkung der bestehenden Trennwirkung zur Folge. 

Die projektbedingten Eingriffe in das Schutzgut Wasser (Verlängerung der Verrohrung von 

Bächen und Gräben) wären naturschutzfachlich grundsätzlich durch Renaturierung naturfer-

ner Gewässerabschnitte im planungsnahen Umfeld auszugleichen. Im Zuge der trassenna-

hen Kompensation ist aber kein funktionaler Ausgleich möglich. Aus diesem Grund erfolgt 

eine naturschutzfachliche Kompensation komplementär mittels Ersatzmaßnahmen auf einer 

Ökopoolfläche in der Viertelbachniederung östlich von Limburgerhof durch teilweise Wieder-

herstellung des natürlichen Wasserhaushaltes. Insgesamt ist aufgrund des Ausbauvorha-

bens allenfalls in geringem Umfang von Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper 

auszugehen. Es ist indes nicht zu erwarten, dass die Auswirkungen zu einer Verschlechte-

rung des Zustands des Oberflächenwasserkörpers führen oder einer Verbesserung des Zu-

standes entgegenstehen. 

 

Der Oberflächenwasserkörper des Mittleren Wiesengrabens kreuzt die BAB 61 in einem be-

stehenden Durchlass DN 800 (bei ca. Bau-km 367+180). Vorhabenbedingt sind keine bauli-

chen Änderungen erforderlich. Es ist von keinen Auswirkungen des Ausbauvorhabens auf 

den Oberflächenwasserkörper auszugehen. 

 

Der Oberflächenwasserkörper des Oberen Wiesengraben (oder Etzwiesengraben) kreuzt die 

BAB 61 in einem bestehenden Durchlass DN 900 (bei ca. Bau-km 367+480). Vorhabenbe-

dingt sind keine baulichen Änderungen erforderlich. Es ist von keinen Auswirkungen des 

Ausbauvorhabens auf den Oberflächenwasserkörper auszugehen. 

 

Der Oberflächenwasserkörper des Maurergrabens kreuzt die BAB 61 in einem bestehenden 

Durchlass DN 1000 (bei ca. Bau-km 369+182). Vorhabenbedingt sind keine baulichen Ände-

rungen erforderlich. Es ist von keinen Auswirkungen des Ausbauvorhabens auf den Oberflä-

chenwasserkörper auszugehen. 

 

Das vorhandene Durchlassbauwerk des Oberflächenwasserkörpers des Steinbachs (oder 

Muldergrabens) (BW 6616 555 bei ca. Bau-km 371+106) wird durch beidseitige Verlänge-

rung entsprechend der Anbaubreite der BAB 61 um 3,0 m auf eine Gesamtlänge von 41,5 m 

angepasst. Das bestehende Abflussprofil wird nicht verändert. Bei der vorhabenbedingten 

Anpassung können durch schonende Bauweise und ordnungsgemäße bauzeitliche Entwäs-

serung baubedingte Beeinträchtigungen des Oberflächenwasserkörpers weitgehend vermie-

den werden. Angrenzend an den Oberflächenwasserkörper werden die Versickerungsbe-

cken Nrn. 8.1, 8.2 und 9.1 mit Überlauf zum Wasserkörper angelegt. Die Versickerungsbe-

cken dienen im Rahmen des Ausgleichs der Wasserführung zur Rückhaltung und Versicke-

rung der zusätzlichen Niederschlagswassermenge die infolge des beidseitigen Fahrbahnan-

baus anfällt. Nur die Niederschlagswassermenge entsprechend dem bisherigen Umfang im 

Verhältnis der bereits vorhandenen Fahrbahnflächen wird über den Überlauf und mittels 
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Mönchsbauwerk in das Oberflächengewässer eingeleitet. Aus naturschutzfachlicher Sicht 

werden aufgrund der Eingriffe die Ausgleichsmaßnahmen A 3 (Wiederherstellung von bau-

bedingt beeinträchtigten Krautbeständen an Fließgewässern) und A 4 (Wiederherstellung 

des baubedingt beeinträchtigten Steinbaches) im Bereich des Oberflächenwasserkörpers 

durchgeführt. Unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen so-

wie der geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen ist von keinen Aus-

wirkungen des Vorhabens auf den Oberflächenwasserkörper auszugehen, die zu einer Ver-

schlechterung des Zustands des Oberflächenwasserkörpers führen oder einer Verbesserung 

des Zustandes entgegenstehen könnten. 

 

Das vorhandene Durchlassbauwerk des Oberflächenwasserkörpers des Rehbachs (BW 

6616 556 bei ca. Bau-km 371+741) wird durch beidseitige Verlängerung entsprechend der 

Anbaubreite der BAB 61 von 3,0 m auf eine Gesamtlänge von 41,5 m angepasst und die 

Zugangsbereiche zum Bauwerk durch laterale Aufweitung im Anbaubereich zur Verbesse-

rung der Querungsmöglichkeiten für Tierarten unter der BAB 61 erweitert. Das bestehende 

Abflussprofil wird nicht verändert. Bei dieser vorhabenbedingten Anpassung können durch 

schonende Bauweise und ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung baubedingte Beein-

trächtigungen des Oberflächenwasserkörpers weitgehend vermieden werden. Aus natur-

schutzfachlicher Sicht wird aufgrund der Eingriffe die Ausgleichsmaßnahme A 5 (Wiederher-

stellung des baubedingt beeinträchtigten Rehbaches) im Bereich des Oberflächenwasser-

körpers durchgeführt. Der Retentionsraum des Rehbachs ist Bestandteil der Hochwasserre-

tention „Katastrophenretention westlich der A 61“. Das Ausbauvorhaben hat keine relevanten 

Auswirkungen auf den Retentionsraum, da eine dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen 

der amtlich ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete nur in geringem Umfang randlich er-

folgt und der ungehinderte Abfluss von Überflutungswässern innerhalb der Überschwem-

mungsgebiete erhalten bleibt. Durch das Ausbauvorhaben gehen im Bereich Rehbach ca. 

335 m³ Retentionsraum verloren, die vom Vorhabenträger im Rahmen der Ausführungspla-

nung ergänzend auszugleichen sind. Unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Aus-

gleichsmaßnahme sowie der geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen 

ist von keinen Auswirkungen des Vorhabens auf den Oberflächenwasserkörper auszugehen, 

die zu einer Verschlechterung des Zustands des Oberflächenwasserkörpers führen oder ei-

ner Verbesserung des Zustandes entgegenstehen könnten. 

 

Auf den Oberflächenwasserkörper des Neugrabens hat das Ausbauvorhaben bau- und an-

lagebedingt keine unmittelbaren Auswirkungen. Angrenzend an den Oberflächenwasserkör-

per wird das Versickerungsbecken Nr. 9.2 mit Überlauf zum Wasserkörper angelegt. Das 

Versickerungsbecken dient im Rahmen des Ausgleichs der Wasserführung zur Rückhaltung 

und Versickerung der zusätzlichen Niederschlagswassermenge die infolge des beidseitigen 

Fahrbahnanbaus anfällt. Nur die Niederschlagswassermenge entsprechend dem bisherigen 

Umfang im Verhältnis der bereits vorhandenen Fahrbahnflächen wird über den Überlauf und 

mittels Mönchsbauwerk in das Oberflächengewässer eingeleitet. Daher ist insgesamt von 
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keinen Auswirkungen des Ausbauvorhabens auf den Oberflächenwasserkörper auszuge-

hen, die zu einer Verschlechterung des Zustands des Oberflächenwasserkörpers führen oder 

einer Verbesserung des Zustandes entgegenstehen könnten. 

 

Der vorhandene Durchlass DN 1000 des Oberflächenwasserkörpers des Krummlachgrabens 

unter der BAB 61 (bei ca. Bau-km 372+460) wird entsprechend der Anbaubreite der BAB 61 

verlängert. Die Verlängerung der Gewässerdurchlässe steht naturschutzfachlich grundsätz-

lich im Widerspruch zu den in der Planung vernetzter Biotopsysteme Rheinland-Pfalz aufge-

führten prioritären Planungszielen, die eine Entwicklung von durchgängigen Korridoren viel-

fältiger, feuchter und wechselfeuchter Grünlandbiotope entlang von Rehbach und Seitenge-

wässern sowie eine Optimierung bach- und grabentypischer Lebensräume vorsehen. Bei 

den zu querenden Gewässern ist im Bereich der Durchlässe eine weitere Einschränkung der 

bereits beeinträchtigten Gewässerfunktion zu erwarten (veränderte Standortbedingungen/ 

Licht, Niederschlag). Bei der Baudurchführung ist die naturfachliche Schutzmaßnahme S 3 

zu beachten. Die Verlängerung vorhandener Durchlässe hat als anlagebedingte Auswirkung 

eine gewisse Verstärkung der bestehenden Trennwirkung zur Folge. Die projektbedingten 

Eingriffe in das Schutzgut Wasser (Verlängerung der Verrohrung von Bächen und Gräben) 

wären naturschutzfachlich grundsätzlich durch Renaturierung naturferner Gewässerab-

schnitte im planungsnahen Umfeld auszugleichen. Im Zuge der trassennahen Kompensation 

ist aber kein funktionaler Ausgleich möglich. Aus diesem Grund erfolgt eine naturschutzfach-

liche Kompensation komplementär auf einer Ökopoolfläche in der Viertelbachniederung öst-

lich von Limburgerhof durch teilweise Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes. 

Anlagebedingte Auswirkungen können sich durch das Einleiten von Niederschlagswasser für 

die Entwässerung der Fahrbahn beziehungsweise für den Ausgleich der Wasserführung 

nach den §§ 61 und 62 LWG (alte Fassung – neu: § 28 LWG) mittels Direkteinleitung und 

die Anlage eines Versickerungsbeckens ergeben. In den Krummlachgraben erfolgt eine Di-

rekteinleitung von Niederschlagswasser. Von zwei bestehenden Einleitestellen am Krumm-

lachgraben wird eine Einleitestelle erneuert und eine Einleitestelle entfällt. Diese wird im Rah-

men des Ausgleichs der Wasserführung durch die Anlage des Versickerungsbeckens Nr. 

10.1 kompensiert, welches angrenzend an das Oberflächengewässer mit Überlauf zum Was-

serkörper angelegt wird. Das Versickerungsbecken dient zur Rückhaltung und Versickerung 

der zusätzlichen Niederschlagswassermenge die infolge des beidseitigen Fahrbahnanbaus 

anfällt. Nur die anfallende Niederschlagswassermenge entsprechend dem bisherigen Um-

fang im Verhältnis der bereits vorhandenen Fahrbahnflächen wird über den Überlauf und 

mittels Mönchsbauwerk in das Oberflächengewässer eingeleitet. Insgesamt ist aufgrund des 

Ausbauvorhabens auch unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen Schutzmaß-

nahme nur in geringem Umfang von Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper aus-

zugehen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Auswirkungen zu einer Verschlechterung des 

Zustands des Oberflächenwasserkörpers führen oder einer Verbesserung des Zustandes 

entgegenstehen. 

 



Kapitel E, Begründung 

Seite 112 

Der Oberflächenwasserkörper des Ranschgrabens kreuzt die BAB 61 zunächst bei ca. Bau-

km 374+156 in einem bestehenden Durchlass DN 1000, an welchem vorhabenbedingt keine 

baulichen Änderungen erforderlich sind. Im weiteren Verlauf der BAB 61 wird ein vorhande-

nes Durchlassbauwerk des Oberflächenwasserkörpers (BW 6616 560 bei ca. Bau-km 

374+316) durch beidseitige Verlängerung entsprechend der Anbaubreite der BAB 61 um 3,0 

m auf eine Gesamtlänge von 41,5 m angepasst und die Zugangsbereiche zum Bauwerk 

durch laterale Aufweitung im Anbaubereich zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten 

für Tierarten unter der BAB 61 erweitert. Das bestehende Abflussprofil wird nicht verändert. 

Bei dieser vorhabenbedingten Anpassung können durch schonende Bauweise und ord-

nungsgemäße bauzeitliche Entwässerung baubedingte Beeinträchtigungen des Oberflä-

chenwasserkörpers weitgehend vermieden werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird 

aufgrund der Eingriffe die Ausgleichsmaßnahme A 6 (Wiederherstellung des baubedingt be-

einträchtigten Ranschgrabens) im Bereich des Oberflächenwasserkörpers durchgeführt. Der 

Retentionsraum des Ranschgraben ist Bestandteil der Hochwasserretention „Katastrophen-

retention westlich der A 61“. Das Ausbauvorhaben hat keine dauerhaften Auswirkungen auf 

den Retentionsraum, da eine anlagebedinge Inanspruchnahme von Flächen der amtlich aus-

gewiesenen Überschwemmungsgebiete nur in geringem Umfang randlich erfolgt und der un-

gehinderte Abfluss von Überflutungswässern innerhalb der Überschwemmungsgebiete er-

halten bleibt. Durch das Ausbauvorhaben gehen im Bereich Ranschgraben ca. 1.131 m³ Re-

tentionsraum verloren, die vom Vorhabenträger im Rahmen der Ausführungsplanung ergän-

zend auszugleichen sind. Unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaß-

nahme sowie der geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen ist von kei-

nen Auswirkungen des Vorhabens auf den Oberflächenwasserkörper auszugehen, die zu 

einer Verschlechterung des Zustands des Oberflächenwasserkörpers führen oder einer Ver-

besserung des Zustandes entgegenstehen könnten. 

 

Der Oberflächenwasserkörper des Kleinlandgrabens kreuzt die BAB 61 in einem bestehen-

den Durchlass DN 1200 (bei ca. Bau-km 375+254). Vorhabenbedingt sind keine baulichen 

Änderungen erforderlich. Es ist von keinen Auswirkungen des Ausbauvorhabens auf den 

Oberflächenwasserkörper auszugehen. 

 

Auf den Oberflächenwasserkörper des Speyerlachsee hat das Ausbauvorhaben bau- und 

anlagebedingt keine unmittelbaren Auswirkungen. Allerdings wird im Nahbereich des Stillge-

wässers das Versickerungsbecken Nr. 18.1 mit Überlauf zum Wasserkörper angelegt. Das 

Versickerungsbecken dient zur Rückhaltung und Versickerung der zusätzlichen Nieder-

schlagswassermenge die infolge des beidseitigen Fahrbahnanbaus anfällt. Nur die anfal-

lende Niederschlagswassermenge entsprechend dem bisherigen Umfang im Verhältnis der 

bereits vorhandenen Fahrbahnflächen wird über den Überlauf und mittels Mönchsbauwerk 

in das Oberflächengewässer eingeleitet. 

 

Der vorhandene Durchlass DN 800 des Oberflächenwasserkörpers des Spitzenrheinhofgra-

bens unter der BAB 61 (bei ca. Bau-km 379+904) wird entsprechend der Anbaubreite der 
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BAB 61 verlängert. Die Verlängerung der Gewässerdurchlässe steht naturschutzfachlich 

grundsätzlich im Widerspruch zu den in der Planung vernetzter Biotopsysteme Rheinland-

Pfalz aufgeführten prioritären Planungszielen, die eine Entwicklung von durchgängigen Kor-

ridoren vielfältiger, feuchter und wechselfeuchter Grünlandbiotope entlang von Rehbach und 

Seitengewässern sowie eine Optimierung bach- und grabentypischer Lebensräume vorse-

hen. Bei den zu querenden Gewässern ist im Bereich der Durchlässe eine weitere Einschrän-

kung der bereits beeinträchtigten Gewässerfunktion zu erwarten (veränderte Standortbedin-

gungen/ Licht, Niederschlag). Die Verlängerung vorhandener Durchlässe hat somit als anla-

gebedingte Auswirkung eine gewisse Verstärkung der bestehenden Trennwirkung zur Folge. 

Die projektbedingten Eingriffe in das Schutzgut Wasser (Verlängerung der Verrohrung von 

Bächen und Gräben) wären naturschutzfachlich grundsätzlich durch Renaturierung naturfer-

ner Gewässerabschnitte im planungsnahen Umfeld auszugleichen. Im Zuge der trassenna-

hen Kompensation ist aber kein funktionaler Ausgleich möglich. Aus diesem Grund erfolgt 

eine naturschutzfachliche Kompensation komplementär auf einer Ökopoolfläche in der Vier-

telbachniederung östlich von Limburgerhof durch teilweise Wiederherstellung des natürlichen 

Wasserhaushaltes. Insgesamt ist aufgrund des Ausbauvorhabens nur in geringem Umfang 

von Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper auszugehen. Es ist nicht zu erwarten, 

dass die Auswirkungen zu einer Verschlechterung des Zustands des Oberflächenwasserkör-

pers führen oder einer Verbesserung des Zustandes entgegenstehen. 

 

Das vorhandene Durchlassbauwerk des Oberflächenwasserkörpers des Franzosengrabens 

(BW 6616 571 bei ca. Bau-km 380+617) wird durch beidseitige Verlängerung auf eine Ge-

samtlänge von 54,5 m angepasst. Das bestehende Abflussprofil wird nicht verändert. Bei der 

vorhabenbedingten Anpassung können durch schonende Bauweise und ordnungsgemäße 

bauzeitliche Entwässerung baubedingte Beeinträchtigungen des Oberflächenwasserkörpers 

weitgehend vermieden werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht werden aufgrund der Ein-

griffe die Ausgleichsmaßnahmen A 3 (Wiederherstellung von baubedingt beeinträchtigten 

Krautbeständen an Fließgewässern) und A 7 (Wiederherstellung des baubedingt beeinträch-

tigten Grabens an Rastplatz Spitzenrheinhof) im Bereich des Oberflächenwasserkörpers 

durchgeführt. Unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen so-

wie der vorstehend beschriebenen Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen ist 

von keinen relevanten baubedingten Auswirkungen des Vorhabens auf den Oberflächenwas-

serkörper auszugehen. Anlagebedingte Auswirkungen können sich durch das Einleiten von 

Niederschlagswasser für die Entwässerung der Fahrbahn beziehungsweise für den Aus-

gleich der Wasserführung nach den §§ 61 und 62 LWG (alte Fassung – jetzt: § 28 LWG) 

mittels Direkteinleitung und die Anlage eines Versickerungsbeckens ergeben. In den Fran-

zosengraben erfolgt eine Direkteinleitung von Niederschlagswasser. Von zwei bestehenden 

Einleitestellen am Franzosengraben wird eine Einleitestelle erneuert und eine Einleitestelle 

entfällt, Diese wird im Rahmen des Ausgleichs der Wasserführung durch die Anlage des 

Versickerungsbeckens Nr. 19.1 kompensiert, welches angrenzend an das Oberflächenge-

wässer mit Überlauf zum Wasserkörper angelegt wird. Das Versickerungsbecken dient im 
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Rahmen des Ausgleichs der Wasserführung zur Rückhaltung und Versickerung der zusätz-

lichen Niederschlagswassermenge die infolge des beidseitigen Fahrbahnanbaus anfällt. Nur 

die Niederschlagswassermenge entsprechend dem bisherigen Umfang im Verhältnis der be-

reits vorhandenen Fahrbahnflächen wird über den Überlauf und mittels Mönchsbauwerk in 

das Oberflächengewässer eingeleitet. Insgesamt ist aufgrund des Ausbauvorhabens nur in 

geringem Umfang von Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper auszugehen. Es ist 

nicht zu erwarten, dass die Auswirkungen zu einer Verschlechterung des Zustands des Ober-

flächenwasserkörpers führen oder einer Verbesserung des Zustandes entgegenstehen. 

 

Die im Bereich des Oberflächenwasserkörpers des Rheins bestehenden Querungsbauwerke 

der BAB 61 (Rheinbrücke BW 6616 537 ca. Bau-km 381+929 bis Bau-km 382+385 - bzw. 

Rheinvorlandbrücke BW 6616 505 ca. 381+624 bis Bau-km 381+929) werden unter Verzicht 

auf den bestehenden Standstreifen lediglich durch Ummarkierungen mit drei durchgängigen 

Fahrstreifen pro Richtung versehen. Eine Verbreiterung des Bauwerkes kann so vermieden 

werden. Der letzte Teil des Ausbauabschnitts verläuft im Retentionsraum des Rheins im 

Rheinvorland, welches bei ca. Bau-km 381+030 rechts und ca. Bau-km 380+970 links durch 

den Rheinhauptdeich begrenzt ist. Durch die Straßenbaumaßnahme werden ca. 1.137 m³ 

des Retentionsraumes in Anspruch genommen. Dieser Retentionsraumverlust wird aller-

dings im Rahmen des Ausbauvorhabens durch Abtrag des Leitdeichs zwischen km 2,860 

und km 3,000 bis auf die Höhe des bestehenden Bermenweges und des wasserseitigen Vor-

landes vor Ort vollständig ausgeglichen. Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den 

Oberflächenwasserkörper, die zu einer Verschlechterung des Zustands des Oberflächen-

wasserkörpers führen oder einer Verbesserung des Zustandes entgegenstehen. 

 

Die Oberflächenwasserkörper des Rohrgrabens, des Teichs südwestlich von Mutterstadt, 

des Scheidgrabens, des Regenrückhaltebeckens bei der Tank- und Rastanlage Dannstadt, 

des Teichs nahe der Tank- und Rastanlage Dannstadt, des Wieselgrabens, des Weihers 

südwestlich von Schifferstadt, des Weihers „Mittellache“, des Gänsedrecksees, des Stillge-

wässers nahe dem Deutschhof, des Angelhofer Altrheins und des Stillgewässers an der 

Rheinbrücke werden durch das Ausbauvorhaben nicht berührt. 

 

Ergänzend hierzu hat die Planfeststellungsbehörde im Einvernehmen mit der oberen Was-

serbehörde als zuständiger Wasserfachbehörde dem Vorhabenträger in Kapitel C Abschnitt 

III. noch verschiedene Auflagen erteilt und ihm deren Beachtung verpflichtend auferlegt. So 

ist der Vorhabenträger beispielsweise angehalten, bei allen Arbeiten im Bereich des Was-

serschutzgebietes die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserge-

winnungsgebieten“ (RiStWag), die Wasserschutzgebietsverordnungen und das Merkblatt 

„Arbeiten im Wasserschutzgebiet“ der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft, Bodenschutz Neustadt a.d.W. zu beachten. Bei vorgesehenen Erkundungs-/ Auf-

schluss- oder Baugrundbohrungen sind diese anschließend wieder so zu verfüllen, dass 

keine hydraulischen Kurzschlüsse, insbesondere im Bereich des bindigen Zwischenhorizon-



Kapitel E, Begründung 

Seite 115 

tes ZH1, auftreten können. Außerdem wurden umfangreiche Auflagen zum Hochwasser-

schutz im Bereich der Katastrophenretention verfügt. Hinsichtlich der Durchführung der Bau-

arbeiten sind diese so durchzuführen, dass die Entwässerung des angrenzenden Geländes 

nicht nachteilig beeinflusst wird. Während der Bauzeit sind Maßnahmen für eine schadlose 

Ableitung des abfließenden Niederschlagswassers, insbesondere auch bei Starkregen, zu 

treffen. Unter den jeweiligen Versickerungsanlagen (Mulden, Mulden-Rigolen, Versicke-

rungsbecken) muss eine ausreichend ungesättigte, unverletzte Bodenschicht über dem 

höchsten Grundwasserstand vorhanden sein, um das Reinigungsvermögen zu gewährleis-

ten. Daher muss der höchste Grundwasserstand mind. 1,0 m unter der jeweiligen Versicke-

rungsanlage (Mulden-Beckensohle bzw. Rigolensohle) liegen. Um eine dauerhafte Durch-

lässigkeit der Bodenoberfläche durch Bodenaktivitäten zu gewährleisten, ist die jeweilige 

Versickerungsanlage, wie vorgesehen, mit Rasen zu begrünen. In die jeweilige Versicke-

rungsanlage (Mulde, Versickerungsbecken, Muldenrigole) darf nur nicht schädlich verunrei-

nigtes Niederschlagswasser aus dem Bereich der BAB 61 eingeleitet werden. Gelöste und 

ungelöste Bestandteile dürfen nur soweit enthalten sein, dass eine Verschlechterung der Ei-

genschaften des Grundwassers und der im Planbereich vorhandenen Oberflächengewässer 

nicht zu besorgen ist. In das jeweilige Oberflächengewässer darf nur nicht schädlich verun-

reinigtes Niederschlagswasser eingeleitet werden; das einzuleitende Wasser muss demzu-

folge eine solche Beschaffenheit haben, dass die im Gewässer lebenden Organismen durch 

die Einleitung nicht geschädigt werden und der Selbstreinigungsprozess im Gewässer nicht 

gestört wird. Hierbei ist sicherzustellen, dass eine Verschlechterung der Oberflächengewäs-

ser ausgeschlossen ist. Die Einleitung in das Gewässer ist so vorzunehmen, dass eine gute 

Durchmischung des zugeführten Niederschlagswassers mit dem Wasser des Gewässers er-

folgen kann und die natürliche Gewässermorphologie erhalten bleibt. Einengungen des Ab-

flussprofiles, Beeinträchtigungen der Gewässersohle sowie der Gewässerunterhaltung sind 

zu vermeiden. Im Zuge der Gewässerkreuzungen dürfen keine Einengungen der Abfluss-

querschnitte vorgenommen werden. Im Rahmen der Ausführungsplanung sind der Regional-

stelle WAB hierzu Detailpläne zur Abstimmung vorzulegen (mit Vermassung - Bestand/Pla-

nung; lichte Weite und lichte Höhe). Bei der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen 

(Anbau - Fahrstreifen, Verlängerung der Durchlässe etc.) ist dafür Sorge zu tragen, dass 

durch die sich im Einsatz befindlichen Maschinen und Geräte keine Verschmutzung der Ge-

wässer, des Grundwassers sowie des Bodens verursacht werden (insbes. Wasserschutzge-

biete). Im Übrigen hat der Vorhabenträger auch die einschlägigen DIN-Normen und techni-

schen Vorschriften zu beachten. Alle baulichen Anlagen sind danach in Anlehnung an die 

DIN-Normen und an das DWA-Arbeitsblatt A 138 in der jeweils gültigen Fassung zu bemes-

sen und auszuführen.  

 

Unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen technischen Ausgestaltung des Bau-

vorhabens sowie der vorgesehenen Schutz-, Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichs-

maßnahmen in Verbindung mit den planfestgestellten Nebenbestimmungen insbesondere 

zur Oberflächenentwässerung und zum Gewässerausbau (vgl. Kapitel C Abschnitt III. des 
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Planfeststellungsbeschlusses) werden keine schädlichen Beeinträchtigungen des Schutzgu-

tes „Wasser“ im Sinne von Art. 4 WRRL und der §§ 27 und 47 WHG auftreten bzw. es ver-

bleiben lediglich die dargestellten geringfügigen Beeinträchtigungen, die jedoch vollständig 

ausgleichbar sind. Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der für Oberflächenwasserkör-

per und das Grundwasser maßgeblichen Umweltziele der WRRL bzw. der Bewirtschaftungs-

ziele des WHG ist sowohl in der Bau- als auch in der späteren Betriebsphase ausgeschlos-

sen. Damit ist bei der Baumaßnahme sichergestellt, dass keine potenziell negativen Projekt-

wirkungen auftreten werden, die zu einer Verschlechterung eines Oberflächenwasserkörpers 

oder eines Grundwasserkörpers im Sinne von Art. 4 WRRL i.V.m. §§ 27 und 47 WHG führen 

können. Ebenso ist gewährleistet, dass das Vorhaben in seiner planerischen Ausgestaltung 

und nach Maßgabe der Regelungen dieses Planfeststellungsbeschlusses auch dem in die-

sen Bestimmungen normierten Verbesserungsgebot in Bezug auf diese Gewässerbestand-

teile nicht zuwiderläuft. 

 

Diese Bewertung ist durch die vom Vorhabenträger vorgelegten Planunterlagen und die dor-

tigen Feststellungen hinsichtlich der Projektwirkungen hinreichend abgesichert. Hierüber hin-

ausgehender Betrachtungen bzw. Prüfungen bedurfte es nach Überzeugung der Planfest-

stellungsbehörde nicht. Hierbei gilt es zu beachten, dass eine anerkannte Standardmethode 

für die Beurteilung, ob es vorhabenbedingt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Zu-

standes bzw. Potentials von Qualitätskomponenten eines Oberflächen- oder Grundwasser-

körpers im Sinne von Art. 4 WRRL bzw. §§ 27 und 47 WHG kommt, (noch) nicht existiert. 

Vor diesem Hintergrund ist den Behörden hinsichtlich Ermittlung der Projektwirkungen ein 

erweiterter Spielraum eingeräumt. In Ausfüllung dieses Spielraums ist es geboten, aber auch 

ausreichend, dass eine Methode angewendet wird, die transparent, funktionsgerecht und 

schlüssig ausgestaltet ist (BVerwG, Urteil vom 28.04.2016 – 9 A 9/14 - „A 20 - Elbquerung“, 

Rdnr. 29). Dabei gilt es auch die Gegebenheiten der jeweiligen Planung zu berücksichtigen. 

Wenn potenziell negative Auswirkungen auf die einzelnen Qualitätskomponenten schon gar 

nicht drohen (können), weil derartige Auswirkungen aufgrund der konkreten Ausgestaltung 

des Vorhabens und seiner spezifischen Planungsgegebenheiten bereits offensichtlich aus-

zuschließen sind, wäre eine weitergehendere Bestandserhebung und -bewertung hinsichtlich 

der einzelnen Qualitätskomponenten, die keinen tieferen Erkenntnisgewinn erbringen würde, 

reiner Selbstzweck. In einem solchen Falle sind tiefergehende Betrachtungen weder geboten 

noch angemessen (vgl. OVG Lüneburg, Urt. vom 22.04.2016, Az.: 7 KS 27/15 - juris, Rdnr. 

455). Auch müssen Feststellungen bzw. Prognosen zu den wasserrechtlichen Wirkungen 

eines Vorhabens nicht notwendigerweise durch Zahlenangaben, insbesondere zum derzeiti-

gen Zustand der Qualitätskomponenten sowie zum Ausmaß vorhabenbedingter Auswirkun-

gen und ihrer Verringerung durch die vorgesehenen Maßnahmen, untersetzt sein, wenn das 

zu betrachtende Vorhaben weder hinsichtlich der von ihm verursachten Auswirkungen noch 

hinsichtlich der hiervon potenziell betroffenen Gewässer Besonderheiten aufweist, die über 

den Normalfall (fern)-straßenrechtlicher Planfeststellungen hinausgehen. Zur Bewältigung 

der wasserrechtlichen Probleme darf dann auf Lösungen zurückgegriffen werden, die lang-
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jährig erprobt sind und in den einschlägigen technischen Regelwerken - z.B. in den Richtli-

nien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung (RAS-Ew) der Forschungsgesellschaft 

für Straßenbau und Verkehrswesen - ihren Niederschlag gefunden haben. Wenn deren Vor-

gaben eingehalten werden, lässt dies den Schluss zu, dass es nicht zu einer Verschlechte-

rung einer Qualitätskomponente kommt (BVerwG, Urt. vom 10.11.2016 – 9 18.15 – a.a.O. 

Rdnr. 114).  

 

Unter Berücksichtigung dieses Prüfmaßstabes erweist sich die bei der vorliegenden Planung 

vorgenommene Prüfung der Projektauswirkungen auf die Umweltziele der WRRL bzw. die 

Bewirtschaftungsziele des WHG als sach- und fachgerecht. Nach den schlüssigen und nach-

vollziehbaren Feststellungen des Vorhabenträgers, welche funktionsgerecht die projektspe-

zifische Situation in den Blick genommen haben, und hinsichtlich deren Einzelheiten auf die 

Ausführungen seiner „Zusammenfassenden Darstellung der wasserwirtschaftlichen und 

wasserrechtlichen Auswirkungen“ vom 28.04.2017 verwiesen werden kann, ist bei der hier 

festgestellten Straßenplanung ersichtlich keine vorhabenbedingte Verschlechterung des Zu-

stands eines Oberflächenwasserkörpers oder Grundwasserkörpers zu erwarten. Eine Ver-

schlechterung des ökologischen und chemischen Zustandes sowie des ökologischen Poten-

tials der im Planbereich vorhandenen Oberflächengewässer sowie des Zustands des Grund-

wassers ist nicht erkennbar. Diesbezügliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Verschlech-

terungen sind auszuschließen, da die Entwässerung des Straßenoberflächenwassers ent-

sprechend den einschlägigen technischen Regelwerk erfolgt und auch die baulichen Maß-

nahmen im Bereich von Gewässerkörpern nach den Vorgaben des technischen Regelwerks 

fach- und funktionsgerecht vorgenommen und unvermeidbare Eingriffe durch geeignete und 

dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen vollständig kompensiert werden. Dass 

es zu einer vorhabenbedingten Beeinträchtigung der maßgeblichen Qualitätskomponenten 

im Sinne von Art. 4 WRRL bzw. der maßgeblichen Bestimmungen des WHG in Bezug auf 

Oberflächengewässer und das Grundwasser kommen könnte, ist angesichts der oben dar-

gestellten Gegebenheiten der vorliegenden Planung und deren wassertechnischen Ausge-

staltung, die sich am einschlägigen technischen Regelwerk, insbesondere an den Richtlinien 

für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung (RAS-Ew) der Forschungsgesellschaft für 

Straßenbau und Verkehrswesen und am Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb 

von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. orientiert, und deren Wirkungen sich im Rahmen 

der bei vergleichbaren Straßenbauprojekten üblicherweise auftretenden Projektwirkungen 

bewegen, nicht erkennbar. Zugleich ist damit sichergestellt, dass die Planung auch den in 

der WRRL beschriebenen Verbesserungsgeboten für die im Wirkraum des Vorhabens vor-

handenen Oberflächengewässer und das Grundwasser nicht widerspricht. Angesichts dieses 

Befundes war bei der vorliegenden Planung eine tiefergehende Betrachtung zur Feststellung 

der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Vorgaben der WRRL bzw. des WHG nicht veran-

lasst. Die obere Wasserbehörde hat dementsprechend auch ihr wasserrechtliches Einver-

nehmen zu der Planung erteilt; die notwendigen wasserrechtlichen Genehmigungen, Erlaub-
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nisse etc., welche die wasserrechtliche Verträglichkeit des Vorhabens belegen, sind ihrer-

seits Bestandteil der Planfeststellungsentscheidung (vgl. unter Punkt 1. „Wasserrechtliche 

Maßnahmen/ Entwässerungsplanung“ des Abschnitts „Entwässerung/ Gewässerschutz“). 

2.3. Die Planung wäre auch bei einem Verstoß gegen die Umweltziele der WRRL bzw. 

die Bewirtschaftungsziele des WHG zulässig (Ausnahmezulassung) 

Weitergehende Betrachtungen am Maßstab der WRRL und der entsprechenden Umset-

zungsbestimmungen des WHG wäre somit an sich nicht mehr erforderlich. Gleichwohl gilt es 

(vorsorglich) darauf hinzuweisen, dass das vorliegende Straßenbauvorhaben auch dann zu-

lässig wäre, wenn man - entgegen den vorstehenden Feststellungen - von einer Verschlech-

terung von Oberflächengewässern und Grundwasser bzw. einem Verstoß gegen das Ver-

besserungsgebot im Sinne von Art. 4 Abs. 1 a) und b) WRRL i.V.m. §§ 27 ff. und 47 WHG 

auszugehen hätte. § 31 WHG eröffnet Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen für Ober-

flächengewässer. Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische Zustand 

nicht erreicht oder verschlechtert sich sein Zustand, verstößt dies gemäß § 31 Abs. 2 WHG 

nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den § 27, wenn dies auf einer neuen Verände-

rung der physischen Gewässereigenschaften oder des Grundwasserstands beruht, die 

Gründe für die Veränderung von übergeordnetem öffentlichen Interesse sind oder wenn der 

Nutzen der neuen Veränderung für die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder für 

die nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaf-

tungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit hat, die Ziele, die mit der Veränderung des 

Gewässers verfolgt werden, nicht mit anderen geeigneten Maßnahmen erreicht werden kön-

nen, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch 

durchführbar und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und alle prak-

tisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Auswirkungen auf den 

Gewässerzustand zu verringern. Hinsichtlich zulässiger Ausnahmen von den in § 47 Abs. 1 

WHG für das Grundwasser formulierten Bewirtschaftungszielen verweist § 47 Abs. 3 WHG 

auf die entsprechende Anwendung der Ausnahmeregelungen für Oberflächengewässer in § 

31 Abs. 2 WHG. 

 

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann ein Vorhaben, selbst wenn es negative Auswir-

kungen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 a) oder b) der WRRL bzw. der §§ 27 und 47 WHG entfalten 

würde, dennoch zulässig sein (EuGH Urt. vom 04. Mai 2016, C-346/14, juris, Rdnr. 65). Der 

europäische Gesetzgeber hat mit der Normierung der vorstehend genannten Ausnahmevo-

raussetzungen in Art. 4 Abs. 7 WRRL eine mit der Abweichungsprüfung bei erheblichen Ein-

griffen in europäische Schutzgebiete (Art. 6 Abs. 4 FFG-RL, § 34 BNatSchG) oder der Aus-

nahmeprüfung nach (Art. 12 bis 16 FFH-RL und Art. 5, 9 Vogelschutz-RL, § 45 Abs. 7 

BNatSchG) bei Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

vergleichbare Ausnahmeregelung auch für das Wasserregime geschaffen. Die hierbei anzu-

haltenden Voraussetzungen sind vom Prüfungsansatz ähnlich wie bei der Ausnahmeprüfung 

bei unverträglichen Eingriffen in ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Vo-
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gelschutz-RL (über Art. 7 FFH-RL) oder einer Ausnahmeprüfung im Artenschutz. Diese Aus-

nahmeregelungen sind Ausdruck des auch im Gemeinschaftsrecht anerkannten Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatzes, der Eingriffe in die europäischen Umweltschutzgüter prinzipiell dann 

gerechtfertigt sieht, wenn sie durch entsprechende zwingende Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses gerechtfertigt sind, zumutbare Alternativen nicht zur Verfügung ste-

hen und vor diesem Hintergrund der Eingriff in die Schutzgüter angemessen ist. Dieser Ge-

danke hat erkennbar auch in der Regelung des Art. 4 Abs. 7 WRRL seinen Niederschlag 

gefunden. Die Mitgliedstaaten verstoßen nach Art. 4 Abs. 7 WRRL (i.V.m. den entsprechen-

den Bestimmungen in den §§ 31 Abs. 2 und 47 Abs. 3 WHG) somit nicht gegen Art. 4 Abs. 

1 a) und b) WRRL, wenn das Nichterreichen eines guten Grundwasserzustandes, eines gu-

ten ökologischen Zustands oder gegebenenfalls eines guten ökologischen Potenzials oder 

das Nichtverhindern einer Verschlechterung des Zustands eines Oberflächen- oder Grund-

wasserkörpers die Folge von neuen Änderungen der physischen Eigenschaften eines Ober-

flächenwasserkörpers oder von Änderungen des Pegels von Grundwasserkörpern ist, oder 

das Nichtverhindern einer Verschlechterung von einem sehr guten zu einem guten Zustand 

eines Oberflächenwasserkörpers die Folge einer neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeit 

des Menschen ist und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Es werden alle praktikablen 

Vorkehrungen getroffen, um die negativen Auswirkungen auf den Zustand des Wasserkör-

pers zu mindern. Es werden des Weiteren die Gründe für die Änderungen im Einzelnen dar-

gelegt. Die Gründe für die Änderungen sind von übergeordnetem öffentlichem Interesse 

und/oder der Nutzen, den die Verwirklichung der in Art. 4 Abs. 1 WRRL genannten Ziele für 

die Umwelt und die Gesellschaft hat, wird übertroffen durch den Nutzen der neuen Änderun-

gen für die menschliche Gesundheit, die Erhaltung der Sicherheit der Menschen oder die 

nachhaltige Entwicklung. Schließlich können die nutzbringenden Ziele, denen diese Ände-

rungen des Wasserkörpers dienen sollen, aus Gründen der technischen Durchführbarkeit 

oder aufgrund unverhältnismäßiger Kosten nicht durch andere Mittel, die eine wesentlich 

bessere Umweltoption darstellen, erreicht werden.  

 

Diese Ausnahmevoraussetzungen sind bei der vorliegenden Straßenplanung erfüllt. Bei der 

Konzeption der Planung und ihrer technischen Ausgestaltung wurde darauf geachtet, dass 

die bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf den Zustand der 

Oberflächengewässer und des Grundwassers so gemindert werden, dass nachteilige Beein-

trächtigungen auf den Gewässerzustand bzw. den Zustand des Oberflächen- und Grund-

wasserkörpers weitestgehend vermieden werden. Zusammen mit den in diesem Planfest-

stellungsbeschluss zusätzlich angeordneten Schutzmaßnahmen sind somit alle notwendigen 

praktischen Vorkehrungen getroffen, damit nachteilige Auswirkungen für Oberflächengewäs-

ser und das Grundwasser auf ein unvermeidliches Minimum reduziert werden. Dabei wurden 

alle Möglichkeiten zur Reduzierung der vorhabenbedingten Auswirkungen ausgeschöpft. 

Sämtliche von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden als fach- und sachgerecht bewer-

teten Maßnahmen zum Schutz des Wasserhaushalts wurden bei der Planung aufgegriffen 

und sind Regelungsgegenstand der vorliegenden Planfeststellung. Andere bzw. weitere pla-

nerische bzw. technische Optionen, mit denen die Auswirkungen auf den Gewässerzustand 
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noch besser und noch nachhaltiger kompensiert werden könnten, sind nicht ersichtlich. Die 

letztlich noch verbleibenden Projektauswirkungen wären nur dann vollständig vermeidbar, 

wenn man auf die Ausführung des vorliegenden Straßenbauvorhabens gänzlich verzichten 

würde. Im Hinblick auf die Gründe, die den Straßenbaulastträger zu der hier in Rede stehen-

den Ausbaumaßnahme bewogen haben, und hinsichtlich deren Einzelheiten zur Vermeidung 

von Wiederholungen auf die entsprechenden Ausführungen im festgestellten Erläuterungs-

bericht (Siehe Kapitel A Abschnitt XI. Nrn. 1 und 2) sowie auf die diesbezüglichen Feststel-

lungen der Planfeststellungsbehörde in Kapitel E Abschnitt IV. dieses Beschlusses verwie-

sen wird, erweist sich das Vorhaben als „vernünftigerweise geboten“ und damit als erforder-

lich. Der Träger der Straßenbaulast hat die Bundesfernstraßen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 

FStrG/§ 11 Abs. 1 Satz 3 LStrG nach seiner Leistungsfähigkeit in einem dem regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst 

zu verbessern. Mit dem Ausbau der BAB 61 wird der Straßenbaulastträger diesem gesetzli-

chen Auftrag gerecht. Diese vom Aspekt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs getra-

genen Gründe dokumentieren ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Umsetzung der 

Straßenbaumaßnahme, welches sich nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde in 

der Abwägung mit den Umweltzielen der WRRL in Bezug auf die von der Planung berührten 

Oberflächengewässer und das Grundwasser als übergeordnet bzw. als vorrangig erweist. 

Das von der Erhaltung der Sicherheit und Gesundheit des Menschen als Verkehrsteilnehmer 

bzw. als Teilnehmer am Straßenverkehr getragene Interesse an der Baumaßnahme ist höher 

zu bewerten als die vollständige Wahrung der hier in Rede stehenden wasserrechtlichen 

Umweltziele nach Art. 4 WRRL. Dies gilt umso mehr, als mit dem Bauvorhaben - wie oben 

dargestellt - nur vergleichsweise geringe Auswirkungen für die beschriebenen Umweltziele 

verbunden wären. 

 

Somit ist festzustellen, dass das Vorhaben nach Art. 4 Abs. 7 WRRL und den Bestimmungen 

der §§ 31 Abs. 2 sowie 47 Abs. 3 WHG und in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGHs 

auch dann zulässig wäre, wenn von einer vorhabenbedingten Verschlechterung der Oberflä-

chengewässer und des Grundwassers im Planbereich bzw. einem Verstoß gegen das Ver-

besserungsgebot in Bezug auf diese Gewässerbestandteile im Sinne von Art. 4 Abs. 1 a) 

und/oder b) WRRL bzw. §§ 27 und 47 WHG auszugehen wäre.  

2.4. Zusammenfassende Feststellung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Vor-

gaben der WRRL bzw. des WHG 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass das Straßenbauvorhaben mit den in Art. 4 

Abs. 1 WRRL bzw. §§ 27 und 47 WHG beschriebenen wasserrechtlichen Umwelt- und Be-

wirtschaftungszielen für Oberflächengewässer und das Grundwasser in Einklang steht. Die 

Planung verstößt weder gegen die dort normierten Verschlechterungsverbote für Oberflä-

chengewässer und das Grundwasser, noch läuft sie dem Verbesserungsgebot für diese Ge-

wässer bzw. das Grundwasser zuwider. Überdies wäre das Vorhaben auch gemäß den Aus-

nahmebestimmungen in Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. der §§ 31 Abs. 2 sowie 47 Abs. 3 WHG 

zulässig, worauf hier jedoch lediglich vorsorglich hingewiesen werden soll. 
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VI. Erläuterungen zum Immissionsschutz (Lärm und Luftschadstoffe) 

1. Erläuterungen zur Lärmsituation 

Zu den im Rahmen der Planfeststellung zu berücksichtigenden Belangen gehört auch die 

Lärmsituation. Die hierzu vorgenommene Prüfung nach Maßgabe der einschlägigen gesetz-

lichen Bestimmungen führt im vorliegenden Fall zu der Feststellung, dass das mit diesem 

Beschluss festgestellte Vorhaben mit den Belangen des Lärmschutzes vereinbar ist. Hierbei 

wurden sowohl die grundsätzliche Linienführung der Straße als auch die durch den Lärm-

schutz aufgeworfenen Probleme berücksichtigt. Die Gestaltung des Vorhabens im Einzelnen 

sowie die in den Planunterlagen enthaltenen und im Auflagenteil dieses Beschlusses ange-

ordneten Maßnahmen stellen sicher, dass keine unzumutbaren Gefahren, Nachteile oder 

Belästigungen im Sinne von § 74 Abs. 2 Satz. 2 VwVfG i.V.m. §§ 41 ff. BImSchG ohne Aus-

gleich verbleiben.  

1.1. Rechtsgrundlagen und Berechnungsgrundlagen 

Der Schutz der Anlieger vor Straßenverkehrslärm erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Nach § 50 BImSchG ist bereits bei 

der Planung von Verkehrswegen darauf zu achten, dass schädliche Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrslärm auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete 

sowie auf sonstige schutzwürdige Gebiete soweit wie möglich unterbleiben. Weiterhin ist ent-

sprechend §§ 41 ff. BImSchG in Verbindung mit der Verkehrslärmschutzverordnung (16. 

BImSchV) beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen darüber hinaus 

durch entsprechende Vorkehrungen sicherzustellen, dass hierdurch keine schädlichen oder 

erheblich belästigenden Lärmeinwirkungen hervorgerufen werden, die nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind. Dies gilt jedoch nur insoweit, als die Kosten einer Schutzmaß-

nahme nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen dürfen. Für den Fall, 

dass die in der Rechtsverordnung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG festzulegenden 

Immissionsschutzgrenzen dennoch überschritten werden, hat nach § 42 BImSchG der Ei-

gentümer einer betroffenen baulichen Anlage einen Anspruch auf angemessene Entschädi-

gung in Geld für Schallschutzmaßnahmen an den baulichen Anlagen, sofern nicht die Beein-

trächtigung wegen der besonderen Benutzung der Anlage als zumutbar anzusehen ist. 

 

Von der Möglichkeit, Immissionsschutzgrenzen festzulegen, hat der Gesetzgeber mit der 16. 

BImSchV Gebrauch gemacht. Dementsprechend dürfen nach § 2 Abs. 1 der genannten Ver-

ordnung beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Straßen die folgenden Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden: 

 

Gebietskategorie Grenzwerte (Tag / Nacht) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime (Sondergebiet) 57 / 47 dB(A) 

reine und allgemeine Wohngebiete 59 / 49 dB(A) 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 / 54 dB(A) 

Gewerbegebiete 69 / 59 dB(A) 
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In welche Gebietskategorie die betroffenen baulichen Anlagen einzustufen sind, beurteilt sich 

zunächst an Hand vorliegender Bebauungspläne. Im Außenbereich sind genehmigte oder 

zulässig vorhandene bauliche Anlagen wie Mischgebiete zu schützen. Sofern keine verbind-

lichen Bauleitpläne für bestimmte Gebiete oder Anlagen vorliegen, ist die Schutzbedürftigkeit 

aus einem Vergleich der tatsächlichen Gegebenheiten mit den in § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV 

aufgezählten Anlagen und Gebieten zu ermitteln. 

 

Weiterhin hat der Verordnungsgeber in § 3 der 16. BImSchV mit der RLS-90 auch das Be-

rechnungsverfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel verbindlich vorgeschrieben. Die 

Beurteilungspegel, die als Grundlage für die hier zu treffende Entscheidung herangezogen 

werden, sind nach dieser Berechnungsmethode ermittelt worden. Maßgebend für die von 

dem Vorhaben zu erwartenden Lärmbelästigungen ist u.a., welche Verkehrsmengen die BAB 

61 künftig aufweisen wird. 

1.2. Trennungsgrundsatz / Gebot der Lärmvermeidung nach § 50 BImSchG 

Mit Blick auf das Gebot der Lärmvermeidung kann auf die vom Vorhabenträger vorgesehene 

Verwendung eines lärmmindernden Fahrbahnbelages (Splittmastixasphalt oder vergleich-

bar) für den gesamten Ausbauabschnitt verwiesen werden. Hierdurch wird durchgehend be-

reits der Straßenverkehrslärm bei dessen Entstehung an der Lärmquelle durch eine Minde-

rung der Abrollgeräusche der Fahrzeuge reduziert. Durch eine Variation der Linienführung 

o.Ä. konnte der Vorhabenträger dem Gebot der Lärmvermeidung vorliegend nicht näher 

Rechnung tragen, da es sich hier um ein Ausbauvorhaben an einer bestehenden Autobahn 

handelt, welche „lediglich“ von 4 auf 6 Fahrstreifen erweitert wird. Die Frage der ein- oder 

beidseitigen Erweiterung der bestehenden Straße wurde beleuchtet. Im Ergebnis entschied 

sich der Vorhabenträger – nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde in sachgerechter 

Weise - für einen symmetrischen Anbau der dritten Fahrstreifen auf beiden Seiten der Straße. 

Bei einem einseitigen Anbau müssten viele Brückenbauwerke mit einem erheblichen Mehr-

kostenaufwand abgerissen und neu errichtet werden. Zudem würden sich die gegenüber ei-

nem beidseitigen Anbau auf einer Seite eventuell zu erzielenden Verringerungen der 

Lärmauswirkungen auf der jeweiligen Anbauseite der BAB 61 verstärken. Die Lärmbetroffen-

heiten würden hierdurch allenfalls verlagert. 

1.3. Lärmsituation der direkt betroffenen Siedlungsbereiche 

Da im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der 16. BImSchV der gegenständliche Ausbau auf 6 

Fahrstreifen aufgrund der beidseitigen durchgehenden Fahrstreifenerweiterung eine wesent-

liche Änderung einer öffentlichen Straße darstellt, kommt die 16. BImSchV zur Anwendung 

und der Vorhabenträger ist zur Berücksichtigung der einschlägigen immissionsschutzrechtli-

chen Bestimmungen verpflichtet. Mithin hat der Vorhabenträger nach § 2 Abs. 1 der 16. BIm-

SchV sicherzustellen, dass die Immissionsgrenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche aufgrund des Straßenbauvor-

habens nicht überschritten werden. 
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Schalltechnisch untersucht wurden die vorhandene Wohnbebauung im immissionsschutz-

rechtlich relevanten Auswirkungsbereich der BAB 61 im Bereich der Gemarkungen Dann-

stadt-Schauernheim, Schifferstadt und Speyer. Dabei wurden die betroffenen Wohneinheiten 

an Hand von Bebauungsplänen oder hilfsweise auf der Grundlage von Flächennutzungsplä-

nen bzw. der tatsächlich vorhandenen Bebauung in eine Gebietskategorie eingestuft. 

 

Die geschlossene Wohnbebauung der Ortslagen der Gemeinde Mutterstadt (mindestens 

1.100 m entfernt), der Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim (mindestens 800 m entfernt), 

der Gemeinde Limburgerhof (über 2 km entfernt), der Gemeinde Böhl-Iggelheim (über 2 km 

entfernt), der Stadt Schifferstadt (mindestens 800 m entfernt) und der Ortsgemeinde Otter-

stadt (mindestens 1.300 m entfernt) weisen einen so großen Abstand zur BAB 61 auf, dass 

ohne schalltechnische Berechnungen relevante Lärmauswirkungen des Straßenbauvorha-

bens von vorneherein ausgeschlossen werden können. 

 

Der Vorhabenträger hat im Rahmen einer Schalltechnischen Untersuchung ermittelt, inwie-

weit aufgrund des Straßenbauvorhabens in den dem Wohnen dienenden Gebieten im rele-

vanten Auswirkungsbereich die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte überschritten werden, 

und in welchem Umfang er zu Vornahme von aktiven Lärmschutzmaßnahmen immissions-

schutzrechtlich verpflichtet ist. 

 

1.3.1. Verhältnismäßigkeitsbetrachtung 

Bei der Abgrenzung des Umfangs und der Dimensionierung des rechtlich geforderten aktiven 

Lärmschutzes ist von besonderer Bedeutung, ob im Sinne von § 41 Abs. 2 BImSchG die 

Kosten einer Lärmschutzmaßnahme an der Straße außer Verhältnis zum angestrebten 

Schutzzweck stehen. Die VLärmSchR 97 führen hierzu aus, dass unter dem Schutzzweck 

eine Reduzierung des Verkehrslärms auf das mit Rücksicht auf die Schutzbedürftigkeit der 

baulichen Anlage zumutbare Maß an Lärmimmissionen zu verstehen ist. Die Frage der Ver-

hältnismäßigkeit des aktiven Lärmschutzes gegenüber dem nachrangigen passiven Lärm-

schutz ist gegebenenfalls durch Abwägung im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsbetrach-

tung zu ermitteln. Aufgrund des gesetzlich normierten Vorranges darf dabei die Unverhält-

nismäßigkeit aktiver Lärmschutzmaßnahmen nicht nur unter rein wirtschaftlichen Gesichts-

punkten mit einem Kostenvergleich zwischen aktivem und passivem Lärmschutz begründet 

werden. Nur soweit bei einem solchen Kostenvergleich oder einem Vergleich zwischen Kos-

ten und Nutzen ein offensichtliches Missverhältnis besteht, d.h. dass der Aufwand für aktiven 

Lärmschutz nicht zu rechtfertigen ist, kann aktiver Lärmschutz zugunsten des passiven Lärm-

schutzes unterbleiben. 

 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung 

aktiver Lärmschutzmaßnahmen zunächst zu untersuchen, was für eine Schutzmaßnahme 

aufzuwenden wäre, welche eine vollständige Einhaltung der Immissionsgrenzwerte sicher-

stellt (sog. Vollschutz). Sollte sich dieser Aufwand als unverhältnismäßig erweisen, sind aus-

gehend von diesem Vollschutz (als grundsätzlich zu erzielendes Schutzniveau), schrittweise 
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Abschläge vorzunehmen, um die mit gerade noch verhältnismäßigem Aufwand zu leistende 

maximale Verbesserung der Lärmsituation zu ermitteln. In einem Baugebiet ist hierbei grund-

sätzlich der mit der Maßnahme insgesamt erreichbare Schutz der Nachbarschaft den insge-

samt aufzuwendenden Kosten der Maßnahme gegenüberzustellen und zu bewerten. Bei 

welcher Relation die Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes für aktive Lärmschutzmaßnah-

men anzunehmen ist, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Ziel der Bewertung 

der Kosten hinsichtlich des damit erzielbaren Lärmschutzeffekts muss eine Lärmschutzkon-

zeption sein, die auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der Lärmbetroffenen 

vertretbar erscheint. Kriterien für die Bewertung des Schutzzwecks sind die Vorbelastung, 

die Schutzbedürftigkeit des Gebietes, das ohne ausreichenden aktiven Lärmschutz durch 

schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche des betreffenden Verkehrsweges 

betroffen wäre, die Zahl der dadurch betroffenen Personen sowie das Ausmaß der für sie 

prognostizierten Grenzwertüberschreitung und des zu erwartenden Wertverlustes der be-

troffenen Grundstücke. Innerhalb von Baugebieten sind bei der Kosten-Nutzen-Analyse ins-

besondere Differenzierungen nach der Zahl der Lärmbetroffenen zulässig und geboten (Kos-

ten je Schutzfall). Außerdem ist zu berücksichtigen, ob öffentliche Belange etwa des Land-

schaftsschutzes oder der Stadtbildpflege oder private Belange negativ betroffener Dritter im 

Rahmen der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung einer Ausschöpfung aller technischen Mög-

lichkeiten aktiven Schallschutzes entgegenstehen. 

 

Unter Beachtung der vorstehenden immissionsschutzrechtlichen Vorgaben hat der Vorha-

benträger als Grundlage für die in den planfestgestellten Unterlagen enthaltene Schalltech-

nische Untersuchung und die hierbei angehaltene Konzeption von aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen im Vorfeld eine immissionsschutzrechtliche Verhältnismäßigkeitsbetrachtung durch-

geführt (siehe Unterlage gemäß Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 57). Hierfür ermittelte dieser durch 

schalltechnische Vorberechnungen, in welchem Umfang von dem Straßenbauvorhaben vo-

raussichtlich in den dem Wohnen dienenden Gebieten entlang des Ausbauabschnittes Lärm-

schutzansprüche ausgelöst werden. Im Weiteren hat der Vorhabenträger dann im Rahmen 

der immissionsschutzrechtlichen Verhältnismäßigkeitsbetrachtung bewertet, in welchem 

Umfang er zur Vornahme aktiver Lärmschutzmaßnahmen rechtlich verpflichtet ist oder ob 

die Vornahme von aktiven Lärmschutzmaßnahmen mit Blick auf den Schutzzweck außer 

Verhältnis steht. Diese Verhältnismäßigkeitsbetrachtung wird im Folgenden näher dargelegt. 

 

Als ein Kriterium zur Bewertung des Schutzzwecks gilt hierbei jeweils für alle Gebiete, dass 

es sich gegenständlich um ein Ausbauvorhaben und keine Neubaumaßnahme handelt. Mit-

hin ist schon heute von einer deutlichen Vorbelastung der anliegenden Wohnbebauung durch 

die bestehende BAB 61 auszugehen. Die prognostizierte Zunahme der Verkehrsbelastung 

auf der BAB 61 und eine hiermit einhergehende Zunahme der Verkehrslärmimmissionen 

würden grundsätzlich auch ohne das gegenständliche Ausbauvorhaben eintreten. Durch das 

Ausbauvorhaben rückt die Autobahntrasse lediglich ca. 3 m näher an die Bebauung heran. 

 

Die relevant lärmbetroffene Wohnbebauung im Ausbauabschnitt wird im Einzelnen, wie folgt, 
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beurteilt: 

(1) Adonisröschenhof 

Der Adonisröschenhof ist ein Aussiedlerhof mit zwei zweigeschossigen Wohngebäuden im 

Außenbereich in Höhe von ca. Bau-km 367+550. Wohnbebauung im Außenbereich ist im-

missionsschutzrechtlich als weniger schutzwürdig anzusehen und gemäß Punkt 10.2 Abs. 5 

der VLärmSchR 97 als Mischgebiet zu bewerten. An beiden Wohngebäuden wird der Nacht-

grenzwert von 64/54 dB(A) Tag/Nacht nach den schalltechnischen Vorberechnungen um bis 

zu 3,4 dB(A) überschritten. Der Taggrenzwert wird eingehalten. 

 

Für einen aktiven Lärmschutz der 2 Wohneinheiten (Vollschutz) wäre aufgrund deren Lage 

an der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West die Errichtung einer zweigeteilten und gestuf-

ten Lärmschutzwand (Höhe 4,0 m, Länge 340 m und Höhe 2,0-4,0 m, Länge 130 m) erfor-

derlich. Die Kosten hierfür würden insgesamt 680.000 €, somit 340.000 € je Schutzfall, be-

tragen. Angesichts der geringen Zahl von betroffenen Wohneinheiten erübrigte sich eine ge-

staffelte Betrachtung aktiver Schallschutzvarianten unterhalb des Vollschutzes. Unter Beach-

tung des eingeschränkten Schutzzwecks des Gebietes aufgrund der hohen Vorbelastung, 

der geringen Anzahl der zu schützenden Gebäude, der ausschließlichen Nachtgrenzwert-

überschreitung sowie der Lage im Außenbereich und der Bewertung als Mischgebiet erweist 

sich der Aufwand für einen Vollschutz des Adonisröschenhofs aus Sicht des Vorhabenträ-

gers und der Planfeststellungsbehörde offensichtlich als unverhältnismäßig und die Vor-

nahme aktiver Lärmschutzmaßnahmen kann unterbleiben. Dies gilt insbesondere auch mit 

Rücksicht darauf, dass die für einen Schutz durch aktive Lärmschutzmaßnahmen aufzuwen-

denden Kosten pro Schutzfall ein Vielfaches über den jeweiligen Kostenanteilen pro Schutz-

fall der Bereiche liegen würden, für die – wie noch aufzuzeigen sein wird – aktive Lärmschutz-

maßnahmen vorgesehen sind. Für die betroffenen Wohneinheiten ist eine Entschädigung 

zur Vornahme von passivem Lärmschutz gemäß § 42 BImSchG zu gewähren. 

(2) Falkenhof 

Bei dem Falkenhof handelt es sich ebenfalls um einen Aussiedlerhof mit zwei zweigeschos-

sigen Wohngebäuden im Außenbereich bei ca. Bau-km 368+100, welcher wiederum als 

Mischgebiet bewertet wird. Bei den schalltechnischen Vorberechnungen wurde der Immissi-

onsgrenzwert an beiden Wohneinheiten in der Nacht um bis zu 2,9 dB(A) überschritten. Der 

Taggrenzwert wird auch hier eingehalten. 

 

Für einen aktiven Lärmschutz der 2 Wohneinheiten (Vollschutz) wäre die Errichtung einer 

Lärmschutzwand von 3,0 m Höhe und 600 m Länge erforderlich. Die Kosten hierfür würden 

insgesamt 720.000 €, somit 360.000 € je Schutzfall, betragen. Aufgrund der geringen Zahl 

von betroffenen Wohneinheiten erübrigte sich eine gestaffelte Betrachtung aktiver Schall-

schutzvarianten unterhalb des Vollschutzes. Unter Beachtung des eingeschränkten Schutz-

zwecks des Gebietes aufgrund der hohen Vorbelastung, der geringen Anzahl der zu schüt-

zenden Gebäude, der ausschließlichen Nachtgrenzwertüberschreitung sowie der Lage im 
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weniger schutzwürdigen Außenbereich und der Bewertung als Mischgebiet erweist sich der 

Aufwand für einen Vollschutz des Falkenhofs aus Sicht des Vorhabenträgers und der Plan-

feststellungsbehörde offensichtlich als unverhältnismäßig. Dabei gilt es insbesondere auch 

zu berücksichtigen, dass die für einen Schutz durch aktive Lärmschutzmaßnahmen aufzu-

wendenden Kosten pro Schutzfall ein Vielfaches über den jeweiligen Kostenanteilen pro 

Schutzfall der Bereiche liegen würden, für die – wie noch aufzuzeigen sein wird – aktive 

Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind. Aktive Lärmschutzmaßnahmen können unterblei-

ben. Für die betroffenen Wohneinheiten ist eine Entschädigung zur Vornahme von passivem 

Lärmschutz gemäß § 42 BImSchG zu gewähren. 

(3) Kleine Lann 

Bei ca. Bau-km 376+320 ist ein einzelnes Wohngebäude lärmbetroffen, welches im Wald an 

einer Bahnstrecke (altes Bahnwärterhäuschen) in ca. 180 m Entfernung von der BAB 61 

gelegen ist. Das Gebäude im Außenbereich wird ebenfalls als Mischgebiet bewertet. Bei den 

schalltechnischen Vorberechnungen wurde der angehaltene Nachtgrenzwert an einer Ge-

schossseite um bis zu 3,0 dB(A) überschritten. Der Taggrenzwert wird eingehalten. 

 

Ein aktiver Lärmschutz der einzelnen Wohneinheit würde die Errichtung einer Lärmschutz-

wand von 2,5 m Höhe und 500 m Länge erfordern und Kosten in Höhe von 500.000 € verur-

sachen. Unter Beachtung des eingeschränkten Schutzzwecks des Gebietes aufgrund der 

hohen Vorbelastung, der geringen Anzahl der zu schützenden Gebäude, der ausschließli-

chen Nachtgrenzwertüberschreitung sowie der Lage im weniger schutzwürdigen Außenbe-

reich und der Bewertung als Mischgebiet erweist sich der Aufwand für einen Vollschutz der 

Aussiedlung Kleine Lann aus Sicht des Vorhabenträgers und der Planfeststellungsbehörde 

offensichtlich als unverhältnismäßig. Dies gilt insbesondere auch mit Rücksicht darauf, dass 

die für einen Schutz durch aktive Lärmschutzmaßnahmen aufzuwendenden Kosten pro 

Schutzfall ein Vielfaches über den jeweiligen Kostenanteilen pro Schutzfall der Bereiche lie-

gen würden, für die – wie noch aufzuzeigen sein wird – aktive Lärmschutzmaßnahmen vor-

gesehen sind. Aktive Lärmschutzmaßnahmen können unterbleiben. Für die betroffene 

Wohneinheit ist eine Entschädigung zur Vornahme von passivem Lärmschutz gemäß § 42 

BImSchG zu gewähren. 

(4) Rinkenberger Forsthaus 

Es handelt sich um eine Gebäudegruppe mit vier Wohngebäuden in Höhe von ca. Bau-km 

376+850, bei welchen das Gebäude Nr. 1 gewerblich genutzt wird und die anderen Gebäude 

Wohnzwecken dienen. Die Gebäude werden teilweise durch Waldflächen von der BAB 61 

abgegrenzt und sind grundsätzlich stärker durch die unmittelbar an der Gebäudegruppe vor-

beiführende L 454 als durch die BAB 61 belastet. Die Gebäude befinden sich im Außenbe-

reich und werden als Mischgebiet bewertet. Bei den schalltechnischen Vorberechnungen 

wurde an den 4 Wohneinheiten der Immissionsgrenzwert in der Nacht um bis zu 4,4 dB(A) 

überschritten. Der Taggrenzwert wird eingehalten. 
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Für einen aktiven Lärmschutz der 4 Wohneinheiten (Vollschutz) wäre die Errichtung einer 

Lärmschutzwand mit 3,0 m Höhe und 480 m Länge bei Gesamtkosten von 576.000 € und 

Kosten je Schutzfall von 144.000 € notwendig. Angesichts der geringen Zahl von betroffenen 

Wohneinheiten erübrigte sich eine gestaffelte Betrachtung weiterer aktiver Schallschutzvari-

anten unterhalb des Vollschutzes. Unter Beachtung des eingeschränkten Schutzzwecks des 

Gebietes aufgrund der hohen Vorbelastung, der geringen Anzahl der zu schützenden Ge-

bäude, der ausschließlichen Nachtgrenzwertüberschreitung sowie der Lage im weniger 

schutzwürdigen Außenbereich und der Bewertung als Mischgebiet erweist sich der Aufwand 

für einen Vollschutz des Rinkenberger Forsthauses aus Sicht des Vorhabenträgers und der 

Planfeststellungsbehörde offensichtlich als unverhältnismäßig und die Vornahme aktiver 

Lärmschutzmaßnahmen kann unterbleiben. Dies rechtfertigt sich auch daraus, dass die für 

einen Schutz durch aktive Lärmschutzmaßnahmen aufzuwendenden Kosten pro Schutzfall 

ein Vielfaches über den jeweiligen Kostenanteilen pro Schutzfall der Bereiche liegen würden, 

für die – wie noch aufzuzeigen sein wird – aktive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind. 

Für die betroffenen Wohneinheiten ist eine Entschädigung zur Vornahme von passivem 

Lärmschutz gemäß § 42 BImSchG zu gewähren. 

(5) Rinkenbergerhof 

Rinkenbergerhof ist ein Ortsteil von Speyer in Höhe von ca. Bau-km 377+200 bis 377+700, 

bestehend aus mehreren landwirtschaftlichen Anwesen, die teilweise um Wohngebäude er-

gänzt oder zu Wohngebäuden oder Gaststätten umgebaut wurden. Dabei umfasst der Be-

reich Rinkenbergerhof auch die unmittelbar nordöstlich gelegene Bebauung „Kurze Ge-

wann“. Die Wohnbebauung liegt im Außenbereich und wird als Mischgebiet bewertet. Nach 

den schalltechnischen Vorberechnungen wird an einer Wohneinheit der Taggrenzwert um 

bis zu 1,6 dB(A) und bei 17 Wohneinheiten der Nachtgrenzwert um bis zu 7,8 dB(A) über-

schritten. 

 

Für einen Vollschutz der 17 Wohneinheiten durch aktiven Lärmschutz wäre die Errichtung 

einer Lärmschutzwand mit 4,5 m Höhe und 500 m Länge notwendig (Variante B). Die Lärm-

schutzkosten würden dabei insgesamt 900.000 € bei Kosten je Schutzfall von 52.941 € be-

tragen. Eine aktive Schallschutzvariante unterhalb des Vollschutzes mit einer Lärmschutz-

wand von 2 m Höhe und 250 m Länge (Variante C) würde eine Einhaltung des Taggrenz-

wertes an allen Gebäuden und des Nachtgrenzwertes bei 2 weiteren Wohneinheiten gewähr-

leisten. Dies würde Gesamtkosten von 200.000 € und Kosten je Schutzfall von 100.000 € 

verursachen. Unter Beachtung des eingeschränkten Schutzzwecks des Rinkenberger Hofes 

aufgrund der hohen Vorbelastung, der geringen Anzahl der zu schützenden Gebäude, der 

Lage im weniger schutzwürdigen Außenbereich und der Bewertung als Mischgebiet erweisen 

sich aus Sicht des Vorhabenträgers und der Planfeststellungsbehörde der Aufwand für den 

Vollschutz (Variante B) und der Variante C, welche bei Betrachtung der Kosten je Schutzfall 

noch ungünstiger ausfällt, offensichtlich als unverhältnismäßig und die Vornahme aktiver 

Lärmschutzmaßnahmen kann unterbleiben. Auch hier würden die für einen Schutz durch 

aktive Lärmschutzmaßnahmen aufzuwendenden Kosten pro Schutzfall ein Vielfaches über 
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den jeweiligen Kostenanteilen pro Schutzfall der Bereiche liegen, für die – wie noch aufzu-

zeigen sein wird – aktive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind. Für die betroffenen 

Wohneinheiten ist eine Entschädigung zur Vornahme von passivem Lärmschutz gem. § 42 

BImSchG zu gewähren. 

(6) Speyer-Nord 

Bei dem Gebiet Speyer-Nord handelt sich um zusammenhängende Wohnbebauung der 

Stadt Speyer in Höhe von ca. Bau-km 378+200 bis Bau-km 378+650, nördlich der BAB 61, 

welche nach dem Bebauungsplan „Am Sandhügel“ überwiegend als allgemeines Wohnge-

biet mit einem gesetzlich festgelegten Immissionsgrenzwert von 59/49 dB(A) Tag/Nacht und 

in einem Teilbereich nach dem Teilbebauungsplan „Efeuweg“ als reines Wohngebiet festge-

setzt ist. Die immissionsschutzrechtliche Bewertung erfolgt als Wohngebiet, der Kindergarten 

im Birkenweg wurde als Sondergebiet mit einem gesetzlichen Immissionsgrenzwert von 

57/47 dB(A) Tag/Nacht bewertet. Bei den schalltechnischen Vorberechnungen würde ohne 

aktive Lärmschutzmaßnahmen an 258 Wohneinheiten der Nachtgrenzwert und bei 23 

Wohneinheiten zusätzlich der Taggrenzwert überschritten. Hierbei sind Grenzwertüber-

schreitungen von bis zu 11,4 dB(A) in der Nacht und 5,2 dB(A) am Tag zu verzeichnen. Für 

den besonders schutzwürdigen Kindergarten wurde bei den schalltechnischen Vorberech-

nungen aufgrund der bestimmungsgemäßen Nutzung nur der Taggrenzwert berechnet, wel-

cher um bis zu 4,3 dB(A) überschritten wird. 

 

Die Einhaltung der Grenzwerte an allen Wohneinheiten durch aktiven Lärmschutz (Voll-

schutz) könnte mit der Errichtung einer mehrteiligen Lärmschutzwand von bis zu 14 m Höhe 

(Variante B1 - 1. Teil: 8 m Höhe auf 520 m Länge, 2. Teil: 7 m Höhe auf 200 m Länge, 3. 

Teil: 14 m Höhe auf 800 m Länge) bei Gesamtkosten von 9.644.000 € und 37.380 € je 

Schutzfall erreicht werden. Da die BAB 61 in diesem Bereich allerdings auf einem ca. 6 m 

hohen Straßendamm geführt wird, würde mit dieser bis zu 20 m hohen Wall-Wand-Kombi-

nation eine massive Barrierewirkung einhergehen, welche mit erheblichen Beeinträchtigun-

gen des Stadt- und Landschaftsbildes, des Kleinklimas sowie erhöhten bautechnischen An-

forderungen verbunden wäre. Mithin kann die Variante B1 bereits aufgrund dieser genannten 

Beeinträchtigungen der öffentlichen Belange zulässigerweise ausgeschlossen werden. Zur 

Gewährleistung eines aktiven Vollschutzes kommt als Schallschutzvariante auch die Errich-

tung einer Einhausung von 1.020 m Länge mit einer zusätzlichen Lärmschutzwand von 2 m 

Höhe und 155 m Länge in Betracht (Variante B1a). Als weitere aktive Schallschutzvarianten 

unterhalb des Vollschutzes wurde zunächst die Errichtung von zwei Einhausung-Wand-Kom-

binationen untersucht (Variante B2 – Einhausung von 860 m Länge und Lärmschutzwände 

mit 7 m Höhe auf 770 m Länge sowie 2 m Höhe auf 155 m Länge; Variante B3 – Einhausung 

von 410 m Länge und Lärmschutzwände mit 7 m Höhe auf 1.220 m Länge sowie 2 m Höhe 

auf 155 m Länge). Die Lärmschutzvariante C sieht die Errichtung mehrteiliger und gestufter 

Lärmschutzwände von bis zu 5 m Höhe auf 1.520 m Länge vor. Der Variante D liegt das 

Lärmschutzkonzept der ursprünglichen Planung von 2007 zugrunde, welche mehrteilige, ge-

stufte Lärmschutzwänden von bis zu 6 m Höhe auf 1.000 m Länge vorsah. Gegenstand der 
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Lärmschutzvariante E1 ist die Errichtung von mehrteiligen, gestuften Lärmschutzwänden bis 

zu 8 m Höhe auf 1.330 m Länge. In Abwandlung hierzu ist bei der Variante E2 ebenfalls die 

Errichtung von mehrteiligen, gestuften Lärmschutzwänden auf 1.330 m Länge vorgesehen, 

wobei gegenüber der Variante E1 in den Teilabschnitten mit 8 m hohen, senkrechten Wän-

den gekrümmte Lärmschutzwände mit 7,65 m Höhe angehalten werden. 

 

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung für Speyer-Nord wurden einerseits die ein-

geschränkte Schutzwürdigkeit des Gebietes aufgrund der bereits bestehenden hohen Lärm-

vorbelastung, andererseits aber auch dessen höhere Schutzwürdigkeit als Wohn- und Son-

dergebiet (Kindergarten), im Weiteren aber auch die ermittelten Grenzwertüberschreitungen 

sowohl am Tag wie in der Nacht und die hohe Anzahl zu schützender Gebäude als maßgeb-

liche Faktoren berücksichtigt. Der Umfang der bei den schalltechnischen Vorberechnungen 

ermittelten Schutzwirkung der aufgeführten Varianten und die jeweiligen Kosten können im 

Einzelnen der nachstehenden tabellarischen Aufstellung entnommen werden. Bis auf die Va-

riante D werden bei allen Varianten die Taggrenzwertüberschreitungen vollständig erfasst, 

so dass der Umfang der Schutzwirkung der einzelnen Varianten im Vergleich anhand der 

jeweils erfassten bzw. abgedeckten Nachtgrenzwertüberschreitungen (Schutzfälle) beurteilt 

wurde. 

 

 

 

Die Vollschutz-Variante B1a würde hiernach Gesamtkosten von 27.231.500 € bei 105.548 € 

Kosten je Schutzfall verursachen, was als offensichtlich unverhältnismäßig angesehen 

wurde. Auch die Variante B2, welche 98 % der Grenzwertüberschreitungen erfasst und mit 
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TAG
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umfang 

(abgedeckte
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schreitungen 

NACHT)

Variante A

Ohne Lärmschutz
258 23 0%

Variante B 1

Einhaltung NACHT-Wert

LS-Wände bis 14 m Höhe

(Vollschutz)

0 0 258 23 9.644.000 € 37.380 € 100%

Variante B 1a

Einhaltung NACHT-Wert

Einhausung L=1.020m

+ LS-Wand bis 2 m Höhe

(Vollschutz)

0 0 258 23 27.231.500 € 105.548 € 100%

Variante B 2

Einhausung L=860 m

+ LS-Wände bis 7 m Höhe

4 0 254 23 25.070.000 € 98.701 € 98%

Variante B 3

Einhausung L=410 m

+ LS-Wände bis 7 m Höhe

13 0 245 23 14.405.000 € 58.796 € 95%

Variante C

Einhaltung TAG-Wert

LS-Wände bis 6 m Höhe

168 0 90 23 2.140.000 € 23.778 € 35%

Variante D

Aktiver Lärmschutz gem. 

Planfeststellung 2007

184 1 74 22 1.696.000 € 22.919 € 29%

Variante E 1

LS-Wände bis 8 m Höhe
54 0 204 23 4.187.600 € 20.527 € 79%

Variante E 2

LSW Bogen/ gekr. LS-Wände 7,65 m
64 0 194 23 5.237.000 € 26.995 € 75%
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Gesamtkosten von 25.070.000 € bei umgerechnet 98.701 € Kosten je Schutzfall verbunden 

wäre, sowie die Variante B3 mit 95 % erfassten Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkos-

ten von 14.405.000 € und 58.796 € Kosten je Schutzfall, wurden ebenfalls als deutlich außer 

Verhältnis stehend beurteilt. Bei den weiteren Varianten deckt die Variante E1 noch 79 % der 

Grenzwertüberschreitungen ab und würde Gesamtkosten von 4.187.600 € bei 20.527 € Kos-

ten je Schutzfall verursachen. Die Variante E2 erfasst schließlich noch 75 % der Grenzwert-

überschreitungen bei Gesamtkosten von 5.237.000 € und 26.995 € Kosten je Schutzfall. Im 

Vergleich hierzu fällt der Umfang der Schutzwirkung der Variante C mit 35 % der Grenzwer-

tüberschreitungen und der Variante D mit nur 29 % der Grenzwertüberschreitungen deutlich 

ab. Des Weiteren weisen die Variante C (2.140.000 € Gesamtkosten und 23.778 € Kosten je 

Schutzfall) und die Variante D (1.696.000 € Gesamtkosten und 22.919 € Kosten je Schutzfall) 

gegenüber der Variante E1 ein ungünstigeres Kosten-Nutzen-Verhältnis auf, so dass diese 

Varianten ebenfalls ausgeschlossen wurden. 

 

Die verbliebenen Varianten E1 und E2 stehen unter Berücksichtigung der vorbeschriebenen 

Kriterien des Gebietes Speyer-Nord nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck. 

Im direkten Vergleich weist die Variante E1 gegenüber der Variante E2 sowohl einen höheren 

Umfang der Schutzwirkung auf (79 % zu 75 % der Grenzwertüberschreitungen) als auch ein 

günstigeres Kosten-Nutzen-Verhältnis (Kosten je Schutzfall von 20.527 € zu 26.995 €). Für 

die Variante E2 spricht zwar, dass die hier zugrunde gelegten gekrümmten Lärmschutz-

wände gegenüber den senkrechten Lärmschutzwänden der Variante E1 schon in der Grund-

ausführung eine optisch weniger wuchtige und dominante Wirkung entfalten und sich hierbei 

im Hinblick auf die Einbindung des aktiven Lärmschutzes in das Stadt- und Landschaftsbild 

bessere Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Jedoch aufgrund der vorbeschriebenen günstige-

ren Verhältnismäßigkeiten von Schutzwirkungsumfang und Kosten-Nutzen-Verhältnis wurde 

die Variante E1 vom Vorhabenträger und – diese Bewertung nachvollziehend – auch von der 

Planfeststellungsbehörde als vorzugswürdige Lärmschutzvariante angesehen. Im Rahmen 

der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung wurde von der Planfeststellungsbehörde insoweit fest-

gestellt, dass für Speyer-Nord aus immissionsschutzrechtlicher Sicht die Vornahme aktiver 

Lärmschutzmaßnahmen nach Maßgabe der Variante E1 im Rahmen des Straßenbauvorha-

bens geboten ist. Für Wohneinheiten, an denen nach Vornahme des aktiven Lärmschutzes 

weiterhin Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen sind, ist zusätzlich eine Entschädigung 

zur Vornahme von passivem Lärmschutz gemäß § 42 BImSchG zu gewähren. 

(7) Speyer-Süd 

Als Speyer-Süd wird in den Planunterlagen die zusammenhängende Wohnbebauung der 

Stadt Speyer südlich der BAB 61 in Höhe von ca. Bau-km 377+800 bis Bau-km 379+150 

bezeichnet. Die Wohnbebauung wurde in den städtischen Bebauungsplänen „Westlich der 

Spaldinger Straße“, „Speyer-Nord I“, „Östlich der Waldseestraße“ und „Östlich der Waldsee-

straße –Erweiterung-“ überwiegend als allgemeines Wohngebiet und in einem Teilbereich 

als reines Wohngebiet festgesetzt. Die Bebauung wird immissionsschutzrechtlich als Wohn-
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gebiet bewertet; bei den Gebäuden der „Siedlungsschule“ wurden die Sondergebietsgrenz-

werte zugrunde gelegt. Nach den schalltechnischen Vorberechnungen wäre ohne aktive 

Lärmschutzmaßnahmen bei 1.049 Wohneinheiten von Grenzwertüberschreitungen in der 

Nacht und bei 237 Wohneinheiten zusätzlich von Grenzwertüberschreitungen am Tag aus-

zugehen. Hierbei wären Grenzwertüberschreitungen von bis zu 13,9 dB(A) in der Nacht und 

7,8 dB(A) am Tag zu verzeichnen. Für die besonders schutzwürdige Siedlungsschule wurde 

aufgrund der bestimmungsgemäßen Nutzung nur der Taggrenzwert berechnet, welcher an 

3 Gebäuden um bis zu 1,3 dB(A) überschritten wird. 

 

Die Einhaltung der Grenzwerte an allen Wohneinheiten durch aktiven Lärmschutz (Voll-

schutz) könnte mit der Errichtung einer mehrteiligen, gestuften Lärmschutzwand von bis zu 

14 m Höhe (Variante B1 - 1. Teil: 7 m Höhe auf 280 m Länge, 2. Teil: 8 m Höhe auf 500 m 

Länge, 3. Teil: 3-7 m Höhe auf 310 m Länge, 4. Teil: 9 m Höhe auf 250 m Länge, 5. Teil: 14 

m Höhe auf 1.165 m Länge, 6. Teil: 3 m Höhe auf 185 m Länge) bei Gesamtkosten von 

15.596.500 € und 14.868 € Kosten je Schutzfall erreicht werden. Wie bei „Speyer-Nord“ be-

reits darlegt, wird die BAB 61 in diesem Bereich allerdings auf einem ca. 6 m hohen Stra-

ßendamm geführt, so dass mit dieser bis zu 20 m hohen Wall-Wand-Kombination hier 

ebenso eine massive Barrierewirkung einhergehen würde, welche mit erheblichen Beein-

trächtigungen des Stadt- und Landschaftsbildes, des Kleinklimas sowie erhöhten bautechni-

schen Anforderungen verbunden wäre. Die Variante B1 kann für Speyer-Süd daher gleich-

falls aufgrund der genannten Beeinträchtigungen der öffentlichen Belange vorab als unver-

hältnismäßig ausgeschlossen werden. Zur Gewährleistung eines aktiven Vollschutzes 

kommt als Schallschutzvariante auch die Errichtung einer Einhausung-Wand-Kombination 

mit einer Einhausungslänge von 2.000 m und einer 2 m hohen Lärmschutzwand auf 420 m 

Länge in Betracht (Variante B1a). Als weitere aktive Schallschutzvarianten unterhalb des 

Vollschutzes wurden die gleichen Varianten wie bei „Speyer-Nord“ mit an die Bebauungsver-

hältnisse angepassten Längenabschnitten untersucht. Die Variante B2 (Einhausung von 860 

m Länge und Lärmschutzwände mit 2-7 m Höhe auf 1.490 m Länge) und die Variante B3 

(Einhausung von 410 m Länge und Lärmschutzwände mit 2-7 m Höhe auf 1.940 m Länge) 

haben jeweils die Errichtung von Einhausung-Wand-Kombinationen zum Gegenstand. Die 

Lärmschutzvariante C sieht die Errichtung mehrteiliger und gestufter Lärmschutzwände von 

bis zu 6 m Höhe auf 2.100 m Länge vor. Der Variante D liegt das Lärmschutzkonzept der 

ursprünglichen Planung von 2007 zugrunde, welche ebenfalls mehrteilige, gestufte Lärm-

schutzwänden von bis zu 6 m Höhe auf 2.100 m Länge vorsah. Gegenstand der Lärm-

schutzvariante E1 ist die Errichtung von mehrteiligen, gestuften Lärmschutzwänden bis zu 8 

m Höhe auf 2.227 m Länge. In Abwandlung hierzu ist bei der Variante E2 ebenfalls die Er-

richtung von mehrteiligen, gestuften Lärmschutzwänden auf 2.227 m Länge vorgesehen, wo-

bei gegenüber der Variante E1 in den Teilabschnitten mit 8 m hohen, senkrechten Wänden 

gekrümmte Lärmschutzwänden mit 7,65 m Höhe angehalten werden. 

 

Die Verhältnismäßigkeitsbetrachtung für Speyer-Süd erfolgte auch hier einerseits unter Be-

rücksichtigung der Einschränkung der Schutzwürdigkeit des Gebietes aufgrund der hohen 
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Vorbelastung, andererseits aber auch unter Beachtung einer höheren Schutzwürdigkeit des 

Gebietes wegen dessen Einstufung als Wohn- und Sondergebiet (Siedlungsschule), der er-

mittelten Grenzwertüberschreitungen sowohl am Tag wie in der Nacht und der hohen Anzahl 

zu schützender Gebäude. Der Umfang der bei den schalltechnischen Vorberechnungen er-

mittelten Schutzwirkung der aufgeführten Varianten und die jeweiligen Kosten können im 

Einzelnen der nachstehenden tabellarischen Aufstellung entnommen werden. Bei allen Va-

rianten werden die Taggrenzwertüberschreitungen vollständig abgedeckt. Daher wird beim 

Vergleich der Varianten der jeweilige Schutzwirkungsumfang im Vergleich anhand der je-

weils erfassten bzw. abgedeckten Nachtgrenzwertüberschreitungen (Schutzfälle) beurteilt. 

 

 

 

Die Vollschutz-Variante B1a mit Gesamtkosten von 69.154.500 € bei 65.924 € Kosten je 

Schutzfall sowie die Variante B2, welche 93 % der Grenzwertüberschreitungen erfasst und 

mit Gesamtkosten von 26.122.000 € bei 26.819 € Kosten je Schutzfall verbunden wäre, wer-

den als unverhältnismäßig ausgeschlossen. Im Weiteren schützt die Variante B3 noch 89 % 

der Grenzwertüberschreitungen bei Schutzkosten von insgesamt 15.457.000 € und 16.567 

€ je Schutzfall. Die Variante E1 deckt 87 % der Grenzwertüberschreitung ab und würde Ge-

samtkosten von 7.175.600 € bei 7.894 € Kosten je Schutzfall verursachen. Die Variante E2 

erfasst schließlich noch 85 % der Grenzwertüberschreitungen bei Schutzkosten von insge-

samt 9.042.300 € und 10.103 € je Schutzfall. Die Varianten C und D weisen identische Werte 

auf mit Gesamtkosten von 4.248.000 € und 6.764 € Kosten je Schutzfall. Dies stellt zwar das 

günstigste Kosten-Nutzen-Verhältnis dar. Aber mit einem Umfang der Schutzwirkung von nur 

60 % der Grenzwertüberschreitungen fallen diese im Vergleich mit den weiteren Varianten 
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Variante B 3

Einhausung L=410 m
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Einhaltung TAG-Wert
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421 0 628 237 4.248.000 € 6.764 € 60%

Variante E 1

LS-Wände bis 8 m Höhe
140 0 909 237 7.175.600 € 7.894 € 87%

Variante E 2

LSW-Bogen/ gekr. LS-Wände 7,65 m
154 0 895 237 9.042.300 € 10.103 € 85%
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erheblich schlechter aus, so dass die Varianten C und D aufgrund der geringen Schutzwir-

kung im Verhältnis als unzureichend ausgeschlossen werden. Im Vergleich der verbliebenen 

Varianten B3, E1 und E2 gewährleisten diese mit 89 – 85 % einen ähnlichen Schutzwirkungs-

umfang. Die Kosten je Schutzfall der Variante B3 fallen mit 16.567 € gegenüber der Variante 

E1 (7.894 €) und der Variante E2 (10.103 €) jedoch deutlich höher aus, so dass die Variante 

B3 im Vergleich ebenfalls als außer Verhältnis stehend ausgeschlossen wird. 

 

Als relevant verbleiben somit die Varianten E1 und E2, welche beide als nicht außer Verhält-

nis zum angestrebten Schutzzweck stehend beurteilt werden. Im direkten Vergleich weist die 

Variante E1 gegenüber der Variante E2 allerdings sowohl eine größere Schutzwirkung (87 

% zu 85 % der Grenzwertüberschreitungen) als auch ein günstigeres Kosten-Nutzen-Ver-

hältnis (Kosten je Schutzfall von 7.894 zu 10.103 €) auf. Der aktive Lärmschutz der Variante 

E2 in Gestalt der gekrümmten Lärmschutzwände hätte gegenüber den senkrechten Lärm-

schutzwänden der Variante E1 zwar den Vorteil, dass die gekrümmten Lärmschutzwände 

schon in der Grundausführung eine optisch weniger wuchtige und dominante Wirkung ent-

falten und sich hierbei im Hinblick auf die Einbindung des aktiven Lärmschutzes in das Stadt- 

und Landschaftsbild bessere Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Aufgrund des vorbeschriebe-

nen günstigeren Verhältnisses von Schutzwirkung und Kosten-Nutzen-Relation wurde vom 

Vorhabenträger die Variante E1 für Speyer-Süd als vorzugswürdige Lärmschutzvariante an-

gesehen. 

 

Der Vorhabenträger entschied sich daher im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung 

dafür, für Speyer-Süd aus immissionsschutzrechtlicher Sicht die Vornahme aktiver Lärm-

schutzmaßnahmen nach Maßgabe der Variante E1 im Rahmen des Straßenbauvorhabens 

vorzusehen. Für Wohneinheiten, an denen trotz Vornahme aktiven Lärmschutzes weiterhin 

Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen sind, ist zusätzlich eine Entschädigung zur Vor-

nahme von passivem Lärmschutz gemäß § 42 BImSchG zu gewähren. Diese Entscheidung 

und die hierauf beruhenden Feststellungen des Vorhabenträgers erweisen sich aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde als sachgerecht und rechtsfehlerfrei. 

(8) Binsfeld/ Binshof 

Hierbei handelt es sich um zusammenhängende Wohnbebauung der Stadt Speyer, nördlich 

der BAB 61 in Höhe von ca. Bau-km 379+700 bis Bau-km 380+150, welche nach dem Be-

bauungsplan „Im Binsfeld III“ überwiegend als Sondergebiet Wochenendhausgebiet festge-

setzt ist. In der äußersten südlichen Spitze des Gebietes befindet sich Wohnbebauung in 

Form einer Gaststätte („Anglerstubb“), welche nach dem Bebauungsplan „Naherholungsbe-

reich im Binsfeld“ als Sondergebiet Vereinsanlagen festgesetzt ist. Gemäß Punkt 10.2 Abs. 

4 der VLärmSchR 97 ist die betroffene Wohnbebauung des Wochenendhausgebietes im Hin-

blick auf ihre Schutzwürdigkeit insgesamt als Mischgebiet zu bewerten. Bei den schalltech-

nischen Vorberechnungen wurde an 43 Wohneinheiten der Nachtgrenzwert und bei einer 

Wohneinheit (Gaststätte) auch der Taggrenzwert überschritten. Die höchsten Grenzwert-

überschreitungen wurden für die Gaststätte mit bis zu 4,0 dB(A) am Tag und 10,5 dB(A) in 
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der Nacht ermittelt. An den übrigen Wohneinheiten wird der Nachtgrenzwert um bis zu 6,2 

dB(A) überschritten. 

 

Ein aktiver Lärmschutz aller Wohneinheiten (Vollschutz) würde die Errichtung einer zweistu-

figen Lärmschutzwand mit 4,0 m Höhe auf 250 m Länge und 9,0 m Höhe auf 350 m Länge 

erfordern. Die Lärmschutzkosten hierfür würden insgesamt 1.975.000 € bei 45.930 € je 

Schutzfall betragen. Als aktive Schallschutzvarianten unterhalb des Vollschutzes wurde die 

Errichtung einer Lärmschutzwand von jeweils 600 m Länge bei einer Wandhöhe von 3,0 m 

oder 2,0 m untersucht. Die Variante C (Wandhöhe 3,0 m) deckt die Überschreitungen des 

Taggrenzwertes und der Nachtgrenzwerte bei 27 Wohneinheiten ab. Die Gesamtkosten be-

tragen 720.000 € bei 26.667 € Kosten je Schutzfall. Die Variante F (Wandhöhe 2,0 m) deckt 

die Überschreitungen des Taggrenzwertes und der Nachtgrenzwerte bei 17 Wohneinheiten 

ab. Die Gesamtkosten betragen hier 480.000 € bei Kosten je Schutzfall von 28.235 €. Unter 

Beachtung des eingeschränkten Schutzzwecks des Gebietes, der bereits heute bestehenden 

hohen Lärmvorbelastung, der relativ geringen Anzahl der zu schützenden Gebäude und der 

Bewertung als Mischgebiet (im Gegensatz zum Bereich Speyer-Nord und Speyer-Süd, die 

als Wohn- bzw. Sondergebiet einzustufen sind) wurden vom Vorhabenträger sowohl der Auf-

wand für einen Vollschutz des Binsfeldes wie auch die weiteren Varianten C und F als außer 

Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehend beurteilt. Dabei war insbesondere auch 

der Vergleich mit der Situation im Bereich der Gebiete Speyer-Nord und Speyer-Süd zu be-

rücksichtigen. Die Variante C weist für das Gebiet Binsfeld mit 26.667 € Kosten je Schutzfall 

noch das günstigste Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Doch im direkten Vergleich mit den er-

mittelten Kosten je Schutzfall der relevanten Lärmschutzvarianten der Wohngebiete Speyer-

Nord (20.527 €) und Speyer-Süd (7.894 €), welche mit Blick auf die jeweiligen Kriterien zur 

Bewertung des Schutzzwecks eine deutlich höhere Schutzwürdigkeit aufweisen, ist hier aus 

Sicht des Vorhabenträgers auch für die Variante C von einer Unverhältnismäßigkeit des ak-

tiven Lärmschutzes des Gebietes Binsfeld auszugehen. Die Vornahme aktiver Lärmschutz-

maßnahmen kann daher unterbleiben. Für die betroffenen Wohneinheiten ist eine Entschä-

digung zur Vornahme von passivem Lärmschutz gemäß § 42 BImSchG zu gewähren. Aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde ist diese Bewertung nicht zu beanstanden. 

(9) Spitzenrheinhof 

Bei ca. Bau-km 379+800 befindet sich südlich der BAB 61 auf der Gemarkung Speyer die 

Hoflage Spitzenrheinhof, welche aus mehreren landwirtschaftlichen Anwesen mit Wohnge-

bäuden besteht. Die Bebauung liegt im Außenbereich und wird als Mischgebiet bewertet. 

Nach den schalltechnischen Vorberechnungen wird an 11 Wohneinheiten der Nachtgrenz-

wert um bis zu 4,5 dB(A) überschritten. Der Taggrenzwert wird an allen Wohngebäuden ein-

gehalten. 

 

Für einen aktiven Lärmschutz aller Wohneinheiten (Vollschutz) wäre die Errichtung einer 

Lärmschutzwand mit 3,5 m Höhe und 630 m Länge erforderlich (Variante B). Die Gesamt-
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kosten hierfür würden 882.000 € bei 80.182 € je Schutzfall betragen. Als aktive Schall-

schutzvariante unterhalb des Vollschutzes wurde die Herstellung einer Lärmschutzwand mit 

2,0 m Höhe und 630 m Länge untersucht (Variante F). Diese Variante gewährt 4 Wohnein-

heiten aktiven Lärmschutz und ist mit Gesamtkosten von 504.000 € bei 126.000 € Kosten je 

Schutzfall verbunden. Unter Beachtung des eingeschränkten Schutzzwecks des Gebietes, 

der bereits bestehenden hohen Lärmvorbelastung, der verhältnismäßig geringen Anzahl der 

zu schützenden Gebäude, der ausschließlichen Nachtgrenzwertüberschreitung sowie der 

Lage im weniger schutzwürdigen Außenbereich und der Bewertung als Mischgebiet erweisen 

sich aus Sicht des Vorhabenträgers sowohl der Aufwand für einen Vollschutz wie für die 

Variante F, welche bei Betrachtung der Kosten je Schutzfall noch ungünstiger ausfällt, offen-

sichtlich als unverhältnismäßig. Auch hier würden die für einen Schutz durch aktive Lärm-

schutzmaßnahmen aufzuwendenden Kosten pro Schutzfall ein Vielfaches über den jeweili-

gen Kostenanteilen pro Schutzfall der Bereiche liegen, für die aktive Lärmschutzmaßnahmen 

vorgesehen sind. Aktive Lärmschutzmaßnahmen können daher unterbleiben. Für die be-

troffenen Wohneinheiten ist eine Entschädigung zur Vornahme von passivem Lärmschutz 

gemäß § 42 BImSchG zu gewähren. Auch diese Bewertung ist aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde sachgerecht. 

(10) Aussiedlerhöfe Schifferstadt 

In Höhe von ca. Bau-km 368+300 bis 369+200 finden sich östlich der BAB 61 auf der Ge-

markung Schifferstadt mehrere Aussiedlerhöfe in ca. 400 m bis 1.250 m Entfernung, welche 

in den schalltechnischen Vorberechnungen berücksichtigt wurden. Die höchsten Beurtei-

lungspegel waren hier am nächstgelegenen Aussiedlerhof (Am Maurerweg 1) mit 56,6 dB(A) 

am Tag und 53,1 dB(A) in der Nacht zu verzeichnen. Somit wurden die im Außenbereich 

maßgeblichen Mischgebietsgrenzwerte gemäß § 2 der 16. BImSchV an den betrachteten 

Aussiedlerhöfen insgesamt eingehalten. Es werden mithin keine Lärmschutzansprüche aus-

gelöst und eine Verhältnismäßigkeitsbetrachtung aktiver Lärmschutzmaßnahmen war hier 

nicht erforderlich. 

1.3.2. Umfang der konkreten Lärmschutzansprüche nach §§ 41, 42 BImSchG 

Die im Rahmen der vorstehenden Verhältnismäßigkeitsbetrachtung enthaltenen Angaben 

von Anzahl und Ausmaß ermittelter Grenzwertüberschreitungen entstammen schalltechni-

schen Vorberechnungen des Vorhabenträgers. Nach Abwägung und Entscheidung über den 

immissionsschutzrechtlich erforderlichen Umfang der bei dem Straßenbauvorhaben vorzu-

nehmenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen hat der Vorhabenträger diese in die Planunter-

lagen aufgenommen und sodann unter Berücksichtigung des hiernach vorgesehenen aktiven 

Lärmschutzes die Lärmauswirkungen des Straßenbauvorhabens anhand erneuter schall-

technischer Berechnungen ermittelt, die Gegenstand der Schalltechnische Untersuchung 

des Straßenbauvorhabens sind. 

 

Der konkrete Umfang der Lärmauswirkungen des Straßenbauvorhabens und der Lärm-

schutzansprüche, welche unter Berücksichtigung des zuvor abgewogenen Konzeptes aktiver 
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Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der angrenzenden Wohnbebauung im Einzelnen verblei-

ben, gehen aus der Schalltechnischen Untersuchung einschließlich Einzelpunktbetrachtung 

des Straßenbauvorhabens hervor. Auf die mit diesem Beschluss planfestgestellten Unterla-

gen zur Schalltechnischen Untersuchung (vgl. Kapitel A. Abschnitt XI. Nr. 55 und 57 bis 70) 

wird insofern Bezug genommen. Hier können die einzelnen Wohneinheiten entnommen wer-

den, bei welchen im Zusammenhang mit dem Straßenbauvorhaben voraussichtlich ein An-

spruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen nach § 42 BImSchG verbleibt. 

 

Zusammenfassend kommt die Schalltechnische Untersuchung des Straßenbauvorhabens 

für die relevant lärmbetroffenen Bereiche zu folgendem Ergebnis: 

(1) Adonisröschenhof 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 60,8 dB(A) am Tag und 57,4 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht wird an zwei Wohneinheiten die Immissi-

onsgrenzwert in der Nacht überschritten und es besteht für diese Wohneinheiten Anspruch 

auf passiven Lärmschutz. 

(2) Falkenhof 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 60,3 dB(A) am Tag und 56,9 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht wird an zwei Wohneinheiten die Immissi-

onsgrenzwert in der Nacht überschritten. Auch für diese Anwesen besteht ein Anspruch auf 

passiven Lärmschutz. 

(3) Kleine Lann 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 60,4 dB(A) am Tag und 57,0 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht wird an einer Wohneinheit der Immissions-

grenzwert in der Nacht überschritten. Für diese einzelne Wohneinheit besteht Anspruch auf 

passiven Lärmschutz. 

(4) Rinkenberger Forsthaus 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 61,9 dB(A) am Tag und 58,4 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht wird an vier Wohneinheiten der Immissions-

grenzwert in der Nacht überschritten und es besteht Anspruch auf passiven Lärmschutz. 

(5) Rinkenbergerhof 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 65,6 dB(A) am Tag und 61,8 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht wird an 17 Wohneinheiten der Immissions-

grenzwert in der Nacht und an einer Wohneinheit zusätzlich der Grenzwert am Tag über-

schritten. Es besteht an 17 Wohneinheiten Anspruch auf passiven Lärmschutz. 
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(6) Speyer-Nord 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 55,3 dB(A) am Tag und 51,6 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Wohngebiete 

von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht wird an 54 Wohneinheiten trotz der aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen der Immissionsgrenzwert in der Nacht überschritten. Am Kindergar-

ten im Birkenweg wird der Immissionsgrenzwert für Sondergebiete - aufgrund der bestim-

mungsgemäßen Nutzung am Tage allerdings nur für den Tag - mit 57 dB(A) zugrunde gelegt 

und eingehalten. Es besteht an 54 Wohneinheiten Anspruch auf passiven Lärmschutz. 

(7) Speyer-Süd 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 56,1 dB(A) am Tag und 52,4 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Wohngebiete 

von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht wird trotz der aktiven Lärmschutzmaßnah-

men an 140 Wohneinheiten der Immissionsgrenzwert in der Nacht überschritten. Im Bereich 

der „Siedlungsschule“ wird der Immissionsgrenzwert für Sondergebiete - aufgrund der be-

stimmungsgemäßen Nutzung am Tage allerdings nur für den Tag - mit 57 dB(A) zugrunde 

gelegt und an allen Gebäuden eingehalten. Für die genannten 140 Wohneinheiten besteht 

ein zusätzlicher Anspruch auf passiven Lärmschutz. 

(8) Binsfeld/ Binshof 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 68,0 dB(A) am Tag und 64,5 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht wird an 43 Wohneinheiten die Immissions-

grenzwert in der Nacht und an einer Wohneinheit zusätzlich der Grenzwert am Tag über-

schritten. Es besteht an 43 Wohneinheiten Anspruch auf passiven Lärmschutz. 

(9) Spitzenrheinhof 

Die errechneten maximalen Beurteilungspegel betragen 62,1 dB(A) am Tag und 58,5 dB(A) 

in der Nacht. Mit Blick auf die hier anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht wird an 11 Wohneinheiten die Immissions-

grenzwert in der Nacht überschritten und es besteht Anspruch auf passiven Lärmschutz. 

 

Das hier planfestgestellte Lärmschutzkonzept, welches sich an den Vorgaben des §§ 41 ff 

BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV orientiert, ist nach Überzeugung der Planfeststellungsbe-

hörde insbesondere auch hinsichtlich der Entscheidung zur Vornahme aktiver Lärmschutz-

maßnahmen und der hierüber hinausgehenden Anordnung passiver Lärmschutzmaßnah-

men rechtsfehlerfrei. 
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1.4. Behandlung der Einwendungen zum Gesamtkomplex Lärmschutz 

Das hier festgestellte Lärmschutzkonzept erweist sich auch im Hinblick auf die im Planfest-

stellungsverfahren vorgebrachten Einwendungen gegen die Behandlung der Lärmbetroffen-

heiten als beanstandungsfrei. 

1.4.1. Grundrechtsschutz (Gesundheit, Eigentum) im Wege einer „Gesamtlärmbe-

trachtung“ – Berücksichtigung von Summationslärm mit anderen Lärmquellen 

/ Bildung von Summenpegeln 

Bei der zuvor beschriebenen Berechnung der Beurteilungspegel im Rahmen der 16. BIm-

SchV sind diese grundsätzlich nicht als Summenpegel unter der Einbeziehung von Lärmvor-

belastungen anderer Verkehrswege zu ermitteln. D.h. es ist nur auf die zusätzlich durch den 

neu gebauten oder wesentlich geänderten Verkehrsweg verursachten Schallimmissionen ab-

zustellen. Hier sind mithin grundsätzlich nur die im Vorhabenbereich durch die BAB 61 ver-

ursachten Lärmimmissionen zu berücksichtigen. 

 

Vorliegend wurde allerdings von der Planfeststellungsbehörde neben dem angeführten ein-

schlägigen Verkehrslärmschutz nach den §§ 41 ff. BImSchG in Verbindung mit der 16. BIm-

SchV im Zusammenhang mit dem Straßenbauvorhaben auch der Gesichtspunkt des Grund-

rechtsschutzes unter dem Aspekt einer möglichen Gesundheitsgefährdung oder einem Ein-

griff in die Substanz des Eigentums durch Lärmauswirkungen unter Summationserwägungen 

überprüft. Aus Gründen des Grundrechtsschutzes kann die zusätzliche Berücksichtigung an-

derer Lärmquellen nach Maßgabe eines Summenpegels geboten sein. Ab welcher Höhe der 

Gesamtlärm den Grad einer Grundrechtsverletzung erreicht, ist gesetzlich nicht geregelt. 

Seitens des Bundesverwaltungsgerichtes wird allerdings die Schwelle für eine Gesundheits-

gefährdung oder einen Eingriff in die Substanz des Eigentums bei Orientierungswerten von 

70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht angehalten. Soweit in Einwendungen zur Ver-

meidung einer Gesundheitsgefährdung bzw. einer Grundrechtsverletzung die Einhaltung 

niedrigerer Orientierungs- bzw. Grenzwerte gefordert wird, wird dies von der Planfeststel-

lungsbehörde mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes als un-

begründet zurückgewiesen. 

 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Vorhabenbereich wären allenfalls im Bereich der 

Stadt Speyer relevante vorhabenbedingte Auswirkungen in einer grundrechtsverletzenden 

bzw. gesundheitsgefährdenden Größenordnung denkbar. Die Planfeststellungsbehörde hat 

dies jedoch durch die Fachgruppe Umwelt/ Landespflege (Referat Immissionsschutz) des 

Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RLP) überprüfen und dabei vorsorglich 

auch eine Summationsbetrachtung der kumulativen Lärmauswirkungen der gegenständli-

chen Ausbauplanung der BAB 61 und der bestehenden B 9 im Bereich der Stadt Speyer 

vornehmen lassen. Hierzu wurden die Beurteilungspegel der schalltechnischen Untersu-

chung des Ausbauvorhabens mit den Beurteilungspegeln im Zuge der bestehenden B 9 über-

lagert. Dabei zeigte sich, dass die vorgenannten Orientierungswerte von 70/60 dB(A) 
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Tag/Nacht, welche nach der Rechtsprechung des BVerwG die Schwelle für eine Gesund-

heitsgefährdung oder einen Eingriff in die Eigentumssubstanz normieren, nicht überschritten 

werden. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die entsprechende Darstellung der Fach-

gruppe Umwelt/ Landespflege verwiesen, welche Bestandteil der Verfahrensakte ist. 

 

Darüber hinaus hat sich die Planfeststellungsbehörde aufgrund entsprechender Einwendun-

gen mit der Frage auseinandergesetzt, ob im Zusammenhang mit den Lärmauswirkungen 

des Ausbauvorhabens der BAB 61 auch der Verkehrslandeplatz Speyer zu relevanten ku-

mulativen Lärmauswirkungen beitragen kann. Für diese Betrachtung hat die Planfeststel-

lungsbehörde den bestandskräftigen luftverkehrsrechtlichen Planfeststellungsbeschluss für 

die Verlängerung der Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Speyer vom 

31.01.2008, Az. V III-1110 und das diesem Beschluss zugrunde gelegte „Lärmphysikalische 

Gutachten zum Planfeststellungsverfahren über die Verlängerung der Start-/ Landebahn des 

Verkehrslandeplatzes Speyer/ Ludwigshafen“ vom 01.06.2005 herangezogen. Das Lärmphy-

sikalische Gutachten kam bei der Ermittlung der Schallemissionen und –immissionen des 

Verkehrslandeplatzes zu dem Ergebnis, dass im Prognosejahr 2020 nur an einer geringen 

Zahl von Wohngebäuden Dauerschallpegel von über 55 dB(A) am Tag zu erwarten und Be-

troffenheiten i.S.v. Dauerschallpegeln über 60 dB(A) am Tag im Bereich der Wohnbebauung 

gar nicht zu verzeichnen sind. Auch die nächtliche Fluglärmbelastung wurde unter Berück-

sichtigung der maximal prognostizierten Flugbewegung pro Nacht und Spitzenpegeln in be-

wohnten Gebieten von unter 85 dB(A) als unerheblich eingestuft. In dem genannten luftver-

kehrsrechtlichen Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Start- und Landebahn 

des Verkehrslandeplatzes Speyer ist seinerzeit ebenso eine Betrachtung des „Gesamtlärms“ 

aus dem Gesamtbestand aller Emittenten erfolgt. Die luftverkehrsrechtliche Planfeststel-

lungsbehörde hat untersucht, ob die geänderte Anlage im Zusammenhang mit anderen Ge-

räuschquellen, wie z.B. Straßen, in der Umgebung des planfestzustellenden Vorhabens die 

Schwelle der Gesundheitsgefährdung oder Enteignung überschreitet, ggfs. auch nur durch 

Erhöhung einer bereits in diesem Sinne bestehenden Vorbelastung. Als Schwellenwerte wur-

den hierbei ebenfalls der aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichtes verfassungsrechtlich 

kritische Bereich bei einem Dauerschallpegel von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht 

angehalten. Die luftverkehrsrechtliche Planfeststellungsbehörde kam dabei zu der Überzeu-

gung, dass die planfestzustellende Änderung des Verkehrslandeplatzes Speyer auch unter 

Berücksichtigung der Vorbelastung keine Lärmauswirkungen im Gefolge hat, die die Grenze 

der Gesundheitsgefährdung überschreiten. In der Gesamtschau der Lärmauswirkungen des 

Verkehrslandeplatzes und der Lärmwerte der seinerzeit ebenfalls planfestgestellten Verle-

gung der K 3 sowie der Joachim-Becher-Straße ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine 

verfassungsrechtlich bedenkliche Situation durch beide Lärmquellen, da dort bereits die 

Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV für den Tages- und Nachtzeitraum deutlich unterschritten 

wurden. Auch die Vorbelastung durch das bestehende Straßennetz, selbst in dem am stärks-

ten belasteten Straßenbereich in der Umgebung des Verkehrslandeplatzes, der B 39, konnte 

zusammen mit dem Fluglärm die genannten Schwellen nicht erreichen. Weitere Untersu-

chungen haben sich aus Sicht der luftverkehrsrechtlichen Planfeststellungsbehörde nicht 
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aufgedrängt. Unter Einbeziehung dieser Feststellungen der luftverkehrsrechtlichen Planfest-

stellungsbehörde zum „Gesamtlärm“ des Verkehrslandeplatzes Speyer, der Ergebnisse der 

o.a. Summationsbetrachtung BAB 61/ B 9 der Fachgruppe Umwelt/Landespflege des LBM 

RLP und bei Berücksichtigung der großen räumlichen Entfernung zwischen dem relevanten 

Ausbaubereich der BAB 61 und dem Verkehrslandeplatz Speyer von ca. 5-6 km kann seitens 

der (straßenrechtlichen) Planfeststellungsbehörde unter Hinweis auf die entsprechende fach-

liche Bewertung der Fachgruppe Umwelt/ Landespflege des LBM RLP ausgeschlossen wer-

den, dass auch unter Einbeziehung des Verkehrslandeplatzes Speyer kumulative Lärmaus-

wirkungen auftreten, welche die Schwelle einer Gesundheitsgefährdung oder eines Eingriffs 

in die Eigentumssubstanz erreichen oder gar überschreiten würden. 

 

Von Seiten der Planfeststellungsbehörde wird mithin insgesamt festgestellt, dass infolge des 

planfestgestellten Straßenbauvorhabens auch unter der Berücksichtigung der Vorbelastung 

anderer Lärmquellen keine Lärmauswirkungen zu erwarten sind, mit welchen eine Grund-

rechtsverletzung in Form der Gesundheitsgefährdung oder eines Eingriffs in die Substanz 

des Eigentums einhergeht. 

 

Soweit seitens der Gemeinde Mutterstadt eine Summationsbetrachtung der Lärmauswir-

kungen der BAB 61 und der BAB 65 im Autobahnkreuz Mutterstadt gefordert wurde, ist da-

rauf hinzuweisen, dass der gegenständliche Ausbauabschnitt der BAB 61 erst mehr als 1 km 

von der BAB 65 entfernt südlich des Autobahnkreuz Mutterstadt beginnt und die Wohnbe-

bauung der Gemeinde Mutterstadt zur BAB 61 einen Abstand von mehr als 1,1 km aufweist 

und im Übrigen mit dem hier festgestellten Ausbau im Abschnitt B auch keine Verkehrserhö-

hung eintritt. Nach den schalltechnischen Berechnungen der gegenständlichen Planung 

wurde für die Lärmauswirkungen der BAB 61 auf die nächstgelegene Wohnbebauung der 

Gemeinde Mutterstadt ein Beurteilungspegel von 45,5 dB(A) am Tag und 41,1 dB(A) in der 

Nacht ermittelt, welcher sich weit unterhalb der geltenden Immissionsgrenzwerte bewegt. 

Dies zusammengenommen, wird vorliegend die Vornahme einer Summationsbetrachtung 

der Lärmauswirkungen im Ausbauabschnitt der BAB 61 und der bestehenden BAB 65 für die 

Gemeinde Mutterstadt als entbehrlich angesehen. Mit Blick auf den Grundrechtsschutz und 

die betreffenden vorbeschriebenen Orientierungswerte (70 dB(A) Tag/ 60 dB(A) Nacht) kann 

hier sicher ausgeschlossen werden, dass es vorhabenbedingt zu einer Gesundheitsgefähr-

dung oder einem Eingriff in die Substanz des Eigentums durch Lärmauswirkungen im Bereich 

von Mutterstadt kommt. Zu dem geforderten ausreichenden aktiven Lärmschutz für die Orts-

lage Mutterstadt ist in immissionsschutzrechtlicher Sicht festzustellen, dass im Rahmen des 

gegenständlichen Ausbauvorhabens der BAB 61, wie zuvor angeführt, die geltenden Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV auch ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen deutlich unter-

schritten werden und kein Anspruch auf zusätzlichen Lärmschutz für die Wohnbebauung der 

Gemeinde Mutterstadt besteht. 
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1.4.2. Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 

24.06.2005 (Umgebungslärmrichtlinie)/ Vorläufige Berechnungsmethode für 

den Umgebungslärm an Straßen (VBUS) vom 22.05.2006 

Zu Einwendungen, die eine Einhaltung der Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie, die Be-

rücksichtigung diesbezüglicher Lärmaktionspläne und aufbauend hierauf die Vornahme zu-

sätzlicher Lärmschutz- oder Lärmminderungsmaßnahmen im Rahmen des Straßenbauvor-

habens gefordert haben, wird nachfolgendes festgestellt. 

 

Mit der Umsetzung der genannten Umgebungslärmrichtlinie sind in das BImSchG Vorschrif-

ten über die strategische Lärmkartierung und Aktionsplanung eingeführt worden (§§ 47a bis 

47f). Danach sind Lärmkarten für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und 

Großflughäfen sowie Ballungsräume auszuarbeiten. Auf der Grundlage der Lärmkarten sind 

Lärmaktionspläne mit dem Ziel aufzustellen, den Umgebungslärm zu verhindern bzw. zu ver-

mindern und in ruhigen Gebieten einer Zunahme des Lärms vorzubeugen. Die Zuständigkeit 

hierfür obliegt den Gemeinden. Die Umgebungslärmrichtlinie bzw. Lärmaktionspläne regeln 

keine Grenzwerte und es erwachsen hieraus keine konkreten Verpflichtungen im Rahmen 

von straßenrechtlichen Zulassungsverfahren. Für den Bereich des Verkehrslärmschutzes im 

Zusammenhang mit dem Bau und der wesentlichen Änderung von Straßen (Lärmvorsorge) 

finden im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens, wie zuvor dargelegt, die §§ 41 bis 43 

BImSchG und die 16. BImSchV Anwendung. 

 

Soweit Lärmaktionsplanungen der betroffenen Gemeinden vorliegen und diese Maßnahmen-

empfehlungen für den gegenständlichen Verkehrsweg beinhalten, wurden diese allerdings 

unabhängig von der Frage der Verbindlichkeit von Lärmaktionsplanungen für das Straßen-

bauvorhaben inhaltlich im Abschnitt „Erläuterungen zur Lärmsituation“ dieses Beschlusses 

behandelt und bei der „Gesamtabwägung zum Bereich Lärmschutz“ gewürdigt.  

 

Weiter sind geltend gemachte Forderungen nach Anwendung der „Vorläufigen Berechnungs-

methode für den Umgebungslärm an Straßen“ (VBUS) ebenfalls zurückzuweisen. Mit der 

VBUS werden spezielle Lärmfaktoren der 34. Verordnung zur Durchführung des BImSchG 

(34. BImSchV) vom 06.03.2006 (BGBl. I S. 516) berechnet, die für die Kartierung von Umge-

bungslärm nach § 47c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes benötigt werden. Die VBUS 

gilt nicht für Schallberechnungen im Rahmen der vorliegend zur Anwendung kommenden §§ 

41 bis 43 BImSchG und der 16. BImSchV. 

1.4.3. Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz/ Ungleichbehandlung bei Gewährung von 

aktivem Lärmschutz 

Bezüglich des gegenständlichen planfestgestellten Lärmschutzkonzeptes wurde in Einwen-

dungen ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz geltend gemacht. Insbesondere auf-

grund des Unterlassens von aktiven Lärmschutzmaßnahmen für die Gebiete Binsfeld und 

Spitzenrheinhof wird im Vergleich zu den im Rahmen dieses Lärmschutzkonzeptes aktiv ge-

schützten Gebieten Speyer-Nord und Speyer-Süd sowie anderer Straßenbauvorhaben, die 
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aktive Lärmschutzmaßnahmen beinhalten, eine Ungleichbehandlung gesehen. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass bei 

der Berücksichtigung der Lärmauswirkungen des gegenständlichen Straßenbauvorhabens 

gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen wurde. Der Gleichheitsgrundsatz besagt dem 

Grunde nach, dass gleichgelagerte Sachverhalte gleich zu behandeln sind. Für eine Un-

gleichbehandlung muss andernfalls ein sachlicher Rechtfertigungsgrund gegeben sein. 

 

Soweit die Einwender eine Ungleichbehandlung bei der Gewährung von aktivem Lärmschutz 

pauschal mit dem Vergleich zu anderen Straßenbauvorhaben begründen, kann hier zunächst 

einmal in Ermangelung konkreter Angaben in den Einwendungen zu konkreten Straßenbau-

vorhaben oder den jeweiligen Gegebenheiten, Lärmschutzkonzepten und Verhältnismäßig-

keiten der vermeintlich „bevorteilten“ Lärmbetroffenheiten anderer Straßenbauvorhaben von 

der Planfeststellungsbehörde keine konkrete Bezugnahme bei Begründung ihrer Entschei-

dung hergestellt werden. Allerdings auch unabhängig hiervon wäre ein solcher „Vergleich“ 

mit anderen Vorhaben ohnehin unzulässig, da immissionsschutzrechtlich im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeitsbetrachtung gerade eine Abwägung zwischen dem Schutzzweck und 

dem Kostenaufwand aktiver Lärmschutzmaßnahmen ausschließlich abhängig von den Um-

ständen des jeweiligen konkreten Einzelfalls gefordert wird. Eine verallgemeinerungsfähige, 

generalisierende Betrachtung ist hier nicht möglich. Immissionsschutzrechtlich werden inso-

fern auch keine fixen Maßzahlen, Kostenbeträge oder Kostengrenzen definiert, die im Zu-

sammenhang mit der Kosten-Nutzen-Betrachtung für die Frage der Un-/ Verhältnismäßigkeit 

aktiven Lärmschutzes (Ermittlung der „Kosten je Schutzfall“) eine verbindliche Vorgabe zur 

Durchführung aktiver Lärmschutzmaßnahmen darstellen. Mithin wäre auch der „Ansatz“ ei-

nes unmittelbaren Vergleichs der konkreten „Kosten je Schutzfall“ von aktiven Lärmschutz-

maßnahmen verschiedener Straßenbauvorhaben untereinander unzulässig und entspre-

chende Kosten-Nutzen-Betrachtungen anderer Straßenbauvorhaben können auch nicht als 

Anspruchsgrundlage für aktive Lärmschutzmaßnahmen eines Projektes angeführt werden. 

 

Wie bereits angeführt, ist bei der lärmrechtlichen Verhältnismäßigkeitsbetrachtung eine Ein-

zelfallentscheidung ausschließlich abhängig von den konkreten Lärmbetroffenheiten des be-

treffenden Straßenbauvorhabens erforderlich, deren konkreter Schutzzweck nach den Um-

ständen des Einzelfalls anhand der jeweils maßgeblichen Schutzkriterien zu bestimmen ist. 

Innerhalb dieser Verhältnismäßigkeitsbetrachtung eines Straßenbauvorhabens ist gleich-

wohl auf eine Gleichbehandlung gleichgelagerter Lärmbetroffenheiten zu achten. Die zuvor 

in diesem Zusammenhang bereits zitierte Rechtsprechung des BVerwG weist ausdrücklich 

darauf hin, dass die aus der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung hervorgehende Lärmschutz-

konzeption auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der Lärmbetroffenen ver-

tretbar erscheinen muss. Dementsprechend wurden im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-

betrachtung hinsichtlich der einzelnen betroffenen Gebiete die jeweiligen konkreten Gege-

benheiten abhängig von den immissionsrechtlich definierten Schutzkriterien ermittelt und 

diese in die Abwägung der Verhältnismäßigkeit aktiven Lärmschutzes einbezogen. Anhand 
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dessen kann bei der gegenständlich erfolgten Verhältnismäßigkeitsbetrachtung nachvollzo-

gen werden, ob und in welchem Umfang die unterschiedlichen betroffenen Gebiete im Aus-

bauabschnitt im Rahmen der Abwägung der Verhältnismäßigkeit eine Gleichbehandlung bei 

der Gewährung des aktiven Lärmschutzes erforderten. Unter Bezugnahme auf die vorste-

hend in diesem Abschnitt VI. unter Punkt 1.3 hinsichtlich der betroffenen Gebiete im Einzel-

nen zugrunde gelegten konkreten Gegebenheiten bei den Schutzkriterien weisen die ge-

nannten Gebiete Binsfeld und Spitzenrheinhof aber nachweislich andere Gegebenheiten wie 

die Gebiete Speyer-Nord und Speyer-Süd auf. Somit kann hier mit Blick auf die Forderung 

zusätzlicher aktiver Lärmschutzmaßnahmen auch für die Gebiete Binsfeld und Spitzenrhein-

hof unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht vom Bestehen 

gleichgelagerter Sachverhalte und somit einer sachwidrigen Ungleichbehandlung ausgegan-

gen werden. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde bestehen daher keine begründeten Anhaltspunkte 

für einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz unter Lärmschutzgesichtspunkten. Die 

diesbezüglichen Einwendungen werden daher als unbegründet zurückgewiesen. 

1.4.4. Lärmberechnungsverfahren und Berechnungsprogramm - Verlässlichkeit / Zer-

tifizierung / Defizite hinsichtlich der Berücksichtigung tatsächlicher örtlicher 

Gegebenheiten / Forderung von Lärmmessungen 

Die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung wurden von Einwendern aufgrund des 

angewandten Berechnungsverfahrens angezweifelt. Konkret werden die dem Berechnungs-

verfahren zugrundeliegenden Vorgaben der Richtlinien für Lärmschutz an Straßen – Aus-

gabe 1990 - (RLS-90) als ungeeignet angesehen. Das angewandte Berechnungsprogramm 

sei nicht ausreichend zertifiziert oder qualifiziert. Die schalltechnischen Berechnungen wie-

sen zudem Defizite auf, da die örtlichen Gegebenheiten vernachlässigt oder fehlgewichtet 

würden. Dies betreffe den hohen Lkw-Anteil an der Gesamtverkehrsbelastung, die vorherr-

schenden Windverhältnisse, die Lärmausbreitung beeinflussende große Wasserflächen und 

unterschiedliche Höhenlagen der Wohnbebauung sowie die Dammlage der Autobahntrasse 

und die vorhabenbedingte Beseitigung von vorhandenem Böschungsbewuchs und Baumbe-

stand, die heute eine natürliche Lärmschutzwirkung oder Lärmdämmung entfalten. Die Be-

rechnungen berücksichtigen zudem keine lärmverstärkenden Brems- und Beschleunigungs-

vorgänge (gerade des Schwerverkehrs) an den Auf- und Abfahrtsbereichen des Kreuzes 

Speyer oder bei der Fahrstreifenreduzierung von 6 auf 4 Fahrstreifen vor der Rheinbrücke 

Speyer. Es werde auch vernachlässigt, dass die zugrunde gelegten Höchstgeschwindigkei-

ten für den Straßenverkehr in der Realität häufig überschritten würden. Sowohl zur Ermittlung 

der bestehenden Lärmbelastung als auch der Kontrolle der berechneten Immissionswerte 

wird die Vornahme von Lärmmessungen gefordert. 

 

Die Einwendungen gegen das Berechnungsverfahren und das Berechnungsprogramm er-

weisen sich nach Prüfung seitens der Planfeststellungsbehörde insgesamt als unbegründet 

und werden daher unter Hinweis auf die nachfolgenden Ausführungen zurückgewiesen: 



Kapitel E, Begründung 

Seite 144 

 

Ziel der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) und der RLS-90 ist es ein Berech-

nungsverfahren zur quantitativen Darstellung der Lärmbelastungen von Straßenbauvorha-

ben zur Verfügung zu stellen, welches die Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzt auf 

Grund einheitlicher, auf Erfahrungswerten beruhender Verfahrensvorgaben Aussagen zur 

Berücksichtigung und Abwägung der Belange des Lärmschutzes sowie zu der Frage einer 

den rechtlichen Anforderungen entsprechenden Bemessung der geplanten Lärmschutzmaß-

nahmen zu treffen. Einzelfallbezogene Modifikationen der Berechnungsverfahren sind weder 

in der Richtlinie noch in der Verkehrslärmschutzverordnung vorgesehen. Im Gegenteil, der 

Rechtsprechung des BVerwG folgend, haben sich die Lärmberechnungen strikt an die Vor-

gaben der 16. BImSchV und RLS-90 zu halten, bei denen es sich um normativ vorgegebene 

Festlegungen zur Lärmermittlung handelt. 

 

Zu der Frage der Zertifizierung/ Qualifizierung des vorliegend konkret angewandten Berech-

nungsprogramms „SoundPLAN“ wurde von der zuständigen Fachgruppe des LBM RLP be-

stätigt, dass dieses Rechenprogramm das nach den RLS-90 getreue Rechenmodell imple-

mentiert. Die vom zuständigen Bundesministerium herausgegebenen offiziellen Testaufga-

ben hierzu werden bei jedem Update des Berechnungsprogramms auf Veränderungen ge-

testet. Die gestellten Testaufgaben nach RLS-90 wurden demnach einwandfrei erfüllt. 

 

Die Beurteilungspegel wurden vorliegend nach den RLS-90 ermittelt, welche die 16. BIm-

SchV nach § 3 Satz 1 als verbindliches und gerichtlich anerkanntes Verfahren zur Beurteilung 

von Lärmimmissionen von Straßen festlegt. Die Berechnung der Beurteilungspegel anhand 

der in den RLS-90 beschriebenen Verfahrensweise und mit den dort genannten Parametern 

ist immissionsschutzrechtlich vorgeschrieben. In dieses Berechnungsverfahren werden alle 

maßgeblichen Faktoren einbezogen; hierzu gehören u.a. die prognostizierte Verkehrsbelas-

tung unterteilt in Pkw- und Lkw-Anteile, zulässige Höchstgeschwindigkeiten, die jeweilige To-

pographie, meteorologische Faktoren sowie die umgebende Bebauung. Insofern sehen die 

RLS-90 einen rechnerischen Zuschlag für zusätzliche Störwirkungen durch Anfahr- und 

Bremsmanöver von Fahrzeugen nur an lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündun-

gen (also bei Ampelanlagen) vor. Ein entsprechender Zuschlag ist bei einem Fahrstreifen-

einzug oder für einen sogenannten planfreien Knotenpunkt wie das Kreuz Speyer (BAB 61/ 

B 9) nicht vorgesehen und daher auch nicht erforderlich. Im Übrigen werden in der Regel im 

Falle eines Fahrstreifeneinzugs (vgl. Auflage in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 1) die jeweils 

innenliegenden Fahrstreifen eingezogen und die äußeren Fahrstreifen für den an dieser 

Stelle in den Einwendungen als lärmproblematisch thematisierten Schwerverkehr ohne Ein-

schränkung fortgeführt. Die vermeintliche berechnungstechnische „Vernachlässigung“ von 

Anfahr-/ Bremsmanövern ist mit Blick auf die planungsgegenständlichen Gegebenheiten so-

mit richtlinienkonform. 

 

Durch die Anwendung eines Berechnungsverfahrens anstelle von Lärmmessungen wird si-
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chergestellt, dass alle die Schallausbreitung beeinflussende Faktoren angemessen berück-

sichtigt werden. Die Rechenmethoden basieren auf langfristigen empirischen Untersuchun-

gen. Berechnungen sind somit – im Gegensatz zu Messungen – imstande, allgemein gültige 

und vergleichbare Ergebnisse zu liefern. Sie gewährleisten insofern auch eine Gleichbehand-

lung der vom Lärm betroffenen Personen. Die Ergebnisse unterliegen nicht Zufälligkeiten, 

welche bei einer Messung als Momentaufnahme einer kurzfristigen Situation immer auftreten 

können (z.B. bestimmte Witterungs-/ Windverhältnisse oder betrieblichen Besonderheiten in 

Form einer geringeren Verkehrsbelastung in dem Moment oder an dem Tag der betreffenden 

Messung). Insbesondere erlauben Berechnungen aber auch Prognosen der Verkehrs- bzw. 

Geräuschsituation für den Prognosehorizont, also für einen zukünftigen Zeitpunkt unter Be-

rücksichtigung einer prognostizierten Verkehrsbelastung und geänderten Ausgestaltung des 

jeweiligen Verkehrsweges, wie sich diese nach Realisierung eines Straßenbauvorhabens 

präsentieren würde. Entsprechende Prognosen sind mittels Messungen nicht möglich. 

 

Im Übrigen haben allgemeine Erfahrungswerte im Zusammenhang mit anderen Verkehrs-

vorhaben gezeigt, dass eine Berechnung im Vergleich zu einer Messung in der Regel immer 

zu Ergebnissen gelangt, die mit Blick auf den Umfang eventueller Lärmschutzansprüche zu-

gunsten der Betroffenen ausfallen. Unabhängig davon, dass ggfs. auch für eine (Nach)-Kon-

trolle der berechneten „Ist- oder Prognose-Lärmwerte“ durch Lärmmessungen keine rechtli-

che Anspruchsgrundlage besteht, wäre dies auch weder sachdienlich, noch würde dies den 

entsprechenden Aufwand rechtfertigen. Wie zuvor bereits dargelegt, werden Lärmmessun-

gen wesentlich von Zufallsgegebenheiten/–ereignissen beeinflusst. Zudem ist eine Überla-

gerung des relevanten Verkehrslärms der BAB 61 durch Lärmemissionen anderer Lärmquel-

len (wie bspw. andere Straßen) möglich, die mit Blick auf die beurteilungsrelevanten Anfor-

derungen des Immissionsschutzrechtes ausdrücklich nicht einzubeziehen sind. Dies würde 

allenfalls verfälschte und nicht repräsentative Messergebnisse erwarten lassen, die in der 

Folge weder aussagekräftige noch rechtlich relevante Erkenntnisse zum Ergebnis hätten. 

 

Die schalltechnischen Berechnungen weisen mit Blick auf die maßgeblichen rechtlichen Vor-

gaben und berechnungstechnischen Erfahrungswerte auch keine Defizite in Bezug auf die 

Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten auf. In dem Rechenprogramm 

SoundPLAN werden die örtlichen Gegebenheiten u.a. durch ein 3D–Geländemodell abgebil-

det. Durch die Modellierung der Planung anhand dieses digitalen Geländemodells werden 

die topografischen Besonderheiten der Dammlagen oder auch Einschnittslagen der Straßen-

trasse und unterschiedliche Höhenlagen der Wohnbebauung automatisch erkannt und in den 

Berechnungen berücksichtigt. Im Hinblick auf Windrichtung bzw. Windstärke wird in dem Re-

chenmodell nach den RLS-90 eine permanente Zuwindrichtung (Mitwindlage) vorausgesetzt 

(Punkt 4.0 der RLS-90: „Die nach diesen Richtlinien berechneten Beurteilungspegel gelten 

für leichten Wind (etwa 3 m/s) von der Straße zum Immissionsort und/oder Temperatur In-

version, die beide die Schallausbreitung fördern.“). In der tatsächlichen Windrosenverteilung 

wechselt die Windrichtung, so dass die angenommene Zuwindrichtung bereits die ungüns-
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tigsten Schallausbreitungsbedingungen berücksichtigt. Das heißt, es wird bei den Berech-

nungen zu Gunsten der Betroffenen unterstellt, es läge ständig eine Mitwindlage vor; es wird 

also jeweils davon ausgegangen, dass der Wind das ganze Jahr über aus Richtung der 

Lärmquelle kommt, was in der Realität so nicht der Fall ist. Wasserflächen werden in der 

RLS-90 nicht behandelt. Da diesen keine relevanten Auswirkungen auf die Schallausbreitung 

zugemessen werden, brauchen diese auch nicht berücksichtigt zu werden. 

 

Die Beseitigung des vorhandenen Böschungsbewuchses und Baumbestandes wurde nicht 

in die schalltechnischen Berechnungen mit eingestellt. Immissionsschutztechnisch ist zu be-

achten, dass die schalldämmende Wirkung von Gehölz (Wald) in der ständigen Streuung des 

in das Gehölz einfallenden Schalls und der Geräuschabsorption im dichten Unterholz be-

steht. Dadurch ist eine spürbare Pegelminderung erst bei gut strukturiertem Gehölzbewuchs 

von mehreren 100 m Breite zu erzielen. Das Berechnungsverfahren (RLS-90) berücksichtigt 

daher zugunsten der Lärmbetroffenen keine Waldflächen und keine Gehölze. Insofern kön-

nen vorliegend aber aufgrund des nur wenige Meter breiten Eingriff in den vorhandenen Be-

wuchs bzw. Baumbestand im Zuge der BAB 61 vorhabenbedingte Auswirkungen auf die 

Schallausbreitung bzw. die Lärmbelastung der Wohnbebauung ausgeschlossen werden. 

 

Soweit die für die schalltechnischen Berechnungen vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten 

in der Realität von den Verkehrsteilnehmern widerrechtlich überschritten werden, kann dies 

nicht zum Nachteil der rechtskonform durchgeführten schalltechnischen Untersuchung aus-

gelegt werden. Vorhabenträger und – dessen Planung nachvollziehend – auch die Planfest-

stellungsbehörde müssen und brauchen sich insoweit nur am rechtschaffenen, sich ver-

kehrsgerecht verhaltenden Verkehrsteilnehmer orientieren. 

 

Insgesamt wurden nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde keinerlei Anhaltspunkte vor-

getragen, welche die Ergebnisse der Schalltechnische Untersuchung mit Blick auf das ange-

wandte Berechnungsverfahren in rechtlicher Sicht in Zweifel ziehen und hierdurch in lärm-

schutzfachlicher Sicht eine Schlechterstellung der Betroffenen erwarten lassen würden. 

1.4.5. Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbot für 

Schwerlastverkehr/ stationäre Geschwindigkeitsüberwachung/ Kontrolle von 

Nachtfahrverboten 

Bezüglich geforderten ergänzenden Lärmschutzmaßnahmen in Form der Anordnung von all-

gemeinen Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Überholverboten für den Schwerlastver-

kehr sowie dauerhaften oder regelmäßigen stationären Geschwindigkeitsüberwachungen 

und die Kontrolle von Nachtfahrverboten ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um 

verkehrsbehördliche Maßnahmen handelt, die grundsätzlich nicht Regelungsgegenstand ei-

nes Planfeststellungsverfahrens sind. Die Anordnung von entsprechenden Beschränkungen 

oder Verboten erfolgt durch die zuständigen Straßenverkehrsbehörden in einem gesonder-

ten verkehrsbehördlichen Verfahren. 
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Unabhängig hiervon ist zu beachten, dass mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung zwar 

rechnerisch eine Lärmpegelreduktion erreicht werden könnte. Als Lärmschutzmaßnahme an 

Bundesautobahnen sind geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen jedoch nur bedingt 

geeignet, da deren Wirksamkeit stark vom tatsächlichen verkehrsgerechten Verhalten der 

Verkehrsteilnehmer abhängig ist. Zudem wäre gegebenenfalls eine dauerhafte, lärmschutz-

bedingte Geschwindigkeitsbeschränkung im Rahmen des Ausbauvorhabens nicht isoliert als 

ergänzende zusätzliche Maßnahme zu betrachten. Es müsste im Kontext mit den geplanten 

Lärmschutzmaßnahmen das angehaltene Lärmschutzkonzept insgesamt überprüft werden. 

In den planfestgestellten schalltechnischen Berechnungen wird die zulässige Höchstge-

schwindigkeit für PKW mit 130 km/h und für LKW mit 80 km/h zugrunde gelegt. Die Berech-

nungen wären im Falle einer vorhabenbedingten, dauerhaften Geschwindigkeitsbeschrän-

kung entsprechend anzupassen, was in der Folge gegenüber dem gegenständlichen Lärm-

schutzkonzept zu einer Reduzierung der Lärmschutzwandhöhen führen könnte. Höheren 

Lärmschutzwänden ist aus den vorbeschriebenen Gründen grundsätzlich aber eine effekti-

vere und nachhaltigere Lärmschutzwirkung gegenüber einer Geschwindigkeitsbeschränkung 

zuzurechnen. 

 

Den Forderungen kann mithin nach erfolgter Abwägung seitens der Planfeststellungsbe-

hörde nicht entsprochen werden. 

1.4.6. Verwendung/ Einbau von lärmminderndem Fahrbahnbelag bzw. offenphorigem 

Asphalt (OPA) oder „Flüsterasphalt“ 

Mit Blick auf Forderungen nach der Verwendung eines speziellen Fahrbahnbelags ist darauf 

hinzuweisen, dass der Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelags ohnehin Bestandteil 

der Planung des Vorhabenträgers für das Ausbauvorhaben war und entsprechend auch beim 

aktuellen Lärmschutzkonzept sowie der hierauf aufbauenden festgestellten Ausbauplanung 

berücksichtigt wurde. Bei den schalltechnischen Berechnungen wird ein Korrekturwert für die 

Straßenoberfläche (DStrO) von - 2,0 dB(A) für Splittmastix-Asphalt berücksichtigt. Die Verwen-

dung eines Fahrbahnbelags mit einer entsprechenden lärmmindernden Wirkung wird mithin 

mit dem Planfeststellungsbeschluss verbindlich geregelt. 

 

Der sogenannte „OPA“ weist im Vergleich zu dem vorgesehenen Splitt-Mastixbelag grund-

sätzlich zwar eine höhere Lärmminderungswirkung auf, dessen Verwendung steht aber au-

ßer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck. Die Fachgruppe Umwelt/ Landespflege des 

Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz bestätigte gegenüber der Planfeststellungsbe-

hörde, dass der Einsatz von „OPA“ bei der gegenständlichen Straßenbaumaßnahme im Vor-

feld überprüft und verworfen wurde. Der Belag ist für eine stark befahrene Autobahn nicht 

optimal geeignet. Die lärmmindernden Eigenschaften bleiben nur begrenzte Zeit erhalten. 

Gerade im Vergleich mit anderen lärmarmen Fahrbahnbelägen weist der „OPA“ eine vielfach 

kürzere Lebensdauer auf. Zudem wäre die Verwendung des „OPA“ nicht isoliert als ergän-

zende zusätzliche Maßnahme zu betrachten, sondern im Kontext mit den anderen geplanten 
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Lärmschutzmaßnahmen wäre das angehaltene Lärmschutzkonzept insgesamt zu überprü-

fen und ggfs. anzupassen. In der Folge würden bei Einsatz des „OPA“ die in der Kombination 

hiermit zur Erzielung der immissionsschutzrechtlich gebotenen Lärmschutzwirkung vorzuse-

henden Lärmschutzwände gegenüber dem aktuellen Lärmschutzkonzept in der Höhe vo-

raussichtlich um 2 m niedriger ausfallen. Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung ist aber 

der Kostenaufwand des „OPA“ in Kombination mit einer 6 m hohen Lärmschutzwand um ein 

Vielfaches teurer als eine 8 m hohe Lärmschutzwand mit einem lärmmindernden Belag aus 

Asphaltbeton oder Splittmastix. Zudem sind die lärmmindernden Eigenschaften höherer 

Lärmschutzwände dauerhafter als die des anfälligen, offenporigen Belags. Eine diesbezüg-

liche Kosten–Nutzen-Betrachtung anhand von Kapitalisierungsberechnungen wurde vor Er-

stellung des Lärmschutzkonzeptes seitens des Vorhabenträgers durchgeführt. Die Forde-

rung nach dem Einbau von „OPA“ wird von der Planfeststellungsbehörde mit vorstehender 

Begründung und nach erfolgter Abwägung aller Belange somit zurückgewiesen. 

1.4.7. Festlegung von Bauweise, Material und Gestaltung der geplanten Lärmschutz-

wände / Durchführung von „Gestaltungsworkshops“/ Installation von Solaran-

lagen bzw. -zellen 

In den erhobenen Einwendungen wurde in Ermangelung entsprechender Angaben in den 

Planunterlagen eine Festlegung der Bauweise, des zu verwendendem Materials und einer 

qualitativ hochabsorbierenden Ausgestaltung der geplanten Lärmschutzwände gefordert. 

Ebenso seien in den Unterlagen keine Angaben zur (optischen) Gestaltung der Lärmschutz-

wände enthalten. Diesbezüglich sollten mit den betroffenen Anwohnern Gestaltungs-

workshops durchgeführt werden. Im Weiteren wurden auch Forderungen nach der Installa-

tion von Solaranlagen/-zellen auf den Lärmschutzwänden erhoben. 

 

Seitens der Planfeststellungsbehörde ist zu den Forderungen zunächst festzustellen, dass 

immissionsschutzrechtlich nur eine Festlegung der erforderlichen Schallschutzwirkung bzw. 

des notwendigen Schalldämmmaßes der Lärmschutzwände erforderlich ist. Mit dem gegen-

ständlichen Planfeststellungsbeschluss wird der Vorhabenträger verpflichtet, Lärmschutz-

wände zu errichten, die eine Schallschutzwirkung entsprechend der festgestellten Schall-

technischen Untersuchung gewährleisten. Im Übrigen bleibt hinsichtlich der geplanten Lärm-

schutzwände die konkrete Festlegung von Bauweise, zu verwendendem Material oder an-

derweitiger Ausgestaltung (wie z.B. mittels der Installation von Solaranlagen/-zellen) dem 

Vorhabenträger vorbehalten. Insofern besteht keine Rechts- oder Anspruchsgrundlage dafür, 

den Vorhabenträger zu konkreten weitergehenden Gestaltungsmaßnahmen zu verpflichten. 

 

In dem Zusammenhang mit der aufgrund der Festlegungen dieses Planfeststellungsbe-

schlusses zwingend zu erbringenden Lärmschutzwirkung wurde von der zuständigen Stra-

ßenbaubehörde als Vertreter des Vorhabenträgers gegenüber der Planfeststellungsbehörde 

bestätigt, dass eine hochabsorbierende Oberfläche der Lärmschutzwände zur Autobahn hin 

im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung berechnungstechnisch zugrunde gelegt 

wurde, um unnötige Lärmreflexionen zu vermeiden. Insofern ist eine hochabsorbierende 
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Ausgestaltung der Lärmschutzwände im berechnungstechnisch zugrunde gelegten Ausmaß 

bereits Bestandteil der festgestellten Planung. 

 

Soweit in den Einwendungen fehlende Aussagen hinsichtlich der optischen Gestaltung der 

geplanten Lärmschutzwände zur Wohnbebauung hin beanstandet werden, ist darauf zu ver-

weisen, dass eine landschaftliche Einbindung der Lärmschutzwände durch Begrünung als 

Gestaltungsmaßnahme G 11 Bestandteil der Ausbauplanung ist. Hierdurch werden im Rah-

men des Fachbeitrags Naturschutz die Beeinträchtigungen des Landschafts- bzw. Städtebil-

des aufgrund der geplanten Lärmschutzwände im Siedlungsbereich von Speyer kompen-

siert. Insofern ist eine Begrünung der Lärmschutzwände jedoch nur unter Beachtung und 

Gewährleistung der Anforderungen einer notwendigen technischen Bauwerksprüfung mög-

lich (vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt II. Nr. II.2). Die zuständige Straßenbaube-

hörde als Vertreter des Vorhabenträgers hat zugesagt, die konkrete Gestaltung der Lärm-

schutzwände im Rahmen der Ausführungsplanung mit der Stadt Speyer abzustimmen. Die 

Durchführung von „Gestaltungsworkshops“ mit den betroffenen Anwohnern wird vom Vorha-

benträger abgelehnt, da diese häufig auf Seiten der Anwohner „Begehrlichkeiten“ wecken, 

die vom Vorhabenträger nicht erfüllbar sind. Erfahrungen des Vorhabenträgers aus der Ver-

gangenheit haben gezeigt, dass allseits zufriedenstellende bezahlbare Lösungen im Rahmen 

entsprechender Workshops nicht zu erreichen sind, so dass dies in der Folge zu (weiterem) 

Unmut führen würde. Unabhängig hiervon ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch 

keine Rechts- oder Anspruchsgrundlage für die Anordnung derartiger Workshops im Plan-

feststellungsbeschluss ersichtlich. 

 

Soweit den vorgenannten Einwendungen aufgrund der festgestellten Planung nicht bereits 

entsprochen wurde, müssen diese somit von der Planfeststellungsbehörde nach erfolgter 

Prüfung und mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen als unbegründet zurückgewie-

sen werden. 

1.4.8. Außenbereich/ Außenwohnbereich 

In den Einwendungen wird auch die Vornahme von Lärmschutzmaßnahmen für den Außen-

bereich oder den Außenwohnbereich von Wohngrundstücken gefordert und insofern ein De-

fizit bei den erfolgten schalltechnischen Berechnungen und der immissionsschutzrechtlichen 

Verhältnismäßigkeitsbetrachtung gesehen. 

 

Hierbei ist zunächst zu beachten, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zum 

Schutz der Nachbarschaft im Sinne der §§ 41 ff. BImSchG gelten. Gemäß Punkt 10.4 der 

Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 (VLärmSchR 97) fällt unter den Begriff der „Nachbar-

schaft“ ein nach besonderen Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vo-

rübergehend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält oder Rechte an dort befindlichen Sa-

chen hat. Hierbei ist auch die Erholungsfunktion einer Anlage oder eines Gebietes bei der 

Beurteilung der Schutzbedürftigkeit zu berücksichtigen, soweit sich ein bestimmter Perso-
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nenkreis dort regelmäßig befugt aufhält. Insoweit können auch dem Wohnen dienende Ge-

biete im Freien schutzbedürftig sein. Entsprechend Punkt 49 der VLärmSchR 97 werden die 

geschützten Flächen zum „Wohnen im Freien“ Außenwohnbereich genannt. Hierunter fallen 

allerdings nur Flächen, die zum „Wohnen im Freien“ geeignet und bestimmt sind sowie dem 

regelmäßigen Aufenthalt dienen. Es wird unterschieden zwischen dem bebauten Außen-

wohnbereich, bei baulich mit dem Wohngebäude verbundenen Anlagen (z.B. Balkone, Log-

gien und Terrassen) und dem unbebauten Außenwohnbereich, bei sonstigen zum „Wohnen 

im Freien“ geeigneten und bestimmten Flächen des Grundstücks wie z.B. Gartenlauben oder 

Grillplätzen. Insofern ist der Gartenbereich nicht pauschal zum Außenwohnbereich zu zäh-

len. Vor-, Zier- oder Nutzgärten dienen in der Regel nicht zum regelmäßigen Aufenthalt und 

sind demgemäß nicht zum „Wohnen im Freien“ bestimmt. Im Übrigen ist beim Außenwohn-

bereich gemäß Punkt 51.1 der VLärmSchR nur auf den Immissionsgrenzwert am Tag abzu-

stellen. Der Umfang der relevant lärmbetroffenen Außenwohnbereiche ist grundsätzlich als 

ein Kriterium zur Bewertung des Schutzzwecks eines Gebietes bei der immissionsschutz-

rechtlichen Verhältnismäßigkeitsbetrachtung aktiver Lärmschutzmaßnahmen zu berücksich-

tigen. Falls hiernach die Vornahme von ausreichendem aktivem Lärmschutz für den Außen-

wohnbereich außer Verhältnis steht, besteht ein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnah-

men gemäß § 42 BImSchG, soweit ein effektiver Lärmschutz für bauliche Anlagen des Au-

ßenwohnbereichs technisch möglich und baurechtlich zulässig ist. Im Übrigen steht Grund-

stückseigentümern für hiernach verbleibende Lärmbeeinträchtigungen von Außenwohnbe-

reichen im Sinne vom § 42 Abs. 2 BImSchG eine Entschädigung zu. 

 

In den maßgeblichen Unterlagen zur Schalltechnischen Untersuchung des gegenständlichen 

Bauvorhabens wird eine Betrachtung der Außenwohnbereiche nicht ausdrücklich themati-

siert, da bei der Erstellung der Schalltechnischen Untersuchung das planungspraktische 

Problem bestand, dass lärmrechtlich schutzbedürftige Außenwohnbereiche in der Kataster-

planung, die Grundlage der schalltechnischen Berechnungen bildet, nicht ausgewiesen wer-

den. Zur Ermittlung relevanter Außenwohnbereiche wären demnach im Vorfeld einer Pla-

nung vom Vorhabenträger Vor-Ort-Begehungen sämtlicher Wohngrundstücke im Vorhaben-

bereich unter Einholung vorheriger Betretungserlaubnisse erforderlich gewesen. Entspre-

chende Vorermittlungen waren mit verhältnismäßigem Aufwand nicht leistbar. Die konkret 

vorhandenen schutzbedürftigen Außenwohnbereiche werden gleichwohl im Rahmen der 

Prüfung des passiven Lärmschutzes nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ermittelt 

und lärmschutzrechtlich entsprechend gewürdigt. Demgemäß wurden vorliegend im Rahmen 

der schalltechnischen Vorberechnungen die Außenwohnbereiche ebenfalls nicht gesondert 

erfasst. Relevante Auswirkungen auf das Ergebnis der immissionsschutzrechtlichen Verhält-

nismäßigkeitsbetrachtung waren aber bereits zu dieser Zeit nicht zu erwarten. Denn soweit 

für ein Anwesen/ Wohngebäude eine Grenzwertüberschreitung ermittelt wurde, ist das be-

troffene Wohngrundstück insgesamt als eine betroffene Wohneinheit in die schalltechnischen 

Berechnungen eingeflossen, unabhängig davon, an wie vielen Geschossen oder Geschoss-

seiten eines Gebäudes Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen waren. Hiervon wurde 

demnach auch ein eventuell vorhandener schutzberechtigter Außenwohnbereich unmittelbar 
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miterfasst. 

 

Soweit von Einwenderseite eine hierüberhinausgehende Berücksichtigung der Außenwohn-

bereiche erwartet wurde, mit der weiteren Überlegung, dass sich die Verhältnismäßigkeiten 

der Kosten-Nutzen-Betrachtungen zugunsten zusätzlicher aktiver Lärmschutzmaßnahmen 

verändern würden, ist darauf hinzuweisen, dass sich in diesem Zusammenhang die Anzahl 

der betroffenen Wohneinheiten der einzelnen Wohngebiete jedoch nur insoweit verändern 

könnten als für ein Wohngrundstück am Wohngebäude keine Überschreitung des Grenzwer-

tes erreicht wird, aber eine Grenzwertüberschreitung für einen eventuellen Außenwohnbe-

reich vorliegt. Die Planfeststellungsbehörde ist dieser Frage ebenfalls nachgegangen. Die 

hierzu kontaktierte fachtechnisch zuständige Fachgruppe der Landesbetrieb Mobilität Rhein-

land-Pfalz führte diesbezüglich eine Betrachtung in Frage kommender Taggrenzwertüber-

schreitungen bei eventuell vorhandenen Außenwohnbereichen anhand von Rasterlärmkar-

ten durch. Im Ergebnis zeigte sich, dass lediglich in sehr geringem Umfang im Bereich der 

Wohnbebauung des Ausbauabschnitts die Möglichkeit des Vorliegens von Überschreitung 

der Taggrenzwerte für eventuell vorhandene Außenwohnbereiche besteht. Bei allen betref-

fenden Wohngrundstücken wurden jedoch bei den planungsgegenständlichen schalltechni-

schen Berechnungen bereits Grenzwertüberschreitungen am Gebäude ermittelt, so dass die 

Anwesen insgesamt (einschließlich ihrer Außenwohnbereiche) als eine betroffene Wohnein-

heit bei der immissionsschutzrechtlichen Verhältnismäßigkeitsbetrachtung berücksichtigt 

wurden. Demgemäß können mit Blick auf schutzwürdige Außenwohnbereiche bei den schall-

technischen Vorberechnungen Auswirkungen auf die Verhältnismäßigkeitsbetrachtung und 

die Abwägung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das Ergebnis 

der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung wird hierdurch nicht beeinflusst. Ein Anspruch auf die 

Vornahme zusätzlicher aktiver Lärmschutzmaßnahmen lässt sich hierdurch nicht begründen. 

 

Mögliche lärmbetroffene Außenwohnbereiche werden – wie bereits angedeutet - im Rahmen 

der Ausführung des Straßenbauvorhabens bei der Ermittlung des konkreten Umfangs passi-

ver Lärmschutzansprüche gemäß § 42 BImSchG im rechtlich erforderlichen Umfang berück-

sichtigt. Ggfs. wird eine gesonderte Außenwohnbereichsentschädigung gewährt. Insofern 

wird auf die Auflagenregelungen zum Lärmschutz in Kapitel C Abschnitt VI. des Planfeststel-

lungsbeschlusses Bezug genommen. 

 

Die betreffenden Einwendungen werden von der Planfeststellungsbehörde mit vorstehender 

Begründung und nach erfolgter Abwägung aller Belange somit zurückgewiesen. 

1.4.9. Landschaftsschutzgebiete und Vogelschutzgebiet 

In Einwendungen wird weiter aktiver Lärmschutz für zwei innerhalb der Gemarkung der Stadt 

Speyer (Bereich Rinkenberger Hof und Binsfeld) befindliche Landschaftsschutzgebiete und 

ein Vogelschutzgebiet gefordert. Die Gebiete würden intensiv zur stillen Naherholung und 

Freizeitgestaltung sowohl von Speyerer Bürgern als auch überregionalen Besuchern genutzt. 
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Bei der immissionsschutzrechtlichen Bewertung dieser Forderung ist abermals darauf zu ver-

weisen, dass die im Rahmen der „Lärmvorsorge“ gemäß den §§ 41 ff. BImSchG i.V.m. der 

16. BImSchV geltenden Immissionsgrenzwerte zum Schutz der „Nachbarschaft“ festgesetzt 

wurden. Gemäß Punkt 10.4 der VLärmSchR 97 fällt unter den Begriff der „Nachbarschaft“ 

ein nach besonderen Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vorüberge-

hend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält oder Rechte an dort befindlichen Sachen hat. 

Hierbei ist auch die Erholungsfunktion einer Anlage oder eines Gebietes bei der Beurteilung 

der Schutzbedürftigkeit zu berücksichtigen, soweit sich ein bestimmter Personenkreis dort 

regelmäßig befugt aufhält. Anspruchsberechtigter ist jedoch nur der Eigentümer oder der 

dinglich Berechtigte. Ausdrücklich nicht zur „Nachbarschaft“ gehören hiernach u.a. Parkan-

lagen, Erholungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche Flächen, da sie nur zum vo-

rübergehenden Aufenthalt bestimmt sind. Bei Personen, die das Vogelschutzgebiet oder die 

Landschaftsschutzgebietes zur Naherholung und Freizeitgestaltung nutzen, handelt es sich 

allerdings nicht um einen bestimmbaren Personenkreis, der sich dort regelmäßig befugt im 

Sinne der „Nachbarschaft“ der 16. BImSchV dort aufhält. Die immissionsschutzrechtlichen 

Vorschriften und Grenzwerte der „Lärmvorsorge“ sind mithin auf Landschaftsschutz- und Vo-

gelschutzgebiete nicht anwendbar. Insoweit besteht keine Anspruchsgrundlage für aktiven 

Lärmschutz. 

 

Bei der Bewertung der Lärmschutzforderung aus naturfachlicher Sicht ist zunächst auf die 

geltenden Schutzgebietsverordnungen der Landschaftsschutzgebiete Bezug zu nehmen 

(vgl. Kapitel E Abschnitt VII. Nr. 2.1 des Planfeststellungsbeschlusses). Die betreffenden 

Schutzgebietsverordnungen der Landschaftsschutzgebiete „Rehbach-Speyerbach“ und 

„Pfälzische Rheinauen“ treffen mit Blick auf eventuelle Verkehrslärmauswirkungen infolge 

des Ausbauvorhabens keine lärmschutzspezifischen Vorgaben oder Grenzwertfestsetzun-

gen, die Lärmschutzmaßnahmen begründen könnten. Betreffend des in Rede stehenden Vo-

gelschutzgebietes Nr. 6616-401 „Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein inklusive Bins-

feld“ wurden im Rahmen der naturschutzrechtlich erforderlichen Verträglichkeitsprüfung auch 

die Lärmauswirkungen des Straßenbauvorhabens untersucht (vgl. Kapitel E Abschnitt VII. 

Nr. 4. 4.3. des Planfeststellungsbeschlusses). In naturschutzfachlicher Hinsicht bestand vor-

habenbedingt jedoch ebenfalls keine Notwendigkeit zur Vornahme von aktivem Lärmschutz 

für das Vogelschutzgebiet zum Schutz der dort lebenden Vögel. 

 

Daher werden die Einwendungen von der Planfeststellungsbehörde mit vorstehender Be-

gründung und nach erfolgter Abwägung aller Belange zurückgewiesen. 

1.4.10. (Nah-)Erholungsgebiete 

Zu Forderungen nach der Vornahme von ergänzendem aktivem Lärmschutz für Erholungs- 

bzw. Naherholungsgebiete der Stadt Speyer ist ebenso auf die erfolgte Festsetzung der Im-

missionsgrenzwerte der 16. BImSchV gemäß den §§ 41 ff. BImSchG zum Schutz der Nach-

barschaft hinzuweisen. Unter Bezugnahme auf die bereits unter den vorstehenden Punkten 

dargelegte Definition des Begriffs der „Nachbarschaft“ ist immissionsschutzrechtlich eine 
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pauschale Berücksichtigung von städtischen Gebieten als Erholungs- oder Naherholungsge-

biet der Stadt Speyer oder des nicht bestimmbaren Personenkreises der „naherholungssu-

chenden“ Speyerer Bürger, welche sich dort nur vorübergehend aufhalten, nicht geboten. 

Insoweit besteht daher keine Rechtsgrundlage und Notwendigkeit den Vorhabenträger zur 

Durchführung von weiteren Lärmschutzmaßnahmen zu verpflichten. Unabhängig hiervon 

weisen alle Erholungsgebiete im Auswirkungsbereich der BAB 61 schon aufgrund der beste-

henden Autobahntrasse eine erhebliche Vorbelastung auf. Und da die im Rahmen der Aus-

bauplanung prognostizierte Verkehrszunahme nur die allgemeine Verkehrssteigerung auf 

der BAB 61 darstellt, welche auch ohne die 6-streifige Erweiterung der BAB 61 eintreten 

würde, kann sich eine mögliche Zusatzbelastung infolge des gegenständlichen Ausbauvor-

habens lediglich durch das nähere Heranrücken der Autobahntrasse um wenige Meter an 

die Erholungsbereiche ergeben. Gleichwohl wird von der Planfeststellungsbehörde das Inte-

resse der erholungssuchenden Personen an einer ungestörten Erholungsnutzung in den ge-

nannten Bereichen im möglichen Wirkungsbereich der BAB 61 nach dem Ausbauvorhaben 

gesehen, dieser Belang muss jedoch nach Abwägung aller Belange gegenüber dem Inte-

resse der Allgemeinheit an der Durchführung der Planung zurücktreten und die Einwendun-

gen werden zurückgewiesen. 

1.4.11. Ausweitung aktiver Lärmschutzmaßnahmen zur Behebung von „Schallschutz-

lücken“ und Vermeidung einer „Trompetenwirkung“ 

In Einwendungen wird auch gezielt die Ausweitung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen im 

Kreuzungsbereich der BAB 61 mit der B 9 (Kreuz Speyer) oder am östlichen Ende der Lärm-

schutzwände gefordert. Aufgrund der geplanten Absenkungen der Lärmschutzwände in den 

Bereichen der Zu- und Abfahrtsrampen sowie des Brückenbauwerks im Kreuz Speyer wer-

den „Schallschutzlücken“ und durch das Ende der Lärmschutzwandabschnitte vor dem Ge-

biet Spitzenrheinhof eine lärmverstärkende „Trompetenwirkung“ für die jeweils anliegenden 

Wohnbebauungen befürchtet. 

 

Der Vorhabenträger hat hierzu in fachtechnischer Sicht bestätigt, dass die geplanten Absen-

kungen bzw. Abstufungen der Lärmschutzwände im Kreuz unter Beachtung der Vorgaben 

der RLS-90 erfolgt sind. Die Wandabsenkung auf dem Brückenbauwerk beugt durch die 

akustisch günstige Stufung der Absenkung im Verhältnis 1:8 Pegelspitzen vor. Des Weiteren 

schirmen die abgestuften Lärmschutzwände entlang der Zu-/Abfahrtsrampen schwerpunkt-

mäßig die Fahrbahn der Rampen von der Wohnbebauung ab und nicht die der durchgehen-

den Hauptfahrbahn der BAB 61. Die Fahrbahn der Rampen liegt deutlich tiefer als die der 

Hauptfahrbahn der BAB 61, so dass der Verkehrslärm der durchgehenden BAB 61 sich oh-

nehin über die Lärmschutzwände an den Rampen hinaus ausbreiten würde, soweit nicht 

auch gesonderte Lärmschutzwände unmittelbar an der Hauptfahrbahn errichtet werden wür-

den, was allerdings Gegenstand des Lärmschutzkonzeptes ist. Eine weitere Ausweitung der 

Lärmschutzwände an den Rampen wäre mithin hinsichtlich der Lärmauswirkungen des Aus-

bauvorhabens schalltechnisch unwirksam. Ebenso beugen gerade die geplanten gleichmä-

ßigen Abstufungen der Lärmschutzwände im Anfangs- und Endbereich lärmverstärkenden 
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Effekten, wie einer vermeintlichen „Trompetenwirkung“, vor. Alle Absenkungen bzw. Abstu-

fungen wurden in den schalltechnischen Berechnungen berücksichtigt und das Vorliegen von 

„Schallschutzlücken“ oder einer „Trompetenwirkung“ kann im Rahmen des Ausbauvorha-

bens ausgeschlossen werden. 

 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den vorstehenden Ausführungen nach erfolgter 

Prüfung an. Die Einwendungen werden als unbegründet zurückgewiesen. 

1.4.12. Gebietseinstufung der Wohnbebauung in Speyer-Binsfeld 

Soweit in Einwendungen gefordert wird, die Wohnbebauung des Gebietes Speyer-Binsfeld 

sei im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung entsprechend der tatsächlichen Nut-

zung vergleichbar der Gebiete Speyer-Nord und Speyer-Süd als reines Wohngebiet einzu-

stufen, ist auf die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben zum gegenständlichen Fall der 

„Lärmvorsorge“ Bezug zu nehmen. Hiernach sind bei der Schalltechnischen Untersuchung 

betroffene Baugebiete bzw. bauliche Anlagen einer der vier Schutzkategorien der in § 2 der 

16. BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte zuzuordnen. Die Schutzkategorie ergibt 

sich grundsätzlich gemäß § 2 Abs. 2 der 16. BImSchV sowie Punkt 10.2 Abs. 4 und 5 der 

VLärmSchR 97 aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Gemäß dem rechtskräfti-

gen Bebauungsplan „Im Binsfeld III“ ist der Bereich der vorhandenen Wohnbebauung in 

Speyer-Binsfeld als Wochenendhausgebiet ausgewiesen. Hierzu wird nun in Punkt 10.2 Abs. 

4 der VLärmSchR 97 eindeutig vorgegeben, dass Wochenendhausgebiete der 3. Schutzka-

tegorie „Kern-, Dorf- und Mischgebiet“ zuzuordnen sind. Eine gleichgelagerte Einstufung wie 

die Gebiete Speyer-Nord und Speyer-Süd in die Gebietskategorie „Reine und allgemeine 

Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete“ würde vorliegend im Widerspruch zu den immis-

sionsschutzrechtlichen Vorgaben stehen. Die in der Schalltechnischen Untersuchung vorge-

nommene immissionsschutzrechtliche Einstufung dieses Wochenendhausgebietes als 

„Mischgebiet“ ist somit rechtskonform erfolgt. Die betreffenden Einwendungen werden von 

der Planfeststellungsbehörde als unbegründet zurückgewiesen. 

1.4.13. Lärmschutz für geplante Wohnbaufläche des FNP 2020 der Stadt Speyer 

Seitens der Stadt Speyer sowie von Privateinwendungen wurde weiter auf eine in den schall-

technischen Unterlagen bislang unberücksichtigte, neue „geplante Wohnbaufläche“ der 

rechtskräftig erfolgten Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) 2020 der Stadt 

Speyer hingewiesen und eine Ergänzung der Schalltechnischen Untersuchung sowie ggfs. 

die Vornahme ergänzender Lärmschutzvorkehrungen gefordert. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist hier rechtlich zunächst zwischen der Geltendma-

chung von immissionsschutzrechtlichen Lärmschutzansprüchen im Rahmen der „Lärmvor-

sorge“ gemäß den §§ 41 ff. BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV und der Frage einer Verletzung 

der kommunalen Planungshoheit der Stadt Speyer evtl. durch Verstoß des Vorhabenträgers 

gegen das Anpassungsgebot nach § 7 BauGB zu unterscheiden. 
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Lärmschutzansprüche nach den §§ 41 ff. BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV bestehen nur für 

zum Zeitpunkt des Beginns der Planoffenlage genehmigte bauliche Anlagen (vgl. Nr. 25 der 

VLärmSchR 97). Der FNP regelt aber keine baurechtliche Zulassung, sondern stellt nur den 

unverbindlichen Bauleitplan dar. Erst mit Erlass des Bebauungsplans bzw. im unbeplanten 

Innenbereich oder dem Außenbereich mit Erteilung einer Baugenehmigung ist von einer „ge-

nehmigten baulichen Anlage“ im Sinne des Immissionsschutzrechtes auszugehen. Des Wei-

teren kann die Stadt Speyer ohnehin auch nicht „stellvertretend“ für alle privatbetroffenen 

Eigentümer der Grundstücke Lärmschutzansprüche geltend machen. Ihr stehen insoweit 

keine eigenen „wehrfähigen“ Rechte zu. Ggfs. ausschließlich soweit städtische Eigentums-

flächen berührt werden, kann sie isoliert für genehmigte bauliche Anlagen auf diesen Flächen 

Lärmschutzforderungen erheben. Einen Anhaltspunkt für eine entsprechende Lärmbeein-

trächtigung städtischen Eigentums wurde vorliegend nicht gegeben. Jedoch auch unabhän-

gig von den Eigentumsverhältnissen der betreffenden Fläche können weder die Stadt Speyer 

noch eventuelle andere Grundstückseigentümer im Bereich dieser „geplante Wohnbauflä-

che“ Lärmschutzansprüche nach §§ 41 ff BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV geltend machen. 

 

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob das Straßenbauvorhaben einen Eingriff in die 

kommunale Planungshoheit darstellen könnte. Von einer Verletzung der kommunalen Pla-

nungshoheit durch die überörtliche Fachplanung wäre auszugehen, soweit hinreichend kon-

kret verfestigte kommunale Planungen vorliegen würden, welche nachhaltig gestört werden, 

oder falls durch die Fachplanung wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetz-

baren Planung der Gemeinde entzogen würden. Dabei spielt auch der Prioritätsgrundsatz 

eine Rolle (welche Planung zeitlich früher einen hinreichenden Verfestigungsgrad erreicht 

hat). Dieser Verfestigungsgrad der konkurrierenden Planungen ist aber nur Ausgangspunkt 

der Überlegungen. Maßgeblich ist hier darauf abzustellen, in welchem Ausmaß die nachfol-

gende Planung eine frühere stört. 

 

In zeitlicher Hinsicht ist das Planfeststellungsverfahren mit der ersten Planoffenlage im Jahr 

2007 zwar nach dem „frühzeitigen Beteiligungsverfahren“ der FNP-Fortschreibung im Jahr 

2005 eingeleitet worden, seitens der beteiligten Straßenbaubehörden wurde im Rahmen der 

„Frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB“ jedoch im Sinne von § 7 BauGB 

gerade unter dem Aspekt des Lärmschutzes widersprochen. Der „Landesbetrieb Straßen 

und Verkehr, Autobahnamt Montabaur“ mit Schreiben vom 04.11.2005 und der „Landesbe-

trieb Straßen und Verkehr Speyer“ mit Schreiben vom 15.11.2005 und 08.08.2006 haben auf 

eine erforderliche Anpassung des FNP mit Blick auf die vorhandenen klassifizierten Straßen, 

einschließlich der BAB 61, hingewiesen. Der kommunale Planungsträger habe durch Fest-

setzungen in den Planurkunden bzw. in den textlichen Festsetzungen der Bauleitpläne den 

Erfordernissen des § 1 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum 

Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkun-

gen für die zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen im Innen- und 

Außenwohnbereich in ausreichendem Maß Rechnung zu tragen. Die hierzu erforderlichen 
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Nachweise seien durch den Träger der Bauleitplanung zu erbringen. Es sei sicherzustellen, 

dass der Straßenbaulastträger Bund/Land von jeglichen Ansprüchen Dritter bezüglich Lärm-

schutzes freigestellt wird. 

 

Insofern kann den Straßenbaulastträger im Rahmen des gegenständlichen Ausbauvorha-

bens der BAB 61 hinsichtlich der geplanten Wohnbaufläche keine Anpassungspflicht an den 

FNP nach § 7 BauGB treffen. 

 

Zudem hat die Fernstraßenplanung durch die gesetzliche Bedarfsfeststellung im Fernstra-

ßenausbaugesetz auch schon vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens eine hinrei-

chende Verfestigung erlangt. Unabhängig von der Frage, ob der FNP überhaupt schon eine 

hinreichend konkretisierte Planung darstellt, kann die Stadt Speyer zumindest keinen Vor-

rang ihrer Planung mit Verweis auf eine zeitliche Priorität geltend machen. 

 

Weiter kann mit dem Straßenausbauvorhaben auch keine nachhaltige Störung der kommu-

nalen Planungen einhergehen. Denn die (4-streifige) BAB 61 war schon bei Durchführung 

der Flächennutzungsplanfortschreibung vorhanden. Somit würde die Stadt Speyer auch 

ohne Straßenausbau im Hinblick auf die bestehende BAB 61 ohnehin die Verpflichtung tref-

fen, bei einer rechtmäßigen Ausweisung der angeführten Wohngebiete im Wege eines Be-

bauungsplans ggfs. auf ihre Kosten oder die Kosten erschließungsbeitragspflichtigter Anlie-

ger Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Zudem ist bei dem aktuell geplanten Lärmschutz-

konzept des Straßenbauvorhabens für den Bereich „Speyer-Nord“, in welchen die in Rede 

stehende „geplante Wohnbaufläche“ örtlich fällt, ohnehin bereits die Vornahme aktiver Lärm-

schutzmaßnahmen durch die Errichtung von bis zu 8 m hohen Lärmschutzwänden vorgese-

hen. Mit der Realisierung des geplanten Straßenausbauvorhabens ist für die „geplante 

Wohnbaufläche“ daher sogar von einer Reduzierung der Verkehrslärmauswirkungen der 

BAB 61 auszugehen. Somit kann hier auch nicht von einer nachhaltigen Störung kommunaler 

Planungen oder Planungsabsichten durch das 6-streifige Ausbauvorhaben die Rede sein. 

Ebenso kann ausgeschlossen werden, dass hierdurch wesentliche Teile des Gemeindege-

biets einer Realisierung kommunaler Planungsvorstellungen entzogen werden.  

 

Insgesamt kann weder von der Stadt Speyer noch von Privateinwender insofern eine Ergän-

zung der Schalltechnischen Untersuchung oder die Vornahme von ergänzendem Lärm-

schutz geltend gemacht werden. Falls erforderlich, muss die Stadt Speyer zu gegebener Zeit 

mit eigenen bauleitplanerischen Mitteln auf relevante Verkehrslärmbeeinträchtigungen im 

Bereich der neu „geplanten Wohnbaufläche“ reagieren. Im Übrigen wird in den Festsetzun-

gen des rechtsgültigen FNP 2020 zu der in Rede stehenden „geplanten Wohnbaufläche (Flä-

che G-W 2 „Verlängerung Ligusterweg/ westlich Birkenweg“, S. 214, 215) gerade unter dem 

Begriff „Immissionsschutz“ folgendes ausgeführt: „Durch die Nähe zur B 9 und BAB 61 ist 

eine Lärmbelastung zu erwarten, auf die es durch aktive und passive Lärmschutzmaßnah-

men zu reagieren gilt. Die Maßnahmen müssen gesunde Wohnverhältnisse sicherstellen. 

Eine Konkretisierung muss im Bebauungsplanverfahren erfolgen.“ 



Kapitel E, Begründung 

Seite 157 

 

Die Einwendungen werden daher nach erfolgter Prüfung von der Planfeststellungsbehörde 

als unbegründet zurückgewiesen. 

1.4.14. Fehlgewichtung des „Problemschwerpunktes“ Spitzenrheinhof bei der Lärm-

schutzkonzeption 

In Einwendungen wird auch eine Fehlgewichtung des Gebietes Spitzenrheinhof im Rahmen 

der lärmrechtlichen Verhältnismäßigkeitsbetrachtung unterstellt, weil einerseits das Gebiet 

Spitzenrheinhof als „Problemschwerpunkt“ in den Unterlagen angeführt wird, aber anderer-

seits das Gebiet bei der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung als „weniger schutzwürdig“ beur-

teilt und auf die Vornahme von aktiven Lärmschutzmaßnahmen verzichtet wird. 

 

Hierzu wird nach erfolgter Prüfung von der Planfeststellungsbehörde festgestellt, dass das 

Gebiet Spitzenrheinhof nur im Erläuterungsbericht zur Schalltechnischen Untersuchung (vgl. 

Abschnitt XI. Nr. 57 des Planfeststellungsbeschlusses) bei der Darlegung der Abgrenzung 

des eingehenderen Untersuchungsgebietes der Schalltechnischen Untersuchung mittels 

Grobabschätzung des möglichen Lärmauswirkungsbereichs des Ausvorhabens als eines 

von mehreren möglicherweise relevant lärmbetroffenen (Wohn-)Gebieten als „Problem-

schwerpunkt“ bezeichnet wird. Für diese „Problemschwerpunkte“ wurden im Weiteren eine 

schalltechnische Einzelpunktbetrachtung der Lärmauswirkungen des Ausbauvorhabens als 

Grundlage für eine belastbare immissionsschutzrechtliche Beurteilung durchgeführt. Aus der 

Bezeichnung als „Problemschwerpunkt“ in diesem Planungsstadium bzw. dieser immissions-

schutztechnischen Bewertungsphase lassen sich weder Lärmschutzansprüche noch eine 

Fehlgewichtung bei der späteren immissionsschutzrechtlichen Abwägung der Verhältnismä-

ßigkeit aktiven Lärmschutzes ableiten. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im Weite-

ren auf die vorstehenden Ausführungen in Kapitel E im Abschnitt VI. unter Punkt 1.3 Bezug 

genommen. Nach erfolgter Prüfung der Planfeststellungsbehörde wurde demnach für das 

Gebiet Spitzenrheinhof abwägungsfehlerfrei auf die Durchführung aktiver Lärmschutzmaß-

nahmen verzichtet. Die betreffenden Einwendungen werden als unbegründet zurückgewie-

sen. 

1.4.15. Berücksichtigung bestimmter zusätzlicher Kostenfaktoren bei Abwägung der 

Verhältnismäßigkeit des aktiven Lärmschutzes 

Von Einwenderseite werden auch zum Nachteil umfassenderer aktiver Lärmschutzmaßnah-

men Abwägungsfehler bei der lärmrechtlichen Verhältnismäßigkeitsbetrachtung bzw. der im 

Rahmen dessen erfolgten Kosten-Nutzen-Betrachtung geltend gemacht, da der Vorhaben-

träger hierbei bestimmte Kostenfaktoren nicht berücksichtigt habe. Unter anderem würden 

zu erwartende Schadenersatzforderungen aufgrund verkehrslärmbedingter Erkrankungen 

vernachlässigt und der vom Vorhabenträger betriebene Kostenaufwand für anderweitige Vor-

habenbestandteile im Bereich des Naturschutzes (Errichtung einer Wildbrücke) nicht in an-

gemessenem Verhältnis zu den Aufwendungen für umfassendere aktive Lärmschutzmaß-

nahmen zum Schutz der Menschen gesetzt. 
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Die Planfeststellungsbehörde stellt hierzu fest, dass für den Vorhabenträger der Rahmen zur 

Bestimmung der Zumutbarkeit aktiver Lärmschutzmaßnahmen in den immissionsschutz-

rechtlichen Vorgaben verbindlich festgelegt ist. Die von Einwenderseite bemängelte lärm-

rechtliche Verhältnismäßigkeitsbetrachtung gibt Aufschluss darüber, ob im Sinne des § 41 

Abs. 2 BImSchG die Kosten einer aktiven Lärmschutzmaßnahme außer Verhältnis zum an-

gestrebten Schutzzweck stehen oder nicht. Das Verhältnis zwischen Schutzzweck und Kos-

tenaufwand für Lärmschutzmaßnahmen an der Straße ist hierbei anhand der immissions-

schutzrechtlich vorgegebenen Schutzkriterien nach den Umständen des Einzelfalls zu be-

stimmen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird diesbezüglich ergänzend auf die Aus-

führungen in diesem Abschnitt unter Punkt 1.3.1. „Verhältnismäßigkeitsbetrachtung“ hinge-

wiesen. Darüberhinausgehende oder rein hypothetische Auswirkungen bzw. Faktoren sind 

hierbei nicht zu berücksichtigen. Es besteht somit schon kein rechtliches Erfordernis die kon-

kret geltend gemachten zusätzlichen „Faktoren“, wie die Kosten anderer „nicht lärmschutz-

relevanter“ Vorhabenbestandteile oder rein hypothetische Schadenersatzansprüche, im 

Rahmen der vorbeschriebenen lärmrechtlichen Betrachtung und Abwägung mit einzustellen. 

Zum anderen würde es auch in „technischer“ Sicht an einem Instrument bzw. Berechnungs- 

oder Abschätzungsverfahren mangeln, um den Umfang (berechtigter) verkehrslärmerkran-

kungsbedingter Schadenersatzansprüche zu bemessen oder den Kostenaufwand für andere 

Vorhabenbestandteile wie eine Wildbrücke in Relation zu den aktiven Lärmschutzkosten mit 

Blick auf den angestrebten Schutzzweck des § 41 Abs. 2 BImSchG zu setzen.  

 

Die vorstehend dargelegte lärmschutzrechtliche Verhältnismäßigkeitsbetrachtung des Vor-

habenträger ist nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde unter Einhaltung der im-

missionsschutzrechtlichen Vorgaben und abwägungsfehlerfrei erfolgt. Die Einwendungen 

werden daher als unbegründet zurückgewiesen. 

1.4.16. Geltendmachung entfallener, passiver Lärmschutzansprüche aufgrund der Än-

derungen des Lärmschutzkonzeptes 

Von lärmbetroffenen Einwendern wird auch bemängelt, dass sich nach den erfolgten Ände-

rungen des Lärmschutzkonzeptes im Laufe des Verfahren der Umfang der in den Planunter-

lagen ausgewiesenen Gebäude(-Seiten) mit einem passiven Lärmschutzanspruch reduziert 

habe. Die nach den Planänderungen entfallenen passiven Lärmschutzansprüche seien zu-

sätzlich zu gewähren. 

 

Hierzu ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zunächst zu erläutern, dass entsprechend 

der einleitenden Ausführungen in diesem Abschnitt unter Punkt 1.1 „Rechtsgrundlagen und 

Berechnungsgrundlagen“ aufgrund der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben der §§ 41 ff. 

BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV der Eigentümer eines/ einer schutzberechtigten Gebäudes 

oder Anlage dem Grunde nach einen passiven Lärmschutzanspruch hat, soweit aufgrund der 

Lärmauswirkungen des geänderten Verkehrswegs (hier somit die BAB 61) unter Berücksich-
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tigung von geplanten aktiven Lärmschutzmaßnahmen der maßgebliche geltende Immissi-

onsgrenzwert am Immissionsort (also z.B. an einem Wohngebäude) überschritten wird. So-

weit vorliegend nach den schalltechnischen Berechnungen des Vorhabenträgers dem 

Grunde nach vom Bestehen eines entsprechenden passiven Lärmschutzanspruchs auszu-

gehen ist, wurden die betreffenden Gebäude(-Seiten) in den Lageplänen mit einer roten 

Kennzeichnung versehen. Bei den im Zuge des Verfahrens erfolgten Änderungen des Lärm-

schutzkonzeptes und der schalltechnischen Planunterlagen wurde der Umfang der aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen an der BAB 61 in Speyer ausgeweitet. Durch die hiermit erzielte 

bessere (aktive) Lärmschutzwirkung wurden die am Immissionsort, also im Bereich der an-

grenzenden Wohnbebauung, zu verzeichnenden Lärmimmissionen der Straße reduziert. An 

einer Vielzahl von Gebäuden bzw. Gebäudeseiten sind dadurch zuvor ausgewiesene pas-

sive Lärmschutzansprüche entfallen und entsprechend nicht mehr in den Lageplänen darge-

stellt. An diesen Immissionsorten wird eine ausreichende Lärmschutzwirkung durch die aus-

geweiteten aktiven Lärmschutzmaßnahmen an der Straße erzielt. Die hiernach an diesen 

Punkten verbleibenden Lärmimmissionen liegen unterhalb des maßgeblichen Immissions-

grenzwertes, so dass kein passiver Lärmschutzanspruch mehr besteht. Die höhere aktive 

Lärmschutzwirkung ist für die hiervon berührten Eigentümer jedoch günstiger, da der aktive 

Lärmschutz eine umfassende Schutzwirkung entfaltet und hierdurch beispielsweise auch der 

gesamte Außenbereich eines Grundstücks geschützt wird. Für die Gewährung von (zusätz-

lichen) passivem Lärmschutz besteht keine Notwendigkeit und keine Rechtsgrundlage mehr, 

soweit aufgrund der ausgeweiteten aktiven Lärmschutzmaßnahmen die Einhaltung des maß-

geblichen Immissionsgrenzwertes gewährleistet ist. 

 

Die Forderung von zusätzlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen für im Zuge der erfolgten 

Planänderungen entfallene passive Lärmschutzansprüche aus vorhergehenden, geänderten 

Planungsstadien werden von der Planfeststellungsbehörde nach erfolgter Prüfung als unbe-

gründet zurückgewiesen. 

1.4.17. Umfang der passiven Lärmschutzmaßnahmen 

Hinsichtlich Detailfragen und Forderungen in den Einwendungen, welche die konkrete Aus-

gestaltung und den Umfang eventueller passiver Lärmschutzansprüche/–maßnahmen zum 

Gegenstand haben, wird ergänzend auf die Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VI. ver-

wiesen. Dies ergibt sich aus der Anwendung der VLärmSchR 97 sowie der 24. BImSchV und 

wird im Rahmen der Bauausführung durch die zuständige Straßenbaubehörde ermittelt. 

1.4.18. Lärmschutz aufgrund Verkehrsverlagerung/ Indirekte Lärmzunahme auf der 

BAB 65 

Die Gemeinde Böhl-Iggelheim hat in ihrer Stellungnahme vorgetragen, dass sie als indi-

rekte Folge des Ausbauvorhabens der BAB 61 eine erhebliche Lärmzunahme für den Ortsteil 

Böhl durch die BAB 65 erwartet. Die Erstellung eines Lärmgutachtens und ggfs. die Vor-

nahme von Lärmschutzmaßnahmen an der BAB 65 wurden gefordert. 
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Lärmbeeinträchtigungen des Ortsteils Böhl durch die BAB 65, außerhalb des unmittelbaren 

Ausbaubereichs des gegenständlichen Bauvorhabens an der BAB 61, sind als abwägungs-

erheblich zu berücksichtigen, soweit infolge der Straßenbaumaßnahme im weiteren Straßen-

netz Lärmzunahmen zu verzeichnen sind, die mehr als unerheblich sind und für welche ein 

eindeutiger Ursachenzusammenhang mit der gegenständlichen Straßenbaumaßnahme be-

steht. 

 

Zur Frage nach dem Auftreten von Verkehrsverlagerungen bzw. Verkehrssteigerungen im 

Zuge der BAB 65, die in einem eindeutigen Ursachenzusammenhang mit der gegenständli-

chen Straßenbaumaßnahme stehen könnten, hat die Planfeststellungsbehörde eine fachli-

che Einschätzung der Fachgruppe Verkehrs- und Bedarfsplanung des LBM RLP eingeholt, 

nach welcher aufgrund des gegenständlichen Ausbauvorhabens der BAB 61 keine relevan-

ten Verkehrsverlagerungen auf die BAB 65 zu erwarten sind, die entsprechende Lärmschutz-

ansprüche auslösen könnten. 

 

Unabhängig hiervon wurde auch die Frage einer „nicht unerheblichen Lärmzunahme“ für den 

Ortsteil Böhl betrachtet und eine fachliche Einschätzung der zuständigen fachtechnischen 

Ansprechpartner der Fachgruppe Umwelt/ Landespflege des LBM RLP hierzu eingeholt. 

Mangels allgemeingültigen Aussagen wird die „nicht unerhebliche Lärmzunahme“ von der 

Rechtsprechung anhand der „wesentlichen Änderung“ nach § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV 

definiert. Hiernach wird bei Beurteilungspegeln von unter 70 dB(A) am Tag/ 60 dB(A) in der 

Nacht von einer „wesentlichen Änderung“ ausgegangen, wenn eine Lärmpegelerhöhung von 

mindestens 3 dB(A) zu verzeichnen ist. Vorliegend kann zunächst aufgrund der deutlichen 

Entfernung der Ortslage von Böhl zur BAB 65 unterstellt werden, dass die Beurteilungspegel 

sich unter 70 dB(A) am Tag/ 60 dB(A) in der Nacht bewegen. Die fragliche Lärmpegelerhö-

hung bezieht sich nun auf den Vergleich der Beurteilungspegel nach § 3 der 16. BImSchV. 

Hierzu bestimmt Punkt 4.0 der RLS-90, dass bei der Prüfung, ob eine „wesentliche Ände-

rung“ im angeführten Sinne vorliegt, die Differenz der nicht aufgerundeten Beurteilungspegel 

(vorher – nachher) aufzurunden ist. Tatsächlich erfüllt daher schon eine Pegeldifferenz von 

2,1 dB(A) den Tatbestand der „wesentlichen Änderung“. Die dazu erforderliche zusätzliche 

Verkehrsbelastung ist abhängig vom Lkw-Anteil. Nach fachlicher Einschätzung kann als 

Faustzahl eine Zunahme von 60 % angenommen werden. Da nach Auskunft der Fachgruppe 

Verkehrs- und Bedarfsplanung des LBM RLP die Werte der BAB65-Zählstelle an der An-

schlussstelle Dannstadt-West nördlich der Gemeinde Böhl-Iggelheim für 2009 im Gesamt-

querschnitt einen DTV von rund 44.000 Kfz/24h aufgewiesen hat, müsste die Verkehrsbe-

lastung im Prognosejahr daher auf etwa über 70.000 Kfz/24h anwachsen. Dies ist aus fach-

licher Sicht als äußerst unwahrscheinlich anzusehen. Mithin lässt sich mit hinreichender Si-

cherheit eine mehr als erhebliche Lärmzunahme für den Ortsteil Böhl in diesem Sinne aus-

schließen. 

 

Insgesamt wird aufgrund der vorangeführten fachlichen Einschätzungen die Durchführung 

näherer Untersuchungen für entbehrlich erachtet. Eine abwägungsrelevante indirekte 
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Lärmerhöhung von der BAB 65 für den Ortsteil Böhl aufgrund des planfestzustellenden Aus-

bauvorhabens an der BAB 61 ist nicht zu erwarten. Es sind keine Anhaltspunkte für die Prü-

fung oder gar Vornahme von vorhabenbedingten Lärmschutzmaßnahmen an der BAB 65 

ersichtlich. 

1.4.19. Absenkung der Immissionsgrenzwerte für zukünftige Lärmerhöhungen 

In Einwendungen wird weiter gefordert, bei der Schalltechnischen Untersuchung der 

Lärmauswirkungen des Straßenbauvorhabens vorrausschauend bereits die Immissions-

grenzwerte niedriger anzusetzen (45 dB(A) am Tag/ 55 d(B) in der Nacht) um einen Spiel-

raum für zukünftige Lärmerhöhungen zu haben. Die Planfeststellungsbehörde weist hier zu-

nächst einmal unter Bezugnahme auf die einleitenden Ausführungen in diesem Abschnitt 

unter Nr. 1.1 darauf hin, dass die anzuhaltenden Immissionsgrenzwerte für das Ausbauvor-

haben vom Gesetzgeber verbindlich vorgeben sind. Die dort genannten Immissionsgrenz-

werte stellen nach Überzeugung des Gesetzgebers das bei Planungen anzuhaltende Lärm-

schutzniveau dar. Für die Heranziehung niedrigerer Werte besteht daneben keine Veranlas-

sung. Im Übrigen werden im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung ja die zu erwar-

tenden Lärmauswirkungen auf der Grundlage der für einen zukünftigen Zeitpunkt im Rahmen 

einer Verkehrsuntersuchung prognostizierten Verkehrsbelastung auf der BAB 61 ermittelt 

(hier das Prognosejahr 2030) und bei der Entscheidung über die erforderlichen Lärmschutz-

maßnahmen zugrunde gelegt. Insofern wurden zu erwartende künftige Entwicklungen bzw. 

eine eventuelle Lärmerhöhung aufgrund einer Verkehrszunahme auf der BAB 61 im Rahmen 

der Schalltechnischen Untersuchung bereits mitberücksichtigt. 

 

Die Einwendungen werden von der Planfeststellungsbehörde nach erfolgter Prüfung als un-

begründet zurückgewiesen. 

1.4.20. Reparatur bestehender Lärmschutzwände für Übergangszeit 

Hinsichtlich Forderungen nach einer kurzfristigen Sanierung bzw. Reparatur bereits vorhan-

dener Lärmschutzwände im Bereich Speyer für die „Übergangszeit“ bis zur Realisierung der 

gegenständlichen 6-streifigen Erweiterung der BAB 61 kann in diesem Planfeststellungsbe-

schluss keine Regelung getroffen werden. Eine eventuell erforderliche Reparatur der beste-

henden Lärmschutzwände ist als laufende Unterhaltungsmaßnahme nicht Gegenstand des 

Ausbauvorhabens der BAB 61 und insofern einer Regelung im Planfeststellungsbeschluss 

nicht zugänglich. Betreffende Einwendungen werden von der Planfeststellungsbehörde als 

unbegründet zurückgewiesen. 

1.4.21. Vornahme aktiver Lärmschutzmaßnahmen an B 9 oder B 39 im Bereich Speyer 

Die Forderung von vorhabenbegleitenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen an den Bundes-

straßen B 9 und B 39 in Höhe der Wohnbebauung der Stadt Speyer zielen auf die Vornahme 

von ergänzenden Maßnahmen ab, welche mangels Anspruchsgrundlage nicht zum Gegen-

stand des beantragten Straßenbauvorhabens gemacht werden können. Wie vorstehend in 

diesem Abschnitt unter Punkt 1.4.1. zum Gesichtspunkt „Grundrechtsschutz/ Gesamtlärm-
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betrachtung“ bereits ausgeführt, ist aufgrund der maßgeblichen lärmschutzrechtlichen Vor-

gaben der §§ 41 ff. BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV nur auf die zusätzlich durch den neu 

gebauten oder wesentlich geänderten Verkehrsweg verursachten Schallimmissionen abzu-

stellen. Da das gegenständliche Vorhaben ausschließlich den Ausbau der BAB 61 beinhaltet, 

ist im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung der Lärmauswirkungen des Vorhabens 

auch nur auf die von der BAB 61 ausgehenden Lärmemissionen abzustellen. Aufgrund dieser 

Schalltechnischen Untersuchung und der erfolgten immissionsschutzrechtlichen Verhältnis-

mäßigkeitsbetrachtung ist die Durchführung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen an den 

Bundesstraßen B 9 und B 39 nicht erforderlich und im Rahmen des gegenständlichen Aus-

bauvorhabens nicht vorgesehen. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann der Vorha-

benträger nach erfolgter Prüfung der Forderungen und Abwägung aller Belange auch nicht 

zur Vornahme von zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen an der B 9 und der B 39 verpflichtet 

werden. Die betreffenden Einwendungen werden somit zurückgewiesen. 

1.4.22. Durchführung einer Lärmsanierung an B 9 oder BAB 61 (unter Beibehaltung 

des 4-streifigen Bestandes der Autobahn) / Ausbau der BAB 65 als Maßnahme 

zur lärmreduzierenden Verkehrsentlastung von BAB 61 und B 9 

Zu Forderungen nach der Durchführung von Lärmsanierungen an der B 9 oder der BAB 61 

(unter Beibehaltung des 4-spurigen Bestandes) sowie einem Ausbau der BAB 65 zwischen 

Dannstadt-Schauernheim und Wörth zur lärmreduzierenden Verkehrsentlastung der BAB 61 

wird von Planfeststellungsbehörde festgestellt, dass die Vornahme von Maßnahmen der 

Lärmsanierung oder vermeintlichen verkehrsentlastenden Straßenbaumaßnahmen anderer 

Verkehrswege nicht Gegenstand des beantragten Straßenbauvorhabens sind. Hierzu kann 

im Rahmen dieses Planfeststellungsbeschlusses keine Entscheidung getroffen werden und 

die betreffenden Einwendungen werden von der Planfeststellungsbehörde als unbegründet 

zurückgewiesen. 

1.4.23. Lärmschutz zur Beseitigung von Verkehrslärm als Gefahr/ Störung der öffentli-

chen Ordnung im Sinne des Polizei- und Ordnungsrechts 

In Einwendungen wurde weiter thematisiert, dass die von der BAB 61 ausgehenden 

Lärmauswirkungen als Störung der öffentlichen Ordnung sowie Gefahr für die körperliche 

Unversehrtheit im Sinne des Polizeirechts anzusehen seien. Daher werde eine Verpflichtung 

des Straßenbaulastträgers als Betreiber der BAB 61 zur wirksamen Beseitigung dieser Stö-

rung nach dem Polizeirecht gefordert. 

 

Die Zulässigkeit des beantragten Ausbauvorhabens der BAB 61 und des späteren Betriebes 

der Straße wird durch den Planfeststellungsbeschluss allerdings auf der Grundlage des ein-

schlägigen Regelwerkes zum besonderen Verwaltungsrechts im Bereich des Straßenrechtes 

abschließend fachgesetzlich geregelt. Eine Beurteilung des Vorhabens nach den Vorgaben 

des Polizei- und Ordnungsrechts ist nicht möglich. Betreffende Einwendungen werden von 

der Planfeststellungsbehörde als unbegründet zurückgewiesen. 
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1.5. Gesamtabwägung zum Bereich Lärmschutz 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen im Abschnitt „Erläuterungen zur 

Lärmsituation“ - insbesondere zur immissionsschutzrechtlichen Verhältnismäßigkeitsbe-

trachtung - sowie nach erfolgter Prüfung und Abwägung seitens der Planfeststellungsbe-

hörde kommt der Vorhabenträger mit der mit diesem Beschluss planfestgestellten Lärm-

schutzkonzeption seiner vorrangigen gesetzlichen Verpflichtung zur Vornahme aktiver Lärm-

schutzmaßnahmen ausreichend nach. Der Vorhabenträger hat nach Maßgabe der mit die-

sem Planfeststellungsbeschluss festgestellten Planunterlagen die ihm entsprechend der Auf-

lagenregelung in Kapitel C Abschnitt VI. auferlegten aktiven Lärmschutzmaßnahmen durch-

zuführen. 

 

Soweit unter Berücksichtigung der planfeststellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen an den 

Immissionsorten weiterhin Überschreitungen der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte ver-

bleiben und ein gesetzlicher Lärmschutzanspruch besteht, stehen die Kosten weitergehen-

der aktiver Schutzmaßnahmen hierfür im Sinne von § 41 Abs. 2 BImSchG außer Verhältnis 

zum angestrebten Schutzzweck. Den Eigentümern der betroffenen Wohneinheiten wird nach 

Maßgabe der Festsetzungen dieses Planfeststellungsbeschlusses dem Grunde nach passi-

ver Lärmschutz nach § 42 BImSchG gewährt. 

 

Soweit für den Ausbauabschnitt der BAB 61 Lärmaktionsplanungen vorliegen und diese mit 

Blick auf die BAB 61 einen konkreten Handlungsbedarf sehen, wurden diese in der gegen-

ständlichen Zulassungsentscheidung im rechtlich gebotenen Umfang gewürdigt. Im Rahmen 

der Gesamtabwägung aller Belange sind diese jedoch nicht geeignet, den Vorhabenträger 

gegenüber den gegenständlich bereits festgestellten Lärmschutzmaßnahmen zu weiterge-

henden Maßnahmen zu verpflichten. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat über die Vorgaben der 16. BImSchV hinaus auch den Stra-

ßenverkehrslärm unterhalb der dortigen Grenzwerte berücksichtigt. Im Rahmen der Abwä-

gung aller planungsrelevanten Gesichtspunkte konnte der unterhalb der Grenzwerte verblei-

bende Verkehrslärm jedoch auch nicht dazu führen, dem Straßenbaulastträger weiterge-

hende Lärmschutzmaßnahmen aufzuerlegen oder gar gänzlich von der Planung Abstand zu 

nehmen. 

 

Im Ergebnis wurden aus Sicht der Planfeststellungsbehörde bei der gegenständlichen Lärm-

schutzkonzeption alle berührten Belange angemessen gewürdigt und im Rahmen der Abwä-

gung mit der gebührenden Gewichtung eingestellt. Einwendungen, welche die Vornahme 

weitergehender aktiver Lärmschutzmaßnahmen zum Ziel haben, werden seitens der Plan-

feststellungsbehörde zurückgewiesen. 

 

Des Weiteren sieht die Planfeststellungsbehörde das Straßenbauvorhaben unabhängig von 

der Frage des rechtlich gebotenen Umfangs der Lärmschutzmaßnahmen und Lärmschutz-

ansprüche dem Grunde nach als notwendig an. Selbst wenn entgegen der vorstehenden 
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Gesamtabwägung der Planfeststellungsbehörde weitergehende Lärmschutzmaßnahmen 

angezeigt wären, blieben hiervon die Notwendigkeit des Ausbauvorhabens und die Grund-

züge der Planung unberührt. In diesem Falle wären allenfalls eine Anpassung des Lärm-

schutzkonzeptes und die Anordnung zusätzlicher Lärmschutzmaßnahmen in Betracht zu zie-

hen. 

 

Im Übrigen wird von der Planfeststellungsbehörde darauf hingewiesen, dass gegenüber der 

heute bestehenden Lärmsituation im vorgenannten Ausbauabschnitt der BAB 61 bei der 

Durchführung der mit diesem Beschluss planfestgestellte Konzeption von aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen für die Wohnbebauung im betreffenden Wirkungsbereich eine deutliche 

Verbesserung der zu verzeichnenden Verkehrslärmbeeinträchtigungen von der BAB 61 er-

reicht wird. Das gegenständliche Lärmschutzkonzept wird jedoch nur realisiert, soweit insge-

samt für den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 bestandskräftiges Baurecht vorliegt und eine 

umfängliche Umsetzung dieses Ausbauvorhabens erfolgt. Denn dieser Straßenausbau der 

BAB 61 als wesentliche Änderung einer öffentlichen Straße im Sinne des Immissionsschutz-

rechtes ermöglicht und begründet erst die Durchführung der gegenständlichen Lärmschutz-

maßnahmen. 

2. Erläuterungen zu Luftschadstoffimmissionen 

Bei der Zulassung des Straßenbauvorhabens sind außer den Verkehrslärmimmissionen 

auch die Auswirkungen durch zu erwartende Luftschadstoffbelastungen zu berücksichtigen. 

2.1. Rechtsgrundlagen und Bewertung der Luftschadstoffbelastung 

Nach § 50 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder über-

wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete in 

Gestalt von Luftschadstoffimmissionen soweit als möglich zu vermeiden. Dies gilt nicht nur 

für Belastungen durch Verkehrslärm, sondern auch für Belastungen durch straßenverkehrs-

bedingte Luftschadstoffe. Diesbezüglich sind, basierend auf der Umsetzung EU-rechtlicher 

Vorschriften, mit der 39. BImSchV (Nachfolgeregelung zur 22. BImSchV) Grenz- und Leit-

werte zum Schutz insbesondere der menschlichen Gesundheit und der Umwelt festgesetzt 

worden. Die Frist der Umsetzung der „Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa“ (RL 

2008/50/EG) ist am 11.06.2010 ausgelaufen. Die Vorgaben der Richtlinien sind inzwischen 

in der 39. BImSchV in nationales Recht umgesetzt worden; die 39. BImSchV ist am 

06.08.2010 in Kraft getreten und findet somit auch Anwendung auf das vorliegende Planfest-

stellungsverfahren. In der Richtlinie und darauf aufbauend der 39. BImSchV wird erstmals 

auch ein neuer Grenzwert für Feinstaubpartikel PM2,5 festgelegt, der seit 01.01.2015 einzu-

halten ist. 

 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den 6-streifigen Ausbau der BAB 61, Ab-

schnitt B, zwischen Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW wurden die zu erwartenden 
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Schadstoffbelastungen unter Zugrundelegung der aktuellen Rechtsentwicklungen im Rah-

men einer Schadstoffuntersuchung überprüft („Luftschadstoffgutachten, A 61, Abschnitt B – 

Ausbau AK Mutterstadt bis Landesgrenze, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, April 

2006“ - vgl. Kapitel A, Abschnitt XII. Nr. 76 dieses Beschlusses). In diesem Luftschadstoffgut-

achten, dessen wesentlicher Inhalt im Erläuterungsbericht der Ursprungsplanung zusam-

menfassend dargestellt wurde, erfolgten flächenhafte Berechnungen der Luftschad-

stoffimmissionen mit dem Berechnungsmodell PROKAS (Straßennetzmodell). Dieses Be-

rechnungsmodell gestattet die Ermittlung detaillierter Konzentrationsverteilungen und ermög-

licht die Berücksichtigung querender und parallel geführter Straßen sowie straßenbegleiten-

der Lärmschutzbauten mit den gegebenen bzw. geplanten Höhen. Die topographischen Ver-

hältnisse im Bereich des überwiegend ebenen Untersuchungsgebietes erlauben die Anwen-

dung dieses Berechnungsverfahrens. Zusätzlich zu den flächenhaften Berechnungen wur-

den ausgewählte Untersuchungspunkte in sensitiven, das heißt beurteilungsrelevanten Be-

reichen wie straßennaher Wohnbebauung gesondert betrachtet. Das Luftschadstoffgutach-

ten beschreibt dabei den derzeitigen Zustand für das Jahr 2005 (Analyse) und den Planfall 

mit realisiertem Ausbau für das Prognosejahr. Wie in den Einwendungen u.a. gefordert, ist 

hierbei die bestehende Schadstoffhintergrundbelastung in die Betrachtung mit eingeflossen. 

Diese wurde mit Hilfe von Messwerten vorhandener, geeigneter Messstationen ermittelt. 

Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde wurden die Berechnungen im Luftschad-

stoffgutachten detailliert und nachvollziehbar dargelegt.  

 

Das Luftschadstoffgutachten zeigt im Ergebnis, dass die für die Schadstoffleitkomponenten 

NO2 und PM10 berechneten Immissionen für den Planfall mit realisiertem Ausbau im Progno-

sejahr in den beurteilungsrelevanten Bereichen der Wohnbebauung sowohl die zulässigen 

Jahresmittelwerte als auch die maximal zulässigen Tageswerte nach der 39. BImSchV 

(ebenso 22. BImSchV) unterschreiten. 

 

Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse ist im Gutachten noch anhand der seinerzeit 

gültigen 22. BImSchV erfolgt. Aufgrund der zwischenzeitlich in Kraft getretenen 39. BImSchV, 

welche die 22. BImSchV ersetzt und erstmals einen Grenzwert für Feinstaubpartikel PM2,5 

regelt, hat die Planfeststellungsbehörde die Planung einer ergänzenden Betrachtung im Hin-

blick auf eine etwaige Überschreitung des Grenzwertes für Feinstäube PM2,5 unterziehen 

lassen. In der daraufhin erstellten ergänzenden Stellungnahme2 vom 05.10.2010 der fach-

technisch zuständigen Fachgruppe Umwelt/ Landespflege des Landesbetriebes Mobilität 

Rheinland-Pfalz wurde die Feinstaubbelastung PM2,5 für den vorliegenden Ausbaubereich 

der BAB 61 flächenhaft berechnet und beurteilt. Danach ist festzustellen, dass an allen be-

trachteten beurteilungsrelevanten Untersuchungspunkten im Bereich der Wohnbebauung 

auch der maßgebliche Jahresgrenzwert nach § 5 Abs. 2 der 39. BImSchV für 

Feinstaubimmissionen PM2,5 nicht überschritten wird. 

                                                      

2 Ergänzende Überprüfung der Schadstoffsituation vom 05.10.2010 bezüglich PM2,5 zum Luftschadstoffgutachten, A 61, Ab-

schnitt B – Ausbau AK Mutterstadt bis Landesgrenze, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, April 2006 
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Während des laufenden Planfeststellungsverfahrens wurden vom damals zuständigen Bun-

desministerium die neuen Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen (RLuS 2012) 

mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 29/2012 eingeführt. Weiter sind durch 

die Einführung neuer Versionen des Handbuchs für Emissionsfaktoren (HBEFA –in den Ver-

sionen 3.1, 3.2 und 3.3) Änderungen im Bereich der Datenbasis der Emissionsfaktoren (ein-

schließlich der NOx-Faktoren für Diesel-PKW) sowie von Struktur und Methodik der anzuhal-

tenden Verkehrssituationen erfolgt. Aufgrund dieser Änderungen der Berechnungs- und Be-

urteilungsgrundlagen wurden die gegenständliche Schadstoffuntersuchung und die vorge-

nannte ergänzende Überprüfung der Schadstoffsituation bezüglich der Überschreitung des 

Grenzwertes für Feinstäube PM2,5 hinsichtlich der Verlässlichkeit ihrer Erkenntnisse noch-

mals durch die fachtechnisch zuständige Fachgruppe Umwelt/ Landespflege des Landesbe-

triebes Mobilität Rheinland-Pfalz überprüft. Diese hat gegenüber der Planfeststellungsbe-

hörde mit Datum vom 19.07.2013, 22.12.2016 und 13.09.2017 hierzu Stellung genommen. 

Im Rahmen dieser Überprüfungen wurde eine vom Ingenieurbüro Lohmeyer beauftragte Un-

tersuchung des Lehrstuhls für Verkehrsökologie an der TU Dresden angewandt, welche als 

Grundlage für eine Einschätzung der Auswirkungen der geänderten Vorgaben der neuen 

Versionen des Handbuches für Emissionsfaktoren eine Vergleichbarkeit zur plausiblen Über-

tragung der Verkehrssituationen ermöglicht. Im Ergebnis kommen die Überprüfungen zu der 

überzeugenden Einschätzung, dass bei Anwendung der Emissionsfaktoren aller o.a. Folge-

versionen (3.1, 3.2 und 3.3) des Handbuches (HBEFA) im Vergleich zu der dem Luftschad-

stoffgutachten bei der Erstellung seinerzeit zugrunde gelegten Version 2.1 im Prognosejahr 

mit geringeren Konzentrationen der derzeit gültigen Schadstoffleitkomponenten (Stickstoff 

und Feinstaub) an den Beurteilungspunkten zu rechnen wäre. Dies würde mithin zu einer 

günstigeren Immissionsprognose führen, so dass eine vollumfängliche Neufassung der Luft-

schadstoffuntersuchung für entbehrlich erachtet wurde. Die Immissionsgrenzwerte der 39. 

BImSchV werden somit an den relevanten Beurteilungspunkten auch weiterhin nicht über-

schritten.  

 

Alle nachfolgenden Überprüfungen zu dem Luftschadstoffgutachten sind Bestandteil der Ver-

fahrensakte. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der zuvor dargelegten Bewertungen 

der sachverständigen Stellen nach erfolgter Prüfung an. Insgesamt ist zusammenfassend 

festzustellen, dass nach den vorangeführten Schadstoffbetrachtungen nach Durchführung 

des Straßenbauvorhabens im Prognosejahr die geltenden Immissionsgrenzwerte der 39. 

BImSchV in allen beurteilungsrelevanten Bereichen angrenzender Wohnbebauung der BAB 

61 eingehalten werden und keine Notwendigkeit besteht, dem Straßenbaulastträger insoweit 

spezielle Schutzmaßnahmen aufzugeben. 

 

Schließlich wurden von der Planfeststellungsbehörde auch die unterhalb der Grenzwerte lie-

genden Schadstoffbelastungen berücksichtigt. Diese konnten im Rahmen der Abwägung al-

ler planungsrelevanten Gesichtspunkte jedoch ebenso nicht dazu führen, dem Straßenbau-

lastträger Maßnahmen aufzuerlegen oder vollständig von der Planung Abstand zu nehmen. 
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Selbst wenn man aber an dieser Einschätzung Zweifel hegen müsste, würde dies gleichwohl 

keinen durchschlagenden Planungsfehler nach sich ziehen können. Vielmehr hätte die Plan-

feststellungsbehörde in diesem Falle berechtigterweise davon ausgehen können und dürfen, 

dass gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Einhaltung der Grenz-

werte außerhalb der Planfeststellung mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung nach § 47 BIm-

SchG durch die zuständigen Immissionsschutzbehörden ggfs. sichergestellt werden könnte. 

Anhaltspunkte dafür, dass die maßgeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV im Bereich vor-

handener Bebauung auf diese Weise nicht eingehalten werden könnten, sind weder vorge-

tragen worden noch ersichtlich. 

2.2. Behandlung der Einwendungen zur Luftschadstoffproblematik 

Hinsichtlich geforderter zusätzlicher Schutzmaßnahmen des Straßenbaulastträgers im Zu-

sammenhang mit der Luftschadstoffbelastung kann aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

- wie zuvor unter Punkt 2.1. bereits ausgeführt - unterstellt werden, dass die Einhaltung all-

gemeiner Schadstoffrichtwerte außerhalb der Planfeststellung mit den Mitteln der Luftrein-

halteplanung durch die zuständigen Immissionsschutzbehörden sicherzustellen ist. Es sind 

keinerlei Umstände oder Anhaltspunkte ersichtlich, die dieser Annahme entgegenstehen 

würden. Dem Straßenbaulastträger müssen hierzu keine weitergehenden Maßnahmen auf-

gegeben werden. Diesbezügliche Forderungen und Einwendungen, die eine Gesundheits-

gefährdung durch eine erhöhte Belastung mit Luftschadstoffen oder Feinstaub infolge des 

Straßenbauvorhabens geltend machen, sind somit als unbegründet zurückzuweisen. 

VII. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 

Beim 6-streifigen Ausbau der BAB 61, Abschnitt B, zwischen Mutterstadt und der Landes-

grenze RLP/ BW sind die einschlägigen natur- und umweltschutzrechtlichen Bestimmungen 

zu beachten. Dabei ergibt sich folgendes Prüfungssystem: 

• Die Eingriffsregelung in §§ 14 – 17 BNatSchG i.V.m. §§ 6 ff. LNatSchG. Die Eingriffsre-

gelung gilt für naturschutzrechtliche Eingriffe vor allem des Fachplanungsrechts. 

• Für besonders geschützte Landschaftsteile (z. B. Naturparke, Naturschutz- und Land-

schaftsschutzgebiete, Biosphärenreservate, etc.) sehen die gesetzlichen Bestimmungen 

in §§ 20 ff. BNatSchG i.V.m. §§ 11 ff. LNatSchG besondere Zulassungsanforderungen 

vor. 

• Sonderregelungen ergeben sich für Vorhaben, die nach den Bestimmungen des Bun-

des- bzw. des Landesnaturschutzgesetzes (§§ 32 ff. BNatSchG i.V.m. § 17 f. LNatSchG) 

Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und euro-

päische Vogelschutzgebiete haben können (Habitat- und Vogelgebietsschutz – Natura 

2000). 
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• Neben den Gebietsschutz für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Vogel-

schutzgebiete treten die Anforderungen an den europäischen und nationalen Arten-

schutz, wie sie sich aus den §§ 44 ff., 67 BNatSchG, Art. 12 bis 16 FFH-RL und Art. 5 

bis 7 und 9 VS-RL sowie §§ 22 ff. LNatSchG ergeben (Artenschutz). 

• Gemäß § 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (in der bis zum 

28.07.2017 geltenden Fassung) müssen ferner die Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden. 

1. Eingriffsregelung 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung beinhaltet ein mehrstufiges Prüfungssystem: 

• Das gesetzliche Anforderungsprofil in den §§ 14, 15 BNatSchG i.V.m §§ 6 ff. LNatSchG 

bezieht sich auf Eingriffe i.S.d. § 14 Abs. 1 BNatSchG bzw. § 6 LNatSchG i.V.m. der § 

1 Nr. 2 der Landesverordnung über die Bestimmung von Eingriffen in Natur und Land-

schaft vom 19.12.2006, GVBl. S. 447. 

• Es besteht die primäre Verpflichtung des Eingriffsverursachers, vermeidbare Beein-

trächtigungen zu unterlassen (§ 15 Abs. 1 BNatSchG –Vermeidungsgebot-). 

• Sekundär besteht die Verpflichtung des Eingriffsverursachers, unvermeidbare Beein-

trächtigungen auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaß-

nahmen) (§ 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG). 

• Verbleiben Beeinträchtigungen, erfolgt eine bipolare naturschutzrechtliche Abwägung 

zwischen den für das Vorhaben streitenden Belangen und den beeinträchtigten Natur-

schutzbelangen (§ 15 Abs. 5 BNatSchG). Der Eingriff darf nicht zugelassen oder durch-

geführt werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in ange-

messener Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und die 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege anderen Belangen im Range 

vorgehen. 

• Wird ein Eingriff in Natur und Landschaft zugelassen oder durchgeführt, obwohl die 

Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszuglei-

chen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten (Ersatzzah-

lung; § 15 Abs. 6 BNatSchG, § 7 Abs. 5 LNatSchG). 

1.1. Vermeidung/ Ausgleich/ sonstige Kompensation 

Nach den Bestimmungen des Landesnaturschutzgesetzes ist der Straßenbaulastträger zu-

nächst verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft zu unterlassen 

(sog. „Vermeidungsgebot“). Dadurch sollen die Schutzgüter Natur und Landschaft so wenig 

wie möglich in Anspruch genommen werden. Es ist jedoch offensichtlich, dass ein Projekt 

wie der 6-streifige Ausbau der BAB 61, Abschnitt B, zwischen Mutterstadt und der Landes-

grenze RLP/ BW nicht ohne Eingriff in Natur und Landschaft verwirklicht werden kann. Inso-

fern ist es nicht möglich dieses Vorhaben gänzlich ohne Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
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realisieren. Der Vorhabenträger hat jedoch bei der Konzeption und Gestaltung seiner Maß-

nahme streng darauf geachtet, dass vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben. Soweit 

die in den Planunterlagen zum Fachbeitrag Naturschutz dargestellten Konflikte und Beein-

trächtigungen auftreten, sind diese unvermeidbar. Mit Blick auf diese Vorgehensweise ist 

dem sich aus § 15 Abs. 1 BNatSchG ergebenden naturschutzfachlichen Vermeidungsgebot 

in umfassender Weise Rechnung getragen. 

 

Soweit hiernach mit dem Vorhaben unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft verbun-

den sind, hat der Vorhabenträger im Rahmen seiner hier festgestellten Planung für diese 

Eingriffe nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben umfassende Kompensationsmaßnah-

men vorgesehen. Die Vorgaben für die Durchführung von Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnah-

men sind in § 15 BNatSchG sowie § 7 LNatSchG geregelt. Der Vorhabenträger hat diese 

gesetzlichen Vorgaben eingehalten und für alle auftretenden Konflikte und Beeinträchtigun-

gen entsprechende Kompensationsmaßnahmen in seine Planung aufgenommen. Mit diesen 

Maßnahmen werden sämtliche Beeinträchtigungen in geeigneter Weise und vollständig kom-

pensiert. Hinsichtlich der diesbezüglichen Einzelheiten sowie zur Begründung wird auf die 

entsprechenden Ausführungen im Fachbeitrag Naturschutz/ Landschaftspflegerischen Be-

gleitplan (Anlage 12.1, S. 77 ff; vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 71) sowie das hierzu im Nach-

gang erstellte Deckblatt (Ergänzung der Anlage 12.1 -Landschaftspflegerischer Begleitplan-

; vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 72) und die Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt II Nr. 

II.1 dieses Beschlusses hingewiesen. Alle vorgesehenen Maßnahmen sind nach entspre-

chender Überprüfung durch die Planfeststellungsbehörde erforderlich, die mit dem land-

schaftspflegerischen Ausgleichs- und Kompensationskonzept verfolgten Zielsetzungen zu 

erfüllen. Die dazu in Anspruch genommenen Flächen sind auf Grund ihrer Lage, ihrer Be-

schaffenheit und ihres Zustandes in jedem Einzelfall auch geeignet, die Wirksamkeit der dort 

vorgesehenen Maßnahmen zu gewährleisten. Im Übrigen stellen sich die naturschutzfachli-

chen Maßnahmen auch im Hinblick auf die Belange und Interessen der Grundstückseigen-

tümer und –nutzer als verhältnismäßig dar. Die vorgesehenen landschaftspflegerischen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind konkret erforderlich, um die durch den 6-streifigen Aus-

bau der BAB 61, Abschnitt B, zwischen Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW verur-

sachten Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren. Das vorliegende Konzept ge-

währleistet, dass die vorhabenbedingten Eingriffe nicht zu erheblichen Nachteilen für den 

Naturhaushalt führen und das Landschaftsbild entsprechend wiederhergestellt wird. Die Be-

lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege wurden mit der ihnen zukommenden 

Gewichtung in der Planung berücksichtigt. Die mit der Straßenplanung verbundenen Eingriffe 

in Natur und Landschaft werden durch die vorgesehenen landespflegerischen Maßnahmen 

vollständig kompensiert. Damit wird den Vorgaben des BNatSchG und des LNatSchG in vol-

lem Umfang entsprochen. Selbst wenn mit dem der Planung zu Grunde liegenden Kompen-

sationskonzept keine vollständige Kompensation der mit der Planung verbundenen Eingriffe 

möglich wäre, würden die für die Verwirklichung des Vorhabens sprechenden Gesichts-

punkte im Rahmen der Abwägung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege diesen gegenüber jedoch vorgehen. Die Vorschriften der §§ 15 Abs. 5 BNatSchG 
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würden hierbei ebenfalls berücksichtigt sein. Der Fachbeitrag Naturschutz wurde mit der zu-

ständigen oberen Naturschutzbehörde abgestimmt und hinsichtlich der naturschutzfachli-

chen Planunterlagen das Benehmen hergestellt. 

 

Bei der Konzeption und räumlichen Zuordnung der einzelnen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen wurde im Sinne vom § 15 Abs. 3 BNatSchG auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht 

genommen. Diesem besonderen Rücksichtnahmegebot trägt die vorliegende Planung und 

das hier zugrundeliegende naturschutzfachliche Kompensationskonzept Rechnung. Für die 

landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Flächen werden nur im absolut notwendi-

gen Umfang in Anspruch genommen. Wie von Seiten der im Planfeststellungsverfahren be-

teiligten Landwirtschaftskammer RLP in ihrer Stellungnahme im Verfahren bestätigt wurde, 

hat der Vorhabenträger im Rahmen der Vorabstimmungen im Vorfeld des Planfeststellungs-

verfahrens mit der landwirtschaftlichen Interessenvertretung abgestimmt, dass der Schwer-

punkt der landespflegerischen Kompensationsflächen östlich der Gemeinde Limburgerhof im 

Bereich von Ökopoolflächen des Rhein-Pfalz-Kreises liegt. Schon dies macht deutlich, dass 

bei der Planungskonzeption hinsichtlich der räumlichen Belegenheit der naturschutzfachli-

chen Maßnahmen in besonderer Weise auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht genommen 

wurde. Darüber hinaus hat der Vorhabenträger die naturschutzfachlich gebotenen Kompen-

sationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Erfordernisse so ge-

wählt und räumlich platziert, dass eine Betroffenheit bzw. Beeinträchtigung landwirtschaftli-

cher Belange auf das absolut Notwendige beschränkt bleiben konnte. Insbesondere wurde 

ein besonderes Augenmerk daraufgelegt, dass nur solche Flächen aus der landwirtschaftli-

chen Nutzung genommen wurden bei denen dies aus naturschutzfachlichen Gründen un-

ausweichlich war. Damit ist dokumentiert, dass der Vorhabenträger seiner sich aus § 15 Abs. 

3 BNatSchG ergebenden Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die agrarstrukturellen Be-

lange ausreichend nachgekommen ist. 

 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde entspricht das planfestgestellte Vorhaben nach 

Maßgabe der Planunterlagen sowie der im vorliegenden Beschluss getroffenen Regelungen 

hiernach in seiner Gesamtheit den Maßgaben der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung 

gemäß § 15 BNatSchG. 

1.2. Zulassung des Eingriffs 

Der mit dem Straßenbauvorhaben einhergehende Eingriff in Natur und Landschaft wird hier-

mit gemäß §§ 14, 15 und 17 BNatSchG i.V.m. §§ 6 – 10 LNatSchG zugelassen. Der Fach-

beitrag Naturschutz/ Landschaftspflegerische Begleitplan wurde mit der zuständigen oberen 

Naturschutzbehörde abgestimmt. Mit Verweis auf die Auflagenregelungen, welche unter Ka-

pitel C Abschnitt II. Nr. II.3 in den Planfeststellungsbeschluss übernommen wurden, hat die 

obere Naturschutzbehörde dem Vorhaben zugestimmt. 
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2. Besonders geschützte Landschaftsteile 

Die Planung berücksichtigt auch die rechtlichen Vorgaben für den Eingriff in die von der Pla-

nung betroffenen besonders geschützten Landschaftsteile. 

2.1. Landschaftsschutzgebiete 

Von dem Straßenbauvorhaben einschließlich der Folgemaßnahmen werden drei Land-

schaftsschutzgebiete im Sinne von § 26 BNatSchG berührt. Dabei handelt es sich um die 

Landschaftsschutzgebiete „Rehbach-Speyerbach“, „Pfälzische Rheinauen“ und „Im Kirchen-

grün“, die jeweils mittels eigenständiger Rechtsverordnung unter Schutz gestellt wurden. Ge-

mäß § 4 Abs. 1 Nr. 11 der Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Rehbach-

Speyerbach“ vom 30.11.1981 (LVO LSG „Rehbach-Speyerbach“), gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 8 

der Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Pfälzische Rheinauen“ vom 

17.11.1989 (LVO LSG „Pfälzische Rheinauen“) und sinngemäß auch nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 

der Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Im Kirchengrün“ der Stadt Speyer 

vom 23.04.1991 (LVO LSG „Im Kirchengrün“) dürfen ohne Genehmigung der „Landespfle-

gebehörde“ im Landschaftsschutzgebiet u.a. Neu- oder Ausbaumaßnahmen im Straßen- und 

Wegebau nicht durchgeführt werden. Die Genehmigungen können jeweils nur versagt wer-

den, wenn die Straßenbaumaßnahme dem Schutzzweck des jeweiligen Schutzgebietes zu-

widerläuft und eine Beeinträchtigung des Schutzzweckes nicht durch Bedingungen oder Auf-

lagen verhütet oder ausgeglichen werden kann. Soweit nach anderen Rechtsvorschriften je-

doch eine behördliche Zulassung notwendig ist, wird gemäß § 4 Abs. 3 der LVO LSG „Reh-

bach-Speyerbach“, gemäß § 4 Abs. 4 der LVO LSG „Pfälzische Rheinauen“ und gemäß § 4 

Abs. 3 der LVO LSG „Im Kirchengrün“ die Genehmigung der zuständigen „Landespflegebe-

hörde“ durch die behördliche Zulassung ersetzt, wenn die „Landespflegebehörde“ vor der 

Zulassung beteiligt worden ist und ihr Einverständnis erklärt hat. 

 

Die nach den vorstehend zitierten Rechtsverordnungen erforderlichen Genehmigungen für 

die Realisierung des Ausbauvorhabens in den genannten Landschaftsschutzgebieten wer-

den im Rahmen des vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses mit erteilt (vgl. Kapitel A Nr. 

VIII.). Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen liegen vor, weil die mit der Maßnahme ver-

bundenen Beeinträchtigungen der jeweiligen Gebietsschutzzwecke entsprechend den Ge-

nehmigungsvorgaben in den Rechtsverordnungen vermieden bzw. vollständig ausgeglichen 

werden können. Zudem wurden die zuständigen Naturschutzbehörden bei der SGD Süd und 

der Stadt Speyer im Anhörungsverfahren beteiligt. Diese haben ihr Einverständnis zu dem 

Straßenbauvorhaben erteilt. Die Genehmigungen im Sinne der vorgenannten Rechtsverord-

nungen werden mithin im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss in zulässiger Weise mit 

erteilt. 

2.2. Gesetzlich geschützte Biotope 

Berührungspunkte des Straßenbauvorhabens mit gesetzlich geschützten Biotopen i.S.v. § 

30 BNatSchG wurden im Rahmen der Bilanzierung des Fachbeitrags Naturschutz erfasst 
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und werden durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung voll-

ständig ausgeglichen. Soweit hierdurch Verbotstatbestände nach § 30 Abs. 2 BNatSchG er-

füllt werden, kann im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde für das Straßenbau-

vorhaben nach § 30 Abs. 3 BNatSchG eine Ausnahme von den vorgenannten Verbotstatbe-

ständen erteilt werden, da die Eingriffe in die Biotope vollständig kompensiert werden (vgl. 

Kapitel A Nr. VII dieses Beschlusses). 

3. Artenschutz 

Das Vorhaben genügt auch den Anforderungen des Artenschutzes. Dabei ist folgendes 

Prüfsystem zu beachten. 

3.1. Allgemeines 

Das europäische Gemeinschaftsrecht und die nationalen Naturschutzbestimmungen normie-

ren einen besonderen Schutz für bestimmte Tier- und Pflanzenarten, der auch bei der Zulas-

sung von Straßenbauvorhaben zu beachten ist. Die geschützten Arten sind gemäß den §§ 

44 ff. BNatSchG i.V.m. § 22 ff. LNatSchG zu prüfen. Auf Grund der Vorgaben des Europäi-

schen Gerichtshofes (EuGH) im Urteil vom 10.01.2006 (C-98/03) wurde das BNatSchG zum 

12.12.2007 (BGBl. I S. 2873), in Kraft getreten am 18.12.2007, geändert. Durch diese Neu-

fassung des BNatSchG hat der Bundesgesetzgeber die europarechtlichen Regelungen zum 

Artenschutz, die sich aus der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992, 

ABl. EG Nr. L 206/7) sowie der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates über 

die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979, ABl. EG Nr. L 103) ergeben, 

umgesetzt. Auch die am 01.03.2010 in Kraft getretene Neufassung des BNatSchG (BGBl. I, 

Nr. 51 vom 06.08.2009, S. 2542) enthält entsprechende Bestimmungen zum besonderen 

Artenschutz. Die vorgenannten europäischen Richtlinien und das die entsprechenden Um-

setzungsbestimmungen enthaltende BNatSchG sind hierbei in ihrer jeweils gültigen Fassung 

anzuhalten. 

 

Demnach ist es gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG verboten: 

„1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören.“ 



Kapitel E, Begründung 

Seite 173 

 

Diese Zugriffsverbote werden für Eingriffsvorhaben und damit auch für Straßenbauprojekte 

durch den § 44 Abs. 5 BNatSchG ergänzt; danach gelten die artenschutzrechtlichen Verbote 

u.a. bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft für die in Anhang IV der 

FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die heimischen europäischen Vogelar-

ten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie sowie für solche Arten, die in einer – noch zu erlas-

senden - Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind. Dabei sind 

auch die Bestimmungen des § 24 LNatSchG (Nestschutz) zu beachten. 

 

Darüber hinaus normiert § 44 Abs. 2 BNatSchG auch ein Besitzverbot für Tiere und Pflanzen 

der besonders geschützten Arten. Danach ist es u.a. verboten, diese Arten in Besitz oder 

Gewahrsam zu haben. 

 

Werden Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 und Abs. 2 BNatSchG bezüglich 

der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die 

Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Hierbei sind Art. 16 Abs. 

1 und 3 FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie zu beachten.  

 

Damit muss zur Durchführung eines Straßenbauvorhabens unter den artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen nachgewiesen werden, dass: 

- zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, 

- zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der rele-

vanten Arten führen, nicht gegeben sind, 

- keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einer Art 

zu erwarten ist bzw. bei derzeitigem schlechten Erhaltungszustand eine Verbesserung 

nicht behindert wird. 

 

Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie: 

- das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes 

führen und 

- das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhaltungszustand 

befinden, diesen nicht weiter verschlechtern. 

 

Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhaltungszustand nicht ver-

schlechtern. 

 

Der Straßenbaulastträger hat zunächst im Hinblick auf die zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Gutachten für das Planfeststellungsverfahren geltenden Rechtslage die möglichen Auswir-

kungen auf die geschützten Arten im Lichte der artenschutzrechtlichen Vorgaben der FFH- 



Kapitel E, Begründung 

Seite 174 

und Vogelschutz-Richtlinien durch das sachverständige Planungsbüro Cochet Consult im 

November 2006 ermitteln und bewerten lassen. Diese Untersuchungen3 waren Bestandteil 

der im Sommer 2007 offen gelegten Planunterlagen. Aufgrund der oben beschriebenen Än-

derung des BNatSchG infolge der Entscheidung des EuGHs vom 10.01.2006 wurden die 

Gutachten im Dezember 2007 überarbeitet und der neuen Gesetzeslage angepasst. Die vor-

hergehenden Gutachtenfassungen wurden durch diese Gutachten-Neufassung ersetzt.4 Be-

reits kurz zuvor, zum 01.03.2010, war eine umfassende Neufassung des BNatSchG in Kraft 

getreten, welche in Bezug auf die Regelungen zum Artenschutz im Wesentlichen jedoch nur 

redaktionelle Änderungen in der Nummerierung der Paragraphen zur Folge hatte. Insoweit 

wurde bei der Erstellung der Neufassung der Gutachten auf eine erneute vollständige Über-

arbeitung verzichtet. Die mit der Neufassung des BNatSchG im Jahre 2010 verbundene Än-

derung der Paragraphennummerierung wurde dann allerdings bei den späteren ergänzen-

den artenschutzrechtlichen Betrachtungen berücksichtigt. In diese Betrachtungen sind auch 

neue oder geänderte Erkenntnisse zum Vorkommen und der Betroffenheit des Artenspekt-

rums im Vorhabenbereich eingeflossen. Der solchermaßen überarbeitete Artenschutzbeitrag 

vom Dezember 2010 und eine weitere ergänzende Anlage vom Februar 2016 wurden im 

Rahmen der ergänzenden Planoffenlage zur zweiten Deckblattplanung im Mai/ Juni 2016 

nochmals offengelegt (siehe Ausführungen zum Verfahren in Kapitel E Abschnitt III. Nr. 3.). 

 

In der Folge hat der Vorhabenträger im Hinblick auf die fortgeschrittene Verfahrensdauer zur 

Bestätigung der Belastbarkeit der naturschutzfachlichen Fachbeiträge das naturfachlich 

sachverständige Planungsbüro Cochet Consult im Oktober 2016 mit einer entsprechenden 

Überprüfung beauftragt. Das Planungsbüro hat die den naturschutzfachlichen Unterlagen 

zugrundeliegenden Ermittlungen, Kartierungen, Begehungen und Dokumentationen zur Er-

fassung des Artenbestandes zusammenfassend dargelegt und im Wege einer aktuellen Ab-

frage und eines Abgleichs mit den fortlaufend dokumentierten Artenfunden im Service-Portal 

ArtenFinder des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-

Pfalz die bislang vorliegenden Erkenntnisse überprüft. Im Ergebnis wurde von dem Sachver-

ständigen bestätigt, dass sich für die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Wirkraum der 

Ausbauplanung keine wesentlichen Veränderungen ihres Lebensraums bzw. ihrer Betroffen-

heiten ergeben haben und die Aussagen der vorliegenden Fachbeiträge zum Artenschutz 

daher weiterhin Gültigkeit besitzen5. 

 

Die vorgenannten artenschutzrechtlichen Prüfungen, die der vorliegenden Planfeststellungs-

entscheidung zugrunde liegen, kamen zu folgenden Ergebnissen: 

                                                      

3 „Überprüfung der Ausbauplanung hinsichtlich der besonders geschützten Arten gemäß § 10 BNatSchG“ und „Artenschutz-

rechtliche Prüfung der Betroffenheit streng geschützter Arten gem. § 10 BNatSchG“, Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und 
Verkehr Cochet Consult, November 2006 (vgl. Kapitel A Abschnitt XIII. Nr. 29) 

4 „Anhang B zum Landschaftspflegerischen Begleitplan – Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 42 (1) BNatSchG“, 

Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr Cochet Consult, Dezember 2010 (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 39) 

5 „Überprüfung der artenschutzrechtlichen Fachbeiträge anhand aktueller Artenfinder-Meldungen“ Planungsgesellschaft Um-

welt, Stadt und Verkehr Cochet Consult, Februar 2017 
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3.2. Untersuchung zu Auswirkungen auf die geschützten Arten (§ 44 ff. BNatSchG) 

Die Zulässigkeit des Vorhabens wurde am Maßstab des § 44 BNatSchG dahingehend über-

prüft, ob im Hinblick auf die geschützten Tier- und Pflanzenarten im Sinne von Anhang IV der 

FFH-RL und die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-RL artenschutzrecht-

liche Verbotstatbestände erfüllt werden. Der Vorhabenträger hat hierzu Art und Umfang der 

Betroffenheit für alle im Auswirkungsbereich des Vorhabens vorkommenden maßgeblichen 

Tier- und Pflanzenarten gutachterlich ermitteln und bewerten lassen. Als Ergebnis dieser 

Prüfungen ist nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde festzustellen, dass unter Be-

rücksichtigung der konkreten Ausgestaltung der Baumaßnahme, der in der Planung enthal-

tenen naturschutzfachlichen Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen (vgl. Auf-

lagenregelung in Kapitel C Abschnitt II Nrn. II.1 des Beschlusses zu folgenden Maßnahmen: 

S 1 - Schutz von Gehölzbeständen nach DIN 18 920/ RAS-LP 4; V 11 - Vermeidung von 

Baumverlusten, die für den Erhalt von Großem Eichenbock und Großem Goldkäfer von Be-

deutung sind; V 12 – Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die 

Avifauna; V 13 – Kontrolle vor dem Einschlag auf besetzte Baumhöhlen/ Verschluss unbe-

setzter Höhlen; V 14 – Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die 

Haselmaus und den Kleinen Wasserfrosch; V 15 – Beschränkung der Zeiten für die Baufeld-

räumung in Bezug auf die Zauneidechse; V 16 – Verbesserung der Vernetzung von Lebens-

räumen des Schifferstadter Waldes), der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme A 12 - Erwei-

terung des Ziegenmelkerhabitats (CEF-Maßnahme), der in diesem Planfeststellungsbe-

schluss getroffenen Regelungen zur Anpassung und Ergänzung des naturschutzfachlichen 

Maßnahmenkonzeptes (vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt II Nr. II.2) sowie unter 

Berücksichtigung sämtlicher naturfachlichen Bewertungen des Naturschutzsachverständi-

gen weder für Arten des Anhangs IV der FFH-RL noch für Europäische Vogelarten gem. Art. 

1 der VS-RL einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 (Zugriffsverbote) 

und Abs. 2 (Besitzverbote) BNatSchG erfüllt wird. Es treten weder bau-, anlage- noch be-

triebsbedingte Auswirkungen auf, die für eine oder mehrere der dort genannten Arten die 

Erfüllung solcher Verbotstatbestände zur Folge haben würden. Durch das Vorhaben werden 

unter Berücksichtigung aller vorgenannten Erkenntnisse keine Entnahmen, Beschädigungen 

und Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der relevanten Arten bewirkt, deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt wird (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG). Auch werden keine erheblichen Störungen i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

verursacht. Des Weiteren gehen mit dem Vorhaben auch keine Tötungen von Tieren oder 

ihren Entwicklungsformen i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG einher. In Bezug auf die Zau-

neidechse und die Schlingnatter und die für diese beiden Reptilienarten gegebenenfalls vor-

zunehmenden Fang- und Umsiedlungsmaßnahmen ist nach Überzeugung der Planfeststel-

lungsbehörde das Fangverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ebenfalls nicht erfüllt. Glei-

ches gilt auch für das Besitzverbot gem. § 44 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG, welches im Hinblick 

auf die mit diesen Maßnahmen notwendigerweise verbundene Inbesitznahme der Tiere in 

Rede stehen könnte. Die Planfeststellungsbehörde geht jedoch davon aus, dass das mit die-

sen Maßnahmen verbundene kurzzeitige Fangen und Inbesitznehmen der Tiere weder vom 
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Fangverbot noch vom Besitzverbot gemäß den genannten Vorschriften erfasst wird. Hinsicht-

lich der Einzelheiten wird auf den Fachbeitrag Artenschutz „Anhang B zum Landschaftspfle-

gerischen Begleitplan, Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 42 (1) BNatSchG, 

Dezember 2010“ und die Ergänzende Anlage zum „Anhang B zum Landschaftspflegerischen 

Begleitplan, Prüfung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 44 (1) BNatSchG, Februar 

2016“ verwiesen (vgl. hierzu Kapitel A, Abschnitt XII. Nr. 39 und 40 dieses Beschlusses). 

Daraus ist abzuleiten, dass gegen die Zulassung des Vorhabens bereits aus diesem Grunde 

keine artenschutzrechtlichen Bedenken im Hinblick auf die Regelungen in § 44 ff. BNatSchG 

bestehen. 

3.3. Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Die Zulässigkeit des Vorhabens wäre allerdings auch für den Fall anzunehmen, dass entge-

gen vorstehender Bewertung durch das Straßenbauvorhaben bau-, anlage- oder betriebsbe-

dingt Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 und Abs. 2 BNatSchG etwa in Gestalt von bau- 

und betriebsbedingten Tötungen, von Zerstörungen und Beschädigungen von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sowie von erheblichen Störungen während der in § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG genannten Schutzzeiten für einzelne oder mehrere Arten erfüllt würden. Dies gilt 

auch für den Fall, dass man abweichend von der Planfeststellungsbehörde in Bezug auf die 

etwaige Umsiedlung der Zauneidechse und Schlingnatter die Erfüllung des Fangverbotstat-

bestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie des Besitzverbotes nach § 44 Abs. 2 

Nr. 1 BNatSchG anzunehmen hätte. Die Planfeststellungsbehörde würde im Rahmen der 

hier vorsorglich durchgeführten Ausnahmeprüfung nach Maßgabe des § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 

5 und Satz 2 BNatSchG dem Vorhaben gleichwohl die artenschutzrechtliche Zulässigkeit 

attestieren können, weil die dafür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt wer-

den. 

 

Diesbezüglich wurde geprüft, ob die Zulassung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 

BNatSchG entsprechend den Vorgaben des § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich wäre. 

 

Voraussetzungen hierfür sind 

... im Falle betroffener Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie: 

- die Darlegung, dass die Gewährung einer Ausnahme für die Durchführung des Vorha-

bens zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes im Land Rhein-

land-Pfalz führt bzw. dass sich der jetzige ungünstige Erhaltungszustand im Endergeb-

nis nicht weiter verschlechtern wird ... und ... 

- keine zumutbaren Alternativen gegeben sind. 

 

... im Falle betroffener europäischer Vogelarten: 

- die Darlegung, dass die Gewährung einer Ausnahme für die Durchführung des Vorha-

bens zu keiner Verschlechterung des jetzigen Erhaltungszustandes im Land Rhein-

land-Pfalz führt ... und ... 
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- keine zumutbaren Alternativen gegeben sind. 

 

Weiterhin müssen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-

lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art für das Vorhaben sprechen.  

 

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-

ler oder wirtschaftlicher Art 

Um eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zulassen zu können, müssen „zwingende 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirt-

schaftlicher Art“ die Befreiung erfordern. Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall; die 

zwingenden Gründe ergeben sich bereits aus den Erwägungen zur Planrechtfertigung des 

Vorhabens selbst. In den offen gelegten Planunterlagen sowie im vorliegenden Planfeststel-

lungsbeschluss sind die Gründe für die Erforderlichkeit der Straßenbaumaßnahme ausführ-

lich dargelegt. Namentlich ist hier die Ausweisung des Vorhabens im Bedarfsplan als Anlage 

zum FStrAusbG zu erwähnen, die deutlich macht, dass auch der Gesetzgeber dem Bauvor-

haben eine besondere Wertigkeit und Dringlichkeit beigemessen hat. Zudem besitzt bereits 

die bestehende BAB 61 internationale Bedeutung, da sie als Europastraße 31 (E 31) zum 

Netzwerk der Europastraßen im Sinne des „Europäischen Übereinkommens über die Haupt-

straßen des internationalen Verkehrs“ vom 15.11.1975 gehört und Bestandteil des Ge-

samtnetzes des Transeuropäischen Verkehrsnetzes gemäß der „EU-Verordnung Nr. 

1315/2013 über Leitlinien für die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) vom 

11.12.2013“ ist. Auf nationaler Ebene stellt sie eine großräumige Verbindung zwischen den 

Verdichtungsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar dar. Die BAB 61 verläuft ab 

der Grenze zu den Niederlanden in der Nähe von Venlo beginnend durch Nordrhein-Westfa-

len und Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg, wo sie bei Hockenheim an die BAB 6 

angebunden ist. Insoweit weist sie schon im bestehenden Ausbauzustand einen Netzzusam-

menhang auf, welcher durch die hier planfestgestellte Erweiterung auf sechs Fahrstreifen 

eine entsprechende Bestätigung und Aufwertung erfährt. Der Ausbau führt zu einer Verbes-

serung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem gegenständlichen Straßenteil-

stück. Damit wird der Vorhabenträger seiner Verpflichtung aus § 3 Abs. 1 Satz 2 FStrG ge-

recht, wonach die Bundesfernstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genü-

genden Zustand zu erweitern oder in sonstiger Weise zu verbessern sind. Insgesamt lässt 

sich hieraus ein besonderes öffentliches Interesse an der Verwirklichung der Straßenbau-

maßnahme ableiten. Dieses Interesse ist von einem solchem Gewicht, dass es etwaige ent-

gegenstehende artenschutzrechtliche Belange überwiegen würde. Hierbei ist auch zu be-

rücksichtigen, dass den für die Maßnahme sprechenden Gründen des öffentlichen Interesses 

unter Berücksichtigung der geplanten naturschutzfachlichen Maßnahmen nur vergleichs-

weise geringfügige Beeinträchtigungen unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes entge-

genstehen würden, denen in der Gesamtbetrachtung keinesfalls ein überwiegendes Gewicht 

beizumessen wäre. Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass das vorliegende Straßenbau-
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vorhaben auch im Falle der hier lediglich vorsorglich unterstellten Erfüllung artenschutzrecht-

licher Verbotstatbestände von zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses getragen wäre. 

 

Durchführung des Vorhabens führt nicht zu einer Verschlechterung des günstigen Erhal-

tungszustandes bzw. nicht zu einer weiteren Verschlechterung eines evtl. jetzigen ungünsti-

gen Erhaltungszustandes  

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG darf eine Ausnahme von den Verboten des § 44 BNatSchG nur 

dann zugelassen werden, wenn sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht 

verschlechtert. Hinsichtlich der relevanten Arten des Anhangs IV der FFH-RL wurde in den 

vorzitierten artenschutzrechtlichen Beiträgen dargelegt, dass trotz der Annahme möglicher 

Individuenverluste sowie von Verlusten einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestätten und auch 

bei einer erheblichen Störung die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG nicht erfüllt werden, weil die ökologische Funktion der Gesamtheit der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt wird. Ungeachtet 

dessen wurden weitergehend vorsorglich die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG mit dem Ergebnis überprüft, dass hinsichtlich der relevanten Arten des Anhangs 

IV der FFH-RL auch keine Verschlechterungen der jeweiligen Population im Hinblick auf de-

ren jeweiligen Erhaltungszustand im Verbreitungsgebiet zu erwarten wären. Damit sind auch 

die europarechtlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. Art 16 FFH-Richtlinie erfüllt. Weiter 

wurde in den artenschutzrechtlichen Beiträgen auch bezüglich der relevanten europäischen 

Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie nachgewiesen, dass weder eine Beschä-

digung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, noch eine erhebliche Störung und auch keine 

signifikante Steigerung des bau- und betriebsbedingten Tötungsrisikos für die Arten im Sinne 

der Verbotstatbestände des 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten ist. Soweit für 

den Ziegenmelker eine Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 

BNatSchG nicht auszuschließen gewesen wäre, wurde dem Eintritt der Verbotstatbestände 

durch die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme A 12 wirksam ausgeschlossen. Mit dieser 

Maßnahme ist sichergestellt, dass der bestehende Lebensraum vor Beginn der Straßenbau-

maßnahme durch die Schaffung geeigneter neuer Habitatstrukturen außerhalb des Wir-

kungsbereichs des Ausbauvorhabens erweitert wird. Dadurch wird ein Ausweichen des Zie-

genmelkers im Wege der Verlagerung seiner Fortpflanzungs- und Ruhestätten ermöglicht 

und auch einer erheblichen Störung der Art durch frühzeitige Schaffung neuer geeigneter 

Lebensraumstrukturen entgegengewirkt, so dass für diese Vogelart ebenfalls die Erfüllung 

der Verbotstatbestände vermieden werden kann. Auch wenn hiernach bei Durchführung der 

geplanten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen keiner der Verbotstat-

bestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG greift, wurden im Fachbeitrag Artenschutz 

dennoch vorsorglich die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 

7 BNatSchG für alle europäischen Vogelarten geprüft. Diese liegen für alle Arten vor, da sich 

die jeweiligen aktuellen Erhaltungszustände der Populationen im Verbreitungsgebiet nicht 

verschlechtern. Gleichzeitig sind auch dahingehend die europarechtlichen Ausnahmevoraus-

setzungen gem. Art. 9 Vogelschutzrichtlinie erfüllt. 
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Keine zumutbare Alternative 

Außerdem kann gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nur dann eine Ausnahme zugelassen werden, 

wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind. Die gewählte Ausführungsvariante ist hin-

sichtlich der Betroffenheit gemeinschaftsrechtlich geschützter Arten (Arten des Anhangs IV 

FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten) als die insgesamt günstigste einzustufen. Unter Be-

rücksichtigung und Würdigung aller straßenbedingten Beeinträchtigungen (Flächeninan-

spruchnahme, Flächenversiegelung, Trennwirkungen, verkehrsbedingte Auswirkungen), der 

Vermeidbarkeit und Ausgleichbarkeit von Eingriffen sowie von möglichen Entlastungseffek-

ten hat sich der beidseitige symmetrische Anbau jeweils eines Fahrstreifen an die ansonsten 

in ihrem Bestand sowie Lage und Höhe unveränderten Autobahntrasse als die günstigste, 

weil mit den geringsten naturschutzfachlichen Auswirkungen verbundene Variante darge-

stellt. Die für den Artenschutz wertvollen Bereiche und Flächen finden sich auf beiden Seiten 

entlang der BAB 61. Durch die bei der gegenständlichen Variante optimale Ausnutzung vor-

handener Böschungen wird eine Inanspruchnahme artenschutzfachlich höherwertiger Flä-

chen vermieden. Durch einen einseitigen Ausbau kann dies nicht erreicht werden. Gegen-

über der hier gewählten symmetrischen Anbauweise wäre ein asymmetrischer Anbau der 

dritten Fahrstreifen unter Beibehaltung einer der beiden Fahrbahnränder der bestehenden 

Fahrbahn nicht vorzugswürdig gewesen, weil hiermit deutlich gravierendere Eingriffe in Natur 

und Landschaft einhergegangen wären. Darüber hinaus hätten bei einem asymmetrischen 

Querschnitt die vorhandenen Überführungsbauwerke vollständig abgerissen und neu erstellt 

werden müssen. Schließlich hat die symmetrische Bauweise insbesondere auch erhebliche 

Vorteile gegenüber einer etwaigen Neutrassierung der Autobahn, bei der nicht nur die Be-

seitigung des vorhandenen Autobahnbandes mit erheblichen Beeinträchtigungen der Natur 

verbunden gewesen wäre, sondern auch die Neuanlegung der Straße in bisher unberührtem 

Gelände einen erstmaligen zusätzlichen Eingriff in die Natur und Landschaft ausgelöst hätte. 

Auch im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes unter Einbe-

ziehung vorhandener Daten, einer eigenen Biotoptypenkartierung, einer Brutvogelkartierung 

und einer Sonderuntersuchung spezieller Arten der (VS-RL) wurden der beidseitige symmet-

rischen Ausbau als die günstigste Variante bestätigt. Dabei gilt es insbesondere auch zu 

berücksichtigen, dass die geplante naturschutzfachliche Vermeidungsmaßnahme V 16 eine 

deutliche Reduzierung der bereits heute bestehenden Barrierewirkung der vorhandenen BAB 

61 bewirkt. Hiermit wird, namentlich durch die Anlage der Wildbrücke im Schifferstadter Wald, 

eine gelenkte Querungsmöglichkeit über die BAB 61 zum gefahrlosen Individuenaustausch 

der lokalen Populationen beidseits der Autobahntrasse neu geschaffen. Dies würde neben 

den zu erfüllenden naturschutzfachlichen Anforderungen an das Straßenbauvorhaben auch 

dem unabhängig hiervon verfolgten naturschutzfachlichen Ziel des Landes Rheinland-Pfalz 

der Sicherung und Entwicklung von überregionalen Wildtierkorridoren zugutekommen. So-

weit für die Zauneidechse und die Schlingnatter gegebenenfalls Umsiedlungsmaßnahmen 

erforderlich werden, hat die Planfeststellungsbehörde diesbezüglich vorsorglich die Erfüllung 

des Fangverbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und des Besitzverbotes nach § 44 
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Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG unterstellt. Diese Maßnahmen wären ebenfalls unvermeidbar, da 

mangels wirksamer Alternativen ein anderweitiger Schutz der Reptilien nicht zu leisten wäre. 

 

Entscheidung über die Ausnahmeerteilung 

Damit würden auch für den Fall, dass entgegen der Annahme des Sachverständigengutach-

tens und der oben dargelegten Überzeugung der Planfeststellungsbehörde für verschiedene 

Tierarten Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt wären, die Tatbestandsvorausset-

zungen für die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 BNatSchG von den artenschutzrechtli-

chen Verboten des § 44 BNatSchG auch unter Berücksichtigung der europarechtlichen Ar-

tenschutzbestimmungen nach Art. 16 FFH-RL und Art. 9 VS-RL vorliegen. Die Planfeststel-

lungsbehörde erachtet es daher unter Berücksichtigung des ihr zustehenden Ermessens für 

sachgerecht, dem Straßenbaulastträger, eine Ausnahme von den Verbotstatbeständen des 

§ 44 Abs. 1 und Abs. 2 BNatSchG im Hinblick auf die relevanten FFH- und Vogelarten zu 

erteilen. Maßgeblich für diese Entscheidung sind die für die Maßnahme sprechenden über-

wiegenden Gründe des Gemeinwohls und die demgegenüber vergleichsweise geringfügigen 

Beeinträchtigungen unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat daher in Kapitel A Abschnitt VI. vorsorglich eine Ausnah-

megenehmigung für sämtliche im Planbereich vorkommenden besonders geschützten Arten 

ausgesprochen. Abschließend stellt die Planfeststellungsbehörde hiernach fest, dass die vor-

liegende Straßenplanung mit den naturschutzrechtlichen Vorgaben des Artenschutzes in 

Einklang steht und damit auch in artenschutzrechtlicher Hinsicht zulässig ist. 

 

4. Habitat- und Vogelschutz (Gebietsschutz) 

Bei der Projektzulassung müssen des Weiteren auch die naturschutzrechtlichen Anforderun-

gen zum Habitatschutz beachtet werden, die sich aus der VS-RL und der FFH-RL sowie den 

hierzu ergangenen nationalen Umsetzungsbestimmungen des BNatSchG und des 

LNatSchG ergeben. 

4.1. Allgemeines 

Das europäische Gemeinschaftsrecht normiert besondere Schutzbestimmungen zum Ge-

bietsschutz im Rahmen eines Schutzgebietssystems zur Schaffung eines kohärenten Netzes 

„Natura 2000“. Die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben hierzu sind in der Richtlinie 

79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, 

ABl. EG Nr. L 103 vom 25.04.1979 (Vogelschutz-Richtlinie; VS-RL) und in der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen Abl. Nr. L 206, S. 7 (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie; 

FFH-RL) in ihrer jeweils aktuellen Fassung rechtlich verankert. Die naturschutzrechtlichen 

Vorgaben des europäischen Gemeinschaftsrechts sind durch das Bundesnaturschutzgesetz 

in der Fassung vom 29.07.2009 in deutsches Recht umgesetzt worden (§§ 32 ff. BNatSchG); 

ergänzende landesrechtliche Regelungen finden sich in den Vorschriften der §§ 17 ff. 
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LNatSchG. Diese gemeinschaftsrechtlichen und nationalen Bestimmungen sehen rechtliche 

Vorgaben im Sinne eines gestuften Schutz- bzw. Zulassungsregimes für die Projetzulassung 

vor, die bei der Prüfung der Verträglichkeit eines Vorhabens mit dem Vogel- und FFH-Ge-

bietsschutz zu beachten sind. Soweit Habitat- oder Vogelschutzbelange betroffen sind, be-

darf es einer eigenständigen Prüfung am Maßstab dieser gemeinschaftsrechtlichen und na-

tionalen Bestimmungen, weil sich aus diesem Rechtsregime strikt zu beachtende Anforde-

rungen ergeben, die nur nach Maßgabe eines strengen Prüfungssystems überwunden wer-

den können. 

 

Die rechtlichen Vorgaben für den europäischen Vogelgebietsschutz sind in Art. 4 der VS-RL 

enthalten. Danach unterliegen Gebiete, welche die fachlichen Voraussetzungen eines euro-

päischen Vogelschutzgebietes erfüllen, einem strengen Schutzsystem. Gebiete, die zwar die 

fachlichen Kriterien für eine Meldung als Vogelschutzgebiete erfüllen, aber bisher nicht durch 

Ausweisung förmlich unter Schutz gestellt worden sind (faktische Vogelschutzgebiete), un-

terliegen dabei einem besonderen Schutzregime nach Art. 4 Abs. 4 S. 1 VS-RL. Eingriffe in 

solche Gebiete sind nur unter den dort genannten engen Voraussetzungen zulässig. Die 

durch die VS-RL geschützten und bereits als Vogelschutzgebiete ausgewiesenen Gebiete 

werden durch die FFH-Richtlinie Teil eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes 

(„Natura 2000“). Nach ihrer Anerkennung und Ausweisung als Vogelschutzgebiet sind auf 

diese Gebiete hinsichtlich des Gebietsschutzes die Regelungen der FFH-Richtlinie anzuwen-

den. Die ausgewiesenen Vogelschutzgebiete bilden dann zusammen mit den FFH-Gebieten 

auf nationaler Ebene das kohärente Schutzgebietsnetz „Natura 2000“. Für die nach Art. 4 

Abs. 1 VS-RL zu besonderen Schutzgebieten erklärten oder nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL als 

solche anerkannten Gebiete treten somit die Verpflichtungen aus Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-

RL mit dem Zeitpunkt der Erklärung oder Anerkennung durch den Mitgliedsstaat an die Stelle 

der Verpflichtungen aus Art. 4 Abs. 4 VS-RL. Mit der Erklärung oder Anerkennung des Vo-

gelschutzgebietes durch den Mitgliedsstaat wird damit das strengere Schutzregime der VS-

RL durch das weniger strenge Schutzsystem der FFH-RL abgelöst. Mithin gilt für anerkannte 

bzw. ausgewiesene Vogelschutzgebiete dasselbe Schutzregime wie für ausgewiesene FFH-

Gebiete. Dies ergibt sich aus Art. 7 der FFH-RL. 

 

Die rechtlichen Vorgaben für die Zulassung von Vorhaben im Bereich von Gebieten von ge-

meinschaftlicher Bedeutung, sprich die so genannten FFH-Gebiete, sowie die Vogelschutz-

gebiete sind gemeinschaftsrechtlich in Art. 6 der FFH-RL sowie in den entsprechenden nati-

onalen Umsetzungsbestimmungen in §§ 32 ff. BNatSchG i.V.m. § 17 ff. LNatSchG normiert. 

Für Projekte im Bereich ausgewiesener Vogel- und/oder FFH-Schutzgebiete gelten dann im 

Wesentlichen dieselben Zulassungsvoraussetzungen. 

 

Die in Rheinland-Pfalz als Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete ausgewiesenen Gebiete, 

die Bestandteile des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ sind, sind 

in § 17 LNatSchG geregelt. Die in der dortigen Anlage 1 genannten Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung und die in der Anlage 2 genannten Europäischen Vogelschutzgebiete 
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stehen unter besonderem Schutz. Zweck der Unterschutzstellung ist es, die Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der in den Gebieten der Anlage 1 

genannten natürlichen Lebensraumtypen, Tier- und Pflanzenarten sowie der in den Gebieten 

der Anlage 2 genannten Vogelarten und ihrer Lebensräume zu gewährleisten. Die für die 

Vogelschutz- und FFH-Gebiete maßgeblichen Erhaltungsziele sind in der Landesverordnung 

über die Erhaltungsziele in den Natura 2000-Gebieten vom 18.07.2005 (GVBl. S. 323) (in 

ihrer jeweils aktuellen Fassung) näher bestimmt. 

 

Nach Art. 6 Abs. 3 S. 1 FFH-RL sind Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Ver-

waltung eines FFH-Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür notwendig sind, einer Prüfung 

auf ihre Verträglichkeit mit den für das FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet festgelegten Er-

haltungszielen zu unterziehen, wenn sie das FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet einzeln o-

der im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten „erheblich beeinträchtigen“ 

könnten. Sind derartige Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen, bedarf es keiner 

weiteren Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Habitat- bzw. Vogelschutzes. Das Vorhaben 

ist dann unter dem Aspekt des Habitat- bzw. Vogelschutzes ohne weiteres zulässig. 

 

Lassen sich im Rahmen der vorbeschriebenen Prüfung (Screening) „erhebliche Beeinträch-

tigungen“ hingegen nicht ausschließen, so bedarf es der Durchführung einer FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 S. 2 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 18 

LNatSchG. Ist der Eingriff nach den Ergebnissen dieser Verträglichkeitsprüfung mit den Er-

haltungszielen für das Gebiet als Ganzes und seinen wesentlichen Bestandteilen vereinbar, 

ist das Vorhaben ebenfalls zulässig. Auch in diesem Falle wäre dann keine weitere FFH-

Prüfung mehr erforderlich. 

 

Ergibt die Verträglichkeitsprüfung dagegen, dass das Vorhaben zu erheblichen Beeinträchti-

gungen der für die Erhaltungsziele des jeweiligen Vogelschutzgebietes / FFH-Gebietes maß-

geblichen Gebietsbestandteile führt, ist der Eingriff grundsätzlich nach den Bestimmungen 

Art. 6 Abs. 3 S. 2 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig. Ein Eingriff kann dann nur 

ausnahmsweise noch zugelassen werden, wenn weitere Voraussetzungen erfüllt sind. Dies 

setzt voraus, dass der Eingriff aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art gerechtfertigt werden 

kann. Werden in dem FFH-Gebiet - für Vogelschutzgebiete gilt diese zusätzliche Vorausset-

zung nicht - prioritäre natürliche Lebensraumtypen und / oder eine prioritäre Art beeinträch-

tigt, können allerdings nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Men-

schen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt oder, nach Einholung einer Stellungnahme der EU-Kommis-

sion, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses berücksichtigt 

werden (Art. 6 Abs. 4 UA 2 FFH-RL, § 34 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG). Außerdem darf für das 

Vorhaben keine Alternativlösung gegeben sein, bei der das Vorhaben unter Berücksichtigung 

der Projektzielsetzung mit geringeren Nachteilen für die geschützten FFH- und Vogelschutz-
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belange realisierbar wäre. Die Mitgliedsstaaten haben alle notwendigen Kohärenzsiche-

rungsmaßnahmen zu ergreifen, um die globale Kohärenz von „Natura 2000“ zu schützen 

(Art. 6 Abs. 4 FFH-RL, § 34 Abs. 5 BNatSchG). Diese weiter gehenden Anforderungen sind 

allerdings nur dann relevant, wenn das Vorhaben bezogen auf die Erhaltungsziele für das 

jeweilige Gebiet als Ganzes oder wesentliche Teile unverträglich ist. Im Falle seiner Verträg-

lichkeit sind zusätzliche Anforderungen nicht zu erfüllen. 

4.2. Ausführungen zur Betroffenheit von FFH-Gebiet(en) 

Von dem gegenständlichen Straßenbauvorhaben werden die FFH-Gebiete Nr. 6616-301 

„Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“ und Nr. 6616-304 „Rhein-

niederung Speyer-Ludwigshafen“ berührt, die in der Anlage 1 zu § 17 LNatSchG als Schutz-

gebiete ausgewiesen sind. Für beide Gebiete wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung mit 

nachfolgendem Ergebnis durchgeführt. 

FFH-Gebiet Nr. 6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wie-

sen“ 

Gebietsbenennung: 

Das FFH-Gebiet Nr. 6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wie-

sen“ ist durch Inkrafttreten der Änderung des LNatSchG am 13.10.2005 zu einem besonde-

ren Schutzgebiet erklärt worden und weist aktuell eine Gebietsgröße von 3.213 ha auf. Der 

aktuelle Gebietsstatus ergibt sich aus Anlage 1 des LNatSchG vom 06.10.2015 (GVBl. S. 

283). Die Gebietsgrenze verläuft südlich entlang der BAB 61 im Bereich von ca. Bau-km 

371+400 bis Bau-km 376+000 fast durchgehend in einem Abstand von ca. 300 m zur Auto-

bahntrasse. Lediglich im Bereich des Naturschutzgebietes „Neue Wiese“ bei ca. Bau-km 

374+000 weist das FFH-Gebiet in einem kleinen Abschnitt einen Abstand von ca. 150 m zur 

BAB 61 auf und im Bereich des Naturschutzgebietes „Haderwiese“ bei ca. Bau-km 375+000 

reicht das FFH-Gebiet auf ca. 150 m Länge bis unmittelbar an einen südlich der BAB 61 

verlaufenden Wirtschaftsweg heran. Nördlich der BAB 61 ist nur das zum FFH-Gebiet zäh-

lende Naturschutzgebiet „Kohllache/ Spießlache“ gelegen, welches allerdings einen Abstand 

von mind. 600 m zur Autobahntrasse aufweist. 

 

Schutzgründe und Erhaltungsziele: 

Als Erhaltungsziele sind für dieses Schutzgebiet im Einzelnen in § 17 LNatSchG i.V.m. der 

Anlage 1 folgende Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-RL 92/43/EWG 

als maßgebliche Gebietsbestandteile für die Ausweisung des FFH-Gebietes benannt ( * = 

prioritäre Lebensraumtypen und Arten lt. Anhängen I und II der FFH-RL 92/43/EWG): 

 

Sandheiden auf Binnendünen 2310 
Silbergrasrasen auf Binnendünen 2330 
Eutrophe Stillgewässer 3150 
Fließgewässer 3260 
Trockene Heiden 4030 
Borstgrasrasen * 6230 * 
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Pfeifengraswiesen 6410 
Feuchte Hochstaudenfluren 6430 
Brenndolden-Auenwiesen 6440 
Flachland-Mähwiesen 6510 
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) 9160 
Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald * 91E0 * 
 
Bombina variegata (Gelbbauchunke) 
Triturus cristatus (Kammmolch) 
Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger) 
Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) 
Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling/ Schwarzblauer Bläuling) 
Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling/ Großer Moorbläuling) 
Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) 
Gladiolus palustris (Sumpf-Siegwurz) 
Dicranum viride (Grünes Besenmoos) 

 

Erhaltungsziele sind nach § 17 Abs. 2 LNatSchG die Erhaltung oder Wiederherstellung (Ent-

wicklung) eines günstigen Erhaltungszustands der in der Anlage zum LNatSchG aufgeführ-

ten natürlichen Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten, die in einem Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen. Die jeweiligen Erhaltungsziele werden in der 

Landesverordnung vom 18.07.2005, zuletzt geändert am 22.12.2008, näher präzisiert. Für 

das FFH-Gebiet 6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“ 

werden in der Landesverordnung folgende Ziele benannt: 

 

Erhaltung oder Wiederherstellung 
- von Eichen-Hainbuchen- und Buchenwald im bestehenden Wald, auch als Le-

bensraum für Fledermäuse, 
- von artenreichen Mähwiesen, Borstgrasrasen, Heide, Sandrasen und Dünen im 

Offenland, auch als Lebensraum für Schmetterlinge (insbesondere Maculinea 
ssp. und Lycaena dispar), 

- der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typischen Gewässerle-
bensräume und –gemeinschaften sowie der Gewässerqualität, 

- von feuchten offenen Biotopmosaiken, auch als Lebensraum für Gladiolus palust-
ris 

 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele der FFH-relevanten Arten und Lebens-

raumtypen: 

Der Vorhabenträger hat eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt, um im 

Sinne von § 34 Abs. 1 BNatSchG die Verträglichkeit des Straßenbauvorhabens mit den Er-

haltungszielen des Natura 2000-Gebietes zu überprüfen und festzustellen, ob der vorgese-

hene 6-streifige Ausbau der BAB 61 für sich oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen 

oder Projekten geeignet ist, dass FFH-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen. Die FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung ist Bestandteil der Planunterlagen (Anlage 12.3, vgl. Kapitel A Abschnitt XII. 

Nr. 29). Aufgrund gesetzlicher Änderungen und erfolgter Planänderungen im Laufe des Ver-

fahrens wurden vom Vorhabenträger auch zur Beurteilung der eventuell hiermit einherge-
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henden geänderten Auswirkungen des Straßenbauvorhabens auf das FFH-Gebiet ergän-

zende fachgutachterliche Stellungnahmen6 7 8 eingeholt und eine Deckblattplanunterlage zur 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 30) erstellt, welche aber insge-

samt hinsichtlich der grundsätzlichen Beurteilung der FFH-Verträglichkeit des Straßenbau-

vorhabens zu keiner Änderung der Bewertung führten. Die Planfeststellungsbehörde schließt 

sich den fachgutachterlichen Bewertungen vollumfänglich an und erachtet diese im Hinblick 

auf die Beurteilung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens als sachgerecht. 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Straßenbauvorhaben nach Maßgabe der durchgeführ-

ten Untersuchungen und fachgutachterlichen Bewertungen bei Beachtung der in der Planung 

vorgesehenen und nunmehr im Planfeststellungsbeschluss verfügten Maßnahmen, die dem 

Straßenbaulastträger im Beschluss verbindlich auferlegt wurden, nicht zu „erheblichen Be-

einträchtigungen“ des FFH-Gebietes Nr. 6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und 

Schifferstädter Wiesen“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-

chen Bestandteilen führen wird. Maßgebliche Gebietsbestandteile sind nicht betroffen bzw. 

lassen keine erhebliche Beeinträchtigung eines Lebensraumtyps oder von Arten des FFH-

Gebietes erkennen. Dasselbe gilt für Arten, die für die gebietsbestimmenden Lebensraumty-

pen charakteristisch sind. Baubedingte Auswirkungen werden aufgrund der deutlichen Ent-

fernung des Baufeldes zum Schutzgebiet und der hohen Vorbelastung durch die bestehende 

BAB 61 insgesamt ausgeschlossen. Hinsichtlich der Frage betriebsbedingter Auswirkungen 

ist zunächst entsprechend der vorstehend im Kapitel E unter Abschnitt IV. Nr. 3 bereits er-

folgten Ausführungen zum Thema „Verkehrssituation und Verkehrsentwicklung“ nochmals 

darauf hinzuweisen, dass die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung prognostizierte und der 

Ausbauplanung zugrunde gelegte Verkehrszunahme die zukünftige allgemeine Verkehrs-

nachfrage für die BAB 61 darstellt, welche sich auch ohne den geplanten 6-streifigen Ausbau 

der BAB 61 im Prognosejahr voraussichtlich einstellen wird. In verkehrsplanerischer Sicht 

wird mithin davon ausgegangen, dass mit der 6-streifigen Erweiterung der BAB 61 keine 

verkehrserhöhende Wirkung verbunden ist. Bei der Beurteilung der betriebsbedingten Aus-

wirkungen des Vorhabens hat die Planfeststellungsbehörde auch den Gesichtspunkt der vor-

habenbedingten Auswirkungen durch erhöhte Schadstoffeinträge bzw. straßenbürtige Stick-

stoffdepositionen gesehen und gewürdigt. Mit Verweis auf die fehlende verkehrserhöhende 

Wirkung des Vorhabens wurde von der naturschutzfachlich zuständigen Fachgruppe Um-

welt/ Landespflege des LBM RLP fachlich bestätigt, dass aufgrund dessen vorhabenbedingt 

mit keinen zusätzlichen Stickstoffeinträgen zu rechnen ist. Im Rahmen der FFH-VP (Cochet 

                                                      

6 „FFH-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 (1) BNatSchG für das FFH-Gebiet DE 6616-301 Speyerer Wald und Haßlocher Wald 

und Schifferstädter Wiesen - Ergänzende Stellungnahme im Zuge des Planfeststellungsverfahrens“ Cochet Consult Planungs-
gesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr vom 01.07.2010 

7 „Überprüfung der neuen Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 LNatSchG vom 22. Juni 2010 

hinsichtlich ihrer Relevanz für die durch das Vorhaben berührten FFH- und Vogelschutzgebiete“ LBM Speyer Projektmanage-
ment Neubau Dahn-Bad Bergzabern, Dezember 2010 

8 „Überprüfung der FFH- und VSG-Verträglichkeitsprüfungen anhand aktueller Artenfinder-Meldungen, “ Planungsgesellschaft 

Umwelt, Stadt und Verkehr Cochet Consult, Februar 2017 
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Consult, Juli 2006) wurde für den Teilbereich des FFH-Gebietes, welcher in Höhe des Natur-

schutzgebietes „Haderwiese“ bis an einen südlich der BAB 61 verlaufenden Wirtschaftsweg 

heranreicht, zwar im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung infolge der prognostizierten allge-

meinen (wie zuvor bereits angeführt grundsätzlich aber nicht vorhabenbedingten) Verkehrs-

zunahme eine gewisse Verstärkung der Schadstoffbelastung als betriebsbedingte Auswir-

kung des Bauvorhabens unterstellt. Doch auch in diesem Fall wäre aufgrund der bestehen-

den Vorbelastung infolge des bereits vorhandenen hohen Verkehrsaufkommens der beste-

henden BAB 61 nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen. Infolge der Fahr-

bahnverbreiterung der BAB 61 werden ebenso keine relevanten vorhabenbedingten Verän-

derungen der Schadstoffeinträge hervorgerufen, da die Verbreiterung durch eine Erhöhung 

des Böschungsgrades bzw. des Böschungswinkels auf Flächen bewirkt wird, welche heute 

bereits zur Straße zählen. Die BAB 61 wird mithin in keinem relevanten Maße an die FFH-

Gebietsbestandteile heranrücken. Aus diesem Grund sind insgesamt keine zusätzlichen, 

durch die Ausbaumaßnahme hervorgerufenen Schadstoffbelastungen und mithin insoweit 

auch keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Ebenso wurden in der FFH-VP (Co-

chet Consult, Juli 2006) im Zusammenhang mit den betriebsbedingten Auswirkungen des 

Straßenbauvorhabens im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung infolge der prognostizierten 

allgemeinen (nicht vorhabenbedingten) Verkehrszunahme auf der BAB 61 eine Verstärkung 

der Verlärmung von relevanten Lebensräumen für Arten des Anhangs II oder durch eine Er-

höhung der Kollisionsgefährdung für Tierarten unterstellt. Allerdings wäre wiederum nicht mit 

erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen, da sich aufgrund der bestehenden Vorbelastung 

infolge des bereits vorhandenen hohen Verkehrsaufkommens auf der bestehenden BAB 61 

die Zunahme der Lärmemissionen unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle bewegen 

würde und auch von keiner relevanten Erhöhung der Kollisionsgefährdung auszugehen 

wäre. Die Möglichkeit anlagebedingter Auswirkungen wurde im Rahmen der FFH-VP (Co-

chet Consult, Juli 2006) nur infolge der Verbreiterung der Fahrbahn durch eine gewisse Ver-

stärkung der Trennwirkung der BAB 61 für bestehende Funktionsbeziehungen der Lebens-

räume beidseits der BAB 61 gesehen, da innerhalb des FFH-Gebietes keinerlei Baumaßnah-

men vorgesehen sind. Die anlagebedingten Auswirkungen durch verstärkte Trennwirkung 

werden aufgrund der bestehenden Vorbelastung aber als nicht erheblich eingestuft. Zudem 

wurde im Zusammenhang mit der Ergänzung des Ausbauvorhabens um die naturschutzfach-

liche Vermeidungsmaßnahme V 16 (Verbesserung der Vernetzung von Lebensräumen des 

Schifferstadter Waldes) im Wege einer Deckblattunterlage zur FFH-VP (vgl. Kapitel A Ab-

schnitt XII. Nr. 30) bestätigt, dass die Vermeidungsmaßnahme V 16 sogar zu einer erhebli-

chen Verminderung der Barrierewirkung der BAB 61 sowie des Kollisionsrisikos für Tierarten 

gegenüber der bestehenden Situation beiträgt und sich somit positiv auf die Bestandsent-

wicklung von vorhandenen Arten nach Anhang II der FFH-RL auswirkt. 

 

Zusammenfassend ist nach alledem unter Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung der 

Baumaßnahme, der naturfachlichen Bewertungen der Sachverständigen sowie der in diesem 

Planfeststellungsbeschluss getroffenen Regelungen eine erhebliche Beeinträchtigung des 

FFH-Gebietes 6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“ 
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in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen auszu-

schließen. Das Vorhaben ist daher gem. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL in Verbindung mit § 34 Abs. 2 

BNatSchG in Bezug auf dieses FFH-Gebiet habitatschutzrechtlich zulässig, ohne dass es 

einer weiteren Prüfung bedarf. 

 

Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Selbst wenn man entgegen dem oben Dargestellten davon ausgehen müsste, dass gleich-

wohl „erhebliche Beeinträchtigungen“ des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 zu 

erwarten wären, ergäbe sich hieraus für die Zulässigkeit des Verfahrens keine andere Beur-

teilung, da die Ausnahmevoraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL/ § 34 Abs. 3 BNatSchG 

gegeben wären und das Vorhaben damit auf Grundlage dieser Abweichungsprüfung reali-

siert werden könnte. Aufgrund der vorgenannten Vorschriften kann ein Vorhaben ausnahms-

weise zugelassen werden, wenn es aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentli-

chen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art notwendig ist und 

zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder 

mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

 

Diese Voraussetzungen werden vorliegend ebenfalls erfüllt. Auch wenn man unterstellen 

müsste, dass für einen oder mehrere der erhaltungszielbestimmenden Arten und/ oder Le-

bensraumtypen „erhebliche Beeinträchtigungen“ der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes auf-

treten würden, so würde dies einer Projektzulassung im Wege der oben dargestellten Aus-

nahmeprüfung nicht entgegenstehen. 

 

Der Ausbau der BAB 61 im hier in Rede stehenden Planungsabschnitt wäre dann nämlich 

aus „zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art“ geboten. Die zwingenden Gründe ergeben sich bereits aus 

den Erwägungen zur Planrechtfertigung des Vorhabens selbst sowie aus den Erwägungen, 

die auch schon bei der artenschutzrechtlichen Prüfung die Annahme des Vorliegens zwin-

gender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt haben. Im Übrigen 

sind in den offen gelegten Planunterlagen sowie im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss 

die Gründe für die Erforderlichkeit der Straßenbaumaßnahme ausführlich dargelegt; insbe-

sondere ist hier die Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem auszu-

bauenden Streckenabschnitt zu nennen. Namentlich ist hier auch die Ausweisung des Vor-

habens im Bedarfsplan als Anlage zum FStrAusbG zu erwähnen, die deutlich macht, dass 

auch der Gesetzgeber dem Bauvorhaben eine besondere Wertigkeit und Dringlichkeit bei-

gemessen hat. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass den für die Maßnahme sprechenden 

Gründen des öffentlichen Interesses vergleichsweise geringfügige Beeinträchtigungen unter 

dem Gesichtspunkt des Habitatschutzes entgegenstehen würden, denen in der Gesamtbe-

trachtung keinesfalls ein überwiegendes Gewicht beizumessen wäre. 

 

Zumutbare Alternativen, mit denen das Projekt ohne bzw. mit geringeren Eingriffen in die 
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FFH-Gebiete zu verwirklichen wäre, drängen sich vorliegend ebenfalls nicht auf. Auch hier 

kann zunächst auf die entsprechenden Darlegungen beim Artenschutz verwiesen werden. In 

diesem Zusammenhang ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend 

um den symmetrischen Ausbau einer bestehenden Straße handelt, der unter Beibehaltung 

der vorhandenen Straßentrasse mit geringeren Eingriffen einhergeht als ein asymmetrischer 

Ausbau oder ein vollständiger Neubau. Speziell die Variante der einseitigen, asymmetrischen 

Erweiterung der bestehenden Straße stellt gegenüber dem gewählten symmetrischen beid-

seitigen Anbau der Fahrstreifen an die BAB 61 keine günstigere Alternative dar, da bei einem 

einseitigen Anbau alle Brückenbauwerke vollständig abgerissen und neu errichtet werden 

müssten, was mit deutlich umfangreicheren Beeinträchtigungen der Schutzgebiete verbun-

den wäre. 

 

Da durch die Planung keine prioritären Arten oder Lebensraumtypen in Mitleidenschaft ge-

zogen werden, müsste auch keine Beteiligung der EU-Kommission nach Maßgabe von Art. 

6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 4 BNatSchG erfolgen. 

 

Im Falle der Zulassung des Vorhabens im Rahmen der oben beschriebenen Abweichungs-

prüfung wären gem. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 5 BNatSchG Kohärenzsicherungs-

maßnahmen erforderlich. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Straßenbaulastträ-

ger bereits eine Vielzahl von Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen 

hat, die sicherstellen, dass die globale Kohärenz des Natura 2000-Netzes gewahrt bleibt. Zu 

nennen sind hier beispielhaft folgende Maßnahmen: Extensivierung durch Umwandlung von 

Acker in Extensivgrünland mit abschirmender Gehölzpflanzung, Röhrichten und Anlage von 

Schluten oder Blänken (E 1.1, E 1.2), Extensivierung durch Umwandlung von Acker in eine 

Sukzessionsfläche mit initialer Gehölzbepflanzung und Anlage von Schluten (E 2), Wieder-

herstellung der baubedingt beeinträchtigten Gewässer Floßbach, Muldergraben/Wieselgra-

ben, Rehgraben und Ranschgraben (A 2, A 4, A 5, A 6) und Kontrolle von Baumhöhlen vor 

dem Einschlag auf besetzte Höhlen; Verschließen unbesetzter Höhlen im August/September 

(V 13). Die Vermeidungsmaßnahme V 13 kann als Schadenbegrenzungsmaßnahmen für 

den Lebensraum der Bechsteinfledermaus dienen. Die Maßnahmen E 1.1, E 1.2 und E 2 

liegen außerhalb der FFH-Gebiete und führen zur Entwicklung neuer Lebensräume für den 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling/ Schwarzblauen Bläuling und den Hellen Wiesen-

knopf-Ameisenbläuling/ Großen Moorbläuling sowie die Entwicklung potentieller Teilhabitate 

für die Gelbbauchunke. Die Maßnahmen A 2, A 4, A 5 und A 6 bewirken die Wiederherstel-

lung von potentiellen Jagdbiotopen der Bechsteinfledermaus und haben daher positive Aus-

wirkungen auf die Erhaltungsziele. 

 

Somit wäre das Vorhaben in Bezug auf das hier in Rede stehende FFH-Gebiet auch im Wege 

einer Ausnahme- bzw. Abweichungsprüfung zulässig. 
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FFH-Gebiet Nr. 6616-304 „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ 

Gebietsbenennung: 

Das FFH-Gebiet Nr. 6616-304 „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ ist durch Inkrafttreten 

der Änderung des LNatSchG am 13.10.2005 zu einem besonderen Schutzgebiet erklärt wor-

den und weist aktuell eine Gebietsgröße von 1.446 ha auf. Der aktuelle Gebietsstatus ergibt 

sich aus Anlage 1 des LNatSchG vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283). Das im Jahre 2005 unter-

schutzgestellte FFH-Gebiet „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ grenzt im Bereich von 

ca. Bau-km 381+000 bis Bau-km 382+000 unmittelbar an die nordseitige Böschung der be-

reits mit Planfeststellungsbeschluss vom 24.04.1967 planfestgestellten BAB 61 an. Das FFH-

Gebiet wurde somit erst 38 Jahre nach der Planfeststellung und dem anschließenden Bau 

der heutigen Autobahntrasse ausgewiesen. Im Bereich des Rheins, welcher ebenfalls zum 

Schutzgebiet gehört und von der Autobahn gequert wird, setzt sich das FFH-Gebiet nach 

Norden bis Ludwigshafen und nach Süden bis in Höhe von Speyer fort. Im Bereich des in-

nerhalb des Gebietes gelegenen Brückenbauwerks über den Rhein sind allerdings weder an 

dem Bauwerk noch an der Fahrbahn selbst Baumaßnahmen beabsichtigt. Die Erweiterung 

auf 6 Fahrstreifen erfolgt hier lediglich durch Ummarkierungsarbeiten unter Entfall des vor-

handenen Standstreifens. 

 

Schutzgründe und Erhaltungsziele: 

Als Erhaltungsziele sind im Einzelnen in § 17 LNatSchG i.V.m. der Anlage 1 folgende Le-

bensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-RL 92/43/EWG als maßgebliche 

Gebietsbestandteile für die Ausweisung des FFH-Gebietes 6616-304 „Rheinniederung 

Speyer-Ludwigshafen“ benannt ( * = prioritäre Lebensraumtypen und Arten lt. Anhängen I 

und II der FFH-RL 92/43/EWG): 

 

Eutrophe Stillgewässer 3150 
Schlammige Flussufer 3270 
Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum * 6210 * 
Pfeifengraswiesen 6410 
Feuchte Hochstaudenfluren 6430 
Brenndolden-Auenwiesen 6440 
Flachland-Mähwiesen 6510 
Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald * 91E0 * 
Hartholzauenwald 91F0 
 
Bombina variegata (Gelbbauchunke) 
Triturus cristatus (Kammmolch) 
Cerambyx cerdo (Heldbock) 
Lucanus cervus (Hirschkäfer) 
Alosa alosa (Maifisch) 
Cobitis taenia (Steinbeißer) 
Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) 
Petromyzon marinus (Meerneunauge) 
Rhodeus amarus (Bitterling) 
Salmo salar (Lachs) 
Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge) * 
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Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling/ Schwarzblauer Bläuling) 
Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) 
Unio crassus (Gemeine Flussmuschel) 
Marsilea quadrifolia (Kleefarn) 
 

Erhaltungsziele sind nach § 17 Abs. 2 LNatSchG die Erhaltung oder Wiederherstellung (Ent-

wicklung) eines günstigen Erhaltungszustands der in der Anlage zum LNatSchG aufgeführ-

ten natürlichen Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten, die in einem Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen. Die jeweiligen Erhaltungsziele ergeben sich aus 

der Landesverordnung vom 18.07.2005, zuletzt geändert am 22.12.2008. Für das FFH-Ge-

biet 6616-304 „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ werden in der Landesverordnung fol-

gende Ziele benannt: 

 

Erhaltung oder Wiederherstellung 
- eines Mosaiks aus auetypischen, natürlichen Strukturen, Auenwäldern und Ver-

landungszonen, von naturnahen Altarmen und Stillgewässern, auch als Lebens-
raum für autochthone Fischarten und den Kleefarn, 

- von Laubwald, auch als Habitat für Heldbock, Hirschkäfer und Fledermäuse, 
- von nicht intensiv genutztem Auengrünland und von Stromtalwiesen, 
- von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischar-

ten im Rhein, 
- der Durchgängigkeit des Wasserkörpers für Wanderfische und einer guten Was-

serqualität 
 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele der FFH-relevanten Arten und Lebens-

raumtypen: 

Der Vorhabenträger hat eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt, um im 

Sinne von § 34 Abs. 1 BNatSchG die Verträglichkeit des Straßenbauvorhabens mit den Er-

haltungszielen des Natura 2000-Gebietes zu überprüfen und festzustellen, ob der vorgese-

hene 6-streifige Ausbau der BAB 61 für sich oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen 

oder Projekten geeignet ist, dass FFH-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen. Die FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung ist Bestandteil der Planunterlagen (Anlage 12.3, vgl. Kapitel A Abschnitt XII. 

Nr. 29). Aufgrund gesetzlicher Änderungen und erfolgter Planänderungen im Laufe des Ver-

fahrens wurden vom Vorhabenträger auch zur Beurteilung der eventuell hiermit einherge-
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henden geänderten Auswirkungen des Straßenbauvorhabens auf das FFH-Gebiet ergän-

zende fachgutachterliche Stellungnahmen9 10 11 12 eingeholt, die aber hinsichtlich der grund-

sätzlichen Beurteilung der FFH-Verträglichkeit im Ergebnis zu keiner anderen Bewertung 

führten. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den fachgutachterlichen Bewertungen 

vollumgänglich an. 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Straßenbauvorhaben nach Maßgabe der durchgeführ-

ten Untersuchungen und fachgutachterlichen Bewertungen bei Beachtung der in der Planung 

vorgesehenen und nunmehr im Planfeststellungsbeschluss verfügten Maßnahmen, die dem 

Straßenbaulastträger im Beschluss verbindlich auferlegt wurden, nicht zu „erheblichen Be-

einträchtigungen“ des FFH-Gebietes Nr. 6616-304 „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ 

in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 

wird. Maßgebliche Gebietsbestandteile sind nicht betroffen bzw. lassen keine erhebliche Be-

einträchtigung eines Lebensraumtyps oder von Arten des FFH-Gebietes erkennen. Dasselbe 

gilt für Arten, die für die gebietsbestimmenden Lebensraumtypen charakteristisch sind. Bau-

bedingte Auswirkungen durch vorübergehenden Baulärm, Baubewegungen oder Kollisionen 

mit Baumaschinen lassen sich zwar nicht vollständig ausschließen, werden nach der fach-

gutachterlichen Bewertung aufgrund des lediglich temporären Auftretens und der starken 

Vorbelastung durch die vorhandene BAB 61 aber nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 

führen. Durch die Anlage einer Baustraße am Böschungsfuß der BAB 61 werden von ca. 

Bau-km 381+000 bis ca. Bau-km 381+300 vorübergehend Flächen im Randbereich des FFH-

Gebietes in Anspruch genommen, deren unmittelbar für die Erhaltungsziele bedeutsame 

Funktion allerdings nicht in der Funktion als Lebensraum, sondern nur als Pufferfläche ge-

genüber randlichen Einflüssen besteht, und welche durch die unmittelbare Nähe zur BAB 61 

ohnehin eine erhebliche Vorbelastung aufweisen. Weiter ist hiermit kein dauerhafter Flächen-

verlust verbunden. Die Inanspruchnahme durch die Baustraße erfolgt nur zeitlich begrenzt 

und führt mithin nur zu einer vorübergehenden Depression der Flächen, so dass diese nach 

der Bauausführung wieder regeneriert werden können. Da im Bereich der beanspruchten 

Flächen kein bedeutsamer Bestand für das FFH-Gebiet zu verzeichnen ist, werden infolge 

der vorübergehenden Inanspruchnahme auch keine dauerhaften Schädigungen erwartet und 

es ist von einer ausreichenden Regenerationsfähigkeit der Flächen auszugehen. Nach fach-

gutachterlicher Bewertung sind hiermit keine erheblichen Beeinträchtigungen verbunden. 

                                                      

9 „FFH-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 (1) BNatSchG für das FFH-Gebiet DE 6616-304 Rheinniederung Speyer-Ludwigsha-

fen - Ergänzende Stellungnahme im Zuge des Planfeststellungsverfahrens“ Cochet Consult Planungsgesellschaft Umwelt, 
Stadt und Verkehr vom 01.07.2010 

10 „FFH-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 (1) BNatSchG für das FFH-Gebiet DE 6616-304 Rheinniederung Speyer-Ludwigsha-

fen - Ergänzende Stellungnahme im Zuge des Planfeststellungsverfahrens anlässlich der Landesverordnung zur Änderung der 
Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 LNatSchG vom 22.06.2010“ Cochet Consult Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr 
vom 26.11.2010 

11 „Überprüfung der neuen Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 LNatSchG vom 22. Juni 2010 

hinsichtlich ihrer Relevanz für die durch das Vorhaben berührten FFH- und Vogelschutzgebiete“ LBM Speyer Projektmanage-
ment Neubau Dahn-Bad Bergzabern, Dezember 2010 

12 „Überprüfung der FFH- und VSG-Verträglichkeitsprüfungen anhand aktueller Artenfinder-Meldungen, “ Planungsgesellschaft 

Umwelt, Stadt und Verkehr Cochet Consult, Februar 2017 
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Hinsichtlich der Frage betriebsbedingter Auswirkungen ist zunächst erneut mit Bezugnahme 

auf die Ausführungen in Kapitel E unter Abschnitt IV. Nr. 3 darauf hingewiesen, dass mit der 

6-streifigen Erweiterung der BAB 61 aus verkehrsplanerischer Sicht keine verkehrserhö-

hende Wirkung verbunden ist. Bei der Beurteilung der betriebsbedingten Auswirkungen des 

Vorhabens hat die Planfeststellungsbehörde auch den Gesichtspunkt der vorhabenbeding-

ten Auswirkungen durch erhöhte Schadstoffeinträge bzw. straßenbürtige Stickstoffdepositio-

nen gesehen und gewürdigt. Aufgrund der fehlenden verkehrserhöhenden Wirkung des Vor-

habens wurde von der naturschutzfachlich zuständigen Fachgruppe Umwelt/ Landespflege 

des LBM RLP fachlich bestätigt, dass vorhabenbedingt mit keinen zusätzlichen Stickstoffe-

inträgen zu rechnen ist. Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung (Cochet Consult, Juli 2006) 

wurde zwar im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung infolge der prognostizierten allgemeinen 

(nicht vorhabenbedingten) Verkehrszunahme eine Verstärkung der Schadstoffbelastung im 

südlichen Randbereich des FFH-Gebietes als betriebsbedingte Auswirkung des Bauvorha-

bens unterstellt. Doch auch in diesem Fall wäre aufgrund der bestehenden Vorbelastung 

durch Schadstoffeinträge infolge des bereits vorhandenen hohen Verkehrsaufkommens auf 

der bestehenden BAB 61 nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen. Infolge 

der Fahrbahnverbreiterung der BAB 61 werden ebenso keine relevanten vorhabenbedingten 

Veränderungen der Schadstoffeinträge hervorgerufen, da die Verbreiterung durch eine Er-

höhung des Böschungsgrades bzw. des Böschungswinkels auf Flächen bewirkt wird, welche 

heute bereits Bestandteil der Straße sind. Die BAB 61 wird mithin in keinem relevanten Maße 

an die FFH-Gebietsbestandteile heranrücken. Aus diesem Grund sind insgesamt keine zu-

sätzlichen, durch die Ausbaumaßnahme hervorgerufenen Schadstoffbelastungen und mithin 

insoweit auch keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Ebenso wurden in der 

FFH-VP (Cochet Consult, Juli 2006) im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung infolge der 

prognostizierten allgemeinen (nicht vorhabenbedingten) Verkehrszunahme auf der BAB 61 

betriebsbedingte Auswirkungen des Straßenbauvorhabens durch eine Verstärkung der Ver-

lärmung von relevanten Lebensräumen für Arten des Anhangs II oder betriebsbedingte Aus-

wirkungen durch eine Erhöhung der Kollisionsgefährdung für Tierarten unterstellt. Allerdings 

ist auch in diesem Falle mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen, da sich auf-

grund der bestehenden Vorbelastung infolge des bereits vorhandenen hohen Verkehrsauf-

kommens auf der bestehenden BAB 61 die Zunahme der Lärmemissionen unterhalb der 

Wahrnehmbarkeitsschwelle bewegen würde und auch von keiner relevanten Erhöhung der 

Kollisionsgefährdung auszugehen wäre. Weiter werden im Rahmen der FFH-VP (Cochet 

Consult, Juli 2006) anlagebedingte Auswirkungen infolge der Verbreiterung der Fahrbahn 

durch eine gewisse Verstärkung der Trennwirkung der BAB 61 für bestehende Funktionsbe-

ziehungen der Lebensräume beidseits der BAB 61 gesehen, welche allerdings aufgrund der 

bestehenden Vorbelastung ebenso als nicht erheblich eingestuft werden. Weiter ist für das 

FFH-Gebietes zwar im äußersten Randbereich in Höhe von ca. Bau-km 381+050 eine ge-

ringe dauerhafte Flächeninanspruchnahme aufgrund der vorhabenbedingt notwendigen Her-

stellung einer Entwässerungsanlage in Form eines Mulden-Rigolen-Elements zu verzeich-

nen und das Bauvorhaben würde sich hier nach der Bestandskarte der FFH-VP von Juli 2006 

(Anlage 12.3.2, Blatt-Nr. 2, vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 32) grundsätzlich im Bereich des 



Kapitel E, Begründung 

Seite 193 

Lebensraumtyps (LRT) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen bewegen. Die v.g. Darstellung 

der Lebensraumtypen spiegelt aber nicht den aktuellen Stand der im Schutzgebiet vorkom-

menden Lebensraumtypen wieder. Eine aktuellere Datenauswertung des Landschaftsinfor-

mationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) des Landesamtes für 

Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht RLP bzgl. der vorkommenden Anhang I-Le-

bensraumtypen in den an die BAB 61 angrenzenden Bereichen des Schutzgebietes zeigt, 

dass der LRT 6510 hier nicht vorhanden ist. Die Darstellung im Zuge der FFH-VP von Juli 

2006 basierte auf einer Transformation der im Rahmen der Biotopkartierung zum Fachbei-

trag Naturschutz erfassten Biotope in Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. 

Dementsprechend wurde in den ursprünglichen Planunterlagen im Rahmen der Worst-Case-

Betrachtung in diesem Bereich der LRT 6510 angenommen. Tatsächlich ist dieser LRT hier 

aber nicht vorhanden und es werden nur Flächen des FFH-Gebietes beansprucht, deren 

unmittelbar für die Erhaltungsziele bedeutsame Funktion nicht in der Funktion als Lebens-

raum, sondern nur als Pufferfläche gegenüber randlichen Einflüssen besteht. Es werden mit-

hin durch das Mulden-Rigolen-Element tatsächlich keine Flächen der Lebensraumtypen be-

rührt. Selbst wenn man im Wege der Fortführung der Worst-Case-Betrachtung vom Vorlie-

gen des LRT 6510 „Magere Flachlandmähwiesen“ im Bereich der Entwässerungsmaßnahme 

ausgehen würden, wäre bei einer Beurteilung der Erheblichkeit des Flächenentzugs entspre-

chend den Ausführungen und Orientierungswerten der Abhandlung „Fachinformationssys-

tem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP“ 

(Lambrecht & Trautner von Juni 2007) von keiner erheblichen Beeinträchtigung i.S.d. § 6 

Abs. 3 der FFH-Richtlinie auszugehen, da der vorhabenbedingte Lebensraumverlust ledig-

lich Bagatellcharakter hätte. Auf der betroffenen Fläche sind keine speziellen Ausprägungen 

des LRT 6510 und auch keine besonderen Lebensraumfunktionen für charakteristische Arten 

des LRT zu finden. Für das Mulden-Rigolen-Element werden ca. 300 m² des FFH-Gebietes 

beansprucht. Nach dem Standard-Datenbogen (StDB) zum FFH-Gebiet DE 6616-304 vom 

Mai 2004 wird der Flächenumfang des LRT 6510 mit 40 ha angegeben (entspricht ca. 2,81 

% der Gebietsfläche des FFH-Gebietes). Der LRT 6510 ist in den Fachkonventionen in 

Klasse 4 eingestuft und es wurde abhängig vom jeweiligen relativen Flächenverlust eine 

Spanne von 100 bis 1.000 m² als Orientierungswert für den hinnehmbaren „qualitativ-abso-

luten Flächenverlust“ definiert. Der vorliegende direkte Flächenverlust von 300 m² beträgt 

mithin 0,075 % der Gesamtfläche des LRT 6510 im FFH-Gebiet. Hier ist für den „qualitativ-

absoluten Flächenverlust“ der Orientierungswert der Stufe III (wenn relativer Verlust ≤ 0,1 %) 

von 1.000 m² anzuhalten, welcher klar unterschritten wird. Ebenso bewegt sich der konkrete 

Flächenverlust mit 0,075 % deutlich unterhalb des Orientierungswertes für den „quantitativ-

relativen Flächenverlust“ von 1 % der Gesamtfläche des LRT im Gebiet. Auch unter Einbe-

ziehung kumulativ zu berücksichtigender Pläne und Projekte wird der Flächenverlust vorlie-

gend nicht erhöht, da gemäß der erfolgten FFH-VP von keinen anderen Plänen oder Projek-

ten, die zu Beeinträchtigungen des Gebietes führen könnten, auszugehen ist. Weiter wird bei 

einer Kumulation mit anderen Wirkfaktoren des Vorhabens, wie etwa stofflichen oder nicht-

stofflichen Einwirkungen (Lärm, Schadstoffe), der Flächenverlust auch nicht relevant vergrö-

ßert und die Orientierungswerte weiterhin eingehalten. Unter der Gesamtbetrachtung aller 
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vorbeschriebener Faktoren bewegt sich der Flächenverlust des LRT 6510 durch das Mulden-

Rigolen-Element bei der Worst-Case-Betrachtung unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. Zu-

dem sind Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie durch das im FFH-

Gebiet liegende Mulden-Rigolen-Element auszuschließen, da in dem betroffenen Randbe-

reich des FFH-Gebietes keine Lebensraumeignung für diese Arten gegeben ist. Auch Arten, 

die für die gebietsbestimmenden Lebensraumtypen charakteristisch sind, werden nicht be-

einträchtigt. 

 

Zusammenfassend ist nach alledem unter Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung der 

Baumaßnahme, der naturfachlichen Bewertungen der Sachverständigen sowie der in diesem 

Planfeststellungsbeschluss getroffenen Regelungen eine erhebliche Beeinträchtigung des 

FFH-Gebietes 6616-304 „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ auszuschließen. Das Vor-

haben ist daher in Bezug auf dieses FFH-Gebiet gem. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL in Verbindung 

mit § 34 Abs. 2 BNatSchG habitatschutzrechtlich zulässig, ohne dass es einer weiteren Prü-

fung bedarf. 

 

Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Selbst wenn man entgegen dem oben Dargestellten davon ausgehen müsste, dass gleich-

wohl „erhebliche Beeinträchtigungen“ des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 zu 

erwarten wären, ergäbe sich hieraus für die Zulässigkeit des Verfahrens keine andere Beur-

teilung, da die Ausnahmevoraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 3 

BNatSchG gegeben sind und das Vorhaben damit auf Grundlage dieser Abweichungsprü-

fung realisiert werden könnte. Aufgrund der vorgenannten Vorschriften kann ein Vorhaben 

ausnahmsweise zugelassen werden, wenn es aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art notwendig ist 

und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne 

oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

 

Diese Voraussetzungen werden vorliegend ebenfalls erfüllt. Auch wenn man unterstellen 

müsste, dass für einen oder mehrere der erhaltungszielbestimmenden Arten und/ oder Le-

bensraumtypen „erhebliche Beeinträchtigungen“ der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes auf-

treten würden, so würde dies einer Projektzulassung im Wege der oben dargestellten Aus-

nahmeprüfung nicht entgegenstehen. 

 

Der Ausbau der BAB 61 im hier in Rede stehenden Planungsabschnitt wäre dann nämlich 

aus „zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art“ geboten. Die zwingenden Gründe ergeben sich bereits aus 

den Erwägungen zur Planrechtfertigung des Vorhabens selbst sowie den entsprechenden 

Darlegungen im Zusammenhang mit dem Artenschutz und betreffend das FFH-Gebiet Nr. 

6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“. In den offen 

gelegten Planunterlagen sowie im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss sind die Gründe 
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für die Erforderlichkeit der Straßenbaumaßnahme ausführlich dargelegt; insbesondere ist 

hier die Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem auszubauenden 

Streckenabschnitt zu nennen. Namentlich ist hier auch die Ausweisung des Vorhabens im 

Bedarfsplan als Anlage zum FStrAusbG zu erwähnen, die deutlich macht, dass auch der 

Gesetzgeber dem Bauvorhaben eine besondere Wertigkeit und Dringlichkeit beigemessen 

hat. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass den für die Maßnahme sprechenden Gründen 

des öffentlichen Interesses vergleichsweise geringfügige Beeinträchtigungen unter dem Ge-

sichtspunkt des Habitatschutzes entgegenstehen würden, denen in der Gesamtbetrachtung 

keinesfalls ein überwiegendes Gewicht beizumessen wäre. 

 

Zumutbare Alternativen, mit denen das Projekt ohne bzw. mit geringeren Eingriffen in die 

FFH-Gebiete zu verwirklichen wäre, drängen sich vorliegend ebenfalls nicht auf; dabei ist 

insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend um den Ausbau einer bestehen-

den Straße handelt, der durch die Mitbenutzung der vorhandenen Straßen mit geringeren 

Eingriffen einhergeht als ein vollständiger Neubau. Ebenso stellt die Variante der einseitigen 

Erweiterung der bestehenden Straße gegenüber dem gewählten symmetrischen beidseitigen 

Anbau der Fahrstreifen an die BAB 61 keine günstigere Alternative dar, da bei einem einsei-

tigen Anbau viele Brückenbauwerke vollständig abgerissen und neu errichtet werden müss-

ten, was mit deutlich umfangreicheren Beeinträchtigungen der Schutzgebiete verbunden 

wäre. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten kann auf die sinngemäßen zu dem FFH-Gebiet Nr. 

6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“ verwiesen wer-

den. 

 

Da durch die Planung keine prioritären Arten oder Lebensraumtypen in Mitleidenschaft ge-

zogen werden, müsste auch keine Beteiligung der EU-Kommission nach Maßgabe von Art. 

6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 4 BNatSchG erfolgen. 

 

Im Falle der Zulassung des Vorhabens im Rahmen der oben beschriebenen Abweichungs-

prüfung wären gem. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 5 BNatSchG Kohärenzsicherungs-

maßnahmen erforderlich. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Straßenbaulastträ-

ger bereits eine Vielzahl von Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen 

hat, die sicherstellen, dass die globale Kohärenz des Natura 2000-Netzes gewahrt bleibt. Zu 

nennen sind hier beispielhaft folgende Maßnahmen: Extensivierung durch Umwandlung von 

Acker in Extensivgrünland mit abschirmender Gehölzpflanzung, Röhrichten und Anlage von 

Schluten oder Blänken (E 1.1, E 1.2), Pflanzung eines abschirmenden und vernetzenden 

Gehölzstreifens (E 3), Wiederherstellung der baubedingt beeinträchtigten Gewässer Floß-

bach, Muldergraben/Wieselgraben, Rehgraben und Ranschgraben (A 2, A 4, A 5, A 6), Wie-

derherstellung von Feldgehölzen (A 9), Vermeidung von Baumverlusten, die für den Arterhalt 

von Großem Eichenbock/ Heldbock und Großem Goldkäfer von Bedeutung sind und Kon-

trolle von Baumhöhlen von dem Einschlag auf besetzte Höhlen; Verschließen unbesetzter 

Höhlen im August/September (V 13). Die Vermeidungsmaßnahmen V 11 und V 13 können 
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als Schadenbegrenzungsmaßnahmen für die Lebensräume von Heldbock und Bechsteinfle-

dermaus dienen. Die Maßnahmen E 1.1, E 1.2 und E 3 liegen außerhalb der FFH-Gebiete 

und führen zur Entwicklung neuer Lebensräume für den Schwarzblauen Bläuling und der 

Spanischen Flagge. Die Maßnahmen A 2, A 4, A 5 und A 6 bewirken die Wiederherstellung 

von potentiellen Jagdbiotopen der Bechsteinfledermaus und haben daher positive Auswir-

kungen auf die Erhaltungsziele. 

 

Somit wäre das Vorhaben in Bezug auf dieses FFH-Gebiet auch im Wege einer Ausnahme- 

bzw. Abweichungsprüfung zulässig. 

4.3. Ausführungen zur Betroffenheit von Vogelschutzgebiet(en) 

Im Vorhabenbereich liegen die Vogelschutzgebiete (VSG) Nr. 6616-401 „Otterstadter Alt-

rhein und Angelhofer Altrhein inklusive Binsfeld“ und Nr. 6616-402 “Speyerer Wald, Nonnen-

wald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“. Für beide Gebiete wurde eine 

VSG-Verträglichkeitsprüfung mit nachfolgendem Ergebnis durchgeführt. 

Vogelschutzgebiet Nr. 6616-401 „Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein inklu-

sive Binsfeld“ 

 

Gebietsbenennung 

Das VSG Nr. 6616-401 „Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein inklusive Binsfeld“ ist 

durch Inkrafttreten der Änderung des LNatSchG am 13.10.2005 zu einem besonderen 

Schutzgebiet erklärt worden und weist aktuell eine Gebietsgröße von 1.171 ha auf. Der ak-

tuelle Gebietsstatus ergibt sich aus Anlage 2 des LNatSchG vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283). 

Das VSG grenzt im Bereich von ca. Bau-km 380+600 bis Bau-km 382+000 unmittelbar an 

die nord- und südseitige Böschung der bereits 1967 planfestgestellten und zuvor gebauten 

BAB 61 an. Im Bereich des Rastplatzes Binshof verläuft die Grenze des VSG nordseitig im 

Wesentlichen entlang der Abgrenzungen der Rastanlage. Die Bereiche südlich der BAB 61 

in Höhe des Rastplatzes Spitzenrheinhof werden hingegen nicht mehr von dem VSG erfasst. 

 

Vorkommende Vogelarten und Erhaltungsziele: 

Für das VSG sind nach § 17 Absatz 2 LNatSchG i.V.m. der Anlage 2 folgende vorkommende 

Vogelarten laut Artikel 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG gemeldet ((H) = Haupt-

vorkommen): 

Abs. 1 Schwarzmilan (H), Eisvogel (H), Mittelspecht (H), Grauspecht, Schwarzspecht, 
Blaukehlchen, Neuntöter, Flussseeschwalbe 

Abs. 2 Tauchenten (H), Kormoran (H), Saatgans (H), Blässgans (H), Weißwangengans (H), 
Graugans (H), Möwen, Taucher (H), Graureiher 

 

Erhaltungsziele sind nach § 17 Abs. 2 LNatSchG die Erhaltung oder Wiederherstellung (Ent-

wicklung) eines günstigen Erhaltungszustands der in der Anlage 2 zum LNatSchG aufgeführ-

ten Vogelarten und ihrer Lebensräume. Die jeweiligen Erhaltungsziele ergeben sich aus der 
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Landesverordnung vom 18.07.2005, zuletzt geändert am 22. Dezember 2008. Für das VSG 

werden in der Landesverordnung folgende Ziele benannt: 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Wasserflächen mit störungsarmen Flachwasser-
zonen und der Insellagen mit Weichholzauen im Uferbereich als Rastraum sowie als 
Nahrungs- und Bruthabitat, Erhaltung oder Wiederherstellung von Hartholzauenwald 

 

Auswirkungen des Vorhabens auf die erhaltungszielbestimmenden Vogelarten und ihre Le-

bensräume: 

Der Vorhabenträger hat eine VSG-Verträglichkeitsprüfung (VSG-VP) durchgeführt, um fest-

zustellen, ob der vorgesehene 6-streifige Ausbau der BAB 61 einzeln oder im Zusammen-

wirken mit anderen Plänen oder Projekten das Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen „erheblich beeinträchtigen“ 

kann. Die VSG-VP ist Bestandteil der Planunterlagen (Anlage, 12.4, vgl. Kapitel A Abschnitt 

XII. Nrn. 34, 36 und 37). Aufgrund gesetzlicher Änderungen und erfolgter Planänderungen 

im Laufe des Verfahrens wurden vom Vorhabenträger auch zur Beurteilung der eventuell 

hiermit einhergehenden geänderten Auswirkungen des Straßenbauvorhabens auf das Vo-

gelschutzgebiet ergänzende fachgutachterliche Stellungnahmen13 14 15 eingeholt, die aber 

hinsichtlich der grundsätzlichen Beurteilung der Verträglichkeit des Straßenbauvorhabens zu 

keiner Änderung der Bewertung führten. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den 

fachgutachterlichen Bewertungen vollumgänglich an. 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Straßenbauvorhaben nach Maßgabe der durchgeführ-

ten Untersuchungen und fachgutachterlichen Bewertungen bei Beachtung der in der Planung 

vorgesehenen und nunmehr im Planfeststellungsbeschluss verfügten Maßnahmen, die dem 

Straßenbaulastträger im Beschluss verbindlich auferlegt wurden, nicht zu „erheblichen Be-

einträchtigungen“ des VSG Nr. 6616-401 „Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein in-

klusive Binsfeld“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteilen führen wird. Baubedingte Auswirkungen durch vorübergehende Baustraßen/-flä-

chen, Baulärm, Baubewegungen oder Kollisionen mit Baumaschinen lassen sich zwar nicht 

vollständig ausschließen, werden nach der fachgutachterlichen Bewertung aufgrund des le-

diglich temporären Auftretens und der starken Vorbelastung durch die vorhandene BAB 61 

aber nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Anlagebedingte Auswirkungen werden 

ausgeschlossen. Es sind keine Ausbaumaßnahmen innerhalb des VSG vorgesehen und 

Auswirkungen aufgrund einer verstärkten Trennwirkung der BAB 61 würden sich aufgrund 

                                                      

13 „VSG-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 (1) BNatSchG für das Vogelschutzgebiet DE 6616-401 Otterstadter und Angelhofer 

Altrhein inklusive Binsfeld - Ergänzende Stellungnahme im Zuge des Planfeststellungsverfahrens“ Cochet Consult Planungsge-
sellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr vom 01.07.2010 

14 „Überprüfung der neuen Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 LNatSchG vom 22. Juni 2010 

hinsichtlich ihrer Relevanz für die durch das Vorhaben berührten FFH- und Vogelschutzgebiete“ LBM Speyer Projektmanage-
ment Neubau Dahn-Bad Bergzabern, Dezember 2010 

15 „Überprüfung der FFH- und VSG-Verträglichkeitsprüfungen anhand aktueller Artenfinder-Meldungen, “ Planungsgesellschaft 

Umwelt, Stadt und Verkehr Cochet Consult, Februar 2017 
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der hohen Vorbelastung durch die vorhandene BAB 61 nur marginal auswirken. Zudem kä-

men diese nur für niedrig fliegende Vogelarten in Frage, welche im Rahmen der avifaunisti-

schen Untersuchung im näheren Umfeld der BAB 61 nicht nachgewiesen wurden. Hinsicht-

lich der Frage betriebsbedingter Auswirkungen ist unter erneutem Verweis auf die Ausfüh-

rungen in Kapitel E unter Abschnitt IV. Nr. 3 grundsätzlich zu beachten, dass mit der 6-strei-

figen Erweiterung der BAB 61 aus verkehrsplanerischer Sicht ohnehin keine verkehrserhö-

hende Wirkung verbunden ist und betriebsbedingte Auswirkungen durch das Straßenbau-

vorhaben insoweit an sich bereits auszuschließen sind. In der VSG-VP wurde ungeachtet 

dessen im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung infolge der prognostizierten allgemeinen 

(nicht vorhabenbedingten) Verkehrszunahme auf der BAB 61 durch eine Verstärkung der 

Verlärmung von relevanten Lebensräumen oder durch eine Erhöhung der Kollisionsgefähr-

dung für in geringer Höhe fliegende Vogelarten die Möglichkeit betriebsbedingter Auswirkun-

gen unterstellt. Allerdings wäre wiederum nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rech-

nen, da sich aufgrund der bestehenden Vorbelastung infolge des bereits vorhandenen hohen 

Verkehrsaufkommens auf der bestehenden BAB 61 die Zunahme der Lärmemissionen un-

terhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle bewegen würde und auch von keiner relevanten Er-

höhung der Kollisionsgefährdung auszugehen wäre. 

 

Zusammenfassen ist nach alledem unter Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung der 

Baumaßnahme, der naturfachlichen Bewertungen der Sachverständigen sowie der in diesem 

Planfeststellungsbeschluss getroffenen Regelungen eine erhebliche Beeinträchtigung des 

VSG DE 6616-401 „Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein inklusive Binsfeld“ in seinen 

für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen auszuschließen. Das Vorhaben ist daher 

in Bezug auf dieses Vogelschutzgebiet gem. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL in Verbindung mit § 34 

Abs. 2 BNatSchG habitatschutzrechtlich zulässig, ohne dass es einer weiteren Prüfung be-

darf. 

 

Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Selbst wenn man entgegen dem oben Dargestellten davon ausgehen müsste, dass gleich-

wohl „erhebliche Beeinträchtigungen“ des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 zu 

erwarten wären, ergäbe sich hieraus für die Zulässigkeit des Verfahrens keine andere Beur-

teilung, da die Ausnahmevoraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 3 

BNatSchG gegeben sind und das Vorhaben damit auf Grundlage dieser Abweichungsprü-

fung realisiert werden könnte. Aufgrund der vorgenannten Vorschriften kann ein Vorhaben 

ausnahmsweise zugelassen werden, wenn es aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art notwendig ist 

und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne 

oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

 

Diese Voraussetzungen werden vorliegend ebenfalls erfüllt. Auch wenn man unterstellen 

müsste, dass für einen oder mehrere der erhaltungszielbestimmenden Vogelarten und/ oder 
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ihrer Lebensräume „erhebliche Beeinträchtigungen“ der Erhaltungsziele des Vogelschutzge-

bietes auftreten würden, so würde dies einer Projektzulassung im Wege der oben dargestell-

ten Ausnahmeprüfung nicht entgegenstehen. 

 

Der Ausbau der BAB 61 im hier in Rede stehenden Planungsabschnitt wäre dann nämlich 

aus „zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art“ geboten. Die zwingenden Gründe ergeben sich bereits aus 

den Erwägungen zur Planrechtfertigung des Vorhabens selbst sowie aus den Darlegungen 

zum Artenschutz und zum FFH-Gebietsschutz. In den offen gelegten Planunterlagen sowie 

im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss sind die Gründe für die Erforderlichkeit der Stra-

ßenbaumaßnahme ausführlich dargelegt; insbesondere ist hier die Erhöhung der Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem auszubauenden Streckenabschnitt zu nennen. Na-

mentlich ist hier auch die Ausweisung des Vorhabens im Bedarfsplan als Anlage zum 

FStrAusbG zu erwähnen, die deutlich macht, dass auch der Gesetzgeber dem Bauvorhaben 

eine besondere Wertigkeit und Dringlichkeit beigemessen hat. Hierbei ist auch zu berück-

sichtigen, dass den für die Maßnahme sprechenden Gründen des öffentlichen Interesses 

vergleichsweise geringfügige Beeinträchtigungen unter dem Gesichtspunkt des Habitat-

schutzes entgegenstehen würden, denen in der Gesamtbetrachtung keinesfalls ein überwie-

gendes Gewicht beizumessen wäre. 

 

Zumutbare Alternativen, mit denen das Projekt ohne bzw. mit geringeren Eingriffen in das 

Vogelschutzgebiet zu verwirklichen wäre, drängen sich vorliegend ebenfalls nicht auf; dabei 

ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend um den Ausbau einer beste-

henden Straße handelt, der durch die Mitbenutzung der vorhandenen Straßen mit geringeren 

Eingriffen einhergeht als ein vollständiger Neubau. Ebenso stellt die Variante der einseitigen 

Erweiterung der bestehenden Straße gegenüber dem gewählten symmetrischen beidseitigen 

Anbau der Fahrstreifen an die BAB 61 keine günstigere Alternative dar, da bei einem einsei-

tigen Anbau viele Brückenbauwerke vollständig abgerissen und neu errichtet werden müss-

ten, was mit deutlich umfangreicheren Beeinträchtigungen der Schutzgebiete verbunden 

wäre. 

 

Im Falle der Zulassung des Vorhabens im Rahmen der oben beschriebenen Abweichungs-

prüfung wären gem. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 5 BNatSchG Kohärenzsicherungs-

maßnahmen erforderlich. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Straßenbaulastträ-

ger bereits eine Vielzahl von Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen 

hat, die sicherstellen, dass die globale Kohärenz des Natura 2000-Netzes gewahrt bleibt. Zu 

nennen sind hier beispielhaft folgende Maßnahmen: Extensivierung durch Umwandlung von 

Acker in Extensivgrünland mit abschirmender Gehölzpflanzung, Röhrichten und Anlage von 

Schluten und Blänken (E 1.1, E 1.2), Extensivierung durch Umwandlung von Acker in eine 

Sukzessionsfläche mit initialer Gehölzbepflanzung und Anlage von Schluten („ 2), Wieder-

herstellung der baubedingt beeinträchtigten Gewässer Floßbach, Muldergraben/Wieselgra-

ben, Rehgraben und Ranschgraben (A 2, A 4, A 5, A 6), Kontrolle von Baumhöhlen von dem 
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Einschlag auf besetzte Höhlen; Verschließen unbesetzter Höhlen im August/September (V 

13), Baufeldräumung außerhalb der Hauptbrutzeiten im Zeitfenster Mitte Oktober bis Ende 

November (V 12). Die Maßnahmen E 1.1, E 1.2 und E 2 schaffen potentielle Brut- und Nah-

rungshabitate für den Schwarzmilan. Die Vermeidungsmaßnahme V 13 kann als artspezifi-

sche Schadenbegrenzungsmaßnahmen für den Mittelspecht dienen. Die Maßnahme V 12 

kommt als Schadenbegrenzungsmaßnahmen allen Brutvogelarten zugute. Die Maßnahmen 

A 2, A 4, A 5 und A 6 bewirken die Wiederherstellung von potentiellen Teil-Nahrungshabitaten 

für den Eisvogel. 

 

Somit wäre das Vorhaben auch im Wege einer Ausnahme- bzw. Abweichungsprüfung zuläs-

sig. 

Vogelschutzgebiet Nr. 6616-402 “Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen 

Geinsheim und Hanhofen“ 

 

Gebietsbenennung 

Das VSG Nr. 6616-402 “Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim 

und Hanhofen“ ist durch Inkrafttreten der Änderung des LNatSchG am 13.10.2005 zu einem 

besonderen Schutzgebiet erklärt worden und weist aktuell eine Gebietsgröße von 8.007 ha 

auf. Der aktuelle Gebietsstatus ergibt sich aus Anlage 2 des LNatSchG vom 06.10.2015 

(GVBl. S. 283). Das VSG verläuft von ca. Bau-km 371+100 bis Bau-km 376+100 nördlich 

und südlich der BAB 61 und setzt sich anschließend auf der Südseite der BAB 61 noch bis 

ca. Bau-km 377+200 fort. 

 

Vorkommende Vogelarten und Erhaltungsziele: 

Für das VSG sind nach § 17 Absatz 2 LNatSchG i.V.m. der Anlage 2 folgende vorkommende 

Vogelarten laut Artikel 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG gemeldet ((H) = Haupt-

vorkommen): 

Abs. 1 Wachtelkönig (H), Ziegenmelker (H), Mittelspecht (H), Rohrweihe (H), Wespenbus-
sard, Schwarzmilan, Eisvogel, Grauspecht, Schwarzspecht, Heidelerche, Blaukehl-
chen, Neuntöter, Weißstorch 

Abs. 2 Wendehals (H), Wasserralle, Wiedehopf, Bekassine, Braunkehlchen, Limikolen, 
Kiebitz 

 

Erhaltungsziele sind nach § 17 Abs. 2 LNatSchG die Erhaltung oder Wiederherstellung (Ent-

wicklung) eines günstigen Erhaltungszustands der in der Anlage 2 zum LNatSchG aufgeführ-

ten Vogelarten und ihrer Lebensräume. Die jeweiligen Erhaltungsziele ergeben sich aus der 

Landesverordnung vom 18.07.2005, zuletzt geändert am 22. Dezember 2008. Für das VSG 

werden in der Landesverordnung folgende Ziele benannt: 

Erhaltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandgebiete der 
Bachniederungen, der artenreichen Mischwaldbestände auf den mittleren und feuchten 
Standorten, der lichten Kiefernwälder mit den Freiflächen (insbesondere mit Sandma-
gerrasen, Zwergstrauchheiden und Streuobstwiesen) auf Dünen und Flugsandfeldern 
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Auswirkungen des Vorhabens auf die erhaltungszielbestimmenden Vogelarten und ihre Le-

bensräume: 

Der Vorhabenträger hat eine VSG-Verträglichkeitsprüfung (VSG-VP) durchgeführt, um fest-

zustellen, ob der vorgesehene 6-streifige Ausbau der BAB 61 einzeln oder im Zusammen-

wirken mit anderen Plänen oder Projekten das Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen „erheblich beeinträchtigen“ 

kann. Die VSG-VP ist Bestandteil der Planunterlagen (Anlage, 12.4, vgl. Kapitel A Abschnitt 

XII. Nrn. 34, 36 und 38). Aufgrund gesetzlicher Änderungen und erfolgter Planänderungen 

im Laufe des Verfahrens wurden vom Vorhabenträger auch zur Beurteilung der eventuell 

hiermit einhergehenden geänderten Auswirkungen des Straßenbauvorhabens auf das Vo-

gelschutzgebiet ergänzende fachgutachterliche Stellungnahmen16 17 18 eingeholt und eine 

Deckblattplanunterlage zur VSG-VP (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 35) erstellt, welche aber 

insgesamt hinsichtlich der grundsätzlichen Beurteilung der Verträglichkeit des Straßenbau-

vorhabens zu keiner Änderung der Bewertung führten. Die Planfeststellungsbehörde schließt 

sich den fachgutachterlichen Bewertungen vollumgänglich an. 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Straßenbauvorhaben nach Maßgabe der durchgeführ-

ten Untersuchungen und fachgutachterlichen Bewertungen bei Beachtung der in der Planung 

vorgesehenen und nunmehr im Planfeststellungsbeschluss verfügten Maßnahmen, die dem 

Straßenbaulastträger im Beschluss verbindlich auferlegt wurden, nicht zu „erheblichen Be-

einträchtigungen“ des VSG Nr. 6616-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bauauen zwi-

schen Geinsheim und Hanhofen“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen wird. Baubedingte Auswirkungen durch vorübergehende 

Baustraßen-/flächen, Baulärm, Baubewegungen oder Kollisionen mit Baumaschinen lassen 

sich zwar nicht vollständig ausschließen. Nach der fachgutachterlichen Bewertung werden 

diese aber aufgrund des lediglich temporären Auftretens, der geplanten naturschutzfachli-

chen Schutzmaßnahmen, der Vorbelastung durch die vorhandene BAB 61 und der Möglich-

keit zur bauzeitlichen Verlagerung der Reviermittelpunkte innerhalb des VSG außerhalb der 

jeweiligen Effektdistanzen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Anlagebedingte 

Auswirkungen ergeben sich durch nicht vermeidbare Verluste von potentiellen Lebensräu-

men für die Spechtarten (Mittelspecht, Schwarzspecht, Wendehals), Limikolen und den Zie-

genmelker infolge des Anbaus der neuen Fahrstreifen, die Anlage von Versickerungsbecken 

und den Bau der Wildbrücke sowie für den Eisvogel durch die Verlängerung von bestehen-

den Durchlassbauwerken an Fließgewässern. Für den Ziegenmelker wird bereits mittels der 

                                                      

16 „VSG-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 (1) BNatSchG für das Vogelschutzgebiet DE 6616-402 Speyerer Wald, Nonnenwald 

und Bauauen zwischen Geinsheim und Hanhofen - Ergänzende Stellungnahme im Zuge des Planfeststellungsverfahrens“ Co-
chet Consult Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr vom 01.07.2010 

17 „Überprüfung der neuen Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 LNatSchG vom 22. Juni 2010 

hinsichtlich ihrer Relevanz für die durch das Vorhaben berührten FFH- und Vogelschutzgebiete“ LBM Speyer Projektmanage-
ment Neubau Dahn-Bad Bergzabern, Dezember 2010 

18 „Überprüfung der FFH- und VSG-Verträglichkeitsprüfungen anhand aktueller Artenfinder-Meldungen, “ Planungsgesellschaft 

Umwelt, Stadt und Verkehr Cochet Consult, Februar 2017 
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vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme A 12 der bestehende Lebensraum vor Beginn der Stra-

ßenbaumaßnahme durch die Schaffung geeigneter neuer Habitatstrukturen erweitert, um ein 

Ausweichen eventueller Ziegenmelkervorkommen zu ermöglichen. Da im weiteren die vor-

genannten möglichen Lebensraumverluste in Relation zur Gesamtgröße des Schutzgebietes 

einen nur sehr geringen Umfang aufweisen, in einem durch die bestehende BAB 61 stark 

vorbelasteten Bereich gelegen sind, welcher keine besondere Wertigkeit als Lebensraum für 

die genannten Vogelarten besitzt, und die Flächen zum Teil nach Bauende wieder aufgefors-

tet werden, sind diese Auswirkungen nicht geeignet, sich auf den Erhaltungszustand einer 

Art auszuwirken. Sie werden daher als unbedeutend gewertet und als unerhebliche Beein-

trächtigung angesehen. Weitere anlagebedingte Auswirkungen, die infolge der Verbreiterung 

der Fahrbahn durch eine gewisse Verstärkung der Trennwirkung der BAB 61 gesehen wer-

den, sind im Rahmen der FFH-VP (Cochet Consult, Juli 2006) ebenso bereits aufgrund der 

bestehenden Vorbelastung durch die vorhandene BAB 61 als nicht erheblich einzustufen. 

Hinsichtlich der Frage betriebsbedingter Auswirkungen ist unter erneutem Verweis auf die 

Ausführungen in Kapitel E unter Abschnitt IV. Nr. 3 grundsätzlich zu beachten, dass mit der 

6-streifigen Erweiterung der BAB 61 aus verkehrsplanerischer Sicht ohnehin keine verkehrs-

erhöhende Wirkung verbunden ist und betriebsbedingte Auswirkungen durch das Straßen-

bauvorhaben daher an sich bereits auszuschließen sind. Im Rahmen der VSG-VP wurden 

ungeachtet dessen im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung infolge der prognostizierten all-

gemeinen (nicht vorhabenbedingten) Verkehrszunahme auf der BAB 61 durch eine Verstär-

kung der Verlärmung von relevanten Lebensräumen oder durch eine Erhöhung der Kollisi-

onsgefährdung für in geringer Höhe fliegende Vogelarten mögliche betriebsbedingte Auswir-

kungen unterstellt. Allerdings wäre wiederum nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu 

rechnen, da sich aufgrund der bestehenden Vorbelastung infolge des bereits vorhandenen 

hohen Verkehrsaufkommens auf der bestehenden BAB 61 die Zunahme der Lärmemissio-

nen unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle bewegen würde und auch von keiner relevan-

ten Erhöhung der Kollisionsgefährdung auszugehen wäre. Im Zusammenhang mit der Er-

gänzung des Ausbauvorhabens um die naturschutzfachliche Vermeidungsmaßnahme V 16 

(Verbesserung der Vernetzung von Lebensräumen des Schifferstadter Waldes) wurde im 

Wege einer Deckblattunterlage zur VSG-VP (vgl. Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 35) zudem be-

stätigt, dass die Vermeidungsmaßnahme V 16 durch die Überspannung der BAB 61 und die 

an den Gewässerdurchlässen geplanten Irritationsschutzwänden sogar zu einer erheblichen 

Verminderung der Barrierewirkung der bereits heute bestehenden BAB 61 sowie des Kollisi-

onsrisikos für Vögel gegenüber der bestehenden Situation beiträgt. Damit führt der Ausbau 

der BAB 61 zu einer deutlichen Verbesserung der derzeitigen Situation, die ohne die Aus-

baumaßnahme nicht eintreten würde. 

 

Zusammenfassend ist nach alledem unter Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung der 

Baumaßnahme, der naturfachlichen Bewertungen der Sachverständigen sowie der in diesem 

Planfeststellungsbeschluss getroffenen Regelungen eine erhebliche Beeinträchtigung des 

VSG Nr. 6616-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bauauen zwischen Geinsheim und 

Hanhofen“ in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen auszuschließen. 
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Das Vorhaben ist daher auch in Bezug auf dieses Vogelschutzgebiet gem. Art. 6 Abs. 3 FFH-

RL in Verbindung mit § 34 Abs. 2 BNatSchG habitatschutzrechtlich zulässig, ohne dass es 

einer weiteren Prüfung bedarf. 

 

Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Selbst wenn man entgegen dem oben Dargestellten davon ausgehen müsste, dass gleich-

wohl „erhebliche Beeinträchtigungen“ des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 zu 

erwarten wären, ergäbe sich hieraus für die Zulässigkeit des Verfahrens keine andere Beur-

teilung, da die Ausnahmevoraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 3 

BNatSchG gegeben sind und das Vorhaben damit auf Grundlage dieser Abweichungsprü-

fung realisiert werden könnte. Aufgrund der vorgenannten Vorschriften kann ein Vorhaben 

ausnahmsweise zugelassen werden, wenn es aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art notwendig ist 

und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne 

oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

 

Diese Voraussetzungen werden vorliegend ebenfalls erfüllt. Auch wenn man unterstellen 

müsste, dass für einen oder mehrere der erhaltungszielbestimmenden Vogelarten und/ oder 

ihrer Lebensräume „erhebliche Beeinträchtigungen“ der Erhaltungsziele des VSG auftreten 

würden, so würde dies einer Projektzulassung im Wege der oben dargestellten Ausnahme-

prüfung nicht entgegenstehen. 

 

Der Ausbau der BAB 61 im hier in Rede stehenden Planungsabschnitt wäre dann nämlich 

aus „zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art“ geboten. Die zwingenden Gründe ergeben sich bereits aus 

den Erwägungen zur Planrechtfertigung des Vorhabens selbst sowie aus den entsprechen-

den Darlegungen zum Artenschutz, zum FFH-Gebietsschutz und zum oben behandelten Vo-

gelschutzgebiet. In den offen gelegten Planunterlagen sowie im vorliegenden Planfeststel-

lungsbeschluss sind die Gründe für die Erforderlichkeit der Straßenbaumaßnahme ausführ-

lich dargelegt; insbesondere ist hier die Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs auf dem auszubauenden Streckenabschnitt zu nennen. Namentlich ist hier auch die 

Ausweisung des Vorhabens im Bedarfsplan als Anlage zum FStrAusbG zu erwähnen, die 

deutlich macht, dass auch der Gesetzgeber dem Bauvorhaben eine besondere Wertigkeit 

und Dringlichkeit beigemessen hat. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass den für die 

Maßnahme sprechenden Gründen des öffentlichen Interesses vergleichsweise geringfügige 

Beeinträchtigungen unter dem Gesichtspunkt des Habitatschutzes entgegenstehen würden, 

denen in der Gesamtbetrachtung keinesfalls ein überwiegendes Gewicht beizumessen wäre. 

 

Zumutbare Alternativen, mit denen das Projekt ohne bzw. mit geringeren Eingriffen in das 

VSG zu verwirklichen wäre, drängen sich vorliegend ebenfalls nicht auf; dabei ist insbeson-

dere zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend um den Ausbau einer bestehenden Straße 
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handelt, der durch die Mitbenutzung der vorhandenen Straßen mit geringeren Eingriffen ein-

hergeht als ein vollständiger Neubau. Ebenso stellt die Variante der einseitigen Erweiterung 

der bestehenden Straße gegenüber dem gewählten symmetrischen beidseitigen Anbau der 

Fahrstreifen an die BAB 61 keine günstigere Alternative dar, da bei einem einseitigen Anbau 

viele Brückenbauwerke vollständig abgerissen und neu errichtet werden müssten, was mit 

deutlich umfangreicheren Beeinträchtigungen der Schutzgebiete verbunden wäre. 

 

Im Falle der Zulassung des Vorhabens im Rahmen der oben beschriebenen Abweichungs-

prüfung wären gem. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 5 BNatSchG Kohärenzsicherungs-

maßnahmen erforderlich. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Straßenbaulastträ-

ger bereits eine Vielzahl von Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen 

hat, die sicherstellen, dass die globale Kohärenz des Natura 2000-Netzes gewahrt bleibt. Zu 

nennen sind hier beispielhaft folgende Maßnahmen: Extensivierung durch Umwandlung von 

Acker in Extensivgrünland mit abschirmender Gehölzpflanzung, Röhrichten und Anlage von 

Schluten und Blänken (E 1.1, E 1.2), Erweiterung des Ziegenmelkerhabitats (A 12), Kontrolle 

von Baumhöhlen von dem Einschlag auf besetzte Höhlen; Verschließen unbesetzter Höhlen 

im August/September (V 13), Baufeldräumung außerhalb der Hauptbrutzeiten im Zeitfenster 

Mitte Oktober bis Ende November (V 12). Die Maßnahmen E 1.1 und E 1.2 schaffen poten-

tielle Brut- und Nahrungshabitate für die Rohrweihe und den Wachtelkönig. Mit der Maß-

nahme A 12 werden neue Habitatstrukturen als Ausweichhabitat für den Ziegenmelker ge-

schaffen. Die Vermeidungsmaßnahme V 13 kann als artspezifische Schadenbegrenzungs-

maßnahmen für den Mittelspecht dienen. Die Maßnahme V 12 kommt als Schadenbegren-

zungsmaßnahmen allen Brutvogelarten zugute.  

 

Somit wäre das Vorhaben auch im Wege einer Ausnahme- bzw. Abweichungsprüfung zuläs-

sig. 

4.4. Zusammenfassende Beurteilung zu Natura 2000 

Ausweislich der vorstehenden Ausführungen erweist sich das Vorhaben im Hinblick auf die 

im Planfeststellungsbereich gelegenen FFH- und Vogelschutzgebiete habitatschutzrechtlich 

als verträglich. Dies gilt für die FFH-Gebiete Nr. 6616-301 „Speyerer Wald und Haßlocher 

Wald und Schifferstädter Wiesen“ und Nr. 6616-304 „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ 

sowie die Vogelschutzgebiete Nr. 6616-401 „Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein 

inklusive Binsfeld“ und Nr. 6616-402 “Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen 

Geinsheim und Hanhofen“. Die vom Vorhabenträger hierzu vorgenommenen Untersuchun-

gen haben nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde zutreffend festgestellt, dass mit 

dem Straßenbauvorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen der für diese FFH- und Vo-

gelschutzgebiete maßgeblichen Gebietsbestandteile einhergehen. Nach den weiteren Fest-

stellungen der Planfeststellungsbehörde würden für alle vier genannten Natura 2000-Gebiete 

auch die Voraussetzungen für eine habitatschutzrechtliche Abweichungs- bzw. Ausnahme-

genehmigung vorliegen. Die Planfeststellungsbehörde konnte daher für alle vier Gebiete 

auch eine vorsorgliche Ausnahmezulassung für den Fall aussprechen, dass entgegen den 
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gutachterlichen Feststellungen von erheblichen Beeinträchtigungen der für die Erhaltungs-

ziele maßgeblichen Gebietsbestandteile auszugehen wäre. Die habitatschutzrechtliche Ver-

träglichkeit des Vorhabens ist hiernach für jedes dieser vier Schutzgebiete jeweils für sich 

betrachtet, aber auch in der Gesamtschau aller vier Gebiete festzustellen. Letzteres leitet 

sich insbesondere auch daraus ab, dass sich die genannten FFH- und Vogelschutzgebiete 

räumlich teilweise überschneiden und die vom Vorhaben ausgehenden Projektwirkungen in 

den räumlichen Bereichen dieser vier Schutzgebiete nur unwesentlich differieren. Angesichts 

der umfassenden Bestandserhebungen und Analysen der vorhabenspezifischen Wirkungen 

des Straßenbauprojekts sind Komplexwirkungen, die über die prognostizierten Einzelwirkun-

gen für die einzelnen FFH- und Vogelschutzgebiete hinausgehen, nicht ersichtlich. 

5. Erläuterungen zur Umweltverträglichkeit des Vorhabens/ Zusammenfassende 

Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Für das vorliegende Straßenbauvorhaben besteht nach den einschlägigen rechtlichen Vor-

gaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Eine solche Um-

weltverträglichkeitsprüfung wurde hier durchgeführt. Der vorliegende Planfeststellungsbe-

schluss enthält nachfolgend die diesbezüglichen Feststellungen.  

5.1. Darstellung der Rechtsgrundlagen 

Das europäische Gemeinschaftsrecht formuliert rechtliche Vorgaben für die Feststellung der 

Umweltverträglichkeit bei der Zulassung bestimmter Vorhaben, namentlich auch bestimmter 

Straßenbauvorhaben. Die maßgeblichen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts sind in 

der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und priva-

ten Projekten - der EU-UVP-Richtlinie - vom 27.06.1985 (85/337/EWG) in ihrer heute gültigen 

aktuellen Fassung normiert. Die Vorgaben der EU-UVP-Richtlinie sind im deutschen Recht 

umgesetzt. Die entsprechenden nationalen Umsetzungsbestimmungen finden sich bundes-

rechtlich im Gesetz zur Umsetzung der vorgenannten UVP-Richtlinie vom 12.02.1990 (BGBl. 

I, S. 205), dem UVPG, sowie im rheinland-pfälzischen Landesrecht im Landesgesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) vom 22.12.2015 (GVBl. 2015, S. 516) in ihrer 

jeweils gültigen Fassung. Das UVPG und das LUVPG enthalten - für ihren jeweiligen Anwen-

dungsbereich - die maßgeblichen Bestimmungen für die Durchführung der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung bei den von ihnen erfassten Straßenbauvorhaben. 

 

Durch das „Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung“ vom 

20.07.2017 (BGBl I, S. 2808 ff) wurde u.a. das UVPG geändert. Aufgrund der Übergangsbe-

stimmung des § 74 Abs. 1 UVPG/neu kann das vorliegende Verfahren nach der Fassung des 

UVP-Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt, zu Ende geführt werden, da die Planunterlagen 

vom Antragsteller bereits mit Schreiben vom 27.04.2007 zur Durchführung des Anhörungs-

verfahrens und zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses vorgelegt wurden und die erste 

Planoffenlage am 18.06.2007 begann. Die nachfolgend zitierten Bestimmungen des UVP-

Gesetzes beziehen sich daher auf die bis zum 28.07.2017 gültige Fassung des UVP-Geset-
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zes (im Folgenden: UVPG/alt). Die für das Vorhaben durchgeführte Umweltverträglichkeits-

prüfung genügt in jeder Hinsicht den Anforderungen des UVP-Rechts. 

5.2. Feststellung der ordnungsgemäßen Anwendung der UVP-Bestimmungen 

Bei der vorliegenden Straßenplanung für den 6-streifigen Ausbau der BAB 61, Abschnitt B, 

zwischen Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW sind die rechtlichen Vorgaben des 

europäischen Gemeinschaftsrechts und des nationalen Rechts hinsichtlich der Prüfung der 

Umweltverträglichkeit (UVP) des Straßenbauvorhabens beachtet worden. Das Straßenbau-

vorhaben wurde uvp-rechtlich zutreffend eingeordnet. Die Prüfung der Umweltverträglichkeit 

ist umfassend abgearbeitet worden. Das Verfahren wurde in Einklang mit den maßgeblichen 

Bestimmungen des UVP-Rechts durchgeführt.  

5.3. Bestehen einer UVP-Pflicht 

Das vorliegende Verfahren betrifft den Ausbau einer Bundesfernstraße. Die Planung sieht 

den Ausbau der BAB 61 auf einer Länge von ca. 17,27 km durch eine Erweiterung von vier 

auf sechs Fahrstreifen vor. Der Ausbauabschnitt beginnt ca. 1 km südlich des Autobahnkreu-

zes Mutterstadt und verläuft in südliche Richtung. Im Verlauf des Ausbauabschnittes befindet 

sich bei ca. Bau-km 369+700 die Anschlussstelle Schifferstadt mit der Anbindung der L 532 

und in Höhe von ca. Bau-km 377+900 der Knotenpunkt mit der B 9 mit einer kreuzungsfreien 

Anbindung aller Fahrbeziehungen im Kreuz Speyer. Der Ausbauabschnitt wird bis ca. Bau-

km 382+074 an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg fortgeführt und endet auf der be-

stehenden Rheinbrücke Speyer. 

 

Das Vorhaben unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG/alt). Für das Vorhaben besteht gemäß § 3 Abs. 1 und § 3e Abs. 1 Nr. 1 

UVPG/alt eine UVP-Pflicht, da durch die geplante Erweiterung der BAB 61 von vier auf sechs 

Fahrstreifen auf einer Länge von über 17 km die Größen- und Leistungswerte der Nr. 14.5 

der Anlage 1 zum UVPG/alt überschritten werden. Somit ist für das Vorhaben eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung nach näherer Maßgabe der Bestimmungen des UVPG/alt durchzu-

führen. Die Planfeststellungsbehörde hat dementsprechend in Kapitel A Abschnitt V. die 

UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens festgestellt. 

5.4. Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegt bestimmten standardisierten Vorgaben. 

Diese Vorgaben sind im UVPG normiert. Die hiernach maßgeblichen rechtlichen Vorgaben 

für die Durchführung der UVP wurden bei der vorliegenden Planung beachtet.  

5.4.1. Allgemeines zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß § 2 UVPG/alt stellt einen unselbständigen 

Teil der verwaltungsbehördlichen Verfahren dar, die der Entscheidung über die Zulässigkeit 

des Vorhabens dienen. Durch die UVP erfahren die nach den jeweiligen Fachgesetzen 

durchzuführenden Zulassungsverfahren in umweltrechtlicher Hinsicht keine materiell-rechtli-
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che Anreicherung. Die UVP beschränkt sich vielmehr auf verfahrensrechtliche Anforderun-

gen im Vorfeld der Sachentscheidung, zu der ein Bezug nur insoweit hergestellt wird, als das 

Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 12 UVPG/alt (vgl. auch Art. 8 der UVP-

Richtlinie) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen ist. Die Vorschriften 

zur UVP verlangen dementsprechend, dass die Zulassungsbehörde das Ergebnis der Um-

weltverträglichkeitsprüfung in ihre Erwägungen einbezieht. Das Umweltverträglichkeitsprü-

fungsrecht nötigt nicht dazu, den räumlichen Umfang der Prüfung in der Planfeststellung wei-

ter auszudehnen als er vom materiellen Planungsrecht gefordert wird. Die UVP umfasst - 

zusammenfassend ausgedrückt - die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittel-

baren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 UVPG/alt genannten 

Schutzgüter Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere und Pflanzen und 

die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie Kultur- und sons-

tige Sachgüter einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten 

Schutzgütern. Sie gewährleistet so eine auf die Umwelteinwirkungen zentrierte Prüfung und 

ermöglicht es, die Umweltbelange in gebündelter Form herauszuarbeiten. Auf der Grundlage 

der vom Vorhabenträger hierzu gemäß § 6 UVPG/alt vorzulegenden Planunterlagen, welche 

auch eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung der uvp-relevanten 

Projektangaben umfassen, der im Zulassungsverfahren eingegangen behördlichen Stellung-

nahmen sowie der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit erarbeitet die Zulassungsbe-

hörde nach § 11 UVPG/alt eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

des Vorhabens. Die Umweltauswirkungen des Vorhabens sind schließlich auf der Grundlage 

der zusammenfassenden Darstellung nach § 11 zu bewerten und diese Bewertung bei der 

Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zu berücksichtigen (§ 12 UVPG/alt). Die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll auf diese Weise sicherstellen, dass bei den uvp-

pflichtigen Vorhaben die Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne einer wirksamen Umwelt-

vorsorge nach einheitlichen Grundsätzen frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben 

und bewertet werden und das Ergebnis der UVP im Hinblick auf eine wirksame Umweltvor-

sorge bei den behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit der Vorhaben berücksich-

tigt wird. 

 

Der Träger des Vorhabens legt hierzu gem. § 6 Abs. 1 UVPG/alt die entscheidungserhebli-

chen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens der zuständigen Behörde zu 

Beginn des Verfahrens vor, in dem die Umweltverträglichkeit geprüft wird. Inhalt und Umfang 

dieser Unterlagen bestimmen sich gem. § 6 Abs. 2 UVPG/alt nach den Rechtsvorschriften, 

die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens maßgebend sind. Die Unterla-

gen müssen dabei die in § 6 Abs. 3 und 4 UVPG/alt genannten Mindestangaben enthalten. 

Gemäß § 6 Abs. 3 UVPG/alt müssen folgende Angaben in den Unterlagen enthalten sein: 

1. Beschreibung des Vorhabens mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden, 

2. Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens vermie-

den, vermindert oder, soweit möglich, ausgeglichen werden, sowie der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichba-

ren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft, 

3. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Be-

rücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden, 
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4. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens unter Berücksichtigung 

des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden sowie Angaben zur Bevöl-

kerung in diesem Bereich, soweit die Beschreibung und die Angaben zur Feststellung und Bewertung erheblicher 

nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens erforderlich sind und ihre Beibringung für den Träger des Vor-

habens zumutbar ist, 

5. Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und 

Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens. 

 

Diese Angaben müssen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 UVPG/alt Dritten die Beurteilung ermögli-

chen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen 

werden können. Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 UVPG/alt hat der Vorhabenträger auch eine all-

gemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung der Angaben zu den Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens beizufügen. Soweit dies für die Umweltverträglichkeitsprüfung 

nach der Art des Vorhabens erforderlich ist, müssen die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 4 

UVPG/alt außerdem auch noch folgende Angaben enthalten. 

1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, 

2. Beschreibung von Art und Umfang der zu erwartenden Emissionen, der Abfälle, des Anfalls von Abwasser, der 

Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft sowie Angaben zu sonstigen Folgen des 

Vorhabens, die zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen können, 

3. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel tech-

nische Lücken oder fehlende Kenntnisse. 

 

Eine rechtliche Vorgabe oder gar ein zwingendes rechtliches Gebot, in welcher Form der 

Vorhabenträger die erforderlichen Angaben über die Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt dem Antrag auf Planfeststellung beizufügen hat, besteht nicht. Weder das bundes-

deutsche UVPG noch die dieser nationalen gesetzlichen Regelung zugrundeliegende euro-

päische UVP-Richtlinie (85/337/EWG) bestimmen, in welcher Form und Weise die erforder-

lichen Angaben über die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt in Bezug auf die ein-

zelnen in § 2 UVPG/alt genannten Schutzgüter einschließlich ihrer Wechselwirkungen zu 

erbringen sind. Solange die inhaltlichen Anforderungen gewahrt sind, bleibt es dem Vorha-

benträger überlassen, in welcher Form bzw. in welcher Art und Weise er die geforderten 

Angaben in den Planunterlagen darstellt. Art. 5 Abs. 1 der EU-UVP-Richtlinie besagt ledig-

lich, dass der Vorhabenträger die zur Abarbeitung der UVP-Schutzgüter des Art. 3 der Richt-

linie erforderlichen Angaben in „geeigneter Form“ zu erbringen hat. Weitergehende Vorgaben 

zur Form der hierzu vorzulegenden Unterlagen enthält die UVP-Richtlinie aber nicht. Ebenso 

verhält es sich im UVPG. Eine Pflicht hinsichtlich einer bestimmten formalen Ausgestaltung 

der UVP-Unterlagen kann dem UVPG/alt ebenfalls nicht entnommen werden. § 6 Abs. 2 

UVPG/alt weist sogar ausdrücklich darauf hin, dass Inhalt und Umfang der Unterlagen mit 

den nach Absatz 1 dieser Vorschrift zu erbringenden Projektangaben sich nach den Rechts-

vorschriften bestimmen, die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens maß-

gebend sind. Die für das fernstraßenrechtliche Planfeststellungsverfahren maßgeblichen 

Verfahrensvorschriften der §§ 72 ff. VwVfG bzw. §§ 17 ff. FStrG treffen hinsichtlich der for-

malen Gestaltung der UVP-Unterlagen ebenfalls keine besondere Regelung. Letztlich erach-
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tet es der Gesetzgeber als ausreichend, wenn die erforderlichen Angaben zu den Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens den sonstigen für das Vorhaben erstellten Planunterlagen ent-

nommen werden können, ohne dass diese Unterlagen explizit als UVP-Unterlagen deklariert 

sein müssen. 

 

Auf der Grundlage dieser Unterlagen ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorzunehmen. Die 

Einbeziehung der Öffentlichkeit erfolgt nach § 9 Abs. 1 UVPG/alt. Nach § 9 Abs. 1 S. 3 

UVPG/alt muss die nach § 9 Abs. 1 S. 1 UVPG/alt erforderliche Anhörung der Öffentlichkeit 

den Vorschriften des § 73 Abs. 3, 4 bis 7 VwVfG entsprechen. Die zuständige Behörde un-

terrichtet im Rahmen des Zulassungsverfahrens gemäß § 7 UVPG/alt die Behörden (Träger 

öffentlicher Belange), deren umweltbezogener Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt 

wird, über das Vorhaben, übermittelt ihnen die Unterlagen nach § 6 UVPG/alt und holt ihre 

Stellungnahmen ein. Der betroffenen Öffentlichkeit wird im Rahmen der Beteiligung Gele-

genheit zur Äußerung gegeben. Bei der Bekanntmachung zu Beginn des Beteiligungsverfah-

rens hat die zuständige Behörde die Öffentlichkeit über die in § 9 Abs. 1a UVPG/alt genann-

ten Informationen zu unterrichten; gemäß § 9 Abs. 1b UVPG/alt sind zumindest die dort ge-

listeten Unterlagen zur Einsicht für die Öffentlichkeit auszulegen.  

 

Die zuständige Behörde erarbeitet auf der Grundlage der vom Vorhabenträger beigebrachten 

Unterlagen nach § 6 UVPG/alt, der behördlichen Stellungnahmen nach § 7 UVPG/alt sowie 

der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit nach § 9 eine zusammenfassende Darstellung 

der Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie der Maßnahmen, mit denen erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden, ein-

schließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in 

Natur und Landschaft (§ 11 UVPG/alt). Die Ergebnisse eigener Ermittlungen sind einzube-

ziehen. Die zusammenfassende Darstellung kann in der Begründung der Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens erfolgen. Die Begründung enthält erforderlichenfalls die Dar-

stellung der Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Um-

weltauswirkungen des Vorhabens sind schließlich von der zuständigen Behörde auf der 

Grundlage ihrer zusammenfassenden Darstellung nach § 11 UVPG/alt zu bewerten und 

diese Bewertung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf 

eine wirksame Umweltvorsorge zu berücksichtigen (§ 12 UVPG/alt). 

5.4.2.  Umweltverträglichkeitsprüfung 

Diesen rechtlichen Anforderungen an die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

wurde bei der hier festgestellten Straßenplanung Rechnung getragen. 

 

Der Straßenbaulastträger hat die Auswirkungen der hier festgestellten Straßenplanung nach 

Maßgabe und in entsprechender Anwendung des UVPG/alt auf die dort näher beschriebenen 

Schutzgüter einschließlich ihrer Wechselwirkungen dargestellt. Die Auswirkungen des Vor-

habens auf die Umwelt wurden identifiziert, beschrieben und entsprechend bewertet. Die 
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maßgeblichen Erkenntnisse wurden zunächst in einer „Allgemeinverständlichen Zusammen-

fassung“ nach § 6 UVPG/alt (vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 3.) dargelegt und aufgrund er-

folgter Planänderungen im laufenden Verfahren durch ein Deckblatt zur „Allgemeinverständ-

lichen Zusammenfassung“ nach § 6 UVPG/alt (vgl. Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 4.) ergänzt; 

die weiteren nach § 6 UVPG/alt erforderlichen Unterlagen wurden von ihm vorgelegt. Die 

verfahrensrechtlichen Vorschriften wurden ebenfalls eingehalten (Siehe auch Kapitel E Ab-

schnitt III.). Die Anhörungsbehörde hat die nach § 6 UVPG/alt erforderlichen Unterlagen den 

nach § 7 UVPG/alt zu beteiligenden Behörden (Träger öffentlicher Belange) zugeleitet und 

diese um Stellungnahme gebeten. Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat gemäß § 9 Abs. 1 Satz 

3 UVPG/alt den Vorschriften des § 73 Abs. 3, 4 bis 7 VwVfG entsprochen. Die Einbeziehung 

der Öffentlichkeit nach § 9 Abs. 1 UVPG/alt erfolgte im Rahmen des Anhörungsverfahrens in 

Gestalt der Planoffenlage und der hierbei eröffneten Möglichkeit zur Äußerung. Die Bekannt-

machung der Öffentlichkeitsbeteiligung (Planauslegung) enthielt die in § 9 Abs. 1a UVPG/alt 

verlangten Informationen; die Offenlage der in §§ 6 und 9 Abs. 1b UVPG/alt genannten Un-

terlagen ist erfolgt. Die Planfeststellungsbehörde hat die Umweltauswirkungen des Vorha-

bens auf der Grundlage der nachfolgenden zusammenfassenden Darstellung nach § 11 

UVPG/alt bewertet. Diese Bewertung wird bei der vorliegenden Entscheidung über die Zu-

lässigkeit des Vorhabens berücksichtigt (§ 12 UVPG/alt).  

 

Gemäß § 11 Satz 1 UVPG/alt erfolgte die zusammenfassende Darstellung der Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens auf der Grundlage der Unterlagen nach § 6 UVPG/alt, der behörd-

lichen Stellungnahmen nach den §§ 7 und 8 UVPG/alt sowie der Äußerungen der betroffenen 

Öffentlichkeit nach § 9 UVPG/alt. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse hat die Planfeststel-

lungsbehörde geprüft und bewertet. Ihre zusammenfassende Darstellung benennt auch die 

Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert 

oder ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, 

aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft (§ 11 UVPG/alt). Folgende Unterlagen 

wurden der nachfolgenden zusammenfassenden Darstellung zugrunde gelegt: 

• Allgemeinverständliche Zusammenfassung nach § 6 UVPG/alt (siehe Kapitel A Ab-

schnitt XI. Nr. 3.) sowie das Deckblatt zur allgemeinverständlichen Zusammenfassung 

nach § 6 UVPG/alt (siehe Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 4.) 

• Erläuterungsberichte vom 26.01.2007 (siehe Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 1.) sowie vom 

01.02.2016 (siehe Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 2.) 

• Fachbeitrag Naturschutz/ Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 26.01.2007 (siehe 

Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 71.) sowie das Deckblatt zum Fachbeitrag Naturschutz vom 

01.02.2016 (siehe Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 72.) 

• FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet Nr. 6616-301 vom 26.01.2007 (siehe Kapitel 

A Abschnitt XII. Nr. 29.) sowie das Deckblatt zur FFH-Verträglichkeitsprüfung vom 

01.02.2016 (siehe Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 30.) 

• FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet Nr. 6616-304 vom 26.01.2007 (siehe Kapitel 

A Abschnitt XII. Nr. 29.) 
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• VSG-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet Nr. 6616-401 vom 26.01.2007 (siehe Kapitel 

A Abschnitt XII. Nr. 34.) 

• VSG-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet Nr. 6616-402 vom 26.01.2007 (siehe Kapitel 

A Abschnitt XII. Nr. 34.) sowie das Deckblatt zur VSG-Verträglichkeitsprüfung vom 

01.02.2016 (siehe Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 35.) 

• Fachbeitrag Artenschutz von Dezember 2010 (siehe Kapitel A Abschnitt XII. Nr. 39) so-

wie das Deckblatt zum Fachbeitrag Artenschutz vom 01.02.2016 (siehe Kapitel A Ab-

schnitt XII. Nr. 40) 

• im Planfeststellungsverfahren eingeholte Stellungnahmen und Einwendungen der Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (siehe Kapitel E) 

• Einwendungen Betroffener und der Umweltschutzvereinigungen (siehe Kapitel E) 

• Niederschrift über den Erörterungstermin vom 17.06.2009 in der Stadthalle Speyer 

 

Die Darstellung der Umweltauswirkungen des Vorhabens hat sich an den Angaben in den 

vorgenannten Unterlagen orientiert. Sie beinhaltet eine Beschreibung der Umweltauswirkun-

gen im Hinblick auf die in § 6 Abs. 3 und 4 UVPG/alt geforderten Angaben, welche insbeson-

dere auch eine Darstellung des Untersuchungsraums und der Untersuchungsmethodik um-

fasst. Dabei wurden die Schutzgüter und die Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Be-

rücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstands und der allgemein anerkannten Prüfmetho-

den beschrieben. In die schutzgutbezogene Darstellung der Umweltauswirkungen wurden 

die Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einbezogen. Die 

Planfeststellungsbehörde hat die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf der Grundlage 

der nachfolgenden zusammenfassenden Darstellung nach § 11 UVPG/alt bewertet. Die Be-

wertung umfasst sowohl die einzelnen nach § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG/alt genannten Schutz-

güter, als auch eine Gesamtbewertung sämtlicher Umweltauswirkungen. Die ermittelten Um-

weltauswirkungen des Vorhabens sind auf der Grundlage der zusammenfassenden Darstel-

lung nach § 11 UVPG/alt in die Entscheidungsfindung der Planfeststellungsbehörde einge-

flossen und wurden gemäß § 12 UVPG/alt im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge 

bei der Planfeststellungsentscheidung in dem rechtlich gebotenen Umfang berücksichtigt.  

 

Beschreibung des Vorhabens 

Das geplante Straßenbauvorhaben umfasst den Ausbau der bestehenden BAB 61 zwischen 

dem Autobahnbahnkreuz Mutterstadt und der Landesgrenze Rheinland-Pfalz/ Baden-Würt-

temberg bei Speyer. Die Autobahn wird im Wesentlichen auf einer Länge von rund 17 km 

durch den beidseitigen Anbau eines Fahrstreifens von vier auf sechs Fahrstreifen erweitert. 

Der gegenständliche Ausbauabschnitt B ist Bestandteil eines in drei Planungsabschnitte un-

terteilten Erweiterungsvorhabens zum 6-streifigen Ausbau der BAB 61 zwischen dem Auto-

bahnkreuz Frankenthal und dem Autobahndreieck Hockenheim, wobei jeder Planungsab-

schnitt eine eigene Verkehrsbedeutung und einen eigenen Verkehrswert aufweist.  
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Mit eingeschlossen in das Ausbauvorhaben ist die Anpassung bestehender Anschlussstel-

len, Knotenpunkte und Kreuzungsbauwerke, die im Einzelnen im Kapitel A unter Abschnitt II. 

aufgeführt werden, sowie die Vornahme von aktiven Lärmschutzmaßnahmen entsprechend 

der vorstehenden Ausführungen in diesem Kapitel unter Nr. 1.5. im Abschnitt VI. „Erläuterun-

gen zum Immissionsschutz (Lärm und Luftschadstoffe)“. Ebenso ist die Durchführung not-

wendiger naturschutzfachlicher Kompensationsmaßnahmen Planungsbestandteil, welche 

unter anderem die Errichtung einer Wildbrücke beinhalten. Diese Maßnahmen werden im 

Einzelnen in Kapitel C im Abschnitt „Naturschutz“ unter den Nrn. II.1 und II.2 beschrieben. 

Weiter sind im Rahmen des Straßenbauvorhabens die Anpassung und Sicherung von Ver-

sorgungsleitungen und –anlagen sowie die Verlegung und Anpassung von Wirtschaftswegen 

zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswegenetzes vorgesehen. 

 

Untersuchungsraum und Untersuchungsmethodik 

Das Untersuchungsgebiet umfasst grundsätzlich einen je 100 m breiten Korridor beiderseits 

der vorhandenen Autobahntrasse und wurde für die avifaunistische Sonderuntersuchung auf 

bis zu 350 m beidseits der BAB 61 ausgeweitet. Er erstreckt sich zwischen dem Floßbach 

bei Dannstadt-Schauernheim und dem südöstlich hiervon gelegenen Rhein bei Speyer auf 

den Gebieten der Gemeinden Dannstadt-Schauernheim, Mutterstadt, Böhl-Iggelheim, Schif-

ferstadt, Speyer und Otterstadt. Die wesentlichen umweltrelevanten Wirkfaktoren des Vorha-

bens sind damit hinsichtlich ihrer Wirkungsreichweite hinreichend abgedeckt. Für einzelne, 

ggf. weiterreichende Wirkungen, erfolgt ergänzend eine über den engeren Untersuchungs-

raum hinausreichende Beurteilung. Auch einzelne Bestandserfassungen wurden in einem 

deutlich über das engere Untersuchungsgebiet hinaus erweiterten Untersuchungsraum vor-

genommen. 

 

Der Untersuchungsraum liegt in den naturräumlichen Regionen des „Vorderpfälzischen Tief-

landes“ sowie der „Nördlichen Oberrhein-Niederung“ mit den folgenden einzelnen Elemen-

ten. Im Norden des Untersuchungsraumes östlich der L 454 bildet die „Frankenthaler Ter-

rasse“ eine fast ebene Fläche (zwischen 96 und 100 m NN), die zum Rhein hin absinkt. Die 

feinsandigen und lehmig-sandigen Böden werden beackert. Westlich der L 454 schließt sich 

die waldfreie Ebene der „Böhler Lössplatte“ an. Die nahezu ebene Platte wird von Schotter-

material aufgebaut, das von einer Lössdecke überzogen ist. Sie liegt im sonnigsten und nie-

derschlagärmsten Teil der Oberrhein-Niederung. Darüber hinaus bedingt der Löss eine kon-

stante Bodenfeuchtigkeit. Es dominiert die intensive ackerbauliche Nutzung. Der südlich an-

grenzende „Speyerbachschwemmkegel“ ist im Planungsraum überwiegend bewaldet. Der 

Untergrund wird von Flussaufschüttungen gebildet, die eine Auflage aus Sanden und Leh-

men aufweisen. In den Niederungen sind Auen- und Anmoorböden verbreitet. Vereinzelt la-

gern Dünenwälle und Flugsanddecken von geringer Mächtigkeit auf. Trockenheit charakteri-

siert die Böden. Die „Speyerer Rheinniederung“ umfasst die Stromniederung zwischen der B 

9 und dem Rhein sowie das begradigte Rheinbett. Die Sande und Kiese sind von unter-
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schiedlich mächtigen Decken aus nährstoffreichem Auenlehm oder Schlick bedeckt und wei-

sen einen stark schwankenden oder künstlich regulierten Grundwasserstand von 0,5 bis 2 m 

Tiefe auf. 

 

Der Untersuchungsraum ist durch folgende Nutzungsstrukturen geprägt: 

• Ackerflächen und Gemüsefelder 

• Wenige Grünlandflächen, bspw. im Steinbach-Muldergraben-Komplex, als Waldwiesen 

innerhalb des Waldgebietes von Schifferstädter und Speyerer Stadtwald sowie Böhler 

Wald, als Pferdeweiden am Rinkenbergerhof, in der Rheinaue 

• Böschungsgehölze an der BAB 61 und an Wirtschaftswegen 

• großes zusammenhängendes Waldgebiet des Schifferstädter und Speyerer Stadtwaldes 

bzw. des Böhler Waldes zwischen K 30 und Kreuz Speyer, Ufergehölze und Auwaldreste 

in der Rheinaue 

• verschiedene Fließgewässer wie Floßbach und Wiesengräben im Offenlandbereich im 

Norden des Planungsraumes, Rehbach, Ranschgraben und Neugraben innerhalb des 

o.g. Waldgebietes, Rhein u.a. 

• verschiedene Stillgewässer, u.a. als Abgrabungsgewässer im Norden des Planungsrau-

mes und in der Rheinaue 

• Siedlungsbereiche: Stadtteile von Speyer, Rinkenbergerhof, Adonisröschenhof, Kleine 

Lann, Falkenhof, Rinkenberger Forsthaus, Spitzenrheinhof, Wochenendhausbereiche 

nahe des Rheins 

• mehrere 110-kV-Stromleitungen, insbesondere im Norden des Planungsraumes 

• verschiedene Straßen (BAB 61, B 9, L 454, L 532, K 30, K 1) und Wirtschaftswege 

• Bahnanlagen zwischen Schifferstadt u. Speyer sowie Kaiserslautern u. Ludwigshafen 

 

Die vorgenommenen Untersuchungen zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit orientieren 

sich an den zur Umsetzung der Anforderungen des UVPG/alt wie auch an den für die Ein-

griffsregelung konzipierten Regelwerken des Straßenbaus. Die Untersuchungsmethodik ist 

als Indikatorverfahren in Anlehnung an die ökologische Risikoanalyse zu beschreiben, bei 

dem zunächst die spezifischen Qualitäten und Empfindlichkeiten der einzelnen Schutzgüter 

sowie die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen ermittelt werden. Dabei wird in bau-, 

anlage- und betriebsbedingten Wirkungen unterschieden, welche hinsichtlich der relevanten 

Wirkungsart bzw. des Wirkungsfaktors, der Wirkungsintensität und der Wirkungsreichweite 

differenziert werden. Die Beurteilung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen er-

folgt dann durch Überlagerung der schutzgutspezifischen Qualitäten und Empfindlichkeiten 

mit den Vorhabenwirkungen. Insgesamt entspricht diese Vorgehensweise der gebotenen 

fachlichen Praxis und ist als sachgerecht zu bezeichnen.  

 

Die Datengrundlagen für die UVS basieren auf den Untersuchungen der Machbarkeitsstudie 

zum Ausbau der BAB 61 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahndrei-

eck Hockenheim aus dem Jahr 2002, einer Biotoptypenkartierung durch Geländekartierung 

auf der Basis des Biotoptypenkataloges Rheinland-Pfalz (im Rahmen der Erstellung des 
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Landschaftspflegerischen Begleitplans/ Fachbeitrags Naturschutz) aus dem Jahr 2003 und 

einem avifaunistischen Gutachten aus dem Jahr 2006. Im Nachgang erfolgte eine Neube-

wertung der Zerschneidungsfunktion des 6-streifigen Ausbaus der BAB 61 und der Möglich-

keit zu einer Verbesserung der Vernetzung der Lebensräume planungsrelevanter Arten links 

und rechts der Autobahn im Jahr 2012 sowie eine Abfrage und ein Abgleich mit den fortlau-

fend dokumentierten Artenfunden im Service-Portal ArtenFinder des Landschaftsinformati-

onssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz im Jahr 2017. Insgesamt ist die Da-

tenlage für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens als ausreichend umfas-

send und als hinreichend aktuell anzusehen. Auf Details wird im Zusammenhang mit der 

nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Schutzgüter eingegangen. 

 

Hinsichtlich der Umweltauswirkungen ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan/ Fachbei-

trag Naturschutz zwischen anlagebedingten, baubedingten und betriebsbedingten Auswir-

kungen unterschieden worden. Anlagebedingte Auswirkungen beschreiben Veränderungen, 

die durch den Baukörper selbst verursacht werden. Die Intensität ist dabei abhängig von 

Linienführung, Gradiente, Bauwerk und Ausbauzustand. Baubedingte Auswirkungen sind die 

beim Ausbau der BAB 61 und ihren Nebenanlagen entstehenden Veränderungen und Stö-

rungen. Zumeist haben sie nur vorübergehenden Charakter. So kommen etwa in Betracht: 

Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungsflächen, Bodenlager, Baustraßen 

und Arbeitsstreifen, Wasserentnahme während der Bauzeit, Lärm sowie weitere Störwirkun-

gen und Schadstoffbelastungen durch den Baustellenbetrieb. Betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen sind solche, die nach Fertigstellung dauerhaft durch den Betrieb der Straßen entste-

hen, wie der Schadstoffeintrag durch Kfz-Verkehr, Verlärmung sowie weitere Störwirkungen 

oder Kollisionsgefährdung durch Tiere. Die Intensität der Belastung ist dabei abhängig von 

der Anzahl, Art und zeitlichen Verteilung der Nutzung.  

 

Hinsichtlich der betriebsbedingte Auswirkungen ist dabei zu beachten, dass die im Rahmen 

der Verkehrsuntersuchung prognostizierte und der Ausbauplanung zugrunde gelegte Ver-

kehrszunahme die zukünftige allgemeine Verkehrsnachfrage für die BAB 61 darstellt, welche 

sich auch ohne den geplanten 6-streifigen Ausbau der BAB 61 im Prognosejahr voraussicht-

lich einstellen wird. In verkehrsplanerischer Sicht wird mithin davon ausgegangen, dass mit 

der 6-streifigen Erweiterung der BAB 61 keine verkehrserhöhende Wirkung verbunden ist 

(vgl. auch Ausführungen zum Thema „Verkehrssituation und Verkehrsentwicklung“ Kapitel E 

Abschnitt IV. Nr. 3). Im Rahmen der Fachbeiträge und Untersuchungen, welche der Bewer-

tung der Umweltauswirkungen des Vorhabens zugrunde liegen, wurde aber bei den betriebs-

bedingten Auswirkungen im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die prognostizierte (an sich 

allgemeine) Verkehrszunahme als vorhabenbedingt unterstellt. 

 

Die nachfolgenden Ausführungen bei den jeweiligen Schutzgütern unter dem Punkt „Umwelt-

auswirkungen“ berücksichtigen folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, die be-

reits in der technischen Planung berücksichtigt wurden. Die Maßnahmen sind im Einzelnen 

unter Kapitel C Abschnitt II Nr. II.1 beschrieben: 
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• V 1 - Vermeidung von zusätzlicher Bodenverdichtung und –versiegelung 

• V 2 - Behandlung der bei Bauarbeiten anfallenden Bodenmaterialien 

• V 3 - Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

• V 4 - Ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung 

• V 5 - Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 

• V 6 - Rekultivierung von baubedingt in Anspruch genommenen Flächen 

• V 7 - Verminderung der Beeinträchtigung durch betriebsbedingte Lärmimmissionen 

• V 8 - Vermeidung von Neuversiegelung 

• V 9 - Vermeidung der baubedingten Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten 

• V 10 - Vermeidung von Eingriffen in eine Altablagerung durch Erkundung im Zuge der 

Ausführungsplanung 

• V 11 - Vermeidung von Baumverlusten, die für den Arterhalt von Großem Eichenbock/ 

Heldbock und Großem Goldkäfer von Bedeutung sind 

• V 12 - Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die Avifauna 

• V 13 - Kontrolle vor dem Einschlag auf besetzte Baumhöhlen; Verschluss unbesetzter 

Höhlen 

• V 14 - Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die Haselmaus 

und den Kleinen Wasserfrosch 

• V 15 - Beschränkung der Zeiten für die Baufeldräumung in Bezug auf die Zauneidechse 

• V 16 – Verbesserung der Vernetzung von Lebensräumen des Schifferstadter Waldes 

 

(1) Schutzgut Mensch 

Beschreibung 

Für das Schutzgut Mensch kommt es auf den von ihm gewöhnlich genutzten Raum im Un-

tersuchungsgebiet an. 

 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Im Untersuchungsgebiet liegt das nördliche Stadtgebiet von Speyer im Einflussbereich der 

BAB 61. Hier wird der Immissionsschutz der Siedlungsbereiche heute durch eine Lärm-

schutzwand gewährleistet. Die in Dammlage verlaufende BAB 61 mit ihrer Trennwirkung und 

visuellen Präsenz ist als Vorbelastung zu werten. Weiter finden sich im Randbereich des 

Untersuchungsgebietes die Aussiedlungen Adonisröschenhof, Falkenhof, Kleine Lann und 

Rinkenberger Forsthaus sowie die abseits des zusammenhängenden Stadtgebiets von 

Speyer liegenden Stadtteile Rinkenbergerhof, Binsfeld und Spitzenrheinhof, die ebenfalls be-

reits einer Vorbelastung durch die bestehende BAB 61 aufweisen. 

 

Erholungs- und Freizeitfunktion  

Eine Erholungsnutzung findet im Abschnitt zwischen Floßbach und K 30 in erster Linie im 

Bereich der Abgrabungsgewässer statt, die zum einen als Angelgewässer genutzt werden, 

z.T. aber auch von weiteren, der Freizeit- bzw. Wochenendnutzung dienenden Grundstücken 
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gesäumt sind. Nahe der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost befindet sich ein Sportflug-

platz. Das Wirtschaftswegenetz wird gelegentlich von Radfahrern und Reitern genutzt. Die 

autobahnparallelen Wirtschaftswege dienen jedoch nur abschnittsweise als Verbindungs-

wege zu autobahnferneren Bereichen. 

 

Das Waldgebiet (Schifferstädter Stadtwald, Speyerer Stadtwald, Böhl-Iggelheimer Wald) hat 

eine besondere Bedeutung für die Erholung. Es ist durch Forstwege und Wanderparkplätze 

entlang der L 528 zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer gut erschlossen und wird durch Fuß-

gänger, Radfahrer, Reiter sowie für Pferdekutschfahrten häufig aufgesucht.  

 

Dabei werden die autobahnnahen Waldwege nach Möglichkeit gemieden. Die hohe Erho-

lungseignung des Waldgebietes ist neben der guten Erschließung in der Strukturvielfalt der 

in Teilen naturnahen Bestände begründet.  

 

Zwischen dem Rhein und seiner Niederterrasse östlich von Speyer liegt eine Vielzahl von 

Kiesabbauseen zu beiden Seiten der Autobahn, die heute überwiegend in Form von angren-

zenden Wochenendhausgebieten, Parkplätzen und Rundwegen und wie auch die übrigen 

Bereiche der Rheinniederung für die Erholungsnutzung erschlossen sind. Wesentlichen Vor-

belastungen für die Erholungsfunktion sind Verlärmung durch die Autobahn, Zerschneidung 

der Landschaft durch Autobahn und Bahnstrecken, eine Reihe von Freileitungen im nördli-

chen Teil des Planungsraumes und Strukturarmut in den landwirtschaftlichen Gemüse- und 

Ackerbaugebieten. 

 

Umweltauswirkungen 

Die Umweltauswirkungen sind nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UVPG/alt in Bezug auf den Men-

schen, einschließlich der menschlichen Gesundheit zu beurteilen. Erfasst sind danach sein 

physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden einerseits, seine Verschonung von 

Krankheiten, Körperschäden, somatischen Funktionsstörungen sowie Beeinträchtigung der 

körperlichen Integrität (z.B. durch Lärm) andererseits. Betriebsbedingt kommt es zu Beein-

trächtigungen der Wohnungsnutzung durch Lärmimmissionen hauptsächlich im Bereich von 

Speyer. Eine erforderliche Erhöhung und Verlängerung der vorhandenen Lärmschutzwände 

wird neben der Verringerung der Lärmimmissionen zu einer Veränderung des Wohnumfeldes 

führen. Das Lärmschutzkonzept wurde im Laufe des Verfahrens nochmals überarbeitet, so 

dass im Ergebnis die aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Speyer-Nord und Speyer-

Süd weiter verbessert wurden. Die weitere bereichsweise Erhöhung und Verlängerung der 

Lärmschutzwände führt gegenüber der Ursprungsplanung zu einer weiteren geringfügigen 

Veränderung des Wohnumfeldes im Siedlungsbereich von Speyer. In den weiteren an die 

BAB 61 angrenzenden Siedlungsbereichen von Speyer (Rinkenberger Forsthaus, Rinken-

bergerhof, Spitzenrheinhof und Binsfeld) besteht zusätzlich ebenso wie in den Aussiedlun-

gen Adonisröschenhof, Falkenhof und Kleine Lann ein Anspruch auf passive Lärmschutz-

maßnahmen. 
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Gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UVPG/alt sind auch die unmittelbaren und mittelbaren Auswir-

kungen des Vorhabens auf die menschliche Gesundheit durch Luftschadstoffe in die Bewer-

tung einzubeziehen. Eine für das Straßenbauvorhaben durchgeführte Luftschadstoffuntersu-

chung zeigt im Ergebnis, dass die für die Schadstoffleitkomponenten NO2 und PM10 berech-

neten Immissionen für den Planfall mit realisiertem Ausbau im Prognosejahr in den beurtei-

lungsrelevanten Bereich der Wohnbebauung sowohl die zulässigen Jahresmittelwerte als 

auch die maximal zulässigen Tageswerte nach der 39. BImSchV (ebenso 22. BImSchV) un-

terschreiten. Ebenso wurde in einer gesonderten Beurteilung der fachtechnisch zuständigen 

Fachgruppe Umwelt/ Landespflege des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz hinsicht-

lich der Feinstaubbelastung PM2,5 festgestellt, dass an allen betrachteten beurteilungsrele-

vanten Untersuchungspunkten im Bereich der an die BAB 61 angrenzenden Wohnbebauung 

der maßgebliche Jahresgrenzwert nach § 5 Abs. 2 der 39. BImSchV für Feinstaubimmissio-

nen PM2,5 nicht überschritten wird. Ergänzend wird hierzu auf die vorstehenden Ausführun-

gen in diesem Kapitel im Abschnitt VI. Nr. 2 hingewiesen. 

 

Während der Bauzeit kommt es durch den Baustellenbetrieb im gesamten Planungsraum zu 

einer abschnittsweisen Beeinträchtigung der Erholungseignung. Angesichts der bereits star-

ken vorhandenen Verlärmung und der geringen Erholungsnutzung im Nahbereich der Auto-

bahn wird die Beeinträchtigung der Erholungseignung durch betriebsbedingte Immissionen 

als unwesentlich eingestuft. 

 

Bewertung 

Bewertungsmaßstäbe für die Lärmbeeinträchtigung sind § 50 BImSchG (Trennungsgebot) 

sowie §§ 41 ff. BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV. Diese Vorschriften werden eingehalten 

(Siehe vorstehend in Kapitel E unter Abschnitt VI. Nr. 1 „Erläuterungen zur Lärmsituation“). 

Die unterhalb der Grenzwerte der 16. BImSchV liegenden Lärmimmissionen sind gleichwohl 

als erhebliche Beeinträchtigungen in die Abwägung einzustellen und wurden vorliegend hier-

bei auch eingestellt. Hinsichtlich der sich aus der 39. BImSchV ergebenden Grenzwerte für 

Luftschadstoffe ergeben sich für das Schutzgut Mensch keine erheblichen Beeinträchtigun-

gen durch Schadstoffe in Form von Stickoxid (NO2) sowie Feinstaub PM10 und Feinstaub 

PM2,5 (vgl. vorstehend in Kapitel E unter Abschnitt VI. Nr. 2 „Erläuterungen zu Luftschad-

stoffimmissionen“). 

 

(2) Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Zur Erfassung der aktuell vorhandenen Biotoptypen und Nutzungsstrukturen wurden vom 

Vorhabenträger im Frühjahr und Sommer 2003 Geländekartierungen auf der Basis des vom 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht (1996) entwickelten Biotoptypenkatalo-

ges Rheinland-Pfalz (Ergänzungen bis zum 22.01.2002) durchgeführt. Die Angaben über die 

faunistische Bedeutung der Biotoptypen beruhen auf den erfassten Biotopstrukturen (poten-
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zielle Habitateignung), der Auswertung der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz und avifaunis-

tischer Erhebungen des Vorhabenträgers sowie den folgenden Datengrundlagen: Planung 

vernetzter Biotopsysteme- Bereich Landkreis Ludwigshafen (1996), Flächennutzungsplan 

der Stadt Speyer mit integrierter Landschaftsplanung (1984), Flächennutzungsplan der Stadt 

Schifferstadt mit integrierter Landschaftsplanung (2002) und Biotopkartierung Rheinland-

Pfalz. 

 

Zur Erhebung des Tierbestandes wurde im Zusammenhang mit dem Vorhaben im Jahr 2003 

eine Brutvogelkartierung sowie eine Sonderuntersuchung von Arten nach Anhang I der Vo-

gelschutzrichtlinie durchgeführt und hierzu wurde ein gesondertes Gutachten erstellt. Zudem 

wurde das Biotopkataster Rheinland-Pfalz ausgewertet. 

 

Weiter erfolgten seitens des Vorhabenträger im Laufe des Verfahrens Abgleiche mit den fort-

laufend dokumentierten Artenfunden im Service-Portal ArtenFinder des Landschaftsinforma-

tionssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz. 

 

Biotope und Pflanzen 

Alle erfassten Biotoptypen sind unter anthropogenem Einfluss entstanden. Vorherrschend 

sind land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (einschließlich Grünlandnutzung). 

 

Der Norden des Planungsraumes zwischen Mutterstadt und Schifferstädter Stadtwald bzw. 

Böhl-Iggelheimer Wald zeichnet sich durch überwiegend geringwertige Biotope aus. Ledig-

lich einige Gewässer wie das naturnah entwickelte Regenrückhaltebecken nahe der Tank- 

und Rastanlage Dannstadt sowie oberer, mittlerer und unterer Wiesengraben besitzen für 

den Arten- und Biotopschutz eine hohe Bedeutung.  

 

Das große, zusammenhängende Waldgebiet (Schifferstädter Stadtwald, Speyerer Stadt-

wald, Böhl-Iggelheimer Wald) des Planungsraumes wird überwiegend von Laub-, Misch- und 

Nadelforsten unterschiedlichen Alters aufgebaut. Wertvoll sind hier die Niederung des Reh-

baches mit angrenzenden Erlenbruch- und Buchenwäldern, Feuchtwiesen und -gebüschen, 

Erlenbruchwald und Großseggenrieder entlang des Neugrabens, die Stromtalwiesen, der 

Ranschgraben mit Buchenwald, der Weiher mit Röhricht südwestlich von Schifferstadt sowie 

Eichenmischwälder und Feuchtwälder.  

 

Hoch- und sehr hochwertige Biotope im Abschnitt des Planungsraumes zwischen dem Wald-

gebiet und dem Rhein stellen Feuchtgebüsche und Flussauenwälder dar. Auch der Angel-

hofer Altrhein und ein Stillgewässer am Rhein wurden als hoch bedeutsam eingestuft. 

 

Zu den Vorbelastungen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes einschränken, ge-

hören in erster Linie die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Übernutzung / Überbeanspru-

chung durch Düngung, Biozideinsatz, Standortnivellierung, Entwässerung etc.) sowie die 
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vorhandene BAB 61 mit den von ihr ausgehenden Auswirkungen (Schadstoffemission, Lärm, 

Zerschneidung, Barriereeffekt, Versiegelung, Kollisionsgefahr, optische Reize). 

 

Weitere Vorbelastungen ergeben sich aus den angrenzenden Nutzungen: 

• naturferner Fließgewässerausbau (Begradigung, Beseitigung von Ufergehölzen, Verroh-

rung) 

• Gewässerverunreinigung durch Einleitung von Abwässern, Müllablagerungen, Eutro-

phierung, fehlende Pufferzonen 

• Versiegelung, Zerschneidung, Barrierewirkung, Verlärmung, Schadstoffeintrag ausge-

hend von Bundesstraße, Landesstraßen, Kreisstraßen und Bahnlinien 

• Anpflanzungen von fremdländischen und nicht bodenständigen Gehölzen 

• Standortveränderungen infolge Bodenverfüllungen und -aufschüttungen, Deponieflä-

chen,  

• Barrierewirkung, Verarmung/Isolierung von Lebensräumen, ausgehend von Siedlungs-

flächen. 

 

Geschützte Pflanzenarten wurden im Vorhabenbereich nicht festgestellt. 

 

Tierarten 

Im Rahmen der avifaunistischen Untersuchung wurden die Lebensraumtypen Feldflur, Grün-

land, Wald und Siedlung unterschieden. Als grundsätzliche Erkenntnis der Brutvogelkartie-

rung auf freier Strecke wurde festgehalten, dass in den offenen Bereichen mit angrenzender 

Landwirtschaftsnutzung lediglich Einzelnachweise von unempfindlichen und anspruchslosen 

Arten möglich waren. Im Falle hoher, gehölzbestockter Damm- oder Einschnittsböschungen 

kamen im Einzelfall einige wenige Arten hinzu. Der Befund ist auf das starke Strukturdefizit 

der entlang der Autobahn liegenden Landwirtschaftsflächen und der Bereiche mit nur schma-

ler Böschung und lückiger Bestockung zurückzuführen. Dort herrscht ein Mangel an Brut-

platz- und Nahrungsangeboten. Weitere Vogelarten der Kulturlandschaft kommen erst bei 

erweitertem Strukturangebot hinzu. Solche Strukturen sind Gehölze und Säume querender 

Fließgewässer oder Gräben, Dammböschungen von Überführungen der Wirtschaftswege, 

Rastanlagen oder Rastplätze der Autobahn oder Gehölze, Säume und Röhrichte an benach-

barten Stillgewässern. Der Lebensraumtyp Grünland erfüllt im Untersuchungsraum überwie-

gend die Funktion als Nahrungshabitat für Arten, die in den vorhandenen Gehölzen brüten 

oder die Flächen schwerpunktmäßig nach einer Mahd in größerer Zahl aufsuchen (z.B. Ra-

benkrähe, Star, Kiebitz und Graureiher). Zusatzstrukturen wie Entwässerungsgräben und 

Röhrichtsäume ergänzen den Lebensraumtyp um Teillebensräume für Arten mit besonderen 

Ansprüchen, wie z.B. Rohrweihe, Rohrammer, Eisvogel oder Teichrohrsänger, die im Unter-

suchungsraum nachgewiesen werden konnten. Der Lebensraumtyp Wald ist im Untersu-

chungsraum von besonderer Bedeutung. Die BAB 61 durchquert den Schifferstädter/Speye-

rer Wald, der auf Grund des Vorkommens von Arten gemeinschaftlichen Interesses in großen 

Teilen als Vogelschutzgebiet gemeldet worden ist. Die wertgebenden Arten Schwarzspecht, 
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Mittelspecht, Wendehals und Ziegenmelker sowie der Neuntöter (Zufallsbeobachtung) konn-

ten im Zuge der Kartierung nachgewiesen werden. Ansonsten entsprechen die Brutvogelbe-

stände der Waldgebiete dem zu erwartenden Artenspektrum. Das Artenspektrum in den 

Siedlungsbereichen ist auch hinsichtlich der Bestandsdichte als deutlich eingeschränkt zu 

bezeichnen und umfasst lediglich einige ubiquitäre Arten. Innerhalb der Waldgebiete nehmen 

die Autobahnböschungen Funktionen eines Waldsaumes wahr, die anhand der häufigen 

Wechsel beobachteter Vogelarten zwischen Waldrand und Böschung zur Brutzeit nachge-

wiesen werden konnten. 

 

Bei der Auswertung des Biotopkataster Rheinland-Pfalz wurden für den Vorhabenbereich die 

folgenden Tierarten festgestellt: 

Amphibien: Erdkröte, Grasfrosch, Kammmolch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Wechselkröte, 

Teichfrosch, Teichmolch 

Libellen: Baumpieper, Becher-Azurjungfer, Blaugrüne Mosaikjungfer, Eisvogel, Federlibelle, 

Feuerlibelle, Fledermaus-Azurjungfer, Frühe Adonislibelle, Geänderte Prachtlibelle, Ge-

meine Heidelibelle, Gemeinde Smaragdlibelle, Große Heidelibelle, Große Königslibelle, 

Große Pechlibelle, Großer Blaupfeil, Großes Granatauge, Hufeisen-Azurjungfer, Herbst-Mo-

saikjungfer, Plattbauch, Schwarze Heidelibelle, Südliche Binsenjungfer, Stockente, Vierfleck, 

Westlicher Keiljungfer,  

Heuschrecken: Blauflügelige Ödlandschrecke, Brauner Grashüpfer, Gemeiner Grashüpfer, 

Gewöhnliche Sichelschrecke, Große Goldschrecke, Grünes Heupferd, Grüner Grashüpfer, 

Faulbaumbläuling, Langflügelige Schwertschrecke, Langfühler Dornschrecke, Nachtigall 

Grashüpfer, Punktierte Zartschrecke, Roesels Beißschrecke, Säbeldornschrecke, Sumpf-

schrecke, Waldgrille, Weißrandiger Grashüpfer, Wiesengrashüpfer, Westliche Dornschrecke 

Käfer: Brauner Sandläufer 

Knochenfische: Dreistachliger Stichling, Elritze 

Reptilien: Ringelnatter, Zauneidechse 

Säugetiere: Feldhase 

Schaben: Blasse Schabe 

Schmetterlinge: Aurorafalter, Braunfleckiger Perlmutterfalter, Flussampfer Dukatenfalter, 

Kleiner Heufalter, Rostfarbiger Dickkopffalter, Schwarzblauer Bläuling, Stumpfe Sumpfde-

ckelschnecke, Violetter Waldbläuling, Waldbrettspiel 

Schnecken: Gemeine Bernsteinschnecke, Spitzhorn Schlammschnecke, Weinbergschnecke 

Vögel: Baumpieper, Blässralle, Buntspecht, Dorngrasmücke, Eisvogel, Feldschwirl, Garten-

baumläufer, Girlitz, Graureiher, Grauspecht, Grünfüßige Teichralle, Grünspecht, Haubentau-

cher, Heckenbraunelle, Hohltaube, Kiebitz, Kleiber, Kormoran, Kuckuck, Misteldrossel, Mit-

telspecht, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Pirol, Rohrammer, Sumpfmeise, Sumpfrohrsänger, 

Schafstelze, Schwarzspecht, Stieglitz, Stockente, Teichrohrsänger, Trauerschnäpper, Ufer-

schwalbe, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Waldlaubsänger, Waldohreule, Wald-

schnepfe, Weidenmeise, Wendehals 
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Entsprechend der Ermittlung des relevanten Artenbestandes zum Fachbeitrag Artenschutz 

ist im Vorhabenbereich von folgenden Vorkommen von besonders und streng geschützten 

Arten gemäß Anhang IV der FFH-RL sowie von europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der 

VS-RL auszugehen: 

Arten gemäß Anhang IV der FFH-RL: Kleiner Wasserfrosch, Springfrosch, Wechselkröte, 

Großer Eichenbock/ Heldbock, Wiener Sandlaufkäfer, Abendsegler, Bechsteinfledermaus, 

Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Große Bart-

fledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Mückenfleder-

maus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Nachtkerzenschwärmer, 

Europäische Wildkatze, Haselmaus, Schlingnatter, Zauneidechse 

Arten nach Art. 1 der VS-RL: Amsel, Bachstelze, Baumpieper, Blaumeise, Buchfink, Bunt-

specht, Eichelhäher, Elster, Feldsperling, Fitis, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Ge-

birgsstelze, Gimpel, Goldammer, Graureiher, Grauspecht, Grünfink, Grünspecht, Hecken-

braunelle, Kiebitz, Kleiber, Kleinspecht, Kohlmeise, Mäusebussard, Mittelspecht, Mönchs-

grasmücke, Nachtigall, Neuntöter, Pirol, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Saatkrähe, 

Schwarzspecht, Singdrossel, Star, Stieglitz, Stockente, Sumpfmeise, Sumpfrohrsänger, 

Trauerschnäpper, Waldkauz, Waldlaubsänger, Weidenmeise, Wendehals, Wintergoldhähn-

chen, Zaunkönig, Ziegenmelker, Zilpzalp 

 

Im Rahmen der Überprüfung anhand der fortlaufend dokumentierten Artenfunde im Service-

Portal ArtenFinder des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rhein-

land-Pfalz im Laufe des Verfahrens ergaben sich ergänzende Erkenntnisse für den Vorha-

benbereich aufgrund einzelner oder mehrerer Fundorte der Tierarten Spanische Flagge, 

Springfrosch, Eisvogel, Grauspecht, Mittelspecht, Neuntöter, Waldkauz, Waldlaubsänger, 

Ziegenmelker, Hirschkäfer, Schlingnatter und Zauneidechse. 

 

Folgende Schutzgebiete sind im Untersuchungsbereich gelegen: 

• Naturschutzgebiet „Haderwiese“ 

• Landschaftsschutzgebiet „Rehbach-Speyerbach“ 

• Landschaftsschutzgebiet „Pfälzische Rheinauen“ 

• Landschaftsschutzgebiet „Im Kirchengrün“ 

• FFH-Gebiet Nr. 6616-301 „Speyerer Wald, Hasslocher Wald u. Schifferstädter Wiesen“ 

• FFH-Gebiet Nr. 6616-304 „Rheinniederung Speyer - Ludwigshafen“ 

• Vogelschutzgebiet Nr. 6616-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bauchauen zwi-

schen Geinsheim und Hanhofen“ 

• Vogelschutzgebiet Nr. 6616-401 „Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein inkl. Bins-

feld“ 
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Umweltauswirkungen 

Von den gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG/alt zu beurteilenden Umweltauswirkungen auf die 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind sowohl die unmittelbaren Beeinträchtigungen der Ge-

sundheit bzw. des biologisch-physiologischen Normalzustandes etwa durch Verletzung oder 

Tötung bzw. Beschädigung oder Zerstörung zu erfassen wie auch mittelbare Veränderungen 

wie etwa Grundwasserabsenkungen oder Schadstoffeinträge in Boden, Wasser oder Luft.  

 

Die dauerhaften bau-/anlagebedingten Beseitigungen (z.T. schutzbedürftiger) ökologisch be-

deutsamer Biotope, Arten und/oder ihrer funktionalen Verflechtungen durch Versiegelung, 

Befestigung von Oberflächen, Ablagerungen und zusätzliche Verrohrung von Fließgewäs-

serabschnitten können mit Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere und Pflanzen verbun-

den sein. Durch die Neuversiegelung (Fahrbahn, Bankett und Bauwerke) gehen ca. 10,2 ha 

Biotope verloren. Durch weitere bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahmen (Bö-

schungen, Entwässerungsmulden, Baufelder) gehen Biotope in einem Umfang von ca. 30,68 

ha verloren.  

 

Als konfliktträchtig erweisen sich im Planungsabschnitt die Querungen der Fließgewässer, 

für die im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der BAB 61 anlagebedingt eine Verlängerung der 

Verrohrung erforderlich wird. Rehbach und Ranschgraben stellen jeweils auf der Südseite 

der BAB 61 nach § 30 Abs. 3 BNatSchG besonders geschützte Lebensräume dar. Die ge-

nannten Gewässer sowie Floßbach und Steinbach/Muldergraben gelten als Biotoptypen ge-

mäß „Roter Liste der bestandsgefährdeten Biotoptypen Rheinland-Pfalz“. Floßbach, Reh-

bach und Ranschgraben sind darüber hinaus in der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz erfasst.  

 

Biotope der Gewässerniederungen von Rehbach, Ranschgraben und Floßbach sind zudem 

als in der Planung Vernetzter Biotopsysteme (VBS) enthaltenen Flächen durch die Ausbau-

maßnahme betroffen. Weitere Eingriffe durch die Verlängerung von Durchlassbauwerken fin-

den an zwei Gräben statt.  

 

Zu Eingriffen in Wälder und Waldrandbereiche unterschiedlicher Strukturierung und Ausprä-

gung kommt es durch die Neuanlage der Autobahn-Böschungen und die Verlegung eines 

Wirtschaftsweges, durch die Neuanlage von Stützwänden, durch den Eingriff in die Ransch-

grabenaue, durch die Verbreiterung eines Waldweges, durch die Anlage von Straßenbegleit-

flächen und Entwässerungsmulden, durch den Anbau einer Unterführung und die Verbreite-

rung eines Wirtschaftsweges sowie durch die Neuanlage der Autobahnböschung. Biotope 

des Waldgebietes des Speyerbachschwemmkegels sind in der Planung Vernetzter Bio-

topsysteme (VBS) enthalten.  

 

Feldgehölze und Baumhecken der offenen Landschaft gehen im Bereich der Über- und Un-

terführung von Wirtschaftswegen und Straßen durch die Anlage von Stützwänden, durch die 

Neuanlage von Böschungen und durch die Anlage eines Überlaufbauwerkes eines Regen-

rückhaltebeckens verloren.  
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Es kommt ferner zum Verlust verschiedener Baumreihen und Einzelbäumen. Durch die An-

lage von Regenrückhaltebecken, die Verlegung eines asphaltierten Weges und im Bereich 

einer Unterführung wird Grünland unterschiedlicher Ausprägung beansprucht.  

 

Die Biotopfunktion von Wegen, Ackerflächen und Siedlungsgebieten ist in der Regel zu ver-

nachlässigen. Lediglich der Verlust oder die nachhaltige Beeinträchtigung von Sandwegen 

und deren Seitenräumen als offene Sandflächen werden als Funktionsverlust gewertet.  

 

Es ist anzunehmen, dass die aktuell hohe Stördichte im Bereich der BAB 61 bereits zu einer 

Anpassung der Artenzusammensetzung der hier vorkommenden Lebensgemeinschaften ge-

führt hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Ausbau der Autobahn lediglich ge-

ringe Auswirkungen auf den aktuellen Tierbestand haben wird.  

 

Die BAB 61 stellt grundsätzlich bereits derzeit eine unüberwindbare Barriere für weniger mo-

bile, bodengebundene Arten dar. Der bereits bestehende Barriereeffekt der BAB 61 wird 

durch den geplanten Ausbau leicht verstärkt. Im Laufe des Verfahrens wurde durch die er-

gänzende Studie „Voraussetzungen für eine optimale Vernetzung von Lebensräumen links 

und rechts der BAB 61 im Schifferstädter Wald“ (ÖKO-LOG Freilandforschung, Juli 2012, i.A. 

des LBM RLP) bestätigt, dass auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die Bar-

rierewirkung der bestehenden BAB 61 gleichwohl aufgrund der Verstärkung dieser Zer-

schneidungs-/Trenneffekte durch die Verbreiterung der BAB 61 die Notwendigkeit besteht, 

Querungsmöglichkeiten für Wild sowie für eine Reihe von planungsrelevanten Tierarten der 

Taxa Säugetiere, Amphibien und Reptilien zu verbessern oder zu schaffen, um eine Verin-

selung von Teilpopulationen zu vermeiden oder abzuschwächen. 

 

Der Schifferstädter/Speyerer Stadtwald ist auf Grund des Vorkommens von Arten gemein-

schaftlichen Interesses in großen Teilen als Vogelschutzgebiet gemeldet worden. Die wert-

gebenden Arten Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Wendehals und Ziegenmelker konn-

ten hier im Rahmen einer avifaunistischen Kartierung nachgewiesen werden. Eine durch den 

Autobahnausbau bedingte Gefährdung dieser Vogelarten entsteht nicht.  

 

Unabhängig davon, dass mit dem Ausbauvorhaben aus verkehrsplanerischer Sicht ohnehin 

keine verkehrserhöhende Wirkung verbunden ist, werden die Verbreiterung der Auto-

bahntrasse und die prognostizierte allgemeine vorhabenunabhängige Verkehrszunahme zu 

keiner erheblichen Neubeeinträchtigung der ohnehin nährstoffreichen Flächen der trassen-

nahen Bereiche führen.  

 

Geschützte Amphibienarten werden durch die geplante Baumaßnahme nicht unmittelbar be-

einträchtigt. Durch die Verlängerung der amphibiengängigen Durchlässe ist davon auszuge-

hen, dass deren Funktionalität abnimmt. 
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Ebenso bleibt der Lebensraum der geschützten Schmetterlinge erhalten. Für die meisten der 

genannten Vogelarten entsteht durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 ebenfalls keine 

erhebliche Beeinträchtigung. Unter Berücksichtigung einer nur mäßigen Störempfindlichkeit 

der Spechtarten und in ausreichendem Umfang vorhandener Ausweichhabitate ist von kei-

nen erheblichen Auswirkungen auf die Größe der im Gebiet lebenden Teilpopulationen aus-

zugehen. Eine Zunahme der Verlärmung nach dem Ausbau der BAB 61 kann eine leichte 

Habitatverschiebung des Ziegenmelkers in die benachbarten lichten Kiefernwaldbestände 

zur Folge haben.  

 

Hinsichtlich der geschützten Reptilienarten kann es bauzeitlich zu einer Vergrämung der po-

tenziell vorkommenden Zauneidechse kommen, ohne dass erheblichen Auswirkungen einer 

ggfs. im Plangebiet lebenden Teilpopulationen zu erwarten wären. Lebensräume der ge-

schützten Libellenarten, Heuschreckenarten sowie Muschelarten sind durch die Ausbaupla-

nung nicht betroffen. Auswirkungen auf geschützte Käferarten können bei Beachtung der im 

LBP/ Fachbeitrag Naturschutz beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen 

werden. Für geschützte Krebsarten kann es durch bauzeitliche Gewässertrübung durch den 

Bau eines RRB-Abschlags (Versickerungsbecken 18.1) zu vorübergehenden Beeinträchti-

gungen kommen. Bei den geschützten Vogelarten kommt es aus den folgenden Gründen zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung: 

• Betroffenheit einer relativ kleinen und/oder aktuell nur bedingt geeigneten Lebensraum-

fläche sowie großflächig vorhandener, z.T. besser geeigneter Ausweichlebensräume  

und/oder  

• relativ geringe Empfindlichkeit gegenüber den zu erwartenden bau- und betriebsbeding-

ten Wirkungen. 

 

Lediglich beim Ziegenmelker kann ein verlärmungsbedingter Vergrämungseffekt und 

dadurch ein Verlust nicht ersetzbaren Lebensraumes nicht ausgeschlossen werden und es 

ist daher die Auflichtung benachbarter Waldbestände zur Verlagerung der Habitatstrukturen 

erforderlich. 

 

Für die im Untersuchungsbereich gelegenen Natura 2000-Schutzgebiete wurden gesonderte 

Verträglichkeitsprüfungen durchgeführt, welche jeweils zu dem Ergebnis kommen, dass es 

durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der für 

die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile der betroffenen Schutzgebiete kommt. 

 

Infolge der Planänderungen zur Verbesserung der Vernetzung der Lebensräume im Bereich 

des Schifferstadter Waldes (einschließlich Errichtung einer Wildbrücke) wurden die Auswir-

kungen der Planung auf die benachbarten Natura-2000-Schutzgebiete FFH DE 6616-301 

und VSG DE 6616-401 ergänzend überprüft. Diese Überprüfung hat ergeben, dass mit den 

Planänderungen nicht nur keine erheblichen Auswirkungen auf für die Erhaltungsziele der 

Lebensräume nach Anhang I oder von Arten nach Anhang II der FFH-RL sowie auf Vogelar-

ten nach Anhang I der Vogelschutz-RL und deren Lebensräume einhergeht, sondern dass 
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der im Zusammenhang mit dem Straßenausbau geplante Bau einer Wildbrücke im Zusam-

menwirken mit den weiteren Vermeidungsmaßnahmen zu einer erheblichen Verminderung 

der vorhandenen Barrierewirkung der Autobahn mit Positivwirkung auf die Bestandsentwick-

lung von Arten nach Anhang II der FFH-RL sowie zu einer Minderung des Kollissionsrisikos 

für Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutz-RL beiträgt und somit mit den Erhaltungszie-

len der beiden Natura 2000-Gebiete konform ist. 

 

Hinsichtlich der vorhandenen Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete sind keine rele-

vanten Auswirkungen zu erwarten, welche den in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung 

festgesetzten Schutzzwecken zuwiderlaufen könnten. 

 

Bewertung 

Unter Bezugnahme auf die vorangeführten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wer-

den vom Vorhabenträger eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt, um die notwendigen 

Eingriffe gem. § 15 BNatSchG möglichst gering zu halten. Im Weiteren hat der Vorhabenträ-

ger ein umfassendes Maßnahmenkonzept von Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen ausgearbeitet, welches nach Art und Umfang geeignet ist, dem natur-

schutzfachlichen Erfordernis gemäß § 15 BNatSchG gerecht zu werden und die durch die 

vorliegende Planung verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen oder zu 

ersetzen. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen“ werden durch fol-

gende Maßnahmen kompensiert. 

 

Die relevanten Biotopverluste des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen“ werden u.a. durch die 

Neuanlage vergleichbarer Biotopbestände, wie folgt, trassennah ausgeglichen: 

• Die durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 entstehenden bau- und anlagebedingten 

Verluste von Wald- und Waldrandstrukturen im Bereich der Böschung und des Seiten-

raumes werden durch die Wiederherstellung bzw. Entwicklung von mehrstufigen Wald-

rändern naturschutzfachlich kompensiert. Der Ausgleich für die Böschungsflächen er-

folgt im Verhältnis 1:1. Für die Waldverluste im Sinne des LWaldG wird ein ergänzender 

waldrechtlicher Ausgleich durchgeführt. 

• Der Verlust der autobahnbegleitenden Krautfluren im Böschungsbereich sowie im Sei-

tenraum wird aufgrund ihrer sehr geringen Lebensraumfunktionen nicht als erheblich ge-

wertet. Die Verluste der Biotopstrukturen können nach Ende der Baumaßnahmen wie-

derhergestellt werden.  

• Baubedingte Eingriffe in Fließgewässer werden vor Ort kompensiert. 

• Der Verlust der stark vorbelasteten autobahnbegleitenden Gehölze und Gebüsche wird 

z.T. durch Gestaltungsmaßnahmen im Bereich der neu entstehenden Böschungsflächen 

unter Beachtung der Mindestpflanzabstände kompensiert.  

• Der baubedingte Verlust der verschiedenen großflächigen Gehölzbestände durch die 

Zwischenlager im Bereich der Anschlussstelle Schifferstadt und des Kreuz Speyer wird 

durch Wiederherstellung von Gehölzen im Verhältnis 1:1 kompensiert. 
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• Der anlagebedingte Verlust von landwirtschaftlichen Flächen, Forst- oder Wirtschafts-

wegen und Siedlungsgebieten im Böschungsbereich und Seitenraum der BAB 61 wird 

nicht als Eingriff gewertet und ist folglich nicht zu kompensieren. Vorübergehende bau-

bedingte Inanspruchnahmen von landwirtschaftlichen Flächen, Wegen und Siedlungs-

gebieten werden vor Ort wiederhergestellt.  

• Die landschaftliche Einbindung der BAB 61 wird durch Begrünung der straßenbegleiten-

den Böschungsflächen neu gestaltet. Auf Straßenbegleitflächen werden insbesondere 

durch die Anlage von Gehölzen Sekundärlebensräume geschaffen, die ebenfalls eine 

wenn auch reduzierte Funktion als faunistischer Lebensraum erlangen können. 

• Zur Wiederaufforstung des Baufeldes der Wildbrücke werden die anhand der Standort-

faktoren angepassten Aufforstungsmaßnahmen sowie die Bepflanzung der Wildbrücke 

durchgeführt. In der Summe besitzen diese landschaftspflegerischen Maßnahmen einen 

Umfang von rd. 2,83 ha, davon etwa zur Hälfte durch Aufforstung und Waldrandaufbau 

sowie je zu ca. ¼ durch Bepflanzung der Wildbrücke und durch gehölzfreie Wiederher-

stellungs- und Gestaltungsmaßnahmen. 

• Zur Kompensation der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen für den Ziegenmelker 

wird die bestehende Habitatfläche durch die Schaffung zusätzlicher Habitatstrukturen 

erweitert. Im Bereich angrenzender lichter Kiefernbestände wird entlang bestehender 

Wege und einer vorhandenen Rückegasse der Waldbestand durch die Rücknahme 

randständiger Gehölze soweit aufgelichtet, dass eine freie Flugschneise für die Art ge-

schaffen wird und dauerhaft erhalten bleibt. Durch die geplante Maßnahme können unter 

Einbeziehung vorhandener Offenflächen Flugschneisen in einer Gesamtlänge von ca. 

630 m Länge geschaffen werden. 

 

Die übrigen Funktionsverluste werden auf einer Ökopoolfläche in der Viertelbachniederung 

östlich von Limburgerhof trassenfern kompensiert. Zwischen den beeinträchtigten Biotopty-

pen mit ihren spezifischen Lebensraumfunktionen und den Kompensationsmaßnahmen 

sollte ein funktionaler Zusammenhang bestehen. Allerdings ist nicht bei jedem Biotoptyp, wie 

z.B. bei geringwertigen Ackerflächen, eine Wiederherstellung sinnvoll. Hier ist vielmehr die 

Aufwertung der ökologischen Funktion vergleichbarer Lebensräume von Bedeutung. Fol-

gende Biotopverluste werden durch Ersatzmaßnahmen funktional innerhalb der Ökopoolflä-

che ersetzt: 

• durch Versiegelung und Teilversiegelung bedingte Teilverluste von Waldbeständen und 

Waldrandstrukturen mit einem Kompensationsfaktor von 1:1 

• durch Versiegelung und Teilversiegelung bedingte Verluste von Krautbeständen mit ei-

nem Kompensationsfaktor von 1:1 bzw. 1:0,5 

• durch Versiegelung und Teilversiegelung bedingte Gehölzverluste mit einem Kompen-

sationsfaktor von 1:1 bzw. 1:0,5 

• bau- und anlagebedingte Gewässerbeeinträchtigungen mit einem Kompensationsfaktor 

von 1:1 bzw. 1:0,5 (Teilversiegelung) 
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• bau- und anlagebedingte Verluste von Offenlandbiotopen mit einem Kompensationsfak-

tor von 1:1 bzw. 1:0,5 (Teilversiegelung) 

• bau- und anlagebedingte Verluste von Bäumen (geringes bis mittleres Baumholz) mit 

einem Kompensationsfaktor 1:1 

 

(3) Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Im Norden des Planungsraumes hat sich bei mittleren Grundwasserständen um 120 cm vor-

herrschend Auengley-Brauner Auenboden aus Ablagerungen des Rehbaches gebildet. Die 

Böden weisen eine hohe potenzielle Ertragsfähigkeit auf. Als Folge des seit Jahrhunderten 

intensiv betriebenen Ackerbaus treten weit verbreitet tiefgründige Kolluvien auf. Zwischen 

Wiesengraben und Rehbach bildet Löss das Ausgangsmaterial Brauner Tschernoseme, die 

durch Tiefgründigkeit und hohe natürliche Ertragsfähigkeit gekennzeichnet sind. Die Böden 

des Speyerbach-Schwemmfächers, der sich im Planungsraum bis zum Autobahnkreuz 

Speyer erstreckt, sind trotz der kulturbedingten großräumigen Grundwasserabsenkung über-

wiegend durch Grundwasserschwankungen geprägt. Die Ausgangsmaterialien des 

Schwemmfächers sind von Flug- und Schwemmsanden bedeckt. Aus den Flugsanden konn-

ten sich mittel- bis tiefgründige Braunerden mit unterschiedlichem Podsolierungsgrad entwi-

ckeln. Diese Böden sind im Südosten des Planungsraumes in Richtung Speyer verstärkt ver-

treten. Im Bereich der Niederungen der zahlreichen Bäche und Gräben findet man Gleye mit 

Flurabständen des Grundwassers von ganzjährig weniger als 1,5 m. Die Standorte werden 

vorherrschend forstwirtschaftlich, seltener auch als Grünland genutzt. Östlich von Speyer 

haben sich aus geringmächtigen Flug-/Schwemmsanden Parabraunerden gebildet. Die mit-

tel- bis tiefgründigen Böden unterliegen einer ackerbaulichen Nutzung. Innerhalb der Rhein-

niederung sind bei stark schwankendem Grundwasserspiegel überwiegend Auenböden mit 

einer hohen potenziellen Ertragsfähigkeit ausgebildet. Nur die Böden rheinseitig des Deiches 

sind noch auendynamischen Prozessen ausgesetzt. Künstlich veränderte und überprägte 

Böden liegen im Bereich der Park- und Rastanlagen, der Siedlungen, Verkehrsflächen, De-

ponien und Abgrabungen vor. Die Bodentypen des Planungsraumes sind überwiegend durch 

eine hohe Wasserdurchlässigkeit gekennzeichnet. Ihr Filtervermögen für Schadstoffe ist auf-

grund der hohen Wasserdurchlässigkeit gering. Vorbelastungen der unversiegelten Böden 

im Planungsraum bestehen hauptsächlich durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, 

Veränderungen des Wasserhaushaltes und verkehrsbedingte Schadstoffimmissionen der 

BAB 61. 

 

Umweltauswirkungen 

Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der BAB 61 kommt es neben dem Anbau der dritten Fahr-

streifen zur Verlegung einiger Wirtschaftswege im Bereich von Fließgewässerquerungen 

(Floßbach, Steinbach, Rehbach, Ranschgraben, Graben östlich Parkplatz Spitzenrheinhof) 

sowie zum Ausbau und zur Versiegelung eines bisher unbefestigten Wirtschaftsweges bei 
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ca. Bau-km 372+800 – 373+000. Die dauerhafte anlagebedingte zusätzliche Flächenversie-

gelung bewirkt den Verlust biotisch aktiver Bodenoberfläche und damit den Verlust natürli-

cher Bodenfunktionen (Puffer- und Filtervermögen, Lebensraum- und Produktionsfunktion 

etc.). Die anlagebedingte Bodeninanspruchnahme durch Neuversiegelung beträgt insgesamt 

10,19 ha. 

 

Neben der dauerhaften Versiegelung erfolgt eine baubedingte Inanspruchnahme bereits vor-

handener Erd-, und Graswege sowie von Ackerflächen und Siedlungsbereichen. Hier kommt 

es zur einer vorübergehenden Verdichtung des Bodens durch die Baufahrzeuge. Die Wege 

und Flächen werden nach Beendigung der Bauphase ordnungsgemäß rekultiviert und wie-

derhergestellt. Baubedingt erfolgt eine Inanspruchnahme von Autobahnböschungen und 

sonstiger Flächen im Seitenraum, z. B. für Entwässerungsanlagen. 

 

Die bestehende BAB 61 verläuft im Planungsraum überwiegend in Dammlage. Der Auto-

bahndamm weist über weite Strecken eine Höhe von 5 bis 7 Metern auf. Die vorhandene 

Böschungsneigung ist teilweise flacher als 1:1,5 ausgebildet. Der Ausbau erfolgt mit einer 

Regelböschungsneigung von 1:1,5. Dementsprechend werden für den Anbau der 3. Fahr-

streifen Erdmassen in einer Größenordnung von ca. 300.000 m³ benötigt.  

 

Die Bodenverhältnisse lassen aus erdbautechnischer Sicht keine besonderen Schwierigkei-

ten im Hinblick auf die Standsicherheit der Ingenieurbauwerke erwarten. Für die Wiederver-

wendung von Böden aus dem Abtrag als auch bei den feinkörnigen Böden der Dammauf-

standsflächen sind Verbesserungen durch Bindemittel vorgesehen. Bodenaustauscharbei-

ten sind laut Machbarkeitsstudie vornehmlich in Verlandungen der Niederungsbereiche des 

„Oberen und Unteren Wiesengrabens“ und des „Steinbaches / Wiesengrabens“ zu erwarten. 

Natürlich gewachsene Bodenbildungen werden ansonsten in ihrer Profildifferenzierung, ih-

rem Gefüge etc. durch Umschichtung im Zuge der Dammaufschüttungen kaum zerstört. 

 

Mit den im Zuge des Verfahrens erfolgten Planänderungen, die u.a. im Rahmen der ergän-

zenden Vermeidungsmaßnahme V 16 die Anlage einer Wildbrücke über die BAB 61 beinhal-

ten, sind zusätzlich baubedingt Vegetationsverluste von insgesamt rd. 2,67 ha verbunden, 

davon größtenteils in Misch- und Nadelforsten. Anlagebedingt werden außerhalb des Auto-

bahnbaufeldes rd. 1,02 ha dauerhaft durch die Wildbrücke in Anspruch genommen. 

 

Bewertung 

Durch das Vorhaben kommt es zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Bodens gem. § 

14 BNatSchG insbesondere durch Überbauung sowie durch Versiegelung. Auch durch die 

temporäre Flächeninanspruchnahme während der Baudurchführung kommt es zu einer vo-

rübergehenden Bodenbeeinträchtigung. Diese Beeinträchtigungen können jedoch gem. § 15 

BNatSchG ausgeglichen werden.  
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Ein Ausgleich von Bodenverlusten ist generell nur durch Entsiegelungs- bzw. Rückbaumaß-

nahmen in einem Flächenumfang, der dem der Eingriffsflächen entspricht, möglich. Im Rah-

men des 6-streifigen Ausbaus der BAB 61 lassen sich Rückbaumaßnahmen nicht realisieren. 

Ersatzmaßnahmen für Flächenversiegelungen werden für vollversiegelte Bereiche bei glei-

chem Flächenverhältnis und für teilversiegelte Bereiche mit einem Kompensationsfaktor von 

1:0,5 auf einer Ökopoolfläche in der Viertelbachniederung östlich von Limburgerhof durch-

geführt. Ersatzweise wird die Wiederherstellung aller Bodenfunktionen (einschließlich der 

Verlagerung des Emissionskorridors) auf stark vorbelasteten Flächen vorgenommen. Die 

Überbauung bzw. Überprägung von vorbelasteten Böden im Seitenraum der BAB 61 durch 

Dammböschungen bzw. Einschnittslagen gilt als in sich ausgeglichen. 

 

Die im Rahmen der Planänderungen hinzugekommenen Flächen mit baubedingten Vegeta-

tionsverlusten aufgrund der Anlage der Wildbrücke werden nach Bauende wieder aufgefors-

tet (Baustelleneinrichtung) sowie durch Gehölzanpflanzungen strukturiert (Wildbrücke). Zu-

dem wird ein Forstweg gesperrt und aufgeforstet, um die Wildbrücke vom Wegenetz abzu-

koppeln. Da anlagebedingt durch die Überspannung der Autobahn mit der Wildbrücke dage-

gen sogar ein Zuwachs an belebter Bodenfläche entsteht, werden schließlich auch die mit 

den Planänderungen verbundenen Beeinträchtigungen des Bodens vollständig kompensiert. 

 

(4) Schutzgut Wasser 

Beschreibung und Umweltauswirkungen 

Hinsichtlich der Angaben zur „Beschreibung“ des Schutzgutes Wasser und der „Umweltaus-

wirkungen“ hierauf kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorstehenden Ausfüh-

rungen in Kapitel E im Abschnitt V. „Entwässerung/ Gewässerschutz“ unter Punkt 2. „Verein-

barkeit des Vorhabens mit den Umweltzielen der WRRL und den Bewirtschaftungszielen des 

WHG“ verwiesen werden. Zu den im Planbereich vorhandenen Wasserkörper (Grund- und 

Oberflächenwasserkörper) erfolgt dort eine Beschreibung deren Zustands und der Auswir-

kungen des Vorhabens. 

 

Bewertung 

An vorgenannter Stelle in Kapitel E Abschnitt V. wird unter Punkt 2.4 zusammenfassend 

festgestellt, dass das Straßenbauvorhaben mit den in Art. 4 Abs. 1 WRRL bzw. §§ 27 und 47 

WHG beschriebenen wasserrechtlichen Umwelt- und Bewirtschaftungszielen für Oberflä-

chengewässer und das Grundwasser in Einklang steht. Die Planung verstößt weder gegen 

die dort normierten Verschlechterungsverbote für Oberflächengewässer und das Grundwas-

ser, noch läuft sie dem Verbesserungsgebot für diese Gewässer bzw. das Grundwasser zu-

wider. Im angeführten Abschnitt V. „Entwässerung/ Gewässerschutz“ wird mithin ausführlich 

dargelegt, dass die maßgeblichen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes sowie des 

Landeswassergesetzes eingehalten werden. Entsprechend sind auch die Umweltauswirkun-

gen für das Schutzgut „Wasser“ nicht als erheblich einzustufen. 
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(5) Schutzgut Luft 

Beschreibung 

Im Untersuchungsgebiet wird die Immissionssituation vor allem geprägt durch die Emissio-

nen der vorhandenen BAB 61. Im Rahmen der erfolgten Luftschadstoffuntersuchung wurde 

auch die vorhandene großräumige Hintergrundbelastung auf der Grundlage von Messwerten 

an nahe gelegenen Standorten abschätzt. Die an diesen Stationen erfassten Messwerte der 

vorhandenen Luftbelastung sind durch umliegende Nutzungen wie Hauptverkehrsstraßen, 

Industrie- und Gewerbegebiete, Wohnbebauung etc. beeinflusst. Die Hintergrundbelastung 

resultiert aus der Überlagerung von Schadstoffemissionen aus Industrie, Hausbrand, nicht 

betrachtetem Nebenstraßenverkehr und weiter entfernt fließendem Verkehr. Im Rahmen der 

Luftschadstoffuntersuchung stellte sich die Schadstoffkomponente Stickstoffdioxid (NO2) als 

die wichtigste Beurteilungsgröße dar, da deren Beurteilungswerte den Grenzwerten am 

nächsten kamen. In der Analyse der vorhandenen Luftschadstoffbelastung wurden die ma-

ximalen NO2-Immissionen nahe der BAB 61 und im Bereich des Kreuzes Speyer ermittelt. 

Im Bereich der autobahnnah gelegenen Bebauung „Am Mondsee“ wurden die höchsten NO2-

Belastungen im Jahresmittel berechnet, welche als hohe Konzentrationen eingestuft wurden. 

In den weiteren Bereichen der autobahnnahen Wohnbebauung wurden als leicht erhöht bis 

hoch einzustufende Konzentrationen ermittelt. Mit zunehmendem Abstand von der BAB 61 

war ein klarer Rückgang der NO2-Belastungen sichtbar (Vgl. auch die Ausführungen in Ka-

pitel E im Abschnitt VI. unter Punkt 2. „Erläuterungen zu Luftschadstoffimmissionen“). 

 

Umweltauswirkungen 

Lufthygienische Beeinträchtigungen können sich verkehrsbedingt ergeben, insbesondere 

durch die Emission von Stickoxiden (NOx) und Feinstaub (PM10 und PM2,5). Diese beiden 

Stoffgruppen sind die problematischsten Emissionen des Straßenverkehrs und werden daher 

in der Luftschadstoffuntersuchung des Vorhabens auch sachgerecht als Leitsubstanzen für 

die Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen herangezogen. Zu beurteilen ist dabei die sich 

aus der Summe von Vorbelastung und Zusatzbelastung ergebende Gesamtbelastung für das 

Prognosejahr. Ergänzend wird insofern auf die vorstehenden Ausführungen in Kapitel E im 

Abschnitt VI. unter Punkt 2. „Erläuterungen zu Luftschadstoffimmissionen“ Bezug genom-

men. 

 

Mit Blick auf die Schadstoffkomponente Stickstoffoxid ergab die Luftschadstoffuntersuchung 

im Prognosejahr gegenüber der Analyse 2005 trotz deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen 

reduzierte NO2-Belastungen, was vor allem mit der Entwicklung der Zusammensetzung der 

Fahrzeugflotte und dem damit verbundenen geringeren spezifischen Schadstoffausstoß der 

neueren Fahrzeuge erklärt wurde. Auch die Ausführung der Ausbauplanung, hier insbeson-

dere der Neubau von Lärmschutzeinrichtungen bzw. die Erhöhung bestehender Lärmschutz-

einrichtungen, trägt zu reduzierten NO2-Belastungen im Bereich der in der Nähe zur BAB 61 

gelegene Wohnbebauung bei. Maximale NO2-Jahresmittelwerte im Untersuchungsgebiet 
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werden im Prognosejahr vorwiegend im Bankettbereich der BAB 61 ermittelt. Hier überstei-

gen die ermittelten NO2-lmmissionen 50 µg/m3 im Jahresmittel; die räumliche Ausdehnung 

dieser Belastungsbereiche ist allerdings deutlich geringer als in der Analyse 2005. Mit zu-

nehmendem Abstand von der BAB 61 fallen die NO2-Belastungen deutlich geringer aus. 

 

An den in immissionsschutzrechtlicher Sicht beurteilungsrelevanten Bereichen der straßen-

nahen Wohnbebauung sind die ermittelten NO2-lmmissionen im Jahresmittel im Prognose-

jahr gegenüber der Analyse 2005 deutlich reduziert. Der gültige Grenzwert der 39. BImSchV 

von 40 µg/m3 wird im Jahresmittel im Prognosejahr an der autobahnnahen Wohnbebauung 

nicht erreicht. Die höchsten NO2-lmmissionen an den ausgewählten Untersuchungspunkten 

von bis zu 38 µg/m3 im Jahresmittel werden wiederum im Bereich der autobahnnah gelege-

nen Bebauung „Am Mondsee“ berechnet und sind weiterhin als hohe Konzentration einzu-

stufen. Der gültige Grenzwert wird hier im Prognosejahr zwar nahezu erreicht, gleichwohl 

wird eine deutliche Reduktion (um 11 µg/m3) gegenüber der Analyse 2005 im Jahresmittel 

erzielt. In den weiteren Bereichen der autobahnnahen Wohnbebauung werden mit NO2-Im-

missionen zwischen 30 und 35 µg/m3 im Jahresmittel als erhöht einzustufende Konzentrati-

onen ermittelt. Gegenüber der Analyse 2005 wird im Prognosejahr in Teilbereichen der am 

„Birkenweg“ (Speyer Nord) autobahnnah gelegenen Randbebauung die deutlichste Verbes-

serung der Luftschadstoffsituation um 12 µg/m3 im Jahresmittel berechnet. 

 

Die im Prognosejahr im Untersuchungsgebiet ermittelten höchsten PM10-Konzentrationen im 

Jahresmittel treten wiederum unmittelbar straßennah zur geplanten Ausbaustrecke der BAB 

61 auf. Im überwiegenden Bereich des Untersuchungsgebietes liegen die berechneten PM10-

Immissionen unter 25 µg/m³ im Jahresmittel. Die an den ausgewählten Untersuchungspunk-

ten autobahnnaher Wohnbebauung ermittelten PM10-Immissionen im Jahresmittel fallen ge-

genüber der Analyse 2005 überwiegend vergleichbar oder leicht reduziert aus. Der gültige 

Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ im Jahresmittel wird deutlich nicht erreicht. Bei 

den ausgewählten Untersuchungspunkten ergeben sich die höchsten PM10-lmmissionen von 

bis zu 25 µg/m³ im Jahresmittel wiederum im Bereich der autobahnnah gelegenen Bebauung 

„Am Mondsee“. In den weiteren Bereichen autobahnnaher Wohnbebauung liegen die be-

rechneten PM10-Immissionen zwischen 22 und 24 µg/m³ im Jahresmittel. Die berechneten 

PM10-Immissionen sind als leicht erhöhte Konzentrationen einzustufen. Im Rahmen der Luft-

schadstoffuntersuchung wurde das Straßenbauvorhaben ebenfalls hinsichtlich des für PM10-

Immissionen vorgegebenen 24-Stunden-Grenzwert von 50 µg/m³ beurteilt, welcher innerhalb 

eines Jahres nicht öfter als 35-mal überschritten werden darf. Eine Überschreitung der zu-

lässigen Anzahl an Überschreitungen des PM10-Tagesgrenzwertes war jedoch sowohl in der 

Analyse 2005 wie auch im Prognosejahr in den beurteilungsrelevanten Bereichen des Unter-

suchungsgebietes nicht gegeben bzw. nicht zu erwarten. 

 

Auch für die Belastung durch Feinstaub PM2,5 haben fachtechnische Beurteilungen für das 

Prognosejahr keine Überschreitung des Jahresmittelgrenzwertes von 25 μg/m³ ergeben. An 

den beurteilungsrelevanten Untersuchungspunkten innerhalb der Wohnbebauung ist im 
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Prognosejahr mit maximalen PM2,5-Konzentrationen von 20 µg/m3 zu rechnen. Trassennah 

können zwar PM2,5-Konzentrationen von maximal 27 µg/m3 auftreten. Jedoch bereits in ei-

nem Abstand von ca. 30 m vom Fahrbahnrand sinken die PM2,5-Konzentration auf unter 22 

µg/m3. Zudem zeigte sich im Vergleich zur vorhandenen Situation, dass die vorangeführten 

Prognosewerte der PM2,5-Konzentrationen gegenüber der Analyse innerhalb der Wohnbe-

bauung unverändert blieben oder um 1 µg/m3 niedriger ausgefallen sind und sich bei den 

trassennahen Belastungswerte sogar eine Minderung von 2 µg/m3 ergeben hat. 

 

Bewertung 

Mit Blick auf die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Luft wurde bereits an vor-

genannter Stelle in Kapitel E Abschnitt VI. unter Punkt 2. zusammenfassend festgestellt, dass 

gemäß den erfolgten Luftschadstoffbetrachtungen nach Durchführung des Straßenbauvor-

habens im Prognosejahr die geltenden Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV in allen be-

urteilungsrelevanten Bereichen angrenzender Wohnbebauung der BAB 61 eingehalten wer-

den und keine Notwendigkeit besteht, dem Straßenbaulastträger insoweit spezielle Schutz-

maßnahmen aufzugeben. Insgesamt fallen im Vergleich zur Analyse 2005 die im Prognose-

jahr ermittelten Luftschadstoffimmissionen deutlich geringer aus. An den beurteilungsrele-

vanten Untersuchungspunkten straßennaher Wohnbebauung wird die lufthygienische Situa-

tion in der Prognose gegenüber der Analyse 2005 verbessert. Aus lufthygienischer Sicht sind, 

bezogen auf die geltenden Grenzwerte der 39. BlmSchV, das Ausbauvorhaben und deren 

verkehrsbedingten Auswirkungen auf die Luftschadstoffe aufgrund der festgestellten Minde-

rungen vorteilhaft. 

 

Insgesamt kann daher von einer Umweltverträglichkeit des Vorhabens im Hinblick auf das 

Schutzgut Luft ausgegangen werden. 

 

(6) Schutzgut Klima 

Beschreibung 

Das klimatisch begünstigte Nördliche Oberrhein-Tiefland zeichnet sich durch warme Sommer 

und milde Winter aus. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 9,8°C bei einem Januar-Tempe-

raturmittel von 0,8°C und einem Juli-Temperaturmittel von 19,1°C. Während der Haupt-

wachstumszeit (Mai-Juli) liegen die Temperaturen bei 17°C. Die günstigen Temperaturver-

hältnisse haben eine lange Vegetationsperiode zur Folge. Die mittlere Zahl der Eistage, das 

sind Tage mit einem Temperaturmaximum unter 0°C, liegt unter 20 Tagen. Die Zahl der 

Frosttage, d.h. Tage mit einem Temperaturminimum unter 0°C, beträgt weniger als 80. Durch 

die Leelage des Pfälzer Waldes liegt der Jahresniederschlag bei lediglich 550-600 mm, da-

von rd. 40 % im Winterhalbjahr. Das Maximum der Niederschläge liegt in den Sommermo-

naten Juni bis August. Im Planungsraum herrschen westliche bzw. südwestliche Winde vor. 

Während in den offenen Kulturlandbereichen größere Tagesgänge von Temperatur und Luft-

feuchte herrschen, wirken sich die Waldgebiete des Böhl-Iggelheimer Waldes, des Schiffer-

städter- und Speyerer Stadtwaldes ausgleichend auf die geländeklimatischen Parameter 
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aus. Durch die dichte Bebauung innerhalb des Stadtgebietes von Speyer kommt es zu stadt-

klimatischen Phänomenen, die in den Randbereichen von Speyer und den dörflichen Struk-

turen von Rinkenbergerhof nur abgeschwächt in Erscheinung treten. 

 

Die großklimatischen Verhältnisse werden durch Geländeformen und Landnutzung kleinräu-

mig modifiziert. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen dienen der Kaltluftentstehung, die 

geschlossenen Waldflächen stellen Kalt- und Frischluftproduzenten sowie Schadstofffilter 

dar. Die größeren Wasserflächen bilden Temperaturpuffer und Feuchtequellen. Insgesamt 

ergeben sich für den Planungsraum positive lokalklimatische Verhältnisse. Klimatisch belas-

tet sind die größeren Siedlungsbereiche. 

 

Umweltauswirkungen 

Klimaveränderungen, die sich gesamträumlich bemerkbar machen, sind durch den 6-streifi-

gen Ausbau der BAB 61 nicht zu erwarten. Die Dammbauwerke der Autobahn führen bereits 

derzeit in Offenlandbereichen zu einem Stau von Kaltluftströmen, der durch den geplanten 

Ausbau nicht wesentlich verändert wird. Die Inanspruchnahme von Kalt- und Frischluftent-

stehungsgebieten findet nur in einem geringen Umfang statt. Im Bereich des Stadtgebietes 

von Speyer sind mit dem Trassenausbau eine Erhöhung und Verlängerung der vorhandenen 

Schallschutzwände verbunden. Unter Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse und 

der vorhandenen Vorbelastungen sind keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen 

zu erwarten. Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 kommt es zu einer Verlagerung des 

autobahnparallelen Bandes betriebsbedingter Schadstoffimmissionen. In erster Linie betrof-

fen sind jedoch bereits derzeit verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen unterliegende Flä-

chen. 

 

Bewertung 

Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima durch das Vorhaben ist allenfalls als gering ein-

zustufen, denn von dem Vorhaben sind keine Flächen mit besonderer klimaökologischer 

Ausgleichsfunktion betroffen. Da dem Untersuchungsraum hinsichtlich des Schutzgutes 

Klima nur eine allgemeine Bedeutung beigemessen wird und zudem die Grenzwerte der 39. 

BImSchV eingehalten werden, sind klimaökologisch erhebliche Nachteile nicht zu erwarten. 

 

Insgesamt kann daher von einer Umweltverträglichkeit des Vorhabens im Hinblick auf das 

Schutzgut Klima ausgegangen werden. 

 

(7) Schutzgut Landschaft 

Beschreibung 

Der Planungsraum erstreckt sich zwischen dem Floßbach bei Dannstadt im Norden und dem 

Rhein bei Speyer im Südosten. Naturräumlich ist der Planungsraum dem Vorderpfälzischen 

Tiefland und der Nördlichen Oberrhein-Niederung zuzuordnen. 
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Im Abschnitt zwischen Floßbach und K 30 westlich Schifferstadt quert die BAB 61 die hoch 

transparente Ebene der Frankenthaler Terrasse (östlich der L 454) und die waldfreie Ebene 

der Böhler Lössplatte (westlich der L 454), deren Landschaftsbild von ausgeräumten Acker-

fluren und Gemüsefeldern bestimmt wird. Zwischen dem Floßbach und der Anschlussstelle 

Schifferstadt verläuft die BAB 61 in flacher Dammlage, während sie im Abschnitt zwischen 

der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Wieselgraben südlich der K 30 aufgrund der Über-

querung zweier Bahnstrecken in hoher Dammlage geführt wird. Die Dammböschungen wei-

sen hier eine Gehölzbestockung auf. Das hauptsächlich ackerbaulich genutzte Offenland ist 

weithin einsehbar. Gliedernde und belebende Elemente in Autobahnnähe stellen lückige Ge-

hölzreihen entlang von Floßbach und Scheidgraben und an den wenigen Abgrabungsgewäs-

sern, einige jüngere Feldgehölze sowie die Böschungsgehölze der Autobahn selbst dar. In 

größerer Entfernung bilden Baumreihen, Feldgehölze und Waldbestände eine Kulisse, die 

auf mittlere bis weite Distanz die visuelle Dominanz der Autobahn nach Osten hin mindern 

bzw. diese verschatten. Im Westen bilden die bewaldeten Höhen des Pfälzer Waldes eine 

mächtige Dominante, in die sich die Autobahn dort, wo das grüne Band der Böschungsge-

hölze nicht zu lückig ist, aus mittlerer Entfernung visuell nahtlos einfügt. Die Empfindlichkeit 

des Landschaftsbildes im Hinblick auf eine Inanspruchnahme gliedernder und belebender 

Elemente wird als „mittel“ gewertet. Aufgrund der ausgeglichenen Topographie und der nur 

grob gerasterten Strukturierung des Landschaftsbildes sind Verluste gliedernder und sicht-

verschattender Vegetation in geringer bis mittlerer Entfernung deutlich wahrnehmbar, aller-

dings mittelfristig relativ leicht durch die Schaffung gleichartiger Strukturen kompensierbar.  

 

Südlich des Wieselgrabens schließt sich an die zuvor beschriebenen Offenlandbereiche auf 

dem „Speyerbachschwemmkegel“ das große zusammenhängende Waldgebiet des Schiffer-

städter und Speyerer Stadtwaldes bzw. des Böhler Waldes an, das von der BAB 61 in west-

östlicher Richtung bis zum Kreuz Speyer gequert wird. Die Empfindlichkeit des Landschafts-

bildes innerhalb des geschlossenen Waldkomplexes gegenüber Verlusten von Gehölzen im 

Randbereich an der BAB 61 ist aufgrund der fehlenden weitreichenden Sichtbeziehungen 

nur mäßig.  

 

Östlich des Kreuzes Speyer quert die BAB 61 die nördlichen Stadtteile von Speyer. Sie wird 

im Siedlungsbereich von Kleingärten und Sportanlagen begleitet, um anschließend in die 

Rheinniederung überzugehen. Das Relief der Niederung spiegelt die ehemalige Fließdyna-

mik des Rheines wider, die anhand einiger Geländekanten – ehemalige Prallufer von Alt-

rheinschlingen – noch heute sichtbar ist. Prägende Landschaftselemente sind ferner eine 

Vielzahl von Kiesabbauseen zu beiden Seiten der Autobahn. Mit Ausnahme der überwiegend 

gehölzbestockten Geländekanten und der entlang der Abgrabungsgewässer angepflanzten 

Ufer- und Feldgehölze ist das hauptsächlich ackerbaulich genutzte Offenland weithin einseh-

bar. Auf mittlere und weite Entfernung sind die Kulissen der Ufergehölze des Rheines, der 

Auwaldreste sowie die Silhouetten des Pfälzer Waldes und des Odenwaldes visuell wirksam. 
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Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes der Rheinniederung gegenüber einer Inanspruch-

nahme landschaftsgliedernder Elemente ist analog zu der des Offenlandbereiches im Norden 

des Ausbauabschnittes als „mittel“ zu werten.  

 

Als Vorbelastungsfaktoren des Landschaftsbildes sind im Offenlandbereich zwischen Floß-

bach und K 30 neben den visuellen und akustischen Beeinträchtigungen durch die BAB 61 

zahlreiche Hochspannungsleitungen, die parallel zur Autobahn verlaufen oder diese queren, 

anzuführen. 

 

Umweltauswirkungen 

Der 6-streifige Ausbau der BAB 61 führt zu einem Totalverlust der Böschungsvegetation, die 

derzeit erheblich zur landschaftlichen Einbindung der Trasse beiträgt. Durch die Einrichtung 

von Zwischenlagern im Bereich der Anschlussstelle Schifferstadt und der Anschlussstelle 

Speyer kommt es zu einem weiteren Verlust von landschaftsbildprägenden größeren Ge-

hölzbeständen. Insgesamt gehen 16,7 ha landschaftsbildprägende Gehölzstrukturen in Of-

fenlandbereichen verloren. Die Autobahn wird daher in Abhängigkeit der jeweiligen Damm-

höhen in Offenlandbereichen kurzfristig stärker als Fremdkörper wahrnehmbar sein.  

 

Während der Bauzeit werden die im Offenlandbereich deutlich wahrnehmbaren offenen Bau-

felder, der Baustellenbetrieb und die Nutzung der autobahnparallelen Wirtschaftswege für 

Baustellenverkehre zu einer abschnittsweisen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 

der landschaftsgebundenen Erholung führen. Innerhalb des großflächigen geschlossenen 

Waldgebietes von Schifferstädter und Speyerer Stadtwald bzw. Böhler Wald werden die bau-

zeitlichen Inanspruchnahmen von Gehölzen keine deutlichen visuellen Beeinträchtigungen 

bedingen. 

 

Zu den geplanten und im Laufe des Verfahrens mittels Planänderung erweiterten Lärm-

schutzwände in Höhe des an die BAB 61 angrenzenden Siedlungsbereich von Speyer ist 

festzuhalten, dass mit Blick auf das Landschaftsbild hiermit keine erheblichen Auswirkungen 

einhergehen, da diese in einem Bereich errichtet werden, welcher aufgrund von bereits be-

stehenden Lärmschutzwänden, dem Kreuz Speyer sowie der BAB 61 selbst schon eine hohe 

Vorbelastung aufweist. 

 

Bewertung 

Unter Bezugnahme auf vorangeführten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und das 

umfassende landschaftspflegerische Maßnahmenkonzept des Vorhabenträgers hinsichtlich 

der Anforderungen des § 15 BNatSchG zur Kompensation der durch die vorliegende Planung 

verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft werden die Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes „Landschaft“ durch folgende Maßnahmen ausgeglichen bzw. ersetzt: 
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Zunächst wird der Verlust orts- und landschaftsbildprägender Gehölzbestände durch die 

Neuanlage entsprechender Strukturen im Sinne des BNatSchG ausglichen. Die in den Of-

fenlandbereichen des Planungsabschnittes verlorengehenden vorhandenen standortgerech-

ten Gehölzstrukturen in weiten Teilen der Autobahnböschungen werden durch Gestaltungs-

maßnahmen im Bereich der neu entstehenden Böschungsflächen unter Beachtung der Min-

destpflanzabstände wiederhergestellt und die Ausbaustrecke somit landschaftsgerecht ein-

gebunden. Darüber hinaus erfolgen Gehölzanpflanzungen auf trassennahen Ausgleichsflä-

chen (Gestaltungsmaßnahmen des Landschaftsbildes). Ebenfalls im Wege einer Gestal-

tungsmaßnahme erfolgt eine landschaftliche Einbindung der Lärmschutzwände (Begrünung 

der Lärmschutzwände im Siedlungsbereich von Speyer). 

 

Die übrigen Funktionsverluste werden auf einer Ökopoolfläche in der Viertelbachniederung 

östlich von Limburgerhof trassenfern kompensiert. Um die notwendige Kompensation für Ein-

griffe in das Landschaftsbild in einer Größenordnung von 16,7 ha vollständig zu leisten, wer-

den multifunktional wirkende Maßnahmen auf dieser Ersatzfläche durchgeführt. Dabei wird 

dort das Landschaftsbild durch die naturnahe Umgestaltung von Ackerflächen verbessert. 

 

(8) Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Beschreibung 

Als Kulturgüter können zahlreiche im engsten Umfeld der BAB 61 dokumentierten Fundstel-

len von Bodendenkmälern angeführt werden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Grab-

hügel und Siedlungsstellen. 

 

Umweltauswirkungen 

Die archäologischen Bodendenkmäler im unmittelbaren Trassenbereich werden durch den 

Neuaufbau der Autobahnböschungen erneut überschüttet, im Einzelfall können durch zu er-

richtende Stützwände Fundstellen beeinträchtigt werden. 

 

Bewertung 

Zum Schutz der vorhandenen Kulturgüter wird das Ausbauvorhaben unter Berücksichtigung 

der notwendigen archäologischen Arbeiten zur Schadensminderung bzw. zum Erhalt der von 

der Straßenbaumaßnahme berührten archäologischen Kulturdenkmäler durchgeführt. Die 

konkreten Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen hat der Vorhabenträger vor Baubeginn mit 

der Denkmalfachbehörde abzustimmen (vgl. hierzu auch die Auflagenregelung in Kapitel C 

Abschnitt V. dieses Beschlusses). 

 

Es kann daher von einer Umweltverträglichkeit des Vorhabens im Hinblick auf das Schutz-

guter „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ ausgegangen werden. 
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(9) Wechselwirkungen 

Es bestehen keine Hinweise darauf, dass Wechselbeziehungen von besonderer Bedeutung 

zwischen den einzelnen Schutzgütern im Untersuchungsgebiet durch den Ausbau der BAB 

61 gestört werden. 

 

Angesichts der umfassenden Bestandserhebungen und Analysen der vorhabenspezifischen 

Wirkungen des Straßenbauprojekts sind Komplexwirkungen, die über die bereits prognosti-

zierten Einzelwirkungen hinausgehen, nicht ersichtlich. Die Planfeststellungsbehörde 

schließt es aus, dass sich über die in den der Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde liegen 

Unterlagen berücksichtigten Sachverhalte hinaus weitere nachteilige Synergieeffekte bzw. 

sonstige Wechselwirkungen ergeben, die dazu führen, dass die Gesamtbelastung einzelner 

Ökosystem-Komplexe in so erheblicher Weise von dem schutzgutspezifisch ermittelten Prog-

nosezustand abweicht, dass dies für die Entscheidungsfindung und die Beurteilung der Zu-

lässigkeit des Vorhabens namentlich unter UVP-Aspekten von Bedeutung ist. 

 

(10) Schutzgutsübergreifende Gesamtbewertung 

Die Gesamtbewertung ergibt, dass das Vorhaben im Untersuchungsraum zum Teil zu Be-

einträchtigungen der Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser sowie 

Landschaft führt. Auch die übrigen Schutzgüter Luft, Klima sowie Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter sind, wenngleich auch nur in geringerem Maße, von dem Vorhaben beeinträchtigt. 

Wenn nicht im Wege von Schutz- und Verhinderungsmaßnahmen bereits im Vorfeld eine 

Reduzierung bzw. Verhinderung von Schutzgutbeeinträchtigungen sowohl der in erheblicher 

wie auch der in geringerem Maße betroffenen Schutzgüter erreicht werden kann, ist ein an-

gemessener Ausgleich durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen vorgesehen und 

auch geeignet, eine Umweltverträglichkeit des Vorhabens zu gewährleisten. Das planfestge-

stellte Vorhaben erweist sich danach als umweltverträglich. 

 

Das geschilderte Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung und die diesbezüglichen Be-

wertungen der Planfeststellungsbehörde stehen im Einklang mit den Anforderungen des 

UVP-Rechts. Die Zulassung des Vorhabens begegnet daher auch unter uvp-rechtlichen Ge-

sichtspunkten keinen Bedenken. 

 

Soweit in den Einwendungen für das Bauvorhaben das Fehlen einer Strategischen Umwelt-

prüfung (SUP) geltend gemacht wurde, ist darauf hinzuweisen, dass gem. den §§ 14a ff 

UVPG/alt die Durchführung einer SUP nur auf der Ebene von Plänen oder Programmen ein-

schlägig sein kann. Für das konkrete Straßenbauvorhaben ist keine SUP erforderlich und 

entsprechende Einwendungen werden als unbegründet zurückgewiesen. 
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6. Behandlung der Detaileinwendungen zum Natur- und Landschaftsschutz 

Der überwiegende Teil der Forderungen bzw. Einwendungen zu den Belangen von Natur 

und Landschaft bezog sich auf Punkte, die bereits in den vorgenannten Erläuterungen unter 

Abschnitt 1. bis 5. abgehandelt wurden. Nachfolgend wird noch auf solche Forderungen und 

Einwendungen eingegangen, für die ergänzende Erläuterungen und Ausführungen geboten 

erscheinen. 

6.1. Zerschneidungswirkung/ Vernetzung der Tierlebensräume beidseits der BAB 61 

– Errichtung einer Grün-/ Wildbrücke 

Gegenstand von Einwendungen waren auch durch den Straßenausbau verstärkte Zerschnei-

dungswirkungen des Naturraums, insbesondere in Höhe des beidseits der BAB 61 bewalde-

ten Bereiches im Schifferstadter Wald. Hier wurde die (Wieder-)Vernetzung der Tierlebens-

räume beidseits der BAB 61 durch Querungshilfen, insbesondere in Form einer Grün- oder 

Wildbrücke gefordert. 

 

Im Verlauf des Planfeststellungsverfahrens haben angepasste naturschutzfachliche Erkennt-

nisse über den Bestand und die Lebensräume von Tierarten im Vorhabenbereich dazu ge-

führt, dass der Vorhabenträger die mit dem Straßenbauvorhaben verbundenen Zerschnei-

dungs- und Trennwirkungen fachgutachterlich nochmals überprüfen ließ19. In der Folge hat 

der Vorhabenträger im Wege umfangreicher Deckblattplanungen ergänzende Vernetzungs-

maßnahmen für die Tierlebensräume beidseits der BAB 61 als naturschutzfache Vermei-

dungsmaßnahme in die Planung aufgenommen. Diese bewirken eine vollständige Kompen-

sation der Zerschneidungswirkungen des Ausbauvorhabens und verringern zudem die be-

stehenden Trennwirkungen der vorhandenen BAB 61. Hauptbestandteil dieser Vernetzungs-

maßnahmen ist die Errichtung einer Wildbrücke mit Irritationsschutz und einer nutzbaren 

Breite von ca. 30 m bei ca. Bau-km 374+490 im Schifferstadter Wald (Maßnahme V 16.3), 

welche von der Anlage eines Wildkatzenschutzzauns mit Amphibienleiteinrichtung auf ca. 

1.600 m Länge beidseits der BAB 61 sowie weiteren Maßnahmen an den vorhandenen 

Durchlässen der Gewässer 3. Ordnung Rehbach und Ranschgraben (V 16.1 - laterale Auf-

weitung im Anbaubereich der Durchlassbauwerke - und V 16.2 - Errichtung von Irritations-

schutzwänden) bei ca. Bau-km 371+741 und 374+316 begleitet wird. 

 

Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde wird bei der hier festgestellten Planung 

den naturschutzfachlichen Anforderungen namentlich auch im Hinblick auf die Einwendun-

gen betreffend der Zerschneidungs-/ Trennwirkungen der BAB 61 und einer geforderten Ver-

netzung von Tierlebensräumen beidseits der BAB 61 umfänglich Rechnung getragen. Soweit 

die Einwendungen auf die Vornahme weitergehender oder anderweitiger Vernetzungsmaß-

nahmen ausgerichtet sind, erweisen sich diese als unbegründet und werden zurückgewie-

sen. 

                                                      

19 Voraussetzungen für eine optimale Vernetzung von Lebensräumen links und rechts der A 61 im Schifferstadter/Speyerer 

Wald“, ÖKO-LOG Freilandforschung, Juli 2012 
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6.2. Beeinträchtigung von Naturschutzgebieten 

Zu Einwendungen, die auf eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung von Naturschutzgebie-

ten verwiesen haben, ist Nachfolgendes festzustellen. Im Hinblick auf naturschutzrechtlich 

geschützte Gebiete sind aufgrund des Straßenbauvorhabens neben den zuvor in diesem 

Abschnitt dargelegten Berührungspunkten mit Vogelschutz-, FFH- und Landschaftsschutz-

gebieten keine relevanten Beeinträchtigungen von rechtsverbindlich festgesetzten Natur-

schutzgebieten i.S.v. § 23 BNatSchG zu verzeichnen. Entlang des Ausbauabschnittes finden 

sich zwar die festgesetzten Naturschutzgebiete „Gräberfeld bei Dannstadt“, „Neue Wiese – 

Wasserlacher Heide“, „Kohllache – Spießlache“ und „Haderwiese“. Jedoch lediglich das Na-

turschutzgebiet „Haderwiese“ liegt im näheren Ausbaubereich und grenzt in Höhe von ca. 

Bau-km 375+200 in einem kurzen Teilabschnitt an die Flächen der Ausbaumaßnahme an. 

Die Naturschutzgebietsflächen werden im Rahmen des Ausbauvorhabens aber nicht in An-

spruch genommen. Insgesamt betrachtet sind keine Baumaßnahmen oder Handlungen be-

absichtigt, bei denen zu erwarten wäre, dass diese den jeweils in den Naturschutzgebiets-

verordnungen festgesetzten Schutzzwecken der genannten Gebiete zuwiderlaufen könnten. 

Die Einwendungen werden mithin als unbegründet zurückgewiesen. 

 

Soweit von Einwendern konkret Beeinträchtigungen eines Naturschutzgebietes „Binsfeld“ 

geltend gemacht wurden, erfolgt der Hinweis, dass für den Bereich des Binsfeldes keine 

Festsetzung als Naturschutzgebiet besteht. Die Landschaftseinheit Binsfeld ist Bestandteil 

des Landschaftsschutzgebietes „Pfälzische Rheinauen“. Zur Vermeidung von Wiederholun-

gen wird insoweit auf die vorstehenden Ausführungen zu den Landschaftsschutzgebieten in 

diesem Kapitel unter Abschnitt VII. Nr. 2.1 Bezug genommen. 

 

6.3. Beeinträchtigung von Tierarten 

Bezüglich konkret in den Einwendungen thematisierter Beeinträchtigungen von Vorkommen 

der Würfelnatter hat der Vorhabenträger ergänzend ermittelt, dass zu den beanspruchten 

Lebensräumen der Würfelnatter klimatisch begünstigte Flüsse mit Ufervegetation, flachen, 

steinigen Uferzonen und mit geringer Strömungsgeschwindigkeit zählen. Vorkommen der 

Würfelnatter in Rheinland-Pfalz existieren an Lahn, Mittelrhein, Nahe und Mosel. Auf den 

Messtischblättern 6515, 6516, 6616 des Vorhabenbereichs ist gemäß dem Landschaftsinfor-

mationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz kein Würfelnattervorkommen 

verzeichnet. Daher geht die Planfeststellungsbehörde mangels konkreter Anhaltspunkte für 

ein relevantes Vorkommen der Würfelnatter im Vorhabenbereich davon aus, dass insoweit 

auch keine relevanten, vorhabenbedingten Beeinträchtigungen verursacht werden, zumal 

auch die zuständigen Naturschutzbehörden hinsichtlich der Würfelnatter anderweitigen Er-

kenntnisse vorgetragen haben. 
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Soweit im Übrigen in den Einwendungen aufgrund des Straßenbauvorhabens Beeinträchti-

gungen von Tierarten allgemein befürchtet werden, ist hierzu auszuführen, dass alle im Wirk-

raum des Vorhabens tatsächlich oder potentiell vorkommenden geschützten Tierarten im 

Rahmen der entsprechenden fachgutachterlichen Bewertungen ermittelt wurden. Alle hier-

nach relevanten Tierarten wurden hinsichtlich der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen 

mit den entsprechenden vorstehenden Ergebnissen überprüft, auf welche zur Vermeidung 

von Wiederholungen hingewiesen wird. Weiter wurde im Rahmen des Fachbeitrags Natur-

schutz zur Bewertung von Natur und Landschaft das Biotopkataster Rheinland-Pfalz hinsicht-

lich der gefährdeten und/ oder erwähnenswerten Tierarten des Vorhabenraums ausgewertet. 

Soweit erforderlich haben diese in der Folge bei der Prüfung der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung nach den §§ 14 – 17 BNatSchG i.V.m. §§ 6 ff LNatSchG ihre Berücksichtigung 

gefunden. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist mithin eine Prüfung der zu erwartenden 

Beeinträchtigungen von Tierarten aufgrund des Straßenbauvorhabens im gebotenem Um-

fang erfolgt. Im Weiteren wird der Vorhabenträger aufgrund der mit diesem Beschluss fest-

gestellten Planung und der ihm hiermit ergänzend durch Auflagenregelung auferlegten Maß-

nahmen hinsichtlich möglicher vorhabenbedingter Beeinträchtigungen von Tierarten im not-

wendigen Umfang zur Vornahme von naturfachlichen Schutz-, Vermeidungs- oder Kompen-

sationsmaßnahmen verpflichtet. Mangel konkreter Anhaltspunkte besteht aus Sicht der Plan-

feststellungsbehörde kein Erfordernis, dem Vorhabenträger weitere Betrachtungen oder Auf-

lagen aufzugeben. Im Rahmen der Abwägung aller Belange besteht keine Notwendigkeit 

ganz oder teilweise aufgrund möglicher Beeinträchtigungen von Tierarten auf die Durchfüh-

rung des Straßenbauvorhabens zu verzichten. 

 

6.4. Beeinträchtigung/ Verlust von Böschungsvegetation 

In verschiedenen Einwendungen wurde sich gegen den Verlust bzw. die Zerstörung der be-

stehenden Grünflächen im Böschungsbereich als „grüne Lunge“ zwischen Autobahn und 

Wohnbebauung insbesondere im Bereich der Stadt Speyer ausgesprochen. 

 

Insoweit wird festgestellt, dass der Verlust und weitere naturfachliche Beeinträchtigungen im 

Bereich der Böschungsvegetation als Eingriff in Natur und Landschaft im Fachbeitrag Natur-

schutz erfasst wurden (insbesondere als Konflikte KV, K1 und K2). Diese haben im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung der §§ 14, 15 BNatSchG ihre Berücksichtigung 

gefunden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen 

in diesem Kapitel unter Punkt VII. Nr. 1 Bezug genommen. Die entsprechenden Einwendun-

gen werden daher als unbegründet zurückgewiesen. 

 

6.5. Beeinträchtigung des Landschafts- und Städtebildes durch Lärmschutzwände 

Entsprechend der Stellungnahme der Straßenbaubehörde und den Angaben in den Planun-

terlagen werden Beeinträchtigungen des Landschafts- bzw. Städtebildes aufgrund der ge-

planten Lärmschutzwände im Fachbeitrag Naturschutz berücksichtigt. Insbesondere die Ge-

staltungsmaßnahme G 11 (Begrünung der erhöhten und verlängerten Lärmschutzwände im 
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Siedlungsbereich Speyer) dient der Reduzierung der mit den geänderten Lärmschutzwänden 

verbundenen Beeinträchtigungen des Landschafts- und Städtebildes. Insofern ist allerdings 

eine Begrünung der Lärmschutzwände nur unter Beachtung und Gewährleistung der Anfor-

derungen einer notwendigen technischen Bauwerksprüfung möglich (vgl. Auflagenregelung 

in Kapitel C Abschnitt II. Nr. II.2). Allgemein werden Gestaltungsmaßnahmen in der Regel 

gerade zur landschaftsgerechten Begrünung und Einbindung technischer Bauwerke in die 

Landschaft durchgeführt. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wurde dem Gesichtspunkt 

insoweit ausreichend Rechnung getragen. Soweit die unveränderte Beibehaltung des Land-

schafts- bzw. Städtebildes begehrt wird, muss dies im Rahmen der Abwägung gegenüber 

den Belangen des aktiven Lärmschutzes der angrenzenden Wohnbebauung zurücktreten 

und wird von der Planfeststellungsbehörde zurückgewiesen. 

 

VIII. Ergänzende Erläuterungen zu den Einwendungen und Forderungen 

Die Einwendungen und Forderungen der in Kapitel D aufgeführten Beteiligten konnten zum 

Teil durch die erklärende Stellungnahme der Straßenbaudienststelle als Vertreter des Vor-

habenträgers im Rahmen des Anhörungsverfahrens ohne über den Plan hinausgehende Re-

gelungen ausgeräumt werden. Teilweise ist den Einwendungen und Forderungen auch durch 

die Festlegungen in den festgestellten Unterlagen sowie durch die Aufnahme entsprechen-

der Verpflichtungen in den Kapiteln B und C dieses Beschlusses Rechnung getragen wor-

den, so dass sie als ausgeräumt und erledigt angesehen werden. 

 

Zu den darüberhinausgehenden Einwendungen und Forderungen wird ergänzend zu den 

Ausführungen insbesondere in Kapitel E dieses Planfeststellungsbeschlusses Nachfolgen-

des erläutert: 

 

1. Träger öffentlicher Belange 

Sofern über die bisherigen Ausführungen dieses Beschlusses hinaus weitere Forderungen, 

Bedenken und Anregungen seitens der Träger öffentlicher Belange vorgetragen wurden, wird 

auf die nachstehenden Ausführungen verwiesen. 

1.1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr 

Hinsichtlich der geltend gemachten Belange des Militärstraßengrundnetzes wurde dem Vor-

habenträger auferlegt, bei der Ausführung des Ausbauvorhabens die Anforderungen der Min-

destanforderungen der diesbezüglichen Richtlinien einzuhalten. Insofern erfolgt jedoch der 

Hinweis, dass die gegenständliche Erweiterung der BAB 61 nur durch einen beidseitigen 

Anbau der erforderlichen Straßenflächen an die bestehende Straßentrasse erfolgt. Eine 

durchgehende Erneuerung der Fahrbahn bzw. des Fahrbahnaufbaus ist nicht Gegenstand 

des Vorhabens, so dass eine durchgehende Traglasterhöhung der BAB 61 nicht möglich 

wäre. Die militärische Nutzung der BAB 61 entsprechend dem bisherigen Belastungsausmaß 
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ist auch nach Umsetzung des Ausbauvorhabens möglich. Die geforderte Durchfahrtshöhe 

von Bauwerken von 4,50 m wird laut Zusage der Straßenbaubehörde durchgehend gewähr-

leistet. 

 

1.2. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

Außenstelle Speyer (GKER) 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hatte die GKER ihre Zustimmung zu dem Straßen-

bauvorhaben zunächst verweigert. Nach einem gemeinsamen Gesprächstermin der Betei-

ligten beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau RLP am 

18.08.2010 hat die GKER aufgrund der mit dem Vorhabenträger hierbei erzielten Absprache 

dem Bauvorhaben grundsätzlich zugestimmt. Auf die in Kapitel C Nr. V. erfolgte Auflagenre-

gelung wird insoweit verwiesen. 

 

1.3. Landesamt für Geologie und Bergbau 

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau für 

den Bereich der Rohstoffgeologie ist festzuhalten, dass nach erfolgter Prüfung seitens der 

Planfeststellungsbehörde keine Überschneidungen des Straßenbauvorhabens einschließlich 

der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit den Interessen der 

Rohstoffsicherung gemäß den regionalplanerischen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur 

Rohstoffsicherung sowie genehmigter Abbauflächen ersichtlich sind. Auch von Seiten der für 

Raumordnung und Landesplanung zuständigen Stellen, welche im Rahmen des Planfest-

stellungsverfahrens zu dem geplanten Vorhaben Stellung genommen haben, sind keine an-

derweitigen Hinweise erfolgt. 

 

Entsprechend der vorstehenden Ausführungen in diesem Kapitel im Abschnitt IV. Punkt 2. 

„Raumordnung und Landesplanung“ sind im Übrigen die BAB 61 sowie der funktionsgerechte 

Ausbau des gegenständlichen Streckenabschnitts selbst mit Blick auf die landesplanerischen 

Vorgaben für den Planungsraum Bestandteil des zum Zeitpunkt der Einleitung des Planfest-

stellungsverfahrens gültigen Regionalen Raumordnungsplan Rheinpfalz 2004 (RROP Rhein-

pfalz 2004) und des aktuell gültigen Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar vom 

27.09.2013 (ERRN). 

 

Mithin wird von keinen Überschneidungen bzw. Interessenskonflikten der raumordnerischen 

Belange der Rohstoffgeologie und des gegenständlichen Straßenbauvorhabens ausgegan-

gen. 

 

1.4. Polizeipräsidium Rheinpfalz, Verkehrsdirektion 2 

Von Seiten der Verkehrsdirektion 2 Schifferstadt (eigenen Angaben zufolge die zuständige 

Stelle für die polizeiliche Betreuung des BAB-Netzes im Zuständigkeitsbereich des Polizei-

präsidiums Rheinpfalz) wird das Ausbauvorhaben grundsätzlich unterstützt. Darüber hinaus 
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hat die Verkehrsdirektion 2 einige Anregungen für zusätzliche Maßnahmen oder zu berück-

sichtigende Punkte, insbesondere unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, vorgetragen. 

Teilweise handelt es sich hierbei allerdings um Punkte, welche örtlich oder sachlich außer-

halb des gegenständlichen Planfeststellungsbereiches liegen und somit im Rahmen dieses 

Planfeststellungsbeschlusses keiner Regelung zugeführt werden können. Insoweit wurden 

von der Straßenbaudienststelle die zuständigen Stellen im Bereich der Straßenverwaltung 

über die Anregungen der Verkehrsdirektion 2 unterrichtet. Dies gilt insbesondere für die be-

gehrte Installation von Webcam-Anlagen zur Verkehrsbeobachtung, die Errichtung von Ver-

kehrsbeeinflussungsanlagen, Lärmschutz für Wohncontaineranlagen im angrenzenden Aus-

bauabschnitt A der BAB 61 und die Gestaltung der „Gründreiecke“ in Anschlussstellenberei-

chen einschließlich der Anlage von Verkehrsunfallaufnahme und -kontrollplätzen. Soweit zu 

den verfahrensgegenständlich vorgetragenen Punkten der Verkehrsdirektion 2 nicht in den 

bisherigen Ausführungen im Beschluss Stellung genommen wurde, ist im Übrigen nachfol-

gendes festzuhalten: 

 

Von Seiten der Verkehrsdirektion 2 wird u.a. ein Mangel an Lkw-Stellplätzen im Verlauf der 

BAB 61 mit den entsprechenden negativen Folgewirkungen gesehen. Insbesondere wurde 

hierbei auf sicherheitsrelevante Aspekte hingewiesen, sobald sich fehlende Stellplätze im 

Zusammenhang mit den von Lkw-Fahrern zwingend einzuhaltenden Ruhepausen auswirken. 

Vorhabenbedingte Stellplatzreduzierungen sollten vermieden und zusätzlicher Parkraum ge-

schaffen werden. Die hierfür grundsätzlich zuständige Straßenbaubehörde, der Landesbe-

trieb Mobilität Autobahnamt Montabaur, hat hierzu mitgeteilt, dass sie im Rahmen des Aus-

bauprogramms des Bundes zur Schaffung von Lkw–Stellplätzen für die BAB 61 ein eigenes 

Ausbauprogramm erstellt hat. Verschiedene Maßnahmen wurden bereits realisiert und wei-

tere sind in Planung. Im verfahrensgegenständlichen Autobahnabschnitt zwischen dem Au-

tobahnkreuz Mutterstadt und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg wurde 2005 der Aus-

bau des Rastplatzes „Spitzenrheinhof“ und in 2006 der Ausbau des Rastplatzes „Binshof“ 

durchgeführt. Dabei wurden auf vorhandener bundeseigener Fläche zusätzlich 38 LKW-Stell-

plätze geschaffen. Außerhalb des Planfeststellungsabschnittes wurde der Ausbau der Rast-

plätze „Auf dem Hahnen“ und „Auf dem Hirschen“ in 2009 fertig gestellt und hier insgesamt 

76 zusätzliche LKW–Stellplätze auf bundeseigener Fläche hergestellt. Weiter wird für die 

angesprochenen Tank- und Rastanlagen „Dannstadt – Ost“ und „Dannstadt - West“ ein Aus-

bau auf nicht bundeseigene Flächen zur Erweiterung um insgesamt ca. 150 LKW-Stellplätze 

geplant. Für diese Maßnahmen muss ein eigenes Planfeststellungsverfahren durchgeführt 

werden. Im Bereich der weiteren im Ausbaubereich befindlichen Rastplätze „Birkenschlag“ 

und „Nachtweide“ sind keine Erweiterungen beabsichtigt. Es ist sind dort vorhabenbedingt 

allerdings auch keine Stellplatzverluste zu verzeichnen. 

 

In bewaldeten Bereichen rechnet die Verkehrsdirektion 2 aufgrund des ausbaubedingten 

Heranrückens der Fahrbahnränder an die Bäume mit einer erhöhten Gefährdung der Kraft-

fahrer beim Abkommen von der Fahrbahn. Die bisherigen Sicherheitsabstände der Bäume 
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sollten dem neuen Fahrbahnrand angepasst oder lückenlose Beplankung vorgesehen wer-

den. Die Straßenbaubehörde hat insoweit darauf verwiesen, dass die einschlägigen Sicher-

heitsabstände eingehalten werden und zudem durch die durchgehende Anordnung von 

Schutzplanken in den Waldbereichen dem Sicherheitsaspekt ausreichend Rechnung getra-

gen wurde. Aufgrund einer erwarteten Zunahme des Schwerverkehrs wurde von der Ver-

kehrsdirektion 2 der Einsatz von Mittel- und Seitenschutzplanken mit sehr hoher Schutzwir-

kung angeregt. Die Straßenbaubehörde stellte klar, dass hinsichtlich der Ausgestaltung der 

passiven Schutzeinrichtungen bei der Ausführungsplanung und der Baudurchführung die 

Vorgaben der geltenden „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen“ Beachtung finden. 

 

Im Bereich des Schifferstadter, Böhler und Speyerer Waldes sollte nach Ansicht der Ver-

kehrsdirektion 2 zur Verhütung von Wildunfällen ein vorhandener Wildschutzzaun erhalten 

und möglichst auf die gesamte geschlossene Waldfläche erweitert werden. Die Straßenbau-

behörde sagte diesbezüglich zu, den vorhandenen Wildschutzzaun, soweit möglich, während 

der Bauphase zurückzuversetzen. Nach Abschluss der Bauarbeiten werde zwischen dem 

Überführungsbauwerk der K 30 (ca. Bau-km 370+900) und dem Autobahnkreuz Speyer (ca. 

Bau-km 378+000) beidseits der BAB 61 ein neuer Wildschutzzaun aufgestellt. Daneben wird 

mit der planfestgestellten naturschutzfachlichen Vermeidungsmaßnahme V 16 unter ande-

rem gerade im Schifferstadter Wald durch die Errichtung einer Wildbrücke über die BAB 61 

(Maßnahme V 16.3) und die begleitende Anlage eines Wildkatzenschutzzauns sowie von 

Amphibienleiteinrichtungen (Maßnahme V 16.4) zwischen ca. Bau-km 373+900 bis 375+500 

zur Verhütung von Wildunfällen beigetragen. 

 

Unter Lärmschutzgesichtspunkten werden von der Verkehrsdirektion 2 Forderungen der An-

wohner nach der Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen erwartet. Diesbezüg-

lich hat die Verkehrsdirektion 2 verschiedene bauliche Maßnahmen zur Gewährleistung ge-

eigneter temporärer Verkehrsüberwachungsmaßnahmen angeregt. Insbesondere sollte da-

bei ein gefahrloser Zugang zum Mittelstreifen zur Überwachung der inneren Fahrspuren er-

möglicht werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wären nach Prüfung der Straßenbau-

dienststelle nur mit großem Aufwand zu realisieren. Es wurde jedoch eine alternative Mög-

lichkeit der Einrichtung einer Verkehrsüberwachungsanlage im Mittelstreifen mit Zugang über 

eine begehbare Schilderbrücke in Höhe von ca. Bau-km 378+970 vorgeschlagen. Eine De-

tailabstimmung wird im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen. Im Übrigen wird zum wei-

teren Vortrag der Verkehrsdirektion 2 bezüglich Lärmschutz und der dauerhaften Anordnung 

von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf die vorstehenden Ausführungen in diesem Be-

schluss im Kapitel E Abschnitt VI. Punkt 1.4.5. verwiesen. 

 

Die Hinweise der Verkehrsdirektion 2 auf die Erhaltung sich bewährter „Rüttelmarkierungen“ 

in Teilabschnitten der BAB 61 wurden von der Straßenbaubehörde aufgegriffen und werden 

im Rahmen der Ausführungsplanung sowie der Bauausführung berücksichtigt, soweit hiermit 

keine nachteiligen Veränderungen unter dem Aspekt des Verkehrslärmschutzes verbunden 

sind. 
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Auf die Empfehlung der Verkehrsdirektion 2 zur späteren Reduzierung des Einsatzes von 

Tagesbaustellen im Bereich der Mittelstreifen nur pflegeleichte Anpflanzungen vorzuneh-

men, wurde von der Straßenbaudienststelle angemerkt, dass bei dem geplanten beidseitigen 

Anbau der dritten Fahrspur von außen grundsätzlich keine Arbeiten am Mittelstreifen vorge-

sehen sind. Andernfalls wird die Straßenbaubehörde bei Arbeiten am Mittelstreifen ggfs. 

Pflanzware mit geringem Pflanzbedarf verwenden. 

 

1.5. Waldrechtlicher Ausgleich 

Von der Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF), dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Stadt 

Schifferstadt wurde auf mit dem Straßenbauvorhaben verbundene Verluste von Waldflä-

chen im Sinne des LWaldG hingewiesen und die Vornahme eines ergänzenden waldrechtli-

chen Ausgleichs gefordert. 

 

In diesem Zusammenhang wurde zwischen dem Vorhabenträger und der ZdF als zuständige 

obere Forstbehörde ergänzend der Umfang von Waldflächen im Sinne von § 3 LWaldG er-

mittelt, die aufgrund des Straßenbauvorhabens gerodet und in eine andere Bodennutzungs-

art umgewandelt werden sollen (Waldumwandlung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 LWaldG). In 

Abstimmung mit der ZdF wird der Vorhabenträger mittels Auflagenregelung mit diesem Plan-

feststellungsbeschlusses verpflichtet, im entsprechenden Umfang des vorhabenbedingten 

Waldverlustes durch Waldumwandlung einen ergänzenden waldrechtlichen Ausgleich nach 

§ 14 Abs. 2 LWaldG durch Ersatzaufforstung zu erbringen oder ggfs. hilfsweise durch Ent-

richtung einer Walderhaltungsabgabe zu kompensieren (vgl. Auflagenregelung in Kapitel C 

Abschnitt IV.). Alle darüberhinausgehenden Forderungen nach der Vornahme von Ersatz-

aufforstungen o.Ä. als Ausgleich für den Verlust von Waldflächen im Sinne des LWaldG/ 

BWaldG werden von der Planfeststellungsbehörde als unbegründet zurückgewiesen. 

 

1.6. Forstwirtschaftliche Interessen 

Seitens der Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF), der Gemeinde Böhl-Iggelheim, der 

Stadt Schifferstadt und der Stadt Speyer wurde die Berücksichtigung forstwirtschaftlicher 

Interessen im Rahmen des Straßenbauvorhabens geltend gemacht. 

 

Soweit hierbei aufgrund eines vorhabenbedingten vorzeitigen Abtriebs von Waldflächen vor 

Hiebreife, vorhabenbedingter Randschädigungen oder vollständigem Waldflächenverlust die 

Vornahme einer Waldwertermittlung und die Entschädigung des Wertverlustes gefordert wer-

den, ist festzuhalten, dass sich die Entschädigung dieser forstwirtschaftlichen Auswirkungen 

des Vorhabens nach den hierfür maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen richtet. Im Übri-

gen handelt es sich hierbei um fiskalische Entschädigungsforderungen, über welche im Plan-

feststellungsverfahren keine Entscheidung getroffen werden kann. Ergänzend wird auf die 

Auflagenregelung in Kapitel B Nr. 11 Bezug genommen. 
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Weiter wurde seitens der vorgenannten Träger öffentlicher Belange darauf verwiesen, dass 

in der Nähe von an Waldflächen angrenzenden Baugrundstücken und öffentlichen Verkehrs-

flächen für Waldbesitzer höhere Haftungsrisiken und Verkehrssicherungs- bzw. Unfallverhü-

tungspflichten bestünden. Wenn infolge der Ausbaumaßnahme die Fahrbahnen an die be-

stehenden Waldränder heranrücken, würde dies für die Waldbesitzer zu einer deutlichen Er-

höhung des Umfangs der Verkehrssicherungspflichten bzw. des Aufwandes zur Gewährleis-

tung der Verkehrssicherung führen. Daher wurde der Abschluss einer Schadenshaftungs-

ausschlusserklärung, wonach die Verkehrssicherungspflicht in den angrenzenden Waldbe-

ständen vom Bund zu tragen sei, oder die Entschädigung des Mehraufwandes gefordert. Zu 

diesem Punkt wird von der Planfeststellungsbehörde festgestellt, dass die Auswirkungen der 

Straßenbaumaßnahme auf Verkehrssicherungspflichten und Haftungsregelungen im Be-

reich der angrenzenden Waldflächen grundsätzlich als reiner Rechtsreflex zu sehen sind. 

Die Nachteile für die Betroffenen hieraus werden gesehen. Die Interessen der Allgemeinheit 

an der Durchführung der Straßenplanung sind im Rahmen der Abwägung allerdings als vor-

rangig anzusehen. Ungeachtet dessen sind erhöhte Verkehrssicherungspflichten evtl. ent-

schädigungsrechtlich auszugleichen. Eine Entscheidung hierüber kann jedoch, wie zuvor be-

reits geschildert, nicht im Planfeststellungsverfahren getroffen werden, sondern ist gegebe-

nenfalls dem anschließenden gesonderten Entschädigungsverfahren vorbehalten. Soweit für 

den Bereich der an die Straße angrenzenden Waldbestände der Abschluss einer Schadens-

haftungsausschlusserklärung gefordert oder eine Vereinbarung über eine grundsätzliche 

Lastenaufteilung bei eventuellen zukünftig ausgelösten Verkehrssicherungsmaßnahmen 

aufgrund von forstlich bedingten Maßnahmen im Wald oder straßenbaubedingten Maßnah-

men an der Straße angeregt wird, wird hierfür seitens des Vorhabenträgers kein Erfordernis 

gesehen. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde besteht insoweit auch keine Rechts- oder 

Anspruchsgrundlage dafür, den Vorhabenträger zum Abschluss entsprechender Erklärungen 

oder Vereinbarungen zu verpflichten. Eventuelle Regelungen oder Maßnahmen betreffend 

die Verkehrssicherung richten sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Soweit das naturschutzfachliche Konzept als landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahme 

die Entwicklung mehrstufiger Waldrandstrukturen vorsieht, ist der diesbezügliche Aufwand 

vom Vorhabenträger zu tragen. Im Fachbeitrag Naturschutz wird hierzu noch ergänzend aus-

geführt, dass die Unterhaltungspflege der Flächen sich nach den Erfordernissen und Ent-

wicklungszielen des jeweiligen Forstamtes auszurichten hat. 

 

Betreffend Anregungen oder Forderungen nach Aufrechterhaltung und Ausweitung eines 

vorhandenen Wildschutzzaunes bzw. Maßnahmen zur Verhütung von Wildunfällen wurde 

von der Straßenbaubehörde dargelegt, dass während der Bauphase der vorhandene Wild-

schutzzaun, soweit möglich und notwendig zurückgesetzt wird. Nach Abschluss der Straßen-

bauarbeiten wird zwischen der Überführung der K 30 (ca. Bau-km 370+900) und dem Auto-

bahnkreuz Speyer (ca. Bau-km 378+000) beidseits der BAB 61 ein neuer Wildschutzzaun 

aufgestellt. 
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1.7. Gemeinde Böhl-Iggelheim 

Die Gemeinde Böhl-Iggelheim hat u.a. auf vorhandene Infrastruktureinrichtungen, Kreu-

zungsbauwerke und begleitende Erschließungswege der Land- und Forstwirtschaft im Zuge 

der BAB 61 hingewiesen, welche im Rahmen des Ausbauvorhabens im bestehenden Um-

fang wieder an die neue Situation anzupassen seien. Nach Prüfung der Planfeststellungsbe-

hörde sind die notwendigen Anpassungsmaßnahmen bestehender Kreuzungsbauwerke und 

Infrastruktureinrichtungen alle Bestandteile der Planung. Die Straßenbaubehörde als Vertre-

ter des Vorhabenträgers hat zudem bestätigt, dass keine grundsätzlichen Änderungen am 

Forst- und Wirtschaftswegenetz beabsichtigt sind und die bisherige Infrastruktur erhalten 

bleibt. Vorhandene Wirtschaftswege werden entsprechend dem bestehenden Ausbaustan-

dart wiederhergestellt. 

 

Betreffend der Forderungen bzw. Hinweise der Gemeinde Böhl-Iggelheim im Zusammen-

hang mit der landschaftspflegerischen Begleitplanung des Vorhabens wird auf die Auflagen-

regelungen in Kapitel C im Abschnitt II. „Naturschutz“ Bezug genommen, die verschiedene 

Anpassungen und Ergänzungen der landschaftspflegerischen Begleitplanung beinhalten. 

Zur Forderung hinsichtlich einer zusätzlichen Verwendung von Staudenbegrünung, Nieder-

gehölzen oder dem bestehenden Böschungsbewuchs entsprechenden Baumpflanzungen 

bei der geplanten Wiederbegrünung der neuen Böschungsflächen (Ausgleichsmaßnahme A 

1) wurde von der Straßenbaubehörde erwidert, dass der Vorhabenträger gehalten ist, bei der 

Begrünung der straßenbegleitenden Säume autochthones Saatgut zu verwenden. Im Zuge 

der Entwicklung wird sich auf diesen Flächen eine standortgerechte Artenzusammensetzung 

einstellen, welche auch ein gewisses Maß an Wildstauden (und Gehölzen) beinhaltet. Im 

Zusammenhang mit den vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen der Planung (u.a. auch Ge-

hölzpflanzungen im Trassenbereich) ist die vorgesehene Maßnahme zudem geeignet, den 

bau- und anlagebedingten Verlust von straßenbegleitenden Säumen und Rainen zu kom-

pensieren und zudem eine Einbindung des Straßenkörpers in die Landschaft sicher zu stel-

len. Im Zuge der Gestaltungsmaßnahmen sind flächige Anpflanzungen von Gehölzen und/o-

der die Entwicklung von Hochstaudenfluren vorgesehen. Eine Notwendigkeit zur geforderten 

Änderung der Böschungsbepflanzung der Ausgleichsmaßnahme A 1 wird nicht gesehen und 

aufgrund eines hiermit gegebenenfalls verbundenen deutlich höheren Unterhaltungsaufwan-

des abgelehnt. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der vorstehenden Argumentation 

der Straßenbaubehörde nach erfolgter Prüfung an. Im Übrigen wird zur Vermeidung von Wie-

derholungen auf die vorstehenden Beschlussausführungen in diesem Kapitel im Abschnitt 

VII. unter Punkt 1. verwiesen. 

 

In Bezug auf bestimmte Erwartungen der Gemeinde Böhl-Iggelheim hinsichtlich eines in den 

planerischen Erläuterungen angesprochenen möglichen Finanzierungsmodells des Bauvor-

habens verweist die Planfeststellungsbehörde darauf, dass die Art der Finanzierung kein Ge-

genstand der fachplanerischen Abwägung in der Planfeststellung ist. Im Rahmen des Plan-

feststellungsbeschlusses sind hierzu keine Regelungen möglich. Dies schließt gewünschte 

Vorgaben hinsichtlich einer in diesem Zusammenhang eventuell erfolgenden Mauterhebung 
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ein. Allenfalls soweit eine Finanzierung des Vorhabens erkennbar ausgeschlossen ist, dürfte 

die Planfeststellungsbehörde diesen Mangel der Finanzierbarkeit nicht ignorieren. Mangels 

ausreichender Planrechtfertigung wäre das Vorhaben in diesem Fall, gerade auch mit Blick 

auf Eingriffe in nach Art 14 GG geschützte Rechtsgüter, unzulässig. Dies ist vorliegend aller-

dings nicht ersichtlich, was sich nicht zuletzt auch daraus ableitet, dass das Vorhaben im 

Bedarfsplan als Anlage zum FStrAbG als „laufend und fest disponiertes Vorhaben - Eng-

passbeseitigung“ ausgewiesen ist. Bei solchen Vorhaben ist ebenso wie bei Vorhaben des 

„vordringlichen Bedarfs“ davon auszugehen, dass die Finanzierung des Vorhabens möglich 

ist. 

 

Zu den vorgetragenen Punkten im Rahmen der ersten Planoffenlage 2007 hat die Straßen-

baubehörde auch eine entsprechende Stellungnahme abgegeben, welche der Gemeinde 

Böhl-Iggelheim mit der Einladung zum Erörterungstermin zur Kenntnis gegeben wurde. Da 

diese auf eine Teilnahme am Erörterungstermin verzichtet hat, geht die Planfeststellungsbe-

hörde davon aus, dass die geltend gemachten Punkte ihre Erledigung gefunden haben. 

Sollte dies nicht der Fall sein, so müssen die eventuell noch beeinträchtigen Belange der 

Gemeinde Böhl-Iggelheim im Rahmen der Abwägung aller Belange durch die Planfeststel-

lungsbehörde gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung der Planung 

zurücktreten und werden zurückgewiesen. 

 

1.8. Stadt Schifferstadt 

Die Aufforderung nach einem möglichst geringen Flächenverbrauch bei der Umsetzung des 

Vorhabens findet insoweit Berücksichtigung, dass der Vorhabenträger rechtlich ohnehin zu 

einem möglichst sparsamen Flächenverbrauch bei der Planung und Umsetzung des Stra-

ßenbauvorhabens verpflichtet ist. Für das Vorhaben werden dementsprechend auch nur in 

dem Umfang Flächen in Anspruch genommen, wie dies aufgrund bautechnischer Vorgaben 

zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der BAB 61 und even-

tueller gesetzlicher Folgepflichten aus der Straßenbaumaßnahme heraus, wie z.B. der Vor-

nahme von landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, zwingend erfor-

derlich ist. 

 

1.9. Wasserwirtschaftliche Ausbauplanung des Gewässerzweckverbandes Isenach-

Eckbach - Unterführungsbauwerk „Floßbach“ 

Die BAB 61 wird in Höhe von ca. Bau-km 364+925 von dem Gewässer 3. Ordnung „Floß-

bach“ unterquert. Das bestehende Unterführungsbauwerk (BW 6515 509) wird im Rahmen 

des Ausbauvorhabens angepasst. In diesem Zusammenhang erfolgte ein Hinweis der Land-

wirtschaftskammer RLP und der Gemeindeverwaltung Mutterstadt auf eine gesonderte was-

serwirtschaftliche Ausbauplanung des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach für den 

Floßbach im Hinblick auf die Schaffung einer neuen Hochwasser-Entlastungsspange, welche 

auch einer Hochwassersicherung landwirtschaftlich genutzter Flächen diene. Die Straßen-
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baubehörde als Vertreter des Vorhabenträgers hat insoweit zugesagt, das wasserwirtschaft-

liche Vorhaben im Rahmen der Ausführungsplanung des Straßenbauvorhabens zu berück-

sichtigen und dies rechtzeitig vorher mit dem Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach ab-

zustimmen. Von der Planfeststellungsbehörde wird diesbezüglich kein weiterer Regelungs-

bedarf gesehen. 

 

1.10. Landwirtschaftskammer RLP und Gemeinde Mutterstadt 

Aus Sicht der Landwirtschaftskammer RLP (LWK) bestehen vom Grundsatz her gegen das 

Ausbauvorhaben keine Bedenken. Es wurden aber verschiedene Anpassungserfordernisse 

gesehen und Hinweise gegeben. Soweit diese zuvor im Planfeststellungsbeschluss noch 

nicht angesprochen wurden, wird zu diesen Punkten nachfolgendes festgestellt: 

 

Seitens der LWK wurde um Klarstellung der Zweckbestimmung der landschaftspflegerischen 

Gestaltungsmaßnahme G 7 bei ca. Bau-km 371+100 bis Bau-km 371+300 gebeten. Die Stra-

ßenbaubehörde als Vertreter des Vorhabenträgers hat in ihrer Stellungnahme diesbezüglich 

erläutert, dass es sich hierbei um eine Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von vorhande-

nen Gehölzen im Bereich der zu überbauenden Böschungsflächen handelt. Insoweit hat die 

LWK im Nachgang zum Erörterungstermin sinngemäß ihr Einverständnis erklärt. 

 

Soweit die LWK die Ermittlung und Entschädigung von vorhabenbedingten Schäden an land-

wirtschaftlich genutzten Grundstücken und landwirtschaftlichen Kulturen fordert, handelt es 

sich um bürgerlich-rechtliche Forderungen bzw. Ansprüche, welche nicht im Rahmen der 

gegenständlichen öffentlich-rechtlichen Entscheidung geregelt werden können. Diese sind 

Gegenstand eines gesonderten Entschädigungsverfahrens im Anschluss an das Planfest-

stellungsverfahren. Auf die Auflage Nr. 11 in Kapitel B wird ergänzend hingewiesen. 

 

Weiter macht die LWK geltend, sowie gleichlautend in Teilbereichen auch die Gemeindever-

waltung Mutterstadt, dass heute bereits an der BAB 61 Probleme bei der Entwässerung be-

stehen, insbesondere bei den bestehenden Über- und Unterführungsbauwerken BW 6516 

551 (Bau-km 365+021), BW 6516 552 (Bau-km 366+733) und BW 6616 570 (Bau-km 

379+940). Dies führe zeitweise zu beträchtlichen Vernässungen angrenzender Nutzflächen 

oder zu Überflutungen der Fahrbahn einer Unterführung. Die Funktionsfähigkeit der Entwäs-

serungen solle im Rahmen der Ausbaumaßnahme wiederhergestellt und an die Ausbausitu-

ation angepasst werden. Seitens der Straßenbaubehörde wurde hierzu erläutert, dass im 

Rahmen der vorliegenden Planung ausschließlich die im Zusammenhang mit der Erweite-

rung der BAB 61 stehenden Entwässerungsfragen geklärt wurden und auch nur geklärt wer-

den müssen. Hierzu zählt neben der Sammlung und der schadlosen Ableitung des anfallen-

den Oberflächenwassers auch eine entsprechende Rückhaltung um eine verzögerte Zufüh-

rung in den Wasserkreislauf zu gewährleisten. Das Entwässerungskonzept ist mit Blick auf 

die Auswirkungen des Ausbauvorhabens auf die Entwässerungssituation ausreichend leis-

tungsfähig und entspricht den wasserwirtschaftlichen Anforderungen. Das Konzept wurde im 
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Vorfeld mit der zuständigen Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt. Darüber-

hinausgehende Maßnahmen sind gegenständlich vor dem Hintergrund des geplanten Aus-

baus der BAB 61 nicht vorgesehen. Die in den Stellungnahmen konkret angeführten Über-

führungsbauwerke, insbesondere deren Entwässerung bleiben im Zusammenhang mit der 

Straßenbaumaßnahme unverändert. Probleme, die sich durch die vorhandene Bauwerksent-

wässerung ergeben, sind grundsätzlich im Rahmen der üblichen Bauwerksunterhaltung zu 

beheben. Zu dem Entwässerungskonzept des Ausbauvorhabens wurde von der zuständigen 

Wasserbehörde das grundsätzliche Einverständnis erteilt. Vorhabenbedingt sind keine wei-

teren Entwässerungsmaßnahmen erforderlich. Es wird jedoch auf die Auflagenregelung un-

ter Kapitel C Punkt VII. Nr. 10 Bezug genommen. Die Planfeststellungsbehörde sieht hierüber 

hinaus keinen weiteren Regelungsbedarf. 

 

Zu den erfolgten Änderungen der landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen im Zuge 

der Deckblattplanungen im Jahr 2016 ist auf die betreffende Anfrage der LWK festzuhalten, 

dass hiermit keine zusätzlichen oder neuen Betroffenheiten von landwirtschaftlich genutzten 

Flächen verbunden sind. 

 

Hinsichtlich einer weiteren geforderten Klarstellung erläuterte die Straßenbaubehörde, dass 

im Zusammenhang mit der Bauausführung eine Mitbenutzung vorhandener Wirtschaftswege 

im gesamten Ausbauabschnitt sowohl für die Verbreiterung der Straßentrasse als auch die 

Herstellung der geplanten Lärmschutzanlagen erforderlich sein kann. Ebenso ist ggfs. vom 

Erfordernis einer temporären Sperrung einzelner parallel der BAB 61 verlaufender Wirt-

schaftswegeabschnitte auszugehen. Betreffend diesbezügliche Verpflichtungen des Vorha-

benträgers verweist die Planfeststellungsbehörde auf die Auflagenregelung in Kapitel C Ab-

schnitt VII. Nr. 8 des Planfeststellungsbeschlusses. 

 

Im Weiteren wurden von der LWK im Bereich der Wirtschaftswegeverlegungen von ca. Bau-

km 364+800 bis 364+970, Bau-km 368+985 bis 369+090 und Bau-km 379+400 bis 379+550 

sowie den Wirtschaftswegeüberführungen bei den Bauwerken BW 6515 509 (Bau-km 

364+925), BW 6616 555 (Bau-km 371+106) und BW 6616 571 (Bau-km 380+617) die in den 

Lageplänen ausgewiesene Breite der Wirtschaftswege (3,50 m befestigte Fahrbahn mit je-

weils 0,5 m Bankett) für nicht ausreichend angesehen. Es wurde auf die entsprechende Aus-

sage im Erläuterungsbericht Bezug genommen und gefordert, dass Wirtschaftswege, welche 

vorhabenbedingt verlegt werden, in der gleichen Fahrbahnbreite und mit dem gleichen Fahr-

bahnoberbau wiederhergestellt werden müssen. Nach Ansicht der LWK weisen diese Wirt-

schaftswege im Bestand eine befestigte Fahrbahnbreite von 4,0 m mit jeweils 0,5 m breitem 

Bankett auf und sind mit den gleichen Breitenverhältnissen wiederherzustellen. Ergänzend 

wurde zur Rechtfertigung auf die 35. Ausnahmeverordnung zur StVZO Bezug genommen, 

wonach Ausnahmegenehmigungen für überbreite Fahrzeuge/ Anhänger bis 3,5 m Breite 

möglich seien. 
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Die Straßenbaubehörde als Vertreter des Vorhabenträgers sagte in ihrer Stellungnahme zu 

den erhobenen Einwendungen zu, dass vorhandene Wirtschaftswege bzw. Wirtschaftswege-

querungen, welche vorhabenbedingt verlegt werden müssen, den gleichen Fahrbahnober-

bau und die gleiche Fahrbahnbreite wie die bestehenden Wege erhalten. In Ergänzung ihres 

Vortrags im Erörterungstermin wurde von der LWK diese Zusage der Straßenbaubehörde 

jedoch als nicht ausreichend angesehen. Das bestehende Wegenetz entspreche an ver-

schiedenen Stellen nicht mehr dem Stand der Technik und dem hierzu erstellten Regelwerk 

(Richtlinien für den ländlichen Wegebau in der aktuell ergänzten Fassung des DVWK) sowie 

den Anforderungen an sichere und konfliktfreie Begegnungsfälle, insbesondere auch mit 

Radfahrern und Fußgängern. Angesichts der deutlich gewachsenen Fahrzeugbreiten (bis 3,5 

m) und der hochproduktiven Agrarstruktur des Vorhabenumfeldes sei bei Wirtschafts-

wegeanpassungen generell eine 3,50 m breite Befestigung mit jeweils 0,5 m Bankett vorzu-

sehen. Im Detail hat die Straßenbaubehörde hierzu erneut Stellung genommen und darge-

legt, dass es neben den verschiedenen planungs- und baurechtlichen Vorgaben sowie den 

geltenden gesetzlichen Normen und Regelwerken auch zahlreiche, den jeweils unterschied-

lichen Anforderungen und Bedürfnissen der Baulastträger für Bundesfern, Landes- und 

Kreisstraßen angepasste Planungsrichtlinien bzw. –empfehlungen gibt. Diese beinhalten für 

die einzelnen Entwurfsteile einer Straßenplanung zum Teil konkrete Vorgaben oder stecken 

vielfach auch einen bestimmten Handlungsrahmen für den Planer unter Berücksichtigung 

fachlicher und wirtschaftlicher Aspekte ab. Sie entsprechen dem jeweils geltenden Stand der 

Technik und werden in diesem Zusammenhang auch als Maßstab für die Prüfung und Beur-

teilung von Straßenbaumaßnahmen herangezogen. Der Baulastträger Bund hat vor diesem 

Hintergrund auch die Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an 

Bundesfernstraßen (2003) eingeführt, die für den Neubau bzw. die Änderung von ländlichen 

Wegen im Zuge des vorliegenden Ausbaus der BAB 61 vom Planaufsteller in erster Linie zu 

berücksichtigen sind. Diese Grundsätze stützen sich auf die Richtlinien für den ländlichen 

Wegebau (RLW 99/01) sowie auf die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege (ZTV LW 99/01). Bezüglich der Änderung 

vorhandener ländlicher Wege (Verlegung, Über- oder Unterführung) im Zusammenhang mit 

dem Um- oder Neubau von Bundesfernstraßen ist in den Planungsgrundsätzen des Bundes 

grundsätzlich festgelegt, dass diese in dem ursprünglichen oder einem gleichwertigen Zu-

stand wiederherzustellen sind. Die Kosten für Maßnahmen, die über diesen Umfang hinaus-

gehen, hat der Träger der Baulast der Wege zu tragen. Die Straßenbaudienststelle habe im 

Rahmen ihrer vorhergehenden Stellungnahme bereits eine entsprechende Zusage formu-

liert, wonach im Zuge der späteren Ausführungsplanung eine Anpassung der Wegebreite 

erfolgen soll. Zusätzlich zu den genannten Richtlinien bzw. Planungsgrundsätzen wurden die 

Ergänzenden Grundsätze für die Gestaltung und Nutzung ländlicher Wege (Bund-Länder-

Arbeitsgemeinschaft (ArgeLandentwicklung) herausgegeben. In Ergänzung der einschlägi-

gen Regelwerke wurden diese entwickelt, um regionalen, agrarstrukturellen Besonderheiten 

sowie neueren Entwicklungen in der Maschinentechnik, im Rahmen umfassender Neuge-

staltungen zusammenhängender Wegenetze, Rechnung zu tragen. Liegt ein Bedarf für eine 
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derartige Neugestaltung tatsächlich vor, so hat diese nach Auffassung der Straßenbaudienst-

stelle nicht im Rahmen der erforderlichen Anpassungen und Verlegungen von Wirtschafts-

wegen aufgrund eines Um- oder Neubaus vorhandener Straßen durch den jeweiligen Stra-

ßenbaulastträger zu erfolgen. Die so vorzunehmenden Änderungen ländlicher Wege erfol-

gen nur punktuell, oftmals nur auf eine Länge von wenigen Metern. Eine Fahrbahnverbreite-

rung in diesen begrenzten Abschnitten ist im Sinne der voran beschriebenen Ergänzenden 

Grundsätze nicht zweckmäßig. Werden bauliche Maßnahmen über den vorhandenen Wege-

zustand hinaus gefordert und entgegen der Auffassung des Straßenbaulastträgers und auch 

entgegen den Festlegungen in den Grundsätzen für die Gestaltung ländlicher Wege bei Bau-

maßnahmen an Bundesfernstraßen (2003) dennoch in die Straßenbaumaßnahme integriert, 

so sind in keinem Fall die zusätzlichen Kosten dem Baulastträger der Straße, im vorliegenden 

Fall dem Bund, aufzuerlegen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat die Stellungnahmen der Straßenbaubehörde überprüft und 

erachtet diese als sachgerecht. Ergänzend ist hinzuzufügen, dass die Grundsätze für die 

Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen (2003) im Zusam-

menhang mit der Änderung vorhandener ländlicher Wege u.a. eine Ausnahmeregelung bei 

Über- und Unterführungen zulassen, wonach hierbei die Querschnitte entsprechend den Re-

gelungen für den „Bau ländlicher Wege“ zur Anwendung kommen können. Die Gestaltungs-

grundsätze sehen dabei für Überführungen einstreifiger Wege einen Querschnitt mit 3,5 m 

Fahrbahn und jeweils 0,5 m Bankett vor. Doch auch diese Vorgaben werden bei den von der 

LWK in Frage gestellten Wirtschaftswegeüberführungen von der gegenständlichen Planung 

exakt eingehalten. Unabhängig von den vorstehenden fachlichen Feststellungen zu den Vor-

gaben der anzuhaltenden Richtlinien bzw. Gestaltungsgrundsätze im Zusammenhang mit 

den erhobenen Einwendungen, widerspricht sich die LWK in ihren Vorträgen zudem insoweit, 

dass eine ursprünglich geforderte Beibehaltung bestehender Ausbaubreiten, wie in der Folge 

von der Straßenbaubehörde auch zugesagt, später als nicht mehr ausreichend angesehen 

wird. Weiter wurde von der LWK ursprünglich eine befestigte Wirtschaftswegebreite von 4,0 

m mit jeweils 0,5 m Bankett gefordert, in der Folge jedoch nur noch eine befestigte Wirt-

schaftswegebreite von 3,5 m mit jeweils 0,5 m Bankett geltend gemacht. Doch gerade diese 

Querschnittsabmessungen sind nach der bestehenden Planung in den in Rede stehenden 

Bereichen ohnehin beabsichtigt. Des Weiteren lassen sich aus der 35. Ausnahmeverordnung 

zur StVZO auch nicht die laut der LWK zulässigen Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge 

mit einer Überbreite bis 3,5 m herleiten. 

 

Insgesamt werden mithin von der Planfeststellungsbehörde bezüglich der Wirtschaftswege-

gestaltung keine Änderungen der vorgelegten Planung für erforderlich erachtet und die For-

derungen der Landwirtschaftskammer müssen insoweit nach Abwägung aller Belange zu-

rückgewiesen werden. 
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1.11. Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis 

Soweit seitens der unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-

Kreises auf die Berücksichtigung der Eingriffsregelung für das geplante Bauvorhaben Bezug 

genommen wurde, verweisen wir zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die 

diesbezüglichen Ausführungen in Kapitel E unter Abschnitt VII. Nr. 1. Die in Frage gestellte 

Eingriffsbilanzierung sowie die Belegung trassennaher „Restflächen“ mit Gestaltungsmaß-

nahmen hat die Straßenbaubehörde in ihrer Stellungnahme zu den erhobenen Einwendun-

gen ergänzend erläutert. Diese Stellungnahme wurde der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-

Kreises mit der Einladung zum Erörterungstermin zugesandt. Da die untere Naturschutzbe-

hörde sich hierzu nicht weiter geäußert hat und auf eine Teilnahme am Erörterungstermin 

verzichtet wurde, geht die Planfeststellungsbehörde von einer Erledigung dieser Punkte aus. 

 

Im Zusammenhang mit der geforderten Umgestaltung der landespflegerischen Ersatzmaß-

nahmen im Ökopool Limburgerhof wurden für den Fall, dass sich infolgedessen ein Kompen-

sationsdefizit an Gehölzpflanzungen für das Vorhaben ergibt, ergänzend die Verlagerung 

bzw. Vornahme von Gehölzpflanzungen in den Bereich der Ausgleichsmaßnahme A 1 in 

unmittelbarer Trassennähe anregt. Unabhängig davon, ob im Rahmen der erneuten Abstim-

mung der Ausgestaltung der Ersatzmaßnahmen im Ökopool Limburgerhof zwischen Vorha-

benträger und unterer Naturschutzbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung tatsächlich 

eine von der festgestellten Planung abweichende Gestaltung der Ökopoolflächen erfolgt (vgl. 

Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt II Nr. II.4), ist auch für diesen Fall nicht davon aus-

zugehen, dass sich hierbei ein Kompensationsdefizit an Gehölzpflanzungen ergibt. Mithin ist 

insoweit keine Verlagerung von Gehölzpflanzungen in Trassennähe erforderlich und die im 

Rahmen dessen aufgeworfene Diskussion bezüglich der Verbindlichkeit von Sicherheitsab-

ständen zur Straße, welche durch einschlägige Planungsrichtlinien/–empfehlungen vorgege-

ben werden, ist mithin hinfällig. Der Gesichtspunkt hat somit seine Erledigung gefunden. 

 

Zu den aus forstrechtlicher und naturschutzfachlicher Sicht geltend gemachten Punkten im 

Zusammenhang mit dem im Bereich der Anschlussstelle Schifferstadt geplanten Erdmas-

senzwischenlager wird zunächst darauf hingewiesen, dass in forstrechtlicher Sicht die mit 

dem Straßenbauvorhaben verbundenen Verluste von Wald im Sinne von § 3 LWaldG in Ab-

stimmung mit der Zentralstelle der Forstverwaltung als obere Forstbehörde ermittelt wurden. 

Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird dem Vorhabenträger die Genehmigung zur Wald-

umwandlung für das Straßenbauvorhaben erteilt (vgl. Kapitel A Abschnitt IX.) und dieser zur 

Vornahme eines waldrechtlichen Ausgleich im Sinne von § 14 LWaldG im notwendigen Um-

fang verpflichtet (vgl. Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt IV.). In naturschutzfachlicher 

Sicht wird die Anlage des Erdmassenzwischenlagers im Fachbeitrag Naturschutz (vgl. Kapi-

tel A Abschnitt XI. Nr. 71) als Konflikt K 10 (Teilverlust von Gebüschen, Teilverlust von Feld-

gehölzen, Verlust von Einzelgehölzen) aufgeführt und bilanziert. Vorbehaltlich von Anpas-

sungen im Rahmen der gegenständlichen Auflagenregelungen (vgl. Kapitel C Abschnitt II.) 

wird der Eingriff entsprechend der naturschutzrechtlichen Anforderungen durch die Aus-

gleichsmaßnahmen A 10 (Wiederherstellung von Gebüschen), und A 9 (Wiederherstellung 
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von Feldgehölzen) sowie die Ersatzmaßnahme E 2 (Initiale Gehölzbepflanzung in einer Suk-

zessionsfläche – Ökopool Limburgerhof) kompensiert. Für eine besondere naturfachliche 

Wertigkeit der betreffenden Anschlussstellenfläche, die nach Ansicht der unteren Natur-

schutzbehörde eine Änderung der Ausbauplanung zur Vermeidung des betreffenden Ein-

griffs begründet, bestehen weder anhand der gegenständlichen naturfachlichen Unterlagen 

noch anderweitig entsprechende Anhaltspunkte. Seitens der Planfeststellungsbehörde wird 

nach Abwägung der berührten Belange keine Notwendigkeit für eine Planänderung gesehen. 

Insbesondere wird insoweit die angeregte Verlagerung des Erdmassenzwischenlagers auf 

Ackerflächen gerade unter Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange gemäß § 15 Abs. 

3 BNatSchG nicht für geboten erachtet. 

 

Im Übrigen bleibt festzustellen, dass bezüglich der naturschutzrechtlichen Vorgaben des 

BNatSchG hinsichtlich der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft 

gemäß § 17 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG i.V.m. § 9 Abs. 1 LNatSchG von der 

Planfeststellungsbehörde die zur Durchführung des § 15 BNatSchG erforderlichen Entschei-

dungen und Maßnahmen im Rahmen der Zulassungsentscheidung des Straßenbauvorha-

bens in Form des Planfeststellungsbeschlusses im Benehmen mit der gleichgeordneten Na-

turschutzbehörde zu treffen sind. Dementsprechend wurde vorliegend von der Planfeststel-

lungsbehörde mit der oberen Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirek-

tion Süd das Benehmen hergestellt. Die obere Naturschutzbehörde hat erklärt, dass die zu-

grunde gelegten naturschutzfachlichen Planunterlagen den rechtlichen und fachlichen Anfor-

derungen des BNatSchG und LNatSchG genügen und keine grundsätzlichen naturschutz-

fachlichen Bedenken bestehen. 

 

Betreffend der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises hinsicht-

lich der tangierten Hochwasserretention der Überschwemmungsgebiete der Gewässer 

„Speyerbach und Rehbach einschließlich Nebengewässer“ (sog. „Katastrophenretention 

westlich der A 61“) ist darauf hinzuweisen, dass die betreffenden Berührungspunkte des 

Straßenbauvorhabens mit dem Betreiber der Katastrophenretention, dem Gewässerzweck-

verband Rehbach-Speyerbach und der SGD Süd als obere Wasserbehörde abgestimmt wur-

den. Die Belange des Hochwasserschutzes wurden im Rahmen des Planfeststellungsbe-

schlusses berücksichtigt. Auf die Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt III. Nr. III.2 und die 

Erläuterungen unter dem Gesichtspunkt „Entwässerung/ Gewässerschutz“ im Abschnitt V. in 

diesem Kapitel wird hingewiesen. 

 

1.12. Stadt Speyer 

Die Stadt Speyer hat im Rahmen der Planoffenlagen in den Jahren 2007, 2013 und 2016 

jeweils eine Stellungnahme abgegeben und Forderungen geltend gemacht. Zum Teil haben 

diese Forderungen durch erfolgte Planänderungen im Verfahren ihre Erledigung gefunden 

oder ihnen kann vorstehend im Planfeststellungsbeschluss mittels einer Auflagenregelung 

abgeholfen werden. Die naturschutzfachlichen Hinweise der Stadt Speyer wurden unter der 
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Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt II. Nr. II.2 berücksichtigt. Hinsichtlich der forstwirt-

schaftlichen Forderungen der Stadt Speyer wird auf die vorstehenden Erläuterungen in die-

sem Kapitel unter Abschnitt VIII. Nr. 1.6. „Forstwirtschaftliche Interessen“ und die Auflagen-

regelung in Kapitel C Abschnitt IV. „Forstliche Belange“ Bezug genommen. Die Hinweise der 

Stadtwerke Speyer GmbH sind Bestandteil der Auflagenregelungen in Kapitel C Abschnitt III. 

Nr. III.1 und Abschnitt I. Nr. I.1 Zusatz l). Die „Tiefbautechnischen Hinweise“ der Stadt Speyer 

haben mit der Auflagenregelung in Kapitel C Abschnitt VII. Nr. 8 Berücksichtigung gefunden. 

Weiter wurde dem Vorhabenträger entsprechend der Auflagenregelung in Kapitel C Ab-

schnitt VI. die Vornahme von Lärmschutzmaßnahmen auferlegt. Soweit hiernach offene For-

derungen der Stadt Speyer verbleiben, kann diesen jedoch mit Verweis auf die vorstehenden 

Erläuterungen in der Begründung dieses Planfeststellungsbeschlusses nicht entsprochen 

werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die entsprechenden Abschnitte in 

Kapitel E Bezug genommen. Die Forderungen zum Thema Verkehrszahlen/ Verkehrsunter-

suchung wurden im Abschnitt IV. Nr. 3 „Verkehrssituation und Verkehrsentwicklung“ behan-

delt. Alle Forderungen zum Thema Lärmschutz sind insgesamt Gegenstand der Ausführun-

gen in Abschnitt VI. Nr. 1 „Erläuterungen zur Lärmsituation“. Hinsichtlich der planfestgestell-

ten konkreten Umfänge der Lärmbetroffenheiten und bestehender Lärmschutzansprüche für 

die einzelnen städtischen Gebiete wird auf die Erläuterungen unter Nr. 1.3.1. „Verhältnismä-

ßigkeitsbetrachtung“ und Nr. 1.3.2. „Umfang der konkreten Lärmschutzansprüche nach §§ 

41, 42 BImSchG“ hingewiesen. Weitere spezielle Detail-Forderungen bzw. Einwendungen 

zum Thema Lärm werden thematisch in Abschnitt VI. unter Nr. 1.4. behandelt. Mit Blick auf 

die diesbezüglichen Forderungen der Stadt Speyer sind hier insbesondere die Punkte Nr. 

1.4.2. „Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24.06.2005 

(Umgebungslärmrichtlinie)/ Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an 

Straßen (VBUS) vom 22.05.2006“, Nr. 1.4.5. „Anordnung von Geschwindigkeitsbeschrän-

kungen und Überholverbot für Schwerlastverkehr/ stationäre Geschwindigkeitsüberwa-

chung/ Kontrolle von Nachtfahrverboten“, Nr. 1.4.6. „Verwendung/ Einbau von lärmmindern-

dem Fahrbahnbelag bzw. offenphorigem Asphalt (OPA) oder „Flüsterasphalt““, Nr. 1.4.7. 

„Festlegung von Bauweise, Material und Gestaltung der geplanten Lärmschutzwände / 

Durchführung von „Gestaltungsworkshops“/ Installation von Solaranlagen bzw. -zellen“, Nr. 

1.4.8. „Außenbereich/ Außenwohnbereich“, Nr. 1.4.9. „Landschaftsschutzgebiete und Vogel-

schutzgebiet“, Nr. 1.4.10. „(Nah-)Erholungsgebiete“, Nr. 1.4.11. „Ausweitung aktiver Lärm-

schutzmaßnahmen zur Behebung von „Schallschutzlücken“ und Vermeidung einer „Trompe-

tenwirkung““, Nr. 1.4.12. „Gebietseinstufung der Wohnbebauung in Speyer-Binsfeld“, Nr. 

1.4.13. „Lärmschutz für geplante Wohnbaufläche des FNP 2020 der Stadt Speyer“ und Nr. 

1.4.20. „Reparatur bestehender Lärmschutzwände für Übergangszeit“ beachtlich. Abschlie-

ßend ist zum Thema Lärm auf die „Gesamtabwägung zum Bereich Lärmschutz“ in diesem 

Kapitel in Abschnitt VI. unter Nr. 1.5 hinzuweisen. 

 

Die von der Stadt Speyer geltend gemachten Belange der verbliebenen Forderungen, wel-

chen mit der festgestellten Ausbauplanung oder den Festlegungen dieses Planfeststellungs-

beschlusses nicht abgeholfen wurde, werden von der Planfeststellungsbehörde gesehen. 
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Diese müssen aber nach erfolgter Abwägung aller Belange gegenüber dem Interesse der 

Allgemeinheit an der Durchführung der Planung zurücktreten. Insoweit werden die verblie-

benen Forderungen/ Einwendungen der Stadt Speyer von der Planfeststellungsbehörde zu-

rückgewiesen. 

 

1.13. Lokale Agenda 21 Gemeinde Mutterstadt 

Die Lokale Agenda 21 hat im Zusammenhang mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung eine Benachteiligung der Gemeinde Mutterstadt gesehen. Im Verhältnis des Anteils des 

Gemeindegebiets der Gemeinde Mutterstadt am Gesamtumfang des vorhabenbedingten 

Eingriffs in Natur und Landschaft sei nur ein zu geringer Anteil der insgesamt geplanten land-

schaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Gemarkung Mutterstadt vor-

gesehen. Die Gemeinde Mutterstadt sei durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ge-

prägt und weise in der Folge nur eine weitgehend ausgeräumte Feldflur auf. Eine ökologische 

Aufwertung wäre insoweit dringend geboten. 

 

Bezüglich der grundsätzlichen Vorgaben zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und 

deren Berücksichtigung im Verfahren wird zur Vermeidung von Wiederholungen ergänzend 

auf die vorstehenden Ausführungen in diesem Kapital unter Punkt VII. Nr. 1 hingewiesen. 

Was die begehrte Vornahme von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Gemarkung Mut-

terstadt in einer verhältnismäßigen Größenordnung zum Eingriff betrifft, ist darauf zu verwei-

sen, dass im Rahmen der Eingriffsregelung bei der örtlichen Eingrenzung der konkreten 

Maßnahmen die politischen Grenzen der berührten Gemeinden/ Gemeindegebiete in natur-

schutzfachlicher und rechtlicher Hinsicht kein entscheidender Faktor sind bzw. sein dürfen. 

Entscheidend ist, dass neben der landschaftsgerechten Wiederherstellung oder Neugestal-

tung des Landschaftsbildes die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichar-

tiger Weise wiederhergestellt (Ausgleichsmaßnahmen) oder im betroffenen Naturraum in 

gleichwertiger Weise hergestellt werden (Ersatzmaßnahmen). Die Ausgleichsmaßnahmen 

sind in einem engen räumlichen Zusammenhang zum Eingriff und zu den beeinträchtigten 

Funktionen zu realisieren. Bei den Ersatzmaßnahmen ist der funktionale Zusammenhang 

zwischen Eingriff und Ersatz in der Regel innerhalb der Planungseinheit der Planung ver-

netzter Biotopsysteme gegeben. Die räumliche Bindung kann jedoch je nach der Verfügbar-

keit funktionell geeigneter Flächen bis auf die Ebene des Naturraums erweitert werden. Be-

urteilungsgrundlage für den notwendigen räumlichen Zusammenhang von Eingriffsort und 

Ersatzmaßnahme sind grundsätzlich die jeweiligen ökologischen Gegebenheiten. Anhand 

dieser Vorgaben wurden vorliegend den straßenbaubedingten Eingriffen ökologisch funktio-

nal abgeleitete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zugeordnet und ein gemarkungsüber-

greifendes Kompensationskonzept in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde ent-

wickelt. Zudem ist gerade unter dem Aspekt der angesprochenen intensiv landwirtschaftli-

chen Nutzung des Gemeindegebiets von Mutterstadt die Regelung des § 15 Abs. 3 

BNatSchG zu berücksichtigen. Hiernach ist der Vorhabenträger verpflichtet, bei der Inan-

spruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men auf agrarstrukturelle Belange besonders Rücksicht zu nehmen. Bestimmte anderweitige 
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind vorrangig zu prüfen, um möglichst zu vermeiden, 

dass Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden. Mithin würde eine 

Verlagerung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in die von intensiver landwirtschaftli-

cher Nutzung geprägte Gemarkung Mutterstadt den gesetzlichen Anforderungen gerade zu-

widerlaufen. 

 

Daher müssen die Einwendungen der Lokalen Agenda 21 Mutterstadt von der Planfeststel-

lungsbehörde nach Abwägung aller Belange zurückgewiesen werden. 

 

2. Privatbetroffene 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wurden viele Einwendungen mit im wesentlichen glei-

chen Inhalt vorgetragen. Vor diesem Hintergrund wurden die verschiedenen Punkte in den 

vorstehenden Themenblöcken behandelt. Sofern darüber hinaus noch weitere Einwendun-

gen, Anregungen und Bedenken vorgetragen wurden, die aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde einer ergänzenden Beantwortung bedürfen, ist auf die nachfolgenden Ausführungen 

hinzuweisen. 

 

2.1. Auswirkungen auf die Gesundheit/ die Wohn- und Lebensqualität/ die Erholungs-

funktion 

Nach den Einwendungen werden auch negative Auswirkungen des Vorhabens auf die Ge-

sundheit sowie die Wohn- und Lebensqualität befürchtet. Insoweit ist darauf zu verwiesen, 

dass wie zuvor an anderer Stelle bereits ausführlich dargelegt, die zum Schutz der mensch-

lichen Gesundheit festgelegten Grenzwerte sowohl für Lärm- als auch für Luftschadstoffe 

gemäß den vorliegenden Gutachten unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen 

nicht überschritten werden. Die einzuhaltenden Grenzwerte wurden aufgrund wissenschaft-

licher Erkenntnisse festgelegt, mit dem Ziel schädliche Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und/oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhüten oder zu verringern. 

Mit der Vorgabe gesetzlicher Grenzwerte für die Verkehrslärm- und Luftschadstoffbelastung 

hat der Gesetzgeber die Zumutbarkeit der Belastungen mit Blick auf die Gesundheit des 

Menschen geregelt. Diese im Interesse einer Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung auf 

dem Verordnungsweg festgesetzten Immissionsgrenzwerte werden beim sechsstreifigen 

Ausbau der BAB 61 im planfestgestellten Abschnitt, ggfs. unter der Durchführung von geeig-

neten planungsgegenständlichen Schutzvorkehrungen (aktive und passive Lärmschutzmaß-

nahmen), eingehalten. Somit sind keine unvereinbaren Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und damit einhergehend die vorherrschenden Wohn- und Lebensverhältnisse zu 

befürchten. Auch eine unvereinbare Beeinträchtigung der Freizeit- und Erholungsfunktion 

wird von der Planfeststellungsbehörde insofern nicht gesehen. Dem Grundsatz der Problem-

bewältigung wird ausreichend Rechnung getragen, wenn das Bauvorhaben hinsichtlich der 

Lärm- und Schadstoffemissionen den gesetzlichen Anforderungen entspricht und damit si-

chergestellt ist, dass eine Gesundheitsgefahr nicht besteht. 
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Unabhängig hiervon ist bei allen Auswirkungen der BAB 61 aufgrund der bestehenden Auto-

bahntrasse von einer heute schon vorhandenen deutlichen Vorbelastung auszugehen. Zu-

dem stellt die im Rahmen der Ausbauplanung prognostizierte Verkehrszunahme nur die all-

gemeine Verkehrssteigerung auf der BAB 61 dar, welche auch ohne die 6-streifige Erweite-

rung der BAB 61 zu erwarten ist. Somit kann sich mit Blick auf die ausschließlich vorhaben-

bedingten Auswirkungen grundsätzlich eine eventuelle Zusatzbelastung lediglich durch das 

um wenige Meter Herausrücken des Wirkungsbereiches der verbreiterten Autobahntrasse 

ergeben. 

 

Gleichwohl sind eventuell zu verzeichnende Belastungen unterhalb der gesetzlichen Grenz-

werte nicht geeignet, dem Vorhabenträger aufzugeben, eine Planänderung herbeizuführen 

oder gar gänzlich von dem Vorhaben Abstand zu nehmen. Die hierdurch beeinträchtigen 

Belange betroffener Personen werden von der Planfeststellungsbehörde zwar gesehen, 

müssen im Rahmen der Abwägung gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der 

Durchführung des Vorhabens aber zurücktreten. 

 

2.2. Unfallrisiko 

Einwendungen, die infolge des Ausbauvorhaben von einem erhöhten Unfallrisiko auf der 

BAB 61 ausgehen, ist entgegenzuhalten, dass gerade durch die Erweiterung von 4 auf 6 

Fahrstreifen eine deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit des Streckenabschnitts der 

BAB 61 unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erzielt wird. 

Hiermit wird eine Erhöhung der Verkehrsqualität unter gleichzeitiger Reduzierung des Unfall-

risikos einhergehen. Die Einwendungen sind mithin als unbegründet anzusehen und werden 

zurückgewiesen. 

 

2.3. Gefährdung angrenzender Wohnbebauung durch Verkehrsunfälle 

Für die an die Autobahn angrenzende Wohnbebauung im Bereich der Stadt Speyer haben 

Einwender infolge des Heranrückens der Fahrbahn eine Reduzierung erforderlicher „Sicher-

heitsabstände“ zwischen Fahrbahn und Bebauung und in der Folge eine erhöhte Gefährdung 

durch eventuell von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge bei Verkehrsunfällen geltend ge-

macht. 

 

Allgemein ist hierzu zunächst anzumerken, dass der Vorhabenträger grundsätzlich aufgrund 

der Vorgaben zur Straßenbaulast nach § 3 FStrG und der Regelung zu Sicherheitsvorschrif-

ten nach § 4 FStrG gesetzlich dazu verpflichtet ist, im Zusammenhang mit dem Ausbauvor-

haben die Anforderungen an die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer aber auch 

die Anwohner zu beachten. Für den konkret thematisierten Ausbaubereich in Höhe der an 

den Straßendamm unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung der Stadt Speyer werden ge-

mäß der Stellungnahme der Straßenbaubehörde als Vertreter des Vorhabenträgers unter 

dem Aspekt der Verkehrssicherheit an den äußeren Fahrbahnrändern der Autobahn Beton-

schutzwände aufgestellt, die ein Abkommen von Fahrzeugen von der Fahrbahn verhindern 



Kapitel E, Begründung 

Seite 259 

sollen (vgl. auch Kapitel A Abschnitt XI. Nr. 8 und Abschnitt XII. Nr. 54). Darüber hinaus ist 

zwischen der Betonschutzwand und der angrenzenden Wohnbebauung zudem die Errich-

tung von Lärmschutzwänden vorgesehen, welche ebenso bei eventuellen Verkehrsunfällen 

einem Ausbrechen von Fahrzeugen in den Bereich der Wohnbebauung entgegenwirken wür-

den. Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde wird mithin eine Gefährdung der angren-

zenden Wohnbebauung durch eventuell von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge seitens 

des Vorhabenträgers im Rahmen des Vertretbaren soweit wie möglich minimiert. Da keine 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass den Sicherheitsanforderungen insoweit nicht ausrei-

chend Rechnung getragen wurde, müssen Einwendungen mit dem Ziel weitergehender Si-

cherheitsmaßnahmen als unbegründet zurückgewiesen werden. 

 

2.4. Grundstücksinanspruchnahmen/ Forderung der Bereitstellung von Tauschflä-

chen oder Ersatzland 

Bereits bei der Planung eines solchen Vorhabens ist grundsätzlich darauf zu achten, dass 

Grundstücksinanspruchnahmen möglichst vermieden werden und auf das unverzichtbare 

Maß beschränkt bleiben. Diesem Gebot wurde vorliegend Rechnung getragen. Der zusätzli-

che Flächenbedarf für den beidseitigen Anbau wurde gerade durch die Gestaltung der neuen 

Böschungen weitest möglich begrenzt. Insbesondere durch das Anhalten einer steileren Bö-

schungsneigung gegenüber dem heutigen Bestand der BAB 61 wird der Umfang zusätzlicher 

Grundstücksinanspruchnahmen reduziert. Die neuen Straßenflächen bewegen sich hier-

durch überwiegend im Bereich der bisherigen Straßenflächen, so dass sich bei dem vorwie-

genden Anteil der vorhabenbedingten Inanspruchnahmen von Grundeigentum anderer Ei-

gentümer nur um eventuell erforderliche vorübergehende Inanspruchnahmen während der 

Baudurchführung handelt. Diese Flächen können im Eigentum der betreffenden Grundstück-

seigentümer verbleiben. Die vorübergehenden Inanspruchnahmen werden gegebenenfalls 

im Rahmen des Entschädigungsverfahren entschädigt. Dennoch war es nicht immer möglich, 

die Inanspruchnahme von Grundstücken in privatem Eigentum zu vermeiden. Diese Inan-

spruchnahmen sind auch unter Beachtung des Art. 14 GG zulässig. Danach kann eine Be-

anspruchung dann erfolgen, wenn diese zum Wohl der Allgemeinheit und auf Grund eines 

Gesetzes erfolgt (Art. 14 Abs. 3 GG). Das bedeutet, dass das Eigentum als solches nicht 

grundsätzlich vor Eingriffen anlässlich einer Straßenbaumaßnahme geschützt ist, sondern 

im Rahmen der Abwägungsentscheidung zu Gunsten des Straßenbaus zurückstehen muss, 

wenn die Planungsrechtfertigung ausreichend belegt ist, die einschlägigen Planungsleitsätze 

beachtet sind und nach Abwägung aller planungsbetroffenen Belange unter Zurückstellung 

individueller Betroffenheiten, namentlich der Inanspruchnahmen von Grundstücken, an der 

Planung festgehalten werden muss. Darin kommt die sog. „enteignungsrechtliche Vorwir-

kung“ dieses Planfeststellungsbeschlusses zum Ausdruck. Die Planungsrechtfertigung ergibt 

sich vorliegend aus der Gesamtheit der Ausführungen in Kapitel E dieses Planfeststellungs-

beschlusses. Die Planfeststellungsbehörde erachtet danach die Planungsrechtfertigung als 

gegeben; der sechsstreifige Ausbau der BAB 61 im Abschnitt B zwischen Mutterstadt und 

der Landesgrenze RLP/ BW ist zielkonform zu den Bestimmungen des Fernstraßengesetzes 

und damit auch geeignet, entgegenstehende Belange aus dem Eigentum zu überwinden und 
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dem Straßenbaulastträger das ihm nach § 19 Abs. 1 FStrG zustehende Enteignungsrecht 

einzuräumen. Dies gilt für alle Flächen, die für die Herstellung der Baumaßnahme, ggfs. auch 

nur vorübergehend während der Baudurchführung, benötigt werden. Die festgestellte Bau-

maßnahme entspricht außerdem den Vorgaben des Bedarfsplanes. Die auf diese Weise ver-

folgten Zielsetzungen entsprechen den in § 1 FStrG formulierten Zielen des Fernstraßen-

rechts; diese Gesichtspunkte begründen eine ausreichende Planrechtfertigung für das Vor-

haben und rechtfertigen damit auch eine Grundstücksinanspruchnahme, welche ggfs. auch 

eine Enteignung erlauben würde. 

 

Soweit Privatbetroffene mit Verweis auf eine vorhabenbedingte Inanspruchnahme des 

Grundeigentums pauschal Einwendungen gegen das Straßenbauvorhaben erhoben haben, 

werden diese von der Planfeststellungsbehörde nach erfolgter Abwägung aller Belange mit 

Verweis auf die Notwendigkeit und Zulässigkeit des Vorhabens zurückgewiesen. 

 

Wird von Grundstücksbetroffenen die Bereitstellung von Ersatzland bzw. Tauschflächen ge-

fordert wird, handelt es sich um bürgerlich-rechtliche Forderungen bzw. Ansprüche. Diesbe-

züglich kann keine Regelung im Rahmen der gegenständlichen öffentlich-rechtlichen Ent-

scheidung getroffen werden. Bürgerlich-rechtliche Forderungen und Ansprüche sind Gegen-

stand eines gesonderten Entschädigungsverfahrens im Anschluss an das Planfeststellungs-

verfahren. Auf die Auflage Nr. 11. in Kapitel B des Planfeststellungsbeschlusses wird ergän-

zend hingewiesen. 

 

2.5. Wertverlust/ Wertminderung/ Bewirtschaftungserschwernisse/ Entschädigungs-

forderungen allgemein 

Soweit seitens der Betroffenen aufgrund des Straßenbauvorhabens Wertverluste bzw. Wert-

minderungen ihres Eigentums befürchtet sowie Entschädigungen für vorhabenbedingte Be-

wirtschaftungserschwernisse, Inanspruchnahmen oder Beeinträchtigungen ihres Eigentums 

geltend gemacht werden, wären derartige Belastungen nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen ggfs. im Entschädigungswege auszugleichen. Allerdings handelt es sich um 

Entschädigungsforderungen, über welche nach den straßengesetzlichen Vorschriften von 

der Planfeststellungsbehörde nicht abschließend entschieden werden kann. Wie bereits in 

Kapitel B Punkt 11. des Planfeststellungsbeschlusses ausgeführt, gehören diese von 

dem/den Betroffenen geltend gemachten Entschädigungsansprüche nicht zu den in diesem 

Beschluss zu regelnden öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger der Stra-

ßenbaulast und den vom Plan Betroffenen. Die rechtliche Trennung des Entschädigungs- 

und Planfeststellungsverfahrens macht es deshalb notwendig, diese Einwendungen und For-

derungen sowie die hieraus resultierenden Ansprüche auf die mit eigenen Rechtsmitteln aus-

gestattete gesonderte Regelung der Entschädigung zu verweisen. 
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2.6. Wertminderungen/ Beeinträchtigungen während der Bauzeit und durch den Be-

trieb der Straße 

Seitens der Einwender werden auch Schäden oder Wertminderungen infolge von Bö-

schungserosionen, Baulärm-/staub, Erschütterungen durch Spundwandrammungen oder 

den Einsatz schwerer Baumaschinen oder sonstige baubedingte Beeinträchtigungen im Rah-

men der Bauausführung befürchtet und die Vornahme von geeigneten Schutzvorkehrungen 

geltend gemacht. Hierzu wird von der Planfeststellungsbehörde festgestellt, dass der Vorha-

benträger grundsätzlich verpflichtet ist, entsprechende baubedingte Beeinträchtigungen bzw. 

Beschädigungen von vorneherein soweit wie möglich zu vermeiden. Sollten dennoch unver-

meidbare und unzumutbare schädliche Einwirkungen von der Baumaßnahme ausgehen und 

infolge dessen Schäden oder Wertminderungen zu verzeichnen sein, haben die Betroffenen 

ggfs. einen Entschädigungsanspruch gegen den Vorhabenträger. Dieser ist gleichwohl da-

rum bemüht, die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit so gering wie 

möglich zu halten. 

 

Gleiches gilt, soweit infolge des späteren Betriebs der Straße Wertminderungen des Grund-

eigentums geltend gemacht werden. Auch hierbei handelt es sich gegebenenfalls um einen 

Entschädigungsanspruch gegenüber dem Straßenbaulastträger. 

 

Bei entsprechenden Entschädigungsansprüchen bzw. -forderungen ist wiederum gemäß der 

vorstehenden Ausführungen in diesem Abschnitt unter Nr. 2.5 bzw. in Kapitel B Punkt 11. zu 

verfahren, auf welche zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird. 

 

Sollten sich die Einwände damit nicht vollständig erledigt haben, werden die Forderungen 

nach Schutzvorkehrungen sowie die Entschädigungs- bzw. Wertminderungsansprüche der 

Betroffenen von der Planfeststellungsbehörde zwar gesehen, sie sind jedoch nicht geeignet 

Planänderung herbeizuführen oder gar vollständig von der Planung abzusehen. Bei der Ge-

samtabwägung müssen diese Belange gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der 

Durchführung des Straßenbauvorhabens zurücktreten und werden von der Planfeststel-

lungsbehörde unter Hinweis auf die Notwendigkeit der Planung und der Plangestaltung zu-

rückgewiesen. 

 

2.7. Verletzung/ Wahrung von Grundrechten bzw. Bürgerrechten allgemein 

Teilweise wird in den Einwendungen die Verletzung von Grund- bzw. Bürgerrechten durch 

das Straßenbauvorhaben geltend gemacht oder die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte 

allgemein gefordert, ohne konkret darauf einzugehen für welche Grund- oder Bürgerrechte 

im Einzelnen eine Verletzung befürchtet oder deren Einhaltung eingefordert wird. Insoweit 

kann aus Sicht der Planfeststellungsbehörde mangels konkreter Anhaltspunkte ergänzend 

zu den vorstehenden Ausführungen in diesem Beschluss nur darauf verwiesen werden, dass 

unter Beachtung der Regelungen dieses Planfeststellungsbeschlusses das planfestgestellte 

Straßenbauvorhaben im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich 
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der verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte steht. Die Grundrechte bzw. Bürgerrechte 

werden gewahrt und diesbezügliche Einwendungen sind als unbegründet zurückzuweisen. 

 

2.8. Baugrunduntersuchung 

Nach Angabe des Vorhabenträgers ist vor Baubeginn die Durchführung einer Baugrundun-

tersuchung beabsichtigt. Entsprechende Forderungen haben somit ihre Erledigung gefun-

den. 

 

2.9. Beeinträchtigung des Welterbe-Status des Dom zu Speyer 

Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung von bis zu 8 m hohen Lärmschutzwänden 

im Bereich der Stadt Speyer wurde neben Beeinträchtigungen des Stadtbildes der Stadt 

Speyer allgemein auch speziell eine Gefährdung des Welterbe-Status des Dom zu Speyer 

geltend gemacht. Hierzu wird festgestellt, dass die BAB 61 heute bereits durch ihre erhöhte 

Lage auf einem Straßendamm mit abschnittsweise (niedrigeren) Lärmschutzwänden in der 

Gemarkung Speyer als Bestandteil des Speyerer Stadtbildes anzusehen ist und, wie vorste-

hend unter Kapitel E Abschnitt VII. Nr. 6.5 ausgeführt, zur Kompensation der vorhabenbe-

dingten Auswirkungen auf das Landschafts- und Stadtbild Gestaltungsmaßnahmen Bestand-

teil der Straßenplanung sind. Mit Blick hierauf und den Umstand, dass der Dom lagemäßig 

eine Entfernung von mindestens 4 km zu den geplanten Lärmschutzwänden aufweist, ist für 

die Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich, dass sich durch das Straßenbauvorhaben re-

levante Auswirkungen auf den Welterbe-Status des Dom zu Speyer ergeben können. Auch 

die Vorgaben des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 

16.11.1972 (Welterbe-Konvention) und deren Richtlinien für die Durchführung (WHC. 13/01, 

Juli 2013) lassen keinen Ansatzpunkt, für eine mögliche vorhabenbedingte Gefährdung des 

Welterbe-Status erkennen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Dom zu Speyer als 

unbewegliches Kulturdenkmal nach dem DSchG auch von den Belangen des Denkmalschut-

zes erfasst wird. Bezüglich dieser Belange wurden allgemein die Denkmalpflegebehörden im 

Verfahren beteiligt und haben in dieser Hinsicht keine Bedenken geäußert. Die Einwendun-

gen werden mithin als unbegründet zurückgewiesen. 

 

2.10. Mautpflicht für die Bundesstraße Nr. 9 (B 9) im Bereich der Stadt Speyer 

Seitens verschiedener Privateinwender im Bereich der Stadt Speyer wurde für die B 9 zur 

Reduzierung der Beeinträchtigungen durch den Straßenverkehr, insbesondere in Form von 

Verkehrslärm, die Erhebung einer Lkw-Maut gefordert. Dies solle einer befürchteten „Maut-

flucht“ des Schwerlastverkehrs von der BAB 61 auf die B 9 entgegenwirken. 

 

Unabhängig von der Frage, ob hier tatsächlich Verkehrsverlagerungen durch die Lkw-Maut 

zu verzeichnen sind, kann darauf verwiesen werden, dass aufgrund des am 19.07.2011 in 

Kraft getretenen Bundesfernstraßenmautgesetztes und des Erlasses der Verordnung zur An-

ordnung des Beginns der Mauterhebung auf Abschnitten von Bundesstraßen vom 
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02.07.2012 sowie der Bekanntmachung der Zusammenstellung des mautpflichtigen Stre-

ckennetzes nach der v.g. Verordnung vom 05.07.2012 auf der B 9 u.a. im Abschnitt zwischen 

der Anschlussstelle Ludwigshafen-Pfingstweide und der Anschlussstelle Wörther Kreuz 

(BAB 65) seit dem 01.08.2012 eine Mautpflicht für schwere Nutzfahrzeuge i.S.d. Bundes-

fernstraßenmautgesetztes besteht. Da dieser vorgenannte Abschnitt der B 9 den vollständi-

gen Teilabschnitt im Bereich des Stadtgebietes von Speyer einschließt, werden die genann-

ten Einwendungen von der Planfeststellungsbehörde insoweit als erledigt angesehen. 

 

3. Anerkannte Vereinigungen 

Inhaltlich haben die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen von anerkannten Vereini-

gungen überwiegend den vorstehend in diesem Kapitel in Abschnitt VII. Punkt 6.1 unter dem 

Thema „Zerschneidungswirkung/ Vernetzung der Tierlebensräume beidseits der BAB 61 – 

Errichtung einer Grün-/ Wildbrücke“ behandelten Gesichtspunkt zum Gegenstand, auf wel-

chen zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird. Sofern darüber hinaus 

weitere Punkte seitens der anerkannten Vereinigungen vorgetragen wurden, wird auf die 

nachstehenden Ausführungen hingewiesen. 

 

3.1. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

Die vom Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. des Bundes für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND) im Laufe des Verfahrens vorgetragenen Punkte wurden im Wesentli-

chen inhaltlich bereits vorstehend in diesem Planfeststellungsbeschluss behandelt. Zur Ver-

meidung von Wiederholungen wird daher auf die Ausführungen in Kapitel E zu den Themen 

„Zerschneidungswirkung/ Vernetzung der Tierlebensräume beidseits der BAB 61 – Errich-

tung einer Grün-/ Wildbrücke“ (Abschnitt VII. Punkt 6.1), „Eingriffsregelung“ (Abschnitt VII. 

Punkt 1.) und „Behandlung der Einwendungen zum Gesamtkomplex Lärmschutz - Anord-

nung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbot für Schwerlastverkehr/ stati-

onäre Geschwindigkeitsüberwachung/ Kontrolle von Nachtfahrverboten“ (Abschnitt VI. Punkt 

1.4.5.) verwiesen. 

 

Betreffend den vom BUND angeregten, gestuften Galerieaufbau bei den geplanten Grün-

pflanzungen im Rahmen der naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen entlang der 

Autobahntrasse hat die Straßenbaubehörde eine Aufnahme dieser Anregung in die Ausfüh-

rungsplanung des Vorhabens zugesagt. 

 

Zum geforderten Verzicht auf die geplante Rodung von vorhandenen Gehölzbeständen in-

nerhalb der Autobahn-Anschlussstellen hat sich die Straßenbaubehörde als Vertreter des 

Vorhabenträgers in ihrer Stellungnahme zu den erhobenen Einwendungen geäußert. Die 

Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Stellungnahme nach erfolgter Prüfung mit 

nachfolgender Begründung an. Auf die Inanspruchnahme der Innenohrflächen der An-

schlussstellen als Erdmassenzwischenlager für die Baudurchführung kann nicht verzichtet 
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werden. Hierdurch werden zusätzliche Beeinträchtigungen durch LKW-Transporte für ent-

ferntere Erdmassentransporte oder Grundstücksinanspruchnahmen für Zwischenlager im 

Bereich eventuell naturfachlich höherwertigerer Flächen, landwirtschaftlicher Nutzflächen o-

der von Grundeigentum anderer Eigentümer vermieden. Die Anschlussstellen zählen gem. 

§ 1 Abs. 4 FStrG vollständig zu den Straßenflächen, stehen mithin im Eigentum des Stra-

ßenbaulastträgers und weisen naturschutzfachlich keinen besonderen Schutzstatus aus. Im 

Übrigen werden die mit der Anlage der Erdmassenzwischenlager einhergehenden Eingriffe 

in Natur und Landschaft im Rahmen der Eingriffsregelung der §§ 14, 15 BNatSchG erfasst 

und durch die Ausgleichsmaßnahmen A 10 (Wiederherstellung von Gebüschen) und A 9 

(Wiederherstellung von Feldgehölzen) sowie die Ersatzmaßnahme E 2 (Initiale Gehölzbe-

pflanzung in einer Sukzessionsfläche – Ökopool Limburgerhof) naturschutzfachlich kompen-

siert. Der Einwand wird nach erfolgter Abwägung aller Belange zurückgewiesen. 

IX. Erläuterungen zur Erforderlichkeit der in den Kapiteln B und C erlassenen Ne-

benbestimmungen 

Die in den Kapiteln B und C angeordneten Nebenbestimmungen sind zulässig, da sie sicher-

stellen, dass die beantragte straßenrechtliche Planung gemäß § 17 FStrG im Einklang mit 

den einschlägigen gesetzlichen Regelungen des Planfeststellungsrechts, des Naturschutz-

rechts, des Immissionsschutzrechts, des Wasserrechts, des Forstrechts und anderer zu be-

achtender fachrechtlicher Bestimmungen sowie unter Wahrung schutzwürdiger Belange und 

Rechte Dritter festgestellt werden kann. 

X. Gesamtabwägung der Planfeststellungsbehörde 

Die vorliegende Planung ist von einem überwiegenden öffentlichen Interesse getragen. Ihr 

stehen weder Planungsleitsätze noch sonstige in der Abwägung unüberwindliche gegenläu-

fige private oder öffentliche Belange entgegen. Die festgestellte Planung erweist sich auch 

im Hinblick auf die in die Abwägung einzustellenden öffentlichen und privaten Belange als 

abwägungsfehlerfrei. Für den 6-streifigen Ausbau der BAB 61 im Abschnitt B zwischen Mut-

terstadt und der Landesgrenze RLP/ BW besteht ein besonderes öffentliches Interesse. 

 

Die Planung für das Vorhaben genügt den natur- und umweltschutzrechtlichen Anforderun-

gen. Entsprechend den Regelungen des UVPG/alt erfolgte die Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung. Dabei sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt umfas-

send ermittelt, beschrieben und bewertet worden. Der durch die Realisierung des Vorhabens 

erfolgende Eingriff in Natur und Landschaft beschränkt sich auf den unbedingt erforderlichen 

Umfang. Der Eingriff wird nach Maßgabe des Fachbeitrages Naturschutz durch geeignete 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Durch ein Vermeidungs- und Kompensati-

onskonzept sowie die im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss angeordneten Nebenbe-

stimmungen wird zudem gewährleistet, dass die im Vorhabengebiet befindlichen besonders 

geschützten Arten nicht beeinträchtigt werden bzw. die Projektzulassung zusätzlich im Wege 
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einer vorsorglichen Abweichungsprüfung abgesichert werden konnte. Erhebliche Beeinträch-

tigungen von Natura-2000 Gebieten sind auszuschließen. 

 

Unter dem Gesichtspunkt des Verkehrslärmschutzes besteht die Notwendigkeit, dem Vorha-

benträger die Vornahme von Lärmschutzmaßnahmen aufzugeben. Die durchgeführten Lär-

muntersuchungen haben gezeigt, dass negative Auswirkungen durch vom Straßenverkehr 

ausgehende Lärmemissionen, welche gemäß den einschlägigen immissionsrechtlichen 

Bestimmungen Lärmschutzmaßnahmen erfordern, zu erwarten sind. Aus diesem Grund wird 

der Vorhabenträger aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen vornehmen. Es ist somit da-

von auszugehen, dass im Ergebnis durch das Vorhaben keine unzumutbaren Lärmauswir-

kungen auf die im Ausbaubereich befindlichen schutzberechtigten Bebauungen entstehen. 

 

Die von der Straßenplanung ausgehenden Belastungen mit Luftschadstoffen erweisen sich 

ebenfalls als unbedenklich. Die erfolgten Schadstoffuntersuchungen haben ergeben, dass 

die maßgeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

sicher eingehalten werden. 

 

Die Entwässerungskonzeption entspricht den wasserwirtschaftlichen Anforderungen. Nega-

tive Auswirkungen auf das Grundwasser und auf Oberflächengewässer sind bei Durchfüh-

rung der festgestellten Ausbauplanung, einschließlich der vorgesehenen Entwässerung, aus-

geschlossen. 

 

Bei einer Gesamtbetrachtung der Wirkungen der Maßnahme ist der hiermit verfolgte Zweck 

der Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gegenüber den Belangen des 

Naturschutzes und des Lärmschutzes wegen der nach Durchführung von Vermeidungs-, Si-

cherungs-, Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen verbleibenden allenfalls geringfügigen Beein-

trächtigungen dieser Belange als vorrangig zu bewerten. Die Abwägung der durch das Ge-

samtvorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange führt deshalb zum Ergebnis, dass 

die Voraussetzungen für die Planfeststellung des 6-streifigen Ausbaus der BAB 61 im Ab-

schnitt B zwischen Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW vorliegen.  

 

Die Planfeststellungsbehörde gelangt daher zu der Bewertung, dass der 6-streifige Ausbau 

der BAB 61 im Abschnitt B zwischen Mutterstadt und der Landesgrenze RLP/ BW zulässi-

gerweise realisierbar ist. 
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F Allgemeine und besondere Hinweise 

I. Allgemeine Hinweise 

1. Zuständige Straßenbaubehörde ist der Landesbetrieb Mobilität Speyer, St. Guido-

Straße 17, 67346 Speyer. 

2. Zuständige obere Wasserbehörde, wasserwirtschaftliche Fachbehörde, obere Natur-

schutzbehörde und Enteignungsbehörde ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Süd. 

3. Zuständige Behörde für die Ausführung des Gesetzes zum Schutz des Bodens 

(BBodSchG) sowie des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) ist der Landesbe-

trieb Mobilität Rheinland-Pfalz. 

4. Die straßengesetzlichen Voraussetzungen im Sinne von Abschnitt B, Nr. 9 ergeben 

sich aus § 39 LStrG, § 8 a Abs. 4 FStrG. 

II. Besondere Hinweise 

1. Gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 6 der VwGO entscheidet das Bundesverwaltungsgericht im 

ersten und letzten Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten, die Planfeststellungsver-

fahren für Vorhaben betreffen, die im Bundesfernstraßengesetz (§ 17e Abs. 1 FStrG 

i.V.m. der Anlage zu § 17e Abs. 1 FStrG) bezeichnet sind. Der planfestgestellte Aus-

bauabschnitt fällt in den unter der lfd. Nr. 32 der vorgenannten Anlage zu § 17e Abs. 1 

FStrG (in der Fassung des Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung des FStrG vom 

27.06.2017, BGBl. I 2082) bezeichneten Straßenabschnitt „BAB 61 Kreuz Frankenthal 

(A 6) – Landesgrenze Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg“). Für das vorliegende 

Straßenbauvorhaben zum Ausbau der BAB 61 folgt hieraus die erst- und letztinstanz-

liche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts. 

2. Die hier planfestgestellte Baumaßnahme ist im Bedarfsplan als Anlage zum Fernstra-

ßenausbaugesetz (FStrAbG) in der Fassung des 6. Änderungsgesetzes vom 

23.12.2016 (BGBl. I S. 3354) als Vorhaben mit der Dringlichkeitsstufe „Laufend und 

fest disponiert – Engpassbeseitigung“ eingestuft. Nach § 8 FStrAbG sind auf laufende 

und fest disponierte Vorhaben die Rechtsvorschriften über Vorhaben des Vordringli-

chen Bedarfs anzuwenden. Somit hat gemäß § 17e Abs. 2 Satz 1 FStrG eine Anfech-

tungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung. 

Der Planfeststellungsbeschluss ist daher sofort vollziehbar (§ 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). 
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